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Vorwort 

Die Studie »Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische >Lösung 
der Zigeunerfrage<« hat eine lange Vorgeschichte. Am Anfang stand ein 
Pilotprojekt an der Universität Heidelberg in den Jahren 1985 / 86. Sein 
Thema war die NS-Verfolgung der deutschen Sinti und Roma. Dort ging 
es uns vor allem um die Lebensgeschichte der Opfer. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft hat das Projekt finanziert; der Zentralrat der deut-
schen Sinti und Roma hat es angeregt und kritisch begleitet. Helmut 
Baitsch, Micha Brumlik und Lutz Niethammer haben es wissenschaftlich 
betreut. Ihr Rat hat mir in schwierigen Situationen sehr geholfen. 

1992/93 konnte ich mich noch einmal intensiver mit der nationalsoziali-
stischen Zigeunerverfolgerung befassen. Lutz Niethammer und Wolfgang 
Benz haben sich damals bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ein 
Habilitations- und Reisestipendium eingesetzt. Es wurde dankenswerter-
weise für ein Jahr bewilligt. 

Bei meinen Archivbesuchen habe ich durchweg fachkundige Unterstüt-
zung erhalten. Besonders danken möchte ich Staatsanwalt Willi Dreßen 
von der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg, 
Danuta Kolakowska vom Archiwum Glöwnej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce in Warschau und Jan Parcer vom Archiv der Ge-
denkstätte Auschwitz. 

Für Quellen- und Literaturhinweise oder für das kritische Lesen einzel-
ner Kapitel des Textes schulde ich Dank: Giovanna Boursier, Mechtild 
Brand, Waclaw Dlugoborski, Karola Fings, Hannes Heer, Miroslav Karny, 
Vlasta Kladivovä, Einhart Lorenz, Leo Lucassen, Walter Manoschek, 
Hansjörg Riechen, Josef Rohmann, Peter Sandner, Frank Sparing, Therkel 
Straede, Erika Thurner, Margers Vestermanis und Wolfgang Wendland. 
Die Erinnerungen an ihr Verfolgtscin unter dem Nationalsozialismus, die 
Hugo Franz und Walter Winter mir erzählten, haben meinen Text sehr 
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nachhaltig und in einer Weise beeinflußt, die ich schwer in Worte fassen 

kann. Ihnen und allen übrigen, die mit mir über ihre Erinnerungen an die 

nationalsozialistische Verfolgung gesprochen haben, gilt mein besonderer 

Dank. 

Im Dezember 1995 wurde die Studie »Rassenutopie und Genozid. Die 

nationalsozialistische >Lösung der Zigeunerfrage‹« an der Friedrich-Schil- 

ler-Universität Jena als Habilitationschrift angenommen. Lutz Nietham-

mer, Ulrich Herbert, Eberhard Jäckel und Ulrich Borsdorf haben mir in 

ihren Gutachten äußerst hilfreiche Anregungen und Hinweise für die 

Druckfassung des Textes gegeben. Für diese Druckfassung habe ich den 

Text gekürzt und kritisch durchgesehen. 

Ich danke der Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialis-

mus in Hamburg, daß sie diese Studie in ihre Schriftreihe aufgenommen 

hat, und besonders Ulrich Herbert, der sich dort für die Publikation des 

Buches eingesetzt hat. Michael Wildt hat den Text der Druckfassung sei-

tens der Forschungsstelle in einer Weise lektoriert, wie ich sie mir nicht 

besser wünschen konnte — höchst sachkundig und kritisch gegen jedes 

überflüssige oder falsche Wort. 

Mein ganz besonderer Dank gilt Lutz Niethammer und Yvonne Rieker. 

Lutz Niethammer hat nicht allein die vorliegende Habilitationsschrift 

betreut. Er hat das Projekt, das ihr zugrundeliegt, seit 1985 mit kritischen 

Ratschlägen begleitet, die mir intellektuell und menschlich eine große Hilfe 

waren. 

Yvonne Rieker hat mir den Anstoß und den Mut gegeben, diese Studie 

überhaupt zu beginnen. Wir haben alle wichtigen wissenschaftlichen wie 

nichtwissenschaftlichen Fragen dieser Arbeit miteinander diskutiert und 

besprochen. 
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Über die nationalsozialistische Verfolgung der Sinti und Roma liegen zahl-
reiche Quellen vor. Von Hitler selbst sind jedoch nur zwei Äußerungen 
über »die Zigeuner« überliefert. Die erste, die auf recht unsicherer Quellen-
basis auf den 2. Mai 1940 datiert wird, bezieht sich auf Informationen, die 
der Diktator wohl von Himmler oder Bormann erhalten hatte. Sie besag-
ten, daß einige Zigeuner zur Wehrmacht eingezogen worden waren. Nach 
den Aufzeichnungen von Major Engel, dem Verbindungsoffizier des Hee-
res bei Hitler, habe »F.« — Engels Abkürzung für »Führer« — daraufhin 
festgestellt, Zigeuner seien »artfremd« und »bezüglich der Ausnahmege-
setze in gleicher Weise wie Juden zu behandeln. Reichsführer SS habe ganz 
bestimmte Weisungen für die Behandlung dieser Volksgruppe, und von 
dort würden sie auch erfaßt.« Wie »bei vielen Judenabkömmlingen«, auf 
die Hitler dann übergeleitet habe, handele es sich hier um eine der »üb-
lichen Mogeleien«, bei denen man Personen »im Heer verschwinden« lasse. 
Dieses Eintreten »für Mischlinge und ähnliche Gesellschaft« sei ihm nun 
zuviel, er werde mit Keitel darüber sprechen. Beauftragt, diese Frage zu 
klären, erfuhr Engel beim Allgemeinen Heeresamt und beim Oberkom-
mando des Heeres (OKH), es handele sich um »sogenannte Zigeuner-
abkömmlinge« mit deutschem Paß. Die Anzeige gegen sie sei durch 
Angaben aus der Bevölkerung an Parteidienststellen« »ins Rollen« ge-
kommen, die wohl einen »geschäftlichen Hintergrund« hätten. Das habe er 
Hitler gegenüber zum Ausdruck gebracht. »Es gefiel F. nicht, jedoch 
schwieg er und sagte mir, daß er weiteres veranlassen würde.«' Ob Hitler 
daraufhin wirklich das Gespräch mit Keitel suchte, ist unklar. Der nächst-
folgende, in der Wehrmacht zunächst wenig beachtete Befehl des Ober-
kommandos der Wehrmacht (OKW) über »Entlassungen von Zigeunern 
und Zigeunermischlingen aus dem aktiven Wehrdienst« wurde erst im 
Februar 1941 gegeben 2. 
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Die zweite von Hitler tradierte Äußerung über »die Zigeuner« findet 
sich in der Aufzeichnung eines Gespräches, das er am 2. Oktober 1941 mit 
Reinhard Heydrich führte. Auch diesmal drehte es sich um den Kriegs-
dienst deutscher Zigeuner. Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptam-
tes (RSHA) und seit dem Herbst 1941 auch Stellvertretender Reichsprotek-
tor von Böhmen und Mähren, schilderte Hitler während des Abendessens 
zunächst »Einzelheiten aus seiner Prager Tätigkeit«. Danach kamen die 
beiden auf das »Problem der Zigeuner« zu sprechen: »In Deutschland sind 
sogar einige Zigeuner, die unsere Staatsangehörigkeit haben, zum Wehr-
dienst eingezogen worden, wie Heydrich erzählte. Feldmarschall Keitel 
will das sofort abstellen. Der Führer hält die Zigeuner für die größte Plage 
der bäuerlichen Bevölkerung. Mischlinge zwischen Zigeunern und Deut-
schen sind nach Heydrichs Erfahrung die asozialsten Elemente. Zigeuner, 
die man zwangsweise seßhaft gemacht habe, hätten ihre Fruchtbarkeit ver-
loren. Der Führer erzählte von den ungarischen und rumänischen Zigeu-
nerdörfern, in denen der Taschendiebstahl schulmäßig gelehrt wird. 1908 
zum 6o. Regierungsjubiläum Franz Josefs seien viele tausend solcher Ta-
schendiebe nach Wien geströmt, die Polizei habe allein 3 — 4000 festgenom-
men. Romantisch sei der Zigeuner nur in den Bars von Budapest; dort passe 
er auch hin, denn die Ungarn seien auch Zigeuner.« 

Nach dieser Gesprächsaufzeichnung war es Heydrich, der darauf auf-
merksam machte, daß deutsche Zigeuner Kriegsdienst leisteten und daß das 
Oberkommando der Wehrmacht dies »abstellen« wolle. Heydrich han-
tierte auch mit dem rassistischen Begriff des vermeintlich »asozialen« 
»Mischlings«, der für die nationalsozialistische Zigeunerverfolgung zentra-
len Stellenwert hatte. Diese Zigeunerpolitik wurde maßgeblich von der 
»Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens« gesteuert, einer 
Abteilung des Reichskriminalpolizeiamtes (RKPA), das seinerseits als Amt 
V dem von Heydrich geführten Reichssicherheitshauptamt angehörte. 
Heydrich kannte die Grundlinien der Zigeunerpolitik des RKPA. Er verlor 
selbst in Prag »das Problem der Zigeuner« nicht aus dem Blick. Auf einer 
Besprechung über die »Lösung von Judenfragen im Protektorat«, die er am 
o. Oktober 1941, acht Tage nach dem Abendessen mit Hitler, leitete, 

wurde auch eine Deportation der böhmischen und mährischen Zigeuner 
ins Auge gefaßt: »Die zu evakuierenden Zigeuner könnten nach Riga zu 
Stahlecker gebracht werden, dessen Lager nach dem Muster von Sachsen-
hausen eingerichtet ist.« 4  

Hitler begnügte sich am Abend des 2. Oktober 1941 offenbar damit, eine 
Reihe antiziganistischer Klischees wiederzugeben. Anfangs bezeichnete er 
die Zigeuner als »Plage« für die Landbevölkerung, dann kleidete er seine 
Vorstellung vom zigeunerischen Dieb in die abstruse Anekdote von den 
tausenden Zigeunern aus Rumänien und Ungarn, die — »schulmäßig« zu 
Taschendieben ausgebildet — 1908 nach Wien »geströmt« seien. Am Ende 
lokalisierte er die Zigeunerromantik in den »Bars von Budapest« und er-
klärte die Ungarn insgesamt zu Zigeunern. Nach diesem wohl als Pointe 
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gemeinten Schluß wechselten die beiden den Gesprächsgegenstand. Das 
Thema »Zigeuner« veranlaßte den Diktator zu keinem Monolog und zu 
keinem Redeschwall, der seinen antisemitischen Tiraden gleichkam. 

Hitlers äußerst geringes Interesse an der »Zigeunerfrage«, das sowohl in 
der Zahl als auch im Inhalt der überlieferten Äußerungen zum Ausdruck 
kommt, hatte eminente Folgen für die Historiographie der nationalsozia-
listischen Zigeunerverfolgung. Vor allem jene Autoren, die Hitler in den 
Mittelpunkt ihrer Forschungen zum NS-System rückten, vermochten den 
Blick schwerlich auf den Mord an den Zigeunern zu richten, hatten sie sich 
doch vom Blick auf den Diktator und damit in gewisser Weise auch vom 
Blick des Diktators abhängig gemacht. 

Zigeuner bildeten und bilden eine gesellschaftlich wenig einflußreiche, in 
mancher Hinsicht auf Abgrenzung bedachte und in Deutschland außerdem 
sehr kleine Minderheit. Vielleicht ist auch das ein Grund, weshalb die Ge-
schichte ihrer Verfolgung kaum in die Debatten über die nationalsozialisti-
sche Vernichtungspolitik einfloß. Wenn dies dennoch geschah, schlichen 
sich bisweilen Klischees wie das vom »asozialen Zigeuner« in die historio-
graphischen Erörterungen ein. Ein Beispiel jüngeren Datums findet sich in 
Richard Evans' Buch »Im Schatten Hitlers«, einer komprimierten und äu-
ßerst anregenden Übersicht über den Stand der historischen Forschung 
zum Nationalsozialismus. In seinen ansonsten sehr bedenkenswerten 
Überlegungen zum spezifischen Charakter des nationalsozialistischen 
Mordes an den Juden und zur rassistisch motivierten Verfolgung anderer 
Gruppen bezeichnet Evans »die Zigeuner« pauschal als Personen, die es 
abgelehnt hätten, »sich an dem nationalsozialistischen Arbeitsprogramm 
zu beteiligen« und die ohnehin »keiner regelmäßigen Beschäftigung nach-
gingen« s. 

Der insgesamt geringen Beachtung der Zigeuner und anderer gesell-
schaftlich Marginalisierter entsprach es auch, daß Ernst Fraenkel 1942 seine 
bahnbrechenden Überlegungen zum nationalsozialistischen Normen- und 
Maßnahmenstaat ausschließlich anhand der Gestapo und ihrer Bekämp-
fung der politischen Regimegegner und der Juden entwickelte. Den kri-
minalpolizeilichen Sektor des »Maßnahmenstaates«, der sich gegen die 
Zigeuner und gegen andere vermeintlich »Gemeinschaftsfremde« richtete, 
berücksichtigte er nicht'. Gleiches gilt für Franz Neumanns luzide Analyse 
der Struktur und Praxis des Nationalsozialismus von 1942 sowie für die 
»Anatomie des SS-Staates« des Instituts für Zeitgeschichte, die Anfang der 
sechziger Jahre entstand. Beide Male ist von der Kriminalpolizei als Teil des 
nationalsozialistischen Repressionsapparates nur am Rande die Rede'. 

Die Forschungsakzente der Geschichtsschreibung zum Nationalsozia-
lismus, die gesellschaftliche Marginalität der Sinti und Roma und ein 
manchmal von Klischees bestimmter Blick hatten zur Folge, daß die Zigeu-
ner als Opfer des Nationalsozialismus lange Zeit vergessen blieben. Unter 
jenen, die dennoch auf diese Gruppe vergessener Opfer aufmerksam mach-
ten, waren die Fachhistoriker wiederum in der Minderzahl. Oft waren es 
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akademische Außenseiter, die sich diesen gesellschaftlichen Außenseitern 
zuwandten. Nicht in der Fachdiskussion stehend, warfen sie ihrerseits 
nicht die Frage nach den Folgerungen auf, die aus der nationalsozialisti-
schen Zigeunerverfolgung für das Gesamtbild des NS-Systems zu ziehen 
wären. Diese Frage läßt sich vielleicht folgendermaßen formulieren: Wie 
war es möglich, daß eine Personengruppe dem Massenmord preisgegeben 
wurde, die in den Phantasmagorien und politischen Überlegungen des Dik-
tators eine völlig marginale Rolle spielte? 

Der Versuch, auf diese Frage eine Antwort zu finden, muß in mehr als 
eine Richtung führen. Um etwa die Ausgangspunkte der nationalsozialisti-
schen Zigeunerverfolgung zu bestimmen, bedarf es nicht lediglich einer 
Untersuchung der staatlichen Zigeunerpolitik in den Jahrzehnten vor 1933, 
sondern ebenso einer Analyse des in Deutschland vorherrschenden Zi-
geunerbildes und der Mythen, die diesem Bild inhärent waren und ihrer-
seits auf die Politik abfärbten. Bei der Beschreibung und Interpretation der 
nationalsozialistischen Zigeunerpolitik selbst müssen so unterschiedliche 
Handlungsebenen und Einrichtungen berücksichtigt werden wie die Kom-
munen und das Reich, die Kriminalpolizei und die — vor allem durch die 
»Rassenhygienischen Forschungsstelle« im Reichsgesundheitsamt reprä-
sentierte — Zigeunerforschung, das System der Konzentrationslager und die 
Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD. Jede dieser Institutio-
nen hat eine besondere Geschichte mit spezifischen Machtinteressen, 
Handlungsmotiven, Konzeptionen, Einflußmöglichlichkeiten, Entschei-
dungswegen und Alltagsroutinen. Ihr gegenseitiges Verhältnis war zudem 
nicht nur durch grundlegende Übereinstimmung und zeitweilige Allianzen 
gekennzeichnet; oft lassen sich auch Gegensätze, Rivalitäten, Verschiebun-
gen in der Machtbalance diagnostizieren. Das gilt in besonderem Maße für 
die Jahre des a. Weltkrieges, während derer die NS-Zigeunerpolitik eine 
neue, letztlich mörderische Dynamik entwickelte. Intensität und konkrete 
Formen dieser Verfolgung im Reich und in den deutsch besetzten Territo-
rien hingen dabei von zahlreichen Faktoren ab. Die Gesamtprägung des 
Feindbildes und die Kriegsziele, die gegenüber Westeuropa einen völlig 
anderen Charakter trugen als gegenüber dem Osten des Kontinents, spiel-
ten dort ebenso hinein wie die militärische Lage oder die Struktur des je-
weiligen Besatzungsregimes. Zu bedenken sind des weiteren die von Land 
zu Land differierenden Möglichkeiten der Verfolger, die Zigeuner über-
haupt zu erfassen, und die ganz ungleichen Chancen der Opfer, von sich 
aus der Verfolgung auszuweichen oder ihr zu entkommen. 

Eine Studie zur nationalsozialistischen Zigeunerverfolgung hat infolge-
dessen der institutionell und bald auch geographisch komplexen Gestalt 
der NS-Herrschaft sowie den daraus resultierenden Ungleichzeitigkeiten 
und Widersprüchen Rechnung zu tragen. Will man die einschlägigen 
Strukturen und Ereignisse in ihrem Gesamtzusammenhang erschließen, ist 
insofern mancher Umweg erforderlich, ohne daß jedoch damit der chrono-
logische Aufbau der Darstellung grundlegend infrage gestellt wäre. Dar- 
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über hinaus gilt es neben dem politischen Handeln im engeren Sinne auch 
solche historischen Stränge zu beachten, die eines sozial- oder mentalitäts-
geschichtlichen Instrumentariums und manchmal — wie etwa die Entwick-
lung des rassistischen Zigeunerbildes — einer Anleihe aus der Psychoanalyse 
oder Diskurstheorie bedürfen. Die Komplexität des Geschehens legt es 
aber zugleich nahe, Überdeterminationen und dominante Strukturen zu 
benennen, also jene ideologisch-konzeptionellen und institutionellen Ele-
mente hervorzuheben, denen bei der Deutung der NS-Zigeunerverfolgung 
vielleicht besonderes Gewicht beizumessen ist. 

Die Angehörigen der Gruppe, deren Verfolgung nachgezeichnet werden 
soll, werden als »Zigeuner«, als »Sinti und Roma« oder nur als »Roma« 
bezeichnet 8. Vor allem der Gehalt des Begriffes »Zigeuner«, dessen etymo-
logische Wurzeln nicht völlig geklärt sind, ist sehr vielgestaltig'. Ein sozio-
graphischer Zigeunerbegriff, der diese Gruppe mit der fahrenden, manch-
mal auch nur mit der ausländischen fahrenden Bevölkerung gleichsetzt, 
bildet den einen Pol, ein Zigeunerverständnis, dem Kategorien wie »Eth-
nie«, »Volk«, »Stamm« oder »Rasse« zugrundliegen, den anderen. Diese 
zweite Sichtweise existiert wiederum in einer eher »kulturalistischen« Va-
riante, die eine besondere, von der Mehrheitsbevölkerung deutlich unter-
schiedene Lebensweise und Kultur der Zigeuner annimmt, und in einer 
»biologistischen« Ausprägung, in der die Zigeuner zu einer durch Abstam-
mung und »Blut« gebundenen Gruppe erklärt werden. Insgesamt ist der 
soziographische Zigeunerbegriff zugleich enger und weiter als jener, der 
die Kategorien »Ethnie«, »Volk«, »Stamm« oder »Rasse« verwendet. Wei-
ter insofern, als er auch jene Fahrenden einschließt, die nach ethnischem 
Verständnis nicht zu den Zigeunern gezählt werden, enger insoweit, als er 
jene Seßhaften und Teilseßhaften ausschließt, die sich selbst in einem ethni-
schen oder kulturellen Sinne als Zigeuner, als Sinti oder Roma verstehen. 
Sowohl die »kulturalistische« als auch die »biologistische« Konstruktion 
können zum Ausgangspunkt eines rassistischen Zigeunerbegriffs werden. 
Im einen Fall werden die Kulturen von Nichtzigeunern und Zigeunern her-
metisch gegeneinander gesetzt, diese kulturellen Differenzen für unüber-
brückbar und die Kultur der Zigeuner für untragbar erklärt. Im anderen 
Fall werden die Zigeuner nicht nur als »fremdblütig«, sondern außerdem 
als »minderwertig« stigmatisiert. 

In der bundesdeutschen Öffentlichkeit hat sich, von der Bürgerrechtsbe-
wegung deutscher Sinti und Roma in den achtziger Jahren vorgeschlagen, 
das Wortpaar »Sinti und Roma« als Sammelbezeichnung für alle Zigeuner-
gruppen durchgesetzt. In der Alltagssprache ist es zumindest neben die bis 
dahin übliche Benennung »Zigeuner« getreten. Bei den Sinti handelt es sich 
um die größte einzelne im deutschen Sprachraum lebende Zigeunergruppe. 
Ihre Anwesenheit ist seit fast 600 Jahren nachgewiesen. Als »Roma« be-
zeichnet man im deutschen Sprachgebiet die aus Ost- und Südosteuropa 
stammenden Zigeunergruppen. Außerhalb dieses Sprachraumes gilt 
»Roma« hingegen oft als Sammelbegriff für alle Zigeuner einschließlich der 
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zahlenmäßig kleinen Gruppe der Sinti. In diesem übergreifenden Sinne 
wird »Roma« etwa in dem Standardwerk über die nationalsozialistische 
Zigeunerverfolgung »The Destiny of Europe's Gypsies« oder in dem ame-
rikanischen Band »The Gypsies of Eastern Europe« neben den Begriff 
»gypsy« gestellt 

»Sind« und »Roma« sind ursprünglich Eigenbezeichnungen der Betrof-
fenen ". Die Zugehörigkeit zu den Sind oder den Roma, die sowohl durch 
den inneren Gruppenzusammenhalt als auch durch die Stigmatisierung von 
außen bedingt ist 	wird dabei unterschiedlich bestimmt. Verwandt- 
schaftsbeziehungen und die Sprache Romanes'' spielen ebenso eine Rolle 
wie die besonderen kulturellen Regeln, die Distanz zu den Nichtzigeunern 
und für manche auch die fahrende Lebensweise''. Die Bürgerrechtsbewe-
gungen und politischen Vereinigungen der Roma oder Sinti verweisen au-
ßerdem auf das unter dem Nationalsozialismus erlittene gemeinsame Ver-
folgungsschicksal 's. 

Die These, es existiere eine konstante, gleichsam überhistorische Identi-
tät der Zigeuner läßt sich dagegen nicht verifizieren. Das Selbstverständnis 
unter den Sinti und Roma ist durch verschiedene Grade von Abgrenzung 
gegenüber der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft ebenso geprägt wie durch 
eine vielfältige Ausgestaltung der eigenen Kultur. Ein alle Zigeunergruppen 
umgreifendes politisches Gemeinschaftsbewußtsein, etwa als »Volk« oder 
»Nation«, wird nur von wenigen akzentuiert'. Insofern markieren neuere 
Sammelbezeichnungen wie »Sinti und Roma« oder »Roma und Sinti« eher 
die auf einen gemeinsamen indischen Ursprung zurückgreifenden Zu-
kunftshoffnungen moderner Bürgerrechtsbewegungen, als daß sie derzeit 
schon eine breite gesellschaftliche Realität widerspiegelten. 

Adaptiert die nichtzigeunerische Mehrheitsbevölkerung Begriffe wie 
»Roma« oder »Sinti und Roma«, so werden sie zu Fremdbezeichnungen. 
Daß sie als Fremdbezeichnungen eingeführt wurden, ist wiederum auf die 
Bürgerrechtsbewegungen der Sinti oder Roma zurückzuführen. Im Ver-
gleich zum Begriff »Zigeuner« zeigen diese Zuschreibungen insoweit eine 
neue Entwicklung an, als sie, aus dem Romanes stammend, ein gewachse-
nes Selbstbewußtsein innerhalb der bezeichneten Gruppen und zugleich 
ein wachsendes Interesse unter den Betroffenen an dem Bild signalisieren, 
das die nichtzigeunerische Bevölkerung über sie entwickeln soll. 

Kurz, die Bezeichnung, ob nun »Zigeuner«, »Sinti« oder »Roma«, sagt 
als solche nichts Eindeutiges über den Begriffsinhalt aus. Wenn das Spezifi-
sche der nationalsozialistischen im Verhältnis zur vorhergehenden und 
nachfolgenden deutschen Zigeunerpolitik herausgearbeitet werden soll, ist 
es deshalb von besonderer Wichtigkeit, die unterschiedlichen Diskurse 
über »Zigeuner«, »Sinti« oder »Roma« in ihrem historischen Entstehungs-
und Wirkungszusammenhang zu analysieren und dabei nach den Konti-
nuitäten und Brüchen zu fragen, die sich vor allem in Deutschland in diesen 
Diskursen abzeichneten. 

In einer Studie über die nationalsozialistische Zigeunerverfolgung gibt es 
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aber sprachliche Probleme, die vielleicht schwerer wiegen als die Bezeich-
nung der verfolgten Minderheit. Raul Hilberg hat darauf hingewiesen, daß 
die historiographische Darstellung der nationalsozialistischen Massenver-
nichtung nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch an die Dokumente 
der Verfolgerseite gebunden ist''. Deren Sprache spiegelt zunächst die di-
stanzierte Denk- und Handlungsweise der Verwaltung. Planende oder 
handelnde Menschen, ob nun Gruppen oder Individuen, bilden dort kaum 
einmal das grammatische Subjekt der Sätze. Meist ist das Subjekt ein Zu-
stand oder eine zum Substantiv geronnene Handlung, die von selbst »ein-
zutreten« scheint. Solche menschenleeren Sätze leisten der Suggestion Vor-
schub, die Handelnden seien für ihr Tun nicht verantwortlich. In die Akten 
sind darüber hinaus die Zeichen jener Verdrängung eingeschrieben, die eine 
zentrale Voraussetzung der nationalsozialistischen Verbrechen bildete. So 
wurden Juden und Zigeuner in dem Schriftverkehr, der die Vorbereitung 
und Durchführung von Deportationen regelte, eben nicht deportiert oder 
ermordet, sondern »evakuiert«, zur »Abwanderung« gebracht, »abgeför-
dert« oder »abbefördert«, »ausgesiedelt« oder »umgesiedelt«. 

Die Zigeuner werden in der Sprache der Verfolger zum »Problem«, zur 
»Plage«, zum »Unwesen« erklärt, das »bekämpft« werden müsse. Sie wer-
den als »gemeinschaftsfremd« oder »asozial« bezeichnet — Stigmatisierun-
gen, die viele Sinti und Roma als besonders verletzend empfinden. Die 
Terminologie des Rassismus taxiert sie zudem als »Vollzigeuner« oder »Zi-
geunermischlinge«, sogar als »Zigeunermischlinge mit vorwiegend deut-
schem Blutsanteil« oder »Zigeunermischlinge mit vorwiegend zigeuneri-
schem Blutsanteil«. Die Unterabteilung des Reichsgesundheitsamtes, die 
aus rassistischer Warte Zigeunerforschung betrieb, nannte sich »Rassen-
hygienische Forschungsstelle«. Das Wort »Rassenhygiene«, das unter na-
tionalsozialistischer Herrschaft auch auf die Zigeuner bezogen wurde, ent-
stammt dem Arsenal des Rassismus und drückt dessen Absichten aus. 

Oft kann man solche Termini umschreiben; völlig vermeiden lassen sie 
sich nicht. Denn Gegenbegriffe, welche die rassistische Bedeutung eines 
Wortes zugleich bewahren und metasprachlich kritisieren wollten, sind ein 
Widerspruch in sich's. Sofern er sich nicht in eine der Aufklärungsabsicht 
feindliche metaphorische oder dämonologische Sprache flüchtet '9, trans-
portiert ein Text zur nationalsozialistischen Rassenpolitik, indem er sie kri-
tisiert, also auch die Begriffe, die es zu kritisieren gilt. Raul Hilbergs Frage, 
wie ein Forscher »die nationalsozialistische Denkweise darstellen« könne, 
»ohne selbst mit einem Nazi verwechselt zu werden« ", ist daher nicht ab-
wegig, sie ist nicht einmal überspitzt formuliert. Raul Hilberg selbst plä-
diert gegen eine emotionale Sprache, gegen poetische und metaphysische 
Formulierungen, auch gegen die Ironie als durchgehendes Stilmittel. Er 
setzt das »akademisch Objektive« dagegen: »Aufschreien ist nicht angera-
ten. Der Leser versteht doch nicht, worum es sich handelt. Wenn man will, 
daß der Leser beunruhigt wird, muß der Verfasser die Ruhe behalten.« z' 
Angesichts von Dokumenten, in denen Subjektlosigkeit, Verdrängung, tra- 
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ditionelle Klischees und rassistische Stigmatisierungen vorherrschen, wird 
eine Darstellung, die durch Ruhe beunruhigen möchte, nicht zuletzt daran 
zu messen sein, ob und wie sie die Vorstellungen, Bilder und Phantasmago-
rien zum Vorschein bringt, die sich in der Sprache dieser Dokumente Bahn 
brechen. 

Aber es geht nicht nur um die Strukturen und Entscheidungsprozesse 
der nationalsozialistischen Zigeunerverfolgung, sondern auch um deren 
furchtbare Folgen für die Opfer. Deshalb ist es wichtig, ein Gegengewicht 
gegen die Sprache und die Logik der Verfolger zu setzen, das über die Kri-
tik ihrer Position hinausgeht. Der Kontakt zu überlebenden Verfolgten 
und die — nicht nur historiographische — Berücksichtigung ihrer Zeugnisse 
und Erinnerungen mögen vielleicht ein solches Gegengewicht sein. 



II. 
Zur Historiographie der 
NS-Zigeunerverfolgung 
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In den ersten Nachkriegsjahren fand die nationalsozialistische Verfolgung 
und Ermordung der Zigeuner kaum Aufmerksamkeit. Während des Pro-
zesses gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militär-
gerichtshof in Nürnberg wurde das Schicksal dieser Gruppe nur am Rande 
gestreift'; als Prozeßgegenstand blieb die Verfolgung der Zigeuner außer 
Betracht. Die Dokumentation, die Alexander Mitscherlich und Fred 
Mielke auf Beschluß des 51. Deutschen Ärztetages vom 16. und 17. Okto-
ber 1948 unter dem Titel »Wissenschaft ohne Menschlichkeit« über den 
Nürnberger Ärzteprozeß herausgaben und die an vielen Stellen auf medizi-
nische Experimente an Zigeunern hinwies, blieb folgenlos. In erster Auf-
lage nur innerhalb der Ärzteschaft verteilt, wurde das Buch »nahezu 
nirgends« bekannt, »keine Rezensionen, keine Zuschriften aus dem Leser-
kreis; unter den Menschen, mit denen wir in den nächsten zehn Jahren 
zusammentrafen, keiner, der das Buch kannte. Es war und blieb ein Rätsel —
als ob das Buch nie erschienen wäre.«< 

Die wenigen Publikationen, die auf die nationalsozialistische Vernich-
tung der Sinti und Roma hinwiesen, stammten von Angehörigen dieser 
Gruppen oder von Personen, die den Zigeunern eng verbunden waren 3, so-
wie von jüdischen Auschwitz-Überlebenden und ehemaligen politischen 
Häftlingen 4, die in ihren Autobiographien und Erinnerungen auf den Mord 
an den Zigeunern hinwiesen. Die ersten wissenschaftlichen Texte, die Phi-
lipp Friedman und Miriam Novitch zu diesem Thema publizierten, wurden 
in der Bundesrepublik nicht zur Kenntnis genommen S. Auch die Impulse, 
die zur Mitte der 6oer Jahre vom Frankfurter Auschwitz-Prozeß ausgingen 6, 
veranlaßten die deutsche Geschichtswissenschaft nicht, sich der Zigeuner-
verfolgung unter dem NS-Regime zuzuwenden. Es blieb bei eher beiläufi-
gen Bemerkungen, die in den Darstellungen der »Anatomie des SS-Staa-
tes«, der Einsatzgruppen oder des Amtes »Ahnenerbe« der SS fielen'. 
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Lediglich im Rahmen der historischen Gutachtertätigkeit des Instituts 
für Zeitgeschichte wurde eine kurze Phase der nationalsozialistischen Zi-
geunerverfolgung, die Deportation in das Generalgouvernement im Mai 
194o, genauer untersucht'. Entgegen dem damals für das Entschädigungs-
recht grundlegenden Urteil des Bundesgerichtshofs vom 7. 1.1956 9, in dem 
diese Zwangsmaßnahme auf kriminalpräventive und sicherheitspolitische 
Motive zurückgeführt wurde, kam man zu dem Resultat, bei dieser Depor-
tation habe es sich um einen rassistisch motivierten Schritt gehandelt. 

Angesichts der Dominanz entschädigungsrechtlicher Fragestellungen 
erstaunt es nicht, daß die erste größere Studie, die sich mit der national-
sozialistischen Zigeunerverfolgung befaßte, keine historische Monogra-
phie, sondern eine juristische Dissertation war. Ihre Ausgangsfrage 
knüpfte an das überkommene Stereotyp vom »kriminellen Zigeuner» an: 
»Hat die bei vielen mehrjährige Haft in den Konzentrationslagern... zu 
einer Besserung ihres Verhaltens gegenüber der seßhaften Bevölkerung ge-
führt, oder sind sie — für Jahre aus ihren arteigenen <!> Lebensgewohnhei-
ten gerissen — nach wiedererlangter Freiheit zu Verbrechern geworden, die 
auch vor schweren Gewalttaten nicht mehr zurückschrecken?» 

Der Autor Hans-Joachim Döring sah bei seiner Sieben-Phasen-Eintei-
lung der »beabsichtigten <sie> Regelungen der Zigeunerfrage im national-
sozialistischen Staat«, die er auf der Basis der einschlägigen Erlasse und 
Verordnungen des Regimes entwickelte, eine Dominanz rassistischer Ver-
folgungsgründe seit dem »Festsetzungserlaß« vom 17. Oktober 1939 als ge-
geben an, der im Deutschen Reich die Freizügigkeit der Sinti und Roma 
beseitigte ". Eine alle deutschen Zigeuner betreffende Genozid-Absicht 
existierte für ihn seit der 12. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 
25. April 1943, nach der den Sinti und Roma die Schutzangehörigkeit des 
Deutschen Reiches nicht mehr zugebilligt wurde Der 25. April 1943 lag 
fast zwei Monate nach dem Beginn der Zigeuner-Deportationen nach 
Auschwitz-Birkenau. 

Dörings Untersuchung hatte eminenten Einfluß. Die Entgegensetzung 
von »kriminalpräventiven« und »sicherheitspolitischen« Verfolgungsmoti-
ven einerseits, Rassismus andererseits, die sich wiederum auf die fragwür-
dige Rechtsprechung der bundesdeutschen Entschädigungskammern 
stützte, prägte den Diskurs über die Zigeunerverfolgung unter dem NS-
Regime nachhaltig. Erst im Lichte neuerer Forschungen konnte gezeigt 
werden, daß eine derartig isolierende Betrachtungsweise der Verfolgungs-
motive auf einer unangemessenen Anwendung juristischer Untersu-
chungsmethoden auf komplexe historische Gegenstände beruhte. Erstens 
wurden die Zigeuner gerade mit dem Verweis auf ihre »Rasse» als »Aso-
ziale« und »Kriminelle» stigmatisiert';; zweitens neigte auch die neben 
diese anthropologische Spielart des Rassismus tretende »Rassenhygiene» 
dazu, die Zigeuner in die Gruppe der »Asozialen« und »Gemeinschafts-
fremden« einzureihen, deren vermeintliche »Minderwertigkeit« ebenfalls 
genetisch bedingt sei '4. Döring hingegen war weder in der Lage, die Ras- 
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senhygiene als Form des Rassismus zu identifizieren, noch sah er einen 

Zusammenhang zwischen Rassismus und der Stigmatisierung der Zigeuner 
als »Asoziale« und »Kriminelle«. Folglich bewertete er die Verfolgungs-

maßnahmen, die vor dem »Festsetzungserlaß« vom 17.10.1939 ergriffen 
wurden, als kriminalpräventive Schritte ". 

Gleich Döring unterteilte der Landauer Obermedizinalrat Hermann Ar-

nold, der in der Bundesrepublik lange Jahre als wichtigster Experte für »Zi-
geunerfragen« galt '6, die NS-Verfolgung der deutschen Sinti und Roma in 

verschiedene Phasen, deren Einschnitte für ihn durch die zentralen Erlasse 
und Verordnungen Himmlers, des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) 

und des Reichskriminalpolizeiamtes (RKPA) markiert wurden. Anders als 
Döring sah Arnold auch die Festsetzung der Zigeuner im Herbst 1939 pri-

mär durch seines Erachtens legitime »polizeiliche Erwägungen« bestimmt. 
Lediglich die folgende Phase bis zum Massenmord in Auschwitz sei »ras-
senpolitisch« dominiert gewesen''. Mit dieser Einteilung fiel Arnold, der 

seine — im Nachwort von Rudolf Gunzert (Institut für Sozialforschung/ 

Frankfurt) überaus positiv besprochene — Publikation »Die Zigeuner. Her-
kunft und Leben im deutschen Sprachgebiet« 1965 herausbrachte, hinter 
den Stand der deutschen Jurisdiktion zurück. Ein Urteil des Bundesgerichts-
hofes aus dem Jahre 1963 '1  hatte inzwischen den Beginn der rassistisch 
motivierten NS-Zigeunerverfolgung mit dem von Himmler unterzeichne-

ten Erlaß »Bekämpfung der Zigeunerplage« vom 8.12. 1938 angesetzt, der 

eine »Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus« ver-
langt hatte '9. 

Arnolds besonderes Anliegen war es, die von Robert Ritter geleitete 

Rassenhygienische Forschungsstelle, die eine Schlüsselposition bei der De-

finition der verfolgten Gruppe und bei ihrer Überstellung an die Kriminal-
polizei und das RSHA innehatte von der Mitverantwortung für die Mas-

senvernichtung zu exkulpieren. Zu diesem Zweck stellte er die Behauptung 
auf, Ritter habe sich als reiner Wissenschaftler von zudem untergeordneter 

Bedeutung der Politik völlig ferngehalten. In einem zweiten Schritt redu-

zierte er den nationalsozialistischen Rassismus auf dessen anthropologi-
sche Variante und dort wiederum auf den Antisemitismus, so daß Ritter per 

definitionem kein Rassist gewesen sein konnte. In der Tat wird Ritter von 
Arnold als ein »Kriminalanthropologe« vorgestellt, der die »Zigeuner-

mischlinge« vom »eugenischen Standpunkt« nicht näher benannten »erb-

und rassepflegerischen Maßnahmen« habe unterziehen wollen 

Die Nähe Arnolds zu Ritter ist insofern nicht verwunderlich, als er mit 
jenem die Überzeugung teilte, daß den ökonomischen, sozialen und kultu-
rellen Verhaltensformen der Sinti und Roma nicht historische, sondern 

erblich bedingte Dispositionen zugrunde lägen. Diese Argumentation gip-

felte 1961 in der These, es existiere ein prädiluviales Erbcharakteristikum, 

das die »nomadische Lebensweise« und das »Wandern in Familiengrup-

pen« sowohl der paläolithischen Menschen als auch der Zigeuner determi-
niere. Dieses Erbcharakteristikum präge die Zigeuner unabhängig von Kul- 
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tur und Geschichte; es erkläre, daß ihnen der Übergang vom Status des 
Sammelns zu einer planend vorausschauenden Lebensweise nicht gelungen 
sei". Mit dieser Vorstellung knüpfte Arnold nahtlos an Ritters biologi-
stischen Ansatz an. Jener hatte in seiner Schrift »Primitivität und Krimi-
nalität« die Zigeuner als »typische Primitive« den »Horden« der »ur-
tümliche(n) Sammler und Fänger« zugeordnet, die »seit Jahrtausenden in 
subtropischen Gegenden unstet« umhergezogen seien '3. Arnold seiner-
seits wollte 1961 die Gypsy Lore Society für ein Forschungsprojekt gewin-
nen, das indische Wandervölker, Buschmänner und Zigeuner sowie deren 
»Bastarde« (hybrid groups) in ihrem sozialen Verhalten vergleichen und 
auf diesem Wege die Spekulation vom gemeinsamen Erbcharakteristikum 
beweisen sollte". 1965 ersetzte Arnold das vermeintlich genetische Merk-
mal »Nomadismus« durch eine allgemeiner gefaßte »zigeunerische Ar-
tung«, deren zeitlose Konstanz und erbliche Bedingtheit für ihn jedoch nach 
wie vor außer Frage stand 's. 

Arnold bekannte sich auch praktisch-politisch zu den rassistischen Posi-
tionen Ritters, indem er als »erbbiologisch orientierter Sozialpolitiker« 
zum Zwecke der »Sozialhygiene« die Sterilisation vermeintlich »Asozia-
ler« forderte. »Sobald die Gesellschaft« begänne, »sich der sozial minder 
leistungsfähigen Mitmenschen in angemessenem Umfang fürsorgerisch an-
zunehmen«, stelle sich »ganz von selbst die Frage, ob und wie ihre Frucht-
barkeit gebremst werden« müsse'. In der Schrift »Medizin und Ethik«, die 
der rechtsradikale »Mut«-Verlag 1988 herausbrachte, bündelte Arnold 
seine rassistische Position zu einem Plädoyer für eine »Neo-Eugenik«, die 
»auf die Fortschritte der Humangenetik gegründet« sein sowie auf einem 
»kollektiven Einverständnis« beruhen sollte''. 

Dörings und Arnolds Verständnis der Sinti und Roma als »Rasse« 28  be-
ziehungsweise als »Bastardgruppe« 19  und die Gegenüberstellung von ver-
meintlich legitimen »kriminalpräventiven« und rassistischen Verfolgungs-
motiven blieben in der Bundesrepublik Deutschland bis weit in die 7ocr 
Jahre wenig umstritten. Die Dokumentation »Österreichs Zigeuner im 
NS-Staat« von Selma Steinmetz 3° aus dem Jahre 1966 wurde ebensowenig 
rezipiert wie die aus der DDR stammende ethnologisch-historische Unter-
suchung »Zigeuner. Der Weg eines Volkes in Deutschland« ". Deren Ver-
fasser Heinz Mode und Siegfried Wölffling, die sich bei ihren Ausführungen 
über die NS-Zigeunerpolitik auf Zigeuner-Personalakten aus dem Magde-
burger Raum stützten, betonten dabei, daß die genealogischen Untersu-
chungen der Ritterschen Forschungsstelle eine wesentliche Grundlage für 
die Deportation deutscher Sinti und Roma nach Auschwitz gebildet hätten. 

Bereits 196o gab der Linguist Sigmund A. Wolf, der Ende der fünfziger 
Jahre zu den Initiatoren einer Strafanzeige gegen vormalige Mitarbeiter der 
Rassenhygienischen Forschungsstelle zählte", im Vorwort zu seinem 
»Großen Wörterbuch der Zigeunersprache« " Hinweise, die den rassisti-
schen Charakter der Massenvernichtung an Sinti und Roma sowie die be-
sondere Verantwortung Ritters akzentuierten. Wolf erwies sich dabei als 
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vorzüglicher Kenner der Ritterschen Schriften, trug jedoch keine im enge-
ren Sinne historischen Forschungsergebnisse vor. Ähnliches gilt für die 
verdienstvolle Studie der Psychiater E. Petersen und U. Liedtke über die 
traumatisierende Wirkung der Zwangssterilisation auf die betroffenen Zi-
geuner. Diese Arbeit, die allgemeinmedizinische und psychiatrische Be-
funde mit ethnographischen Beobachtungen zur Bedeutung der Familie in 
der Kultur der Sinti verband, warf ein wichtiges Schlaglicht auf die Spätfol-
gen der NS-Verfolgung; sie vermochte infolge ihrer speziellen Fragestel-
lung und der Aufbereitung für ein medizinisches Fachpublikum aber keine 
weiteren Impulse auszulösen 34. 

Eine auf lange Sicht große Wirkung erzielte dagegen die 1963 publizierte 
soziologische Dissertation Lukrezia Jochimsens, »Zigeuner heute. Unter-
suchung einer Außenseitergruppe in einer deutschen Mittelstadt« 35, die an 
die Thesen des österreichischen Ethnologen Walter Dostal anknüpfte 36. 
Lukrezia Jochimsen, die ihre Auffassung auch in mehreren Aufsätzen vor-
stellte '7, definierte die Zigeuner als eine soziale Randgruppe, deren Assimi-
lation in der modernen Leistungsgesellschaft durch einen Zirkelschluß aus 
Vorurteilen seitens der Mehrheitsbevölkerung und Anpassungsschwäche 
seitens der Sinti selbst verhindert werde. Als Ausweg aus diesem circulus 
vitiosus schlug sie neben der Aufklärung über antiziganistische Vorurteile 
eine Verbesserung der Schulausbildung für die Zigeuner sowie kompensa-
torische sozialpolitische Maßnahmen vor. Diese sollten nicht mehr bei 
einem vermeintlich überholten »Gruppenstereotyp« ansetzen 38. Lukrezia 
Jochimsen zufolge stellten nämlich überkommene Kultur und Lebenswei-
sen der Zigeuner einen »Traditionsrest« 39  dar, der infolge einer völlig ver-
änderten Wirtschafts- und Berufsstruktur der Nachkriegsgesellschaft so-
wie der nationalsozialistischen Verfolgung der Zigeuner als bedeutungslos 
zu veranschlagen sei. Insbesondere durch die Trennung der Familien in den 
KZs, durch die Massenvernichtung und dadurch, daß gerade die Alten, die 
den traditionellen Gruppenzusammenhalt garantiert hätten, zu Tode ge-
kommen waren, seien der Zusammenhalt und das Wertesystem der Zigeu-
ner entscheidend getroffen worden 4e. 

Diese Argumentation ist nur teilweise stichhaltig. Erstens war die Wirt-
schafts- und Sozialstruktur Deutschlands im 20. Jahrhundert und der Bun-
desrepublik nicht durch einen abrupten Bruch nach 1945, sondern durch 
eine lange Welle kontinuierlichen Wandels gekennzeichnet, so daß die her-
kömmlichen Zigeunerberufe nicht erst in der Nachkriegszeit entwertet und 
partiell durch andere ersetzt wurden 4', zumal die Sinti und Roma unter NS-
Herrschaft seit Kriegsbeginn ohnehin in schlecht bezahlte lohnabhängige 
Berufe abgedrängt worden waren'''. Zweitens war das Handeln der Überle-
benden nach 1945 weithin von dem Bestreben geleitet, ihre Familienbin-
dungen wieder herzustellen, soweit dies angesichts schwieriger Verkehrs-
und Informationsverhältnisse für Angehörige einer nicht-schriftlichen 
Kultur möglich war. Drittens zeigen Interviews mit und autobiographische 
Texte von Überlebenden ebenso wie die psychiatrische Untersuchung von 
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Petersen/ Liedtke, daß Sinti und Roma 1945 nicht einfach aus ihrer bisheri-
gen Sozialisation und Kultur »aussteigen« konnten. Die Zerstörung der 
traditionellen Lebensweise war keineswegs so vollständig, daß sie als quan-
tite negligeable abgetan werden könnte. 

Obwohl Lukrezia Jochimsens Ausführungen der kulturellen Dimension 
der Lebensweise der Sinti und Roma nicht gerecht wurden, kann kein 
Zweifel daran bestehen, daß sowohl der langfristige gesellschaftliche Wan-
del als auch die nationalsozialistische Vernichtungspolitik die überkomme-
nen Strukturen, Verhaltensweisen und Wertorientierungen dieser Grup-
pen erheblich in Mitleidenschaft zogen. Zudem bleibt festzuhalten, daß die 
durchaus einseitige Kennzeichnung der Zigeuner als Außenseitergruppe 
insofern einen Fortschritt darstellte, als Lukrezia Jochimsen dem Para-
digma der »Zigeunerrasse«, dem sich Arnold und Döring in der Nachfolge 
Ritters verpflichtet hatten, nicht entsprach. Anfang der siebziger Jahre 
wurden ihre Forschungen auch in der bundesdeutschen Polizei rezipiert 43; 
dort trugen sie dazu bei, das klischeebehaftete, gesellschaftliche Bedin-
gungsfaktoren negierende herkömmliche Zigeunerbild zu relativieren 44. 

Indem Lukrezia Jochimsen das Jahr 1945 gleichsam zur »Stunde Null» 
der zur sozialen Randgruppe umgewidmeten Zigeuner erklärte, lud sie 
nicht zu weiteren historischen Forschungen ein, schien doch die Untersu-
chung der NS-Vernichtungspolitik gegen die Zigeuner für die aktuelle Pro-
blematik der »Außenseitergruppe» ohne Belang zu sein. In neueren Kon-
zeptionen von Sozialarbeit mit Sinti und Roma wird dieses Defizit des 
Jochimsen'schen Modells im kulturellen Bereich jedoch insoweit berück-
sichtigt, als das Ziel der völligen Assimilation durch die — letztlich in sich 
widersprüchliche — Perspektive einer Integration in die Mehrheitsgesell-
schaft bei Wahrung der kulturellen Identität abgelöst wurde". 

Die soziologische Forschung über Sinti und Roma vernachlässigte die 
geschichtliche Dimension, weil sie der Kultur dieser Gruppen eine zu ge-
ringe Bedeutung beimaß. Die ebenfalls unzureichende Berücksichtigung 
historischer Veränderungen in der ethnologischen Literatur zu Sinti und 
Roma hat dagegen andere Ursachen. Dort werden Kultur und Lebensweise 
der Zigeuner als sehr resistent, wenn nicht gar autonom gegenüber der 
Mehrheitsgesellschaft sowie als Strukturelemente von großer Dauerhaftig-
keit und supranationaler Bedeutung betrachtet. Für eine Untersuchung der 
nationalsozialistischen Zigeunerverfolgung sind diese Studien gleichwohl 
von Bedeutung. Sie stellen Kategorien und Modelle zur Verfügung, mit 
deren Hilfe sowohl die Wirkung der Verfolgung auf die familienzentrierte 
und von einer spezifischen Kultur geprägten Lebensweise der Ethnie abge-
schätzt 46  als auch jene Projektionen, Klischees und verbotenen Wünsche in 
der Mehrheitsbevölkerung analysiert werden können, die eine wichtige 
Grundlage der Zigeunerromantik wie auch der Zigeunerverfolgung bil-
den 47. 

In der zweiten Hälfte der siebziger und zu Beginn der achtziger Jahre 
vermehrten sich die wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen 48 
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Publikationen, die auf die Lebensweise und in diesem Zusammenhang auf 

die NS-Verfolgung der Zigeuner eingingen, in einem Maße, daß es gerecht-

fertigt erscheint, von einem neuen Problembewußtsein zu sprechen. Des-

sen erste Wurzel lag in den Bemühungen der damaligen sozialliberalen Bil-

dungs- und Familienpolitik um größere Chancengleichheit, mehr soziale 

Integration und die Kompensation gesellschaftlicher Defizite". Das Bun-

desfamilienministerium s° regte Studien zum Stand der Forschung über 

»Zigeuner und Landfahrer«, über ihre soziale Situation heute sowie über 

staatliche Hilfsmöglichkeiten an. Diese Texte nahmen auch einen ersten 

Einblick in die internationale Diskussion und suchten neben der sozialen 

auch die kulturelle Dimension in der Lebensweise der Sinti und Roma zu 

berücksichtigen s'. Eine zweite Wurzel wird durch die Forschungen zur 

Vorurteilsproblematik repräsentiert, die den Sozialwissenschaftler und 

Pädagogen Joachim Hohmann zur Beschäftigung mit der Zigeunerverfol-

gung führten ". Aufgrund seines ideengeschichtlichen Forschungsinteres-

ses, das sich auf Ursprung und Ausformung der »Zigeunerwissenschaft« 

richtet, vermochte Hohmann dem selbstgesteckten Ziel, die »Geschichte 

der Zigeunerverfolgung in Deutschland« zu schreiben, aber nicht ganz ge-

recht zu werden. 

Den entscheidenden Anstoß zu einer wissenschaftlichen Untersuchung 

der NS-Zigeunerpolitik gab indessen die 1979 mit Unterstützung der »Ge-

sellschaft für bedrohte Völker« gegründete Bürgerrechtsbewegung deut-

scher Sinti und Roma. Im Kontext der Bürgerrechtsbewegung edierten 

etwa die Journalisten Anita Geigges und Bernhard Wette mit »Zigeuner 

heute. Verfolgung und Diskriminierung in der BRD« 9  ein Buch, das mit 

seiner Collage aus Dokumenten, Reportagen, autobiographischen Texten, 

Liedern und Interviews den Charakter eines vielleicht etwas unsystemati-

schen, aber anregenden Quellenbandes besitzt. Dagegen trug das ebenfalls 

1979 von Tilman Zülch, dem Vorsitzenden der »Gesellschaft für bedrohte 

Völker«, herausgegebene Buch »In Auschwitz vergast — bis heute verfolgt. 

Zur Situation der Roma (Zigeuner) in Deutschland und Europa« s4  pro-

grammatischen Charakter. Es erörterte nicht nur die nationalsozialistische 

Verfolgung, sondern auch die »deutsche Zigeunerpolitik nach Ausch-

witz« " sowie die Chancen einer Bürgerrechtsbewegung der Sinti und 

Roma. Damit warf das Buch die Frage nach der Kontinuität und Diskonti-

nuität der Zigeunerdiskriminierung in der neueren deutschen Geschichte 

auf. 

Neben Beiträgen, die von der Massenvernichtung in Auschwitz han-

deln s6, ist es dort vor allem der Text des Ethnologen Bernhard Streck »Die 

>Bekämpfung des Zigeunerunwesens<«, der sich auf der Quellenbasis der 

bereits von Döring ausgewerteten Erlasse und Verordnungen mit der Zige-

unerverfolgung des NS-Regimes als einem »Stück moderner Rechtsge-

schichte« befaßt. In der Substanz der Ergebnisse unterschied Streck sich 

nicht von Döring; wie dieser sah er die Verfolgung durch ein »Gemisch von 

kriminalpräventiven, sicherheitspolitischen und rassistischen Motiven« be- 
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dingt; wie dieser betonte er, daß erst der Krieg »eine grundsätzlich neue 

Situation« für die Zigeuner — »eine Lebenswelt, die vielen den Tod 

brachte«- implizierte '7. Anders als Döring plädierte Streck 1979 aber für 

Offenheit und Toleranz gegenüber Sinti und Roma: »Es bleibt zu denken 

eine >freiheitliche Grundordnung>, die die Uniformität nicht zur unabding-

baren Voraussetzung der Menschenwürde macht.« '8  

Der Initiative der »Gesellschaft für bedrohte Völker« und der entstehen-

den Bürgerrechtsbewegung war es zu verdanken, daß das 1972 in Großbri-

tannien erschienene Buch »The Destiny of Europe's Gypsies« des Lingui-

sten Donald Kenrick und des damaligen Sekretärs des britischen »Gypsy 

Council« Grattan Puxon 1981 unter dem Titel »Sinti und Roma. Die Ver-

nichtung eines Volkes im NS-Staat« in deutscher Sprache veröffentlicht 

wurde 19. »The Destiny of Europe's Gypsies« stellte im Vergleich zur 

deutschsprachigen Literatur einen Fortschritt dar. Es beruhte auf einer 

Quellenbasis, die neben den einschlägigen NS-Erlassen sowie einem Teil 

der zeitgenössischen rassenkundlichen Texte auch die Anklagedokumente 

der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse und des Eichmann-Prozesses 

sowie Erinnerungsberichte und Mitteilungen von Verfolgten einbezog. 

Zudem beschränkten sich Kenrick und Puxon nicht auf die Dokumenta-

tion der Verfolgungsmaßnahmen im Deutschen Reich, sondern richteten 

ihre Aufmerksamkeit auch auf die deutsch besetzten oder mit dem NS-

Regime verbündeten Länder Europas. 

Ohne sich explizit mit Arnold und Döring auseinanderzusetzen, ließen 

Donald Kenrick und Grattan Puxon keinen Zweifel daran, daß sie die NS-

Zigeunerpolitik für eine auf überkommenen Vorurteilsmustern basierende 

rassistische Verfolgung halten. Sie akzentuierten zudem die Kontinuität 

der Zigeunerdiskriminierung in Europa nach 1945, ohne die Spezifik der 

NS-Vernichtungspolitik zu verkennen'. Darüber hinaus bleibt der im en-

geren Sinne wissenschaftliche Ertrag des Buches begrenzt. Fragwürdig ist 

außerdem die Kennzeichnung der NS-Politik als »destiny« der europäi-

schen Zigeuner. Die deutsche Fassung von »The Destiny of Europe's Gyp-

sies« erfährt noch dadurch eine gewisse Entwertung, daß sie Zitationsfehler 

und Belegmängel enthält und die Übersetzung nicht immer dem notwendi-

gen Standard entspricht'. 

Den Impulsen der Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und 

Roma' und jenen Roma-Gruppen, die wie die Rom und Cinti Union in 

Hamburg oder der Rom e. V. in Köln die Interessen der in diesem Land 

lebenden oder Asyl und Aufenthalt suchenden Roma betonen'', sowie 

dem Aufschwung der Oral History und zu einer »Geschichte von unten« 

ist es zu verdanken, daß seit den achtziger Jahren Familien- und Einzel-

schicksale verfolgter Zigeuner in Film'' und Text" dokumentiert und erste 

Autobiographien veröffentlicht wurden'', daß Unterrichtseinheiten zur 

Zigeunerverfolgung vorgeschlagen'' und regionalhistorische Ausstellun-

gen konzipiert wurden 68  sowie neuere Regional- und Lokalstudien zur NS-

Zeit69  das Schicksal der Sinti und Roma nun ebensowenig ausblenden wie 
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die Gedenkstätten-Ausstellungen, die an die Opfer der NS-Herrschaft erin-
nern ". Monographien zur Häftlingsgruppe der Zigeuner in den großen 
Konzentrationslagern Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen, 
Natzweiler, Ravensbrück und Sachsenhausen stehen aber noch aus". Le-
diglich für das KZ Bergen-Belsen liegt eine vorläufige Darstellung vor". 

Die vorliegenden Lokalstudien zeigen, daß die Diskriminierung der Sinti 
und Roma in Kommunen, Regierungsbezirken und Ländern nach der natio-
nalsozialistischen Machtübernahme eine Verschärfung erfuhr, die nicht 
allein auf zentralstaatliche Anweisungen zurückgeführt werden kann. Auch 
unterhalb der Reichsebene wurden einerseits vor 1933 angelegte Schritte 
radikalisiert, andererseits Formen von Unterdrückung eingeführt, die auf 
die spezifische Dynamik des NS-Regimes zurückzuführen waren. Diese 
Verschränkung wird besonders deutlich in Erika Thurners Monographie 
über das »Zigeuneranhaltelager« im burgenländischen Lackenbach ; sie 
zeichnet ein detailgenaues Bild dieses Lagers, ohne die großen Linien der 
Zigeunerpolitik im deutsch besetzten Österreich außer acht zu lassen ". 

Die inzwischen publizierten Autobiographien sowie die auf Oral Hi-
story-Basis eruierten Einzel- und Familienschicksale tragen nicht nur zur 
Rekonstruktion verschiedener Aspekte der Verfolgung bei, sondern verwei-
sen auch auf die lebensgeschichtliche Verarbeitung der Verfolgungserfah-
rung 74. Roma und Sinti reagierten vor dem Hintergrund ihrer Kultur auf die 
nationalsozialistische Verfolgung. Ihre Wahrnehmungsweisen und Reak-
tionen trugen jedoch keinen einheitlichen Charakter. Das war nicht nur auf 
die Differenzen in den Verfolgungsmaßnahmen selbst zurückzuführen, 
sondern auch auf die unterschiedlichen Grade von Abschließung oder Ak-
kulturation der Betroffenen an die Mehrheitsgesellschaft sowie auf eine im 
einzelnen ungleichartige Ausformung und Intensität der eigenen Kultur. 
Diese Kultur wiederum war und ist nicht schriftlich fixiert oder gar kodifi-
ziert. Deshalb kommt mündlichen Äußerungen zur Darstellung und Deu-
tung der Wahrnehmungsweisen und des Verhaltens von Roma und Sinti 
besonderes Gewicht zu. 

Diese Quellen bedürfen einer sehr behutsamen Interpretation. Sie werden 
für gewöhnlich in der jeweiligen Landessprache, in der Bundesrepublik also 
in Deutsch, geführt und nicht in Romanes, der Sprache der Sinti und Roma 
selbst. Die Interviewführung kann den Ausdrucksmöglichkeiten dieser—in 
der Bundesrepublik zumindest unter älteren Sinti — primären Sprache nicht 
gerecht werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß die Abgrenzung 
gegen die Mehrheitsgesellschaft lange Zeit ein wichtiges Element in der 
Kultur der Sinti und Roma darstellte. Gesprächsführung und -interpretation 
bewegen sich insofern zwischen dem Verlangen des nichtzigeunerischen 
Interviewers nach Aufklärung und Analyse gerade der fremd oder doch 
ungewohnt erscheinenden Kultur und dem Wunsch nicht weniger Inter-
viewter, ihre kulturellen Regeln für sich zu behalten. Das Austarieren dieser 
Wünsche kommt einer Gratwanderung gleich. 

Bei der Interpretation der Gespräche wäre eine Fixierung auf die beson- 
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dere Kultur der Roma und Sinti allerdings ebenso problematisch wie deren 
Ausblendung. Der Ethnopsychoanalytiker George Devereux schreibt mit 
Blick auf die Anthropologie, die »exotistische Selektivität« habe diese Wis-
senschaft »von Anfang an behext«. Damit greift er die Tendenz an, »in 

erster Linie solche Muster und Handlungsweisen zu dokumentieren, die 
sich von denen, die zur Kultur des Anthropologen gehören, auffallend un-
terscheiden« 7s. Diese Warnung gilt es auch für lebensgeschichtliche Inter-
views im historiographischen Feld zu berücksichtigen. 

Anlaß zu Auseinandersetzungen bot das ethnologisch-historische Pro-
jekt »Kulturelle Alternativen und Integration — das Beispiel der Zigeuner« 
an der Universität Gießen, das zwischen 1981 und 1983 seine Forschungs-
ergebnisse publizierte. Das Projekt ging der Behandlung der »Zigeuner in 
der Politik heutiger Leistungsgesellschaften« 76  nach. Es kam zu dem Resul-
tat, daß aus der Perspektive west- und osteuropäischer Administrationen 
die Integration oder Assimilation der Sinti und Roma ein ungelöstes Pro-
blem darstelle. Darum würden vielfältige Instrumentarien eingesetzt, um 
den der zigeunerischen Lebensweise immanenten »Eigensinn« einzuebnen. 
Diese These suchte das Gießener Projekt mit Fallstudien über Ungarn, 
Polen, die Tschechoslowakei, Spanien, Frankreich, die Schweiz und 
Deutschland zu erhärten 77. 

Die nationalsozialistische Zigeunerpolitik bildete das Thema Bernhard 
Strecks. Ihm zufolge betrachtete die NS-Ideologie die Gesellschaft als eine 
Kombination von »Pflegefall und Zuchtgehege« wodurch Sozialpolitik 
tendenziell mit Gesundheitsfürsorge identifiziert worden sei. Dem habe es 
entsprochen, die als »Geschwüre des Volkskörpers« stigmatisierten Juden, 
Zigeuner und »Asozialen« der Vernichtung preiszugebet-1 78. Auf der Basis 
des »Kalendariums der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Bir-
kenau« 79  und einiger Augenzeugenberichte dokumentiert Streck zudem 
die Chronik des Birkenauer Zigeunerlagers B II e Er blendet dabei aller-
dings jene Berichte aus, die zeigen, daß entgegen den einschlägigen Bestim-
mungen Himmlers, des RSHA und des RKPA nicht nur vermeintlich »aso-
ziale« »Zigeunermischlinge«, sondern auch »reinrassige« Zigeuner und 
»sozial angepaßte« »Zigeunermischlinge« nach Auschwitz-Birkenau de-
portiert wurden 8'. 

Dieser Blick gewann im Kontext der Thesen des Gießener Projektes zum 
»Eigensinn« der zigeunerischen Lebensweise an Bedeutung. Den Ausfüh-
rungen des Mitarbeiters Mark Münzet zufolge konstituieren nämlich die 
Elemente Akephalität (das Fehlen einer Zentralinstanz), Flexibilität der 
Sozialordnung und Geheimnis sowie die Kumpania — ein Zusammenschluß 
mehrerer Familien zu einem ökonomischen Nutzbündnis von familiärer 
Wärme—die letztlich nicht in die Industriegesellschaft integrierbare Kultur 
der Roma und Sinti 82 . Dieses Bild unterschätzte sowohl die Formen sozia-
len Elends unter den Zigeunern als auch die Anziehungskraft der Leitbilder 
der Mehrheitsgesellschaft und entbehrte insofern nicht sozialromantischer 
Züge. 



Historiographie der NS-Zigeunerverfolgung 33 

Die Akzentuierung des »Eigensinns« ließ die Mitarbeiter des Gießener 
Projektes nationalen Interessenvertretungen der Sinti oder Roma, die im 

Verhältnis zum segmentären Charakter der Kumpania ein Novum darstel-

len, zudem eher ablehnend gegenüberstehen s'. Da die zu Ende der sieb-

ziger Jahre gegründete Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti die 
Notwendigkeit einer über die Kumpania hinausreichenden Interessenver-

tretung aber mit der gemeinsam erlittenen Verfolgung unter dem NS-Re-

gime begründete und sich explizit als »Zentralrat deutscher Sinti und 
Roma« konstituierte'', ging Bernhard Streck 1981 dazu über, die Massen-

vernichtung der Zigeuner gegen dem Mord an den Juden auszuspielen 8S . Er 

setzte nach dem Muster Dörings und Arnolds »kriminalpräventive« und 
rassistische Verfolgungsmotive gegeneinander und gab als die »eigentliche 

rassistische Wende» der NS-Zigeunerverfolgung das Jahr 1942 an. Damit 
fiel er sogar hinter die Position von Döring und Arnold zurück". Noch 

problematischer war die Strecksche Sprache, die bisweilen einer Apologie 
des Massenmordes nahekam. So schrieb er: »Als Träger von Bakterien und 

Viren, als >Schwachsinnige<, weil sie nicht lesen und schreiben konnten, 
und als Saboteure der deutschen Sache, weil sie nicht arbeiten wollten, 

mußten Tausende mitteleuropäischer Zigeuner einen qualvollen Tod ster-

ben.« 87  
Sucht man die äußerst heterogene, insgesamt wenig befriedigende und 

manchmal bestürzende deutschsprachige Literatur zur nationalsozialisti-

schen Zigeunerverfolgung zu resümieren, so lassen sich fünf Ansätze fest-

halten: 
Erstens ein rassistischer Ansatz, dessen Protagonist Hermann Arnold 

war. Die Zigeuner werden dort teils rassenanthropologisch als »Rasse« 

oder »Bastardbevölkerung« definiert, deren vermeintlich konstante Ver-
haltenscharakteristika auf genetische Faktoren zurückgeführt werden, teils 

im rassenhygienischen Sinne als »minderleistungsfähige Menschen« der 
Sterilisation anempfohlen. Dieser Ansatz korrespondierte mit jenen Unter-

suchungen aus der medizinischen Anthropologie, die von der vormaligen 

Ritter-Mitarbeiterin Sophie Ehrhardt über »Zigeunerschädel« und »Hand-
furchen bei Zigeunern« auf der Basis des Materials angestellt wurden, das 

die Rassenhygienische Forschungsstelle gesammelt hatte''. 

Zweitens ein juristischer Ansatz, der im Zusammenhang der Gerichts-
entscheide zur Entschädigungsfrage entwickelt wurde und als dessen wis-

senschaftliche Vertreter Döring und Streck in Erscheinung traten. Dort 

werden »kriminalpräventive« und rassistische Motive der NS-Zigeuner-
politik gegeneinander gesetzt, so daß die NS-Verfolgung der Zigeuner in eine 

der vorbeugenden Verbrechens- und Asozialenbekämpfung dienende und 

eine rassistische Phase unterteilt wird. Die Grenze zwischen diesen Perio-

den wird unterschiedlich auf den »Festsetzungserlaß« vom 17. 10. 1939 

(Döring), auf den »Umsiedlungserlaß« vom 27.4.1940 (Arnold) und auf 
den Schnellbrief »Betrifft Zigeunerhäuptlinge« vom 13.1o.1942 (Streck) 

festgesetzt. 
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Drittens ein soziologischer, für die Sozialarbeit mit Sinti und Roma be-
sonders folgenreicher Ansatz, der — von Lukrezia Jochimsen vorgetragen —
die Zigeuner als soziale Randgruppe definierte, deren traditionelle Kultur 
und Lebensweise durch die NS-Verfolgung irrelevant geworden sei. 

Viertens ein ethnologischer Ansatz, welcher der Lebensweise der Roma 
und Sinti einen hohen Grad von Konstanz und Autonomie zumißt und 
geschichtliche Veränderungen gering bewertet. Die ethnologische For-
schung vermag allerdings jene kulturell prägenden Elemente zu akzentu-
ieren, die der Geschichtswissenschaft nicht in den Blick geraten. Sie vermag 
zudem die Stereotype herauszuarbeiten, die als Mythos vom Zigeuner das 
Verhalten der Mehrheitsbevölkerung gegenüber den Zigeunern beeinflus-
sen. 

Fünftens die politische Herangehensweise der Bürgerrechtsbewegungen 
der Sinti und Roma, die in den Büchern von Tilman Zülch sowie von Do-
nald Kenrick und Grattan Puxon ausgearbeitet wurde und die von der fran-
zösischen Wissenschaftlerin Henriette Asseo als »militante Geschichte« 
bezeichnet wird 4. Dieser Ansatz betont den Völkermord-Charakter der 
NS-Verfolgung und stellt das Fortwirken der Diskriminierung der Sinti 
oder die Benachteiligung der um Asyl oder Aufenthalt nachsuchenden 
Roma in der Bundesrepublik Deutschland heraus. 

Der Beitrag der bundesdeutschen Historiographie zur Untersuchung 
der nationalsozialistischen Zigeunerverfolgung war indessen lange Jahre als 
gering und wenig einflußreich zu bewerten. Trat diese Disziplin zunächst 
nur als juristische Hilfswissenschaft in Erscheinung, so wurden im letzten 
Jahrzehnt immerhin Lokalstudien veröffentlicht, die neues Material zur Zi-
geunerpolitik zwischen 3933 und 1943 vorstellten. Dabei muß angemerkt 
werden, daß auch diese Texte nicht durchweg von Fachhistorikern verfaßt 
wurden. In noch stärkerem Maße trifft das für die ehemalige DDR zu, in der 
sich über mehr als zwei Jahrzehnte nahezu ausschließlich der Schriftsteller 
Reimar Gilsenbach in engagierter Weise der Geschichte und der aktuellen 
Situation der Sinti und Roma zuwandte 9°. 

Inzwischen existieren jedoch Versuche, sich einer Gesamtdarstellung der 
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gegen die Sinti und Roma an-
zunähern 9'. Hansjörg Riechert schließt hier eine wichtige Forschungs-
lücke, indem er die bisher zu wenig berücksichtigte Sterilisationspolitik 
gegen die Zigeuner »im Schatten von Auschwitz« zum Thema seiner Un-
tersuchung macht". Bemerkenswert sind darüber hinaus der Film »Das 
falsche Wort« von Melanie Spitta und Katrin Seybold, der die Perspektive 
der Opfer in den Mittelpunkt rückt 93, die anregenden Übersichtstexte, die 
Mirella Karpati 94, Henriette Asseo 9s, Sybil Milton° und Yehuda Bauer" 
verfaßt haben, und der Band »Feinderklärung und Prävention. Kriminal-
biologie, Zigeunerforschung und Asozialenpolitik« 98. Die französischen, 
italienischen, amerikanischen und israelischen Autorinnen und Autoren 
richten ihren Blick dabei nicht nur auf die NS-Zigeunerverfolgung in 
Deutschland selbst, sondern auch auf das deutsch besetzte Europa. Der 
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Politologe Ulrich König konzentriert sich in seinem Buch »Sinti und Roma 
unter dem Nationalsozialismus. Verfolgung und Widerstand«99  auf die 
Formen von zigeunerischer Widerständigkeit gegen die NS-Verfolgung, 
die er folgendermaßen unterteilt: Flucht und Untertauchen; Verweige-
rung, Täuschung, Protest und antinazistische Äußerungen; Widerstand in 
KZ's und Vernichtungslagern sowie gegen Vernichtungsaktionen; Hilfe 
für Verfolgte, Partisanen und Widerstandsgruppen; Beiträge zur Landes-
verteidigung gegen die Angriffe NS-Deutschlands; aktiver politischer oder 
militärischer Widerstand. Ulrich König subsumiert diese Phänomene aller-
dings unter einen Widerstandsbegriff, welcher der Forschung zur politi-
schen Opposition gegen das NS-Regime abgewonnen und nicht ohne 
weiteres auf das Verhalten der Roma und Sinti applizierbar ist. Deren Be-
mühen ging vor allem dahin, ihre Freiheit und ihr Leben zu retten. Dies 
mochte in manchen Fällen mit Widerstand im engeren Sinne — dem Ver-
such, das NS-Regime zu stürzen oder seine unmenschlichen Folgen zu be-
grenzen — einhergehen; zwingend war diese Verbindung nicht. 

Die umfassendste Studie zur deutschen »Zigeunerforschung« während 
der NS-Zeit und zu ihrem Fortwirken in der alten Bundesrepublik hat 
Joachim Hohmann vorgelegt '°°, der inzwischen auch die Reihe »Studien 
zur Tsiganologie und Folkloristik« ediert 	Hohmann dokumentiert in 
seinen Buch über »Robert Ritter und die Erben der Kriminalbiologie« die 
Tätigkeit der »Rassenhygienischen Forschungsstelle« und ihrer Protago-
nisten sowie anderer NS-Zigeunerforscher, geht ihren Nachkriegskarrieren 
nach, spürt Elemente des Rassismus in der westdeutschen »Zigeuner- und 
Asozialenforschung« nach 1945 auf und weist auf die unzulängliche bun-
desdeutsche Strafverfolgung der NS-Verbrechen gegen Sinti und Roma hin. 
Infolge eines strikt ideengeschichtlichen Ansatzes gelingt es ihm aber nicht, 
die institutionellen Zusammenhänge der NS-Zigeunerverfolgung darzu-
stellen oder gar zu erklären. So bleibt beim ihm ganz undeutlich, worauf 
das eminente Interesse des RKPA an der Rassenhygienischen Forschungs-
stelle fußte. Joachim Hohmann versucht auch nicht, die »Zigeuner-
forschung« in den Gesamtkontext des »völkischen« Denkens sowie der 
rassenanthropologischen und rassenhygienischen Forschung nach 1933 
einzuordnen '°=. 

Während des 2. Weltkriegs griff die nationalsozialistische Zigeunerver-
folgung auf nicht wenige der deutsch besetzten Territorien aus '". Das 
Schicksal der dort Diskriminierten und Ermordeten wie auch dasjenige der 
Roma und Sinti in den mit NS-Deutschland verbündeten Staaten ist nur 
zum Teil erforscht. Während über die Morde in der Sowjetunion, in Est-
land und Litauen bisher keine wissenschaftlichen Monographien existie-
ren '04, liegen für Belgien, Lettland, Polen und Serbien erste Monographien 
und Aufsätze vor 	Auch die Zigeunerverfolgung in den ost- und südost- 
europäischen Satellitenstaaten Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Slowakei 
und Ungarn wurde in den letzten Jahren dokumentiert 1°6. Gründlich er-
forscht ist die nationalsozialistische Zigeunerverfolgung in Osterreich '°7, 
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Frankreich 	den tschechischen Ländern '09  und den Niederlanden 
Dort schlägt der Historiker Leo Lucassen vermittels der Begriffe »Stigma« 
und »Etikettierung« eine vergleichende Typologie zur nationalsozialisti-
schen Zigeunerpolitik im deutsch okkupierten Europa vor, die die Beson-
derheiten der jeweiligen nationalen Ausprägungen von Zigeunerpolitik vor 
der NS-Okkupation berücksichtigen soll "'. 

Von überragender Bedeutung für die Erforschung der NS-Zigeunerver-
folgung im deutsch besetzten Europa ist die Edition der Hauptbücher des 
Zigeunerlagers in Auschwitz-Birkenau, die das Staatliche Museum Ausch- 
witz-Birkenau erstellt hat 	Die Vorgeschichte dieser Edition geht in den 
Sommer 1944 zurück. Da die Ermordung der Zigeuner in Auschwitz-Bir-
kenau für die Rapportschreiber des Zigeunerlagers absehbar war, entwen-
dete einer von ihnen, Tadeusz Joachimowski, die Evidenzbücher, legte sie 
in Kleidungsstücke eingewickelt in einen Eimer und vergrub sie zwischen 
der Baracke 31 und dem Zaun, der die Birkenauer Lagerabschnitte B 11 e 
und B II d trennte. Am 13. Januar 1949 gruben Mitarbeiter der Gedenk-
stätte Auschwitz den Eimer in Anwesenheit Joachimowskis aus. Die 
Feuchtigkeit hatte einige Dokumententeile unleserlich gemacht; das meiste 
war jedoch zu entziffern. 

Das Entzifferbare wurde in dem 1993 veröffentlichten Edition doku-
mentiert. Alle Eintragungen, auch die fehlerhaften, wurden bewußt im ori-
ginalen Wortlaut belassen. Das »Männerbuch« enthält Eintragungen über 
Männer und Jungen mit den Häftlingsnummern Z-I bis Z-to.o94; im 
»Frauenbuch« sind unter den Nummern Z-1 bis Z-to.849 die Namen der 
deportierten Frauen und Mädchen festgehalten. Die — nicht immer 
vollständigen — Angaben enthalten die Häftlingsnummer, die Häftlingska-
tegorie (z. B. »Zigeuner D.R.« <= Deutsches Reich>), den Namen und 
Vornamen, das Geburtsdatum und den Geburtsort, den Beruf, das Einlie-
ferungsdatum sowie Bemerkungen mit Datumsangabe. Die vorherr-
schende Bemerkung lautet »Gestorben«. 

Die entscheidende Bedeutung des Gedenkbuches liegt in der Erinnerung 
an die etwa 22600 nach Auschwitz-Birkenau verschleppten und an die 
20 000 um ihr Leben gebrachten Sinti und Roma. Es dokumentiert die Na-
men der für die Öffentlichkeit bisher Namen-Losen. Darüber hinaus weist 
das Gedenkbuch Statistiken unter anderem zur Sterblichkeitsrate im »Zi-
geunerfamilienlager« sowie zu den Berufen und zur Nationalität der Häft-
linge auf. Diese Angaben gestatten die Überprüfung der bisher oft sehr 
spekulativen Annahmen über die Verschleppung von Sinti und Roma nach 
Auschwitz-Birkenau. 

Drei Problemfelder, die für die Erforschung der nationalsozialistischen 
Zigeunerverfolgung, ihrer Vorgeschichte und ihrer Auswirkungen großen 
Stellenwert besitzen, harren indes der weiteren Untersuchung und Diskus-
sion. Wenn erstens der spezifische historische »Ort« der nationalsozialisti-
schen Vernichtung der Sinti und Roma bestimmt werden soll, müssen 
Kontinuität und Diskontinuität in der europäischen und der deutschen Zi- 



Historiographie der NS-Zigeunerverfolgung 37 

geunerpolitik über die Jahrhunderte beschrieben und analysiert werden. 
Auf Deutschland bezogen, liegen erste tastende Darstellungsversuche, 

Quelleneditionen und Problemskizzen vor "3. Über das wilhelminische 

Kaiserreich und die Weimarer Republik hat zudem Rainer Hehemann eine 
Studie verfaßt, in deren Zentrum die »Zigeunerbilder« des 19. und frühen 

20. Jahrhunderts sowie die Verordnungen zur »Bekämpfung des Zigeuner-
unwesens« und deren Durchführung stehen "4. Monographien, die den 

Linien der deutschen Zigeunerpolitik nachgehen und die NS-Zeit nicht 
aussparen, sind gleichwohl weiterhin ein Desiderat l". 

Eine diachrone und auf den Vergleich angelegte Untersuchung der deut-
schen Zigeunerpolitik könnte wesentliche Impulse aus einem niederländi-

schen Projekt beziehen, das im Center for the Study of Social Conflict der 
Universität Leiden angesiedelt war. Dort erforschten Annemarie Cottaar, 

Leo Lucassen und Wim Willems in komparatistischer Perspektive die staat-
liche Politik gegenüber Zigeunern und Landfahrern, das Zigeuner-Bild in 

Enzyklopädien und in der Historiographie sowie die Berufe von Zigeunern 
und anderen Fahrenden im westlichen Europa des 19. und zo. Jahrhun-

derts "6. Leo Lucassen unterstreicht den Einfluß, den die staatlich oder ge-
sellschaftlich durchgesetzte Definition einer Personengruppe nicht nur auf 

deren Marginalisierung, sondern auch auf ihr Selbstverständnis einschließ-
lich eines eventuellen ethnischen Sonderbewußtseins haben kann "7. Lu-

cassens eigener Zigeuner-Begriff ist diesen staatlichen Definitionen abge-
wonnen. Er versteht als »Zigeuner« jene Personen, »who lead an itinerant 

way of life and who are stigmatised as >gypsy< or with similar labels.« "8  
Eine solche Begriffsbestimmung beugt durch die Betonung der staatlichen 

»power of definition« "9  dem isolierenden und ahistorischen Blick auf die 

Zigeuner vor, der mancher ethnologischen und historischen Studie eigen 
ist. Sie birgt indes die Gefahr, das kulturelle Selbstverständnis der Sinti und 
Roma als handlungsleitenden Faktor für die Angehörigen der Ethnic 
ebenso zu unterschätzen wie die Rolle des — eben nicht auf die Gesamtheit 

der Fahrenden bezogenen — Zigeuner-Mythos, dessen Konstruktion in-

zwischen zum Gegenstand sozialwissenschaftlicher und historischer Un-
tersuchungen geworden ist "°. 

In den USA wurde zweitens eine Diskussion über die Relation und Ge-
wichtung geführt, in welcher der nationalsozialistische Judenmord und die 

Massenvernichtung der Zigeuner zueinander stehen. Michael Berenbaum 

akzentuierte 1987 auf einer Tagung, die sich unter dem Titel »A Mosaic of 
Victims« mit dem Schicksal nichtjüdischer NS-Verfolgter befaßte, die Posi-

tion, die den Begriff »Holocaust« allein auf den Genozid an den Juden 
bezieht: »Gypsies shared much but not all of the horrors assigned to 

Jews.« 121  In den deutsch besetzten Ländern habe der Mord an den Juden 

und nicht die Ermordung der Zigeuner Priorität für das NS-System gehabt. 

Das Schicksal der in ländlichen Gebieten lebenden Zigeuner habe sich zu-

dem erheblich von demjenigen der Stadtbewohner unter ihnen unterschie-
den. Die absolute Zahl der Ermordeten sei bei den Zigeunern niedriger 
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gewesen als bei den Juden. Schließlich sei auch die Wahrscheinlichkeit der 

Vergasung für einen Zigeuner geringer gewesen als für einen Juden '==. 

Diese bedenkenswerten, aber auch ein wenig gespenstischen Argumente 

wurden auf der Konferenz »A Mosaic of Victims« empirisch wenig erhär-

tet, da dort kein Gesamtüberblick über die NS-Zigeunerverfolgung vorge-

legt, sondern nur ein kurzer Vortrag über die Konstellation im »Protekto-

rat Böhmen und Mähren« sowie in der Slowakei gehalten wurde 

In Gegensatz zu Berenbaum versteht der amerikanische Roma-Bürger-

rechtler Ian Hancock »Holocaust« als gemeinsamen Oberbegriff für die 

Völkermorde an Juden und Zigeunern, die aber auch er keinem systemati-

schen Vergleich unterzieht. Mit Verweis auf den nationalsozialistischen 

Vernichtungswillen gegen die Zigeuner führt Hancock zusätzlich das Ro-

manes-Wort »Porajmos« "4  für den »Romani Holocaust« ein "5. Henry 

Huttenbach, der gemeinsam mit Hancock und anderen ein Buch über die 

Zigeuner in Osteuropa verfaßt hat und dort für den Text über die Massen-

vernichtung der Zigeuner verantwortlich zeichnet"', ordnet den »Ro-

mani-Porajmos« zurückhaltender als Genozid im Sinne der UN-Definition 

dieses Verbrechens ein "7. Frank Chalk und Kurt Jonassohn argumentieren 

in ihrer Übersicht »History and Sociology of the Genocide« "' wider-

sprüchlich. Einerseits schließen sie den nationalsozialistischen Mord an 

den Zigeunern in ihr »Holocaust«-Kapitel ein "y, andererseits beschränkt 

Kurt Jonassohn den Begriff »Holocaust« in eben diesem Kapitel auf den 

Genozid an den Juden 130 • 

Sybil Milton sucht die »exclusivity of emphasis an Judeocide in most 

Holocaust literature« und damit die Vernachlässigung des Zigeunermordes 

mit der Dominanz zu erklären, die das Deutungsmuster »Antisemitismus« 

in der Nachkriegsforschung zur nationalsozialistischen Massenvernich-

tung innehatte ' 3 '. Sie führt diese Dominanz zurück auf Faktoren wie die 

deutlich höhere und deshalb größeres Entsetzen erregende Zahl der jüdi-

schen Genozid-Opfer, die Vielzahl der Autobiographien und Erinne-

rungstexte jüdischer Überlebender, die in Kontrast zum Schweigen der 

überlebenden Sinti und Roma gegenüber der Mehrheitsgesellschaft steht, 

sowie auf jene Interpretation des Holocaust, die einen Ausnahmecharakter 

des jüdischen Schicksals akzentuiert ' 32. Sybil Milton fügt hinzu, das Erklä-

rungsmuster »Judenfeindschaft» und »Antisemitismus« gestatte es, die 

Massenvernichtung auf einen letztlich pathologisch verstandene Judenhaß 

Hitlers und der SS-Spitze zurückzuführen und dadurch die Verantwortung 

auszublenden, die Bürokratie, Polizei und Wissenschaft nicht nur für den 

Genozid an den Juden, sondern auch für die Euthanasie und den Mord an 

den Zigeunern trügen '33. Damit wirft sie so wichtige Fragen auf wie die 

nach dem Verhältnis von intentionalen und institutionellen Ursachen des 

Mordes an den Zigeunern und jene nach dem je spezifischen Gewicht, das 

Antisemitismus und Antiziganismus innerhalb des nationalsozialistischen 

Rassismus besaßen. 

Schließlich ist drittens noch zu wenig über die soziale Zusammensetzung 
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der vom NS-System verfolgten Ethnie bekannt. Welche Berufe übten 
Roma und Sinti in den verschiedenen Ländern aus? '34  Wie eng war der 
kulturelle Zusammenhalt? Was läßt sich über den Lebensstandard und den 
Grad der Seßhaftigkeit feststellen? Wie läßt sich das Verhältnis zwischen 
Zigeunern einerseits, Land- und städtischer Bevölkerung andererseits be-
schreiben?'" Wie haben Zigeuner die NS-Verfolgung überlebt, wie auf sie 
reagiert? Welchen Umgang haben sie mit dieser furchtbaren Erfahrung in 
ihrem weiteren Leben gefunden? Zur Beantwortung dieser Fragen bedarf 
es weiterhin eines zugleich rücksichtsvollen und wissenschaftlich offenen 
Bemühens. 





III. 
Die Voraussetzungen. 

Zigeunerpolitik und Zigeunerbild 
im Kaiserreich und in der 

Weimarer Republik 
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Die moderne europäische Zigeunerpolitik begann im Zeitalter des Absolu-
tismus. Speziell im deutschen Sprachraum galten die Zigeuner der höfi-
schen Politik seit dem späten t8. Jahrhundert als Menschen, die zwar kultu-
rell zurückgeblieben, durch Erziehung und Ansiedlung — mit einem Wort 
des Aufklärers Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann — aber »zu brauchba-
ren Bürgern um(zu)schaffen«' seien. Man hob an, eine »Zigeunerfrage« zu 
stellen und nach Wegen zu ihrer »Lösung« auszuschauen. 

Die moderne Zigeunerpolitik bewegte sich jedoch bald in schwer auflös-
baren Widersprüchen. Gegen das Ziel der Ansiedlung stand in der Praxis 
ein Vorgehen, das sich auf die Vertreibung der Zigeuner richtete. Auch die 
kategorisch verlangte schulische Erziehung der Zigeunerkinder wurde 
kaum einmal eingelöst. In Deutschland kam ein unklarer Zigeunerbegriff 
hinzu. Er meinte zum einen die Gesamtheit der fahrenden Bevölkerung; 
zum anderen verstand er die Zigeuner als »Volk« oder »Rasse« und verband 
das mit jenem Zigeuner-Mythos, der die Angehörigen dieser Gruppe wahl-
weise als »edle Wilde« oder als »Barbaren« sah. Von der Lebenswirklich-
keit der Betroffenen denkbar weit entfernt, war dieser ambivalente Mythos 
gleichwohl äußerst wirkungsmächtig. 

Die deutsche Zigeunerpolitik des 19. und frühen zojahrhunderts war 
mithin von Ungereimtheiten und mythischen Bildern durchwirkt, die es 
genauer zu untersuchen gilt. Letztlich zielte diese Politik aber auf eine »Lö-
sung der Zigeunerfrage«, bei der sich die Gruppe der Zigeuner durch die 
Assimilation ihrer Einzelmitglieder auflösen sollte. 



. Widersprüche, Nischen, Lücken 

Im August 1913 erörterte das fürstlich-lippische Verwaltungsamt in einer 
Denkschrift die »Zigeunerplage«: Da im kleinen Fürstentum Lippe keine 
Zigeuner wohnten, sei zu fordern, daß die lippischc Polizei »Zigeuner-
transporte« erst an der Landesgrenze übernehmen und nur innerhalb des 
eigenen Territoriums begleiten solle. In der Praxis hätten die »hiesigen 
Polizeibeamten« die Fahrenden aber häufig »weit vor der Grenze« in Em-
pfang zu nehmen und sie zudem an anderer Stelle in das Lippe umgebende 
Land Preußen zurückzubegleiten. Umgekehrt würden von preußischer 
Seite »immer häufiger Kosten liquidiert«, die für die Begleitung »größerer 
Zigeunerbanden« durch das Territorium Lippe angefallen seien. Der hilf-
lose Schluß aus den konträren Beobachtungen: Vielleicht werde außerhalb 
Lippes unter »größerer Bande», eventuell sogar unter »Zigeuner« etwas 
anderes verstanden als innerhalb des Fürstentums. Wenn jedenfalls den lip-
pischen Polizeibeamten weiterhin »Zigeunertransporte« aufgebürdet wür-
den und außerdem Transportkosten an die preußische Gendarmerie zu 
zahlen seien, drohe die »Beobachtung der Zigeuner für die Amtsgemeinden 
zu einer größeren Last zu werden, als sie die Zigeunerplage war.»: 

1922 entzündete sich im nun nicht mehr fürstlich regierten Lippe eine 
neuerliche Diskussion über die »Zigeunerplage«. Die Ausgangsfrage war, 
ob »Zigeunerlagerplätze« von Nutzen oder abzulehnen seien. Das Spek-
trum der Antworten reichte von strikter Gegnerschaft — »Wir befürchten, 
daß durch Schaffung derartiger Plätze die Zigeunerplage noch verschlim-
mert wird« — bis zu deutlich positiven Voten. Dort wurde argumentiert, die 
»Methode des Abschubes« habe sich als völlig unzweckmäßig erwiesen. 
Teils sei die Zahl der Polizeibeamten zu gering, um den »Abschub« durch-
zusetzen; teils böten die gültigen Reisepapiere der Zigeuner keine Hand-
habe für ein polizeiliches Einschreiten; oft laufe der »Abschub« nur auf ein 
»zweckloses Hin- und Herschieben« zwischen Lippe und Preußen hinaus. 
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Lagerplätze, auf denen die Zigeuner zu nächtigen verpflichtet seien, böten 
dagegen die Chance, ihnen den Aufenthalt »nach Möglichkeit (zu) er-
schweren«. Hohe Standmieten, restriktive Platzvorschriften und eine 
Höchstaufenthaltsdauer von 12 oder 24 Stunden würden die Betroffenen 
wohl veranlassen, einen Bogen um das Land Lippe zu machen. 

Die prinzipielle Befürwortung kommunaler Zigeunerrastplätze bedeu-
tete aber nicht, daß man sich über deren Standorte hätte einigen können. So 
meinte etwa die Stadt Lage, in ihrer »eng begrenzten Gemeinde« fehle es an 
»geeigneten Plätzen gänzlich«; Detmold, Lemgo und Blomberg seien da 
besser geeignet. Der Magistrat von Detmold, der festgelegte Zigeuner-
lagerplätze ebenfalls »für sehr zweckmäßig« hielt, empfahl dagegen, diese 
in den Orten Horn, Salzuflen, Lemgo und Lage einzurichten. Da auch die 
martialischen Vorschläge des lippischen Verwaltungsamtes Blomberg für 
eine zigeunerfeindliche Reichsgesetzgebung — Einschränkung der Freizü-
gigkeit, Verbot des Umherziehens mit Wohnwagen, »Unterbringung 
rechtskräftig verurteilter Zigeuner in einer Zwangsarbeitsanstalt und Ein-
führung der Prügelstrafe für Fälle der Widersetzlichkeit und Trägheit« —
keinen Widerhall fanden, endete diese Diskussion über die »Zigeuner-
plage« ebenso folgenlos wie jene von 1913 ). Dementsprechend konstatierte 
das Gendarmerie-Kommando des Landes Lippe 1925 in einem zusammen-
fassenden Bericht »Betrifft: Zigeunerplage und Seßhaftmachung der Zi-
geuner«, alle bisher getroffenen Maßnahmen hätten nicht ausgereicht, die 
Zigeuner »aus dem hiesigen Land ganz fernzuhalten oder auch nur ihr Auf-
tauchen gegen früher wesentlich abzuschwächen.« 4  

Wirkungslosigkeit und Widersprüchlichkeit der lippischen Auseinan-
dersetzungen waren nicht auf die besonderen Bedingungen dieses Territo-
riums zurückzuführen, sondern in den Strukturen der »Zigeunerbekämp-
fung« angelegt. Im wilhelminischen Kaiserreich, während der Weimarer 
Republik und in den ersten Jahren der NS-Herrschaft galt die Bekämpfung 
der »Zigeunerplage« nahezu ausschließlich als polizeiliche Aufgabe. Das 
Klischee, das die Polizei dabei über Jahrzehnte hinweg von den Fahrenden 
konservierte, wurde 1922 in einem »Handbuch für den praktischen Krimi-
naldienst« in symptomatischer Weise gebündelt. »Kurz und doch vollstän-
dig« ließen sich »die sittlichen Eigenschaften der Zigeuner« danach so zu-
sammenfassen: »Sehr träge, genußsüchtig, und eitel, sinnlich, schamlos, 
sehr rachsüchtig, grausam, aber dabei sehr feig, äußerst verlogen, trotz 
schwach entwickelten Verstandes stets ihren Vorteil suchend, sehr listig, 
untertänig, mit äußerst entwickeltem Sinn, sich überall sehr rasch und ver-
läßlich zurechtzufinden.« Die Verbrechen, die angesichts einer solchen 
»Zigeunerplage« nicht überraschen könnten, seien meist das Werk eines 
Familienverbundes. Der Mann verschaffe sich als Drahtbinder, Kesselflik-
ker, Rattenvertilger, Spielmann oder Bettler Eingang in das Haus; die alte 
Zigeunerin trete als Wahrsagerin hinzu; das »dralle Zigeunermädel« wisse 
mit seinen Reizen »den Sohn der zu bestehlenden Familie vorübergehend 
zu betören«. Der Zweck des gemeinsamen Vorgehens sei das »allseitige 
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Ausspähen« des Hauses, das dann »unter Mithilfe der ganzen Familie« 
ausgeraubt werde'. Die bis in die zwanziger Jahre weithin anerkannte 
Verbrechertypologie des italienischen Arztes Cesare Lombroso schien ein 
solches polizeiliches Zigeunerbild zudem wissenschaftlich zu legitimieren. 
Juden und Zigeuner vergleichend, kam Lombroso zu dem Schluß, erstere 
neigten stärker zum Irrsinn als zur Kriminalität, wohingegen die Zigeuner 
»das lebende Beispiel einer ganzen Rasse von Verbrechern« seien'. 

Für ausländische Zigeuner war in den deutschen Zigeunerbestimmun-
gen allein die Ausweisung vorgesehen', falls sie überhaupt in das Deut-
sche Reich gelangten. Landjäger und Gendarmen in den grenznahen 
Regionen suchten in der Tat jegliches »Eindringen von Zigeunern« 8  zu 
verhindern, wobei sie sich manchmal in Konflikte mit der Polizei der 
Nachbarstaaten verwickelten. So versuchten deutsche, belgische und nie-
derländische Polizisten zwischen 1928 und 1934 mehrmals, unerwünschte 
Zigeunergruppen nachts in den jeweils benachbarten Staat abzuschieben 
oder zurückzudrängen, was manchmal sogar den Austausch von Protest-
noten auf Regierungsebene nach sich zog9. 

Für die inländischen Fahrenden existierte eine breitere Skala polizei-
licher Mittel. Zu ihnen zählten die Abforderung zahlreicher Personal- und 
Reisepapiere, gesundheitspolizeiliche und veterinärmedizinische Ge- und 
Verbote, Vorschriften des Steuerrechts und des Strafgesetzbuches — insbe-
sondere gegen Landstreicherei, Betteln, Wilddieberei und unberechtigtes 
Fischen —, Beschränkungen des Fürsorgerechts für Kinder und der Auf-
enthaltserlaubnis, das auf die Zerschlagung der Großfamilien zielende 
Untersagen eines Reisens und Rastens »in Horden« sowie der als »unehe-
liches Zusammenleben« stigmatisierten »Zigeunerehe«. Von zentraler Be-
deutung waren die Auflagen bei der Erteilung des Wandergewerbe-
scheins, der für die berufliche Tätigkeit vieler Fahrender unerläßlich war 
und zu dessen Erwerb sie einen festen Wohnsitz, einen sicheren Familien-
unterhalt und einen regelmäßigen Schulbesuch der Kinder nachweisen 
sollten 

Dieses Vorgehen trug den Charakter eines diskriminierenden Sonder-
rechts und kollidierte mit der Weimarer Verfassung ", die anders als die 
Reichsverfassung von 1871 einige Grundrechte garantierte. Gleichwohl 
blieb die Polizei bei ihrer »Zigeunerbekämpfung« erfolglos. Das läßt sich 
daran ablesen, daß sich die Klagen von Regierungspräsidenten, Landräten, 
Bürgermeistern und Gendarmerie über eine neuerliche »Zunahme der Zi-
geunerplage« durch die Jahrzehnte gebetsmühlenartig wiederholten '=. Die 
aus polizeilicher Perspektive negative Bilanz erfuhr auch durch die Per-
fektionierung der Erfassungsmethoden mit Hilfe der Photographie und 
Daktyloskopie keine signifikante Verbesserung '}, wenngleich die Zahl 
der registrierten Personen und das polizeiliche Informationsvolumen über 
die Zigeuner durch diese Verfahren erheblich wuchsen '4. So sammelte der 
bayerische Zigeunernachrichtendienst 	der sich allmählich zu einer 
»Reichszentrale zur Zigeunerbekämpfung für ganz Deutschland« »6  ent- 
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wickelte, zwischen 1899 und 1938 rund 17000 Akten über insgesamt 30.903 
als »Zigeuner und Landfahrer« deklarierte Personen 17. 

Die entscheidende Ursache für das letztliche Scheitern der polizeilichen 
»Zigeunerbekämpfung« lag darin, daß die Behörden in der Praxis allein 
darauf zielten, die Fahrenden aus ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich zu 
vertreiben oder fernzuhalten. Da alle nach diesem Grundsatz vorgingen, 
neutralisierten sie sich in ihrer Zigeunerpolitik gegenseitig. Aneinander 
grenzende Staaten des Reiches beschuldigten sich ebenso wie benachbarte 
Gemeinden und Kreise des ungerechtfertigten »Abschubs« von Fahrenden 
oder doch der unzureichenden Absprache bei der polizeilichen Begleitung 
von »Zigeunerbanden«. Das wiederum konnte langandauernde, juristisch 
verwickelte Auseinandersetzungen um Zuständigkeiten und Kostenrück-
erstattungen nach sich ziehen. Weil die Bestimmungen zur »Bekämpfung 
der Zigeunerplage« in den einzelnen Ländern des Deutschen Reiches weder 
identisch waren noch einheitlich gehandhabt wurden, ergaben sich zudem 
diverse Schub- und Sogwirkungen zwischen den Territorien d. Länder, die 
sich selbst durch ihre schärferen Bestimmungen gegenüber anderen im 
Vorteil sahen, wandten sich sogar explizit gegen übergreifende Bestim-
mungen. So argumentierte die in der bayerischen Zigeunerbekämpfung 
führende Polizeidirektion München bei einer Umfrage des Deutschen 
Städtetages, das Vorgehen Bayerns gegen die »Zigeunerplage« halte die 
Fahrenden in wirksamer Weise von dessen Gebiet fern. Durch eine »reichs-
einheitliche Regelung« könne da »nichts gebessert« werden '9. 

Die Großstädte, von den Fahrenden mit Vorliebe als Winterstandquar-
tiere gewählt, erwiesen sich bei der Ausstellung von Wandergewerbeschei-
nen als eher großzügig, um — so die Stadt Frankfurt 1935 — eine Handhabe 
zu besitzen, »den Zigeuner« »weiterziehen zu lassen« '°. Die Polizeibehör-
den der ländlichen Kreise und Gemeinden wandten gegen dieses Vorgehen 
der Städte ein, es beschere ihnen zwischen Frühjahr und Herbst eine »Zi-
geunerplage«. Umgekehrt stießen die Vertreibungsmaßnahmen auf dem 
Lande in den Städten auf Gegnerschaft, da sie die Niederlassung von Zi-
geunern in urbanen Ballungsräumen zu begünstigen schienen ". Nach-
barstädte achteten untereinander darauf, daß die Ausgabe der Wander-
gewerbescheine möglichst gleichartig gehandhabt wurde. Man hegte die 
Befürchtung, daß eine anderenorts restriktivere Vergabe Zigeuner in die 
eigene Stadt locken könnte, wo sie dann »ständig der öffentlichen Fürsorge« 
zur Last fallen würden. Insbesondere in städtischen Ballungsräumen waren 
die Kommunen auch darauf aus, durch ungenügende Ausstattung, über-
höhte Mietforderungen, durch plötzliche polizeiliche Razzien und Schlie-
ßungen von städtischen Zigeunerplätzen, durch besondere Auflagen für 
private Platzvermieter oder gar durch direkten Druck auf sie sowie durch 
die Reduzierung von Fürsorgeleistungen die Zigeuner zum Umzug in eine 
Nachbargemeinde zu nötigen". 

Diese Konflikte konnten durch den Druck seßhafter Gewerbetreibender 
gegen die als Konkurrenz empfundenen Wanderzigeuner, durch innerört- 
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liehe Gegensätze zwischen restriktiv vorgehenden Gendarmen und tole-
ranteren Bürgermeistern oder umgekehrt zwischen pragmatischen Polizei-
präsidenten und einem populistischen Magistrat, zwischen privaten Platz-
vermietern und kommunalen Behörden sowie durch die Abfolge von 
harten und weichen Perioden einer »Bekämpfung des Zigeunerunwesens« 
noch kompliziert werden '3. Einfluß hatte auch die Art, in der die Fahren-
den selbst den Gendarmen entgegentraten; nach dem i. Weltkrieg bei-
spielsweise registrierte die Polizei vielfach eine auffällige Verhaltensände-
rung. »Die Leute, mit denen früher die Sicherheitsorgane nicht allzu 
schwierig verhandeln konnten,» notierte die Regierung von Oberbayern 
1922, seien »selbstständiger, selbstbewußter und frecher« geworden. Sie 
beriefen sich auf »ihre Dienstleistungen im Heere, auf ihre Verwundungen 
und Kriegsbeschädigungen« und betonten die »auch ihnen gegenüber zu 
achtende Gleichheit vor dem Gesetz« '4. 

Immanente Probleme des polizeilichen Vorgehens kamen hinzu. Sie 
reichten von Definitionsfragen — Bei welchem Meter-Abstand der Wohn-
wagen sollte von einem »Reisen in Horden« gesprochen werden? Wo lag 
im einzelnen die Grenze zwischen »Familie« und »Horde« ? " — über den 
hohen Arbeits-, Zeit- und Kostenaufwand bei der polizeilichen Begleitung 
der Zigeuner bis zum Zielkonflikt zwischen der oft zeitraubenden Identifi-
zierung und der beabsichtigten schnellen Abschiebung eben dieser Perso-
nen. Der Aufwand, der mit zigeunerpolizeilichen Maßnahmen verbunden 
war, wurde von den Ausführungsorganen gewöhnlich mit Widerwillen be-
trieben: Die Abschiebung einer »Zigeunerhorde« brachte für die beauf-
tragten Gendarmen oft lange und witterungsbedingt unangenehme Wege 
mit dem Fahrrad, zu Fuß oder zu Pferde mit sich; die Personenidentifizie-
rung erforderte infolge verwirrender Legitimationspapiere und nicht selten 
mehrerer gleichnamiger Personen manchmal nachgerade detektivische An-
strengungen sowie zahlreiche telephonische oder telegraphische Nachfra- 
gen 	Das konnte in ländlichen Regionen schon daran scheitern, daß eine 
dörfliche Gendarmeriestation keinen Telephonanschluß besaß". Manch-
mal waren die Polizisten durch die Vielzahl der Aufgaben zeitlich überfor-
dert. Es sei oft »ein unmögliches Beginnen«, hieß es 1921 im bayerischen 
Polizeibeamtenblatt, »von irgendeinem Provinznest bei beschränkter Zahl 
der Postdienststunden die Fernverbindung mit München herzustellen, zu-
gleich aber auch die unruhige Bande zu überwachen und nebenher noch 
die... täglichen Dienstanforderungen zu erledigen.« 18  

Viele Fahrende wußten die Widersprüche, Lücken und Nischen der poli-
zeilichen Nachstellung geschickt zu nutzen, indem sie sich auf privaten und 
nicht auf kommunalen Lagerplätzen einmieteten oder für einige Tage in 
einem entlegeneren Waldstück rasteten, indem sie die Behörden gegenein-
ander ausspielten, sich der Polizei durch Irreführung und Camouflage 
entzogen oder sie umgekehrt in einem Ausmaß beschäftigten, daß die ent-
nervten Polizeibeamten die von den Betroffenen gewünschte Weiterreise 
ihrerseits betrieben und dafür auch eine Rüge der vorgesetzten Behörde 
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riskierten 29. Wurden Zigeuner auf der Fahrt von einem Gendarmen eskor-

tiert, konnte es durchaus vorkommen, daß sie entgegen der Absprache die 

Reiseroute änderten und so die polizeiintern vereinbarte Ablösung des Be-

amten an der Ortsgrenze unmöglich machten. Durch einen Achsenbruch 

an einem Zigeunerwagen oder einen anderen unvorhersehbaren Zwischen-

fall geriet außerdem manchmal die Zeitplanung der Polizisten völlig durch-

einander 3°. Oft war es dem einen oder den zwei Gendarmen, die die Fah-

renden zu begleiten hatten, auch unmöglich, einer größeren Gruppe ihren 

Willen aufzunötigen 3 '. Schließlich unterliefen Zigeuner, die einen Ort ver-

lassen sollten, diese polizeiliche Anordnung manchmal dadurch, daß sie 

zwar prinzipiell zustimmten, in Ermangelung eines eigenen Pferdes aber 

um ein »Pferd aus öffentlichen Mitteln« 32  baten, das ihnen dann nicht ge-

währt wurde. Die These, daß die Fahrenden der — ohne Zweifel bedrücken-

den — polizeilichen Nachstellung schon vor der NS-Herrschaft fast wehrlos 

ausgesetzt gewesen seien 33, ist mithin überzogen. Sie läßt sowohl die theo-

retischen Ungereimtheiten der staatlichen Zigeunerpolitik und deren prak-

tische Mängel als auch die Chancen der Betroffenen außer acht, den gegne-

rischen Druck zu unterlaufen, und verkennt insofern die Konstellation, mit 

der sich zunächst auch die spezifisch nationalsozialistische Zigeunerpolitik 

konfrontiert sah. 

Unter den zigeunerfeindlichen Gesetzen und Verordnungen, die vor 

1933 verabschiedet wurden, trug allerdings das bayerische »Gesetz zur Be-

kämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen« vom 16. Juli 

1926}4  einen qualitativ neuen, im Vergleich mit den bis dahin getroffenen 

Bestimmungen deutlich radikaleren Charakter. Artikel 8 des Gesetzes, 

dem ein rassistischer Zigeunerbegriff zugrundelag 33, sah nämlich vor, daß 

Zigeuner und Landfahrer, die vorbestraft seien, »aus Gründen der öffent-

lichen Sicherheit« gegebenenfalls des Landes oder doch aus bestimmten 

Gemeinden zu verweisen seien und daß ihnen der Aufenthaltsort oder die 

Reiserichtung vorgeschrieben werden könne. In Artikel 9 wurde noch wei-

tergehend verfügt, daß Zigeuner und Landfahrer über 16 Jahren, die »den 

Nachweis einer geregelten Arbeit nicht zu erbringen« vermochten, »durch 

die zuständige Polizeibehörde« wiederum »aus Gründen der öffentlichen 

Sicherheit« »bis zur Dauer von zwei Jahren in einer Arbeitsanstalt unterge-

bracht« oder in eine »ihren Kräften und Verhältnissen entsprechende, ent-

lohnte Arbeit« eingewiesen werden konnten. Damit wurden richterliche 

Funktionen der Polizei überantwortet, die den Betroffenen überdies kei-

nerlei Rechtsschutz gewährte. Den ihrer Freizügigkeit oder gar ihrer Frei-

heit Beraubten mußte kein Delikt nachgewiesen werden; es reichte, wenn 

sie vorbestraft waren oder die Polizei von einer »geregelten Arbeit« nicht 

überzeugt war. Die Kategorie der »geregelten Arbeit« wiederum erhob die 

in den Kommentaren zur Weimarer Verfassung als sittliche Aufgabe ver-

standene, also nicht einklagbare Arbeitspflicht zu einer Rechtspflicht. 

Nach gängiger Interpretation des Artikels 111 der Reichsverfassung 36  war 

es zudem unerheblich, ob »das Betreiben eines Nahrungszweiges« auf einer 
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geregelten oder ungeregelten Arbeit beruhte; wichtig war allein, daß »das 
Arbeitsbetreiben ein rechtmäßiges und kein rechtswidriges ist« 37. 

Die Ursache für den Versuch des bayerischen Innenministeriums, eine 
selbstgestellte »kriminalpolitische Aufgabe mit rein polizeilichen Mitteln 
und polizeistaatlichen Rechtsprinzipien lösen zu wollen« 38  und dabei auf 
die Internierung vermeintlicher oder realer Abweichler in Arbeitshäusern 
zurückzugreifen", lag in einer grundlegenden Umdefinition polizeilichen 
Aufgaben. Hermann Reich, Regierungsrat im bayerischen Staatsministe-
rium des Innern und bei der Formulierung des Zigeuner- und Arbeits-
scheuengesetzes federführend, erläuterte diese veränderte Funktionszu-
weisung so: Die »neuzeitliche Entwicklung der Sicherheitspolizei« führe 
»zu einer immer größeren Bedeutung der vorbeugenden Tätigkeit«. Nicht 
die Verfolgung bereits begangener Straftaten, sondern »die planmäßige Be-
kämpfung des Verbrechertums ohne Beziehung auf eine bestimmte Straf-
tat« sei künftig als das Haupttätigkeitsfeld der Polizei anzusehen. Das 
bayerische Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz sei insofern ein »bedeu-
tender Schritt nach vorwärts«; es biete der Polizei die rechtliche Handhabe 
zu einen »durchgreifenden Vorgehen gegen das Straßengesindel, das sich 
arbeitsscheu auf der Landstraße und in der Stadt« herumtreibe und eine 
»ständige Gefahr für die Rechtssicherheit« bilde 4°. Diese mit rechtsstaat-
lichen Grundsätzen unvereinbare, während der zwanziger Jahre im Polizei-
apparat jedoch äußert einflußreiche 4', in gewissem Maße an die absolutisti-
sche Vorstellung von umfassender »Policey« anknüpfende" Konzeption 
wies allerdings ein bemerkenswertes Defizit auf. Hermann Reich war au-
ßerstande, mit einem Prognoseverfahren anzugeben, wer genau aus dem 
vermeintlichen »Straßengesindel« für wie lange in seiner Bewegungsfrei-
heit eingeschränkt oder in einem Arbeitshaus interniert werden sollte und 
welche Konsequenzen eine solche Bestrafung zeitigen werde. Die »Kann«-
Bestimmungen des Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetzes und insbeson-
dere die Dauer des Zwangsaufenthalts in den Arbeitshäusern wurden in der 
Tat von den einzelnen Polizeibehörden ganz unterschiedlich gehandhabt". 
Dies rief, so das bayerische Staatsministerium des Innern in einem 1928 
ausgesandten und 193o wiederholten Schreiben, vor allem »unter den für 
längere Zeit eingeschafften Sicherheitspolizeigefangenen große Erbitte-
rung hervor.« 44 



2. Aporien 

Der gemeinsame Nenner der gegen die Zigeuner gerichteten staatlichen 
Maßnahmen lautete »Seßhaftmachung der Zigeuner«. Einschlägige Ver-
ordnungen aus dem Kaiserreich und der Weimarer Republik verlangten 
von den Fahrenden, »möglichst an einem bestimmten Ort seßhaft (zu) wer-
den«, »sich einer seßhaften Lebensweise zuzuwenden« oder sich »mit allen 
gesetzlichen Mitteln« zu einer seßhaften Lebensweise» zurückführen zu 
lassen 45. Jene Forderungen hatten ihre Wurzel in den — im Frankreich Lud-
wigs XIV. vorgeprägten 46  — Bemühungen des Spätabsolutismus, die Zigeu-
ner anzusiedeln, zu erziehen, sie in die landwirtschaftliche Produktion ein-
zugliedern und so «zu brauchbaren Bürgern um(zu)schaffen» 47. Diese 
Hoffnung galt vor allem Maria Theresias und Josephs II. «Versuche(n), 
dieses Volk zu bessern » 48. Sie waren in den Richtlinien «de Domiciliatione 
et Regulatione Zingarorum» vom 9.Oktober 1783 zusammengefaßt. Da-
nach war den Zigeunern, die fortan nicht mehr als «Vogelfreie» umstands-
los umgebracht werden konnten und in der Bukowina auch aus der Leib-
eigenschaft° befreit wurden, das Wechseln der Namen, das Wandern und 
das Leben in Waldgebieten untersagt; in ihren neuen Wohnorten sollten sie 
Ackerbau betreiben und in Häusern wohnen, die zu Kontrollzwecken mit 
Nummern zu versehen seien. Das Betteln und Musizieren wurde stark ein-
geschränkt werden, der Pferdehandel verboten. Zudem wurden die Zigeu-
ner verpflichtet, Kleidung und Sprache der Landesbewohner anzunehmen 
sowie sich Neu-Bauern oder Neu-Ungarn zu nennen; der Gebrauch der 
eigenen Sprache wurde mit 24 Stockhieben bestraft. Die Zigeunerältesten 
sollten als Rechtssprecher durch die Ortsrichter ersetzt werden; Pfarrer 
und Seelsorger hatten für Religions- und Schulunterricht zu sorgen. Un-
tereinander durften Zigeuner nicht heiraten und auch nicht unehelich 
zusammenleben; ihre Kinder sollten ihnen im Alter von vier Jahren fortge-
nommen und unter Nichtzigeuner in den Nachbarorten verteilt werden'''. 
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Infolge unzureichender staatlicher Kontrolle sowie der kulturellen Eigen-
ständigkeit der Betroffenen zeitigten diese Maßnahmen, die auf vollständige 
Assimilation und rigorose Disziplinierung, letztlich auf die Rekrutierung 
neuer Arbeitskräfte" ziehen, nur begrenzte Wirkung ". Die Zielprojektion 
einer Seßhaftmachung der Zigeuner blieb jedoch präsent und brachte 
Joseph II. überdies den Ruf ein, als erster «mit menschlicheren Mitteln die 
Verbesserung der Zigeuner» versucht zu haben, so beispielsweise das 
Urteil Walter Benjamins in einem seiner Rundfunkvorträge für Kinder 
Anfang der dreißiger Jahre". 

Im späten 19. und im 20. Jahrhundert betrieb die Mehrheit der Zigeuner 
ihr Gewerbe von festen, meist städtischen Winterstandquartieren aus. Das 
lag zunächst an den staatlichen Vorschriften zur »Bekämpfung der Zigeun-
erplage«. Die Fahrenden mußten einen dauerhaften Wohnsitz und einen 
regelmäßigen Schulbesuch der Kinder nachweisen, wollten sie einen Wan-
dergewerbeschein und die sonst notwendigen Reisepapiere bekommen 54. 
Außerdem spielten ökonomische Gründe eine Rolle. Durch den Wandel, 
der die Wirtschafts- und Sozialstruktur Deutschlands im 20. Jahrhundert 
kennzeichnete, verloren manche traditionellen Zigeunerberufe an Bedeu-
tung für die ohnehin schrumpfende dörfliche Ökonomie oder wurden völ-
lig entwertet". Dadurch begann sich das herkömmliche, eben nicht nur 
von Mißtrauen, sondern auch von beiderseitigem wirtschaftlichen Vorteil 
geprägte Verhältnis zwischen Bauern und Zigeunern aufzulösen; die festen 
und regional eng begrenzten Routen der Fahrenden verloren an Rele-
vanz °. Spätestens gegen Ende des 19. Jahrhunderts drangen erste Detail-
handlungen in die Dörfer vor '7; Eisenbahnlinien verbanden das Land 
zudem mit den Städten, dem städtischen Handel und den urbanen Kultur-
und Vergnügungseinrichtungen. Darunter litten die Einzelfertigung von 
Hand, der Verkauf von Haus zu Haus auf den Dörfern sowie in allerdings 
geringerem Maße Musikkapellen, kleine Zirkusunternehmen, Schausteller 
und Wanderkinos '8. Der Verkauf von Brüsseler Spitzen wurde durch die 
Veränderungen der Mode beeinträchtigt 9, Kupferkessel wurden durch 
Aluminium ersetzt, das Korbflechten existierte »nur noch als verkümmer-
tes Überbleibsel« 6°, auch das Wahrsagen verlor angesichts der um sich grei-
fenden »Entzauberung der Welt« (Max Weber) an Einfluß. Der Pferdehan-
del beschränkte sich zunehmend auf den landwirtschaftlichen Bereich, da 
das Pferd im Transportwesen eine immer geringere Rolle spielte. Insofern 
traf wahrscheinlich auf nicht wenige Sinti und Roma zu, was Johan 
Miskow, der einige Berliner Zigeunerniederlassungen' im Abstand von 
zwanzig Jahren besuchte, bei seinem zweiten Aufenthalt 1931 im Vergleich 
zu 1911 festhielt: »They are poorer, much poorer, and their freedom and 
desire to wander were much more restricted.«6' 

Manche Familien wurden in der Tat seßhaft, lebten in nicht mehr fahr-
tüchtigen Wohnwagen ohne Untergestell und begannen »sich mit dem Pro-
letariat zu vermischen oder als Pauper zu vegetieren« 63. Einige Männer 
wurden Arbeiter im Baugewerbe oder in der Industrie'''. Die Frauen, die 
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bei den Sinti oft für den größten Teil des Familieneinkommens sorgten'', 

konnten ihre Textilien jetzt am ehesten in den entstehenden großstädti-

schen Agglomerationen und deren Randzonen verkaufen, wo sich der 

kaufmännische Mittelstand nur langsam und in verkümmerter Form 

durchsetzte. Diese urbanen Erwerbsmöglichkeiten bestimmten in einigen 

Fällen auch den Widerstand der Zigeuner gegen kommunale Reglementie-

rungsversuche. Als etwa die Stadt Frankfurt 1929 außerhalb des Zentrums 

an der Friedberger Landstraße ein Zigeuner-Konzentrationslager" ein-

richtete, weigerten sich bis auf eine Familie alle, dorthin zu ziehen. »Die 

Zigeuner erklären, daß sie es vorziehen würden, den Winter in Frankfurt 

selbst zu verbringen. Sie wollen in der Nähe städtischer Wohnungen blei-

ben, um dort auf ihre Weise besser für den Unterhalt der Familien sorgen 

zu können.«67  

Gleichwohl wäre es falsch, Verarmung und Abhängigkeit von der Für-

sorge oder gar den Eintritt in eine nichtselbständige Tätigkeit als durchgän-

gigen Trend zu betrachten. Nicht wenige Sinti und Roma erschlossen sich 

neue ökonomische Nischen, die — wie der Handel mit Teppichen, Antiqui-

täten, Stoffen oder Pelzen" — weiterhin Selbständigkeit, das Zusammen-

sein der Familien und eine mobile Lebensweise gestatteten 69. Andere Fami-

lien paßten ihren Erwerb geschickt dem gesellschaftlichen Bedarf und den 

wirtschaftlichen Umständen an; eine norddeutsche Sinti-Familie wechselte 

in den zwanziger und dreißiger Jahren etwa vom Pferdehandel zum Texti-

lienverkauf und gründeten danach ein äußerst erfolgreiches Jahrmarkt-

unternehmen ". Wieder andere kombinierten unterschiedliche Erwerbs-

formen miteinander, was ihnen eine flexible Anpassung an die jeweiligen 

lokalen Verhältnisse ermöglichte. So lebte die pfälzische Familie Winter-

stein zur gleichen Zeit von der Herstellung und vom Verkauf von Geigen, 

vom Musizieren in Gaststätten und bei Dorffesten sowie vom Handel mit 

Textilien und Pferden 7'. 

Das Wohlstandsgefälle zwischen den Zigeunerfamilien war erheblich. 

Manche besaßen nicht einmal einen Wohnwagen und konnten ihre gesamte 

Habe in einem Kinderwagen oder einem von Hunden gezogenen Karren 

unterbringen'. Andere waren wohlhabende Besitzer eines Karussells, mo-

bilen Kinos, Jahrmarktstandes, Zirkusunternehmens oder einer Wander-

bühne und fuhren bereits in den zwanziger oder frühen dreißiger Jahren 

einen komfortablen Personenkraftwagen 73. 

Angesichts dieser wirtschaftlichen und sozialen Differenzierung muß die 

weiterhin geforderte »Seßhaftmachung der Zigeuner« als Chiffre für das 

Verlangen einer vollständigen Einpassung in die modernen Produktions-

und Lebensformen interpretiert werden 74. Konsensfähig wurde die Forde-

rung nach »Seßhaftmachung« aber nur dadurch, daß fast jede Gemeinde 

wie selbstverständlich davon ausging, nicht sie werde einer jener Orte sein, 

in denen sich die Zigeuner niederzulassen hätten. »Seßhaftmachung« 

konnte von dieser Warte aus als Synonym für Vertreibungspolitik verstan-

den werden. Insofern war es nur folgerichtig, daß die Landräte der Regie- 
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rungsbezirke Trier und Koblenz 1926 vereinbarten, »die Zigeuner dahin 
abzuschieben, woher sie gekommen sind«, und dies zugleich als Schritt 
ansahen, der »zweifellos helfen« werde, »die Zigeuner seßhaft zu ma-
chen.« 75  Es war aus dieser Perspektive auch kein Widerspruch, wenn die 
Stadt Mühlhausen 1929 anläßlich einer Umfrage des deutschen Städtetages 
zur Zigeunerpolitik die Frage: »Hat die Stadt Vorkehrungen getroffen, 
um die Zigeuner im Stadtgebiet seßhaft zu machen?« mit »Nein« beant-
wortete, auf die Frage »Welche gesetzlichen Maßnahmen werden für die 
Behandlung der Zigeunerfrage vorgeschlagen?« aber energisch verlangte, 
die »Seßhaftmachung der Zigeuner« sei »zu beschleunigen« 76. 

Die Forderung nach einer »Seßhaftmachung« der Zigeuner, hinter der 
sich das Verlangen nach deren Vertreibung verbarg, wurde im Kaiserreich 
und den ersten Jahren der Weimarer Republik mit geringen Modifikatio-
nen von allen politischen Parteien einschließlich der SPD getragen 77. Man-
che sozialdemokratischen Stellungnahmen fanden zwar Worte des Bedau-
erns für die soziale Not unter den Zigeunern, knüpften daran aber kaum 
einmal konkrete Forderungen, sondern suchten auf diesem Wege die all-
gemeine Bedeutung der gesellschaftlichen Klassengegensätze zu unter-
streichen. Als beispielsweise im Herbst 1928 ausländische Zigeuner an der 
deutsch-belgischen Grenze vergeblich auf eine Einreisegenehmigung 
hofften, schrieb die Aachener Arbeiterzeitung: »Wer Geld hat und Besitz, 
darf sich in jedem Lande als Gast, als Globetrotter, als Reisender beschäf-
tigen und untätig herumlungern (sie!). Es gibt eben zweierlei Zigeuner: 
Solche, die Geld haben, die essen und wohnen können, ohne zu stehlen, 
und solche, die arm sind, ohne Obdach, und die stehlen müssen oder ver-
hungern.» 78  . 

Als die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung 1929 auf Antrag der 
Wirtschaftspartei über Zigeunern angelastete Felddiebstähle debattierte, 
gaben lediglich Kommunisten und Nationalsozialisten Stellungnahmen 
ab, die aus dem Rahmen fielen. Die KPD beantragte, man solle »für die 
Unterbringung der Zigeuner aus Menschlichkeitsgründen im Einverneh-
men mit den Zigeunern« sorgen, andererseits sprach ihr Redner den deut-
schen Zigeunern in der Tradition der Aufklärung und des Spätabsolutis-
mus den Status vollwertigen Menschseins ab und verwies auf die 
UdSSR 79: »Sehen wir dagegen nach Sowjetrußland. Dort wird jeder Zi-
geuner angesiedelt. (Lachen.) Dort sind die Zigeuner, die Jahrtausende ge-
wandert sind, heute zu Menschen herangebildet worden.« Völkisch argu-
mentierend, wandte sich der Redner der NSDAP gegen die Vorstellung 
menschlicher Gleichheit und Gleichwertigkeit, die er bei seinem kommu-
nistischen Vorredner vorzufinden glaubte: »Sie gehen von dem wunder-
schönen Standpunkt aus: Alles was Menschenantlitz trägt, ist gleich. Wir 
Nationalsozialisten proklamieren im Gegensatz zu Ihnen die Ungleich-
heit der Menschen. (Hört, hört!) Denn es ist nicht alles gleich, was 
Menschenantlitz trägt.« Die konkrete Forderung des NSDAP-Stadtver-
ordneten blieb allerdings innerhalb des üblichen Spektrums von Zigeuner- 
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politik: »Sie mögen dahin ziehen, woher sie gekommen sind, und wir for-

dern daher, daß sie aus Frankfurt hinausgewiesen werden. (Zurufe: Wohin 

denn?! — Nach Rußland ?!)« s° 

Die Aporien der auf Vertreibung zielenden Zigeunerpolitik hatte bereits 

Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann erkannt. Bei einer Landesverweisung 
der Fahrenden, schrieb er 1783, würden dem Nachbarlande »die sauberen 

Gäste zugeschickt, und blieben ihm überlassen, bis man auch hier wieder 
anfieng, auszufegen; worauf denn die Flüchtigen ins vorige Land zurück 
liefen, oder sich desto mehr in einem dritten anhäuften.« So bleibe »ein 
ewiger Zirkel.« In den staatlichen Verwaltungen bestanden auch in der 

Folgezeit kaum Illusionen über die Widersprüche, die dieser »Bekämpfung 
der Zigeunerplage« inhärent waren. So sprach der Liegnitzer Regierungsrat 

Rohne 1937 von einer bislang »planlosen Weiterleitung«, die den »Wander-
trieb« der Zigeuner, dessen »Gefahren« es doch zu begegnen gelte, noch 
fördere. Als Ausweg schlug er eine »Ableitung der Wanderzüge in be-

stimmte Sammelbecken« vor, deren Standort er aber nicht zu benennen 
wußte'''. Ähnlich vage argumentierte 1936 Oberregierungsrat Dr. Zindel, 

dessen Referat in der Abteilung III des Reichsinnenministeriums die Feder-
führung für die Zigeunerpolitik hatte: Da man die Zigeuner infolge ihrer 

»großen Zahl« und der Tatsache, daß einige auch Kriegsteilnehmer oder 
Parteigenossen seien, nicht »alle einsperren« könne, liege es nahe, »dem 

Übel« durch Seßhaftmachung »zu Leibe zu rücken«. Von einer »Eingliede-
rung« der Zigeuner in die übrige Bevölkerung sei aber abzuraten. Die Ein-

richtung »besonderer Zigeunerreservationen« wiederum scheitere daran, 
daß keine Gemeinde eine solche »Brutstätte von Mord und Totschlag« bei 
sich haben wolle"'. 

Entsprechend unbestimmt verlangte wenige Monate später ein Erlaß des 
Reichsinnenministeriums '4, inländische Zigeuner seien »an einem be-
stimmten Ort« anzusiedeln. Wo dieser »bestimmte Ort« liegen sollte, 

wurde nicht gesagt. In diesem Punkt befand sich die Ministerialbürokratie 
nach drei Jahren NS-Herrschaft auf keinem anderen Stand als während des 

Kaiserreichs. Auf einer von Bayern angeregten Besprechung über die 

»Grundzüge für die Bekämpfung der Zigeunerplage« g5  war nämlich schon 
1911 ratlos festgehalten worden, für die Seßhaftmachung der Zigeuner 

seien »noch keine allgemeinen Richtpunkte« gefunden". Zwar hatte der 

Vertreter Elsaß-Lothringens unter Zustimmung Württembergs und Hes-
sens vorgeschlagen, zumindest die ausländischen und staatenlosen Zigeu-

ner in die Kolonien zu verbringen'', er war damit aber auf die Gegnerschaft 

Badens, Preußens und Bayerns gestoßen. Jene wandten ein, diese Anregung 

werde im Reichskolonialamt auf Widerstand treffen und sei deshalb nicht 
durchsetzbar". 



3. Die Zigeuner als homines educandi 

Die deutschen Zigeunerverordnungen des I8Jahrhunderts sahen neben 
Strafen wie der Brandmarkung, dem Spannen auf ein Rad, dem Tod durch 
den Galgen und das Schafott in zunehmendem Maße die Einweisung in 
Zucht-, Arbeits- oder Spinnhäuser vor 89. Dem Beispiel des französischen 
Absolutismus folgend, der schon unter Ludwig XIV. neben der Galeere das 
Höpital als Besserungsmittel vorsah", begann man die Zigeuner als Erzie-
hungsobjekte zu wahrzunehmen. Heinrich Gottlieb Moritz Grellmann 
schwankte 1783 zwar, ob man dieses »Volk«, das »seit Jahrhunderten in der 
Irre und Wildnis herumgelaufen« sei, erst noch zu Menschen machen 
müsse oder ob die Zigeuner bereits Menschen seien, aus denen infolge ihrer 
vielfältigen Anlagen und Kräfte »alles werden« könne9'. Kein Zweifel be-
stand für ihn aber darüber, daß man neben dem — so Grellmann — orienta-
lischen Ursprung der Zigeuner und der »damit verbundenen Denkart« 
auch die »Umstände« in Rechnung zu stellen habe, unter denen sie bisher 
gelebt hätten". Da die Zigeuner zudem neben einem »bösen und fehlerhaf-
ten Willen«, den Grellmann durch das Aufreihen antiziganistischer Kli-
schees zu belegen vermeinte, auch »Fähigkeiten«, ja sogar einen »Funken 
von Genie« hätten, plädierte er für eine Veränderung dieser Umstände. An 
die Stelle der Landesverweisung, des Züchtlings- und des Galeerenzwanges 
sollte die Erziehung treten, die »Sorge für Aufklärung ihres Verstandes, 
und für ein besseres Herz« ". Liege bei der ersten Generation der Zöglinge 
»die Wurzel des Verderbens« vielleicht noch zu tief, werde sich die Mühe 
doch »beym zweyten oder dritten Geschlecht belohnen»; spätestens dann 
werde man merken, »wie wenig wirthschaftlich« es gewesen sei, den Zigeu-
ner »als Schlacke weg zu werfen « ". 

Ökonomische Eingliederung und kulturelle Assimilation durch eine Er-
ziehung »zu brauchbaren Staatsbürgern und gesitteten Christenmen-
schen« 95  galten in der einschlägigen Literatur fortan als Ziele der Zigeuner- 
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politik, obgleich sich die Autoren des 9. Jahrhunderts dazu meist weniger 
optimistisch äußerten als Grellmann 96. Gegen die Ansicht, auch die Zigeu-
ner besäßen die allgemeinmenschliche Fähigkeit zur Perfektibilität, brachte 
man zunehmend die Vorstellung von einem ethnisch bedingten, gesell-
schaftlich invarianten Ursprungscharakter dieser Gruppe ins Spiel — ein 
Bild, das sich bereits in Grellmanns Rede von den Zigeunern als einem 
homogenen Volk abgezeichnet hatten. Gleichwohl trat die staatliche Zi-
geunerpolitik im Kaiserreich und in der Weimarer Republik weiterhin für 
eine assimilatorische Erziehung ein, in der die Existenz einer eigenständi-
gen Kultur der Sinti und Roma geleugnet oder diese Kultur doch zumindest 
als primitiv oder minderwertig eingestuft wurde. Seit 1886 wurde in den 
Verfügungen des Reiches und der Länder und 1899 zudem in der Reichsge-
werbeordnung der Erwerb des Wandergewerbescheines an die Bedingung 
geknüpft, daß die Kinder der Antragsteller regelmäßig die Schule besuch-
ten. Da sich die Gemeinden gegen einen permanenten Schulbesuch der Zi-
geunerkinder aber ebenso sträubten wie gegen eine Seßhaftmachung der 
Zigeuner, lief diese Vorschrift in der Praxis darauf hinaus, daß die Kinder in 
den Orten, die die Familie auf der Fahrt berührte, für einige Stunden oder 
Tage am Unterricht teilnahmen und sich dies in einem mitgeführten Büch-
lein bescheinigen ließen'''. Die meisten Lehrer empfanden die Zigeunerkin-
der, deren Primärsprache überdies meist nicht das Deutsche, sondern das in 
keiner schriftlichen Form gefaßte Romanes war, als Störfaktor; Schüler 
verspotteten sie vielfach als »Zick-Zack Zigeunerpack!« oder »Zigeuner-
lump und Loch im Strumpf!«; oft kam es zu Prügeleien zwischen den Jun-
gen, die vielfach zuungunsten der zahlenmäßig unterlegenen Kinder der 
Fahrenden ausgingen. So war der Assimilationseffekt des Schulbesuchs 
vielleicht noch geringer als der Lernerfolg; Stigmatisierung und Konfron-
tation stärkten nur das Außenseiter- und Gruppenbewußtsein der Zigeu-
nerkinder". 

Klagen von Lehrern und Eltern über die »Plage« der Zigeunerkinder 
führten 1928 dazu, daß in einem Kölner Vorort mit einer gesonderten Zigeu-
nerklasse in einer Hilfsschule ein Modell assimilatorischer Erziehung er-
probt wurde, das bis dahin nur im slowakischen Uzhorod praktiziert wor- 
den war 	Der Lehrer Paul Weitershagen, der die Klasse unterrichtete, sah 
das Problem nicht in einer mangelnden Intelligenz der Schüler — Wißbe-
gierde, Sprach- und musikalische Begabung, die Fähigkeit zum Rechnen, 
ein Interesse am Religionsuntericht seien vorhanden —, sondern vielmehr in 
den vermeintlichen »Unsitten und moralischen Vergehen« der Kinder. Zu-
nächst geneigt, solche Abweichungen vom eigenen, vorgeblich höheren 
Verhaltensstandard als »moralischen Schwachsinn« zu deuten, kam Wei-
tershagen bald dahin, das Verhalten der Kinder aus deren Lebensumstän-
den zu erklären und sich zudem mit der besonderen Kultur der Zigeuner zu 
beschäftigen. Die Zigeuner seien, so sein Resümee, eben nicht nur Produkt 
einer »Erbmasse«, sondern auch ihrer »Umgebung« und deshalb mit ver-
ständnisvoller Erziehung durchaus »in den Kulturwillen unseres Volkes« 
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zu integrieren'«'. Mit diesem auf Assimilation zielenden, die Lebensweise 
der Zigeuner aber nicht völlig verächtlich machenden Konzeption blieb 
Weitershagen im schulischen Sektor völlig isoliert. 

Frühere Versuche einer assimilatorischen Erziehung sind aus der Zigeu-
nermission überliefert, wie sie für den Dorf Friedrichslohra bei Nordhau-
sen dokumentiert ist. Dort wohnten unter sehr ärmlichen Verhältnissen 
auch einige Sintifamilien. Unter ihnen wirkte seit 183o der »Evangelische 
Missions-Hilfs-Verein in Naumburg und Umgebung«. Seine Bekehrungs-
und Disziplinierungsversuche scheiterten aber nach wenigen Jahren an ih-
rer gleichermaßen ungeduldigen und unduldsamen Praxis. Für die Erwach-
senen sah man das Zwangsmittel des Arbeitshauses vor; die Sinti-Kinder 
suchte man von ihren katholisch getauften Eltern zu trennen und für den 
evangelischen Glauben zu missionieren. Dagegen erhoben sich starke Pro-
teste, die vom katholischen Ortspfarrer unterstützt wurden. Mehrere Kin-
der flohen zudem aus der Erziehungsanstalt in Friedrichslohra und aus 
einem Stift in Erfurt, wo einige Mädchen und Jungen gegen den Willen der 
Eltern festgehalten wurden. Die Erfurter Regierung erklärte daraufhin das 
Vorhaben, »die Zigeuner als eine Colonie zu betrachten, in welche man 
durch diese Anstalten Frömmigkeit, Zucht und angemessene Bildung 
pflanzen wollte«, für gescheitert. Die Erziehungsanstalt in Friedrichslohra 
wurde Anfang September 1837 aufgelöst '". 

Zeitgleiche katholische Missions- oder Assimilationsbestrebungen sind 
indessen nicht bekannt 	Die Mehrheit der deutschen Sinti war ohnehin 
katholisch getauft 	das genügte. Lediglich für die Diözese Rottenburg, 
eine katholische Enklave im mehrheitlich protestantischen Württemberg, 
läßt sich die Initiative eines Pfarrers zur Erziehung von Zigeunerkindern 
nachweisen. Er schlug 1896 nach gehabtem Muster vor, »den Zigeunern 
und Vagabunden ihre Kinder wegzunehmen« und »in Erziehungsanstalten 
unterzubringen.« Der Bischof antwortete dem Pfarrer nicht; das mehrsei-
tige, in erregten Worten gehaltene Schreiben ging zu den Akten'''. 

Nach der Jahrhundertwende machte Engelbert Wittich, der als Angehö-
riger der nichtzigeunerischen Fahrenden, der Jenischen, in Württemberg 
engen Kontakt zu dort lebenden Sinti hatte, die »geringe(n) Arbeit der 
Christenheit« für deren vermeintlich »große(n) religiöse(n) Not« verant-
wortlich. Er fand bei seinen Appellen für die »Seelenrettung« der Zigeu-
ner '06  die Unterstützung der christlich inspirierten »Hefte für Zigeuner-
kunde« und des Advent-Verlages sowie der protestantischen Schweizer 
Zigeunermission l°7. 

Praktische Bedeutung unter den kirchlichen Einwirkungsversuchen die-
ser Zeit erlangte aber nur derjenige der lutheranischen Berliner Stadtmis-
sionio8. Dort suchte man von 19 to bis in die zweite Hälfte der dreißiger 
Jahre den Roma-Familien '", die im Norden der Stadt lebten, das Neue 
Testament nahezubringen. Ausgangspunkt der Stadtmission war das gän-
gige Klischeebild von den Zigeunern. Sie würden »stehlen und lügen«, 
seien »grob, arbeitsscheu und unsittlich, abergläubisch und sehr schmut- 
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zig«, hieß es 1910 im ersten, grundlegenden Artikel zur Zigeunermission. 
Andererseits habe ihnen aber kaum jemand gesagt, daß das, was sie täten, 
»Sünde« sei, oder ihnen gar »geholfen, anders zu werden« '1 °. Teils verstand 
man die religiöse Arbeit unter den Zigeunern als »Heidenmission« "1 , teils 
begriff man sie als Befreiung der Fahrenden aus einer katholisch beeinfluß-
ten, »verworrene(n) religiösen Anschauungswelt« "1, in welcher der Ma-
rienkult "3  dominiere, Jesus den Zigeunern das Stehlen erlaube ''' und ent-
gegen dem dritten Buch Mose das Wahrsagen nicht verboten seil". 

Erwünscht waren Bekehrungen zu einem Glauben an Jesus, der die Ma-
rienverehrung ersetzen und sich mit einer moralischen Neuorientierung 
verbinden sollte. Wie diese Verknüpfung zu denken war, illustriert eine 
Erzählung aus der Zigeunermission, die den inneren Konflikt eines dort 
betreuten Kindes zum Erweckungserlebnis stilisierte: »Einmal sagte die 
Lolitschä '16, wir wollen schwarzer Mann spielen. Ich gab an, nicht mitspie-
len zu können, da ich heftige Kopfschmerzen hatte, ich blieb ganz allein im 
Hause. Da sah ich mir die Bilder an, die im Arbeitszimmer von Lolitschä 
lagen. Auf einmal sah ich Lolitschäs Geldtasche liegen und die Versuchung 
kam. Ich machte die Tasche auf, es waren im ganzen 3o,— RM. darin. Da zog 
ich 20,- RM. heraus und steckte sie in meine Tasche. Als ich schon das 
Zimmer verlassen wollte, da hörte ich eine ganz leise Stimme, tue es nicht, 
aber eine lautere Stimme sprach nur ein Wort: Tu's. Auf einmal wurde es 
mir ganz wehe ums Herz, und ich fing an zu weinen. Dann legte ich das 
Geld zurück und bat die Lolitschä um Verzeihung. Als Lolitschä das hörte, 
wurde sie ganz fröhlich und fragte mich, ob ich nachher nicht etwas anderes 
gehört habe. Ja, Lolitschä, sagte ich, und es war auch wirklich wahr. Ich 
hatte die drei Worte gehört: >Es ist vollbracht.< So ist meine Bekehrung 
zustande gekommen.« "7  

Die Berliner Zigeunermission, die nach 191o zunächst jeweils eine — leid-
lich Romanes sprechende — Mitarbeiterin hatte und erst seit Anfang der 
dreißiger Jahre drei Personen, ein Missionarsehepaar und eine Helferin, 
beschäftigte '18, verband Bibelstunden, Gottesdienste und das Singen geist-
licher Lieder mit Schulunterricht, Spielen, Gartenarbeit und der Propagie-
rung bürgerlicher Normen und Ordnungsvorstellungen. Ende der zwanzi-
ger Jahre nahm die Mission einen gewissen Aufschwung, weil mit Jajia 
Sattler einer ihrer Schützlinge selbst zum Prediger wurde und 193o das 
Johannes-Evangelium ins Romanes übersetzte "9. 

Insgesamt blieben die Zahl der Bekehrten aber gering. Das lag zunächst 
an der Inkonsequenz des gepredigten Gottes- und Jenseits-Bildes. 
Einerseits drohte man, selbst das Wahrsagen sei Gott ein Greuel und werde 
seine Strafe nach sich ziehen "°, andererseits wurden Sterbende, die sich 
dieser und anderer »Sünden« bezichtigten, in Anwesenheit ihrer Familien 
mit Worten getröstet wie »Darum ist der Heiland gestorben, und Gott 
vergibt dir« oder »Jesus hat dich lieb, und er ist für dich gestorben« 	Die 
psychologische »Heilsprämie« 1", die zu einer Gewissensbildung im Sinne 
der angestrebten Moral hätte führen sollen, wurde angesichts des Todes 
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konterkariert: Die Hölle verlor ihren Schrecken und damit ihren missiona-
rischen Wert, wenn am Ende doch alle in den Himmel kamen, da die gött-
liche Gnade eben doch entscheidener schien als die menschliche Tugend 
Auch die ethischen Maximen, nach denen die Zigeuner zu leben hätten, 
waren nicht konsequent durchdacht; so wurde das Betteln teils als unstatt-
haft verworfen, teils geduldet oder gar gebilligt '=". 

Wichtiger für den nur sehr begrenzten Erfolg des Bekehrungsansinnens 
waren aber andere Faktoren. Die Mission beschränkte sich auf Berlin und 
konnte nicht, wie eigentlich beabsichtigt, dauerhaft auf die in den Sommer-
monaten fahrenden Roma-Familien einwirken und deshalb auch nicht die 
Kinder der Lebensweise und Vorstellungswelt der Eltern entfremden'". 
Zwar spendete die Stadtmission nach dem Grundsatz »In der einen Hand 
die Bibel, in der anderen Brot« i6  ab und zu Lebensmittel, weitergehende 
soziale Hilfen oder gar Berufsumschulungen bot sie aber nicht an'". Die 
Hoffnung, Jesus werde den gläubigen Zigeunern »schon helfen«, »wenn die 
Not am allergrößten« sei'=s, erwies sich dagegen als wenig tragfähig. Der 
Plan, eine Zigeunersiedlung zu errichten, scheiterte schließlich am Ein-
spruch der Polizei, die die Personalpapiere der Roma, die sich seßhaft ma-
chen wollten, nicht anerkannte 

Jajia Sattler charakterisierte die polizeiliche Vertreibung der Zigeuner 
von Ort zu Ort sogar als »Waffe Satans«, welche in das »arme, friedlose 
Herz der Zigeuner eine große Verbitterung« hineintrage '3°. Das Urteil der 
übrigen Zigeunermissionare war im Ton nicht so scharf, in der Sache aber 
gleich '3 '. In diesem Punkt trafen sie sich mit dem Kölner Lehrer Paul 
Weitershagen, der seine Erziehung der Zigeuner ebenfalls durch die »un-
passenden Mittel« und »kleinlichen Verordnungen einer unverständigen 
Polizeibürokratie« gefährdet sah ' 3'. Weitershagens Unterricht für Zigeun-
erkinder und die Bekehrungsversuche der Berliner Stadtmission mögen im 
einzelnen unterschiedlich gewesen sein, gemeinsam war ihnen die Zielset-
zung, das auf Vertreibung und Verdächtigung angelegte polizeiliche Hand-
lungsmuster in Schranken zu weisen. Solche vereinzelten Bemühungen um 
eine assimilatorische Erziehung konnten die faktische Alleinzuständigkeit 
der Polizei und damit des repressiven Staatsapparates für die Zigeuner je-
doch nicht aufheben. Da dieses Assimilationsmodell eben nicht nur die Zi-
geunerfamilien in ihrem Zusammenhalt gefährdet, sondern auch deren 
unter der Chiffre »Seßhaftmachung« praktizierte Vertreibung in Frage ge-
stellt hätte, wurde es nicht ernsthaft als Alternative zum wechselnden 
Schulbesuch von Ort zu Ort erwogen. Die Zigeuner galten zwar als homi-
nes educandi, ihre Edukation wies man aber von sich. 



4. Ein doppelter Zigeunerbegriff 

Alfred Dillmann, ein führender Mitarbeiter des 1899 gegründeten bayeri-
schen Zigeunernachrichtendienstes, unterschied in seinem 1905 erschiene-
nen »Zigeuner-Buch«, das detaillierte Angaben über mehr als 3000 Fah-
rende enthielt, zwei Zigeunerbegriffe. Im engeren Sinne handele es sich um 
ein Wandervolk, das vor Jahrhunderten nach Europa und Deutschland 
»eingedrungen« sei. Als »eigenes »Volk<« habe aber »der Zigeuner längst zu 
bestehen aufgehört«; der »raßechte Zigeuner« gehöre in Deutschland »zu 
den Seltenheiten«. Die heutigen »Zigeuner« — Dillmann setzt hier das Wort 
in Anführungsstriche — entstammten hingegen teils »Vermischungen« zwi-
schen »echten Zigeunern und Einheimischen«, teils handele es sich um eine 
autochthone Gruppe, »dem mitteleuropäischen Boden entwachsen«. Mit 
inländischen wie ausländischen »Zigeunern« in diesem zweiten, weiteren 
Sinne habe man es in der Gegenwart zu tun; sie seien das Objekt der poli-
zeilichen Zigeunerbekämpfung'". 

Die »Denkschrift über die Bekämpfung des Zigeunerunwesens«, die eine 
Besprechung der deutschen Länder über die »Bekämpfung der Zigeuner-
plage« vom 18./ 19. Dezember 1911 zusammenfaßte, schied ebenfalls zwi-
schen einem Zigeunerbegriff, der mit den Kategorien »Stamm«, »Volk« 
und »Rasse« operierte, und einem zweiten, der soziographisch auf das 
»Umherziehen« »ohne festen Wohnsitz« abstellte und eine solche Lebens-
weise für anstößig erklärte. Einerseits sprach man von einem gesonderten 
»Zigeunervolk«, das man pejorativ als »auf der tiefsten Kulturstufe ste-
hend« und unreif »für die Errungenschaften der neuesten Entwicklungs-
phase des deutschen Volkes, die Freizügigkeit und die Gewerbefreiheit« 
charakterisierte. Andererseits schloß sich die Denkschrift den bisherigen 
Regelungen der deutschen Länder zur »Bekämpfung der Zigeunerplage« 
an: »Nach den bisher bestehenden Vorschriften macht also den Zigeuner 
nicht die Rassen- und Stammeszugehörigkeit aus, sondern seine äußere Er- 
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scheinung, seine Beschäftigung und seine nomadisierende Lebensweise.« 
Als Zigeuner in diesem für die Polizei relevanten Sinne seien alle deutschen, 

ausländischen und staatenlosen Personen zu erachten, die »ohne Beruf oder 
zum Zwecke gewerblicher, schaustellerischer oder gauklerischer Leistun-

gen oder zum Zwecke des Handels gewohnheitsmäßig ohne festen Wohn-

sitz und zwar in der Regel horden- und bandenweise« umherzögen '34. 

Folgerichtig schlugen die Verfasser der Denkschrift vor, die Bezeich-

nung »Zigeuner und nach Zigeunerart umherziehende Personen«'„, die in 

den einschlägigen Verordnungen, Erlassen und Gesetzen üblich war, auf-

zugeben und durch einen eindeutig soziographischen Zigeunerbegriff zu 

ersetzen 136. Diese Empfehlung setzte sich aber nicht durch. Selbst in den 

»Grundzügen für die Bekämpfung der Zigeunerplage«, die man länder-
übergreifend am 18. und 19. Dezember 1911 verabschiedet hatte, war wie 

bisher von »Zigeuner(n) und andere(n), nach Zigeunerart umherziehen-

de(n) Personen« die Rede '37. An dieser Unterscheidung hielt man auch 

während der zwanziger Jahre fest, in denen allerdings der neutralere Begriff 
»Landfahrer« die »nach Zigeunerart umherziehende Person« zu substitu-

ieren begann 
Die Reihung »Zigeuner und nach Zigeunerart umherziehende Perso-

nen«, die auf ältere Bezeichnungen wie »Zigeuner, Gauner und fremde 

Bettler«, »das gottlose und verruchte Jauner- und Zigeuner-Volck« und 
»Zigeuner und zusammengerottete Vagabunden« zurückging '39, brachte 

nun drei schwierige Abgrenzungsprobleme mit sich. Zum einen galt es in-

nerhalb der stigmatisierten Gruppe selbst zwischen »Zigeunern« und den 
nach »Zigeunerart Umherziehenden« zu unterscheiden; so mußte etwa die 
bayerische Polizei die Ausweise von Zigeunern mit einem »Z« und die von 

nichtzigeunerischen Landfahrern mit einem »L« versehen '4°. Zum zweiten 

sollte eine präzise Grenze zwischen der Gesamtgruppe der »Zigeuner und 
nach Zigeunerart umherziehenden Personen« einerseits und dem »ehr-

lichen Wandergewerbetreibenden mit festen Wohnsitz« '4'  andererseits ge-

zogen werden. Zum dritten wiesen in den zwanziger Jahren einige Verwal-
tungsjuristen darauf hin, daß die Zigeunervorschriften der Länder mit dem 

Gleichheitsgrundsatz der Weimarer Verfassung 14'  nicht in Einklang stün-

den, da sie sich auch gegen »gesittete Zigeuner« richteten, die »die Ge-

wohnheiten ihres Stammes abgelegt« hätten, also zu »brauchbaren Mitglie-
dern der Gesellschaft« geworden seien und denen insofern kein »typisch 

zigeunerisches und dadurch sicherheitsgefährdendes Verhalten« eigen 

sei <43. Insofern seien nach 1919 verabschiedete Regelungen gegen »Zigeu-

ner und nach Zigeunerart umherziehende Personen« nichtig, weil sie für 
»Rassezigeuner« und »Zigeunermischlinge«, die nicht mehr »zigeuner-

haft« lebten, »Nachteile der Geburt« mit sich brächten; auch die früheren 

Landesvorschriften dieser Art seien außer Kraft zu setzen '44. 

Diese Argumentation ist insofern zweifelhaft, als sie zumindest implizit 

davon ausgeht, daß die im soziographischen Sinne »nomadenhaft lebenden 

Zigeuner« '45  legitimerweise in ihren Grundrechten beschnitten werden 
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dürften. Ein Autor verfocht diese Auffassung sogar explizit; er zitierte 
1929 zustimmend ein Gerichtsurteil aus dem Jahre 1905, das die Verweige-
rung von Grundrechten für »Zigeuner und nach Zigeunerart Umher-
ziehende« mit den nicht eben die Grundrechte berührenden Polizeiver-
ordnungen zum Straßenverkehr parallelisierte, in denen »dem Publikum, 
insoweit es reitet, fährt, das Automobil oder das Fahrrad auf der Straße 
benutzt« ja auch »Beschränkungen« auferlegt würden '46. Gleichwohl be-
zogen jene Juristen, die verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine Diskri-
minierung inländischer '47  »nicht zigeunerhaft« lebender Zigeuner arti-
kulierten, in der Weimarer Republik die bei weitem liberalste Position in 
dieser Frage '48. Und unter den deutschen Zigeunervorschriften entspra-
chen lediglich zwei preußische, eine badische und eine württembergische 
Verfügung der von ihnen geforderten rein soziographischen Zigeunerdefi-
nition '49. 

So blieb der deutschen Zigeunerpolitik zwischen 1871 und 1933 durch-
weg ein zweifacher Zigeunerbegriff inhärent, der einerseits auf die Fahren-
den insgesamt, andererseits auf die als »Volk«, »Stamm« oder »Rasse« her-
vorgehobenen Zigeuner in einem eher ethnischen Sinne zielte. Letztere 
waren seit dem 15. Jahrhundert in Chroniken und Kosmographien als ge-
sonderte Gruppe beschrieben und in der Zigeunerwissenschaft des spä-
ten 18. und des 19. Jahrhunderts als Ethnie identifiziert worden, deren 
sprachliche Wurzeln auf Indien als Herkunftsland verwiesen '" . Beide Zi-
geunerbegriffe meinten sowohl deutsche Staatsbürger als auch Ausländer 
und Staatenlose. 

Mit ihrer charakteristischen doppelten Zigeunerbestimmung stand die 
deutsche Auffassung zwischen der französischen und der frühen sowjeti-
schen Haltung, die wiederum die Extreme innerhalb eines breiten Spek-
trums nationaler Positionen darstellten. Das französische »Gesetz über die 
Ausübung des ambulanten Gewerbes und die Reglementierung des Um-
herziehens der Nomaden« '52  vom I6Juli 1912 sowie die ergänzenden oder 
präzisierenden Regierungsverordnungen der nächsten Jahrzehnte unter-
schieden reisende Markthändler und Schausteller (forains) mit französi-
scher Staatsbürgerschaft und Personen mit einer profession ambulante und 
einem festen Wohnsitz in Frankreich (ambulants) einerseits und solche, die 
diese Kriterien nicht erfüllten, andererseits. Diese nomades wurden als Per-
sonen definiert, die unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft ohne festen 
Wohnsitz (domicile) oder ständigen Wohnort (rdsidence fixe) im Lande 
umherreisten und weder zu den forains noch zu den ambulants zählten. Zu 
jeder dieser drei Kategorien gehörten sowohl Nichtzigeuner als auch Zi-
geuner in einem ethnischen Sinne, wobei in der Praxis die nomades aber 
nicht selten mit den Tsiganes, bohdmiens oder romanichels im ethnischen 
Sinne gleichgesetzt wurden. Man brachte den Aspekt unmittelbar ethni-
scher Diskriminierung mithin nicht zum Verschwinden, drängte ihn aber 
in den Hintergrund'". Für die nomades wurde wie für einige Kategorien 
von Straftätern ein besonderer Ausweis, ein tarnet anthropomdtrique 
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d'identitd, eingeführt, das neben den üblichen Personalangaben auch an-
thropometrische Angaben wie die Länge des linken Fußes und den Kopf-
index sowie eine Profil- und eine Frontalaufnahme des Gesichtes enthalten 
mußte. Familienoberhäupter hatten zudem ein carnet collectif bei sich zu 
führen, in dem die Verwandtschaftsbeziehungen der Familienangehörigen 
untereinander und zum Oberhaupt festgehalten wurden '54 . 

Die niederländischen und belgischen Definitionen ähnelten dem französi-
schen Verständnis von nomades insofern, als sie ebenfalls das soziographi-
sehe Element des Umherziehens hervorhoben. Bei den Umherziehenden 
unterschieden sie dann jedoch nach Herkunft oder Staatsangehörigkeit. In 
den Niederlanden wurde zwischen dem letzten Drittel des i9. Jahrhunderts 
und der deutschen Okkupation 1940 in staatlichen Verordnungen und po-
lizeilicher Praxis als »Zigeuner« angesehen, wer als Fremder — als Auslän-
der oder zumindest als Nachfahre von Ausländern — ohne festen Wohnsitz 
mit seiner Familie umherreiste. Für die niederländischen Fahrenden 
(woonwagenbewoners oder — laut Eigenbezeichnung — reizigers) galten 
hingegen andere Bestimmungen und polizeiliche Zuständigkeiten'". Ähn-
lich der belgische Zigeunerbegriff, der »les nomades etrangers et en gdndral 
tous les bohdmiens ou tziganes« von den einheimischen Fahrenden unter-
schied, zu denen man in der Wallonie die Baraquins, die Kaldsiens des Ar-
dennes, die Forains du Namurois und in Flandern die woonwagenbewoners 
und das barakkenvolk zählte '16. 

Ein österreichischer Gesetzesentwurf über »Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Zigeunerplage«, der im Übergang von den zwanziger zu den drei-
ßiger Jahren diskutiert, letztlich aber nicht verabschiedet wurde, definierte 
als »Zigeuner« »alle nach Abstammung, Aussehen und Sprachgebrauch als 
Zigeuner bezeichneten und nach Zigeunerart lebenden Personen«, falls sie 
»ohne dauernden Wohnsitz von Ort zu Ort« umherzögen, »überwiegend 
geschäfts- und arbeitslos« seien sowie die »Aufbringung der zum Lebens-
unterhalt notwendigen Mittel dem Zufall« überließen. Ausländische und 
staatenlose »umherwandernde Zigeuner« sollten des Landes verwiesen 
werden "7. Dieser Gesetzesentwurf ging ebenfalls von einem soziographi-
schen Zigeunerverständnis aus, verzichtete dabei aber nicht auf so zweifel-
hafte Definitionselemente wie Abstammung, Aussehen und Sprache. 

Den eigentlichen Gegenpol zur französischen Zigeunerpolitik, die nur 
soziographische Merkmale akzentuierte, bildete die sowjetische Zigeuner-
politik der zwanziger Jahre. Dort sah man die Roma als eine nationale Min-
derheit an. Diese Minorität sollte von der im Sommer 1925 gegründeten, 
staatlich gestützten Allrussischen Zigeunerunion durch Alphabetisierung 
und kommunistische Aufklärung in der für diesen Zweck schriftlich gefaß-
ten Romanes-Dialekt der russischen Zigeuner, den allerdings nur ein Teil der 
Roma der UdSSR sprach, zu Seßhaftigkeit, Industriearbeit und kultureller 
Anpassung geführt werden "8. Das entsprach der Politik der Korenisazija 
(Einwurzelung), mit der die Bolschewiki in den zwanziger Jahren die 
nationalen Sprachen und Literaturen in der UdSSR zu fördern gedachten. 
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Dabei galt die Unterstützung nationaler Kulturen als ein Weg, kommuni-
stische Ziele zu vermitteln. 1928 wurde dieser Versuch einer »inszenierten 
Selbstorganisation«"  allerdings durch eine nunmehr direkt vom Staat 
getragene, repressive Assimilationspolitik ersetzt. Die Zwangsseßhaftma-
chung sowie und die Gründung von Zigeunerkolchosen und -industriebe-
trieben sind für die Folgezeit ebenso verbürgt wie die — wohl unsystemati-
sche — Verbringung von Roma in das sowjetische Lagersystem '6°. 

Die Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit nahm im Länderspek-
trum insofern eine besondere Position ein, als man die ethnische und die 
soziographische Zigeunerbestimmung in jeweils unterschiedliche Gesetze 
einfließen ließ. Im Rahmen einer insgesamt austarierten und kodifizierten 
Nationalitätenpolitik erhielten dort die einheimischen Roma, ob nun seß-
haft oder nicht, den Status der nationalen Minderheit. In der Bevölkerung 
herrschte allerdings das Bild von den Zigeunern als »Schwarzen« vor, von 
denen sich Tschechen und Slowaken als »Weiße« absetzten 	1927 
brachte die Regierung aber auch ein »Gesetz betreffend Zigeuner und ähn-
licher Landstreicher« heraus, das die Fahrenden unabhängig von ihrer eth-
nischen Zugehörigkeit diskriminierenden Sonderregelungen unterwarf. Je-
der Fahrende über 14 Jahren erhielt einen gesonderten Ausweis, der die 
Fingerabdrücke enthalten mußte; die umherziehenden Familien mußten 
eine Wandererlaubnis sowie ein Heft mit sich führen, in dem ihre Aufent-
haltsorte bescheinigt sein sollten 

In Deutschland dominierte in der polizeilichen Praxis die soziographi-
sche Zigeunerdefinition, die auch auf die — ethnisch und kulturell nicht zu 
den Sinti oder Roma zählenden — Jenischen '63  bezogen wurde. Gleichwohl 
vermochte diese Bestimmung das mit den Vokabeln »Volk«, »Stamm» und 
»Rasse« operierende Zigeunerverständnis nicht wirklich zu verdrängen. 
Insofern stand die deutsche Konzeption unentschieden zwischen einer so-
ziographischen und einer ethnischen Begriffsbestimmung. 



5. Der Mythos vom Zigeuner 

Die »Körperbeschaffenheit« der als »Volk«, »Stamm« oder »Rasse« begrif-

fenen Zigeuner wurde in der wissenschaftlichen und populären Literatur 
eher positiv, manchmal sogar in fast schwärmerischer Form dargestellt. 
»Im allgemeinen sind die Zigeuner«, hieß es 1884 ganz typisch in Meyers 
Konversationslexikon, »von mittlerer Statur, schlank, von schöner Musku-

latur der Schultern, Arme und Beine; sie haben kleine Füße und Hände und 
lange, ungespitzte Finger.... Die schönen Formen der Zigeunerinnen erin-

nern an bronzene Meisterwerke der Plastik aus dem Altertum.« '64  Ledig-

lich den älteren Zigeunerinnen wurde wahlweise »abschreckende Mager-

keit und Dürre« '68  oder »Fettleibigkeit« '66  zugeschrieben. Gleichwohl 

fügte man in dieses Bild, das an den »edlen Wilden« und die »antike Schön-
heit« erinnert, Elemente ein, die auf eine zigeunerische Kulturlosigkeit und 

Barbarei verweisen sollten. Nach Meyers Konversationslexikon blickte aus 
ihren »glühenden Augen« »tierische Wildheit« hervor; ihr Ausdruck 

schwanke »unstet« »zwischen Schlauheit, Furcht und Haß« '67. Überein-

stimmend behaupteten Lexika '68  und Artikel schließlich, den Zigeunern sei 

ein einheitlicher und zeitlos konstanter Phänotypus eigen. Der Zigeuner-

forscher Richard Liebich verglich sie 1863 beispielsweise mit einer Schaf-
herde (»Alle Schafe scheinen ein und dasselbe Gesicht zu haben.«) und 

führte aus: »Wer auch nur einen derselben jemals gesehen und sein Bild sich 

eingeprägt hat, wird in ihm den Typus für alle anderen finden.« 69  

Neuere Definitionen von Rassismus '° heben als dessen Gehalt hervor, 
daß dort erstens gewissen biologischen Merkmalen wie der Hautfarbe eine 
soziokulturelle Bedeutung zugemessen werde; solche Merkmale würden 

dadurch zu einem vermeintlich natürlichen und konstanten Erkennungs-
zeichen einer Gruppe. Zusätzlich zu dieser »Rassenkonstruktion« werde 

die stigmatisierte Gruppe zweitens in einem Prozeß der »Bedeutungskon-
stitution« mit weiteren, negativ bewerteten biologischen oder kulturellen 
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Attributen versehen und so dargestellt, als schade sie mit eben diesen Zügen 
anderen Gruppen. Dieses Verständnis des Rassismus, das sich empirisch 
vor allem auf das heutige Großbritannien bezieht, läßt sich auf die Zigeuner 
in Deutschland nicht ohne weiteres anwenden. Denn die körperlichen 
Merkmale, die ihnen zugeschrieben wurden, sind vergleichsweise unbe- 
stimmt, werden in ihrer Gesamtheit auch nicht pejorativ gewertet und 
kaum einmal als Ursache für »zigeunerisches« Verhalten angeführt. Äuße-
res und Inneres, Erscheinung und sittlicher Charakter entsprechen sich im 
gängigen Zigeunerklischee kaum '7'. 

Dagegen akzentuiert eine andere Interpretation '7'  das Element einer als 
unüberbrückbar behaupteten »kulturellen Differenz« in zahlreichen Spiel- 
arten des Rassismus. Dieser »kulturalistische Rassismus« rücke nicht die 
körperlichen Kennzeichen, die eine »rassische Zugehörigkeit« begründen 
sollen, in den Mittelpunkt, sondern erkläre vor allem die Kultur und Le- 
bensweise der feindlich eingeordneten Gruppe zu einem natürlich beding- 
ten, letztlich unveränderlichen Faktor. Im Vergleich zu den Klischees, mit 
denen das Verhalten der vermeintlich antagonistischen Gruppe gekenn- 
zeichnet wird, haben im »kulturalistischen Rassismus« körperliche Stig-
mata einen ganz untergeordneten Stellenwert. Die rassistischen Stereotype 
erscheinen hier nicht als Folge »eines biologischen Erbgutes«, sondern als 
Ausdruck »einer tief sitzenden Psychologie« und »eines geistigen Er-
bes« '73. 

Der Blick auf die Zigeuner in der deutschen wissenschaftlichen und 
populären Literatur vor 1933 ist in der Tat entscheidend von einem solchen 
»kulturalistischen Rassismus« bestimmt. Nicht die Konstruktion des Kör- 
perbildes, sondern vielmehr die rassistische Zuschreibung negativer, das 
Verhalten der Zigeuner vorgeblich konstant prägender Charakterzüge 
bildet dort den Ausgangspunkt der Stigmatisierung. Danach ist der Le- 
benswandel der Zigeuner unstet, von einem ziel- und richtungslosen Wan-
dertrieb bestimmt; Zigeuner werden als unsauber, faul und arbeitsscheu 
bezeichnet, sie neigten unabänderlich zu Müßiggang, Bettelei und Dieb-
stahl; geistig unbedarft und ungebildet, hätten zudem sie weder Religion 
noch Kultur; Triebhaftigkeit und Schamlosigkeit gingen schließlich beson-
ders bei den Mädchen so weit, daß sie »schon von frühester Jugend an auf 
die frechste Weise sich Jedem für Geld« preisgäben '74 . 

Diese der Kultur der Zigeuner völlig entgegengesetzten ''s Klischees 
rückten junge Zigeunerfrauen in die Nähe von Prostituierten, denen die 
zeitgenössische kriminalpsychologische Literatur ebenfalls Arbeitsscheu 
und einen »Hang zur Vagabondage« unterstellte, Eigenschaften, die wie-
derum explizit mit »kulturwidrige(m) Zigeunerblut« in Verbindung ge-
bracht wurden '7'. Die Zigeunerklischees insgesamt hatten zudem manche 
Gemeinsamkeit mit dem antisemitischen Bild vom vorgeblich unsauberen, 
unsteten und lüsternen Ostjuden '77, mit den Stereotypen über die ver-
meintlich zügellosen, faulen, verschlagenen und triebhaften Schwarzen '78  
sowie mit den bürgerlichen Schreckensvisionen über die mobilen Schichten 
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des entstehenden Industrieproletariats. Ihnen sagte man ein »flüchtiges 

Nomadenleben« nach, beschwor einen Rückfall in barbarische Zeiten und 

in Zustände, die »vor aller Seßhaftigkeit und Kultur lagen», sah »in gesund-

heitlicher, sozialer und sittlicher Beziehung die größten Gefahren für das 

Volk» heraufziehen und phantasierte von »sittlicher Rohheit« und »mora-

lischer Brutalität«, die man — vergleichbar den Vorstellungen von der un-

vermeidlichen sexuellen Promiskuität im engen Zigeunerwagen '" — im 

dichten Zusammenwohnen von Eltern, Kindern und Kostgängern begrün-

det wähnte '8». 

Das Kulturspezifische solcher Klischees läßt sich ermessen, wenn man 

sie mit dem Bild vergleicht, das Gabriel Garcia Märquez in seinem Roman 

»Hundert Jahre Einsamkeit« von den Zigeunern zeichnet. Dort sind sie es, 

die den technischen Fortschritt — verspätet und in Gestalt von Jahrmarkts-

festen — in das Urwalddorf Macondo bringen, das lange Zeit von jeglicher 

sonstigen Kommunikation mit der Außenwelt abgeschlossen ist. Die Dorf-

bewohner ihrerseits interpretieren die für sie neuen technischen Phäno-

mene vor dem Hintergrund ihres Wunderglaubens, der die Moderne dann 

auch für den Leser in ein phantastisches und etwas absurdes Licht rückt 

Dagegen spiegelten die deutschen und insgesamt die westeuropäi-

schen '8» Zigeunerstereotype ein bürgerliches Selbstverständnis, in dem die 

Arbeit zum »Selbstzweck des Lebens« '83  geworden war. Diese Zielsetzung 

war in der Berufskonzeption des asketischen Protestantismus besonders 

markant entwickelt worden; dort wurde »Arbeitsunlust» als »Symptom 

fehlenden Gnadenstandes» verpönt. Ein »Ausruhen auf dem Besitz«, der 

»Genuß des Reichtums mit seiner Konsequenz von Müßigkeit und Flei-

scheslust», Zeitvergeudung durch Geselligkeit, Luxus, oder unnützes Re-

den, untätige Kontemplation zu Lasten der Berufsarbeit und zuviel Schlaf 

galten als verwerflich, dies zunächst in einem rein spirituellen Sinne, bald 

aber auch im Rahmen einer religiös nicht mehr rückgebundenen Sittlich-

keitsvorstellung, welche im Grundsatz »Zeit ist Geld» kulminierte '84. 

Die Behauptung, Zigeuner würden Kinder stehlen, die vor dem späten 

17. Jahrhundert in der deutschen Traktatliteratur bezeichnenderweise 

keine Rolle spielte '81, gewann für die Erziehung zu der nicht zuletzt calvi-

nistisch induzierten Form von innerweltlicher Askese besondere Bedeu-

tung. Die Zigeuner, die ja das Gegenteil der bürgerlichen Tugenden zu 

repräsentieren schienen, galten danach als äußerst gefährliche Gruppe, da 

sie die Kinder dem Elternhaus und der bürgerlichen Welt insgesamt entrei-

ßen würden. Die kindliche Angst, die mit dieser Schreckensvision vom 

»Schwarzen Mann« '88  verbunden war, stärkte den Gehorsam gegen die 

Eltern und schwächte zugleich den Reiz, den das Bild von der abenteuerlich 

zigeunerischen Lebensweise gerade auf Kinder ausüben mochte. Die angst-

erzeugende Wirkung des Klischees von den kinderraubenden Zigeunern, 

das noch nach der Jahrhundertwende staatsanwaltliche Fahndungen nach 

verschwundenen Kindern leitete '87  und selbst in Schulbüchern verbreitet 

wurde '", läßt sich quer durch die sozialen Klassen nachweisen. So be- 
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hauptete Rudolf Höss, Sohn einer kleinbürgerlichen Kaufmannsfamilie 
und späterer Kommandant von Auschwitz, in seinen autobiographischen 
Aufzeichnungen, er sei als Kind von Zigeunern im Wald gestohlen und 
ihnen nur zufällig durch einen Bauern aus der Nachbarschaft entrissen 
worden '89. Ein Bergmann aus dem Ruhrgebiet erinnert sich an die Furcht, 
die er in den zwanziger Jahren als kleiner Junge auf Kirmessen vor den 
Zigeunern empfand '9°. Ganz ähnlich schildert ein Bauernsohn aus Ost-
westfalen die Reaktionen der Frauen und Kinder, wenn Zigeuner ins Dorf 
kamen 	Und die aus einer bildungsbürgerlichen Familie kommende 
Hilde Spiel schreibt in ihren Erinnerungen über eine ländliche Wagenfahrt: 
»Zigeuner lagern am Wegrand. Sie rauben, so hört das Kind, Kinder aus 
den Armen der Mutter, zerren sie aus dem Wagen und stecken sie in den 
ihren, zu den eigenen Blitzaugen und Zottelhaaren. Welche Urangst! Man 
klammert sich an den goldbraunen Fähnrich rechts, das grünäugige Mäd-
chen links, zu denen man rätselhafter Weise, beruhigender Weise ge-
hört.« '9' 

Gleichwohl vermochte das Stereotyp vom Kinderdiebstahl die Ambiva-
lenz des Mythos '93  vom Zigeuner nicht aufzulösen. Elias Canetti faßt diese 
Zwiespältigkeit mit Blick auf seine Kindheit so: »Ich dachte daran, daß sie 
(=die Zigeuner) Kinder stehlen, und war überzeugt, davon, daß sie es auf 
mich abgesehen hatten. Aber trotz dieser Angst hätte ich mir ihren Anblick 
nicht entgehen lassen, es war ein prächtiger Anblick, den sie boten.« Und: 
»Ich wollte sie sehen, ich war besessen von ihnen, aber kaum hatte ich sie 
gesehen, packte mich wieder die Angst, daß sie es auf mich abgesehen hät-
ten, und ich rannte schreiend davon.« 94  

Ein derart gespaltenes Verhältnis gegenüber den Zigeunern zeigt sich 
auch in der zeitgenössischen populären Literatur. Karl May etwa verwen-
det gleichermaßen das Klischee von der jungen schönen und der alten häß-
lichen Zigeunerin '95. Sätze wie »Der Gitano hat keine Heimat und weiß, 
daß nur die Fremde ihm gehört« oder »Der Gitano ist ein gehetzter Hund, 
der sich nur wehren kann, wenn er nicht nach dem Gesetz fragt« finden sich 
bei ihm ebenso wie jene, daß »des Gitanos höchstes Gut« »die Rache« sei 
oder daß »den Zigeuner von jeher« ein »rastlose(s) unstete(s) Wesen« ge-
kennzeichnet habe'''. Ein Zigeuner, den Karl May als ungewöhnlich ruhig 
und sicher in Haltung und Bewegungen zeichnet und der es im Verlauf des 
Romans zum Schiffsführer im Orient und danach in Europa zu höchsten 
Ehren bringt, entpuppt sich dagegen als Adelssproß, der als Säugling von 
einer Zigeunerin geraubt worden war '97. 

In der Lokalpresse oft als »malerische und interessante« Vorboten von 
Kirmessen und Jahrmärkten willkommen geheißen, wurden die Zigeuner 
nach deren Abschluß oft als Bedrohung gesehen, als »unvermeidliche(r) 
Train des Kirmesheeres« und als »Horde«, die den Ort sofort zu verlassen 
habe 98. Die Vorstellung, das »Zigeunerleben« werde den zugewiesenen 
Rahmen verlassn und im Alltag Platz greifen, erschien als furchterregend. 
In ähnlicher Weise konnten sich anfängliche Faszination und abrupte Ab- 
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wehr bei der Schilderung von Zigeunerfesten verbinden 	»Dieser Tage 

war hier ein großer Festtag. Es war Zigeuner-Kindtaufe. Tags zuvor kam 

eine Bande an, und wurde bei schönsten Sonnenschein, draußen unterm 
Fliederbusch, am lustig murmelnden Bache, bei Vogelsang und Nachtigal-

lenschlag ein echtes goldquittengelbes Zigeunerlein geboren«, begann ein 
für diesen Duktus charakteristischer Artikel. Er endete mit dem entgegen-

gesetzten Tenor: »Am folgenden Tag waren auf einmal, wie aus der Erde 

gewachsen, gegen 5o Zigeuner zur Feier der Kindtaufe hier. Es wurde dabei 
zuerst furchtbar gebettelt, dann tüchtig getrunken und genossen und zum 

Schluß gab's bei großem Geschnatter und Spektakel eine richtige Zigeuner-
keilerei. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn man diese Landplage auf 

irgendeine Weise loswerden könnte.« '°° 
Anziehung und Abstoßung lagen im Mythos vom Zigeuner in der Tat 

eng beieinander. Die negativen Attribute, die das Klischee des Zigeuners als 
eines unzivilisierten und gefährlichen Barbaren prägten, fanden insbeson-

dere in der Romantik ihre Entsprechung im Bild des Zigeuners als eines 
edlen Wilden "', als Träger »des Glückes ohne Macht, des Lohnes ohne 

Arbeit, der Heimat ohne Grenzstein« '°'. Weltläufigkeit und Offenheit tra-
ten in diesem Sinne an die Stelle des unsteten und ziellosen Wandertriebes; 

Einfachheit und Anspruchslosigkeit nahmen den Platz der Primitivität ein; 
Unvoreingenommenheit und Unschuld standen komplementär zu geisti-

ger Unbedarftheit, Unverbildetheit zum Ungebildetsein; Arbeitsscheu 
und Müßiggang wurden durch Ausgeglichenheit und Behagen, Kultur-

losigkeit durch die Übereinstimmung mit der Natur, Triebhaftigkeit und 
Schamlosigkeit durch sorgenfreie Sinnen- und Lebensfreude ersetzt "3. 

Selbst die magischen Fähigkeiten, die den Zigeunerinnen zugeschrieben 
wurden, galten als ambivalent, sie mochten sich zum Segen oder zum Fluch 

auswirken, das Feuer und die Krankheit bannen oder als Schadenszauber 

ein Unwetter herbeiführen"4. 
Manchmal löste sich der Mythos sogar völlig von den gängigen Klischees 

und nahm eine nahezu abstrakte Gestalt an. Für Thomas Mann etwa wurde 
»das Zigeunertum« zur Chiffre des »Abgrundes«, des »Verworfene(n)« 

und der »trüben Tiefe«, der zugleich gewünschten und gefürchteten Ab-

weichung von der Norm insgesamt und der sexuellen Norm im besonde-
ren"'. So bewertete er in einem Essay »Über die Ehe« die Homoerotik 

ganz ambivalent als »l'art pour l'art« einerseits, »was ästhetisch recht stolz 
und frei sein mag«, andererseits sei »ihr inneres Wesen« »Libertinage, Zi-

geunerrum, Flatterhaftigkeit« 
Die Opposition zwischen Zigeuner und bürgerlicher Gesellschaft war 

unter den deutschen Schriftstellern des 19. und beginnenden 2o. Jahrhun-

derts ein durchaus gängiger Topos. Die meist als ungebundene Einzelne 
ohne sozialen Hintergrund eingeführten Zigeuner gelten dort als Verkör-

perung des autonomen Individuums, das sich den gesellschaftlichen Zwän-

gen nicht unterwirft und darin dem Künstler ähnelt "7. Beide stehen nach 

dieser Stilisierung gegen jene »harte Arbeitsamkeit von früh bis spät«, die 
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»jeden im Zaume hält und die Entwicklung der Vernunft, der Begehrlich-
keit, des Unabhängigkeitsgelüstes kräftig zu hindern versteht«"8. Die Zi-
geuner repräsentierten in der deutschen Belletristik dieser Zeit aber auch in 
einem Maße den »edlen Wilden«, wie dies in der englischen und französi-
schen Literatur die Funktion der Indianer, Südseeinsulaner und Beduinen 
war "9. Gleiches gilt für die bildende Kunst. Für den Expressionisten Otto 
Mueller, der sich auf der Suche »nach dem verlorenen Arkadien« begeben 
hatte, spielten die Zigeuner die Rolle der Tahitianer im Werk Gauguins; 
Otto Mueller »fand unter ihnen das verlorene Paradies« 	Den Maler 
Otto Pankok führte die Aversion gegen »den Bürger«, jene »Sorte 
Mensch«, die stolz sei auf »unsere Knebelung«'", 1929 auf einer Frank-
reich-Reise in den Zigeuner-Wallfahrtsort Les-Saintes-Maries-de-la-Mer 
und im Oktober 8938 in ein Zigeunerlager im Düsseldorfer Heinefeld, wo 
er in den folgenden drei Jahren seine Motive fand'''. 

Deutschland hatte in der Tat kaum Anteil an den europäischen Entdek-
kungen und Eroberungen sowie an der seit dem 86. Jahrhundert üblichen 
Vorführung überseeischer Besucher als exotischer Kuriosa gehabt'''; es 
wurde erst nach der Bismarckschen Reichsgründung für die kurze Zeit-
spanne zwischen 1884 und 1988 Kolonialmacht. Die Mythen, die das ambi-
valente Verhältnis zur Moderne und zur bürgerlichen Gesellschaft aus-
drückten, konnten deshalb kaum aus der Ferne gewonnen werden. Für das 
Bild vom »edlen Wilden« wie von dessen Gegenstück, dem »Barbaren«, 
war man stärker als in den westlichen Nachbarländern auf die geogra-
phische Nähe angewiesen und damit auch und gerade auf den Mythos vom 
Zigeuner. 



6. Zur Kultur und Lebensweise der Sinti 
und Roma 

Die genaue Zahl der vor 1933 in Deutschland lebenden Sinti und Roma ist 
nicht bekannt. Zahlenangaben aus den Jahren 1941 / 1942 2 '4, die wegen des 
zugrundeliegenden rassistischen Zigeunerbegriffes höchst problematisch 
sind, belaufen sich auf 28 000 bis 3o 00o Personen. Unter ihnen waren etwa 
8000 burgenländische Roma, an die 2000 weitere österreichische Zigeuner 
sowie etwa tausend böhmische Lalleri, von denen nur ein Teil innerhalb des 
Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 lebte. Da diese Zählungen von 
vermeintlichen »zigeunerischen Blutsanteilen« und nicht von der kultu-
rellen Zugehörigkeit zu den Ethnien der Sinti und Roma oder von sozio-
graphischen Aspekten ausgingen, wurden dort sowohl Seßhafte und Teil-
seßhafte als auch Fahrende den »Zigeunern« und »Zigeunermischlingen« 
zugeschlagen. 

Geht man vom kulturellen Selbstverständnis und der Selbstdefinition der 
Sinti und Roma aus und bringt diesen Zigeunerbegriff in Verbindung zu 
den vorliegenden Zahlenangaben, ergibt sich für Deutschland für die zwan-
ziger und frühen dreißiger Jahre eine Schätzung von höchstens 20000 Per-
sonen. Rekurriert man auf einen soziographischem Begriffsrahmen, der 
»Zigeuner« und »Fahrende« gleichsetzt, kommt man selbst unter Einbezie-
hung der Jenischen, also der ethnisch nicht zu den Sinti oder Roma zählen-
den Landfahrer, auf eine Zahl unterhalb dieser Marge. Berücksichtigt man 
des weiteren die demographischen Trends, die für die Jahrzehnte zwischen 
1871 und 1940 für die Sinti und Roma einen Rückgang der Säuglingssterb-
lichkeit und insgesamt eine höhere Lebenserwartung vermuten lassen '", so 
ist aus den Angaben von 1941 /42 für das Kaiserreich und die Weimarer 
Republik sogar eine Zahl von deutlich unter 20.000 Zigeunern zu extrapo-
lieren. Das gilt auch für den Fall, daß man die soziographisch definierten 
Fahrenden einschließlich der Jenischen und die nach den kulturellen Regeln 
der Ethnie lebenden seßhaften und teilseßhaften Zigeuner zusammen- 
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zählte. z0000 Personen bildeten o,03 Prozent der 1910 und 1933 etwa 65 
Millionen Menschen umfassenden Bevölkerung des Deutschen Reiches 
Dieses Zahlenverhältnis wirft ein bezeichnendes Licht auf den zugleich 
projektiven und aggressiven Charakter der Begriffe »Zigeunerplage« und 
»Zigeunerunwesen«. 

Die in Deutschland lebenden Sinti und Roma registrierten den Mythos, 
der über sie existierte und nachdem sie sowohl als »Barbaren« als auch als 
»edle Wilde« galten, teils wohlwollend, teils mißbilligend 	Ihre Kultur='8  
folgte jedoch Regeln, die anders waren, als der Mythos es wollte. Unter-
schiedliche Grade von Abschließung gegen oder Akkulturation an die 
Mehrheitsgesellschaft sowie eine im einzelnen ungleichartige Ausformung 
und Intensität fächerten diese Kultur außerdem so auf, daß eine typologi-
sche Darstellung notwendigerweise zu Vereinfachungen führt, zumal sich 
Forscher und Beobachter nahezu ausschließlich für die fahrenden, kaum 
aber für die seßhaften oder teilseßhaften Zigeuner interessierten "9. 

Der Kultur der deutschen Sind, aber auch anderer Zigeunergruppen war 
ein komplexes System von Regeln und Verboten inhärent, das die Men-
schen nach dem Kriterium der »Reinheit« und »Unreinheit« in einander 
dichotomisch gegenüberstehende Gruppen unterteilte ". Es bezog sich auf 
nahezu alle Lebensbereiche von der Körperpflege und der Zubereitung des 
Essens über die Kleidung bis zum Umgang der beiden Geschlechter mitein-
ander"'. Ein Nicht-Zigeuner war per definitionem »unrein«, da er keine 
der spezifischen Regeln befolgte, die die »Reinheit« gewährleisteten. Als 
extremste Strafe für ein Fehlverhalten oder Verbrechen unter den Sinti oder 
Roma selbst"' galt deshalb der Ausschluß aus der Gemeinschaft; das iso-
lierte den Einzelnen und setzte ihn in den Status völliger »Unreinheit«. Die 
kulturelle Distanz zu den Nicht-Zigeunern äußerte sich aber auch insofern, 
als die Zigeuner mit dem Romanes eine eigene Sprache besaßen, sich unter-
einander mit anderen als den bürgerlichen Namen anredeten und identifi-
zierten "3  sowie die Nicht-Zigeuner mit dem pejorativ gemeinten Sammel-
begriff »Gadsche« (Bauer/Tölpel) belegten 2". 

Bei Sinti und Roma nahmen sich die Individuen nicht primär als Einzelne 
wahr. Es war vielmehr das System der Verwandtschaft, das ihnen Sicherheit 
verlieh "s. Im Zentrum des Verwandtschaftssystems stand die aus zwei 
oder drei Generationen bestehende Kernfamilie, in welcher der Älteste do-
minierte. Der Lebensweise der Sinti und Roma entsprachen vor allem sol-
che Berufe, die in der Gruppe und zeitlich flexibel ausgeübt werden konn-
ten. Das garantierte die Einhaltung und Kontrolle der kulturellen Regeln 
und den sozialen Zusammenhalt der Familie 	Ein wichtige Rolle spielte 
zudem der Rückbezug auf die Verstorbenen und der Glaube an ihren Ein-
fluß auf die Welt der Lebenden "7. 

Speziell unter den deutschen Sinti bildete eine Gruppe von verwandten, 
in einer bestimmten Region reisenden Familien eine »Hermanation«, bei 
deren Treffen ein besonders respektierter älterer Mann den kulturellen Re-
geln als Rechtssprecher Geltung zu verschaffen suchte"g. Seit dem ausge- 
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henden 19. Jahrhundert wurden diese Treffen schwieriger, weil die staat-
lichen Gesetze und Verordnungen ein Reisen und Rasten in größeren 
Gruppen untersagte, die als »Horden« stigmatisiert wurden. Genau des-
halb gewannen sie aber auch an Bedeutung für die kulturelle Kohäsion. Die 
sozialen Bindungen gingen meist nicht über die Hermanation hinaus. Eine 
Verbindung aller in Deutschland lebenden Sinti existierte schon wegen der 
unterschiedlichen und territorial eng begrenzten Reiserouten der einzelnen 
Familien nicht. Die von einer norddeutschen Familie in den dreißiger Jah-
ren geäußerte Idee, eine Welt-Hermanation der Zigeuner zu bilden, blieb 
ein Einzelfall und stieß schon in der eigenen Hermanation auf einhellige 
Ablehnung "9. Die Beziehungen zwischen den Sinti und den in Deutsch-
land reisenden Roma-Familien waren oft feindselig. Das lag nicht zuletzt 
daran, daß einige Roma die Nachnamen von Sinti angenommen hatten, um 
nicht als »ausländische Zigeuner« ausgewiesen zu werden. Dadurch kam es 
zu Verwechslungen bei Polizei und Behörden, die von den Sinti vielfach 
den Roma angelastet wurden '3°. Außerhalb Deutschlands lebende Zigeun-
ergruppen wie die spanischen Gitanos waren den deutschen Sinti nicht im-
mer bekannt oder galten ihnen nicht als echte Zigeuner'''. 

Die Kontakte zwischen Zigeunern und Nichtzigeunern erreichten kaum 
je die Dichte und Intensität, die die Bindungen unter Sinti oder Roma selbst 
besaßen. Handel und Verkauf von Haus zu Haus, der oft von Ort zu Ort 
wechselnde Schulbesuch der Kinder, das ablehnende Verhalten von Polizei 
und Ämtern sowie das separierte Wohnen der Sinti- oder Roma-Familien 
waren dazu ebensowenig angetan wie zigeunerfeindliche Klischees und 
kulturelle Schranken, die in ihrer stigmatisierenden Wirkung den Zusam-
menhalt der Zigeuner noch förderten'}'. Wenn es einmal zu Eheschlie-
ßungen zwischen Nichtzigeunern und Zigeunerinnen'}}  oder Zigeunern 
und Nichtzigeunerinnen '34  kam, implizierte das in der Regel die Integra-
tion in das soziale und kulturelle Milieu des Mannes. 

Obgleich die teilweise oder vollständige Seßhaftigkeit von Zigeuner-Fa-
milien in den Großstädten im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts zu-
nahm, waren doch nur wenige Zigeuner-Familien so weit in die Mehrheits-
gesellschaft und ihre politischen Strukturen eingebunden wie diejenige 
Ewald Hansteins, dessen Vater in Breslau dem Musik-Korps des sozialde-
mokratischen Reichsbanners angehörte '35 . Üblich war vielmehr ein Ver-
hältnis zur deutschen Politik, das Hildegard Lagrenne im Rückblick auf das 
Jahr 1933 so charakterisiert: »Wir Sinti haben uns ja nie viel um die Politik 
gekümmert.« Und: »Wir wußten nicht, was die gegen uns im Schilde führ-
ten.« '36  Ähnlich die Romni Ceija Stojka, die über ihre Schulzeit im Wien 
der Jahre 1939/40  erzählt: »Wenn ich in die Schule reingegangen bin, hab 
ich immer mit >Grüß Gott< gegrüßt. Die Lehrerin hat geschimpft, aber ich 
hab nicht >Heil Hitler< sagen können. Ich kannte diesen Menschen ja nicht, 
ich hab nie mit ihm etwas zu tun gehabt.... Einmal hab ich die Lehrerin 
gefragt: Wer ist Hitler? Sie hat mich angeschaut, als wär ich der letzte 
Mensch: Du weißt nicht, wer der Führer ist? Ja, was hängt denn bei euch in 
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der Stube? Bei uns hängt dem Vater sein Bild, habe ich geantwortet.« '37  Das 
Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, das hinter solchen Äußerungen 
aufscheint, verhinderte eine Verstrickung in das Handeln des NS-Systems. 
Es gestattete andererseits aber auch nicht, die Gefahren zu erkennen, die 
von diesem System für die Zigeuner ausgingen. 





IV. 
Die nationalsozialistische 
Verfolgung der Zigeuner 

1933-1939 





Die Polizei und die Ministerialbürokratien des Reiches und der Länder 
blieben nach 1933 zunächst dem herkömmlichen Muster staatlicher Zigeu-
nerpolitik verhaftet, das zwischen den Zielen »Vertreibung« und »Seß-
haftmachung« pendelte. Gleichwohl wurden die Diskriminierung und Be-
drückung der Zigeuner in den ersten Jahren der nationalsozialistischen 
Herrschaft nicht lediglich fortgeschrieben. Ländergesetze und Verordnun-
gen wurden vielfach verschärft, Unterstützungsleistungen für Zigeuner er-
heblich reduziert. 

Weitere Formen der Unterdrückung waren auf die besondere Dynamik 
des NS-Systems zurückzuführen. Zigeuner wurden nach dem 1933 verab-
schiedeten »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« zwangs-
weise sterilisiert. Sie waren auch vom »Blutschutz«-Gesetz, das Ehever-
bote zwischen »Ariern« und »Angehörigen artfremder Rassen« verfügte, 
und vom ebenfalls 1935 durchgesetzten »Ehegesundheitsgesetz« betroffen, 
das vorgeblich »Minderwertigen« die Heirat untersagte. 

In zahlreichen Gemeinden wurden zudem kommunale Sammellager für 
Zigeuner errichtet, die sich durch die Schärfe der Überwachung und Auf-
sicht deutlich von den vormaligen Zigeunerplätzen unterschieden. Diese 
lokalen Unterdrückungsmaßnahmen hingen mit dem Gewicht zusammen, 
das der Institution »Lager« unter NS-Herrschaft insgesamt zugemessen 
wurde. Die kommunalen Zigeunerlager folgten dabei keinem einheitlichen 
Plan oder Muster, sondern setzten verbreitete antiziganistische Stereotype 
vor Ort in nationalsozialistische Politik um. Das wurde möglich, da unter 
NS-Herrschaft die moralischen und die gesetzesförmigen Schranken aufge-
brochen wurden, die bis dahin einer rücksichtslosen Diskriminierung ge-
sellschaftlicher Minderheiten entgegengestanden hatten. 

Von zentraler Bedeutung für die nationalsozialistische Zigeunerverfol-
gung war jedoch, daß die herkömmlichen antiziganistischen Klischees in 
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ein rassistisches Konstrukt überführt wurden, demzufolge die realen oder 
vermeintlichen Verhaltensweisen der Zigeuner auf genetische Disposi-
tionen zurückzuführen seien. Diese biologistische Sichtweise fügte sich in 
das Konzept einer »vorbeugenden Verbrechensbekämpfung«, das in der 
zweiten Hälfte der dreißiger Jahre im Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) 
entwickelt wurde'. Danach galten abweichendes Verhalten insgesamt und 
»Asozialität« im besonderen als Ausdruck negativer genetischer Faktoren. 
Die Träger dieser vermeintlichen »Erbanlagen« sollten präventiv »un-
schädlich» gemacht werden. Dem entsprach es, daß die Kriminalpolizei, 
die ihre »Zigeunerbekämpfung« zentralisierte und vereinheitlichte, bei der 
Verhaftungsaktionen gegen »Asoziale« seit dem Sommer 1938 auch zahl-
reiche deutsche und österreichische Sinti und Roma in die Konzentrations-
lager brachte. Darunter hatten vor allem die als besonders »minderwertig« 
stigmatisierten burgenländischen Roma zu leiden. 

Biologismus und Rassismus führten das Reichskriminalpolizeiamt und 
die Rassenhygienische Forschungsstelle (RHF) im Reichsgesundheitsamt 
zusammen. Deren Leiter Robert Ritter wähnte vor allem in den »Zigeuner-
mischlingen« eine Population, welche die »deutsche Volksgemeinschaft« 
genetisch »zersetze«. Die enge Kooperation zwischen Kriminalpolizei und 
Rassenhygienikern fand im Dezember 1938 ihren Ausdruck im Runderlaß 
»Bekämpfung der Zigeunerplage«. Er verlangte explizit eine »Regelung der 
Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus«'. Der wissenschaftlich-
polizeiliche Komplex aus Reichskriminalpolizeiamt und Ritters For-
schungsstelle blieb in der NS-Polykratie zwar nicht unumstritten, gleich-
wohl nahm er fortan entscheidenden Einfluß auf die nationalsozialistische 
Zigeunerpolitik. 



Eskalation 

Von den zigeunerpolitischen Bestimmungen, die nach der nationalsozia-
listischen Machtübernahme auf Länderebene herausgebracht wurden, 
lehnten sich das »Bremische Gesetz zum Schutze der Bevölkerung vor Be-
lästigung durch Zigeuner, Landfahrer und Arbeitsscheue« vom io.August 
1933 und die badische »Anweisung zur Bekämpfung des Zigeunerunwe-
sens« vom 12. Januar 1937 eng an das bayerische »Zigeuner- und Arbeits-
scheuen-Gesetz« aus dem Jahre 1926 an. Das erschwerte die Situation der 
Betroffenen insofern, als sie wie in Bayern bei fehlendem Nachweis »gere-
gelter Arbeit« oder bei Bettel und Landstreicherei in eine Arbeitsanstalt 
eingewiesen werden konnten'. Das bremische Gesetz schränkte außerdem 
die Rechte privater Platzvermieter ein; es band selbst die »unentgeltliche 
Hergabe« von Plätzen »zum Aufstellen von Wohnwagen oder Wohnkar-
ren oder zum Lagern im Freien an Zigeuner oder Landfahrer« an eine Ge-
nehmigung der Ortspolizeibehörde 4. 

Die thüringische Polizeiverordnung über das »Umherziehen von Zigeu-
nern und nach Zigeunerart wandernder Personen« von 1935 unterschied 
sich von einem gleichnamigen Erlaß aus dem Jahr 1926 durch drakoni-
schere Strafbestimmungen Für eine Nacht auf einem Zigeunerstandplatz 
wurde pro Wagen zudem eine Gebühr von 5 RM erhoben, die im voraus 
bezahlt werden mußte. Auch die Kosten für die polizeiliche Überwachung 
der Plätze wurden den Fahrenden angerechnet. Zur Befriedigung eventuel-
ler Schadenersatzansprüche konnte die Kommune noch eine Sicherheit bis 
zu 5oo RM einfordern. Falls sich der Platz nach Ansicht der Polizei bei der 
Weiterreise nicht in einem »ordentlichen Zustand« befand oder die Fahren-
den »Schäden« verursacht hatten, war die Gemeinde sogar befugt, anstelle 
einer Geldsumme »Eigentumsstücke«, etwa Einrichtungsgegenstände oder 
die für den Hausierhandel vorgesehenen Waren, einzubehalten. Das Innen-
ministerium des Landes Thüringen bilanzierte ein Jahr nach Einführung 
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der Polizeiverordnung, die neuen Bestimmungen hätten sich als »ein gutes 
Schreckmittel« bewährt. Die Radikalisierung der Vertreibungspolitik 
fand auch in anderen Ländern des Deutschen Reiches Fürsprecher. Ein 
württembergischer Landjäger wies jedoch 1936 in den »Kriminalistischen 
Monatsheften« in seinem Jargon auf das seines Erachtens damit verbundene 
Dilemma hin: »Da, wo Behörden und Polizeiorgane scharf gegen sie vor-
gingen, verzogen sich die Zigeuner, um irgendwo anders, wo man nicht so 
scharf war, desto mehr zu brandschatzen.« 8  

Waren Zigeuner schon vor der nationalsozialistischen Machtübernahme 
meist mit Mindestfürsorgesätzen abgespeist worden 9, so gingen zahlreiche 
Gemeinden nach 1933 dazu über, die Wohlfahrtsunterstützung für Zigeu-
ner in jedem Fall an die Ableistung von Pflichtarbeit zu koppeln einen 
gesonderten »Zigeunersatz« einzuführen, der unter dem Satz für »hilfsbe-
dürftige Volksgenossen« lag ", und diese Summe nicht in Geld, sondern 
teilweise oder ganz in Lebensmitteln und Kleidungsstücken auszugeben '. 
In Düsseldorf hatte das Wohlfahrtsamt 1933 den »Asozialen«, zu denen 
auch Zigeuner gerechnet wurden, den Unterstützungssatz um die Hälfte 
gekürzt'}. Die Sozialbehörde der Stadt Hamburg beschloß 1935, auf Zi-
geuner weder die allgemeinen noch die speziell für Zugezogene üblichen 
Fürsorgesätze anzuwenden, sondern sie in einer gesonderten »Abteilung 
für Wohnungslose und Wanderer« zusammenzufassen und nur dann Le-
bensmittel und Kleidung an sie auszugeben, wenn sie eine Mietwohnung 
nachweisen konnten. Wohnwagenbewohner sollten überhaupt keine Un-
terstützung bekommen. In Hamburg war für Zigeunerkinder bis auf »ganz 
begründete(n) Einzelfälle« keine Schulspeisung vorgesehen'. In Berlin 
unterstützte das Wohlfahrtsamt nach 1936 nur noch ältere und kranke Zi-
geuner''. In der westfälischen Kleinstadt Berleburg, deren »Zigeunerkolo-
nien« Lause und Saßmannshausen Folge der 1726 begonnen Ansiedlungs-
politik der Grafen zu Wittgenstein waren und zu Anfang der dreißiger 
Jahre etwa 400 Einwohner zählteni6, wurden die Zigeuner 1933 von der 
Betreuung durch das Hilfswerk »Mutter und Kind« und 1935 aus dem 
Winterhilfswerk ausgeschlossen''. Der Abbau kommunaler Fürsorgelei-
stungen für fahrende Zigeuner wurde zusätzlich dadurch befördert, daß 
nach einer Grundsatzentscheidung des »Bundesamtes für Heimatwesen« 
vom 4. Juni 1935 bei Schaustellern das Winterquartier als »gewöhnlicher 
Aufenthalt« zu betrachten sei. Danach waren nicht mehr wie bisher die 
Landes-, sondern die Bezirksfürsorgeverbände, mithin die Kommunen, 
das ganze Jahr hindurch für Unterstützung und Fürsorgeleistungen zustän-
dig 

In Berleburg stellte sich das Ergebnis der zigeunerfeindlichen Umvertei-
lungspolitik, bei der freilich auch konjunkturelle Entwicklungen berück-
sichtigt werden müssen '9, so dar: Während 1933 7o Zigeuner Arbeitslosen-
unterstützung und 28 bis 32 Familien allgemeine Fürsorgeleistungen 
erhielten sowie to bis 12 weitere Familien sporadisch unterstützt wurden, 
bekam 1940 nur noch ein einziges Ehepaar eine monatliche Hilfe von 20 
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RM". Ähnliche Entwicklungen zeichneten sich in Dortmund und Köln ab. 
Dort sahen sich Zigeuner nicht zuletzt durch polizeilichen und behörd-
lichen Druck gezwungen, ihre traditionellen Berufe aufzugeben und als 
Arbeiter oder Arbeiterin in die Fabriken oder in den Straßenbau zu gehen ". 

Sinti, die als Scherenschleifer, Korbmacher oder Schirmflicker durch die 
Umgebung ihres Heimatortes zogen, liefen Gefahr, an den »Bettlerbekäm-
pfungstagen« des Regimes verhaftet zu werden". Gefährdet waren darüber 
hinaus jene, die es als Korbflechter gewohnt waren, ihr Rohmaterial von 
Weidenbäumen einzusammeln. Nach der Verabschiedung des ersten deut-
schen Naturschutzgesetzes 1935 galt das als kriminelles Delikt}. Restrik-
tionen sahen sich auch Zigeunermusiker ausgesetzt. In Düsseldorf wurde 
am 19. Februar 1936 ein — anfangs allerdings schlecht kontrolliertes — Auf-
trittsverbot für Zigeunerkapellen erlassen 14 . In Köln war die Tatsache, daß 
eine Zigeunercombo in einem Lokal aufspielte, im Oktober 1938 Grund 
genug, dem Eigentümer mit dem Konzessionsentzug zu drohen". In Bre-
men wurde im gleichen Jahr ein Konzert von 24 Zigeunerjungen als »künst-
lerisch nicht hochstehend« deklariert und deshalb mit dem bei solchen Ver-
anstaltungen unüblichen Höchstsatz der Vergnügungssteuer belegt'. Um 
die Jahreswende 1937/38 schloß die Reichsmusikkammer zudem zahlrei-
che Wandermusiker aus; damit waren sie auf den Wandergewerbeschein 
angewiesen ''. Der Reichwirtschaftsminister bezeichnete daraufhin in 
einem Rundschreiben an die Länderregierungen Wandermusiker als eine 
»Landplage«, der Polizei wurde nahegelegt, ihre Gewerbescheine einzu-
ziehen 2s. 

Wandergewerbescheine wurden nach 1933 aber nicht nur für Musiker, 
sondern insgesamt restriktiver ausgegeben, was sich etwa für das westfä-
lische Berleburg, für Köln, Bremen, Würzburg und für das Land Thürin-
gen nachweisen läßt 19. Gegen Fahrende, die ein Wandergewerbe betrieben, 
richtete sich auch die Forderung des badischen Innenministeriums, man 
habe »mit ganz besonderer Sorgfalt« vorzugehen, wenn »Zigeuner und 
nach Zigeunerart reisende Personen« den Führerschein beantragten. Zur 
Eignung als Kraftfahrer gehöre die »unbedingte persönliche Zuverlässig-
keit«, die bei Zigeunern »in der Regel« »zu verneinen« (sic!) sei'''. Auslän-
dischen Zigeunern, die als Bärenführer, Schausteller oder Händler durch 
Deutschland reisten, wurde der Wandergewerbschein einfach abgenom-
men 3 '. Der 1933 unter nationalsozialistische Führung geratene »<Berufsver-
band des ambulanten Gewerbes« betrieb ebenfalls die Verdrängung der 
Sinti und Roma aus dem Schaustellergewerbe. Eine Fachtagung der »Amts-
warte des ambulanten Gewerbes« beschloß 1935, mit den »Zigeunern im 
Schaustellerwesen« »<gründlich auf(zu)räumen« und sie zunächst aus dem 
Berufsverband zu entfernen 3'. In der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre 
wurden diese Tendenzen durch gerichtliche Entscheidungen bestärkt. So 
entschied das Hamburgische Verwaltungsgericht, einer Sintizza sei der 
Wandergewerbeschein zu Recht entzogen worden, da sie durch früheres 
Handlinienlesen der »für die Ausübung des Wandergewerbes erforderliche 
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Zuverlässigkeit« entbehre". Das Preußische Oberverwaltungsgericht ur-
teilte, daß den Zigeunern die »zur Ausübung des Wandergewerbes erfor-
derliche Zuverlässigkeit« fehle, wenn sie des Lesens und Schreibens unkun-
dig seien 34 . 

In Düsseldorf wurde die 1937 in einem Lager am Höherweg zusammen-
gefaßten Sinti und Roma bis auf wenige Ausnahmen aus der Arbeitslosen-
und Wohlfahrtsunterstützung ausgeschlossen; zugleich wurde die Aus-
übung ihrer traditionellen Berufe untersagt. Wer dennoch Waren von Haus 
zu Haus verkaufte, lief Gefahr wegen »Bettelei« in ein KZ eingewiesen zu 
werden. Fortan mußten die meisten Lagerinsassen in einer nahen Glashütte 
arbeiten. Die übrigen wurden als Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen in 
den Tiefbau, zur Gleisverlegung bei der Bahn, zur Munitionsherstellung in 
Waffenfabriken oder in eine Kammgarnspinnerei zwangsvermittelt". In 
Berlin mußten die meisten der 1936 auf einem Lagerplatz im Stadtteil Mar-
zahn zusammengepferchten Zigeuner im Tiefbau und in der Industrie ar-
beiten; der Straßenhandel wurde nur einer Minderheit gestattet 36. 

Der Druck auf Sinti und Roma beschränkte sich nicht auf die ökonomi-
sche Sphäre. Zigeunermusiker wurden von SA- oder NSDAP-Mitgliedern 
handgreiflich oder unter Androhung von Gewalt aus Gastwirtschaften ver-
trieben 37. In einem Essener Vorort demolierten NSDAP-, SA- und SS-An-
gehörige in der Nacht vor Heiligabend 1934 zunächst die Fenster und 
Türen der Synagoge, zogen danach einen Zigeunerwagen von seinem 
Standplatz, ließen ihn bergab gegen einen Baum rollen, zündeten ihn an 
und schlugen auf die Bewohner ein 38. Einzelne Firmen mobilisierten ihren 
Werkschutz gegen Fahrende, die in der Nähe lagerten”, oder drohten zu-
mindest mit »Selbsthilfe« 4°. In einem nordbadischen Dorf ging man 1938/ 
39 dazu über, herannahende Wohnwagen am Ortseingang mit einer Posten-
kette abzufangen und zurückzuschicken 4' . Im westfälischen Berleburg er-
ließ der Bürgermeister 1934 ein Zuzugsverbot für die örtlichen Zigeuner-
siedlungen 4' . Andere Gemeinden setzten private Platzvermieter persönlich 
unter Druck'", zogen einen rechtsgültigen Pachtvertrag zwischen einem 
Grundeigentümer und einem Zigeuner" ein, veranlaßten willkürliche 
Verhaftungen'', führten in kurzen Abständen Razzien auf Zigeunerlager-
plätzen durch 46  oder fragten beim Deutschen Gemeindetag, ob Tierschutz-
bestimmungen, lokale Verordnungen gegen eine Verunzierung des Stra-
ßenbildes oder das 1907 verabschiedete »Gesetz gegen die Verunstaltung 
von Ortschaften« eine Handhabe gegen die Zigeuner böten 47. In Hannover 
erzwang das Rassenpolitischen Amt der NSDAP im Herbst 1938 die Ver-
treibung der Zigeuner, die sich im Stadtteil Haindorf auf Privatgrundstük-
ken eingemietet hatten. Sie wurden in ein isoliertes Moorgebiet gebracht'''. 
Außerhalb der Städte wurden für bestimmte Landkreise generelle Durch-
zugsverbote erlassen". 

Das Reichsjustizministerium verfügte am 13. April 1935 in seinen 
»Richtlinien für das Strafverfahren«, daß »Zigeuner, Ausländer oder staats-
feindliche Personen« nach Strafverbüßung oder auch nach einem Frei- 
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spruch der Gestapo zuzuführen seien ". Einschlägige Anordnungen der 
Länderregierungen und die Empfehlung des Reichsinnenministers vom 

6. Juni 1936 befolgend, »von Zeit zu Zeit bezirksweise oder für ganze Lan-
desteile Razzien auf Zigeuner zu veranstalten« ", weitete die Polizei das 

bisher auf einzelne Lagerplätze begrenzte Mittel des Fahndungstages auf 
die Landes- bzw. Provinzebene aus. Die bei der Vorbereitung »gebotene 

Vertraulichkeit« blieb allerdings nicht immer gewahrt". Solche Razzien, 
deren Personenstandsaufnahmen wichtige Unterlagen für die spätere 

reichszentral gesteuerte »Zigeunererfassung« lieferten, lassen sich für Ba-
den 1934 und 1935, Mecklenburg 1936, für die preußische Provinzen West-

falen 1937 und 1938 sowie Rheinland 1936 und 1938, schließlich für Lippe 

1938 nachweisen ". 
Parallel zu diesen Restriktionen mehrten sich die Stimmen, die gegen die 

als »falsche Romantik« apostrophierten positiven Aspekte des Zigeuner-

mythos polemisierten und die Zigeuner ohne ihre vermeintliche »Maske« 
zeigen wollten'''. Von der »Zigeunerromantik« sei lange genug »gefaselt« 

worden, hieß es; sie habe die Zigeuner mit einem »durchaus falschen Nim-
bus« umgeben ". Die »Gestalten in ebenso bunten wie verwahrlosten Klei-
dern« straften »die Sage von der Schönheit der Zigeuner Lügen« '6. »Der 

Cinti« verstehe es, die »Neigung des Spießers, den sogenannten >schwarzen 
Sohn der Pußta< als ruhelos Verfolgten zu bemitleiden«, durch »Rührselig-

keit« für sich auszunutzen; in Wirklichkeit handele es sich bei den »Cintis« 

aber um »Großstadt-Zigeuner ohne Romantik« 57. »Carmen« und der »Zi-

geunerbaron« seien »keine geeignete Grundlage für die seelische Haltung«, 
die man den Zigeunern gegenüber einzunehmen habe Mit der »angeb-

liche(n) >Zigeunerromantik«< gelte es »aufzuräumen« 59  oder gar »radikal 

aufzuräumen« '8: »Fort mit romantischer Instinktlosigkeit!« 6'  Ähnliche 

Stimmen kamen auch aus dem im März 1938 »angeschlossenen« und zur 
»Ostmark« deklarierten Österreich. Die »verlogene Romantik der Zigeu-

nerverhimmelung«, hieß es 1939 etwa im St. Pöltener Anzeiger, verdanke 
man »rührseligen Spießern, hysterischen Frauen und geschäftstüchtigen 

Händlern«, die bei ihrer »Stimmungsmache« sogar zur »Rassenschande« 

aufreizten 62 . Es war die Stoßrichtung solcher Artikel, mit den Attacken auf 

das — mit dem »Gerede vom >anständigen Juden<'< 63  verglichene — romanti-

sche Zigeunerbild das Feld für eine neue, auf »Säuberungsmaßnahmen« 64  

zielende Zigeunerpolitik zu eröffnen. 



2. Zwangssterilisierungen und Eheverbote 

Handelte es sich bei den bisher beschriebenen Formen der Zigeunerdiskri-
minierung um eine Radikalisierung bereits vor 1933 angelegter Einschrän-
kungen, so hingen weitere Unterdrückungsmaßnahmen mit der Spezifik 
des nationalsozialistischen Herrschaftssystems zusammen 6'. Ein frühes 
gesetzesförmiges Ergebnis dieser Dynamik war das am i 4Juli 1933 verab-
schiedete »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« ". Dieses Ge-
setz gestattete die Sterilisation eines vermeintlich »Erbkranken«, »wenn 
nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrschein-
lichkeit« zu erwarten sei, daß dessen Nachkommen »an schweren körper-
lichen oder geistigen Erbschäden leiden« würden. Als »erbkrank« galten 
Personen, denen angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres 
bzw. manisch-depressives Irresein, erbliche Fallsucht, erblicher Veitstanz 
(Huntingtonsche Chorea) sowie erbliche bedingte Blindheit oder Taub-
heit, schwere erbliche Körpermißbildung oder schwerer Alkoholismus zu-
geschrieben wurden. Der Zwangscharakter des euphemistisch als »Erbge-
sundheitsgesetz« bezeichneten Sterilisationsgesetzes wird bereits daran 
deutlich, daß nach § 1 neben demjenigen, der sterilisiert werden »soll», 
auch dessen gesetzlicher Vertreter sowie verbeamtete Ärzte und Leiter von 
Kranken-, Heil-, Pflege- und Strafanstalten bei den als Entscheidungsin-
stanzen eingerichteten »Erbgesundheitsgerichten« einen Antrag auf Un-
fruchtbarmachung stellen konnten. Als Beschwerdeinstanz fungierten 
»Erbgesundheitsobergerichte«, deren Urteil dann nicht mehr anzufechten 
war67. Die freiwillige Sterilisation wurde in § 14 außer bei einer Gefahr für 
Leben oder Gesundheit des Betroffenen untersagt; § 12 des Gesetzes hin-
gegen gebot die »auch gegen den Willen des Unfruchtbarzumachenden« 
von den »Erbgesundheitsgerichten« verfügte Sterilisation nötigenfalls un-
ter »Anwendung unmittelbaren Zwanges«. Zwangssterilisationen wurden 
sogar an KZ-Häftlingen vorgenommen. Ein wegen vermeintlicher »Ar- 
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beitsscheu« im Konzentrationslager Sachsenhausen festgehaltener Sinto 
wurde am 9. Juli 1937 im Kreiskrankenhaus Oranienburg »zur Unfrucht-
barmachung vorgeführt« und »nach erfolgter Operation wieder in das La-
ger zurückgebracht.« Damit war einem Urteil Genüge getan, das vom 
»Erbgesundheitsgericht« seiner Heimatstadt drei Monate zuvor ausge-
sprochen worden war". 

Zigeuner hatten sich in der Tat sehr bald unter den als »erbkrank« An-
gezeigten befunden 69. Die Namen der Betroffenen erhielten die »Erbge-
sundheitsgerichte« meist von Fürsorgerinnen, die für Zigeunerfamilien 
zuständig waren, von Ärzten, die in den Gesundheitsämtern Ehetauglich-
keitszeugnisse ausstellten, von den Behörden und Heimen der Fürsorge-
erziehung und von Haftanstalten. Der Sterilisationsantrag lautete fast im-
mer auf »erblichen Schwachsinn« 70, was nach gängiger psychiatrischer 
Auffassung primär als intellektuelle Schwäche definiert wurde. Dement-
sprechend wurden des Schwachsinns Verdächtigte mit einem »Intelligenz-
prüfungsbogen« konfrontiert, der Fragen aus dem Schulwissen mit solchen 
zu den Gedächtnisfähigkeiten, zum »allgemeinen Lebenswissen« und den 
»sittlichen Allgemeinvorstellungen« kombinierte. Die meisten Fragen 
setzten die in der deutschen Gesellschaft übliche Normenorientierung und 
schulische Sozialisation als gegeben voraus und benachteiligten insofern die 
oft nach eigenen kulturellen Werten in der Primärsprache Romanes erzoge-
nen und schulisch extrem benachteiligten Zigeuner ganz besonders. 

Neben einem vorgeblichen »intellektuellen Versagen« wurde den »erb-
krankverdächtigen« Zigeunern häufig »soziales Versagen« angelastet, als 
dessen Kriterien wiederum ethnozentrische und bürgerliche Normen der 
gesellschaftlichen Anpassung und des Leistungsverhaltens galten. Hilfs-
schulbesuch, Fürsorgeerziehung, mangelnde Berufsausbildung, Kinder-
reichtum, Straftaten oder eine nicht weiter spezifizierte »zigeunerische Le-
bensweise« und »mangelnde Lebensbewährung« gerieten auf diese Weise 
zu Indikatoren »erblichen Schwachsinns« 7'. Nach vorsichtigen Schätzun-
gen"  wurden gegen mehr als zwei Prozent der Sinti und Roma zwischen 14 
und so Jahren Sterilisationsanträge nach dem »Erbgesundheitsgesetz« ge-
stellt; über 40o der etwa 450 Betroffenen wurden zwangssterilisiert. Die 
Sterilisationsurteile gegen Zigeuner entsprachen damit in etwa dem sehr 
hohen Durchschnittswert von 94 Prozent, der für die Gesamtheit der Steri-
lisationsverfahren unter NS-Herrschaft angegeben wird". 

Die ethnische Zugehörigkeit wurde von den »Erbgesundheitsgerichten« 
zwar nicht in jedem Fall als Beweismittel für die Notwendigkeit einer Steri-
lisation genommen, gleichwohl mußte sie bei wachsender Akzeptanz rassi-
stischer Argumentationsmuster gegen die Zigeuner in der zweiten Hälfte 
der dreißiger Jahre zunehmend als Beleg für »Schwachsinn« herhalten '4. 
Ein Verfahren, das im Juni 1937 in Düsseldorf eingeleitet wurde, unter-
streicht das. Es richtete sich gegen einen Sinto, dessen Schwester schon 
zwangssterilisiert war und der nach seiner Entlassung aus der Hilfsschule 
lange Zeit beim Aufbau von Kirmessen half. Als die Sterilisation beantragt 
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wurde, arbeitete er als Hilfsarbeiter in einer Pflasterei. Seine Eltern be-
schrieb das Gesundheitsamt als »Zigeuner, die bis 1933 dauernd auf Wan-

derschaft« gewesen seien. Über sein »allgemeines Verhalten« hieß es: »läp-

pisch, zeigt die für Zigeuner typische Mentalität« 75 . 

Dieser Sinto wollte sich der Zwangssterilisation durch die Flucht entzie-

hen. Wie die meisten, die das versuchten oder zumindest ihrem Wohnort 
für mehrere Tage oder Wochen fernblieben, wurde er polizeilich gefaß«. 

Andere reagierten mit Protest, Beschwerden oder Bittbriefen auf die dro-

hende Zwangssterilisation und verwiesen dabei auf die gesellschaftlichen 
Ursachen für das schlechte Abschneiden beim Intelligenztest — »Es hat sich 

niemand um mich angenommen, um mir das Lesen und Schreiben zu ler-

nen« —, oder sie unterstrichen die Anforderungen, die der Beruf an ihre 
Intelligenz stellte: »...da ich Musiker bin und diesen Beruf heute noch 

ausführe kann es doch nicht an Schwachsinn die Rede sein da ein Musiker 

Kenntnisse haben muß ...« 77. Die sehr heftige Gegenwehr gegen die 

Zwangssterilisation, die gerade Zigeuner im Vergleich zu anderen Betroffe-

nen zeigten, folgte daraus, daß Kinder in der Kultur der Sinti und Roma in 
besonderem Maße als Inbegriff von Glück, Prestige und Macht sowie als 
Garanten der sozialen Sicherung im Alter galten, Kinderlose mithin enorm 

an sozialem Ansehen, Glücksempfinden und Selbstwertgefühl verloren 78. 

Angesichts der unsystematischen Anwendung der Zwangssterilisation 
gegen Zigeuner kamen bald Stimmen auf, die einen planmäßigen und um-

fassenden Einsatz des »Erbgesundheitsgesetzes« gegen sie forderten. So 
schlug der badische Ministerialrat Dr. Bader" 1935 auf der XI. Tagung der 

Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission in Kopenhagen vor, 
neben den Zwangsmitteln des Arbeitshauses, der Sicherheitsverwahrung 

und der Ausweisung zur »Lösung der Zigeunerfrage« auch zu erwägen, 
»unverbesserliche Zigeuner« »in die Reihe der unter das Sterilisations-

gesetz fallenden Personen« aufzunehmen'. In Frankfurt beschlossen 
Stadtverwaltung und Polizei 1936, Zigeuner zwangsweise erbbiologisch 

begutachten zu lassen'. Professor Heinrich Wilhelm Kranz, der Leiter des 
Instituts für Erb- und Rassenpflege der Universität Gießen, forderte 1937 

die Zwangssterilisation für Zigeuner'. In der Zeitschrift »Völkischer 
Wille« wurde 1938 verlangt, die »schlimmsten Elemente« unter den Zigeu-

nern »durch Fruchtbarkeitsverhinderung auszumerzen« 83. Entsprechende 

Forderungen erhob 1939 auch der Hauptstellenleiter im Rassenpolitischen 

Gauamt München-Oberbayern Dr. Karl Hannemann". In Hamburg 

schlugen Mitarbeiter der Sozialbehörde 1939 vor, die »restlose(n) Erfas-
sung des gerade in Zigeunerkreisen sehr verbreiteten erbkranken Nach-

wuchses« durch eine Lagerinternierung der »gesamten Zigeunerschaft« zu 
beschleunigen'''. In einem grundlegenden Aufsatz über »Kriminalistik und 

Kriminologie« wurde 1938 betont, der Nationalsozialismus weise der kri-

minalpolizeilichen Tätigkeit »durch die Betonung kriminalbiologischen 

Denkens und durch seine Gesetzgebung zur Verhütung erbkranken Nach-

wuchses« einen ”neuen Sinn« 86. Im okkupierten Österreich forderte der 
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Grazer Generalstaatsanwalt Meissner 1940 die »ausnahmslos(e)« Zwangs-

sterilisation der burgenländischen Zigeuner, die ihm in seinen Projektionen 

von »besonderer geschlechtlicher Aggressivität« und »Zügellosigkeit« er-

schienen 87. 

Im westfälischen Berleburg wurden zwischen 1933 und 1940 19 Zigeuner 

nach dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« unfruchtbar 

gemacht; angezeigt wurden insgesamt 7o Personen, darunter 25 Kinder 

unter zehn Jahren". NS-Bürgermeister Dr. Günther vertrat die Auffas-

sung, daß 99 Prozent der Berleburger Zigeunerschulkinder unter die Steri-

lisationsdiagnose »angeborener Schwachsinn« zu rubrizieren seien. Über-

zeugt, daß das Sterilisationsgesetz den Schlüssel zur von ihm verlangten 

»Beendigung« der Zigeuner biete, formulierte er die Frage: »Wird es gelin-

gen, die seßhaften Zigeuner kolonieweise örtlich und gesellschaftlich so zu 

isolieren und abzukapseln, daß durch Inzucht Erbschäden entstehen und 

damit umfassende Maßnahmen zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 

notwendig werden?« Zur Untermauerung seines Verlangens nach Zwangs-

sterilisation unterbreitete Günther eine fiktive Rechnung, nach welcher der 

prozentuale Anteil der Zigeuner an der Berleburger Bevölkerung von 8,4 

Prozent 1933 auf 64 Prozent im Jahre 2049 oder wahlweise im Jahre 2052 

steigen werde 89. Diese vorgebliche Prognose wurde von Fachzeitschriften 

wie dem »Deutschen Ärzteblatt« und der »Wohlfahrtswoche« ebenso wie 

in Dissertationen" aufgegriffen und mit der globalen Forderung nach einer 

»rücksichtslose(n) Ausmerzung dieser charakterlich defekten Bevölke-

rungselemente« verknüpft 9'. 

Solche Forderungen fanden auch in der Ministerialbürokratie Unterstüt-

zung. In der Abteilung Gesundheitswesen des Reichsinnenministeriums 

verfocht vor allem der für »Eugenik« und »Rasse« zuständige Ministerial-

rat Dr. Herbert Linden92  die Zwangssterilisation der Berleburger Zigeu-

ner. In einem Schreiben an den Präsidenten des Regierungsbezirks Arns-

berg, zu dem Berleburg gehörte, verband Linden ein Plädoyer gegen die 

Eheschließung zweier »Zigeunermischlinge« aus der Berleburger Siedlung 

Lause mit dem Kommentar: »Wer die Verhältnisse in der Zigeunersiedlung 

kennt, wird unzweifelhaft zu der Auffassung kommen, daß die Unfrucht-

barmachung ihrer Bewohner unter weitgehender Ausschöpfung der Mög-

lichkeiten des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zu versu-

chen ist.« ° 

Das »Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes 

(Ehegesundheitsgesetz)« und das »Gesetz zum Schutze des deutschen Blu-

tes und der deutschen Ehre», beide im Herbst 1935 verabschiedet und seit 

dem Mai 1938 auch im okkupierten Österreich gültig94, boten eine neuer-

liche Handhabe zur rassistischen Diskriminierung der Zigeuner. Das »Ehe-

gesundheitsgesetz« untersagte vorgeblichen »Minderwertigen« ungeachtet 

ihrer ethnischen Zugehörigkeit die Heirat; das »Blutschutz«-Gesetz ver-

fügte Eheverbote zwischen »Deutschblütigen« und »Angehörigen artfrem-

der Rassen« 95  . Auf dieser Grundlage wurde Zigeunern teils als vermeint- 
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lichen »Gemeinschaftsfremden« und »Asozialen«, die man aus der deut-
schen »Volksgemeinschaft« herausdefinierte, teils als »Artfremden« eine 

Eheschließung verboten. Bei den Eheverboten gemäß dem »Blutschutzge-

setz« bezog man sich auf den Paragraphen 6 der zugehörigen Ersten Aus-

führungsverordnung, der die Vermählung zwischen »Deutschblütigen« 

und nicht-jüdischen »Angehörigen artfremder Rassen« verhindern sollte. 
Zu letzteren wurden nach den Kommentaren zu den Nürnberger Gesetzen 

in Europa »regelmäßig nur die Zigeuner« 96  gezählt. 

Vermittels des »Blutschutz-« und des »Ehegesundheitsgesetzes« konnte 

das im Zigeunermythos angelegte und im kulturalistischen Rassismus ver-

tiefte doppelte Feindbild, das die Zigeuner als beunruhigende Fremde mit 
unstetem, ziellosem Wandertrieb und mysteriöser Lebensweise sowie als 
vermeintlich primitive Arbeitsscheue ausgrenzte, aufgegriffen und auf das 

Raster eines mit der Kategorie des »Erbgutes« hantierenden Rassismus be-

zogen werden. Es waren zwei Formen dieses genetischen Rassismus, die 
die spezifische Ideologie und Praxis des NS-Regimes kennzeichneten. Zum 

ersten der »anthropologische Rassismus«, der »fremde Rassen« von vorne-
herein als erbbiologisch minderwertig stigmatisierte. Neben der Rassenan-

thropologie existierte als weitere Variante der mit dem Begriff »Erbgut« 
operierenden Konzeption die »Rassenhygiene«. Nach ihr wurden be-

stimmte Gruppen innerhalb einer »Rasse« oder eines »Volkes,» als »min-
derwertig« ausgegrenzt. Als solche galten im NS-System jene, die den Nor-

men der »deutschen Volksgemeinschaft« nicht entsprachen, also etwa 
Homosexuelle, Schwachsinnige, »geborene Verbrecher« und »Asoziale«. 

Dieser nach »außen« und »unten» aggressive Rassismus, der sich die 
Rettung der »eigentlichen Deutschheit« durch eine Kombination von 

»Aufartung« und »Aufnordung« versprach 97, stellte ein Paradigma zur 

Verfügung, das das herkömmliche projektive Abwehrverhalten gegen Ju-
den, Zigeuner und andere Gruppen in ein relativ geschlossenes und nach 

1933 politisch handlungsleitendes Raster überführte. Danach wurde die 
»Erbsubstanz« des deutschen Volkes sowohl im Innern als auch durch äu-

ßere Einflüsse von »Minderwertigen« in Frage gestellt, die einer gesunden 
und leistungsstarken »Volksgemeinschaft« im Wege standen und der Aus-

merze überantwortet werden sollten9s. Die Vorstellung von Gesellschaft als 

doppelt gefährdeter »deutscher Volksgemeinschaft« integrierte den Antise-
mitismus insofern, als sie im »Judentum« die größte Gefahr für den »deut-

schen Volkskörper» sah, da es infolge spezifischer biologischer und histori-
scher Bedingungen besonders schlechte genetische Eigenschaften besitze 

und zudem schon tief in die Erbsubstanz des deutschen Volkes eingedrun-
gen sei". Sinti und Roma ihrerseits befanden sich in der Schnittmenge von 

Rassenanthropologie und Rassenhygiene 	Sie wurden als »Fremdras- 

sige« wie als »gemeinschaftsfremde Lumpenproletarier« ausgegrenzt. In 
einer medizinischen Dissertation von 1937 wurde in diesem Sinne ein vor-

geblich »asozialer Halbzigeuner« so gekennzeichnet: »Vagabund und 

Hausierer. Ehemaliger Fürsorgezögling. Geistig beschränkt. Kommunisti- 
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scher Hetzer, arbeitsscheu, unsauber. Heiratete als zojähriger eine Witwe 
und hat bis heute mit ihr 5 Kinder.« 

Die Praxis der Eheverweigerung für Zigeuner nach dem »Blutschutz-« 
und dem »Ehegesundheitsgesetz« läßt sich für den preußischen Regie- 
rungsbezirk Arnsberg zeigen 	Einem Erlaß des Reichsinnenministers 
zufolge hatten die Standesbeamten von den Gesundheitsämtern ein »Ehe-
tauglichkeitszeugnis« zu verlangen, wenn sie erfuhren, daß einer der Ver-
lobten »reinrassiger Angehöriger einer artfremden Rasse« sei, »ihr zur 
Hälfte« angehörte oder einen »Einschlag von Negerblut« aufweise 	Im 
Zweifelsfalle wurde grundsätzlich gegen den des »zigeunerischen Blutein-
schlags« Bezichtigten entschieden. Standen die Abstammungsverhältnisse 
nicht fest, galt das »zigeunerische« »äußere Erscheinungsbild«. War das 
»äußere Erscheinungsbild« nicht »zigeunerisch«, entschied die Genealogie, 
wenn sie den Verlobten als »Zigeuner« oder »Zigeunermischling« klassifi-
zierte. Wurde der Betreffende als »weder körperlich noch intellektuell min-
derwertig« oder »erscheinungsbildlich als einwandfrei« gekennzeichnet, so 
gab die vermeintliche »Minderwertigkeit« der »Sippe« den Ausschlag zum 
Eheverbot, wohingegen ein »einwandfreies« Sozialverhalten der Familie 
als Grund zur »Befreiung vom Ehehindernis« durchaus nicht hinreichte. 

Einige Betroffene betonten in Beschwerden und verzweifelten Bittbrie-
fen, die sie an den Regierungspräsidenten, den Reichsinnenminister oder an 
den »Führer« richteten, den soldatischen Einsatz während des 1. Weltkrie-
ges, die Treue zu Hitler und zum Nationalsozialismus oder die Arbeits-
samkeit der Familie und ihre Seßhaftigkeit seit Generationen. »Wir fühlen 
uns nicht als Zigeuner, kennen ihre Sprache, Sitten und Gebräuche nicht 
und haben keine Beziehungen zu ihnen«, schrieb 1939 ein als »Zigeunermi-
schling« Stigmatisierter an Hitler, »mein Vater ist in Laasphe Hausbesit-
zer.« '04  Solchen Ausführungen lag ein soziographischer Zigeunerbegriff 
zugrunde, an dem gemessen sie ja keine Zigeuner waren. Da die Gegenseite 
aber von einem rassistischen, in »Blutsanteilen« gemessenen Zigeunerver-
ständnis ausging, blieben die Proteste ohne Erfolg 

Im Reichsinnenministerium drängte Ministerialrat Dr. Herbert Linden 
darauf, »Zigeunern und Zigeunermischlingen« eine Eheschließung nicht 
nur mit einem »deutschblütigen«, sondern auch mit einem »zigeuneri-
sehen« Partner zu verbieten ''6. Primär richteten sich die Eheverbote nach 
dem »Blutschutzgesetz« aber zunächst gegen weitgehend in die Mehrheits-
gesellschaft integrierte Personen, die eben nicht mehr dem bei Sinti und 
Roma verbreiteten endogamen Heiratsmuster folgten. Dies ergab sich zu-
nächst aus dem Zuschnitt des »Blutschutz-Gesetzes« selbst, es deutete aber 
auch eine Schwerpunktverlagerung im antiziganistischen Feindbild an. Vor 
der NS-Herrschaft war die »Seßhaftmachung der Zigeuner« durchweg eine 
— wenn auch abstrakte und nicht eingelöste — Leitlinie der Zigeunerpolitik 
gewesen. Nach 1933 wurden hingegen zunehmend jene Personen diskrimi-
niert, die die fahrende Lebensweise aufgegeben, sich dauerhaft oder doch 
für einen Teil des Jahres niedergelassen und ihren Kontakt zur nichtzigcu- 
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nerischen Bevölkerung erweitert hatten. Die »Ansässigmachung« wurde 
nun kaum mehr als das Mittel betrachtet, an die »Wurzeln dieser Plage 
heranzukommen« 107•  Im Gegenteil, gerade »Großstadt-Zigeuner« wurden 
nun als »degeneriert« angegriffen, sie seien »ihrem ureigensten Wesen un- 
treu« geworden 	Missionarische Betreuung und Bemühungen um eine 
Seßhaftmachung wurden für »lächerlich« '°y erklärt. Der Berleburger Bür-
germeister Günther richtete seine Attacken explizit gegen »seßhafte Zigeu-
ner« "°, unter denen er wiederum die »minderwertigen Mischlinge« und 
nicht die »Vollzigeuner« zum Haupthindernis für den »totalen Sieg des 
deutschen Blutes« erklärte "'. 



3. Zigeunerlager 

Angesichts der Bedeutung, die das NS-Regime den Instititutionen »Schutz-
haft« und »Konzentrationslager« zumaß H2  erstaunt es nicht, daß Bürger-
meister, Polizeipräsidenten, Landräte, Bezirksämter, Regierungspräsiden-
ten, Wissenschaftler und Fürsorgestellen nach 1933 auch für Zigeuner eine 
»Einweisung in ein Konzentrationslager«, die »Einrichtung eines allgemei-
nen Lagers«, eine »Zusammenziehung in Arbeitslagern«, eine »zwangs-
weise Einlieferung in ein... geschlossenes Lager«, eine »Sicherheitsver-
wahrung« oder die Sammlung »dieses Volkes aus der Stadt heraus« »in 
einem Lager« verlangten "3. Speziell in Bayern wurde verschiedentlich die 
»Einschaffung« oder »Überstellung« in das KZ Dachau gefordert 	Ein- 
zelne Sinti, die 1933 ohne Personalpapiere angetroffen wurden oder der 
Gestapo politisch verdächtig erschienen, wurden in den frühen, meist von 
der SA eingerichteten Konzentrationslagern festgehalten '". 

In Thüringen schlug das »Landesamt für Rassewesen« 1936 vor, Zigeu-
ner in der Asozialenabteilung der Landesheilanstalten von Stadtroda zu 
asylieren i6. Im Herbst 1937 vertrat der Landrat des nordhessischen Zie-
genhain die Ansicht, daß die Zigeuner »im ganzen Reich beim Verschlep-
pen der Maul- und Klauenseuche einen großen Anteil« hätten. Von seinem 
Regierungspräsidenten unterstützt, forderte er deshalb, »mit größter 
Rücksichtslosigkeit die Zigeuner zu sammeln und in besonderen Lagern 
unterzubringen«, bis die »Gefahr vorüber« sei. Im Reichsinnenministe-
rium berief man daraufhin eine Konferenz ein, die nach kontroverser 
Diskussion zu dem Ergebnis kam, die Seuchenpolitik sei doch »kein allge-
meiner Ansatz zur Zigeunerbekämpfung« '17. Gleichwohl wurde das 
Reichskriminalpolizeiamt veranlaßt, einen gesonderten Erlaß zur »Ver-
schleppung der Maul- und Klauenseuche« »durch die wandernden Zigeu-
ner« herauszugeben ns. 

Charakteristischer waren Versuche, die Zigeuner im jeweiligen Ort 
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selbst in kommunalen Sammellagern zu konzentrieren, die sich durch die 
Schärfe der Reglementierung und Kontrolle erheblich von den bisherigen 
Zigeunerplätzen unterschieden "9. In Köln hatte die Polizeiverwaltung be-
reits 1929 für einen Zigeunersammelplatz plädiert und dies mit einer »allge-
meine(n) Unsicherheit und Verunstaltung des Straßenbildes« durch die 
Fahrenden begründen wollen ''°. Die Überlegungen, die dann zur Einrich-
tung eines solchen Lagers führten, richteten sich aber primär gegen die aus 
Behelfsunterkünften gebauten »wilden Siedlungen«, die in Köln während 
der Weltwirtschaftskrise zahlreich entstanden waren und der nationalso-
zialistischen Stadtverwaltung als schwer kontrollierbar und deshalb als be-
drohlich erschienen. Seit Mai 1934 berieten Vertreter des Liegenschafts-, 
Hochbau- und Wohlfahrtsamtes und der Siedlerberatungsstelle unter der 
Leitung eines städtischen Beigeordneten über »Fragen der Ausbreitung 
und Bekämpfung des wilden Siedelns«. Von den drei Grundstücken, die 
man für einen alternativ vorgesehenen »Stellplatz« in Erwägung gezogen 
hatte, wurde aus Kostengründen ein kommunales Gelände an der Venloer 
Straße ausgewählt. Es lag am Stadtrand, war verkehrsgünstig angebunden, 
in sich abgeschlossen und durch den Damm des Güterbahnhofes von den 
nächsten Wohn- und Gewerbegebieten getrennt. Im Herbst 1934 entschied 
eine Amtsleiterbesprechung, in erster Linie seien dort »Zigeuner und aso-
zial eingestellte Schausteller« unterzubringen ' 2 '. 

Der Platz wurde Ende April 1935 fertiggestellt. Das Gelände wurde mit 
zwei Meter hohem Maschen- und Stacheldraht umgeben; das Eingangstor 
konnte mit einer Kette verschlossen werden. Die Infrastruktur reduzierte 
sich auf eine Wachbaracke, eine offene Wasserstelle und zehn Aborte. Die 
monatliche Miete betrug 3 RM pro Wagen. Von Mai 1935 an wurden die im 
Kölner Stadtgebiet stehenden ebenso wie die von auswärts zuziehenden 
Zigeunerwagen unter Aufsicht der Polizei und des Wohlfahrtsamtes auf 
dieses Gelände dirigiert. In Mietwohnungen lebende Zigeuner wurden 
zum Umzug in das Lager gezwungen, wenn sie beim Wohlfahrtsamt als 
»Beihilfeempfänger« aktenkundig waren und weiterhin Fürsorgeunter-
stützung bekommen wollten. Sie wurden in alten Möbelwagen unterge-
bracht. Insgesamt stieg die Zahl der Internierten von so Familien mit über 
30o Angehörigen im August 1936 über 400 bis soo Insassen in 50 bis 6o 
Wohnwagen im März 1937 auf 65 Wohnwagen im Juli 1937. Für 1938/39 
sprach der Kölner Verwaltungsbericht dann nur noch von 5o Familien'". 

Die Lagerordnung ergab sich nach einem Bericht des Kölner Polizeiprä-
sidenten »von selbst«. Ein SS-Mann, »nach seiner Erscheinung seiner Auf-
gabe durchaus gewachsen«, wurde als »Lagerverwalter« angestellt sowie 
mit einer Fernsprechanlage und einer Schußwaffe »ausgerüstet«. Seine 
Aufgabe bestand darin, eine Kartothek über die Lagerinsassen zu führen 
und für ihre polizeiliche An- und Abmeldung zu sorgen 1 z}. Nichtzigeu-
nern war das Betreten des Lagers verboten. Nachts herrschte Ausgangsver-
bot. Im nahen Polizeirevier Köln-Ehrenfeld waren schließlich einige Be-
amte speziell für den Zigeunerplatz abgestellt. 
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Stärker noch als in Köln, dessen früher Zigeunerplatz mehreren Städten 
zum Vorbild diente 14, war die Zusammenfassung der Zigeuner in einem 
Sammellager in Düsseldorf '21  Ausdruck eines rassenhygienisch geprägten 
Stadtsanierungskonzeptes. In Düsseldorf begannen Bau- und allgemeine 
Polizei im April 1934 mit der Auflösung der privaten Wohnwagenstell-
plätze. Da die Mehrheit der Platzeigentümer aber trotz starken Drucks eine 
Kündigung der Zigeuner ablehnte, machte ihnen die Baupolizei kostspie-
lige sanitäre Anlagen auf den Standplätzen zur Auflage. Die meisten Ver-
mieter kamen dem nicht nach, deshalb reduzierte sich die Zahl der Stell-
plätze binnen kurzer Zeit erheblich. Die meisten Sinti und Roma zogen nun 
in die »wilde Siedlung« auf dem Heinefeld, auf die sich infolgedessen die 
besondere Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung richtete. 

Das Heinefeld galt als die größte »wilde Siedlung« des Deutschen Rei-
ches; im Sommer 1933 lebten dort 1221 Personen. Als ein vermeintlich 
»durch die kommunistische Elendstheorie« begünstigter »Sammelpunkt 
aller möglichen asozialen Elemente« und »Unruheherd erster Ordnung« 
entsprach das »wilde Heinefeld« nicht den städtischen Ordnungsvorstel-
lungen. Anfang Dezember 1934 beschloß man die Räumung des Terrains, 
die zahlreiche Siedler aber mit einer Beschwerde beantworteten. Die Düs-
seldorfer Stadtverwaltung teilte die Bewohner des Heinefeldes dennoch in 
drei Gruppen ein. »Volksgenossen«, die sich »einwandfrei geführt« hätten, 
sollten Kleinsiedlerstellen erhalten; »zweifelhafte, aber besserungsfähige 
Elemente« sollten »Volkswohnungen« bekommen. Für die nach NS-An-
sicht »hoffnungslos asozialen Bewohner des Heinefeldes und Zigeuner« 
waren vorerst städtische Obdachlosenasyle vorgesehen 1 ". Um auswärtige 
Fahrende von einem Zuzug nach Düsseldorf abzuschrecken, wollte man 
Sinti und Roma perspektivisch aber in einem gesonderten Lager konzen-
trieren. Man entschied sich 1936 für ein etwa 7000 Quadratmeter großes 
Grundstück an einem verlassenen Bahnkörper und behielt sich zudem das 
Ankaufsrecht für weitere 13000 Quadratmeter vor, für die man ein »Aso-
zialenlager« vorsah, das 1941 tatsächlich errichtet wurde. 

Im Juli 1937 wurde die neue »Zigeunerunterkunft am Höherweg« bezo-
gen. Zunächst wurden die Zigeuner des Heinefeldes dort zwangseingewie-
sen, nach ihnen jene, die noch auf Stellplätzen im Stadtgebiet lebten. Neben 
dem Platz für die Wohnwagen befanden sich vier Baracken für Familien; 
Ledige wurden in einem Flachbau mit zwölf Zimmern untergebracht. Der 
Platz wurde wie in Köln mit Maschen- und Stacheldraht umzäunt. Ein 
Schild am Lagertor trug die Aufschrift: »Betreten des Lagers strengstens 
verboten«. In den ersten Monaten waren die Baracken noch nicht elektrifi-
ziert. Die Lagerinsassen, die monatlich 6 RM »Miete« zu zahlen hatten, 
wurden zunächst von einem bewaffneten SS-Mann und seit August 1939 
von einem als sadistisch beschriebenen "8  Polizeimeister bewacht; außer-
dem standen sie unter besonderer Aufsicht des nächstgelegenen Polizeire-
viers. Ein morgendlicher Appell, das Verbot, die Wohnwagen und Ba-
racken nach 21 Uhr zu verlassen, die Reglementierung des Einkaufs und 



96 	Nationalsozialistische Verfolgung der Zigeuner 

des Ausgangs sowie Arrest bei »unbotmäßigem« Verhalten kennzeichne-
ten die »Lagerordnung«. Bis 1940 "9  hatte das Zigeunerlager am Höherweg 
durchschnittlich 200 I nsassen, wobei die Fluktuation nicht gering zu veran-
schlagen ist. Immer wieder wurden Personen, die behördlich gerade als 
»Zigeuner« erfaßt worden waren, neu eingewiesen; andere wurden — vor 
allem im Sommer 1938 — in Konzentrationslager verschleppt. 

Auch in Essen war die Umquartierung der Zigeuner Folge eines rassen-
hygienischen Städtebaukonzeptes. Zahlreiche Sinti lebten dort teils in 
Wohnwagen, teils in Mietwohnungen im Schlenhof-Viertel des Stadtteils 
Segeroth '3°. Mit dem Segeroth nördlich der Essener Altstadt hatte sich seit 
den 1870er Jahren ein Quartier entwickelt, in dem sich Arbeitersiedlungen, 
Schlaf- und Logierhäuser, Mietskasernen, Industrieanlagen, Eisenbahn-
linien und Friedhöfe städtebaulich ungeplant miteinander verbanden. Der 
Segeroth bot Neuankömmlinmgen in Essen eine preiswerte Unterkunft in 
Arbeitsplatznähe; das Viertel nahm auch Sinti sowie zahlreiche ärmere, aus 
Osteuropa zugezogene Juden auf. Kommunalpolitisch vernachlässigt und 
auf sich gestellt, entwickelten die Bewohner des Segeroth ein dichtes Netz 
gegenseitiger Hilfeleistungen. Während der zwanziger Jahre wurde der Se-
geroth zu einer Hochburg der kommunistischen Partei, der dort auch 
einige Sinti angehörten';'. 

Vom nationalsozialistischen Oberbürgermeister angeregt, entwarf das 
eigens zu diesem Zweck gebildete Stadtsanierungsamt 1937 ein Konzept 
für den Stadtteil, das zum einen den Abriß oder die Sanierung der alten 
Bausubstanz, neue Grün- und Freiflächen sowie eine bessere Verkehrsan-
bindung vorsah, zum anderen auf die Zerstörung der gewachsenen Nach-
barschaftsverhältnisse zielte. Die Bewohner des Segeroth wurden ähnlich 
wie diejenigen des Düsseldorfer Heinefelds unter dem Gesichtspunkt der 
sozialen Einpassung in die »deutsche Volksgemeinschaft«, des Leistungs-
verhaltens und des vermeintlichen »rassischen Wertes« in drei Gruppen 
geschieden: Die »trotz asozialer Umwelt Gesundgebliebenen, mithin ge-
gen Großstadtverderbung in besonderem Maße Immunen« sollten weiter-
hin im Viertel wohnen dürfen; die für »Randsiedlungen« der Stadt Ge-
eigneten dort »angesetzt« werden. Die »nicht Besserungsfähigen und die 
rassisch Minderwertigen«, so die stadtplanerische Maxime für die dritte 
Gruppe, seien »abzusondern bzw. auszumerzen«. Während die bautechni-
sche Sanierung des Segeroth kaum Fortschritte machte, wurde der rassen-
hygienische Teil des Konzeptes rigoros in Angriff genommen. In einem 
ersten Schritt wurden 1938 etwa to° Sinti vom bisherigen Zigeunerplatz im 
Segeroth »anderwärts in ein geschlossenes Lager« '" im Essener Norden 
gebracht, wo fortan der einzige Stellplatz der Stadt war '33. Lediglich die 
Sinti, die in Mietwohnungen lebten, blieben bis zu ihrer Deportation 1940 
bzw. 1943 im Segeroth oder in der Essener Altstadt '34. 

In Berlin '3f wurde ein Lager für Sinti und Roma spätestens seit 1934 
geplant und 1936 aus Anlaß der Olympiade eingerichtet. Den Besuchern 
der Spiele sollte der Anblick »zigeunerischer Schandflecken« erspart blei- 
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ben. Etwa 600 Zigeuner wurden am 16. Juli 1936 von ihren Standplätzen im 
engeren Stadtgebiet auf ein euphemistisch als »Zigeunerrastplatz« bezeich-
netes Gelände im Randviertel Marzahn vertrieben'''. Da die als Standplatz 
vorgesehenen Rieselfelder an einem Friedhof lagen und zuvor als Fäkalien-
abladestclle benutzt worden waren, waren sie für Sinti mit einem Tabu 
belegt. Darauf nahm man keine Rücksicht. 

Die Wohnverhältnisse in Marzahn wurden selbst von Behördenseite als 
miserabel beschrieben. Die meist baufälligen Wagen ohne Fahrgestell wa-
ren für die oft mehr als achtköpfigen Familien zu klein; die drei 1936 errich-
teten Wohnbaracken waren schon bald überfüllt. Einige Familien über-
nachteten unter den Wagen. Nur ganz notdürftig mit Decken und Lumpen 
gegen die Witterung geschützt, erkrankten zwischen Juli 1936 und März 
1938 über 170 Personen. Da das mit etwa 25o 000 RM Arzt- und Kranken-
hauskosten verbunden war, entschloß sich das Berliner Hauptwohlfahrts-
amt, zusätzlich einige Baracken zu installieren, die der Reichsarbeitsdienst 
als bisheriger Benutzer als nicht brauchbar ausrangiert hatte. Die Belegung 
des Platzes pendelte zwischen etwa 400 Personen 1937 und 852 im Septem-
ber 1938. Von ihnen waren 602 in Wohnwagen und 217 in den Baracken 
untergebracht. Sechs Familien mit 33 Personen waren erneut gezwungen, 
unter den Wohnwagen zu schlafen; im November waren es noch drei Fa-
milien mit zehn Angehörigen. 

Das nicht umzäunte, aber von der Polizei und städtischen »Rastplatzver-
waltern« ständig bewachte Lager Marzahn hatte nur drei Brunnen und 
zwei Toilettenanlagen. 1937 wurde eine Verwaltungsbaracke mit zwei 
Wärmestuben und einem Entbindungszimmer und 1938 eine Schulbaracke 
mit fünf Klassenzimmern errichtet, die bis zum allgemeinen Beschulungs-
verbot für Zigeunerkinder 1941 benutzt wurde. Die ärztliche Versorgung 
war unzureichend; im März 1939 wurden vom Gesundheitsamt zahlreiche 
Fälle von Scharlach, Diphtherie, Tuberkulose und Krätze festgestellt. 

In Frankfurt am Main '37  vereinbarten Polizei und Stadtverwaltung im 
März 1936, daß Zigeuner nur auf städtischen Plätzen ihre Wohnwagen auf-
stellen und daß sie gegebenenfalls von der Polizei dorthin transportiert 
werden sollten '38. Da mehrere NSDAP-Ortsgruppen, Anwohner von Zi-
geunerplätzen, die lokale Organisation des »Reichsnährstandes« und die 
NSDAP-Kreisleitung Druck ausübten 139, wurde im Sommer 1937 im Ge-
biet des Osthafens in der Tat ein kommunales Zigeunerlager errichtet. Der 
bis dahin vom Verkehrs- und Wirtschaftsamt verwaltete Platz an der 
Dieselstraße ging zu diesem Zweck in die Hand des Fürsorgeamtes über. 
Dorthin wurden die Zigeuner verbracht, die auf Stellplätzen oder in stadt-
eigenen Wohnungen lebten. Jene, die eine private Mietwohnung oder ein 
eigenes Haus bewohnten, waren nicht betroffen '4°. Nach dem Kölner Vor-
bild koppelte man aber Unterstützungszahlungen für Fürsorgeempfänger, 
die sich privat eingemietet hatten, an einen Umzug in das Zigeunerlager, was 
sich — so die zynische Formulierung des Frankfurter Fürsorgeamtes 1939 —
»sehr gut bewährt« habe '4 '. Im Sommer 1939 wohnten insgesamt 24 Fami- 
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lien mit 1 19 Personen an der Dieselstraße — neun Familien im eigenen Wa-
gen, die übrigen in ausgedienten Möbelwagen, die die Stadt Frankfurt ange-
kauft hatte. 

Der Platz an der Dieselstraße besaß nur ein Tor, war mit Maschendraht 
umzäunt und mit einem Bretterzaun zur Straßenseite abgeschirmt, um Pas-
santen vor »Belästigungen« zu schützen'". Die Lagerordnung sah ein ka-
sernenhofartiges Reglement, einen Zapfenstreich und die soziale Isolierung 
der Bewohner vor. Sie durften das Lager nur zur Ausübung des Berufes, 
zum Schulbesuch und zum Einkauf verlassen. Erwerbslose Zigeuner soll-
ten sich aus dem Lager höchsten eine Stunde täglich entfernen dürfen. Ein-
gesetzte »Wagenälteste« hatten an den Wohnwagen eine »Belegungstafel« 
anzubringen. Der Platz wurde im Sommerhalbjahr um 21 Uhr und im Win-
ter um 20 Uhr abgeschlossen. Ein »Herumlungern« außerhalb des Gelän-
des war ebenso untersagt wie das Betreten des Lagers durch »Unbefugte«. 
Übertretungen der Ordnung des rund um die Uhr von zwei bewaffneten 
Polizisten bewachten Lagers zogen »Zwangsmittel« nach sich '43. 

Die in Wohnwagen lebenden Zigeuner wurden des weiteren in Kiel, 
Herne, Wattenscheid, Freiburg im Breisgau, Fulda, Biebrich bei Wiesba-
den, Pölitz bei Stettin, Neubrandenburg und Hannover zwangsweise auf 
kommunalen Lagerplätzen untergebracht'". In Magdeburg wurden dazu 
auch jene genötigt, die bis dahin in Mietwohnungen gelebt hatten. Mit 
einem gesonderten Zigeunerausweis, auf dem dieses Gelände als Wohnort 
festgehalten war, sollte ein Umzug verhindert werden. Zigeuner, die von 
der Magdeburger Polizei ohne den Ausweis angetroffen wurden, konnten 
seit 1937 sofort in Haft genommen werden'". Im württembergischen Ra-
vensburg wurden die Sinti in einem stadtabgelegenen, mit Stacheldraht um-
gebenen Barackenlager konzentriert, für das die Stadt einen besonderen 
Aufseher bestellte und die Polizei eine nächtliche Ausgangssperre ver-
fügte '46. 

In der Hamburger Zigeunerpolitik hatte man lange Zeit das Hauptaugen-
merk darauf gelegt, die Fahrenden in die Nachbarstädte Altona, Harburg 
und Wandsbek abzudrängen '47. Nach deren Eingemeindung sah man sich 
1937 aber von neuem mit der »Zigeunerfrage« konfrontiert, zumal der Ab-
riß des Gängeviertels in der Neustadt und die ebenfalls rassenhygienisch 
motivierte Sanierung der Hafengegend in der Altstadt '48  einige Zigeunerfa-
milien obdachlos machte und zum Umzug zwang '49. Sozialverwaltung und 
Kriminalpolizei legten daraufhin mehrere Pläne für eine »zentrale Unter-
bringung« 's° der Zigeuner vor. In ausführlichen Beratungen zwischen 
Kämmerei, Bau-, Schul-, Sozial- und Gesundheitsverwaltung sowie dem 
Polizeipräsidium, der Kripo, den Kreisorganisationen und der Gauleitung 
der NSDAP verständigte man sich dahin, daß die Hamburger Zigeuner 
nicht dezentral, sondern »an einer Stelle« »an der Peripherie der Stadt in 
Baracken« unterzubringen seien und daß »äußerlich der Eindruck eines 
Konzentrationslagers« vermieden werden solle'''. Aber erst im September 
1939 entschied der Senat gegen den heftigen, aber wirkungslosen Wider- 
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stand des betroffenen NSDAP-Kreises, in Billstedt-Öjendorf ein Lager ein-
zurichten 'f'. Dieser Beschluß wurde nicht mehr realisiert, da ein reichszen-
traler Erlaß vom 17. Oktober 1939 einen »Abtransport« sämtlicher Zigeu-
ner »nach dem Osten« in Aussicht stellte'". 

In der Ruhrgebietsstadt Gelsenkirchen wähnte die Verwaltung 1939, daß 
»alle umliegenden Städte die Zigeuner auf das Zigeunerlager in Gelsenkir-
chen« verwiesen. Dem wollte man entgegentreten, indem man den Zigeu-
nern »abwechselnd in kurzen Zeitperioden den einen oder anderen Platz« 
anwies. Dadurch werde der »Zustrom der Zigeuner nach der Stadt abneh-
men«. Zehn Tage darauf wurde der bisherige Lagerplatz für die Betroffe-
nen völlig überraschend geräumt. Als Ersatz diente ein trostloser Ort zwi-
schen Bahndamm und Kohlenhalde. Die dorthin führende Zufahrtsstraße 
wurde gesperrt, das Gelände mit Stacheldraht und spanischen Reitern um-
geben, im übrigen aber in einem sanitär unerschlossenen Zustand belassen. 
Gleichwohl wurde die Platzmiete verdoppelt "4. Zur gleichen Zeit wurde 
privaten Vermietern per Postzustellungsurkunde mit Berufung auf die 
»Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat« 
vom 28. Februar 1933 verboten, einen Platz oder Hinterhof an Zigeuner zu 
vergeben 'S5 . Am 18. Juli 1939 bilanzierte die örtliche Polizeibehörde er-
freut: »Werden die Zigeuner noch weiter so wie bisher unter Druck gehal-
ten, dürften bald alle abgewandert sein.« < 6  Tatsächlich reagierten so von 
54 Zigeunerfamilien bis Mitte November 1939 auf die Repressionen der 
Stadt Gelsenkirchen mit dem Fortzug 'f'. 

Welche Verbreitung solche Zigeunerlager vor Kriegsbeginn fanden, läßt 
sich derzeit nicht genau sagen. Die Quellen gestatten aber den Schluß, daß 
diese Lager, die nach dem Grad der Überwachung und Repression in sich 
vielfach gestaffelt waren, hauptsächlich in Großstädten '''  und damit in den 
Orten errichtet wurden, welche die Mehrheit der Zigeuner als dauerhafte 
Wohnsitze oder doch als Winterstandquartier wählten. Auf dem Land oder 
in Kleinstädten befanden sich Zigeuner meist nur während des Sommer-
halbjahres, zudem in kleineren Gruppen und mit wechselndem Standort. 
Daß es gerade Großstädte waren, die Zigeuner an einer in der Regel abseits 
gelegenen Stelle konzentrierten, erstaunt insofern nicht. Das Beispiel 
Gelsenkirchen zeigt außerdem, daß die Verschlechterung der Wohn- und 
Lebensbedingungen vom herkömmlichen Zigeunerlagerplatz hin zum be-
wachten und umzäunten Zigeunerlager Ausdruck des Bemühens um 
Vertreibung sein konnte. 

Bemerkenswert ist schließlich, daß die meist in der zweiten Hälfte der 
dreißiger Jahre errichteten Zigeunerlager ohne Rückgriff auf ein Gesetz 
oder eine staatliche Verordnung etabliert wurden. Insoweit sind sie ein Be-
leg dafür, daß sich die nicht gesetzesförmige »kumulative Radikalisie-
rung« der Politik im NS-System nicht auf die höchste Ebene von Partei 
und Staat beschränkte. Gleichwohl drängten manche Kommunen auf eine 
überörtliche »Lösung der Zigeunerfrage«. So erklärten in Hamburg Polizei 
und Sozialverwaltung im März 1939 übereinstimmend die bisherigen Rege- 
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lungen für ganz unzulänglich, da »nur ein verhältnismäßig geringer Teil der 
schlechthin asozialen und arbeitsscheuen Zigeuner in Konzentrations-
lagern auf Fleiß und Ordnung geschult« werde. Notwendig sei die »Un-
terbringung der gesamten Zigeunerschaft in Arbeits- und Erziehungs-
lagern« 16°. 



4. Die burgenländischen Roma 

Als die deutsche Wehrmacht am 12.März 1938 Österreich besetzte, gerie-

ten auch die unter Maria Theresia und Joseph II. zwangsangesiedelten bur-
genländischen Roma unter nationalsozialistische Herrschaft. Sie lebten 
innerhalb des Burgenlandes, das bis 1918 zum ungarischen Teil der Dop-

pelmonarchie gehört hatte und erst 1921 österreichisches Bundesland 

wurde '6 ', meist in abgeschlossenen Siedlungen am Ortsrand, sprachen un-
tereinander Romanes, sahen in den Nichtzigeunern »Gadsche« '6' und re-

gelten ihre internen Angelegenheiten mit Hilfe eines »Zigeunerbürgermei-
sters«, der seinerseits die Verbindung zu den lokalen Behörden hielt '63. Sie 

zählten 1925 etwa 55oo, 1936 7600 und 1938 um die 8000 Personen '64. 

Die teils katholische, teils protestantische Bauernbevölkerung des Bur-

genlandes grenzte sich sozial und kulturell strikt von den »Dorfzigeu-

nern« '65  ab, wie man die seßhaften Roma im Unterschied zu den ungari-

schen »Wanderzigeunern« nannte, und stigmatisierte sie gemäß einem 

gegenüber Unterschichtangehörigen üblichen Klischee '66  als »faul, unor-

dentlich und schmutzig« 167. Eheschließungen zwischen Zigeunern und 

Nichtzigeunern waren unüblich. Die Bauern verdächtigten die meist in 
kleinen Hütten wohnenden und oft kinderreichen Roma der Unmoral '61, 

außerdem der Unkenntnis der Sakramente, der Bibel und überhaupt des 

christlichen Glaubens '69. Damit zweifelten sie die Zugehörigkeit der Zi-

geuner zur religiösen Gemeinschaft im Diesseits ebenso an wie ihre Chance 
auf die ewige Seligkeit im Jenseits. In den Dorfgasthäusern wurde den 

Roma der erste Tisch neben der Tür als »Zigeunertafel« zugewiesen, die 
auch für Hausierer, Krüppel, Bettler und Vagabunden bestimmt war. 
Einige Wirte führten für die Zigeuner gesonderte Wein- und Schnapsgläser, 

die von den Bauern nicht angerührt wurden '7°. Allerdings setzten sich 

einige katholische Pfarrer gegen den Willen der Dorfbevölkerung für die 

Zigeuner ein '''. 
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In der Ökonomie des Burgenlandes hatten die Roma wichtige Funktio-
nen inne. Sie verrichteten Hilfsarbeiten und Botengänge, gingen als Treiber 
mit auf die Jagd, arbeiteten als Abdecker, musizierten bei dörflichen Festen 
und trugen als Schmiede, Besen- und Rastelbinder, Korbflechter, Kessel-
flicker und Spengler, Regenschirmausbesserinnen und Scherenschleifer zur 
handwerklichen Versorgung der Region bei '7'. Viele Bauernfamilien ent-
wickelten zu einer — dann als »Hauszigeuner« bezeichneten — Romafamilie 
besonders enge Beziehungen, die in der funktional wenig ausdifferenzier-
ten ländlichen Gesellschaft des Burgenlandes nicht auf die ökonomische 
Sphäre beschränkt blieben '73. Vor allem die männlichen Zigeuner halfen als 
Saisonarbeiter bei der Ernte und hüteten das Vieh. Die »Hauszigeunerin« 
sammelte Heilpflanzen, Wild- und Waldfrüchte und beriet die Bäuerin mit 
Geheimrezepten und intimen Ratschlägen. Besonders alten Zigeunerinnen 
wurden magische Kräfte zugesprochen, deren Wirkungsmacht auf die 
Dorfbevölkerung schon deshalb nicht unterschätzt werden sollte, weil die-
sen Frauen die Fähigkeit zum Schadenszauber und zur Verfluchung nach-
gesagt wurde '74. Umgekehrt war die Bauernfamilie für die »Hauszigeuner« 
schwer entbehrlich; sie stellte ihren Brunnen zur Verfügung, gab unent-
geltlich Stroh für die Betten, manchmal auch Brenn- und Bauholz, borgte 
Geld und geleitete die Verstorbenen der Romafamilie zum Friedhof '7', was 
im Angesicht des Todes die Bezichtigungen relativieren mochte, die in 
Glaubensfragen gegen die Zigeuner gerichtet wurden. 

Nach der Eingliederung des Burgenlandes in die Republik Österreich im 
Jahre 1921 geriet das bisher eindeutige Kräfteverhältnis zwischen Bauern 
und »Dorfzigeunern« aus politischen Gründen ins Wanken, hatte doch das 
österreichische Bundesverfassungsgesetz von 1920 Vorrechte der Geburt, 
des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses zumindest 
formell beseitigt. Wandernde und musizierende Zigeuner litten allerdings 
während der zwanziger Jahre weiterhin unter einer restriktiven Vergabe 
von Gewerbelizenzen 176 . Personenzählungen, das Anlegen einer Perso-
nen-, Foto- und Fingerabdruckkartei sowie das Numerieren der Häuser 
sollten zudem eine möglichst lückenlose Registrierung der burgenländi-
schen Roma gewährleisten; Obdachgewährung und Zuwanderung wurden 
verboten. Bereits 1922 verfügte die burgenländische Landesregierung, die 
Zigeuner seien vom Umherziehen abzuhalten und ortsfremde Zigeuner ab-
zuweisen '77. Sie ergriff 1931 auch die Initiative zu einem österreichischen 
Zigeunergesetz und ging dabei von einem Konzept von Zwangsassimila-
tion aus, das um das Element der Volksbeteiligung ergänzt wurde. Da die 
Zigeuner nicht »aus sich selbst gesunden« und ein »Gleichwerden mit an-
deren Bürgern erstreben« würden, müßten »Ämter, Behörden und Bevöl-
kerung Hand in Hand gehen, um ihnen Ordnung, Arbeitswilligkeit und 
rechtlichen Sinn aufzuzwingen.« '78  Gleichwohl hatten die Zigeuner über 
das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht die Chance, Einfluß auf die 
Kommunalpolitik zu nehmen '79. Als sich etwa die Bauern im burgenländi-
schen Sulzriegel 1933 die Gemeindewahl aus Protest gegen die österreichi- 
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sehe Landwirtschaftspolitik boykottierten, entfiel die Mehrheit der Stim-
men auf einen Zigeuner. Die Bauern vernichteten daraufhin solange die 
Milch und andere landwirtschaftliche Produkte, bis die Wahl unter dem 
Vorwand neu angesetzt wurde, die Stimmen einiger Roma seien wegen ih-
rer Vorstrafen ungültig gewesen ''. Der burgenländische Nationalratsab-
geordnete Wagner behauptete 1933 gar, die Gewährung des allgemeinen 
Wahlrechts an die Zigeuner sei »ein Peitschenschlag in das Anlitz unserer 
bodenständigen Bevölkerung<> 

Die Angst der burgenländischen Bauern vor einem Machtverlust spie-
gelte sich auch in der Reaktion des Ortes Stegersbach auf eine Reportage, 
die der Österreichische Rundfunk am 22. Mai 1932 unter dem Titel »Be-
such im burgenländischen Zigeunerdorf« sendete und in deren Verlauf der 
Stegersbacher »Zigeunerbürgermeister« mit »Herr Bürgermeister« anredet 
wurde. In der Stegersbacher Orts- und Pfarrchronik wurde empört festge-
halten, durch diese »in ganz Österreich ausgestrahlt(e)« Sendung habe sich 
die Ansicht verbreitet, Stegersbach sei eine »Zigeunergemeinde« mit einem 
»Zigeuner als Bürgermeister«. »Kurz darauf«, fuhr man in wiederholender 
Bekräftigung fort, sei ein Reisender von Graz nach Burgau gekommen und 
habe eigentlich von dort über Stegersbach nach Güssing fahren wollen, sich 
aber doch erkundigt, ob es »ratsam sei, durch Stegersbach zu fahren«; er 
habe im Radio gehört, »Stegersbach sei eine Zigeunergemeinde mit einem 
Zigeuner als Bürgermeister«. »Erst als er in Burgau die richtige Aufklä-
rung« erhalten habe, habe er das Wagnis auf sich genommen, den Weg über 
Stegersbach zu nehmen 

Selbst die sozialistische »Arbeiterzeitung« warnte vor einer »Gefahr 
einer Überbevölkerung durch die Zigeuner>«, die sich »weit schneller als die 
übrige Bevölkerung« vermehrten und in einzelnen Gemeinden des Burgen-
lands bald die Bauern »majorisier(en)« würden '83. Die Phantasmagorie von 
der drohenden zigeunerischen Übermacht schlug sich auch in der sexuell 
anspielungsreichen Behauptung nieder, die burgenländischen Roma seien 
von Geburt an mit der Syphilis infiziert, selbst aber gegen sie immun; die 
Zigeunerinnen übertrügen sie nur auf Nichtzigeuner '84. Das nationalsozia-
listische Volkstums- und Grenzlandamt des Burgenlandes griff dieses 
Wahnbild 1939 auf: »Nach einer Mitteilung des Landesamtes für Raumpla-
nung, Abteilung Statistik, sollen die Zigeuner zwar häufig Träger von Ge-
schlechtskrankheiten sein, selbst aber gegen die Krankheiten immun sein.« 
Die »Arbeitsgemeinschaft über die Zigeunerfrage«, die das »Grenzland-
werk der Deutschen Studentenschaft« gegründet habe, gehe dem derzeit 
auf wissenschaftlicher Basis nach '85. 

Das Abgeschnittensein von den ökonomischen Bindungen an Ungarn, 
die Rationalisierung der Landwirtschaft sowie die tiefe Krise des Kapitalis-
mus zu Beginn der dreißiger Jahre, die die Absatzchancen für Agrarpro-
dukte erheblich verringerte, führte im Burgenland zu starker Verelendung. 
Der burgenländische Landeshauptmann vermeinte für diese »wirtschaft-
liche Katastrophe« »nicht in letzter Linie« die »untragbaren finanziellen 
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Belastungen« als Ursache erkennen zu können, die auf die Zigeuner, eine 
»moralisch und kulturell zurückgebliebene volksfremde Rasse«, zurück-
zuführen seien !". Die Wirtschaftskrise setzte im Burgenland auch unter 
den Nichtzigeunern zahlreiche Arbeitskräfte frei '87. Als Wander-, Pendel-
und Saisonarbeiter nun in unmittelbarer Konkurrenz zu den »Dorfzigeu-
nern«, fiel ihnen die soziale Abgrenzung zunehmend schwer, zumal die 
Roma Wert auf besonders gepflegte Ausgehkleidung legten '88. Um Über-
legenheit zu demonstrieren, sangen Knechte und Arbeiter nun bei Dorf-
festen Spottlieder, welche die Zigeuner als Aas-Esser stigmatisieren soll-
ten <89. 

Die Bauern wähnten in den »Dorfzigeunern« die allein Verantwort-
lichen für die armutsbedingt grassierenden Feld- und Holzdiebstähle. In 
der Gemeinde Pinkafeld wurde den Roma zu Beginn der dreißiger Jahre 
deshalb von 18 Uhr abends bis 7 Uhr morgens der Aufenthalt im Ortsge-
biet untersagt '". In einem anderen Dorf überfielen die Bewohner im Mai 
1930 die lokale Zigeunersiedlung aus Rache für einen Diebstahl, der den 
Roma angelastet wurde; mehrere Zigeuner wurden getötet oder schwer 
verletzt '9'. In Stegersbach griff die Bevölkerung ebenfalls zur »Selbsthilfe«, 
wie es euphemistisch in der Orts- und Pfarrchronik hieß'". 1935 erschoß 
dort ein Bauer eine Zigeunerin beim »Christbaumdiebstahl«, obwohl nach 
einem ungeschriebenen Gesetz jeder Ortsbewohner einen Christbaum aus 
dem Wald holen konnte, ohne daß dies als Diebstahl galt 	Ebenfalls in 
Stegersbach wurde ein Zigeuner lebensgefährlich verletzt; er habe sich, so 
die Orts- und Pfarrchronik, »bei Nacht mit seinen Genossen in recht zwei-
felhafter Absicht einem alleinstehenden Haus« genähert '94. 

Der nationalsozialistischen Verfolgung der burgenländischen Roma ''s 
bereitete der im März 1938 als Gauleiter der NSDAP und Landeshaupt-
mann für das Burgenland eingesetzte Dr. Tobias Portschy '96  den Boden. Er 
maß für diese Region der »Zigeunerfrage« sogar den Vorrang vor der »Ju-
denfrage« zu '97. In seiner Denkschrift »Die Zigeunerfrage« '9' erklärte er 
die Roma zu »Berufsdiebe(n)«, »Nichtstuer(n), Arbeitsscheue(n), Lunge-
rer(n) und Verbrecher(n)«, zu »Schlepperträger(n) (sie!) des früheren so-
zialdemokratischen und bolschewistischen Systems«'", die den »arbeit-
samen und geplagten Grenzdeutschen auffressen«. Ihre Zahl, so Portschys 
Schreckensvision, werde binnen 5o Jahren von 8000 auf mindestens 60000 
Personen anwachsen. Die Zigeunerkinder würden durch das Zusammen-
sein mit den im »Konkubinat« lebenden Eltern und älteren Geschwistern 
»in der frühestens Zeit zum Geschlechtsverkehr« animiert, dadurch eine 
»eigene Zigeuner-Geschlechtsmoral« entwickeln, die »für das deutsche 
Volk von verheerender Wirkung« sei, weil sie zu Prostitution und Erpres-
sung des »deutschen vermögenden Rassenschänders« führe. Insofern seien 
— so die Quintessenz dieser von verklemmten Sexualphantasien und der 
Angst vor einer »Vermischung« durchzogenen Denkschrift — die Zigeuner 
eine enorme »Gefahr« »für die Reinhaltung unseres deutschen Blutes an 
der Grenze«. »Gutes und Böses, Deutschtum und Zigeunertum« seien 
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»miteinander nicht zu versöhnen«. Für eine »nationalsozialistische Lösung 

der Zigeunerfrage« schlug Portschy die Sterilisation, Zwangsarbeit in Ar-

beitslagern, eine spätere Deportation in eventuelle deutsche Kolonien, das 

Verbot des Volksschulbesuchs, des Militärdienstes und der Krankenhaus-

pflege vor. Den Geschlechtsverkehr zwischen Zigeunern und »Deutsch-

blütigen« verlangte er als »Rassenschande« zu bestrafen. 

Bald nach dem 13. März 1938 wurde den burgenländischen Roma das 

Wahlrecht entzogen °°, das öffentliche Musizieren verboten 1°' und die 

Eheschließung mit »Deutschblütigen« untersagt 	In der Stadt Pinkafeld 

durften sie den Adolf-Hitler-Platz nicht betreten'"}. Am 27. Juni 1938 

führte die Gendarmerie eine »Zigeunererfassung« durch "4. Im Juli 1938 

trat eine Verordnung in Kraft, nach der Zigeuner zur Zwangsarbeit ver-

pflichtet werden konnten. Vom Stundenlohn in Höhe von 0,51 RM gingen 

nur 27 Pfennig an die Arbeiter; 3 Pfennig wurden als Sozialgebühren abge-

zogen, 21 Pfennig wurden der Gemeinde überwiesen, in der die Arbeiter 

heimatberechtigt waren'''. Als sich der 63-jährige Franz Horvath aus 

Redlschlag gemeinsam mit anderen bei der Reichsregierung über die Dis-

kriminierung der Zigeuner beschwerte, ließ die Kriminalpolizei ihn in das 

KZ Dachau einweisen'''. 1939 wurde Juden und Zigeunern grundsätzlich 

der Erwerb von Grundstücken im Burgenland untersagt, da ihre »Nieder-

lassung im Grenzbezirk« die »Sicherung der Reichsgrenze« gefährde "7. 

Zum Herbst 1938 untersagte Portschy die Einschulung von Zigeuner-

kindern a's; die Verwaltung des Reichsgaues Wien fällte eine gleichlautende 

Entscheidung "9. Das Wiener Ministerium für innere und kulturelle Ange-

legenheiten ersuchte daraufhin das Reichserziehungsministerium um eine 

allgemeine Klärung. Dessen zunächst nur in der »Ostmark« gültiger Er-

laß' verweigerte Zigeunerkindern mit deutscher Staatsangehörigkeit die 

öffentliche Volksschule nicht grundsätzlich, ermöglichte jedoch den Schul-

verweis mit der vagen Bestimmung, die Zigeunerkinder dürften »in sitt-

licher und sonstiger Beziehung für ihre deutschblütigen Mitschüler« keine 

»Gefahr« bilden. Sowohl im Burgenland als auch in Wien nutzten die 

Schulbehörden die Spielräume, die ihnen diese Klausel bot, gegen die Zige-

unerkinder=". Von den erwachsenen burgenländischen Roma wurden 

mehrere hundert im Juni 1938 und im Juni 1939 in die Konzentrationslager 

Dachau, Buchenwald und Mauthausen verschleppt. Das war allerdings 

nicht primär auf die Spezifik der regionalen Verfolgung zurückzuführen, 

sondern vielmehr auf das Tun des Reichskriminalpolizeiamtes in Berlin. 



5. Die Zentralisierung der 
»Zigeunerbekämpfung« 

Von der Polizeidirektion München und dem bayerischen Staatsministe- 
rium des Innern angeregt 	hatten sich bereits in der Weimarer Republik 
Tendenzen zu einer reichsweiten Koordinierung der polizeilichen »Zi-
geunerbekämpfung« abgezeichnet. Im Rückgriff auf die Resultate der 1911 
ebenfalls von Bayern initiierten Besprechung über die »Grundzüge für die 
Bekämpfung der Zigeunerplage« formulierte die Münchener Zigeunerpoli-
zeistelle Leitsätze, welche die Länder des Reiches auf ein einheitliches 
erkennungsdienstliches Verfahren mit Personalblatt, Lichtbild und Finger-
abdruck sowie auf die systematische Sammlung und Weitergabe von Per-
sonendaten verpflichten sollten, um die »Zigeuner und Landfahrer« »in 
Schach zu halten«. Die Münchener Zigeunerpolizei selbst sollte reichsweit 
als »Fahndungsauskunftsstelle« fungieren'''. Die Leitsätze wurden 1925 
auf einer Polizeifachkonferenz in Karlsruhe, der konstituierenden Ver-
sammlung der Deutschen Kriminalpolizeilichen Kommission '4, gebilligt. 

Auf dieser Grundlage brachte eine Länderfachkommission, in der Poli-
zeivertreter Badens, Bayerns, Preußens und Sachsens zusammentrafen, ein 
Jahr später eine »Vereinbarung der deutschen Länder über die Bekämpfung 
der Zigeunerplage« auf den Weg, die die gängigen Bestimmungen bündelte 
und leicht ergänzte'''. Die Absprache hatte aber keinen rechtsverbindli-
chen Charakter, da die Fachkommission die Länderregierungen, die nach 
Ansicht der Kriminalpolizei rechtsstaatliche und förderalistische Gesichts-
punkte in ungebührlichen Maße berücksichtigten '6, bewußt von den Be-
ratungen fernhielt"7. 1929 noch einmal überarbeitet, wurde die Vereinba-
rung von den Ländern im März 1933 in Kraft gesetzt'''. Die Länderhoheit 
über die verschiedenen »Zigeunernachrichtendienste« ließ sie freilich un-
angetastet. So existierte in Baden eine eigene »Zigeunernachrichtenstelle« 
beim Landeskriminalamt Karlsruhe, die »Vorgänge« lediglich über die dort 
»auftauchende(n) Zigeuner und Halbzigeuner« sammelte, allerdings mit 
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den übrigen Zigeunerpolizeistellen und besonders derjenigen in München 
Informationen austauschte'''. 

In seinen »Gedanken über den Aufbau des Reichszigeunergesetzes« 
drängte Oberregierungsrat Dr. Zindel, dessen Referat in der Abteilung III 
des Reichsinnenministeriums die Federführung für die Zigeunerpolitik in-
nehatte, im März 1936 auf eine stärkere Zentralisierung der Erfassung und 
Identifizierung der Zigeuner und schlug deshalb den Ausbau der beste-
henden »Zigeunernachrichtendienste« in München, Karlsruhe, Stuttgart, 
Dresden und Berlin auf »reichsrechtlicher Grundlage« vor 	Es entsprach 
Zindels Forderung nach Vereinheitlichung, daß der Reichsinnenminister 
am S. 	1936 verfügte, der Schriftverkehr zwischen der »Internationalen 
Zentralstelle zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens« in Wien mitsamt ih-
rer »Internationalen Zigeuner-Evidenz« und den deutschen Behörden sei 
fortan allein über die Münchner Zigeunerzentrale zu führen "'. Zindels 
weitergehender Vorschlag, einen reichseinheitlichen »besonderen Behör-
den- und Beamtenapparat« zur Zigeunerverfolgung zu installieren, war 
neu, da das Reichsinnenministerium bisher keine Weisungsbefugnis über 
die Länderpolizeien besaß. Infolgedessen begnügte sich der ministerielle 
Erlaß »Bekämpfung der Zigeunerplage« "2  vom 6. Juni 1936 mit Anregun-
gen, welche die wichtigsten Länderbestimmungen zusammenfaßten, ein 
»rücksichtsloses Einschreiten« bei Straftaten forderten und großflächige 
Razzien empfahlen. 

Die institutionellen Voraussetzungen für eine reichseinheitliche Bedrük-
kung der Zigeuner waren jedoch bald gegeben. Per Erlaß vom 17. Juni 1936 
wurde der Reichsführer der SS Himmler zum »Chef der deutschen Polizei 
im Reichsministerium des Innern« ernannt, in dessen Kompetenzen der 
formelle Vorgesetzte Reichsinnenminister Frick kaum einzugreifen ver-
mochte "3. Drei Monate nach der Unterstellung der Polizei unter Himmler 
wurde das Preußische Landeskriminalpolizeiamt durch einen »Organisa-
tionserlaß« »mit der fachlichen Leitung der Kriminalpolizei aller deutschen 
Länder« beauftragt, »räumlich und geschäftsmäßig« vom Berliner Polizei-
präsidium getrennt und in einem eigenen Gebäude am Werderschen Markt 
untergebracht 224. Durch einen weiteren Erlaß vom 16. Juli 1937 223  zum 
Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) erhoben, betrieb es fortan eine reichs-
weit »einheitliche Geschäftsführung« der Kriminalpolizei "6. 

Der Direktor des RKPA Arthur Nebe grenzte diese neue Organisations-
und Befehlsstruktur scharf gegen den Föderalismus der ihm verhaßten 
Weimarer Demokratie ab, in der die »Ohnmacht liberalistischen Den-
kens«, die »Nutzlosigkeit parlamentarischer Debatten« sowie starke »Ge-
genströmungen« aus den einzelnen Ländern das 1922 beschlossene, stark 
zentralistische Reichskriminalpolizeigesetz zu Fall gebracht hätten "7. 
Überhaupt sei die »Handlungsfreiheit« der Polizei, so Kriminalrat Paul 
Werner 1938 in einem grundlegenden Aufsatz über »vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung«, vor 1933 durch eine »überalterte(n) Gesetzgebung« 
und eine »diese Tendenz noch übersteigernde(n) Gesetzesanwendung« 
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eingeschnürt worden. Der Nationalsozialismus hingegen habe mit der 
»Notverordnung zum Schutze von Volk und Staat» vom 28.Februar 

::s 1933 signalisiert, er wolle »nicht mit durch das Gesetz gebundenen Hän- 
den gegen die Staatsfeinde kämpfen« "9. Nebe seinerseits verstand die Poli-
zei als umfassendes »Schutzkorps, das den Schutz der Gemeinschaft im 
Innern zu gewährleisten« sowie »Leben und Entwicklung des Volkes vor 
jeder Störung und Zerstörung« zu »bewahren und schützen« habe. Diese 
zugleich bedrohliche, tautologische und äußerst expansive Funktionsbe-
stimmung richtete sich nicht nur gegen »staatsfeindliche Elemente«, son-
dern auch gegen die von der Polizei für »asozial« Erklärten, vor denen der 
Staat ebenfalls »des ständigen Schutzes« bedürfe'". 

Aus der Parallelisierung von »Staatsfeinden« und »asozialen Verbre-
chern« leitete Nebe — darin Himmler und Heydrich folgend — ab, Kriminal-
polizei und Geheime Staatspolizei müßten »von einer Hand», und zwar 
vom Hauptamt Sicherheitspolizei unter Heydrich, geführt werden. Da 
auch die innere Organisation der Kripo derjenigen der Geheimen Staatspo-
lizei angeglichen werden sollte, blieb die Kriminalpolizei vor Ort den Poli-
zeipräsidien zwar personell und wirtschaftlich »angegliedert«';', fachlich 
wurde sie aber aus ihnen herausgelöst und ganz dem RKPA unterstellt "2 . 
Außerdem verstand sich die Kriminalpolizei jetzt nicht mehr nur als Voll-
zugsorgan der Staatsanwaltschaft. Als »selbständige(n) Säule der Sicher-
heitspolizei« sei sie »berufen«, »zu einem guten Teil auch eigene Wege zu 
gehen«, was Nebe vage mit dem »neue(n) Gedankengut eines nationalso-
zialistischen Polizeirechts« legitimierte 233. 

Unterhalb des RKPA wurden vierzehn Kriminalpolizeileitstellen 234  in-
stalliert, die 1938/39 im Gefolge der deutschen Okkupationspolitik um 
vier weitere in Wien, Danzig, Posen und Prag ergänzt wurden. Jede Krimi-
nalpolizeileitstelle umfaßte zwischen zwei und sechs Kriminalpolizeistel-
len, denen wiederum Außenstellen zugeordnet waren 2". Im RKPA selbst 
wurden fünfzehn »Reichszentralen« 236  eingerichtet, welche die für ihr Spe-
zialgebiet relevanten kriminalpolizeilichen Nachrichten sammeln und aus-
werten sowie bei territorial ausgedehnten Fahndungen auch »vollzugsmä-
ßig« eingreifen sollten '37. 

Die Angliederung der Zigeunerpolizeistelle München als »Reichs-
zentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens«, die bereits der »Orga-
nisationserlaß« vom 2o.September 1936 in Aussicht gestellt hatte 238, ließ 
allerdings zwei Jahre auf sich warten. In der Zwischenzeit begann man die 
»Bekämpfung des nomadischen Zigeunertums» 239  bereits in Berlin zusam-
menzufassen. Ende September und Anfang Oktober 1936 führte das Preu-
ßische Landeskriminalpolizeiamt Rundfragen durch, in denen es um Zweck, 
Ort und Beteiligung bei »regelmäßigen Zigeunerzusammenkünften« sowie 
um die innere Struktur der »Zigeunersippen« (»Wer sind die einzelnen Sip-
penhäuptlinge (die >baro rom<)?«) gine°. Anzeigen gegen »Zigeuner und 
nach Zigeunerart wandernde Personen« mußten seit Anfang März 1937 
noch vor Abgabe an die Staatsanwaltschaft nach Berlin übersandt werden 24'  . 
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Am 4. Dezember 1937 gab das RKPA einen Erlaß zur vermeintlichen Ver-

schleppung der Maul- und Klauenseuche durch Zigeuner heraus 24'. Nach 

dem »Anschluß« Österreichs wurden am 13. Mai 1938 die dortige Zigeuner-
erfassung und -identifizierung denjenigen im Deutschen Reich angeglichen; 

im Juni 1938 wurden zunächst von den über 14 Jahre alten Sinti, Roma sowie 
den übrigen »nach Zigeunerart umherziehenden Personen« Fingerabdrücke 

genommen und der Wiener Kriminalpolizeileitstelle zur Auswertung zuge-

sandt "3. Ein Runderlaß vom 16. Mai 1938 ordnete mit Wirkung vom 1. Ok-

tober 1938 den Einbau der Münchener Zigeunerpolizeistelle in das RKPA 
an. Diese Umstrukturierung wurde mit Zeitverzug im November 1938 ab-

geschlossen X44. Im Dezember 1938 wurden die okkupierten Sudetengebiete 
in die kriminalpolizeiliche Zigeunerverfolgung integriert, im Laufe des Jah-

res 1939 die zum »Protektorat Böhmen und Mähren« erklärten tschechi-
schen Territorien und 1940/41 die aus dem besetzten Polen dem Deutschen 

Reich einverleibten »Reichsgaue« Wartheland, Danzig-Westpreußen sowie 
Ostoberschlesien und Südostpreußen '45 . 

Auf die Zentralisierung folgte zwischen Dezember 1938 und Mitte 1939 
die Einrichtung eines eigens zur »Zigeunerbekämpfung« vorgesehenen kri-
minalpolizeilichen Apparates, der von der »Reichszentrale zur Bekämpfung 

des Zigeunerunwesens« bis zu den Ortspolizeibehörden reichte "6. Die 
Vollzugsbeamten in den Gemeinden wurden zur Meldung, Personenfest-

stellung, laufenden Überwachung und Kontrolle aller »seßhaften und nicht-
seßhaften Zigeuner und nach Zigeunerart umherziehenden Personen« 

verpflichtet; die Kriminalpolizeistellen hatten zur Koordination der Voll-
zugsmaßnahmen jeweils einen Sachbearbeiter zu bestimmen, dem »soweit 

erforderlich« ausschließlich die »Bearbeitung der Zigeunerfragen« obliegen 
sollte; die Kriminalpolizeileitstellen hatten eine »Dienststelle für Zigeuner-

fragen« einzurichten, die die anfallenden »Zigeunerangelegenheiten« zu 

bearbeiten hatte. Die »Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwe-
sens« sollte schließlich den gesamten Vollzugsdienst überwachen, Anwei-

sungen zu erteilen, in Zweifelsfragen zu entscheiden und den Verkehr mit 
ausländischen Stellen zu führen. 

Diese Organisationsform stützte sich auf die Erfahrungen, welche die 
Kriminalpolizeien einiger Großstädte schon vorher bei der Bedrückung der 

Zigeuner gesammelt hatten. In Magdeburg waren die Personenfeststellungs-

verfahren seit 1935 systematisiert worden. Fingerabdrücke und Lichtbilder 

wurden dort um standesamtliche Urkunden, eventuelle Strafregister und 
persönliche Verhöre über Lebenswege und Familienverhältnisse ergänzt; 

außerdem sicherte man die gewonnenen Daten durch eine rege Korrespon-

denz mit der Münchener Zigeunerpolizeistelle ab. In Köln existierte seit dem 
Oktober 1937 ein »Kommissariat für Zigeuner«, das eine gesonderte Zigeu-
ner-Kartothek anlegte. In der Essener Kripo wurde der »Abteilung zur 

Bekämpfung des Berufsverbrechertums« im Januar 1939 eine Zigeunerstelle 

angegliedert, die die Betroffenen »nach ihrer Herkunft, Sippe und Rasse« 

»restlos« erfassen sollte "7. 
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Seit dem Frühjahr 1939 sollten reichsweit alle über sechs Jahre alten »Zi-
geuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeunerart umherziehenden Perso-
nen« »erkennungsdienstlich behandelt« werden. Zehnfingerabdruckblät-
ter in dreifacher Ausführung waren obligatorisch; Lichtbilder in dreifacher 
Ausführung wurden zumindest bei Personen über 16 Jahren für »tunlich« 
erklärt. Die Ortspolizeibehörden hatten des weiteren mittels standesamt-
licher Urkunden und Ausweise eine »Personalienprüfung« und mit Hilfe 
»zuverlässige(r) Erkennungszeugen« aus der Polizei oder den Zigeunerfa-
milien selbst eine »Personenfeststellung« durchzuführen '48. Die Resultate 
wurden auf einem einheitlichen, auch in der »Ostmark« eingeführten Mel-
debogen zusammengefaßt und den vorgesetzten Stellen weitergegeben "9. 
Der Meldebogen umfaßte Angaben zum bürgerlichen und zum Zigeuner-
namen, zu Geburtsdatum und -ort, zu den Verwandtschafts- und Fami-
lienverhältnissen, den Kindern, der Staatsangehörigkeit, zu Ausweispapie-
ren und Erkennungszeugen, der Wohnung bei Seßhaften und dem unge-
fähren Wanderbezirk bei Nichtseßhaften. Eine Spalte war für zusätzliche 
»Bemerkungen« reserviert. 

In der Kriminalpolizeileitstelle Köln, aus der die Zigeunerkartothek 
überliefert ist 	wurden in alphabetischer Reihenfolge durchnumerierte 
Personenakten jeweils für Zigeunerfamilien und für Ledige über 16 Jahre 
geführt. Im Aktendeckel enthielten sie noch eine Tasche für Lichtbilder, 
Ausweise und sonstige Papiere. Außerdem führte man »Zigeuner-Samme-
lakten« und eine Verstorbenen-Kartei. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so 
systematisch, die Akten der kriminalpolizeilichen Außendienststelle Duis-
burg=s', in der zunächst das S. Kommissariat und seit Herbst 1941 ein 
eigens für »Zigeunerfragen« eingerichtetes Kommissariat »K I (Z)« die Un-
terlagen zusammenstellte. 

Der innerhalb weniger Monate etablierte, gesonderte und zentralistische 
Polizeiapparat erhöhte die Effektivität der »Zigeunerbekämpfung« nicht 
allein dadurch, daß ein einheitlicher Befehlsstrang und präzisere Verant-
wortlichkeiten geschaffen wurden, sondern auch insofern, als die straffe 
Zentralisierung die Polizei weitgehend aus den Interessenkollisionen her-
auslöste, die die bisherigen Bedrückungsmaßnahmen weithin zur Wir-
kungslosigkeit verurteilt sowie den Betroffenen vielfältige Möglichkeiten 
geboten hatten, ihre Gegner gegeneinander auszuspielen'''. Ausweis-
papiere durften den Fahrenden nach dem Runderlaß »Bekämpfung der 
Zigeunerplage« vom B. Dezember 1938 nur noch mit Zustimmung der Kri-
minalpolizeistellen zugestellt werden; bei Anträgen auf Wandergewerbe-
scheine sollte jetzt ein »besonders strenger Maßstab« angelegt werden. Der 
Erlaß verpflichtete die Standes- und Gesundheitsämter die Kriminalpolizei 
über Geburten, Eheschießungen und Sterbefälle von Zigeunern zu infor-
mieren'''. Er nahm auch einige der härtesten Bestimmungen der bisherigen 
Ländergesetze und -verordnungen auf. So machte er die Erteilung eines 
Führerscheines für Zigeuner nach badischem Vorbild abhängig von einer 
schikanösen »besonders sorgfältigen Prüfung« der »persönliche(n) Zuver- 
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lässigkeit« "4, führte die thüringische Regelung der hohen Standmieten und 

der Schadenersatzregelungen in Geld- oder Sachwerten bei vermeintlichen 

oder realen Schäden auf Zigeunerplätzen ein l", verbot aufgrund des Ste-
reotyps vom spionierenden Zigeuner das Umherziehen an der Reichs-

grenze 256  und griff das Klischee von der besonderen Gefährlichkeit der 
»Großstadtzigeuner« auf: Eine »Abschiebung der Zigeuner, Zigeuner-

mischlinge und nach Zigeunerart umherziehenden Personen in Städte über 
s00000 Einwohner« dürfe »nicht mehr erfolgen.« "7 



6. Das Konzept einer »vorbeugenden 
Verbrechensbekämpfung« 

Arthur Nebe erklärte 1938 in seinen Ausführungen über den »Aufbau der 
deutschen Kriminalpolizei«, nach nationalsozialistischer Auffassung er-
streckten sich die polizeilichen Aufgaben nicht lediglich auf »die Vernich-
tung des Verbrechertums«, sondern damit zugleich auf »die Reinhaltung 
der deutschen Rasse« '58. Da der Nationalsozialismus »die Gemeinschaft an 
die Stelle des Individuums« setze, trete für die Kripo die »vorbeugende 
Waffe zur Verhinderung von Schäden am einzelnen Volksgenossen oder 
am Volksvermögen« "9  als gleichberechtigter Arbeitsbereich neben die 
Verbrechensaufklärung. Es entsprach dieser polizeistaatlichen Zielstel-
lung, daß das RKPA seine erste Order zur »vorbeugenden Verbrechensbe-
kämpfung« vom 14.Dezember 1937 mit der Bezeichnung »Grundlegender 
Erlaß» versah 	Als »Rechtsgrundlage« 	dieses Erlasses führte das 
RKPA die »Notverordnung zum Schutze von Volk und Staat« an, die am 
28.Februar 1933 den nationalsozialistischen Maßnahmenstaat begründet 
hatte. Den Begriff »Notverordnung« ersetzte man allerdings durch den der 
»Verordnung«'''. Auf diese Weise wollte das RKPA den Eindruck des Pro-
visoriums vermeiden und die Dauerhaftigkeit der eigenmächtig festgeleg-
ten Legitimationsbasis unterstreichen, die den Maßnahmenstaat über die 
politischen Gegner der NS-Diktatur und die Juden hinaus auf die als »ge-
meinschaftsfremd« Stigmatisierten ausdehnte 263. 

Die Federführung bei dieser und bei den folgenden Anordnungen zur 
»vorbeugenden Verbrechensbekämpfung« 264  lag hei Kriminalrat Paul 
Werner. Nach Abschluß des Ersten und Zweiten Staatsprüfung war der 
1900 im badischen Appenweiher geborene Werner zunächst Gerichtsasses-
sor. 1928 fest in den Justizdienst übernommen, ging er 193o als Staatsanwalt 
nach Pforzheim und 1932 als Amtsgerichtsrat nach Lörrach. 1933 stieg 
Werner zum Leiter der badischen Kriminalpolizei auf. Im Mai 1937 wech-
selte er 37-jährig in das preußische Landeskriminalpolizeiamt, das inzwi- 
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schen zur zentralen Reichsbehörde geworden war. Im RKPA rückte er 

spätestens 1939 in die Position des stellvertretenden Amtchefs auf 2'5 . 1938 

zum Oberregierungsrat, 1941 zum Ministerialrat und 1943 zum Oberst der 

Polizei befördert, war sein SS-Dienstgrad im Oktober 1939 der eines Ober-

sturmbannführers und bei Kriegsende derjenige des Oberführers'''. 

Nach Paul Werner hatte sich das RKPA bei den Bestimmungen zur »vor-

beugenden Verbrechensbekämpfung« von vier Gesichtspunkten leiten las-

sen. Erstens sollten Verbrecher und vermeintliche »Asoziale« vollständig 

erfaßt werden 	Zweitens wurden die »Vorbeugungsmaßnahmen« zeit- 

lich nicht beschränkt; ein System von Prüfungsbestimmungen sollte aber 

eine gesellschaftliche »Wiedereingliederung« ermöglichen. Die Überprü-

fung der Betroffenen sollte drittens allein das RKPA vornehmen dürfen; 

das sollte nicht nur die Einheitlichkeit des Verfahrens, sondern auch 

»Rechtssicherheit« gewährleisten. Parallel zu dieser Eliminierung des ge-

richtlichen Prüfungsverfahrens wurden viertens elementarste gesetzliche 

Beschränkungen sowie der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 168  besei-

tigt. Für die Vorbeugungsmaßnahmen sollten zwar Voraussetzungen gel-

ten, die Paul Werner zunächst als »zwingend« bezeichnete, im nächsten 

Satz aber wieder aufhob: Um »jede hemmende Starrheit auszuschalten«, 

müßten »unter gewissen Voraussetzungen Ausnahmen zugelassen« sein'''. 

Die so konzipierte Verbrechensvorbeugung durch die Polizei 2".  be-

diente sich als Mittel der Überwachung und der Vorbeugungshaft. Als 

Grundlage des Überwachungsprinzips galt das Verbot, den Wohn- oder 

Aufenthaltsort ohne polizeiliche Erlaubnis zu verlassen. Weitere Auflagen 

reichten vom nächtlichen Ausgehverbot und der Zwangsvorschrift, be-

stimmte Lokalitäten wie Bahnhöfe, Gaststätten, Badeanstalten, öffentliche 

Anlagen oder Warenhäuser zu meiden, über die Verpflichtung, nur mit 

bestimmten Personen zu verkehren, bis zu dem Verbot, postlagernd zu 

korrespondieren oder Fahrzeuge zu führen bzw. zu benutzen'''. Die Vor-

beugungshaft verstand das RKPA als Polizeihaft sui generis. Sie war der 

Schutzhaft nachgebildet und konnte wie jene durch die Gerichte nicht au-

ßer Kraft gesetzt werden. Lediglich Dienstaufsichtsbeschwerden bei der 

Kriminalpolizei waren erlaubt'". 

Die Vorbeugungshaft konnte gegen Personen verhängt werden, die von 

der Kripo zu »Berufsverbrechern«, »Gewohnheitsverbrechern«, »Ge-

meingefährlichen« oder »Gemeinschädlichen« erklärt wurden. Die Defini-

tionen waren äußerst vage. So galt als »Berufsverbrecher«, wer »das Ver-

brechen zu seinem Gewerbe gemacht« und »aus dem Erlös seiner Straftaten 

lebt oder gelebt« habe, als »Gewohnheitsverbrecher«, wer »aus verbreche-

rischen Trieben oder Neigungen wiederholt in gleicher oder ähnlicher 

Weise straffällig geworden« sei, und als »Gemeingefährlicher«, wer auf 

Grund einer »schweren Straftat« oder »wegen der Möglichkeit der Wieder-

holung« von der Kripo als »so große Gefahr für die Allgemeinheit« einge-

schätzt wurde, daß sie »seine Belassung auf freiem Fuß« meinte, nicht ver-

antworten zu sollen "3. Wurden diese höchst dehnbaren Bestimmungen bei 
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den »Berufs-« und »Gewohnheitsverbrechern« noch mit dem Kriterium 
einer dreimaligen rechtskräftigen Vorstrafe von mindestens drei Monaten 
Haft und bei den »Gemeingefährlichen« mit dem Begriff des »schweren 
Verbrechens« verknüpft, so war die Definition des »Gemeinschädlichen« 
vollends tautologisch und willkürlich. Als solcher galt nämlich, wer »ohne 
Berufs- und Gewohnheitsverbrecher zu sein, durch sein asoziales Verhal-
ten die Allgemeinheit gefährdet«'", bzw. wer »zeigt, daß er sich nicht in 
die Gemeinschaft einfügen will«". Nach Paul Werner waren damit vor-
nehmlich Personen gemeint, die sich nach polizeilicher Auffassung der 
»Pflicht zur Arbeit« entzögen, keinen festen Wohnsitz hätten sowie insge-
samt durch einen »unstete(n) Lebenswandel« auffielen, wobei dies seine 
Ursache »in Erbanlage, in schlechter Erziehung oder anderen Gründen« 
habe <76. Die Aufnahme der auf diese Weise als »gemeinschädlich« Stigmati-
sierten unter die potentiellen Vorbeugungshäftlinge begründete Werner 
damit, daß sie »erfahrungsgemäß« selbst Verbrecher oder doch Väter von 
Verbrechern seien '". 

Angesichts der polizeistaatlichen Utopie einer »Volksgemeinschaft« 
ohne Verbrechen und Verbrecher gewann die »vorbeugende Verbrechens-
bekämpfung« innerhalb des RKPA kontinuierlich an Gewicht. Anfang 
1938 war sie noch dem Referat »S.-Kr. 3 « 278  zugeteilt, wo sie neben Berei-
chen wie der »Kriminaltechnik«, und dem »Kriminaldiensthundewesen« 
fünf von insgesamt fünfzehn Sachgebieten besetzte "9. Innerhalb des Am-
tes V »Verbrechensbekämpfung« des RSHA '8° wurde der Sektor »<Vorbeu-
gung« dann 1939/4o  als eigenständige Gruppe V B geführt'''. Am 1.März 
1941 wurde der Bereich »Vorbeugung« als V A z schließlich in die neu zu-
sammengesetzte Gruppe V A »Kriminalpolitik und Vorbeugung« des 
RKPA aufgenommen'''. Die Gruppe V B bzw. V A 2 wiederum gliederte 
sich in die drei Referate »Berufs- und Gewohnheitsverbrecher«, »Asoziale 
und Zigeuner«, »Statistik und Forschung«. Das Referat »Asoziale und Zi-
geuner« bzw. »Asoziale, Prostituierte und Zigeuner« x83  (V A 2 b) seiner-
seits unterhielt fünf Dienststellen. Die erste war für »grundsätzliche Fragen 
über (sie) die Behandlung der Gemeinschaftsfremden und des Asozialent-
ums« zuständig, die zweite für »polizeiliche Vorbeugungshaft gegen Aso-
ziale«. Die Dienstellen 3 und 4 bearbeiteten Gesuche zur Aufhebung der 
Vorbeugungshaft, die fünfte (RSHA V A 2 b 5) war die »Reichszentrale zur 
Bekämpfung des Zigeunerunwesens« 284. 

Infolge der Bedeutung, den das RKPA der »vorbeugenden Verbrechens-
bekämpfung« zumaß, und infolge der zeitgleichen Neubestimmung der 
Konzentrationslager als »Erziehungs- und Produktionsstätten« 283, die zu 
einer erheblichen Ausweitung der Häftlingskategorien und -zahlen führte, 
wurden bald auch Sinti und Roma unter den Begriff der »Asozialität« sub-
sumiert. Die expansive Anwendung dieser Kategorie wurde nicht zuletzt 
durch den Vierjahresplan begünstigt, mit dem die NS-Führung wirtschaft-
liche Autarkie anstrebte'''. Göring hatte in seiner Funktion als Beauftrag-
ter für den Vierjahresplan am 14. Dezember 1937 »mit Rücksicht auf den 
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steigenden Mangel an Arbeitskräften« und dem Ziel eines »zweckvolleren 
Arbeitseinsatz(es)« »Beschränkungen in der Ausübung des Wandergewer-
bes und des Stadthausierergewerbes« 287  angeordnet. Damit diese Order 
griff, verlangte er zwei Monate später von Himmler eine »verstärkte poli-
zeiliche Kontrolle« dieser Gewerbe'. Ebenfalls mit Rekurs auf Görings 
Verordnung vom 14.Dezember 1937 forderte das Reichswirtschaftsmini-
sterium, Gewerbescheine für Wandermusiker »nach strengsten Grundsät-
zen« zu prüfen, mithin gerade diese Personengruppe in der Ausübung ihres 
Berufes zu behindern <89. Der SS diente der Vierjahresplan zu einer eigenen 
Kampagne gegen vermeintliche »Arbeitsscheue«, die sich vor allem gegen 
fahrende Händler, Straßen- und Wandermusikanten richtete '9'. 

Nachdem schon im Frühjahr 1938 vorgebliche »Arbeitsscheue«, unter 
ihnen auch Sinti, verhaftet worden waren"', monierte ein »Schnellbrief« 
des RKPA vom 1. Juni 1938, die Möglichkeiten einer »vorbeugenden Ver-
brechensbekämpfung« seien von der Polizei bisher nicht mit der »erforder-
lichen Schärfe« angewandt worden. Im Interesse einer »straffe(n) Durch-
führung des Vierjahresplanes« seien zwischen dem 13. und i8. Juni aus dem 
Bereich jeder Kriminalpolizeileitstelle »mindestens 200 männliche arbeits-
fähige Personen (Asoziale)« in ein Konzentrationslager zu verbringen'''. 
Neben Landstreichern, Bettlern, Zuhältern und Vorbestraften, die sich 
einer nicht weiter definierten »Ordnung der Volksgemeinschaft« verwei-
gerten, sollten innerhalb dieser »Aktion Arbeitsscheu Reich« '" auch »Zi-
geuner und nach Zigeunerart umherziehende Personen« interniert werden, 
die nach polizeilicher Auffassung nicht dem fragwürdigen Kriterium von 
»geregelter Arbeit« entsprachen '94. 

Wie hoch der Anteil der festgenommenen Sind und Roma auf Reichs-
ebene war, ist nicht bekannt. In der Stadt Dortmund, für die einige Zahlen-
angaben vorliegen, traf die Verhaftung acht von 68 erwachsenen männ-
lichen Zigeunern "'. In Baden waren 14 Personen betroffen'''. Im Kölner 
Zigeunerlager wurden am 21. Juni 1938 bei einer als Routinekontrolle ge-
tarnte Razzia alle Männer, die nicht als Lohnabhängige beschäftigt waren, 
festgenommen und für eine Woche inhaftiert; aus ihrem Kreis wurden nach 
Schätzungen von Betroffenen zwischen 20 und 3o Personen in das KZ Sach-
senhausen verschleppt"7. Ebenfalls nach Sachsenhausen wurden jene 
männlichen Internierten des Düsseldorfer Zigeunerlagers transportiert, die 
jung und alleinstehend waren'''. Nach dem gleichen Kriterium wurden am 
15. Juni 1938 pfälzische Sind aus Gräfenhausen, Stein und Eußerthal zu-
nächst im Polizeigefängnis Landau festgehalten und dann nach Dachau 
transportiert X99. Einem Bericht der Hamburger Sozialbehörde zufolge 
wurde die Mehrheit der dort lebenden männlichen Zigeuner 1938 im KZ 
Buchenwald interniert;". Verhaftungen sind des weiteren aus Bayern, Ber-
lin, Berleburg, Bonn, Bremen, Frankfurt am Main, Oldenburg, Quedlin- 
burg und Stettin bekannt 	Aus der Stadt Magdeburg 3" wurden minde- 
stens 44 teils verheiratete, teils unverheiratete Männer zwischen 16 und 
6o Jahren am 14. Juni in das KZ Buchenwald oder am 17. Juni 1938 in das 
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KZ Sachsenhausen verschleppt. Mindestens 18 von ihnen wurden in diesen 
KZs oder — von dort in andere Lager überstellt — in Dachau, Mauthausen, 
Neuengamme und deren Außenlagern um ihr Leben gebracht 	Im öster- 
reichischen Burgenland wurden im Juni 1938 232 Roma festgenommen und 
in das KZ Dachau 304  und — nach den Erinnerungen eines politischen Häft-
lings" — auch nach Buchenwald verschleppt. Wenn die zur Verhaftung 
Vorgesehenen nicht in ihrem Haus waren, nahm die Polizei andere mit, um 
ihr Kontingent zu erfüllen 306. 

Aus Magdeburg, Quedlinburg und Köln sind KZ-Einweisungsbescheide 
für vorgeblich »arbeitsscheue« Zigeuner überliefert. Als hinreichendes In-
diz für »Asozialität« galt danach eine selbständige, nicht lohnabhängige 
Berufstätigkeit. »Hat als Zigeuner noch nie eine feste Arbeit gehabt«, hieß 
es etwa in einem Kölner Bescheid, »treibt sich seit seiner Schulentlassung 
als Pferdehändler umher.«" Ähnlich die Standardbegründung der Magde-
burger Kripo: »L. hat noch nie eine feste Arbeitsstelle gehabt und sich auch 
nie darum bemüht. Er ist stets nach Zigeunerart im Lande umhergezo-
gen.« "8  Solche Floskeln wurden selbst gegen schwerkranke und durch 
Kriegsverletzungen verkrüppelte Männer benutzt 3". Besonders gefährdet 
waren Artisten und Musiker'''. Ihnen gegenüber wurde sogar der Entzug 
des Wandergewerbescheines, der ihre berufliche Existenz vernichtet hatte, 
als Beleg der »Asozialität« verwandt. So wurde in Madgeburg ein 36-jähri-
ger Musiker, Witwer und Vater von vier Kindern, mit folgender Begrün-
dung in das KZ Buchenwald eingewiesen: »Im Jahre 1937 und in diesem 
Jahre wurde ihm der Wandergewerbeschein versagt. Seit dieser Zeit ist er 
ohne jede Beschäftigung gewesen. Nach den getroffenen Feststellungen ist 
er als arbeitsscheuer Mensch anzusehen. Er ist hier kriminell noch nicht in 
Erscheinung getreten.« 3" 

Nach der Verschleppung vorgeblich »arbeitsscheuer« Zigeunern in die 
Konzentrationslager wurden vereinzelt auch kritische Stimmen in Politik 
und Verwaltung laut. Sie verurteilten nicht die KZ-Haft als solche, sondern 
klagten über die Folgekosten, die den Gemeinden daraus entstünden. Der 
bayerische Landesverband für Wanderdienst bemerkte Anfang 1939, da 
viele männliche Zigeuner in ein Konzentrationslager eingeweisen seien, 
würden die lokalen Fürsorgeträger über Gebühr mit den Frauen und Kin-
dern »belastet« 3". Die Hamburger Jugendbehörde drang Ende 1939 dar-
auf, Zigeunerkinder, deren Eltern festgenommen seien, nicht in Waisen-
häuser aufzunehmen, »um nicht Fürsorgekosten entstehen zu lassen«. Die 
Kinder sollten vielmehr bei Familienangehörigen untergebracht werden, 
die man mit der Unterstützungssumme von co bis 13 RM monatlich abzu-
speisen gedachte'''. Der Oberbürgermeister der Stadt Quedlinburg ver-
wandte sich mehrfach für die Freilassung inhaftierter Sinti, deren völlig 
verarmte Familien kommunale Wohlfahrtsunterstützung erhielten und 
mietfrei in städtischen Wohnbaracken untergebracht werden mußten 3 ' 4. 

Etwa ein Jahr nach der ersten umfassenderen Verhaftungsaktion gegen 
vermeintliche »Asoziale« verfügte das RKPA unter dem Titel »Vorbeu- 
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gende Maßnahmen zur Bekämpfung der Zigeunerplage im Burgenland« 
Anfang Juni 1939 die KZ-Internierung burgenländischer Roma "s. Nach 
Ansicht der Kripo kamen »etwa 2000 männliche Personen über 16 Jahre« 
und bis zu 1000 »weibliche Personen — im Alter vom 15. bis zum 5o. Le-
bensjahre« für die »Einweisung« »in Frage«. Roma, die in fester Arbeit 
standen oder den Bauern für die Einbringung der Ernte unentbehrlich 
schienen, sollten nicht verhaftet werden, ebensowenig stillende Mütter und 
schwangere Frauen, bei denen die Kripo Komplikationen und bürokrati-
schen Aufwand fürchtete. Manche burgenländischen Roma suchten die 
Kripo vergeblich von einer Festnahme abzuhalten; sie brachten mit Ver-
weis auf ihre lange Seßhaftigkeit den soziographischen Zigeunerbegriff ins 
Spiel, der die Zigeuner mit den Fahrenden identifizierte: »Wir sind doch 
keine Wanderzigeuner.« 3 '6  Die Kinder der Internierten sollten ohne Ko-
sten für die Polizei in konfessionelle Fürsorgeeinrichtungen überstellt wer-
den. Da der Kripo die avisierte unentgeltliche Unterbringung der Kinder 3 '7  
mißlang, wurden die meisten mit ihren Müttern in das KZ Ravcnsbrück 
verschleppt; einige Jungen über 12 Jahren wurden mit ihren Vätern nach 
Dachau und von dort am 26./ z7. September 1939 nach Buchenwald ge-
bracht 3 's. Anders als im »Altreich« wurden die Angehörigen inhaftierter 
Zigeuner aus der »Ostmark« nicht von der NSV unterstützt". Dem SD-
Leitabschnitt Wien reichte das noch nicht. »Nach wie vor«, hieß es in sei-
nem Bericht vom z6. Februar 1940, fielen vor allem »Frauen und Kinder 
den Gemeinden zur Last«; man schlug deshalb vor, die Zigeuner »außer-
halb des deutschen Volksgebietes unterzubringen« 



7. In den Konzentrationslagern 

Aus den Konzentrationslagern selbst liegen nur wenige quantitative Anga-
ben über die festgehaltenen Zigeuner und ihren Anteil an den vermeintlich 
»asozialen« Häftlingen vor. Aus dem KZ Dachau ist lediglich bekannt, daß 
im Juni 1939553 burgenländische Zigeuner dorthin verschleppt wurden'''. 
Für das Ende Mai / Anfang Juni 1938 von Dachau aus gegründete KZ Maut-
hausen lassen sich Zigeunerhäftlinge von August 1938 an nachweisen 3". 
Der Stegersbacher Roma Adolf Gussak berichtet, daß er am 21. März 1939 
von Dachau nach Mauthausen überstellt wurde m; der erste Mauthausener 
Totenschein für einen burgenländischen Roma datiert vom 26.März 
1939 34. Eine Aufstellung der Rassenhygienischen Forschungsstelle des 
Reichsgesundheitsamtes 3" vom 19. September 1940 nennt 174 Zigeuner im 
KZ Mauthausen mit Namen, Häftlingsnummer, Geburtsdatum und Ge-
burtsort; die meisten von ihnen waren in den Blöcken io, 5, 6 und 8 zusam-
mengefaßt'''. Insgesamt wurden in den Jahren 1939 / 40 etwa 25o öster-
reichische Zigeuner nach Mauthausen verschleppt 3'7. Am 15. bzw. 
31. März 1945 waren unter den 82.486 in Mauthausen registrierten männ-
lichen Häftlingen 200 Zigeuner und unter den 2.252 weiblichen Häftlingen 
79 Zigeunerinnen 3'8. Im Konzentrationslager Neuengamme, das im De-
zember 1938 zunächst als Außenkommando des KZ Sachsenhausen errich-
tet wurde, wurden spätestens um die Jahreswende 1939/40 Sinti festgehal-
ten 3"; die genaue Zahl ist nicht bekannt. Für das KZ Buchenwald finden 
sich erste Zahlen über die seit Juni 1938 inhaftierten Zigeuner im Februar 
1939; am 2.2. wurden dort 107, am 9.2. 1939 111 Sinti und Roma festgehal-
ten'''. Alfred Hönemann, im KZ Buchenwald als Blockältester der Baracke 
14 eingesetzt, die ebenso wie die Baracke 15 am 27.September 1939 mit 
burgenländischen Roma belegt wurde, schätzt deren Zahl im Herbst 1939 
auf etwa 700, unter ihnen 120 bis up jugendliche unter 18 Jahren und etwa 
25 Jungen zwischen 12 und 14 Jahren. Die Todesrate war gerade in dieser 
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Gruppe enorm hoch "'. Am 26. Juni 1941 wurden nur noch 215 Zigeuner in 
Buchenwald gezählt "2. Aus ihrem Kreis überstellte die Lagerleitung in den 
darauf folgenden Tagen 91 burgenländische Roma nach Mauthausen "3. 
Am 29. Januar 1944 wurden in Buchenwald 64 Personen als Zigeuner und 
817 als nichtzigeunerische »Asoziale« registriert 334. Im KZ Ravensbrück 
wurden am 29. Juni 1939 440 burgenländische Zigeunerinnen mit ihren 
Kindern unter den Häftlingsnummern 1514-1953 registriert )3s. Die Schät-
zungen der polnischen Inhaftierten Maria Mrozek, 1940 Blockälteste im 
Zigeuner-Block 24, gehen dahin, daß dort über 600 Personen zusammenge-
pfercht worden seien'''. Diese Zahl dürfte insofern realistisch sein, als seit 
der Jahreswende 1939 /40 auch zahlreiche Zigeunerinnen aus dem »Alt-
reich« nach Ravensbrück verschleppt wurden. 

In den Häftlingsstatistiken des KZ Sachsenhausen lassen sich Sinti seit 
dem 17. Juni 1938 nachweisen 337. Für die Zeit vom 25. Juni 1938 bis zum 
29. Dezember 1939 liegen exakte Angaben über ihre Zahl und ihren Pro-
zentanteil an den als »arbeitsscheu« stigmatisierten Häftlingen vor "8. 
Letztere machten bis zum Kriegsbeginn am 1.September 1939 zwischen 
zwei Drittel und der Hälfte der Gesamthäftlingszahl des Konzentrations-
lagers aus. Nach dem 1.September 1939 sank ihr Anteil deutlich, da nun 
zahlreiche deutsche politische und bald auch polnische Häftlinge inhaftiert 
wurden 339. Die festgehaltenen Zigeuner bildeten bis zum April 1939 etwa 
7,5 Prozent und seit dem i. Mai 1939 zwischen 9 und 10 Prozent der Häft-
lingskategorie der von der SS als »asozial« Klassifizierten. Die Veränderung 
des Anteils ist darauf zurückzuführen, daß zu Hitlers so. Geburtstag im 
April 1939 im KZ Sachsenhausen 954 Vorbeugungshäftlinge amnestiert 
wurden. Zigeuner wurden dabei nicht berücksichtigt 34°. Gleichwohl sank 
auch die Zahl der in Sachsenhausen festgehaltenen Zigeuner bis Kriegsbe-
ginn um etwa ein Drittel. Das war aber nicht nur auf Entlassungen;' zu-
rückzuführen, sondern auch auf Verlegungen in andere Lager "'. 

Während des Krieges nahmen die Transporte in andere, oft neu gegrün-
dete KZs zu. Allein von den mindestens 44 Sinti, die im Juli 1938 aus Mag-
deburg nach Buchenwald oder Sachsenhausen verschleppt worden waren, 
wurden zwischen 1940 und 1943 17 in die Lager Dachau, Mauthausen, 
Natzweiler, Neuengamme, Ravensbrück oder Wewelsburg überführt und 
manchmal noch zwischen diesen Lagern hin- und hergeschoben 343. Unter 
den Häftlingen, die 1941 von Sachsenhausen zum Aufbau des KZ Groß-
Rosen abkommandiert wurden, waren ebenfalls Sinti 344. 
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Häftlinge des KZ Sachenhausen 23 

Datum 	Häftlingszahl 	»Asoziale« 
Häftlinge 

. 6.1938— 2 9 . 12. 193 9 

Zigeuner 

25. 	6.1938 7515 4507 248  

I. 	8.1938 9183 6125 442 

I. 	9.1938 8921 5894 433 
1.10.1938 8624 5618 425 
1.11.1938 8411 5390  386 

1.12.1938 12622 4858 360 

1. 	1.1939 8313 4749 347 

I. 	2.1939 7488 4561 329 

1. 	3.1939 7250 441 9 330  
I. 	4.1939 7110 4292 326 

1. 	5.1939 5855 3338 322 

I. 	6.1939 5950 3342  314 

I. 	7.1939 6023 3316 310 

I. 	8.1939 6175 3327 302 

1. 	9.1939 6573 3313 308 

1.10.1939 8425 3340 308 

1.11.1939 11430 3584 309 

1.12.1939 12200 3630 315 

Innerhalb der KZs wurden Sinti und Roma wie die Angehörigen der übri-

gen Häftlingskategorien in Steinbrüchen, in Be- und Entwässerungskom-
mandos, Ausbesserungswerkstätten oder zu Ausschachtungsarbeiten zur 

Zwangsarbeit eingesetzt 345 . Es stand nicht eine wie auch immer geartete 

produktive Funktion der Arbeit, sondern ihre Rolle zur Brechung der 

Persönlichkeit im Zentrum 346. So erinnert sich der 1940 nach Sachsenhau-

sen verschleppte Sinto Hugo Franz an das Klinkerwerk: »Ich kam nach 
Oranienburg-Klinker — eines der gefürchtetsten Kommandos, die es gab; 

es wurden dort Ziegelsteine gebrannt. Unter anderem wurde im Klinker-
werk auch Zement ausgeladen. Stabile Häftlinge bekamen zwei Zentner 

Zement, zwei Säcke, auf den Rücken, und zwar wurden die von Lastkähnen 
abgeladen; man ging über eine Planke, die von den Kähnen zum Ufer gelegt 

war. Es passierte des öfteren, daß auf dieser Planke Häftlinge das Gleichge-
wicht verloren und in den Kanal fielen. Denn es mußte alles im Laufschritt 

getätigt werden. Wenn ein Sack herunterfiel und aufplatzte, dann wurde der 

Häftling von Kapos und Wachmannschaften geschlagen.« 147  Für die Zigeu-

ner als vermeintlich »asoziale« Häftlinge, die in der Lagerhierarchie weit 

unten rangierten 348, war die Schwerstarbeit oft gleichbedeutend mit dem 
Erschöpfungstod. Nur wenige Zigeunerhäftlinge konnten aus den Arbeits-

kommandos in die Musikkapelle des jeweiligen Lagers wechseln 349  oder gar 

eine Position in der Häftlingshierarchie erreichen, die von den »politischen« 
oder von den »kriminellen« Inhaftierten beherrscht wurde 35°. 
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Im KZ Buchenwald mußten die Ende September 1939 von Dachau 
dorthin verschleppten burgenländischen Roma zunächst auf dem Ba-
rackenfußboden der Blöcke 14 und 15 schlafen, der notdürftig mit 
Stroh bedeckt wurde. Auf Anordnung der Lagerführung wurden sie 
den Schachtkommandos I und II, dem Be- und Entwässerungskom-
mando, dem Steinbruch und dem Steineträgerkommando zugeteilt, die 
als die körperlich anstrengendsten und schwersten galten. Die kommu-
nistischen Blockältesten Alfred Hönemann und Michael Lawrenz setz-
ten sich dafür ein, daß zumindest einige der 12- bis 14-jährigen Jungen 
in den Stubendienst oder in leichtere Handwerkerkommandos versetzt 
wurden. Die Buchenwalder SS terrorisierte die Roma nicht nur mit den 
üblichen Strafmethoden wie der Bunkerhaft, der Prügelstrafe und dem 
Strafexerzieren in Schlamm, Eis oder Schnee. Die SS-Blockführer ließen 
sie im Winter 1939/40, in dem die Arbeitskommandos wegen extremer 
Kälte oft nicht ausrücken konnten, unter dem Vorwand, die Betten 
seien unzureichend «gebaut«, minutenlang den Kopf in den Schnee 
stecken. Um das Lagerpersonal von solchen Schikanen abzulenken, 
konzipierten die Roma-Häftlinge eigens für die SS ein Unterhaltungs-
programm mit Tanz, Liedern, Instrumentalmusik und Handlesen. 
Einige Zigeuner vermochten die Postzensur der SS zu überlisten, indem 
sie die Romanes-Begriffe für «Tod« oder «Hunger«, als fiktive Eigen-
namen getarnt, in ihre Briefe einfügten"'. Die burgenländischen Zigeu-
ner sprachen untereinander Romanes, hielten verglichen mit anderen 
Häftlingsgruppen eng zusammen und bekamen von ihren nicht verhaf-
teten Verwandten Geldbeträge zugesandt, für die sie in der Häftlings-
kantine einige Kekse und Salat kaufen konnten. Alfred Hönemann war 
vom Familiensinn der Roma beeindruckt. Erschüttert habe ihn ein Satz 
seines 12-jährigen Stubendienstes Alex Karoly: «Blockältester, wenn 
unsere Väter und Geschwister in Buchenwald sterben müssen, dann 
wollen wir auch mit sterben. Was hat das Leben dann noch für einen 
Sinn?« 3 S' 

Im Winter 1939/40 erfroren vielen Zigeunern Finger und Zehen, 
Hände und Füße. Viele litten an einer schweren Augenkrankheit; nur 
drei von ihnen wurden in das Weimarer Krankenhaus überwiesen 313. Die 
burgenländischen Roma erhielten den Lagerspitznamen »Zündis«, weil 
sie den übrigen Häftlingen schmal wie Zündhölzer erschienen. An man-
chen Abenden lagen die toten und zusammengebrochenen Häftlinge, so 
Alfred Hönemann, «bergeweise« vor den Blocks 14 und 15. Die noch le-
benden Verletzten und Schwerkranken wurden von ihren Kameraden 
nach den Abendappellen in den Häftlingskrankenbau gebracht; diejeni-
gen, die am nächsten Morgen noch lebten, seien dann mit einer Todesin-
jektion, der «Mulo-Spritze«, ermordet worden 3S 4. «Die Mordmaschine 
der SS sorgte dafür, daß nach knapp neun Monaten die Hälfte von 700 
eingelieferten Zigeunern umgebracht war.« 3" Ein anderer Überlebender 
des Lagers schreibt über die Roma im Winter 1939/40: «Jetzt starben sie 
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dahin, und kurze Zeit später war fast kaum noch einer von ihnen am Le-
ben.« 336  Das Internationale Lagerkomitee von Buchenwald hielt 1949 
fest: »Einen besonders hohen Anteil hatten in der Zeit vom November 
1939 bis Mai 1940 an den im Lager Verstorbenen die Zigeuner.« 3" Wie-
viele von den 1938 und 1939 in das KZ Buchenwald verschleppten Roma 
und Sinti das Lager überlebten, ist unklar. Die Todesquote dürfte aber 
über 5o Prozent und damit deutlich über der durchschnittlichen Todes-
rate Buchenwalds gelegen haben, die 1939 14, 1940 21 und 1941 19 Pro-
zent betrug 358. 

Über die Schikanen im KZ Dachau schreibt der burgenländische 
Roma Adolf Gussak, der vom Sommer 1938 bis zum Frühjahr 1939 
dort festgehalten wurde: »Alle Arbeiten mußten wir im Laufschritt ma-
chen. War es heiß, mußten wir Mäntel anziehen, gab es Kälte, mußten 
wir nackt im Freien stehen. Bei Hitze mußten wir mit den Mänteln be-
kleidet >auf und nieder< machen. Kam einer nicht mit, mußte er sich 
nackt ausziehen und sich in Brennesseln wälzen. Nachts mußten wir 
auf Kommando aus den Betten springen und unter die Betten kriechen. 
Wir mußten auf Kommando wie Hunde bellen oder schnarchen.« 339 
Adolf Gussak wurde am 21.März 1939 von Dachau nach Mauthausen 
verbracht. Dort mußte er zunächst in dem besonders gefürchteten 
Steinbruch arbeiten: »Wir hatten sehr leichte Kleider und nur Holzpan-
toffeln. Als Verpflegung gab es mittags Teewasser und Sulzwurst, in 
der Eisstückchen waren. Wenn einer bei der Arbeit nicht mitkam, 
mußte er sich ausziehen und hinlegen. Steifgefroren wurden dann die 
Körper wie Steine auf Autos verladen und ins Lager gebracht. Hier 
mußten die Blockältesten die Erfrorenen nach Nummern sortieren. 
Dann wurden die Ermordeten in dem Waschraum geschichtet. Es kam 
vor, daß es noch Lebende unter diesen gab. Aber es wurde nicht so ge-
nau genommen, sie verreckten dann schon im Waschraum.« Als nach 
Kriegsbeginn die ersten polnischen Häftlinge nach Mauthausen depor-
tiert wurden, hätten die deutschsprachigen Häftlinge »mehr Ruhe« ge-
habt; »die Polen waren den größeren Schikanen ausgesetzt. Als dann 
die Russen kamen, ging es diesen am schlechtesten.« }6o Von den etwa 
25o seit dem August 1938 nach Mauthausen verschleppten Zigeunern, 
unter denen die meisten zumindest 1939 im Steinbruch des Lagers ar-
beiten mußten, starben bis Anfang Oktober 1941 etwa 340 361. 

Eine Todeszahl ist auch aus dem von Sachsenhausen errichteten KZ 
Wewelsburg überliefert. Dort wurden in den anderthalb Monate zwi-
schen dem 1. April und dem 15.Mai 1942 6 Zigeunerhäftlinge um ihr Le-
ben gebracht 36'. Aus dem KZ Neuengamme erwähnt der ehemalige jüdi-
sche Häftling Josef Mayer den Mord an einem Zigeuner, der nach einem 
Fluchtversuch ins Lager zurückgebracht wurde: »Wir alle mußten zum 
Appell antreten und mußten zusehen, wie man mit solchen >Flüchtlin-
gen< umging. Man legte ihn mit Händen und Füßen gefesselt auf den 
Rücken. Ein SS-Mann stellte sich auf den Delinquenten. Einen Fuß auf 
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den Bauch und einen Fuß auf den Hals des Gefangenen. In der Hand 
hatte der SS-Mann einen Stock, an welchem ein Nagel befestigt war. Er 
stach dabei dem Gefangenen ins Gesicht und bei vollem Bewußtsein die 
Augen aus. Nachher erhielt der Gefangene noch Schläge auf den Kopf. 
Zu guter Letzt wurde er rücklings an Ketten am Fenstergitter aufge-
hängt.« 363  

Im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück ließ das SS-Lagerpersonal 
die Roma-Frauen und -Kinder, die man Ende Juni 1939 aus dem Burgen-
land dorthin verschleppt hatte, zwei Tage und eine Nacht auf dem Platz 
vor dem Häftlingsbaderaum im Freien sitzen, »von den Aufseherinnen 
und SS-Männern verhöhnt, angespuckt, geschlagen und getreten« 364. 
Dann erst wurden sie registriert, gebadet, mit Häftlingskleidung versehen 
und auf den Block geschickt. Zunächst wurden die Frauen und Kinder 
auch in Ravensbrück auf die körperlich anstrengendsten Kommandos 
verteilt; sie mußten Sand schippen, Wege anlegen und Ziegelsteine 
schleppen. Allmählich erhielten sie aber auch Zugang zur Strohschneide-
rei, Färberei und anderen Werkstätten 36s. Eine Burgenlandzigeunerin 
wurde sogar Funktionshäftling'''. Daß die Roma-Frauen in Ravens-
brück mehr Solidarität und Hilfe aus den einflußreicheren Häftlings-
gruppen erfuhren als die männlichen Sinti und Roma in Buchenwald, 
Dachau, Mauthausen oder Sachsenhausen, war auf die Anwesenheit der 
Kinder zurückzuführen. Angela sei das erste Kind in Ravensbrück gewe-
sen, an das sie sich erinnere, schreibt etwa Margarete Buber-Neumann, 
ein »Zigeunermädchen von neun Jahren, eine kleine indische Schönheit. 
Sie ging auf der Lagerstraße zwischen ihrer zahlreichen Verwandtschaft, 
und alle Frauen blickten nach ihr mit wehen mütterlichen Augen. Sie 
umarmten Angela, sie schenkten ihr Brot, und alle dachten an die eige-
nen Kinder.« 367, Maria Mrozek, die nach 1945 in Polen Leiterin eines 
Erziehungsheims wurde, erinnert sich ebenfalls an die Roma-Kinder: 
»Bei diesen Kindern habe ich zum erstenmal in meinem Leben den Na-
men >Unsere Mutter< bekommen. Ich habe sie gewaschen, ihnen die 
Nase geputzt und sie gefüttert.« 368  

Die Lagerführung unterwarf die Kinder bald rigiden Vorschriften. So 
sollten sie die Baracken tagsüber nur in Begleitung der Block- oder Stu-
benältesten verlassen dürfen, kein Spielzeug besitzen und sich still in einer 
festgelegten Ecke des Baracken-Tagesraumes aufhalten 369. Mit den Zigeu-
nerinnen selbst veranstaltete das Lagerpersonal sogenannte Schubkarren-
rennen, bei denen die Frauen steinbeladene Schubkarren um die Wette 
schieben mußten ". Eine burgenländische Romni, die von ihren Kindern 
fortgerissen in den »Zellenbau« genannten Strafblock gesperrt worden 
war, wurde dort von der Oberaufseherin Zimmer und zwei als »Berufs-
verbrecherinnen« festgehaltenen Frauen zu Tode gequält"'. Eine weitere 
Zigeunerin wurde nach zwei gescheiterten Fluchtversuchen ebenfalls im 
»Zellenbau« von den dort inhaftierten Frauen ermordet, nachdem die 
Aufseherinnen Zimmer und Kögel sie nach dieser Flucht 36 Stunden ohne 
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Nahrung hatten Strafe stehen lassen }7z. Überlebt haben das KZ Ravens-
brück wohl nur einige jüngere Zigeunerfrauen, die in einer der Lager-
werkstätten hatten unterkommen können. Die älteren und kranken 
Frauen sowie die meisten Kinder starben — in Ravensbrück selbst oder in 
den Außenkommandos des Lagers, in Auschwitz-Birkenau oder 1945 auf 
den Todesmärschen von Ravensbrück nach Mauthausen und Bergen-Bel-

sen 373. 



8. Das Eingreifen der Wissenschaft 

Während die KZ-Haft das Leben der Betroffenen bedrohte, galt sie der 
Kriminalpolizei teils als technisch-organisatorisches Problem, teils als Aus-
gangspunkt zu neuerlichen Überlegungen, die die »vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung« perfektionieren und vereinheitlichen sollten. Das er-
schien dem RKPA auch deshalb erforderlich, weil die KZ-Internierung 
vermeintlich »arbeitsscheuer« Zigeuner 1938 lokal und regional unter-
schiedlich gehandhabt worden war. In manchen Städten waren lediglich 
erwachsene Männer inhaftiert worden, wohingegen die Kriminalpolizei 
anderenorts nur unverheiratete jüngere Männer in die Lager verschleppt 
hatte. Während aus ganz Baden nur 14 Personen interniert worden waren, 
hatte die Kripo allein in Magdeburg mindestens 44 festgenommen. Solche 
Differenzen waren insofern nicht erstaunlich, als das vom Reichskriminal-
polizeiamt festgesetzte Kriterium zur Festnahme sich auf die quantitative 
Angabe beschränkt hatte, aus jedem Kriminalpolizeileitstellenbezirk seien 
mindestens zoo vorgeblich »asoziale« Personen zu verhaften 374. Damit sah 
sich die »vorbeugende Verbrechensbekämpfung« 1938 genau jenen imma-
nenten Schwierigkeiten gegenüber, die schon das 1926 verabschiedete 
bayerische »Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz« gekennzeichnet hatten. 
In beiden Fällen verfügte die Kriminalpolizei bei den Festnahmen über kein 
Verfahren, mit dem sie sich in der Lage wähnte, prognostisch zu bestim-
men, welcher vorgeblich »Arbeitsscheue« für wie lange festgehalten wer-
den sollte und welche Folgen die Haft zeitigen werde. 

Anders als die bayerische Polizei im Jahre 1926 glaubte das RKPA 1938 
jedoch den Weg gefunden zu haben, auf dem die Utopie einer verbrechens-
und verbrecherfreien »Volksgemeinschaft« mit wissenschaftlich exakter 
Begründung zu erreichen sei. Nach Arthur Nebe sollte die Kripo nämlich 
bei ihrer »Vorbeugungsarbeit« »die Ursachen des Verbrechens und die 
Entstehung des Verbrechertums« in den »nationalsozialistischen Erkennt- 
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nissen von Rasse und Vererbung« suchen'''. Paul Werner ergänzte, ein 
Verbrecher dürfe nicht als Einzelperson gesehen werden, sondern vielmehr 
als »Sproß und Ahn einer Sippe«. Jede »Vorbeugungsmaßnahme« müsse 
deshalb die »erbbiologische Überprüfung« der Betroffenen nach sich zie-
hen; für die »notwendige Wissenschaftlichkeit« werde man »einschlägi-
ge(n) Fachkräfte« bemühen '76. 

Als die »vorbeugende Verbrechensbekämpfung« 1938 einsetzte, wurden 
die vom Reichskriminalpolizeiamt favorisierten Prognoseverfahren, die 
auf dem genetischen Rassismus fußten, gerade erst institutionalisiert. Ende 
November 1937 hatte der Reichsjustizminister die »Einrichtung eines kri-
minalbiologischen Dienstes im Bereich der Reichsjustizverwaltung« ver-
fügt. Dieser »kriminalbiologische Dienst« sollte »planmäßig« »die Wesens-
art Gefangener«, ihre »erblichen Anlagen und die im Leben und durch das 
Leben bewirkte Gestaltung der Persönlichkeit« erforschen 377, um so zu der 
gewünschten »Inventarisierung aller Erbanlagen« 378  des deutschen Volkes 
beizutragen. Zu diesem Zweck wurden nach bayerischem Vorbild 379  in 
mehreren Haftanstalten »kriminalbiologische Untersuchungsstellen« und 
in den Gefängnissen und Zuchthäusern von neun Universitätsstädten 
übergeordnete »kriminalbiologische Sammelstellen« gegründet 38°, die in 
Kooperation mit den kriminalbiologischen Lehrstuhlinhabern der Univer-
sitäten den »sozialen Leistungswert« und den »Erbwert« des »Prüflings« 
eruieren und daraus Prognosen über dessen künftiges Sozialverhalten 
(»voraussichtlich besserungsfähig oder unverbesserlich«) ableiten sollten. 
Diese »Gutachten« sollten im Reichsgesundheitsamt gesammelt und ausge-
wertet werden 

Sinti und Roma waren erstmals im Runderlaß »Bekämpfung der Zigeu-
nerplage« vom 6. Juni 1936 als »dem deutschen Volkstum artfremdes Zi-
geunervolk« stigmatisiert worden. In einem Schreiben an das bayerische 
Innenministerium hob Werner Best 383, derzeit Chef des Verwaltungsamtes 
der Sicherheitspolizei, am 24. März 1938 hervor, der von ihm beigelegte 
Vorentwurf eines Zigeunergesetzes ziele auf »die endgültige Lösung der 
Zigeunerfrage nach rassischen Gesichtspunkten«. Von besonderer Bedeu-
tung seien dabei die »Erfassung aller Zigeuner« sowie die »polizeiliche Vor-
beugungshaft« »insbesondere« für »die asozialen Mischlinge«, wohingegen 
der »Vorschlag, die Zigeuner seßhaft zu machen«, nicht in den Vorentwurf 
aufgenommen worden sei, weil die »rassechten Zigeuner« »nach Auffas-
sung von Sachverständigen ihren Wandertrieb gar nicht aufgeben« könn-
ten'''. Die Bestimmungen über die »Reichszentrale zur Bekämpfung des 
Zigeunerunwesens« vom 16. Mai 1938 enthielten zudem Hinweise auf 
»rassenbiologische Forschungen« deren »Erkenntnisse auszuwerten« 
seien'''. Präziser war in diesem Punkt der Runderlaß »Bekämpfung der 
Zigeunerplage« vom 8. Dezember 1938. Dort hieß es, die »bisher bei der 
Zigeunerbekämpfung gesammelten Erfahrungen sowie die «durch die ras-
senbiologischen Forschungen gewonnenen Erkenntnisse» verlangten eine 
«Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus » 386. Da 
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keiner der NS-Rassenforscher die Zigeuner als eigenständige «Rasse» defi-
nierte, mußte diese Formulierung als ein politisches Signal gedeutet werden: 
Fortan sollte die polizeiliche Verfolgung der Sinti und Roma in der Weise 
rassistisch bestimmt werden, die bereits 1936 in die Ehegenehmigungsver-
fahren für Zigeuner eingeführt worden war 387. Diese Entwicklung war auf 
die enge Kooperation zurückzuführen, die sich seit dem Herbst 1937 zwi-
schen dem Reichskriminalpolizeiamt und der Rassenhygienischen For-
schungsstelle beim Reichsgesundheitsamt abgezeichnet hatte. 

Gründer dieser »Rassenhygienischen Forschungsstelle« (RHF) war der 
Nervenarzt Dr. phil. Dr. med. habil. Robert Ritter. 1901 als Sohn eines Ma-
rineoffiziers geboren, wuchs er in Berlin in einem Elternhaus auf, das er als 
streng konservativ charakterisierte. Nach dem Besuch von Gymnasien in 
Zehlendorf, Lübeck und Nowawes wurde Ritter mit fünfzehn Jahren in das 
preußische Kadettenkorps aufgenommen; von 1916 bis 1918 gehörte er der 
Kadettenanstalt in Berlin-Lichterfelde an. Nach »mehrmonatlicher militä-
rischer Verwendung, weiterer wissenschaftlicher Ausbildung und prakti-
scher sowie sozialcharitativer Arbeit« 348  bestand er 1921 das Abitur und 
studierte Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Psychiatrie und Heil-
pädagogik in Bonn, Tübingen, Marburg, Oslo, München, Berlin und Hei-
delberg. Zu seinen Lehrern zählte er Emil Kraepelin, der in der Tradition der 
französischen Psychiatrie Geisteskrankheiten auf Vererbung und Degene-
ration zurückführte 389, und Ernst Kretschmer, der individuelles Sozial-
und Leistungsverhalten mit erblichen Konstitutionstypen in Verbindung 
brachte 39°, aber auch August Homburger, der die Rolle von »Milieukon-
stellationen« für das Entstehen von Psychopathien unterstrich "'. 

In seiner philosophischen Dissertation »Versuch einer Sexualpädagogik 
auf psychologischer Grundlage«, die Ritter 1927 an der Münchener Uni-
versität einreichte, widmete er sich unter dem Einfluß der zivilisationskriti-
schen Impulse aus der Jugendbewegung der vermeintlichen »sexuellen 
Krise« seiner »materialistisch-rationalistisch(en) Gegenwart«. In ihr 
wähnte er den »Volkskörper« durch »Geschlechtskrankheiten« sowie 
durch »nervöse und psychosexuelle Störungen geschwächt« 39'. Ritters 
Versuch zur »Überwindung« der vorgeblichen »sexuellen Krise« 393  be-
stand zunächst in einem Angriff auf Freuds Psychoanalyse, der auf die 
Leugnung der infantilen Sexualität hinauslief, und daraufhin in der Propa-
gierung einer »seelische(n), anbetende(n), >himmlische(n)« Liebe« gegen 
»Sexualität« und »seelenlose(n) Sinnlichkeit« 39a 

Politisch ordnete sich Ritter vor 1933 in das jungkonservative Spektrum 
ein; er verstand sich als »national und sozial« 391. Die Erfahrung gesell-
schaftlicher Konflikte, die er als Ausdruck von »Argwohn, Unwahrhaftig-
keit, Haß und Neid« bewertete, verpflichte die Jugend, »kaltes Blut zu be-
wahren, sich auf sich selbst zu besinnen und auf ihre Aufgaben am eigenen 
Volk«. Der »nüchtern denkende Teil der jungen Generation« könne sich, 
so Ritter, dieses sachlichen Denkens wegen"' nicht mit der NSDAP be-
freunden, die durch ihre »Mythologie«, ihre »Auffassungen über die Ras- 
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senlehre und über Wirtschafts- und Außenpolitik« sowie durch »utopische 

Forderungen« und »unerfüllbare Versprechungen« »ungeheure Gefahren« 
für das deutsche Volk heraufbeschwöre. Nicht »Drohungen, Terror, An-

maßung, Totschläger, Stinkbomben«, wie sie von der NSDAP eingesetzt 
würden, sondern »soziale Verpflichtung« und die »schöpferische Kraft der 

Liebe« sollten die von ihm gewünschte »Versittlichung der Beziehungen 
der Volksgenossen« herbeiführen und die in »Klassen, Stämme, Kasten und 

Bekenntnisse« geschiedene Nation zur »Volksgemeinschaft« einen. 
Nachdem Ritter 1930 in Heidelberg mit einer Arbeit »Zur Frage der 

allergischen Diathese« zum Doktor der Medizin promoviert worden 

war 397, absolvierte er seine Approbationszeit in einem Jugendsanatorium in 
Wyk auf Föhr. Im Winter 1930 / 31 studierte er an der Clinique neuro-

psychiatrie infantile in Paris die Praxis der französischen Jugendpsychiat-
rie; im April 1931 nahm er einen Zeitvertrag als Assistent an der Psychiatri-

schen Klinik der Universität Zürich an 398. Von dort suchte Ritter um die 

Jahreswende 1931 / 32 mit eindringlichen Briefen Professor Robert Gaupp, 

den Leiter der Universitäts-Nervenklinik in Tübingen von der Notwendig-
keit einer Professur für Heilpädagogik und ärztliche Jugendkunde zu über-

zeugen. Gaupp seinerseits hielt die Einrichtung eines solchen Lehrstuhls 
»im nächsten Jahrzehnt« in Tübingen für »völlig ausgeschlossen«, offe-

rierte Ritter aber einen frei werdenden außerordentlichen Assistenzarzt-

posten 399. Ritter trat diese Position am 1. August 1932 an und stieg binnen 

zweier Jahre von dieser schlecht bezahlten Stelle zum Oberarzt auf. 
Seit dem November 1933 arbeitete Ritter vorwiegend im Jugendheim der 

Tübinger Universitäts-Nervenklinik, in dem als nervös, nervenkrank, epi-

leptisch, geistesschwach und schwer erziehbar Diagnostizierte behandelt 

wurden 4°°. Während seiner Sprechstunden fielen ihm Kinder auf, an denen 

er »etwas merkwürdig Strolchenhaftes und Spitzbübisches« zu entdecken 
glaubte, das er als einen hinter einer »Maske von Schlauheit« »getarnten 

Schwachsinn« charakterisierte'''. Diese Einschätzung markierte einen 
deutlichen Einschnitt in Ritters Denken, der gleichwohl in den Aporien 

seiner Konzeption von Sexualität, Liebe und Erziehung angelegt war. Rit-
ter hatte 1927 in seiner philosophische Dissertation einerseits einen letzt-

lich unüberbrückbaren Gegensatz zwischen »himmlischem« und »irdi-
schem Eros« behauptet, andererseits aber durch Erziehungsarbeit eine 

»Synthesis« zwischen diesen gegensätzlichen Polen herbeiführen wollen. 
Im Laufe seiner jugendärztlichen Tätigkeit gab er diese vormalige Hoff-

nung auf eine Synthese zwischen »seelischer Liebe« und »seelenloser Sinn-
lichkeit« auf'''. In seinen pädagogischen Machtphantasien enttäuscht, be-

stritt Ritter nun generell die Möglichkeit, durch Erziehung merklichen 

Einfluß auf die von ihm beobachteten Kinder zu nehmen, und führte deren 
vermeintliche »Zucht- und Sittenlosigkeit« auf die »Schicksalsmacht der 

Vererbung« zurück 4°3. Mit dieser biologistischen Interpretation gesell-

schaftlicher Phänomene, die auch Ritters jungkonservative, auf die »Kraft 

der Liebe« und auf »Versittlichung« 4°4  setzende politische Überzeugung 
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infrage stellen mußte, wurde er nach den Worten seines Vorgesetzten Ro-
bert Gaupp »auf das große und wichtige Gebiet der Erblichkeit seelischer 
Erkrankungen und der rassenhygienischen Probleme« geführt 4°'. Daß dies 
»ganz von selbst« geschehen sei, wie Gaupp weiter behauptete, ist jedoch 
unwahrscheinlich, lehnte sich Ritters Position doch eng an eine Schrift an, 
die Gaupp 1925 über die »Unfruchtbarmachung geistig und sittlich Kran-
ker und Minderwertiger« publiziert hatte. Gaupp hatte dort die Leistungen 
des Deutschen Reiches für die vorgeblich »geistig und sittlich Minderwerti-
gen« als wirtschaftlich und sozial unverantwortbar, als zugleich »enorm« 
und »trostlos« angegriffen. In seinen Augen rechtfertigten allein schon die 
finanziellen Schwierigkeiten des staatlichen Gesundheitswesens eine ras-
senhygienisch induzierte Sterilisation vermeintlich »Minderwertiger« 4°6. 

Positionen, wie Gaupp sie für das Gesundheitswesen formulierte, kenn-
zeichneten seit der Mitte der zwanziger Jahre auch die sozialpädagogische 
Debatte über die »Grenzen der Erziehbarkeit« von Fürsorgezöglingen, die 
an der Kluft zwischen hochgesteckten, an sozialer Anpassung orientierten 
Erziehungszielen einerseits und der deprimierenden Erziehungswirklich-
keit in den Heimen andererseits ansetzte, die Schuld für die vermeintliche 
»Unerziehbarkeit« den Fürsorgezöglingen selbst anlastete und vielfach 
noch auf »minderwertige« Erbanlagen zurückführte. Derartige Denksche-
mata gewannen in den Jahren der Weltwirtschaftskrise angesichts 
schrumpfender öffentlicher Haushalte an Schubkraft 4'7. Die Problematik 
des Zweck-Mittel-Verhältnisses von Sozial- und Fürsorgeleistungen 
wurde zunehmend zu Lasten der Betroffenen entschieden: Sie wurden nun 
danach klassifiziert, ob sie einer Hilfeleistung »wert« oder — als »Asoziale«, 
Kranke, Schwachsinnige — ihrer »unwert« seien. Auslese und Aussonde-
rung wurden dabei bereits vor 1933 nicht selten mit »Erbgutpflege« sowie 
einer Sozial- oder Rassenhygiene verknüpft, die den »Wert« oder »Un-
wert« von Personengruppen auf genetische Faktoren zurückführen 
wollte 4°s. 

Derartige Ideologeme, die nach 1933 auch für eine medizinische Karriere 
besonders günstig waren, gestatteten es Ritter, seine im erzieherischen Be-
reich gescheiterten Machtvorstellungen auf den medizinischen Sektor zu 
überführen. Waren nämlich die »Erbanlagen« der für den Lebensweg eines 
Menschen entscheidende Faktor, so schien es in der Tat die Aufgabe des 
»Erbarzt(es) und Bevölkerungsbiologe(n)« zu sein, »in jedem einzelnen 
Falle nach den Gesichtspunkten der Abstammung, der Erziehbarkeit, der 
Anpassungsfähigkeit, der Einsatzmöglichkeit und der Lebensbewährung 
zu scheiden« 4°9. Insoweit war es konsequent, daß Ritter am 15. März 1934 
neben seiner Stellung als Oberarzt auch die Leitung der neugegründeten 
rassenhygienischen Eheberatungsstelle in Tübingen übernahm. Dort legte 
er eine »Erbgesundheitskartei« über die vermeintlichen »Erbkranken der 
letzten 4o Jahre« an und begann darüber hinaus die »alteingesessenen 
Weingärtner-Bevölkerung« Tübingens »erbkundlich zu durchforschen« 
und über sie genealogisches Material aus Gemeinderats- und Kirchenkon- 
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vents-Protokollen, aus Totenbüchern, Schul-, Polizei- und sonstigen 

Amtsakten zusammenzutragen 4'°. Diese Forschungen dehnte er bald auf 

das östliche Schwarzwaldvorland und schließlich auf ganz Württemberg 

aus, wobei er sich nicht nur archivalischer Quellen, sondern auch polizeili-

chen, gerichtlichen und behördlichen Materials bedienen konnte 4". 

Ritter kondensierte seine rassenhygienischen Spekulationen zu der An-

nahme, ein seit dem 18. Jahrhundert in Schwaben verbreiteter «Züchtungs-
kreis« von »Jaunern« und »Zigeunermischlingen«, den er auf den Schinder-

hannes und die Bande des Räuberhauptmanns Hannikel zurückführte, sei 
die Ursache für die von ihm behauptete Zurückgebliebenheit großer Grup-

pen der württembergischen Bevölkerung'''. An anderer Stelle kennzeich-

nete er diesen »Züchtungskreis« als »mehrere tausend Köpfe umfassende 
Gaunerpopulation« von »Malefizbuben« und »Vagabunden«, als »wild zu-
sammengewürfelte(s) Gesindel verschiedenster Nationen und Rassen«, zu 

dem sich neben Zigeunern und Juden auch Italiener, Franzosen, Schweizer, 

Ungarn und Polen »vermischt« hätten''}. Mit Berufung auf diese Thesen 
ersuchte Ritter im Februar 1935 die Deutsche Forschungsgemeinschaft um 

eine Geldbeihilfe'''. Nach befürwortenden Gutachten Gaupps und des 
Münchener Psychiaters Ernst Rüdin, der im Juni 1933 von Reichsinnenmi-

nister Frick zum »Reichskommissar« der »Deutschen Gesellschaft für Ras-
senhygiene« ernannt worden ward'', wurde der Antrag am 1. Juli 1935 mit 

isooRM positiv beschieden'''. 
Ritter trug seine Forschungsresultate im Herbst 1934 dem südwestdeut-

schen Psychiater-Kongreß in Gießen sowie Ende Januar 1935 der Gesell-
schaft für Rassenhygiene — Ortsgruppe Tübingen vor 4'7  und weitete sie 

schließlich zu dem Text »Ein Menschenschlag — Psychiatrische, erbge-
schichtliche und sozialbiologische Untersuchungen über die Nachkorn-

men alter Gaunergeschlechter in Schwaben« aus 4'8. Die medizinische Fa-

kultät der Universität Tübingen nahm diese Schrift 1936 als Habilitation 
an, wollte aber die Regionalangabe »Schwaben« aus dem Titel gestrichen 

wissen 419. Der Psychiater Hermann F. Hoffmann, der 1935 Gaupps Nach-

folge als Leiter der Tübinger Universitätsklinik für Gemüts- und Nerven-
kranke angetreten hatte und bei »Erbgesundheitsfragen« den Primat der 
nationalsozialistischen »Weltanschauung« verfocht d'°, beurteilte Ritters 

Untersuchung als »in ihrer Art einzigartig und unerreicht«. Ritter habe 

nachgewiesen, daß »der Erbstrom des Schlages« sich nicht habe »dämmen« 
lassen. Die Schlußfolgerungen ergäben sich »von selbst«: Das »Fortleben« 

des »Schlages« müsse »durch rassenhygienische Maßnahmen verhindert« 
werdend'. Rezipiert wurde »Ein Menschenschlag« in der Folgezeit vor 

allem in Fürsorge- und Wohlfahrtspflegeeinrichtungen sowie in der rassen-

hygienischen und kriminalbiologischen Fachdiskussion'". 
Da Ritter 1935 auf dem Internationalen Kongreß für Bevölkerungswis-

senschaft in Berlin referiert hatte, waren seine »erbbiologischen Untersu-

chungen« 4'3  dem Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst und dem 

Reichsgesundheitsamt bekannt geworden. Anfang Januar 1936 in Tübin- 
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gen noch zum stellvertretenden Amtsarzt und damit zum Mitglied des Erb-
gesundheitsgerichtes ernannt 424, erhielt Ritter zum 1. April 1936 die Mög-
lichkeit, seine Forschungen über »Zigeuner und Zigeunermischlinge« im 
Reichsgesundheitsamt fortzuführen. Dort zunächst kommissarisch be-
schäftigt, zog er im August 1936 nach Berlin um und richtete sein Institut 
zunächst als »Erbwissenschaftliche« und kurz darauf als »Rassenhygieni-
sche und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle« ein 429. 

Ritter war damals nicht der einzige Wissenschaftler, der die Zigeuner 
zum Gegenstand rassistischer Forschung machte. Ähnliche Untersuchun-
gen wurden unter Prof. Heinrich Wilhelm Kranz am Institut für Erb- und 
Rassenpflege der Universität Gießen 426 sowie unter Prof. Karl Wilhelm 
Joetten am Hygienischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster''? durchgeführt. Außerdem zeigten der Rassenhygieniker Eugen 
Fischer und sein Schüler Wolfgang Abel am Kaiser Wilhelm-Institut für 
Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin 428, der Erbpa-
thologe Prof. Otmar von Verschuer am Institut für Erbbiologie und Ras-
senhygiene in Frankfurt und seit 1942 als Eugen Fischers Nachfolger am 
Kaiser Wilhelm-Institut 4~9, Prof. Heinrich Kürten an der Medizinischen 
Universitäts-Poliklinik in München 43°, Prof. Josef Weninger am Anthro-
pologischen Institut der Universität Wien 43' und Prof. Lothar Loeffler am 
Königsberger Rassenkundlichen Institut lebhaftes Interesse an »Zigeuner-
forschung«. Loeffler plante 1938 / 39 eine größere Erhebung über »Art, 
Verteilung und Bedeutung der Fremdrassischen in Ostpreußen«, bei der 
neben den Juden auch die Zigeuner »bearbeitet« werden sollten 432. 

Daß gerade Ritter vorgeschlagen wurde, sich als »Zigeunerforscher« im 
Reichsgesundheitsamt zu etablieren, dürfte darauf zurückzuführen sein, 
daß er die »Zigeunermischlinge« nicht als untergeordneten Gegenstand der 
Rassenhygiene ansah, sondern sie ganz im Gegenteil in den Mittelpunkt 
seiner Untersuchungen rückte. Außerdem besaß er die vergleichsweise 
längsten Spezialerfahrungen. Er hatte keinen Lehrstuhl in Aussicht und 
war deshalb stärker aufstiegsorientiert und zur Mobilität bereit als die uni-
versitär Etablierten und dort doch nur am Rande mit rassistischer Zigeu-
nerforschung Befaßten. Methodisch brachten Ritter und der in seinem In-
stitut beschäftigte vormalige Eugen Fischer-Assistent Adolf Würth 4" gegen 
die Konkurrenten aus dem rassenhygienischen Lager vor, daß sie »Bastard-
biologie« an »Zigeunermischlingen« betrieben, ohne über die »Ausgangs-
rassen« geforscht zu haben, daß sie also den Primat der »rassenbiologischen 
Zigeunerforschung« für eine »endgültige rassenhygienische Lösung der Zi-
geunerfrage« mißachteten 434. Darüber hinaus wandte Ritter gegen die vor 
allem in Gießen und Münster betriebene kasuistische Familienforschung433 

ein, nicht nur eine »namhafte Sippe«, sondern deren gesamte Verwandt-
schaft in auf- und absteigender Linie, mithin eine »vieltausendköpfige 
Population«, müsse erbbiologisch und genealogisch erfaßt werden, bevor 
ernsthafte Aussagen über den »Erbwert« einer Gruppe möglich seien 436. 
Nur die Nachfahren eines bestimmten Paares ausfindig zu machen oder 
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umgekehrt die Ahnen einer einzigen Person zu eruieren, sei »für erbwis-
senschaftliche Zwecke völlig unzulänglich«; wissenschaftlich statthaft 
seien allein umfassende »Sippschaftstafeln«, die deutlich über die gängigen 
»Nachfahren«- und »Ahnentafeln« hinausgehen müßtet-0'7. Gleichwohl 
sah sich selbstverständlich auch Ritter genötigt, seine Forschungen auf fik-
tive »Züchtungskreise« zu begrenzen, die er sich allemal so zusammen-
stellte, daß sie — das rassistische Forschungsparadigma vorausgesetzt — seine 
Thesen zu bestätigen schienen'''. 

Ritter akzentuierte die von ihm als »kriminalbiologische Erbforschung« 
bezeichneten genealogischen Nachforschungen auch deshalb, weil seine 
kriminalanthropologischen Untersuchungen an Zigeunern ohne signifi-
kantes Resultat geblieben waren 4". Die RHF vermaß körperliche Merk-
male, photographierte die Gesichter der »Probanden«, nahm in Einzelfäl-
len Kopfabdrücke in Gips und berechnete etwa den »morphologischen 
Gesichtsindex«, den »Nasen-« und den »Ohrenindex« von Sinti und Roma, 
registrierte Blutgruppen, Augen- und Haarfarbe 4". Wie die einschlägige 
rassistischen Forschung insgesamt"' kam aber auch Ritter zu dem Schluß, 
daß eine einheitliche Körperkonstitution der Zigeuner nicht existiere, daß 
folglich ihre »Körperbaumerkmale« und »Krankheitserscheinungen« nicht 
mit ihren vorgeblich »kriminellen Handlungsweisen« korrelierbar seien"'. 
Der 1939/40  in der RHF beschäftigte Karl Morawek konstatierte bei seinen 
Messungen und Farbbestimmungen an 1 1 3 burgenländischen Roma sogar 
»nordische Einschläge« 4". Der Versuch einer Rassenkonstruktion über 
biologische Kennzeichen"' wurde gegenüber den Zigeunern mithin sehr 
bald aufgegeben. 

Ritter sprach den Zigeunern jegliche Individualität ab und erklärte sie zu 
»typischen Primitiven«, die »geschichtslos« und »kulturarm« seien und de-
ren Lebensführung eine »Stetigkcitskomponente« vermissen lasse"s. Er 
führte das auf die »Macht der Vererbung« zurück, die einen Wandel des 
»primitiven Menschen« nicht zulasse"'. Alle Bemühungen, ihn ein »ande-
res — artfremdes — Leben zu lehren«, müßten fehlschlagen, da »alle fremden 
Darlegungen« ihm »im Grunde unverständlich« blieben"'. Dieser von Rit-
ter repräsentierte Diskurs und die herkömmliche Zigeunerforschung stan-
den dabei in einem Verhältnis, das zugleich Kontinuität und Bruch aus-
drückte. Das zeigt ein Vergleich zwischen Ritter und dem Völkerkundler 
Martin Block, der in den zwanziger und dreißiger Jahren über die rumäni-
schen Zigeuner publizierte". Block und Ritter war die Einschätzung ge-
meinsam, daß es sich bei den Zigeunern um primitive Menschen handele. 
Während Block ihnen aber eine paternalistische Sympathie entgegen-
brachte, ihre Kultur einer detaillierten Deskription für wert erachtete und 
die vorgeblich Primitiven als »kindliche Menschen« kennzeichnete"9, äu-
ßerte sich Ritter bis in die Wahl des einzelnen Wortes diffamierend über 
Sinti und Roma und verwandte kaum eine Zeile auf die Beschreibung ihrer 
Kultur. Die Differenz zwischen dem gemeinhin als »primitiv« verstande-
nen Verhalten und der wirklichen Lebensweise der Zigeuner suchte Ritter 
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mit Metaphern wie »Firnis« oder »Maske«, die die »eigentliche Art dieser 
Menschen« überdecken oder »äußerlich verwische(n)« würden, zu eska-
motieren 4s°. Ritters Verständnis von »Primitivität« war im Gegensatz zu 
demjenigen Blocks völlig statisch und konnte den Vergleich zwischen Zi-
geuner und Kind schon deshalb nicht akzeptieren, weil im Kind ja auch der 
künftige Erwachsene gesehen werden konnte. Ritter seinerseits rückte die 
Zigeuner in die Nähe von »nicht mehr entwicklungsfähigen Zwergen« 4s 

Eine weitere wesentliche Verschiedenheit zwischen Block und Ritter lag 
in ihrem Umgang mit dem für jegliche verhaltenswissenschaftliche For-
schung bedeutsamen Phänomen der Gegenübertragung. Block verstand 
zwar die Methode der teilnehmenden Beobachtung in sehr fragwürdiger 
Weise als Verschmelzung mit dem Forschungsobjekt (»Man muß selbst 
erst einmal >Zigeuner< werden« 43=), war andererseits aber in der Lage, über 
seine Beziehungen zu den Zigeunern nachzudenken, mithin Subjekt und 
Objekt des Forschungsprozesses auseinanderzuhalten. Dies schlug sich in 
seinem 1936 veröffentlichten Buch »Zigeuner. Ihr Leben und ihre Seele« 
vor allem in den Kapiteln »Die Zigeuner und wir«, »Ich und die Zigeuner« 
sowie im Schlußwort nieder, in dem Block resümierte, er habe das Leben 
der Zigeuner im »Spiegelbild eines Mitteleuropäers« gezeigt "3. 

Ritter hingegen war außerstande, seine Projektionen zu kontrollieren. 
Beim Schreiben seines Buches »Ein Menschenschlag« schlüpfte er unmerk-
lich in die Rolle der von ihm ins Auge gefaßten »Strolche« aus früheren 
Jahrhunderten, »verfolgte« »unauffällig« ihren Weg4'" und ging in seiner 
Identifikation so weit, ihre vermeintlichen Verhaltensweisen und Über-
legungen nachzuempfinden. »Welchen Nutzen hatte gestohlenes Gut«, 
überlegte er in der sprachlichen Form des »man«, »wenn man nicht wußte, 
wer es als Hehler zum Verkauf auf den Markt trug? Es galt zu wissen, wem 
man eine Untat zumuten, wem man sie nicht zumuten durfte. Man mußte 
sich auskennen unter den Bauern, in deren Scheuern und Ställen man Zu-
flucht suchen konnte, wenn die Kälte oder ein Unwetter es erforderte, man 
mußte sich gut zu stehen wissen mit den Herbergseltern in den Diebswirts-
häusern, so daß sie einen nicht verrieten an die Obrigkeit.« Ritter gab vor 
zu wissen, daß die »Strolche« »hemmungslos« »den Trieben der Liebe oder 
der Rache« folgten, sowie »unbekümmert und sorglos« »in den Tag hinein« 
lebten. Er versetzte sich in ihren »Blick« und fragte: »Welches Mädchen 
würde wohl von einer weisen Frau ein Mittel erwerben, um schön zu wer-
den, welcher Bauer braucht ein Pulver für das kranke Vieh, welches alte 
Weiblein eine Pille gegen die Schärfe im Blut?« Er suchte sogar ihr Se-
xualverhalten nachzuempfinden: »Hatte die Mutter nicht auch erst zwei 
Beischläfer gehabt, bevor sie den Vater heiratete, der sie später verließ?« 455  

Zugleich erschienen Ritter diese Projektionen so bedrohlich, daß ihm 
nach ihrer schriftlichen Fixierung sadistische Wünsche und Mordphanta-
sien aus der Feder quollen, die, in ein historisches Gewand gekleidet, Kon-
zentrationslager und Massenmord vorwegnahmen: Es sei »folgerichtig«, 
letztlich jedoch von »nur geringem Erfolg« gewesen, daß man dem »Übel« 
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der »Vagabunden und Gauner« »durch Vorbeugen« habe steuern wollen 

und »die Kinder nicht mehr mit den Weibern — nachdem man diese ausge-
peitscht hatte — laufen ließ«. »Von Bedeutung« seien für das Fortbestehen des 

»Schlages« allein »zwei Maßnahmen — ohne daß man natürlich sich dessen 
bewußt war (sic!)—, und zwar waren dies die Todesstrafe und die lebensläng-

liche Einweisung in ein Zuchthaus, denn beide führten auf dem Wege über 
den Fortpflanzungsausfall zu einer Beschränkung des Gaunerschlages.« "6  

Eine Gegenüberstellung von Aussagen, die Ritter in seinem »Versuch 
einer Sexualpädagogik auf psychologischer Grundlage« über das »bloß 

körperlich-sexuelle Erlebnis« traf, mit seiner späteren Charakterisierung 
»der Zigeuner« legt die These nahe, daß Sinti und Roma als Projektionsflä-

che für Ritters mit Schuldempfinden und mit Angstgefühlen besetzte se-

xuellen Wünsche und Phantasien herhalten mußten. 

Ritters Aussagen über »triebhafte 

Sexualität« 1928 

»triebhafte Onanie in den ersten 

Lebensjahren« ; »drängende(r) 
Trieb«, »sexuell-sinnlich-triebhaf-

te(r) Handlungen«. 

»das Unbeseelt-körperlich-mate-
rielle« stelle den Menschen »auf 
eine primitivere Stufe als das Tier«. 

»geistige Leere«, »unfruchtbares 
Spielen der entzündeten Phanta-

sie«; »Hinübergleiten in schwüle 

Phantasien«. 

»Wenn Arbeit als Heilmittel (= ge-
gen Onanie) in Frage kommt, so 

darf es sich nur um wertschaffende 

Arbeit handeln«. 

»gesundheitliche und sittliche Ge-

fahren« »in jedem ungeregelten ge-
schlechtlichen Verkehr«. 

»... durch wahre Befriedigung 

draußen in der Welt, im Leben —

durch ein Ideal, durch Glauben, 
durch Liebe kommt der Mensch 

von sich selbst los, wird er frei, 

wird er gelöst.« 

Ritters Aussagen über »den Zigeu-

ner« in den dreißiger Jahren 

»urtümlich ererbte Instinkte«; be-
herrscht werden sie von ihren Trie-

ben«. 

»Affenliebe«; »typische Pri-
mitive«; »tierhaft-natürlicher 

Blick«. 

»Unfähigkeit, Gedankenarbeit zu 
leisten«; »schauen gedankenleer 

vor sich hin». 

»ernähren« »sich nicht durch Ar-

beit»; »weder Arbeits- noch Lei-

stungsbedürfnis«; »Mangel an Ar-

beitssinn«. 

»Unstetigkeit«; »Jede Lockerung 

dieser Bande (= durch »strenge 
Zucht«) gibt ihm die Möglichkeit, 
von neuem auszuarten oder lässig 

zu sein«. 

»Zunahme unmittelbar spürbarer 
staatlicher Macht und Aufsicht, die 

zur Folge hat, daß auch dem Pri-

mitiven von außen her Tag für Tag 
Schranken gesetzt werden, die sei-

nem Inneren fehlen«.4s7 
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Ritter stand mit derartigen Phantasmagorien, die Apologien aus der Nach-
kriegszeit, in denen er als Freund der Zigeuner gezeichnet wird "g, als völlig 
absurd erscheinen lassen, nicht allein unter den Zigeunerforschern der NS-
Zeit. Der Mediziner Gerhard Stein entwarf in seiner Dissertation »Zur 
Physiologie und Anthropologie der Zigeuner in Deutschland« 1941 ein von 
sadistischen Obsessionen geprägtes Bild eines Phantasiezigeuners namens 
»Bizo«: »Bizo hat den ganzen Nachmittag geschlafen. Er ist faul und im-
mer noch müde. Er hat Hunger und läßt sich von seiner jungen Frau Essen 
geben. Während er schweigend ißt, packt ihn das Jagdfieber und die Lust 
nach Igelfleisch. Er geht zum Igelfang. Nach einer Stunde bringt er 2 Tiere 
heim. Zu Hause erfährt er, daß seine Frau mit einem anderen geschäkert 
hat. Er wird rasend, reißt ihr die Kleider vom Leib und peitscht sie. Er 
weidet sich an ihrem Leid. Ihr gefällt dies trotz der Schmerzen, denn er 
zeigt sich als rechter Mann. Dies geht ihr während der Szene durch den 
Kopf. Noch während er zuschlägt, wendet sich seine Wut dem Verführer 
zu, und er schwört ihm Rache; denn er liebt seine Frau und gönnt sie nie-
mandem; sie ist sein Besitz. Ein Fremder kommt, durch das Geschrei ange-
lockt. Mit Blitzesschnelle ist alle Wut vorbei, und während sich das Paar 
eine Ausrede ersinnt, denkt es schon an die Möglichkeit, den Fremden zu 
rupfen.« 459  

Innerhalb der Gesamtgruppe der Sinti und Roma richtete Ritter seinen 
Hauptangriff nicht gegen die »stammechten« Zigeuner, sondern — hier 
konform mit den Gießener, Münsteraner, Frankfurter und Berliner Ras-
senhygienikern 4' — gegen die Sinti-»Mischlinge«, zu denen er über 90 
Prozent der im Deutschen Reich »als >Zigeuner< geltenden Personen« 46' 
rechnete und die er als »nichtsnutzige(s), asoziale(s) Gesindel« und »form-
und charakterloses Lumpenproletariat« 46>,  als »Strolche« und »Stören-
friede« 463  stigmatisierte. Damit knüpfte Ritter an ältere Autoren wie Her-
mann Aichele an, der 1912 ausgeführt hatte, »nur die allerniedrigsten 
Schichten« seien zu einer »Symbiose« mit Zigeunern bereit 464. 

Als Kriterium zur Unterscheidung von »stammechten« Sinti-Zigeunern 
und »Mischlingen« verwandte Ritter neben der Genealogie den Grad der 
Kenntnis des Romanes, der Sprache der Zigeuner, und der Beachtung der 
überkommenen Sitten der Sinti q65 . In Übereinstimmung mit H. F. K. Gün-
thers »Kleiner Rassenkunde des deutschen Volkes« kennzeichnete Ritter 
aber auch die »stammechten« Zigeuner nicht als »reinrassig«, sondern als 
eine Population, die auf dem Wege zwischen ihrem Ursprungsland Indien 
und Europa »fremdes Blut» aufgenommen habe 466. Ihre indischen Vorfah-
ren, so eine weitere, an Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann anknüp-
fende 467  Spekulation Ritters, hätten der Paria-Kaste angehört 468. Auf diese 
Weise wurden die Zigeuner gleichsam rassenhygienisch aus der Spezies der 
Arier ausgegrenzt, als dessen Ausgangspunkt der NS-Mythos ja Indien an-
sah. 

Die Zuordnung der Sinti-»Mischlinge« zum »Lumpenproletariat« —
einer sehr fragwürdigen, auch von der Arbeiterbewegung benutzten und 
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dort bereits von Friedrich Engels mit rassistischem Unterton verwandten 
Kategorie 469  — zeigt einmal mehr, daß sich die Zigeuner im Schnittpunkt 
rassenanthropologischer und rassenhygienischer Verfolgungsmaßnahmen 
befanden. Der Topos von der »Bedrohung« der »Volksgemeinschaft« 
durch die der Unterschicht (und Unten-Schicht) zugeschlagenen »Zigeu-
nermischlinge» entsprach dabei dem umgekehrten antisemitischen Topos, 
nach dem Juden als »Bedrohung» galten, weil sie überproportional der 
Oberschicht angehörten 47°. Überdies ließen sich die Rassenhygieniker in 
ihrer einhellig vertretenen Behauptung, »Zigeunermischlinge« neigten zu 
außergewöhnlicher Kriminalität, keineswegs dadurch irritieren, daß — wie 
Ritters Assistentin Eva Justin 1944 beiläufig feststellte — eine »eingehende 
Untersuchung« der »zigeunerischen Kriminalität« überhaupt nicht exi-
stierte 47'. 

Gleich den Sinti-»Mischlingen« wurde auch die kleine Gruppe der aus 
Ungarn und Polen nach Deutschland eingewanderten und wegen der Nei-
gung zur Exogamie »rassendiagnostisch überhaupt nicht faßbar(en)« 47' 
Rom als »Schlag» von »gefährlicher Mischung» 473  stigmatisiert, der zudem 
wegen eines vermeintlich »glatte(n) und gerissene(n) händlerische(n) Geba-
ren(s)«, vorgeblich stark »vorderasiatisch-orientalischer körperlicher 
Merkmale» und einer auffälligen Gestik in die Nähe des Wahnbildes vom 
»raffgierigen Juden» gerückt wurde. Eva Justin schrieb in den »Blättern des 
Rassenpolitischen Amtes der NSDAP» zu den Rom: »Scharfes polizei-
liches Zugreifen während des jetzigen Krieges hat den Gaunereien der Rom 
nun einen Schlußstein (sic!) gesetzt und diese Zigeuner endgültig ent-
larvt.« 474  Diese Sätze fielen vier Monate nach der Zigeunerdeportation vom 
März 1943, in deren Rahmen auch die in Deutschland lebenden Rom nach 
Auschwitz-Birkenau verbracht worden waren. 

Die Kriegserklärung, die Ritters Forschungsstelle vor allem gegen die 
Sinti-»Zigeunermischlinge» und die Rom richtete, zielte auf einen grundle-
genden Wandel der staatlichen Zigeunerpolitik. Unter dem Primat des so-
ziographischen Zigeunerbegriffs waren Zigeuner und nichtzigeunerische 
Landfahrer bis dahin gleichermaßen von der polizeilichen Bedrückung be-
troffen gewesen; nun sollte nach »rassischen» Kriterien geschieden wer-
den. War über Jahrzehnte hinweg das Ziel der Seßhaftmachung zumindest 
formell aufrechterhalten worden 47S, so wurde es jetzt unter rassenhygieni-
schen Vorzeichen aufgegeben, da gerade die in den großen Städten seßhaf-
ten Sinti und Roma mit den vorgeblich »von ihrer eigenen Art ab(ge)kom-
men(en)« »Zigeunermischlingen« identifiziert wurden, welche angeblich 
eine »ständige legale und illegale (sic!) Vermischung« »mit Angehörigen 
asozialer Familien» anstrebten 476. Als Prototypen einer solchen »Bastard-
population« galten Ritter die im westfälischen Berleburg und in den Ge-
meinden des österreichischen Burgenlandes lebenden Zigeuner 477, obwohl 
es sich dort gerade nicht um urbane Zentren, sondern um Kleinstädte und 
Dörfer handelte. Gruppen wie die ostpreußischen Sinti, die einerseits als 
seßhafte »Mischlingspopulation« bezeichnet wurden 478, andererseits als 
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Landarbeiter, Kleinbauern und Pferdehändler jedoch allzu offenkundig 
nicht unter das »Lumpenproletariat« subsumiert werden konnten, wurden 
in Ritters späteren Aufsätzen kurzerhand außer Betracht gelassen 4". 

Neben jener Dimension, die auf eine Ausmerzung des »Lumpenproleta-
riats« zielte, besaßen die Ritterschen Invektiven gegen die »Zigeunermi-
schlinge« eine psychische Komponente. Bereits in seiner Dissertation zur 
Sexualpädagogik hatte Ritter sein Ideal der »Reinheit« und des »himm-
lischen Eros« 4° vor »erotischer Zwiespältigkeit« und einem »völlig(en) 
Verfließen« der »Grenzen des Normalen und Gesunden... mit denen des 
Krankhaften« und »Psychopathologischen« bewahren wollen. Er hatte 
dort mehrfach vor »allem Sinnesaufpeitschenden der Großstadt«, vor 
»minderwertigen Filmvorführungen«, »Kabaretts«, »Tingeltangel« und 
»Bordells« als Verführer zur »bloß sexuell-sinnlich(en) Lust« 48' gewarnt. 
Die in den Städten seßhaften und dort »mehr oder weniger unerkannt un-
tergetaucht(en)« 482  »Zigeunermischlinge« können mithin als Kodierung 
der Ritterschen Angst vor dem »Verfließen« als Voraussetzung einer Ver-
mischung gelten, die nach seinem Dafürhalten dazu angetan war, die vor-
geblich »gesunden Erbstämme unseres Volkes« 483  zu durchsetzen. Diese 
Abwehrhaltung Ritters gegen die »Zigeunermischlinge« bildete kein Ein-
zelphänomen. Ähnliche Vorstellungen äußerte etwa Bernhard Wilhelm 
Neureiter, der nach der »Eingliederung« Österreichs als Beauftragter für 
Zigeunerfragen im Rassenpolitischen Amt des NSDAP-Gaues Niederdo-
nau fungierte. Er schrieb in charakteristischer Verschränkung von penis-
bezogener Sexualphantasie und antiziganistischer Projektion über die bur-
genländischen Roma: »Die Zahl der Mischlinge schwoll ständig an.« 484  
Dergleichen entspricht sowohl einem gängigen Typus von rassistischem 
Diskurs 485  als auch der von Klaus Theweleit analysierten psychischen Dis-
position der Freikorpskämpfer und frühen Nationalsozialisten. Diese »sol-
datischen Männer« bekamen von den Drillinstanzen der imperialistischen 
Gesellschaft, zuvorderst von den Kadettenanstalten, deren Zögling auch 
Robert Ritter war, einen »Körperpanzer« angelegt, in den das eigene Unbe-
wußte eingesperrt wurde: »Wie im Zentrum der Verdrängung beim solda-
tischen Mann >der Wunsch zu wünschen< steht, so ist das Kernstück aller 
faschistischen Propaganda der Kampf gegen alles, was Lust, was Genuß ist. 
Auf den Körperpanzer wirken sie in ihrer Eigenschaft des Vermischens wie 
chemische Fermente, die ihn auflösen«, weshalb »das Verbot jeder Vermi-
schung (des Mannes mit der Frau, des eigenen Innern mit dem Äußeren)« 
im Mittelpunkt der psychischen Abwehr stehen mußte 486. 

Ritter wollte »stammechte« und »Mischlingszigeuner« auf unterschied-
liche Weise bekämpft wissen. Die »stammechten Zigeuner« sollten haupt-
sächlich von einer Vermischung mit den nichtzigeunerischen Deutschen 
abgehalten werden, also ihr »eigenes Rassengesetz« achten sowie in genau 
umgrenzten »Wanderbezirken« eine »gewisse Bewegungsfreiheit« bewah-
ren dürfen, dabei aber unter polizeilicher Aufsicht insbesondere zu Stra-
ßenbauarbeiten herangezogen werden. Den Deutschen sollte »jeder ge- 
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schlechtliche Verkehr mit Zigeunern« gesetzlich untersagt sein. Mit Blick 
auf die »Zigeunermischlinge« wurde Ritter seit 1935 nicht müde zu beto-
nen, sie sollten »von der Fortpflanzung ausgeschlossen« werden; im einzel-
nen forderte er eine »vorbeugende Unterbringung in Arbeitslagern oder 
überwachten geschlossenen Siedlungen« sowie »Geschlechtertrennung« 
und als weitere »einschneidende Maßnahme« die »Unfruchtbarma-
chung« 487. 



9. Die Rassenhygienische 
Forschungsstelle 

Innerhalb des Reichsgesundheitsamtes war Ritters R HF 4" der Abteilung L 
(Erbmedizin) zugeordnet, die im März 1935 eingerichtet worden war, um 
das Reichsinnenministerium bei seinen anti- und pronatalistischen Geset-
zesvorlagen oder in rassistischen Termini »sowohl nach der Seite der Ein-
dämmung untüchtiger Erbströme als auch der Förderung voll- und hoch-
wertigen Erbguts« 4s9  zu beraten. Der Direktor der Sektion L, Dr. Eduard 
Schütt, verstand das Reichsgesundheitsamt und dort vor allem seine Abtei-

lung als »Reichshygieneinstitut« und »Treuhänder für die Überwachung 
der öffentlichen Gesundheit« 4". Im einzelnen richtete der Bereich »L« 
seine Kapazität auf die vermeintlich »Erbkranken« und »Asozialen« 49', 

ohne — wie Schütt einmal beiläufig feststellte — »genügende Kenntnisse über 

die Häufigkeit von Erbkrankheiten und exogenen Erkrankungen in der 
Normalbevölkerung« zu besitzen und auch ohne die Begriffe des »Norma-

len« und »Anormalen« überhaupt gegeneinander abgegrenzt zu haben 4". 
Innerhalb der Sektion »Erbmedizin« definierte die Untergruppe L t (All-

gemeine und angewandte Erb- und Rassenpflege) unter der Leitung Schütts 

1935 die »erbbiologische Bestandsaufnahme des deutschen Volkes« als ihre 
Aufgabe und sah dabei die Erfassung von »Erbkrankheiten« als vordring-

lich an. Ein eigenes statistisches Referat wertete unter diesem Blickwinkel 

den jährlich reichsweit ausgegebenen Schulgesundheitsbogen aus, führte 
Erhebungen über Fehlgeburten und Schwangerschaftsunterbrechungen 

aus eugenischer und medizinischer Indikation durch, legte eine nationale 
»Irrenstatistik« an und sammelte auf Reichsebene die Meldungen über 
Zwangssterilisationen nach dem »Erbgesundheits«- und Eheverbote nach 

dem »Ehegesundheitsgesetz«. »Fördernde und ausmerzende Maßnahmen 

der Erbgesundheitspflege«, insbesondere erfolgversprechende »Standard-

verfahren sowohl für die operative Unfruchtbarmachung wie die durch 
Strahlenbehandlung« bildeten das vordringliche Ziel von Li 491. 
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Die Untergruppe Lz (Kriminalbiologische Forschungsstelle) unter Prof. 

Dr. Ferdinand Edler von Neureiter suchte seit 1937 geeignete »Erkennnis-
grundlagen« zur »Ausrottung« der vermeintlich »zum Verbrechen dis-
ponierenden ungünstigen Erbanlagen im Volke« zu gewinnen und erforsch-

te zu diesem Zweck vor allem jugendliche weibliche Kriminelle, die Kinder 
Sicherheitsverwahrter sowie männliche Homosexuelle. Ein Spezialthema 

von Lz bildete die »Entmannung« von vorgeblich »gefährlichen Sittlich-

keitsverbrechern« 494. Dieser Frage widmete sich vor allem Dr. Carl-Heinz 

Rodenberg 491. 
Die Untergruppe L4 (Erbwissenschaftliches Forschungsinstitut) unter 

Prof. Dr. Günter Just sah seit Anfang 1939 ihre Funktion in der »Verbin-

dung experimenteller Genetik mit menschlicher Erbforschung«. Bei den 
Experimenten mit Tieren, die man als »Modellversuche für entwicklungs-

und erbpathologische Fragen beim Menschen« betrachtete, ging es um 
Umweltschädigungen der Entwicklung sowie um Bestrahlungs- und Tem-

peraturversuche. Bei den »erb- und konstitutionsbiologischen Untersu-
chungen am Menschen« steckte man sich das Ziel, vorgebliche Korrelatio-

nen zwischen »Erbgesundheit« und Leistungsfähigkeit zu eruieren sowie 
die Ergebnisse zu einer »positiven Auslese« bei der Schul- und Berufslen-

kung zu nutzen. Parallel wandte sich L4 der Erforschung des »Schwach-
sinns« und dort vor allem einer behaupteten »Beziehung zwischen 

Schwachsinn und Geschlecht« "6  zu. Just selbst gab 1940 ein »Handbuch 

der Erbbiologie des Menschen« heraus, in dem er bereits mit dem — in den 

USA erst nach 1945 etablierten — Begriff »Humangenetik« hantierte497. 

Robert Ritters »Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische For-

schungsstelle« wandte sich als L 3 der »Zigeunerfrage« als einem ersten 
Teilproblem bei der Erforschung von Nichtseßhaften und »Asozialen« zu. 

Am Rande verfolgte man eine ebenfalls genealogisch und rassistisch ausge-
richtete »erbgeschichtliche und sippenkundliche Untersuchung der süd-

westdeutschen Judenschaft« 498. Nachdem die Institutsräume im Reichsge-

sundheitsamt eingerichtet waren und die Gestapo 1936 die etwa 300 Bände 

umfassende tsiganologische Bibliothek des Magdeburger Sprachwissen-

schaftlers Siegmund A. Wolf 499  geplündert und der RHF zur Verfügung 

gestellt hatte s', nahm das Rittersche Institut im Frühjahr 1937 seine quasi 

erkennungsdienstlichen s°', anthropometrischen und genealogischen Un-

tersuchungen an Sinti und Roma auf. »Fliegende Arbeitsgruppen« von 
»sprachkundigen sowie genealogisch und rassenbiologisch besonders ge-

schulten Sachbearbeitern« s" reisten teils per Eisenbahn, teils mit Perso-
nenkraftwagen durch das Deutsche Reich. 1937 / 38 waren sie in Württem-

berg, Baden, der Pfalz und Hessen, im westfälischen Berleburg sowie im 
rheinisch-westfälischen Industriegebiet, in Düsseldorf, Köln, 1939 in Ber-

lin, Franken, im ostwestfälischen Raum und erneut in Berleburg, 1940 und 

während der folgenden Kriegsjahre noch einmal in Köln und Düsseldorf 
sowie in Aachen, Frankfurt am Main, Magdeburg, im Hamburger Raum, in 

Ostpreußen, Pommern und Mecklenburg, Bayern sowie jenen polnischen 
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Gebieten, die 1939 dem Deutschen Reich einverleibt worden waren, um die 

Sinti »aufzusuchen« und »unnachgiebig zu verhören« 5°). 
Angehörige der in Deutschland und Osterreich etwa z000 Personen um-

fassenden Gruppe der polnischen und ungarischen Roma 9°4  fand die REIF 

in Bochum, Bottrop, Breslau, Duisburg, Düsseldorf, Düren, Elbing, 
Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Glogau, Halle, Hamburg, Herne, 

Köln, Königsberg, Kolberg, Krefeld-Uerdingen, Leipzig, Merseburg, 
München, Neumünster, Rostock, Tetrow, Wanne-Eickel und Wuppertal 
sowie in der »Ostmark« in Wien, St. Pölten, Graz, Herzogenburg und Am-

stetten ". Schließlich eruierte man 1940 135 Personen, die vor Kriegsbe-
ginn als Artisten oder mit Tanzbären durch das Land gezogen waren und 

von Ritter als »türkische« oder »balkanische Zigeuner« bezeichnet wurden. 

Sie besaßen teils die türkische, jugoslawische oder deutsche Staatsbürger-
schaft, teils waren sie staatenlos so6  Ritter plante zudem im Frühjahr 1939 
eine von ihm »schon lange vorgesehene Reise« nach Rumänien, um die 

dortigen Zigeuner zu studieren'''. 
Ritter erachtete es als außerordentlich wichtig, daß die Angehörigen der 

»fliegenden Arbeitsgruppen« das Romanes zumindest in Ansätzen be-
herrschten, um das Vertrauen der Sinti zu gewinnen und so zu verläßlichen 

Informationen zu gelangen. Als Weg zum Erlernen der Sprache empfahl er 
eine tunlichst geheimzuhaltende persönliche Abmachung mit einem Sinto, 

da er wußte, daß es »für die Zigeuner eine Art Hochverrat« bedeutete, 
einem »Gadscho« die »peinlich behütete Sprache zu übermitteln.« so8  Ritter 
selbst begnügte sich mit den Anfangsgründen des Romanes, die er in knapp 
drei Wochen bei einem älteren Sinto aus Hannover lernte; ihm hatte er 

fälschlicherweise versichert, er kenne die Sprache bereits ein wenig, deshalb 
sei die Unterhaltung in Romanes kein Verrat ". Folgenreicher waren in 

dieser Hinsicht die Sprachkenntnisse von Ritters engster Mitarbeiterin Eva 
Justin. Ihr gelang es, sich mithilfe des Romanes das Vertrauen vieler Sinti zu 

erschleichen, von denen sie wegen ihrer rotblonden Haare den Spitznamen 

»Loli Tschai« erhielt. Sie nutzte dabei den guten Ruf aus, den sich die eben-
falls rothaarige »Loli Tschai« Frieda Zeller-Plinzner seit 1910 als Mitarbei-

terin der evangelischen Zigeunermission in Berlin erworben hatte 
Kleine Geldprämien sollten die Bereitschaft der Sinti und Roma zu ärzt-

lichen Untersuchungen und zum Gespräch über ihre Familien- und Ver-

wandtschaftsverhältnisse fördern s". Wer sich mißtrauisch und abweisend 
zeigte, wurde geschlagen, mit KZ-Haft bedroht und hatte mit zusätzlichen 

polizeilichen Schikanen zu rechnen 	Adolf Würth pflegte in Württem- 
berg seine anthropometrischen Untersuchungen in Polizeiwachen und in 

einem eigens dafür bereitgestellten Raum der Stuttgarter Kriminalpolizei- 
leitstelle durchzuführen 	Die Institutsangehörige Ruth Kellermann 
schlug bei ihren genealogischen »Kreuzverhören« in der »Zigeunerstelle« 

der Hamburger Kripo selbstbewußten und aussageunwilligen Zigeuner-
frauen ins Gesicht, bis sie bluteten "4. Die Frauen liefen außerdem Gefahr, 
ihre Haare kurzgeschnitten zu bekommen oder gar kahlgeschoren zu wer- 
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den, was für sie eine extreme Entwürdigung darstellte 5  S. Karl Morawek, 
ein Mitarbeiter Ritters, der 1939 über die burgenländischen Zigeuner pro-
moviert hatte "6, hielt das in einer seiner »Vernehmungsskizzen« "7  in einer 
Weise fest, die die Lust am Quälen kaum verbirgt: »Wonscha hat vor 
25 Jahren ein Kind gekriegt, dessen Vater sie nicht mehr kennen 	Sie 
verwickelt sich beim Verhör in viele Widersprüche, sucht dauernd nach 
Ausreden, und wenn sie nicht mehr weiter kann, sagt sie, daß wäre so lange 
her, das hätte sie vergessen. Schließlich muß sie ihr Haar aufmachen, und es 
wird ihr ein Stückchen davon abgeschnitten, was sie stumpf und apathisch 
über sich ergehen läßt. Sie klagt bloß, ach hätten Sie mir doch nicht die 
Haare abgeschnitten. Auch nach drei Tagen Haft fällt ihr nicht der Name 
des Mannes ein.« 

Für ihre »Verhöre« entwickelte die RHF als Erhebungs- und Frageraster 
einen »erb- und lebensgeschichtlichen Fragebogen«. Mit seiner Hilfe 
suchte man Namen und Geburtsdaten, den »rassischen Typus«, die Le-
bensweise und Wohnsituation, die Einkommens-, sozialen und hygieni-
schen Verhältnisse, den Gesundheitszustand, eventuelle Maßnahmen der 
Gemeindeverwaltung oder der Polizei, Schulbesuch und Berufsausbil-
dung, den Leumund, Organisationszugehörigkeiten und Unterstützungs-
leistungen durch die NSDAP zu eruieren. Zur Kennzeichnung der Perso-
nen bot der Bogen nur solche Klassifizierungen an, die eine Stigmatisierung 
unvermeidlich machten. Sie lauteten »Störenfriede/Schmarotzer/Un-
stete / Unbegabte / Gewaltverbrecher / Gaunereien / Erblich Geistes-
kranke«. Einzelne Kategorien wurden weiter aufgeschlüsselt; die »Stören-
friede« wurden beispielsweise in »Rohlinge, Zänker, Krakeeler, Stänkerer, 
Hetzer, Verleumder« und »Beleidiger« unterteilt. Dieser »erb- und lebens-
geschichtliche Fragebogen« wurde von der RHF um einen Kinder- und 
Schülerfragebogen sowie um ein gesondertes Erhebungsraster zum Sozial-
verhalten ergänzt'''. 

Ritters »fliegende Arbeitsgruppen« stellten ihre auf diese Weise standar-
disierten »Verhöre« nicht nur »in den Zigeunersammelplätzen sowie in den 
Wohnwagen« an, sondern auch »in Anstalten, Gefängnissen und La-
gern« "9. Der Präsident des Reichsgesundheitsamtes Prof. Dr. Hans Reiter 
verwandte sich 1938 beim Reichsjustizminister für den Wunsch Ritters, die 
in den Strafvollzugsanstalten Berlins inhaftierten Sinti und Roma anthro-
pometrisch zu untersuchen sowie »über ihre genealogischen und sozialen 
Verhältnisse zu befragen«. Das sei deshalb günstig, weil Zigeuner »erfah-
rungsgemäß« »nach mehrtägiger Freiheitsentziehung viel fügsamer und 
aussagebereiter« seien, »als wenn man sie inmitten ihrer Stammesgenossen« 
»durchuntersuchen« müsse s". Nachdem das Reichsjustizministerium zu-
gestimmt hatte, schlug der Generalstaatsanwalt vom Kammergericht Berlin 
vor, die Genehmigung auf Untersuchungshäftlinge zu erweitern, weil 
doch, wie er Reiters Brief zustimmend zitierte, die Zahl der »wirklich kri-
minell werdenden Zigeuner« »verhältnismäßig klein« sei. Das Reichs-
justizministerium nahm diesen Gedanken auf "1. 
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Die Mitarbeiter der RHF korrespondierten direkt oder über die Krimi-
nalpolizei mit den Konzentrationslagern über genealogische Fragen und 
veranlaßten, daß von den dort Inhaftierten »nähere Auskunft« über ihre 
Verwandtschaftsverhältnisse »eingeholt« wurde s". Sie führten ihre genea-
logischen Untersuchungen aber auch selbst in den Konzentrationslagern 
durch 5'3  — 1938/39 an Zigeunerinnen in Ravensbrück und 174 österreichi-
schen Zigeunern in Mauthausen, 1940 im gerade gegründeten KZ Ausch-
witz, 1942/43  an Zigeunerzwillingen in Mauthausen "4. Eva Justin be-
merkte dazu in einer wahrscheinlich in den fünfziger Jahren verfaßten 
Apologie der REIF: »Gelegentlich unserer Untersuchungen in den Lagern 
gewannen wir den Eindruck, daß es den Zigeunern dort nicht eigentlich 
schlecht ging.« "5  

Innerhalb der Forschungsstelle beschäftigten sich Ritter und Justin im 
wesentlichen mit den Sinti, Adolf Würth (bis 1940) speziell mit deren süd-
westdeutschen Gruppen sowie mit den »balkanischen« Zigeunern 526, So-
phie Ehrhardt (bis 1942) mit den in Ostpreußen seßhaften Sinti 5 '7, Ruth 
Kellermann mit den aus Böhmen kommenden Lalleri sowie den Sinti- und 
Roma-Frauen im norddeutschen Raum und im KZ Ravensbrück"S, Karl 
Morawek sowie nach dessen Kriegstod Eva Justin mit dem polnischen und 
ungarischen Rom 	Vom 1. Januar bis zum 30. April 1938 arbeitete auch 
Gerhard Stein in der RHF, der 1941 mit einer rassistischen Arbeit über 
Zigeuner zum Doktor der Medzin promoviert wurde '". Freie Mitarbeiter 
wie der Hilfsschullehrer Otto Hesse aus Soest "' und der Schriftsteller 
Hanns Weltzel aus Rosslau (Sachsen-Anhalt), der aus letztlich romantischen 
Empfindungen für die fahrenden Sinti Zwangsmaßnahmen gegen ihre ver-
meintliche »Entartung« in den Großstädten befürwortete 532, trugen eben-
falls zur genealogischen Forschung bei. Der von 1936 an zur RHF zählende 
Dr. Odenwald publizierte nicht; er war hauptsächlich mit institutsinternen 
und verwaltungstechnischen Fragen befaßt 533. 

Neben einigen »Erb«- und »Volkspflegerinnen«, die außerhalb Berlins 
zur Ausforschung und sozialen Kontrolle von Sinti, Roma und jenischen 
Fahrenden eingesetzt wurden 534, waren in der RHF selbst technische Assi-
stentinnen mit der Sammlung, Einordnung und Verarbeitung der anthro-
pometrischen und photographischen Unterlagen, Genealoginnen mit der 
Klärung »verwickeltere(r) Sippenverhältnisse« sowie Kanzlei- und Schreib-
kräfte mit der Verwaltung und dem umfangreichen Karteikartensystem 
des Instituts befaßt 53'. Während des Krieges stellte Ritter ausschließlich 
Frauen ein, da sie nicht militärdienstpflichtig und deshalb dauerhafter dis-
ponierbar waren 536. Die Arbeitsmoral der RHF wurde vom Leiter der 
Abteilung L des Reichsgesundheitsamtes Dr. Schütt und von dessen Präsi-
denten Prof. Dr. Reiter außerordentlich gelobt: »Alle arbeiten über die 
Dienststunden hinaus und auch sonntags.« "7  Eva Justin schrieb am 30. Mai 
1938 an Manfred Betz, der die Tübinger Zweigstelle der RHF 538  leitete, 
man habe »irrsinnig viel zu tun.« Artikel und Berichte müßten geschrieben 
werden, darüber hinaus seien »die schwersten Kämpfe für Gelder, Raum 
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und Position« auszufechten. »Seit einer Woche» stecke sie ihren Rock »mit 
einer Sicherheitsnadel zusammen«, »nicht etwa weil ein Haken fehlt, son-
dern wegen mangelnder Fülle.« Und: »Vorgestern habe ich wieder bis 
morgens um 3 hier gesessen, um durch einen liegengebliebenen Stoß durch-
zukommen.« 539  Ritter selbst wurde von Reiter zu einem »der nicht sehr 
zahlreichen jungen Gelehrten« erklärt, die »mit fast fanatischem Eifer ih-
rem Forschertrieb« folgten 9°. 

Die Ausforschung der Sinti und Roma wurde mit dem genealogischen 
Material aus Pfarr- und Bürgermeisterämtern, aus Privat- und Staats-
archiven sowie mit Polizeiakten im »Zigeunersippenarchiv« der RHF zu in 
jeder Hinsicht fragwürdigen »Erbtafeln« 54'  kombiniert, Rollen von 
manchmal sechs Metern Länge, die zum Teil mehr als 800 Personennamen 
umfaßt haben sollen $". Insgesamt gewannen Ritter und seine Mitarbeiter 
ihre Informationen nicht nur durch eigene Beobachtung und den Archiven, 
sondern auch von der Kriminalpolizei, von Land- und Amtsgerichten, Für-
sorgeanstalten und -ämtern sowie von Zuchthaus- und Gefängnisdirekto-
ren und Polizeispitzeln, Schulen und kommunalen Behörden 543. 

Hatte Ritter bereits 1937 dem evangelischen Oberkirchenrat in Würt-
temberg sowie dem erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg und dem 
bischöflichen Ordinariat in Rottenburg für die »Empfehlungen« gedankt, 
mit denen sie seine Arbeit unterstützt hatten 544, so richtete der Reichsmini-
ster für kirchliche Angelegenheiten in Übereinstimmung mit dem Reichs-
innenministerium am 13.September 194o ein Schreiben an die Kirchen-
kanzlei der Deutschen Evangelischen Kirche und an Kardinal Bertram, den 
Vorsitzenden der katholischen Fuldaer Bischofskonferenz, das die Kirchen 
zur Kooperation mit der Kriminalpolizei und der KM' verpflichtete, wenn 
Zigeuner im Rahmen eines Personenfeststellungsverfahrens Kirchenbu-
chauszüge beantragten 545. Diese Anweisung wurde innerkirchlich an die 
Pfarreien weitergegeben'''. 

Symptomatisch für die Vorgehensweise der RHF ist ein Arbeitsbericht 
des Institutsangehörigen Adolf Würth, der 1937 seine knapp einmonatigen 
Forschungen über die Berleburger Zigeuner so zusammenfaßte: »Anthro-
pologische Untersuchungen der Mischlinge der beiden Zigeunerkolonien 
>An der Lause< und >Altengraben<. Schulkinderuntersuchungen und 
Durchsicht der Schulzeugnisse. Genealogische Arbeiten auf dem Standes-
amt, auf dem evangelischen und katholischen Pfarramt in Berleburg. 
Durchsicht der Akten des Bürgermeisteramts und Staatlichen Gesund-
heitsamts. Mehrere Besprechungen mit dem Bürgermeister bzw. dem 
Stellvertreter, dem Landrat, dem Kreisleiter und den Leitern der beiden 
Volksschulen. Am 3.6. nachmittags mit techn. Ass. Justin Autofahrt nach 
Wittgenstein. Archivarbeit. In Laasphe Durchsicht der evangelischen Kir-
chenbücher.« 547  

Als Institution, die in den politischen und gesellschaftlichen Raum wir-
ken wollte, legte die RHF nicht nur Wert darauf, an der Diskussion um das 
»Reichszigeunergesetz« 548  beteiligt zu werden, sondern ließ es sich auch 
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angelegen sein, den verschiedenen Behörden praktische Entscheidungshilfe 

zu leisten. So beriet man die Kriminalpolizeistellen bei der Auslegung der 
diffizilen Verordnungen »zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens«, Wehr-

macht und Reichsarbeitsdienst bei Musterungen und beim Ausschluß ver-
meintlicher »Zigeuner« und »Zigeunermischlinge«, die Gliederungen der 

NSDAP bei der Aufnahme und dem Ausschluß von Mitgliedern, die Schul-
vorstände bei der (Nicht-)Einschulung von Sinti- und Roma-Kindern, 

»Betriebsführer« bei der Einstellung und Arbeitsämter bei der Vermittlung 
von »zigeunerischen« Arbeitskräften, Bürgermeister und die National-
sozialistische Volkswohlfahrt bei der (Nicht-)Betreuung unterstützungs-

bedürftiger Familien und die Finanzämter bezüglich der Ablehnung von 

Kinderbeihilfen. Im Zentrum der Beratungstätigkeit standen jedoch Stan-
desbeamte und Amtsärzte, die man darüber instruierte, wie sie sich gegen-
über »Zigeunern« und »Zigeunermischlingen« zu verhalten hätten, die 

Aufgebote oder Ehestandsdarlehen beantragten f49.  Spätestens in der zwei-
ten Kriegshälfte gab man überdies, wie Ritter am 23.März 1943 der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft mitteilte, den Gesundheitsämtern Empfeh-
lungen zu Sterilisationen und Schwangerschaftsunterbrechungen bei Sinti 
und Roma 

Dem Versuch, direkt auf Verwaltung und Gesellschaft Einfluß zu neh-
men, entsprach es, daß Ritter, Würth, Justin und Ehrhardt ihre Aufsätze 

nicht nur in rassenhygienische Fachzeitschriften wie die »Monatsschrift für 
Kriminalbiologie und Strafrechtsreform«, die »Fortschritte der Erbpatho-

logie, Rassenhygiene und ihrer Grenzgebiete« oder das »Mitteilungsblatt 
der deutschen Gesellschaft für Rassenforschung« lancierten. Sie sprachen 

auch auf Fachtagungen "' und publizierten in NSDAP-eigenen Organen 5" 

und Blättern wie »Volk und Rasse — Illustrierte Monatsschrift für deutsches 
Volkstum«"}, die auf ein breiteres nationalsozialistisches Lesepublikum 

ziehen, sowie in den berufsgruppenrelevanten Journalen »Der öffentliche 
Gesundheitsdienst«, »Deutsche medizinische Wochenschrift« 554  und 
»Zeitschrift für Standesamtswesen, Personenstandsrecht, Eherecht und 
Sippenforschung« "5 . Über das Reichsgesundheitsamt und das RKPA tra-
ten sie schließlich an die Tagespresse heran "6. 

Die Kosten der Ritterschen Forschungsstelle wurden durch eine Misch-
finanzierung bestritten. Das Reichsgesundheitsamt stellte die Räumlich-

keiten und trug die fest etatisierten Stellen; die Deutsche Forschungsge-

meinschaft, bei der Ministerialrat Dr. Herbert Linden aus dem Reichs-
innenministerium "' sowie der Reichsausschuß für Volksgesundheits-

dienst und der Bayerische Landesverband für Wanderdienst für Ritter ein-

traten, ermöglichte weitere Personal- und Sachausgaben "8. Die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, in der nicht zuletzt der Präsident des Reichsfor-
schungsrates, General der Artillerie Prof. Dr. Becker, und der Leiter der 

Fachgliederung Medizin des Reichsforschungsrates, Staatsrat Geheimrat 

Prof. Dr. Sauerbruch, Ritters Projekte befürworteten "9, stellte 1935 1500 
RM, 1937 85oo RM, 1938 1500o RM, 1939 und 1940 jeweils w000 RM, 1941 
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18 000 RM, 1942 18400 RM, 1943 15 000 RM und noch 1944 1410o RM für 
»Asozialenforschung«, »Bastardbiologie« und »Kriminalbiologie« sowie 
leihweise mehrere Kameras, »anthropologische Bestecke«, Augen- und 
Haarfarbentafeln zur Verfügung 	Als Ritter 1941 denjenigen Einrich- 
tungen dankte, die ihm besondere Unterstützung zukommen ließen, er-
wähnte er außerdem das Reichssicherheitshauptamt und das Reichskrimi- 
nalpolizeiamt 	Ritters Verbindung zum RKPA war in der Tat besonders 
eng. Dort verwandte man sich nicht nur für die Finanzierung der RHF und 
für Ritters Karriere, man stimmte überdies konzeptionell überein, daß die 
»Erbbiologie« den Schlüssel zur Verbrechens- und »Asozialen«-Bekämp-
fung liefere, und arbeitete auf dieser Grundlage sehr bald auch in der Praxis 
eng zusammen. 



1o. Ein wissenschaftlich-polizeilicher 
Komplex 

RKPA und RHF standen spätestens seit dem Spätsommer 1937 in Verbin-
dung s6z. Nach der KZ-Internierung vermeintlich »arbeitsscheuer« Sinti im 
Frühjahr und Frühsommer 1938 wurde dieser Kontakt enger. Ritter kriti-
sierte die Verhaftungsaktion mit Hinweis auf seine Nachforschungen als 
dilettantisch; die Polizei hatte seines Erachtens nicht die vorgeblich »zur 
Genüge vorhandenen kriminellen Zigeuner herausgesucht«, sondern »die 
gerade Faßbaren eingefangen« und in die KZs eingewiesen s6 j. Das RKPA 
sah seinerseits in einer Kooperation mit Ritter die Chance, das Personen-
feststellungsverfahren gegen Sinti und Roma zu perfektionieren s64,  und 
außerdem die seit längerem gewünschte Möglichkeit, auf der Basis des ras-
sistischen Paradigmas und des empirischen Materials der RHF zu Pro-
gnose- und Präventionsvcrfahren zu gelangen, die die NS-Utopie einer ver-
brechens- und verbrecherlosen »Volksgemeinschaft« erzwingen könnten. 
Ritter, der mit dem für »vorbeugende Verbrechensbekämpfung« zuständi-
gen Kriminalrat Paul Werner nach kurzer Zeit auch privat befreundet 
wars6s, beeilte sich nun, dem Reichskriminalpolizeiamt und dem Reichs-
innenministerium seine Vorschläge zur »Lösung der Zigeunerfrage« nahe-
zubringen. Sie kulminierten in der auch in Ritters wissenschaftlichen Auf-
sätzen niedergelegten '“ Vorstellung, die Zigeuner auf unterschiedliche 
Typen von Lagern zu verteilen. Für die kleine Gruppe der »stammechten 
Wanderzigeuner« schlug er eine begrenzte und polizeilich kontrollierte Be-
wegungsfreiheit und im Winter die Internierung in nicht geschlossenen La-
gern, für »Mischlingszigeuner« dagegen eine nach Geschlechtern getrennte 
»Sicherheitsverwahrung« vor. »Mischlings«-Ehepaare sollten lediglich 
nach vorheriger Sterilisation in den »Verwahrlagern« zusammenleben 
dürfen, und auch das nur, wenn eine eigens zu schaffende Zigeuner-Reichs-
stelle dies genehmigt hatte. Das sollte das von Ritter gewünschte »Ver-
schwinden« der als »asoziale Mischlingspopulation« Stigmatisierten ge- 



148 	Nationalsozialistische Verfolgung der Zigeuner 

währleisten 567. Diese Vorstellungen wurden innerhalb der Kriminalpolizei 
mit Hilfe kurzer Vorträge bekanntgemacht, die so endeten: »Der Kampf 
gilt insbesondere den Mischlingen und den nach Zigeunerart umherziehen-
den Personen. Man wird wohl daher künftig Konzentrationslager errichten 
und zur Sterilisation greifen müssen, um ein allmähliches Aussterben dieser 
asozialen Elemente auf diese Weise zu erreichen. Die Grundlage hierzu 
wird das Zigeunergesetz bilden, mit Hilfe dessen wir in die Lage versetzt 
werden, das deutsche Volk von der Zigeunerplage zu befreien.« $68 

Zunächst mündete die Zusammenarbeit zwischen RKPA und RHF in 
den Erlaß »Bekämpfung der Zigeunerplage« vom 8.Dezember 1938 569. 
Dort wurde die herkömmliche Zweiteilung »Zigeuner und nach Zigeuner-
art umherziehende Personen« durch die drei Kategorien »rassereine Zigeu-
ner«, »Zigeunermischlinge« und »nach Zigeunerart umherziehende Perso-
nen« ersetzt, die fortan auch farblich verschiedene Ausweispapiere erhalten 
sollten s". Der Erlaß vom 8. 12.1938 und die zugehörige Ausführungsan-
weisung sahen zudem »Sachverständigengutachten« vor, die »endgültig« 
klären sollten, welcher der drei angeführten Gruppen die betroffenen Per-

sonen zuzuzählen seien 57'. Diese »gutachtlichen Äußerungen« übertrug 
das RKPA der RHF. Deren Untersuchungen seien »mit Mitteln polizei-
lichen Zwanges sicherzustellen«, den Mitarbeitern des Instituts sei »jede 
erwünschte Auskunft« zu erteilen sowie »polizeilicher Schutz« zu gewäh-

ren s". Pro »gutachtlicher Äußerung« 573  erhielt die RHF vom RKPA fünf 

Mark '74. 
Die »gutachtlichen Äußerungen« wurden von den Institutsmitarbeitern 

Ritter, Justin, Würth und Ehrhardt unterzeichnet 171 . Die Urschrift der 
»Gutachten« ging an die »Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerun-
wesens«, zwei Durchschläge an die jeweils zuständige Kriminalpolizeileit-
stelle 576. Außerdem wurden die »Begutachtungsbezeichnungen« in die 
Volkskartei und in die Melderegister aufgenommen 577. Die »Gutachten« 

für Rom-Zigeuner erhielten folgenden Stempel: »Obige(r) >Röm,-Zigeu-
ner(in) gehört einem Händlerschlag an, welcher bestimmte rassische Merk-
male mit den Juden gemeinsam hat«. Speziell bei den Untergruppen der 
Gelderari und Lowari lautete der Stempeltext: »Die Gelderari-Zigeuner 
gehören zu dem großen Stamm der Röm-Zigeuner. Sie stammen von Kes-
selflicker-Familien aus dem Balkan ab und unterscheiden sich von den üb-
rigen Röm-Zigeuner durch besonders urtümliche Rassenmerkmale.« Und: 
»Die Lowari-Zigeuner gehören zu dem großen Stamm der Röm-Zigeuner. 

Sie gelten als Geldleute.« '78  Bei den »balkanischen« oder »türkischen« Zi-
geunern hieß es: »Diese fremdstämmigen Schausteller aus dem Balkan zie-
hen >nach Zigeunerart< umher, unterscheiden sich aber wesentlich von den 
in Deutschland lebenden Zigeunern.« 579  

In den »gutachtlichen Äußerungen« für Sinti, die in Einzelfällen auch 

umgeschrieben wurden 580, klassifizierte die RHF die Betroffenen teils als 
»Zigeuner« und »Zigeunermischlinge«, teils ausführlicher nach dem — we-
der definitorisch präzisen noch eindeutigen — Schema 58 i des Erlasses »Aus- 
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Wertung der rassenbiologischen Gutachten über zigeunerische Personen« 
vom 7. August 5941. Er sah folgende Kategorien vor: 
»1 Z bedeutet Zigeuner, d. h. die Person ist oder gilt(!) als Vollzigeuner 

bzw. stammechter Zigeuner; 
2. ZM + oder ZM (+) bedeutet Zigeuner-Mischling mit vorwiegend zi-

geunerischem Blutsanteil; 
3. ZM bedeutet Zigeunermischling mit gleichem zigeunerischem und 

deutschem Blutsanteil. 
(i) In Fällen, in denen ein Elternteil Vollzigeuner, der andere Elternteil 

deutschblütig ist, ist dieses durch die Kennzeichnung ,ZM I. Grades< 
besonders vermerkt. 

(2) In Fällen, in denen ein Elternteil Zigeunermischling I. Grades, der 
andere Elternteil deutschblütig ist, ist dieses durch die Kennzeich-
nung >7.M II. Grades< besonders vermerkt. 

4. ZM — oder ZM (—) bedeutet Zigeuner-Mischling mit vorwiegend deut-
schem Blutsanteil; 

S. NZ bedeutet Nicht-Zigeuner, d. h. die Person ist oder gilt (!) als 
deutschblütig.» 5' 

Als »Vollzigeuner« galten der RHF jene, die vier oder mindestens drei 
»reinrassige Zigeuner« als Großeltern nachweisen konnten. Während das 
vier Spielarten ergab 583,  waren für »Zigeunermischlinge« insgesamt z8 
Klassifikationsmöglichkeiten vorgesehen. Sie reichten von Personen, die 
zwei »reinrassige« und zwei »Halbzigeuner« als Großeltern hatten, bis zu 
denjenigen, bei denen dies zwei »Viertel-« und zwei »Nichtzigeuner« wa-
ren. Personen, deren einer Großelteinteil zur Hälfte oder zu einem Viertel 
»zigeunerischer Abstammung« war, während die übrigen drei als 
»deutschblütig« eingestuft wurden, ordnete man den »Nichtzigeunern« 
zu 584. Zusätzlich konnten die Angehörigen dieser insgesamt 34 genealogi-
schen Varianten nach ihrem Sozialverhalten in solche eingeteilt werden, die 
erstens den kulturellen Regeln der Sinti folgten, sich zweitens an die 
»Volksgemeinschaft« angepaßt hatten oder drittens als unangepaßte 
»Lumpenproletarier« stigmatisiert wurden, die von Ritter weder den Sinti 
noch der »deutschen Volksgemeinschaft« zugerechnet wurden. 

Innerhalb eines solchen rassistischen Paradigmas erschienen »reinras-
sige« Sinti, die seit früher Kindheit in Waisenhäusern oder bei »deutschblü-
tigen« Adoptiveltern lebten, als eine besondere Herausforderung, da ihre 
vermeintliche »Rassenanlage« nicht mit der gesellschaftlichen »Umwelt« in 
Einklang zu stehen schien. Wie in der Zwillingsforschung 585  suchte die 
»Kriminalbiologie« hier die von ihr durchweg vorausgesetzte Dominanz 
der »Erbfaktoren« gegenüber der Erziehung zu untermauern. In der 
RHF wandte sich 1941 Ritters Assistentin Eva Justin dieser Frage zu 58e 
5943 legte sie ihre Ergebnisse unter dem Titel »Lebensschicksale art-
fremd erzogener Zigeunerkinder und ihrer Nachkommen« als Dissertation 
vor 587, über die selbst der ihr äußerst wohlgesonnene Rassenhygieniker 
Eugen Fischer urteilte, sie lasse es an Kenntnis »einer wissenschaftlichen 
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Bearbeitung als solcher« mangeln. Gleichwohl beurteilte Fischer die Arbeit 
mit »magna cum laude«. Die beiden übrigen Gutachter votierten mit 
»summa cum laude« '88. 

Gemäß der Ritterschen Vorgabe »Der primitive Mensch ändert sich 
nicht und läßt sich nicht ändern« 589  kam auch Justin zu dem Resultat, »das 
schon vor der Geburt festgelegte Erbschicksal« könne »nicht geändert wer-
den«. Sie verlangte, daß »alle Erziehungsmaßnahmen für Zigeuner und Zi-
geunermischlinge einschließlich jeder Form der Fürsorgeerziehung oder 
Erziehungsfürsorge« »aufhören« sollten, plädierte für die Zwangssterilisa-
tion aller »deutscherzogenen Zigeuner und Zigeunermischlinge«, und ver-
stand ihren Text als »Unterlage«, die dem »Gesetzgeber« »für die kom- 
mende rassenhygienische Regelung« nützlich sein sollte 	Eva Justin 
reproduzierte in ihrem Text die Ritterschen Zigeunerklischees, projezierte 
sie auf Sinti-Kinder, die im Waisenhaus der katholischen St. Josefspflege in 
Mulfingen (Württemberg) von ihr aufgesucht wurden, und gab das dann als 
»Beobachtung« aus 	Die Kinder selbst wurden am 9. Mai 1944, zwei Mo- 
nate nach der Publikation der Justinschen Dissertation, nach Auschwitz-
Birkenau deportiert. Nur vier von 39 Kindern überlebten 59' . 

Die Mitarbeiter der RHF wußten um die Deportation von Sinti und 
Roma nach Auschwitz-Birkenau, die im März 1943 begann; Ritter selbst 
war in nicht unerheblichem Maße an dem Entscheidungsprozeß beteiligt, 
der zu dieser Deportation führte 595. In einem Antrag auf Bewilligung einer 
Beihilfe von etwa 15 000 RM teilte er der Deutschen Forschungsgemein-
schaft am 23.März 1943 mit, daß »bisher über 9000 Zigeunermischlinge 
von der Polizei in einem besonderen Zigeunerlager im Sudetenland« — diese 
irreführende regionale Angabe war wohl Folge der Geheimhaltungsvor-
schriften des SS-Apparates — »konzentriert« worden seien s". Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft entsprach auch diesmal den Ritterschen Finanz-
wünschen '9'. Die RHF verfaßte weiterhin ihre »gutachtlichen Äußerun-
gen«. Diese Einstufungen bildeten bis zur »Liquidierung« des »Zigeuner-
familienlagers« in Auschwitz-Birkenau Anfang August 1944 596  eine wich-
tige Grundlage für die Deportation deutscher Sinti und Roma s". Ritter sah 
auch 1943 keinen Grund, seine »gutachtliche« Tätigkeit zu verhehlen: 
»Aufgrund der genealogischen Ermittlungen werden noch laufend Vermi-
schungen zwischen deutschblütigen und Zigeunern in älterer und neuerer 
Zeit aufgedeckt.« 598  Allein zwischen Februar und Oktober 1944 unter-
zeichneten er und Eva Justin 1320 »gutachtliche Äußerungen«. Die letzte 
bislang aufgefundene Expertise der RHF stammt vom ts.November 

1 944 s". 
Insgesamt beschränkte sich die Begutachtungstätigkeit des Ritterschen 

Instituts anscheinend auf das »Altreich«. Obgleich bekannt ist, daß Mitar-
beiter der RHF auch in der »Ostmark«, so etwa in der Steiermark' und 
unter den Österreich lebenden Roma' ihre Recherchen anstellten, sind 
»gutachliche Äußerungen« über österreichische Zigeuner bisher nicht auf-
gefunden worden. Das mag damit zusammenhängen, daß das Rasse- und 
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Siedlungshauptamt der SS die österreichische Zigeuner-Namenskartei mit 
Beschlag belegt und die »Zigeunerforschung« in der »Ostmark« im De-
zember 1938 für sich reklamiert hatte', ohne daß dies jedoch zu Ergebnis-
sen führte'''. Ritter seinerseits erklärte die burgenländischen Zigeuner dar-
aufhin mit Verweis auf die einschlägige Dissertation seines Mitarbeiters 
Karl Morawe0°4  global zu besonders »minderwertigen« »Mischlingen« 
und damit für nicht weiter erforschenswert'''. 

1940 schätzte Ritter die Zahl der »Zigeuner und Zigeunermischlinge«, 
die im Deutschen Reich einschließlich Österreichs und des Sudetenlandes 
lebten, in einem internen Papier der RHF auf 3223o. Auf die »Ostmark« 
entfielen danach 13000, auf das Sudetenland 900 und auf das »Altreich« 
18 33o Personen. Regional wurden sie nach der Gaueinteilung der NSDAP 
so aufgeschlüsselt: Ostpreußen — 25oo; Pommern — 87o; Mecklenburg und 
Lübeck — 32o; Groß-Berlin — 1.93o; Kurmark — 200; Schlesien — 53o; Sach-
sen — 220; Magdeburg, Anhalt, Halle, Merseburg, Thüringen — 9oo; Fran-
ken, Mainfranken, bayrische Ostmark, Schwaben — 3oo; Württemberg und 
Hohenzollern — 1000; Baden — 65o; Saarpfalz — 3oo; Hessen-Nassau und 
Kurhessen — 1.400; Köln, Aachen, Koblenz, Trier — 1000; Raum Düssel-
dorf und Essen — 153o; Westfalen — 1650; Ost- und Süd-Hannover, Braun-
schweig — 95o; Weser-Ems — 58o; Schleswig-Holstein, Hamburg, nörd-
liches Hannover — 1500606. In einer anderen, ebenfalls aus dem Jahre 1940 
stammenden Schätzung gab Ritter hingegen die Zahl der »Zigeuner, Zi-
geunermischlinge und nach Zigeunerart umherziehenden Personen«, mit-
hin der Sinti, Roma und Jenischen mit rund 19.000 im »Altreich« und rund 
11.00o in der »Ostmark« und im Sudetenland an, fügte allerdings hinzu, 
eine »größere Zahl von Zigeunern und Zigeunermischlingen« sei »noch 
nicht als solche erkannt«. In der Tat spricht die von 15 000 (März 1942) über 
21 498 (März 1943) auf 23 833 im März 1944 angestiegene Zahl der Gutach-
ten dafür, daß die RHF im Laufe ihrer Suchtätigkeit mehr als 19 000 »Zigeu-
ner«, »Zigeunermischlinge« und sonstige Landfahrer im »Altreich« ent-
deckte und dem polizeilichen Verfolgungsapparat überantwortete'°7. In 
einem Text »Historisches zur Zigeunerfrage«, der im November 1942 von 
Ritter selbst oder doch mit seiner Hilfe im RKPA verfaßt wurde, ist die 
Rede von 28 627 Zigeunern, die derzeit »im Reichsgebiet aufhältig« seien 
und von denen man 18 922 »rassisch begutachtet« habe. Unter den »inlän-
dischen zigeunerischen Personen« führte Ritter dabei 1.097 »Vollzigeuner 
bzw. stammechte Zigeuner«, 6992 »Zigeunermischlinge mit vorwiegend 
zigeunerischem Blutanteil«, 2976 »Zigeunermischlinge mit gleichem zi-
geunerischen und deutschem Blutanteil«, 2392 »Zigeunermischlinge mit 
vorwiegend deutschem Blutanteil« und 2652 »Nichtzigeuner« auf. Unter 
der Kategorie »Ausländische zigeunerische Personen« nannte er 1017 
Lalleri, 1585 Rom und 211 Zigeuner balkanischer Herkunft6o8. 

Ritter hatte im Gefolge seiner Umwandlung gesellschaftlicher in biologi-
sche Fragen die Existenz des vermeintlichen »Lumpenproletariats« mit der 
»Vermischung« von »deutschem und zigeunerischem Blut« erklären wol- 
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len und im Umkehrschluß alle Sinti-»Mischlinge« als Angehörige des 
»Lumpenproletariats« stigmatisiert. Gleichwohl blieb im Einzelfall unklar, 
wo genau die Grenze zwischen einem »Zigeunermischling« und einem 
»Nichtzigeuner« zu ziehen sei, zumal Ritter in der Bewertung des Ge-
wichts der verschiedenen »Blut«-Anteile schwankte. Bald maß er »vollsin-
nigem« »Erbgut« das »gleiche Gewicht« wie dem des vorgeblich 
»Schwachsinnigen« bei; bald äußerte er, ein »gesunder Stamm« werde un-
weigerlich »verdorben«, wenn er mit nur etwas »Krankhaftem« in Verbin-
dung gerate 6°9. 

In der gutachtlichen Praxis führten diese Unstimmigkeiten dazu, daß 
»nicht-zigeunerische« Ehegatten in einer »Zigeuner-Mischlings-Familie« 
unter die »Zigeunerbestimmungen« fallen konnten, wenn die »aus dieser 
Ehe hervorgehenden Kinder als »Zigeuner-Mischlinge« galten. Umgekehrt 
konnten als »Zigeuner-Mischlinge« eingestufte Ehepartner als »Angehö-
rige von Nicht-Zigeuner-Familien« gekennzeichnet werden, wenn der 
»zigeunerische Blutsanteil« als so gering veranschlagt wurde, daß die »aus 
dieser Ehe hervorgehenden Kinder als »Nicht-Zigeuner« galten. Mithin 
konnten »Nicht-Zigeuner« gutachtlich zu »Zigeuner-Mischlingen« und 
»Zigeuner-Mischlinge« zu »Nicht-Zigeunern« erklärt werden, wobei sich 
im letzteren Fall das Reichskriminalpolizeiamt eine Anwendung der »Zi-
geunerbestimmungen« vorbehielt'. Dies wiederum wurde davon abhän-
gig gemacht, ob sich die betroffenen Familien »in die Volksgemeinschaft 
eingeordnet« hätten. Die pauschale Stigmatisierung von »Zigeuner-Misch-
lings-Familien« wurde mithin um die Überprüfung und Kontrolle im Ein-
zelfall ergänzt. Die vorliegenden Quellen gestatten zwar nicht den Schluß, 
daß sich die Kriminalpolizei durchweg an diesen komplizierten Modus ge-
halten hätte, gleichwohl lassen sich Beispiele anführen, wo Kriminalpolizei 
oder RHF die Anpassung des Sozialverhaltens an die Normen der »Volks-
gemeinschaft« detailliert überprüften und mit der Standardfrage »Wie führt 
er/sie sich ?« an Arbeitgeber, Vermieter, Volksschullehrer und Leiter von 
Kinderlandverschickungslagern herantraten'. 

Schon in seiner medizinischen Habilitation hatte Ritter die »Zigeuner-
mischlinge« als Teil eines größeren »Menschenschlages« von »Vagabun-
den, Jaunern und Räubern« identifizieren wollen. Das Konstrukt eines »zi-
geunerisch-jenischen Lumpenproletariats« wollte Ritter »erbbiologisch« 
und genealogisch auf »Rassenkreuzungen« zwischen Zigeunern, Asozia-
len, Kriminellen und den als »Jenischen« bezeichneten nichtzigeunerischen 
Fahrenden zurückführen'', die er wiederum zu »Resten primitiver 
Stämme« oder Teilen einer »Urbevölkerung« erklärte, welche die Entwick-
lung der »weißen Rasse« nicht mitzumachen vermöge'''. Insofern erstaunt 
es nicht, daß Ritter seine Forschungsstelle nicht auf die »Zigeunerfor-
schung« beschränkt wissen wollte. Im März 1939 formulierte er als sein 
globales Ziel, »alle« vermeintlich »kriminellen Erbstämme innerhalb des 
deutschen Volkskörpers aufzudecken, zu erfassen und prophylaktisch an-
zugehen« 6if. Zwei Jahre später nahm er in kriminalbiologischer Reinter- 
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pretation Cesare Lombrosos Begriff des »geborenen Verbrechers«''' auf 
und behauptete, »Sippen« aus dem »Bodensatz der Bevölkerung« und »Ne-

ster von Asozialen und Erbminderwertigen« seien nicht nur die »Brutstät-
ten des Verbrechens«, sondern zudem die »biologischen Brutstätten«, aus 

denen »die Asozialen und geborenen Verbrecher« hervorgingen. In der —
von ihm favorisierten — »biologisch begründete(n) Verbrechensbekämp-

fung« gebe es deshalb »kaum etwas Nützlicheres«, als diese »innerhalb des 
Volkskörpers lebenden Verbrechererbstämme« »einzudämmen bzw. radi-
kal zu unterbinden« 6<7. In diesem Sinne verlangte Ritter, neben dem vor-
handenen »Zigeunersippenarchiv« ein »Landfahrer«-, ein »Asozialen-« 
und ein »Verbrechersippenarchiv«''s  zu schaffen sowie ein »Gesetz zur 
Verhütung verbrecherischen Nachwuchses« 6'9  und ein »Asozialenge-
setz« 6<O zu verabschieden. 

In der Tübinger Zweigstelle des Ritterschen Instituts' untersuchte der 
Mediziner Dr. Manfred Betz zwischen 1937 und 1939 unter dem Titel »Die 
Ursachen unüberwindlicher Armut« die schwäbische Gemeinde Schloß-

berg. Betz vermeinte mit »mathematisch exakten Methoden« und einer 
eigens von ihm entwickelten »Erbformel« nachweisen zu können, daß »die 

Gruppenbildung, die uns das soziale Leben darbietet« weithin »mit der 
biologischen Einheit der Blutsverwandtschaft« zusammenfalle'. Die Be-
wohner Schloßbergs wurden von ihm und Ritter als »Asozialenschlag« 

stigmatisiert, deren »Erbmasse« sie zur Kriminalität disponiere'''. Daß die 
nach 1933 ohnehin von »erbpflegerischen Maßnahmen« bedrohte Ortsbe-
völkerung6'4  deshalb überwiegend vom Hausieren lebte, weil sie über 
keinerlei Landbesitz verfügen konnte, wurde von Betz nicht einmal 
erwähnt'15. 

Während des Krieges zählten Deutschbalten, »Juden und ihre durch 
Mischehen hervorgerufenen Erbeinflüsse« — dies das Spezialthema Sophie 
Ehrhardts 6 <6  —, die Ernsten Bibelforscher, über deren »Erbwert« und »Sip-
penherkunft« man sich in einem Konzentrationslager kundig machte, »Zir-

kus- und Artistensippen«, die »Asozialen« der Stadt Stuttgart, deren »Sip-

penherkunft« ein Dr. Barlen »bis in die Urgroßelterngeneration« eruieren 
sollte, sowie »Verbrechergruppen« wie »Mörder, Totschläger, Räuber, Zu-

hälter, Strichjungen«, »jugendliche Mörder« und »ehemalige jugendliche 

Mörder« zu den Forschungsobjekten des Ritterschen Instituts 6'7. Die Er-
fassung jenischer Familien für das »Landfahrersippenarchiv« der For-
schungstelle wurde bis in das Jahr 1944 fortgeführt und erstreckte sich geo-

graphisch über Bayern bis nach Tirol und in die Steiermark'''. 
Die Ausweitung des Ritterschen Forschungsinteresses ging mit einem 

institutionellen Expansionsstreben innerhalb des Reichsgesundheitsamtes 
einher, das sich unter anderem in Grabenkriegen mit Dr. Eduard Schütt, 
dem Leiter der dortigen Abteilung L, zeigte629. Nach der Berufung Prof. 

von Neureiters, des Leiters der Untergruppe L 2 (Kriminalbiologische For-
schungsstelle), an die Universität Straßburg 1940, spekulierten sowohl Rit-
ter als auch der Neurologe und Psychiater Dr. Rodenbere", der ebenfalls 
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über die »Zigeunerfrage« publiziert hatte''', auf dessen Nachfolge'''. Rit-
ter ging aus dieser Auseinandersetzung als Sieger hervor; sein Institut 
nannte sich fortan »Rassenhygienische und Kriminalbiologische« und 
schließlich »Kriminalbiologische Forschungsstelle«. Rodenberg wurde als 
Gruppenleiter in das RKPA geholt und dort primär für die »weitere Klä-
rung des Entmannungsproblems« zuständig gemacht 633. Von 1940 an 
übernahm Ritter einen Lehrauftrag an der Rechts- und Staatswissenschaft-
lichen Fakultät der Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin; seine Seminare 
gingen zu »Problemen der Kriminalbiologie sowie der kriminalbiologi-
schen Erb- und Bevölkerungsforschung« sowie zur »Kriminalität der Ju-
gendlichen und Minderjährigen« 634. Im November 1943 wurde Ritter zum 
Direktor im Reichsgesundheitsamt und Mitte 1944 zum Regierungsrat be-
fördert 63f. Seine Hoffnungen auf einen Lehrstuhl für Kriminalbiologie er-
füllten sich allerdings nicht mehr'''. 

Seit Ende 1941 leitete Ritter neben dem »Kriminalbiologischen Institut« 
am Reichsgesundheitsamt auch das »Kriminalbiologische Institut der Si-
cherheitspolizei« 6", das auf Betreiben Arthur Nebes und Paul Werners 
gegründet worden war" und in dem Kriminalpolizisten und Wissen-
schaftler zusammenarbeiteten'". Dieses Institut sollte sich an der »Erb-
bestandsaufnahme des deutschen Volkes« beteiligen und insbesondere ein 
Archiv »aller asozialen und kriminellen Sippschaften innerhalb des Reichs-
gebietes« einrichten, unter »kriminalbiologischen Gesichtspunkten alle ju-
gendlichen Gemeinschaftsfremden« sichten, »gegen die aus Gründen der 
Vorbeugung polizeiliche Maßnahmen durchgeführt« wurden, sowie in 
Kooperation mit dem Reichsgesundheitsamt eine »kriminalbiologische Be-
obachtungsstation« gründen''', in der jugendliche »Versager« und »Stö-
rer« auf ihre »Gemeingefährlichkeit« untersucht werden sollten'''. Ritter 
selbst bezeichnete als Hauptaufgaben des Instituts die Erforschung »des 
Verbrechers und seiner Entstehung«, die Früherkennung vermeintlich 
»verbrecherisch veranlagte(r) Menschen« und damit die Sichtung von Ju-
gendlichen daraufhin, ob sie als »vorwiegend erzichungs- und umweltge-
schädigt«, als »Pubertätsversager« oder als »Frühkriminelle« zu beurteilen 
seien 642. 

Ritter beabsichtigte, Jugendliche, die er als »geistig defekt« und »krank-
haft entartet« klassifizierte, in Nervenkliniken oder Heil- und Pflegeanstal-
ten einzuweisen. Jugendliche, die er als »charakterlich abartige Dauerversa-
ger« oder »Gelegenheitsversager« stigmatisierte, sollten den euphemistisch 
als »polizeiliche Jugendschutzlager« bezeichneten, vor allem von Paul 
Werner propagierten 643 Jugend-Konzentrationslagern Moringen für Jun-
gen und Uckermark für Mädchen »zugeführt« werden 644 . Da man »gegen 
Dickhäuter nicht mit einem Pusterohr schießen« dürfe, wie Ritter zynisch 
ausführte, bedürften solche Jugendliche eines »dauernd gegenwärtigen, ste-
ten Fremdantriebs«. »In geeigneten Arbeitslagern« könnten sie »viel Nütz-
liches leisten.«"" In Moringen mußten die Neueingewiesenen nach einem 
von Ritter entwickelten System zunächst den Beobachtungsblock (B- 
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Block) durchlaufen und wurden danach auf den U-Block für »Untaug-

liche«, den S-Block für »Störer«, den D-Block für »Dauerversager«, den 

G-Block für »Gelegenheitsversager«, den F-Block für die »fraglich Er-

ziehungsfähigen«, den E-Block für die »Erziehungsfähigen« oder den 

Stapo-Block für politisch oppositionell eingestufte Jugendliche verteilt. Die 

Blockzugehörigkeit bestimmte dabei nicht nur den Lageralltag der Jungen, 

sondern entschied darüber, ob sie in ein KZ, eine Anstalt oder zur Wehr-

macht »entlassen« wurden'''. Unter den in Moringen Festgehaltenen be-

fanden sich nach einem Bericht, den Oberregierungsrat Kümmerlein aus 

dem Reichsjustizministerium 1942 verfaßte, auch »eine Reihe von Zigeu-

nern und Zigeunermischlingen, einige Judenmischlinge und sogar zwei Ne-

gerbastarde.« 647  Die »Zigeunermischlinge« wurden 1943 von Moringen 

nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Zwangssterilisationen wurden so-

wohl in Moringen als auch im Lager Uckermark vorgenommen'''. 

Ritters Karriere, zu deren Etappen auch die Mitarbeit am »Gemein-

schaftsfremdengesetz« zählte, das am 1. April 1945 hätte in Kraft treten 
sollen 649, wurde durch das Vordringen der Sowjetarmee und die alliierten 

Bombenangriffe auf Berlin durchkreuzt. Diese Angriffe nötigten ihn im 

Herbst 1943, seine Forschungsstelle zu dezentralisieren und in sieben Aus-

weichstellen, unter anderem in Mecklenburg, Bayern und Württemberg 

sowie im Hannoverschen und im Sudetenland unterzubringen'''. Die zen-

trale Außenstelle seines Instituts befand sich in Drögen bei Fürstenberg, 

in der Nähe des KZs Ravensbrück und des »Jugendschutzlagers« Ucker-

mark. Nach Drögen wurden auch das ebenfalls von Ritter geleitete Kri-

minalbiologische Institut der Sicherheitspolizei sowie die Reichszentrale 

zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens ausgelagert. In Drögen hatte die 

SS-Führung einen kasernenartigen Gebäudekomplex als »Führerschule der 

Sicherheitspolizei« errichten lassen; dort nahm auch Ritter Quartier'''. 

Spätestens im Mai 1944 zog er sich mit Eva Justin nach Mariaberg, Post 

Mägerkingen, Kreis Reutlingen in Württemberg zurück'". Seine kriminal-

biologische Lehrtätigkeit setzte er im Wintersemester 1944/45  an der 

Eberhard-Karls-Universität in Tübingen mit einer »Übung über die cha-

rakterliche Artung jugendlicher Rechtsbrecher« fort"". 

In der letzten Phase seines Instituts wurmte es Ritter besonders, daß es 

SS-Obersturmführer Wolf im Sommer 1944 gelang, beim Apparateaus-

schuß der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchzusetzen, daß die vor-

mals in den Händen der RHF befindlichen »anthropologischen Bestecke« 

an das ebenfalls »Zigeunerforschung« betreibende Amt »Ahnenerbe« der 

SS überstellt wurden 6". Nach einem heftigen Protestbrief Ritters an die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft zu schließen, nahm er diese Niederlage 

gegen eine konkurrierende Institution in einer Weise ernst, daß man den 

Eindruck gewinnt, er habe — darin vielen anderen gleich — den nahen Zu-

sammenbruch des nationalsozialistischen Regimes nicht recht zur Kennt-

nis nehmen wollen. 



. Das nicht verabschiedete 
»Reichszigeunergesetz« und die Schemata 
zur Klassifikation der Zigeuner 

Spuren des Bemühens um eine reichseinheitliche Zigeunergesetzgebung 
lassen sich unter dem NS-Regime bis 1934 zurückverfolgen. Im Juni jenes 
Jahres wandte das bayerische Innenministerium gegen einen gerade fertig-
gestellten preußischen Entwurf für einen »Runderlaß zur Bekämpfung der 
Zigeunerplage« ein, er sehe nur eine einzige Zigeunernachrichtenstelle für 
das gesamte Deutsche Reich vor, wolle eine gesonderte preußische Stelle 
also vermeiden und die Arbeit den süddeutschen, insbesondere der Mün-
chener »Zigeunerzentrale« auflasten 6". Im Gegenzug regte man beim 
Reichsinnenministerium an, ein »Reichsgesetz zur Bekämpfung von Zi-
geunern und Landfahrern« zu erlassen, mit dem die einschlägigen bayeri-
schen Bestimmungen von 1926 auf das Reich ausgedehnt werden sollten'''. 
Dieser Vorschlag wurde aufgegriffen, das Bayerische Landeskriminalamt 
in die Beratungen des von der Ministerialbürokratie konzipierten »Reichs-
zigeunergesetzes« einbezogen'''. Der Deutsche Gemeindetag erwähnte 
das geplante »Reichszigeunergesetz« im November 1934 und erwartete 
dessen Verabschiedung nach telefonischer Rücksprache mit Oberregie-
rungsrat Zindel, dessen Referat in der Abteilung III des Reichsinnenmini-
steriums die Federführung hatte, »mit Sicherheit« noch für 1935'5'. 

Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung trug Zindel in der Tat seine 
Vorstellungen, die auf der Auswertung der bisherigen deutschen Zigeuner-
verordnungen und einem »persönlichen Kennenlernen der Verhältnisse 
und Einrichtungen in den verschiedenen, hauptsächlich süddeutschen Län-
dern« basierten, am 2 5.Februar 1936 Innenstaatssekretär Pfundtner vor. 
Anfang März 1936 skizzierte er seine Gedanken schriftlich. Teilweise noch 
dem herkömmlichen Muster der Zigeunerverfolgung verpflichtet, betonte 
Zindel dort zunächst, daß eine »restlose Lösung des Zigeunerproblems« 
»in absehbarer Zeit« weder national noch international möglich sein werde, 
um dann das »Abschiebungsprinzip« gegen ausländische und das »Über- 
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wachungsprinzip« gegen inländische Zigeuner zu akzentuieren und die 
vollständige Erfassung, Identifizierung und Registrierung »jedes innerhalb 

des Reichsgebietes befindlichen Zigeuners« zu fordern. Mit der Unter-
scheidung zwischen »echten« und »unechten Zigeunern«, zu denen die ihm 

»rassemäßig« anders erscheinenden »Landfahrer« zu rechnen seien, flossen 
allerdings schon rassistische Vorstellungen in Zindels Vorschläge ein. Wäh-

rend die »unechten Zigeuner« seines Erachtens seßhaft gemacht werden 
sollten, wollte er die »echten Zigeuner« nur noch unter nicht weiter präzi-
sierten »Bedingungen« wandern lassen, die eine — ebenfalls nicht genauer 
bestimmte — »Gefahr für die Allgemeinheit« ausschlössen. »Gefährliche(r) 

Zigeuner« sollten »unter staatliche Aufsicht« gestellt und gegebenenfalls in 
einem Arbeitshaus oder KZ interniert werden 659. Zindel wurde Anfang 
März 1936 aus der Abteilung III des Reichsinnenministeriums versetzt. 
Sein Angebot, in seinem neuen Referat bei Entbindung von anderen Aufga-

ben in drei bis vier Wochen einen Referentenentwurf für das »Reichszi-
geunergesetz« vorzulegen, fand keine Resonanz'. 

Im März 1937 lag die Federführung für ein »Reichszigeunergesetz« nicht 
mehr bei der Ministerialbürokratie, sondern beim Preußischen Landeskri-

minalpolizeiamt“', das den Kern des kurz darauf etablierten Reichskrimi-
nalpolizeiamtes bildete. Spätestens seit 1938 trugen die Vorschläge für das 

»Reichszigeunergesetz« dann die Handschrift Paul Werners und vor allem 
Robert Ritters. Ritter stimmte mit Rassenhygienikern wie Kranz, Finger 

und Krämer, die in Gießen und Münster Zigeunerforschung betrieben, 
überein, daß es sich bei den »Zigeunermischlingen« »um eine Kriminellen-

und Asozialenfrage« handele, daß der Staat mithin »das Recht und die 
Pflicht« habe, sich gerade dieser Gruppe »so schnell wie möglich« »zu ent-

ledigen«. Den weitergehenden Überlegungen aus Gießen und Münster, 

daß die Nürnberger Gesetze hier geeignet seien, ein »Einströmen in das 
deutsche Blut« zu verhindern', schloß sich Ritter allerdings nicht an, 

richteten sich das »Reichsbürger«- und »Blutschutz«-Gesetz doch im we-
sentlichen gegen »Juden« und nicht so sehr gegen »jüdische Mischlinge 

ersten und zweiten Grades« 663. Eine Übertragung dieses Modells auf die 

»Zigeunerfrage« erschien Ritter angesichts seiner besonderen Feindschaft 
gegen Sinti-»Mischlinge« als indiskutabel, da jene dadurch Vorteile gegen-

über den »stammechten« bzw. »reinrassigen« Sinti erhalten hätten. Seines 

Erachtens warf die Problematik des vermeintlichen »Mischlingzigeuners« 
Fragen auf, die der »deutschen Rassengesetzgebung bisher unbekannt« wa-

ren'''. Auf deren Lösung drang Ritter bei seinen Vorschlägen für ein 

»Reichszigeunergesetz«. Nach einem Schreiben Günther Panckes, des 

Chefs des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS, vom 19.12.1938 66' 
beinhaltete der damals vorliegende Entwurf die »Unterbindung einer wei-

teren Vermischung zwischen Zigeunern und Deutschblütigen«, die »Tren-

nung der reinen Zigeuner« von den »Mischlingen« sowie die »Sterilisierung 

und Isolation« der »Mischlinge«. In diese Richtung geht auch ein Ritter-

scher Entwurf für ein »Reichszigeunergesetz«, dessen Datierung unklar ist: 
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»§ 1  

) Als Zigeuner gilt, wer durch die Kennkarte als Zigeuner ausgewiesen 
wird. 

2) Der Zigeunervermerk auf der Kennkarte wird auf Anweisung des 
Reichsministers des Innern oder der von ihm beauftragten Dienststelle 
an Personen erteilt, die ihrer Abstammung und ihrer Lebensweise nach 
einem Zigeunerstamm angehören. 

§2 
I) Als Zigeunermischling gilt, wer durch die Kennkarte als Zigeunermisch- 

ling ausgewiesen wird. 
2) Der Zigeunermischlingsvermerk auf der Kennkarte wird auf Anweisung 

des Reichsministers des Innern oder der von ihm beauftragten Dienst-
stelle an Personen erteilt, die unter ihren Vorfahren mindestens einen 
Zigeuner haben. 

§3 
t) Zigeunern ist nur die Eheschließung untereinander gestattet. 
2) Zigeunermischlinge bedürfen zur Eheschließung der Genehmigung des 

Reichsministers des Innern oder der von ihm beauftragten Dienststelle. 

§4 
t) Die Lebensweise der Zigeuner (siehe § t) wird unter Berücksichtigung 

ihrer fremdrassigen Art durch Verordnung des Reichsministers des In-
nern geregelt. 

2) Zigeuner und Zigeunermischlinge sind weder wahlberechtigt noch 
wehrpflichtig. Sie nehmen an Maßnahmen zur Förderung der Eheschlie-
ßung und des Kinderreichtums nicht teil. Ausnahmen kann der Reichs-
minister des Innern im Einvernehmen mit den zuständigen Ministerien 
bestimmen. 

§5 
Der außereheliche Verkehr zwischen Personen, denen nach diesem Gesetz 
die Eheschließung nicht gestattet ist, wird in sinngemäßer Anwendung des 
Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 

15-9- 1935 bestraft.» 666 

Angesichts der Überlieferungsgeschichte dieses Textes 667  ist es fraglich, ob 
diese fünf Paragraphen den gesamten Entwurf ausmachen, fehlt dort doch 
jeder Hinweis auf die von Pancke erwähnte und auch von Ritter selbst 
immer wieder propagierte Sterilisation. Außerdem fällt auf, daß keine poli-
zeilichen Unterdrückungsmaßnahmen gegen Sinti und Roma erwähnt 
werden, obwohl sie doch seit 1937/38 innerhalb der »vorbeugenden Ver-
brechensbekämpfung« übliche Praxis waren. Dies dürfte damit zusammen-
hängen, daß sich das RKPA, mit dem Ritter ja eng zusammenarbeitete, nur 
einem selbstdefinierten »Polizeirecht«, nicht aber einem gesetzesförmigen 
Text verpflichtet wissen wollte. Gleichwohl belegt auch der vorliegende 
Entwurf, daß »Zigeuner« wie »Zigeunermischlinge« nach einem Muster in 
ihren Rechten eingeschränkt werden sollten, das den Nürnberger Gesetzen 
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gegen die Juden entsprach. Im Gegensatz zu den Nürnberger Gesetzen, die 
sich primär gegen die »Juden« und erst in zweiter Linie gegen »jüdische 
Mischlinge« richteten, sollten nach Ritter die »Zigeunermischlinge« — in 
diesem Vorentwurf sehr vage als Personen definiert, die »unter ihren Vor-
fahren mindestens einen Zigeuner haben« — in ihren Möglichkeiten zu einer 
Eheschließung jedoch extremer beschränkt werden als die »Zigeuner«. 
Während diese untereinander ohne staatliche Erlaubnis hätten heiraten 
können, hätten jene durchweg einer »Genehmigung des Reichsministers 
des Innern oder der von ihm beauftragten Dienststelle« bedurft. Daß Ritter 
seine Forschungsstelle als diese »Dienststelle« ansah und daß die »Kenn-
karten« für »Zigeuner« und »Zigeunermischlinge« auf den Angaben seines 
»Zigeunersippenarchivs« beruhen sollten, liegt dabei auf der Hand. Zu der 
in 4, Absatz 1 erwähnten »Lebensweise der Zigeuner« hatte Ritter Vor-
schläge vorgelegt, die auf eine »gewisse Bewegungsfreiheit« in genau um-
grenzten »Wanderbezirken« hinausliefen, in denen sie unter Polizeiauf-
sicht vor allem zum Straßenbau herangezogen werden sollten'''. 

Nach Aussagen Ritters 669  wurden die Entwürfe zu einem »Reichszi-
geunergesetz« »in verständnisvoller Zusammenarbeit« zwischen RHF, 
RKPA, der Abteilung Volksgesundheit im Reichsinnenministerium und 
dem Reichsausschuß für Volksgesundheitswesen ausgearbeitet. Das eben-
falls involvierte Rasse- und Siedlungshauptamt erwähnte er wohl deshalb 
nicht, weil er in dieser Institution einen Rivalen um die »Zigeunerfor-
schung« sah. Allerdings hatte das Rasse- und Siedlungshauptamt bei der 
NS-Zigeunerverfolgung auch faktisch nur eine untergeordnete Bedeu-
tung'", da es für diesen Bereich über keine personelle Kapazität verfügte. 

Das vorgesehene Zigeunergesetz wurde im Februar 1939 in der Presse 
angekündigt'''. Die Anfang März 1939 herausgegebenen Ausführungsan-
weisungen des RKPA zur »Bekämpfung der Zigeunerplage« charakterisier-
ten das geplante Gesetz als die »erforderliche Rechtsgrundlage«, welche 
weitere »Blutsvermischungen« unterbinden sowie »alle wichtigen Fragen, 
die das Leben der Zigeunerrasse im deutschen Volksraum mit sich« bringe, 
regeln werde6". Der Staatssekretär für das Gesundheitswesen im Reichsin-
nenministerium und Reichsärzteführer Leonardo Conti riet dagegen im 
Januar 1940 entschieden von einer gesetzlichen Regelung der »Zigeuner-
frage« ab: Entsprechend »gewissen analogen Vorgängen« — Conti spielte 
hier wohl auf die maßgeblich von ihm initiierte »Vernichtung lebensunwer-
ten Lebens« an '73  — sei »die Unfruchtbarmachung der Zigeuner und Zi-
geunermischlinge als Sondermaßnahme sofort« durchzuführen 674. Diese 
Stellungnahme resultierte jedoch nicht aus einer prinzipiellen Aversion ge-
gen ein Zigeunergesetz, sondern war Folge der um die Jahreswende 1939/ 
4o diskutierten »Abschiebung« der Zigeuner in das Generalgouvernement, 
der Conti die Zwangssterilisation vorzog67s. 

Die Arbeit an einem »Reichszigeunergesetz« wurde während des Krie-
ges nicht eingestellt. Ritter erwähnte noch im Juni 1941, daß ein solches 
Gesetz »in einem wohlbegründeten Entwurf« vorliege'''. Ein »Reichszi- 
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geunergesetz« trat jedoch ebensowenig in Kraft wie das »Gesetz zur Be-
handlung Gemeinschaftsfremder«, an dem Ritter gleichfalls beteiligt war. 
Das mag auf die im Krieg noch wachsende Abneigung der NS-Polykratie 
gegen gesetzesförmige Regelungen überhaupt zurückzuführen sein 67. 
Vielleicht erschien ein gesondertes Zigeunergesetz dem RKPA und der 
RHF aber auch angesichts des übergreifend konzipierten »Gemeinschafts-
fremdengesetzes« hinfällig, zielte dieses doch in bewußt vage gehaltenen 
Klauseln auf die Überwachung und Internierung aller Personengruppen, 
die ein vermeintlich »nichtsnutzes, unwirtschaftliches und ungeordnetes 
Leben» führten'''. 

Während nun die Nürnberger Gesetze mit ihrer Unterscheidung von 
»Juden«, »jüdischen Mischlingen t. Grades« und »jüdischen Mischlingen 
2. Grades« Definitionen bot, die für die gesamte NS-Verfolgung der deut-
schen Juden die Grundlage zur Einstufung bildeten 679, existierte eine sol-
che definitorische Basis für die Verfolgung der deutschen Zigeuner durch 
das NS-System nicht. Das führte zu einiger Verwirrung in der nationalso-
zialistischen Zigeunerpolitik, zu einem Neben- und partiellen Gegeneinan-
der dreier Klassifizierungen »der Zigeuner«. 

Eine erste Linie wurde von der RI-11' und dem RKPA sowie mit leichten 
Abweichungen vom konkurrierenden Rasse- und Siedlungshauptamt der 
SS getragen'''. Diese Linie zielte auf die Scheidung zwischen Zigeunern, 
die als »reinrassig« oder »stammecht« galten, und solchen, die nach Ansicht 
der rassistischen Wissenschaft zur »Vermischung« neigten. Zu dieser 
Gruppe wurden zusätzlich zu den Sinti-»Mischlingen« die quantitativ we-
niger bedeutenden Rom und balkanischen Zigeuner gezählt. Die Ansicht, 
daß »Mischlinge« das deutsche Volk besonders gefährden würden, war in-
nerhalb der NSDAP auch gegenüber den Juden verbreitet. »Der Halbjude«, 
hieß es etwa, sei »als Feind grundsätzlich ernster zu nehmen als der Voll-
jude«, da er »neben jüdischen Eigenschaften ebenso viele germanische« 
habe, die »dem Volljuden« fehlten'''. Diese Position hatte sich bei den 
Auseinandersetzungen um die Nürnberger Gesetz gegen diejenige der Mi-
nisterialbürokratie aber nicht durchsetzen können. 

Ein zweites Klassifizierungsschema »der Zigeuner« kam zunächst in den 
Ehebestimmungen gemäß Paragraph 6 der Ersten Ausführungsverordnung 
zum »Blutschutz«-Gesetz sowie vor allem während des Krieges in den Ge-
setzen, Verordnungen und Erlassen zum Tragen, die der sozialen Isolation 
sowie der staatsbürgerlichen, beruflichen und sozialrechtlichen Diskrimi-
nierung der Sinti und Roma dienten und von Einrichtungen wie der Reichs-
kanzlei, den Reichsministerien für Finanzen und Arbeit, der Wehrmacht, 
der HJ-Führung und dem Hauptamt für Volkswohlfahrt der NSDAP ver-
antwortet wurden. In diesen Bestimmungen faßte man »Zigeuner« in An-
lehnung an die Definition der »Juden« durch die Nürnberger Gesetze als 
',Vollzigeuner oder stammechte Zigeuner« und als »Mischlinge mit vor-
wiegendem zigeunerischen Blutsanteil« "i. Diese Interpretation des »Zi-
geunermischlings« war erheblich enger als diejenige des ersten, maßgeblich 
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von Ritter entwickelten Klassifizierungsschemas. Es gelang dem RKPA 
meist aber, derartige Bestimmungen durch Zusatzerlasse oder ergänzende 
Vorschriften in seinem und Ritters Sinne zu unterlaufen'''. 

Die Parallele von Juden und Zigeunern, »jüdischen« und »Zigeuner-
mischlingen« wurde jedoch auch immanent nicht konsequent gezogen. Die 
Juden hatten seit den Nürnberger Gesetzen nur den rechtlich diskriminier-
ten Status des »Staatsangehörigen«, wohingegen Zigeuner mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, gleichgültig ob es sich nach rassistischen Kriterien um 
»reinrassige« oder um »Mischlingszigeuner« handelte, bis zur 12. Verord-
nung zum Reichsbürgergesetz vom 25. April 1943684  formell »Reichsbür-
ger« blieben und bis 1941 X42 zum Arbeitsdienst und zur Wehrmacht 
eingezogen wurden 6sf. Während man den vermeintlich »reinrassigen« Zi-
geunern wie den Juden das Wahlrecht entzog, blieb der Status der »Zigeu-
nermischlinge« hier unklar. Das Reichsinnenministerium beschied eine 
diesbezügliche Anfrage des württembergischen Innenministeriums 1936 
zuungunsten der Betroffenen: »Nach § z Abs. 1 der Ersten Verordnung 
zum Reichsbürgergesetz haben nur jüdische Mischlinge das vorläufige 
Reichsbürgerrecht erworben. Sonstige Mischlinge — also z. B. auch Viertel-
oder Halbzigeuner — haben das vorläufige Reichsbürgerrecht nicht erwor-
ben und sind somit auch nicht wahlberechtigt.« 686  1938 teilte Robert Ritter 
dem badischen Bezirksamt Mosbach dagegen mit, bei »sinngemäßer An-
wendung des Reichsbürgergesetzes« müsse »Zigeunermischlingen« »vor-
läufig« die Wahlberechtigung zugebilligt werden, fügte aber gemäß seiner 
Feindschaft gegen die Vermischung und ohne rechtliche Absicherung 
hinzu, das setze voraus, daß diese »Mischlinge« »nicht ihrerseits wieder mit 
Zigeunern oder Mischlingen verheiratet« seien oder »solche zu heiraten« 
gedächten 687. 

Eine dritte Klassifikation zielte pauschal auf »die Zigeuner« und nahm 
weder Differenzierungen nach den Kriterien der RHF noch nach den 
Nürnberger Gesetzen vor. In dieser Art argumentierten nicht wenige Un-
tergliederungen der NSDAP. Ähnlich 1941 der Reichserziehungsminister 
und 1942 der gerade in sein Amt eingeführte Reichsjustizminister Thie-
rack 688. Ihre Haltung war wahrscheinlich auf Unkenntnis der bisherigen 
NS-Zigeunerpolitik zurückzuführen. Dagegen war die Forderung nach 
einer pauschalen »Bekämpfung der Zigeunerplage« in der NSDAP-Füh-
rung 1942/43  Ausdruck des Protestes gegen Himmlers Unterscheidung 
von »reinrasssigen« und »Mischlingszigeunern«, die etwa Goebbels und 
Bormann als zu ausgeklügelt und diffizil erschien 689. 

Die Existenz dreier, von verschiedenen Institutionen und Personengrup-
pen favorisierten Schemata zur Klassifikation von Sinti und Roma mußten 
zu Widersprüchen und Reibungen in der nationalsozialistischen Zigeuner-
verfolgung führen. Diese Reibungen wurden überdies dadurch verstärkt, 
daß vorhandene Bestimmungen von den ausführenden Instanzen teils nicht 
begriffen, teils bewußt ignoriert, teils übersehen und teils unterschiedlich 
ausgelegt wurden. All das läßt es als verfehlt erscheinen, die nationalsozia- 
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listische Verfolgung der Zigeuner in der Tradition der Totalitarismustheorie 
als gleichsam aus einem Guß darzustellen. Gleichwohl steht außer Zweifel, 
daß innerhalb der NS-Polykratie die SS und die ihr amalgamierten Institu-
tionen, allen voran das RKPA und die REIF, die entscheidenden Linien der 
Zigeunerpolitik bestimmten. 



V. 
Zigeunerverfolgung im 

»Großdeutschen Reich« 
1939-1943 





Mit dem 2. Weltkrieg verschärfte sich auch die nationalsozialistische Zigeu-
nerpolitik. Der Verfolgung lag jedoch auch jetzt kein einheitlicher, zentral 
gelenkter Plan zugrunde. Sie unterschied sich vielmehr nach geogra-
phischem Raum und administrativer Zuständigkeit, geriet in die Inter-
essenkonflikte der NS-Polykratie und in bürokratische Sackgassen. 

Erste Versuche, deutsche Zigeuner aus dem Deutschen Reich zu depor-
tieren, scheiterten im Herbst 1939. Eingebunden in das Gesamtkonzept 
einer antijüdischen und antipolnischen »Volkstumspolitik«, wurde im 
Frühjahr 1940 die Deportation der Zigeuner vom RSHA und der Kriminal-
polizei von neuem betrieben; sie erreichte mit nicht ganz zweieinhalbtau-
send Personen aber bei weitem nicht die Größenordnung, die von den Ver-
folgungsinstanzen angestrebt wurde. 

Während die in das Generalgouvernement transportierten Sinti und 
Roma dort unter schwierigsten Bedingungen zu überleben suchten, war die 
große Mehrheit der deutschen und österreichischen Sinti und Roma im 
Reich und in der »Ostmark« von einer Festsetzung an ihrem Wohn- oder 
Aufenthaltsort betroffen. Nach ursprünglicher polizeilicher Intention 
hätte dies aber nur wenige Monate währen sollen, binnen derer man das 
Deutsche Reich gänzlich »zigeunerfrei« zu machen gedachte. Da das schei-
terte, verstetigte sich die Festsetzung der Sinti und Roma zu einem Proviso-
rium von mehreren Jahren, während derer die Betroffenen zudem erheb-
lichen beruflichen Einschränkungen, sozialrechtlichen Nachteilen sowie 
einer zunehmenden Isolation in »Zigeunergemeinschafts-« und »Anhalte-
lagern« ausgesetzt waren. Diese von verschiedenen Stellen mit recht unter-
schiedlicher Intensität vorangetriebene Ausgrenzung wurde durch die 
Wehrmacht insoweit verstärkt, als sie gemäß dem Klischee vom »spionie-
renden Zigeuner« in den Sinti und Roma ein militärisches Sicherheitsrisiko 
wähnte. Mit Unterstützung aus dem Reichsinnenministerium suchten der- 
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weil Rassenhygieniker wie Robert Ritter eine definitive »Lösung der Zi-
geunerfrage« durch ausgedehnte, die bisherigen Verfahrensvorschriften 
beiseite lassende Zwangssterilisationen und Eheverbote voranzutreiben. 

Die nationalsozialistische Expansions- und Eroberungspolitik führte al-
lerdings zu bemerkenswerten Ungleichzeitigkeiten in der Zigeunerverfol-
gung. Während der Erlaß »Bekämpfung der Zigeunerplage« für das »Alt-
reich« und für Österreich bereits am B. Dezember 1938 eine »Lösung der 
Zigeunerfrage« »aus dem Wesen dieser Rasse heraus« verlangt und damit 
eine rassistische Zigeunerpolitik sui generis begründet hatte, ging es der 
deutschen Kriminalpolizei im Elsaß und in Lothringen sowie in den vor 
Kriegsbeginn besetzten tschechischen Ländern zunächst darum, die allge-
meine, noch nicht nach einzelnen Verfolgtengruppen differenzierende 
»vorbeugende Verbrechensbekämpfung« durchzusetzen. Im Elsaß mach-
ten SS und Kripo dabei die Vertreibung von Sinti und Roma und anderen 
»Unerwünschten« nach Vichy-Frankreich zum Hauptmittel der Zigeuner-
politik und insgesamt der »vorbeugenden Verbrechensbekämpfung«. In 
Lothringen wurden vor allem fahrende Zigeuner als »asozial« stigmatisiert 
und in deutsche KZs überführt. Die Lagerhaft galt auch im »Protektorat 
Böhmen und Mähren« als das zentrale Instrument der »vorbeugenden Ver-
brechensbekämpfung«, die dort wie in Lothringen im Frühjahr 1942 einge-
führt wurde. Als Orte der Vorbeugungshaft wurden in Böhmen und Mäh-
ren die Zwangsarbeitsstätten in Prag-Ruzyne, Pardubice und Brünn, vor 
allem aber die Lager Lety und Hodonin sowie außerhalb des Protektorats 
das nahe KZ Auschwitz bestimmt. Dorthin wurden zwischen April 1942 
und Februar 1944 zahlreiche Transporte mit vermeintlichen »Asozialen« 
gelenkt, unter ihnen nicht wenige Roma. 

Nach dem deutschen Angriff auf die UdSSR gewann erneut das Instru-
ment der Deportation an Gewicht. Mit geringem Zeitverzug zu den ersten 
Transporten deutscher Juden »in den Osten« wurden im November 1941 
s000 meist burgenländische Roma in das Ghetto von Lödz gebracht und 
kurz darauf ermordet. Im Februar 1942 folgte die Deportation von etwa 
2000 ostpreußischen Sinti nach Bialystok und von dort nach Brest-Li-
towsk. 



1. Die Festschreibung 1939, die 
versuchte Deportation nach Nisko 1939 

und die Deportation ins 
Generalgouvernement 1940 

Am 21.September 1939, drei Wochen nach dem deutschen Überfall auf 
Polen, berief Heydrich eine Amtschef- und Einsatzgruppenleiterbespre-
chung in das RSHA ein, an der für das RKPA Arthur Nebe teilnahm. Das 
Resultat des Gespräches wurde zu einer »zusammenfassende(n) Anwen-
dung« von vier Punkten kondensiert: »1) Juden so schnell wie möglich in 
die Städte, 2) Juden aus dem Reich nach Polen, 3) die restlichen 30.000 
Zigeuner auch nach Polen, 4) systematische Ausschickung der Juden aus 
den deutschen Gebieten mit Güterzügen.«' Diese explizit auch von 
Himmler getragenen Ziele standen in Zusammenhang mit den globalen 
»volkstumspolitischen« Maximen Hitlers, die eine »Rückführung« von 
»Reichs- und Volksdeutschen« aus dem Ausland und die Vertreibung von 
Juden, Zigeunern und Polen aus dem um die Reichsgaue Danzig-West-
preußen und Wartheland sowie um Südostpreußen und Ostoberschlesien 
vergrößerten Deutschen Reich in das — formell am io.Oktober 1939 ge-
gründete — »Generalgouvernement« vorsahen Gegenüber dem Chef des 
Oberkommandos der Wehrmacht faßte Hitler am 17.0ktober 1939 seine 
Konzeption zur »völkischen Flurbereinigung« mit den Worten zusammen, 
es gelte »das alte und das neue Reichsgebiet zu säubern von Juden, Polacken 
und Gesindel.« 3  Als die UdSSR im deutsch-sowjetischen Grenzvertrag 
vom 28. September 1939 dem Deutschen Reich überraschend die südöstlich 
von Warschau gelegene Woiwodschaft Lublin überließ, konkretisierte man 
im RSHA die Hitlerschen Vorstellungen zu dem Gedanken, dort solle »ein 
>Naturschutzgebiet< oder >Reichs-Ghetto< geschaffen werden«, in dem »all 
die politischen und jüdischen Elemente« unterzubringen seien, die »aus 
den künftigen deutschen Gauen ausgesiedelt« würden 4. 

Adolf Eichmann, den das Protokoll der Amtsleiterbesprechung vom 
21 . September 1939 als letzten, da im Rang niedrigsten Teilnehmer ausweist 
und der bis dahin die als »Auswanderung« deklarierte Vertreibung der 
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österreichischen und tschechischen Juden organisiert hatte, sah in der 
Wende zur »Umsiedlung« eine Chance, für sich eine neue Funktion zu 
gewinnen. Er leitete zwischen dem 18. und dem 26.Oktober 1939 sechs 
Transporte von Juden aus Mährisch-Ostrau, Wien und dem gerade dem 
Reich einverleibten Kattowitz in die Nähe des Ortes Nisko am San. Von 
den zwei Wiener Transporten mit insgesamt 1584 Personen wurden dort 
198 zum Bau eines Barackenlagers zurückbehalten, während die anderen 
über die russische Grenze getrieben wurden. Das gleiche Schicksal erlitten 
etwa soo der l000 am 18.0ktober 1939 aus Mährisch-Ostrau Deportier-
ten'. 

In Berlin hatte das kommunale Hauptwohlfahrtsamt vor Kriegsbeginn 
die »lagermäßige Zusammenziehung« aller Zigeuner »in strengster Form 
nach Art der Konzentrationslager« und »unter vollem Einsatz der Arbeits-
kräfte der Zigeuner einschl. der Frauen, der Alten und der Jugendlichen« 
gefordert. Ein solches »endgültige(s) Lager« müsse nicht nur die Zigeuner 
aus der Reichshauptstadt »unterbringen«, die 1936 auf dem »Zigeunerrast-
platz« Marzahn zusammengefaßt worden waren, sondern auch jene etwa 
i000 Zigeuner, die in der Berliner Innenstadt zur Miete wohnten. Da aber 
gegen ein Konzentrationslager in Stadtnähe »grundsätzliche Bedenken« 
bestünden, sollte es tunlichst »weit entfernt von der Reichshauptstadt« 
»angelegt« werden 6. Das RKPA war über dieses Verlangen informiert. 

Arthur Nebe und Paul Werner, die als Leiter der Kriminalpolizei im 
Oktober 1939 von Eichmanns Plänen zur »Umsiedlung« von Juden wuß-
ten', sah darin die Möglichkeit, den Bau eines neuen, ihres Erachtens mit 
»großen Kosten und noch größeren Schwierigkeiten«8  verbundenen La-
gers für die Berliner Zigeuner zu vermeiden und sie stattdessen mit den 
Juden aus Mährisch-Ostrau, Wien und Kattowitz an den San deportieren 
zu lassen. Am 12.Oktober 1939 versuchte Nebe deshalb Eichmann tele-
fonisch in Mährisch-Ostrau zu erreichen. Da das nicht gelang, ließ er am 
folgenden Tag über das SD-Hauptamt ein Fernschreiben dorthin senden. 
Nebe wollte wissen, »wann er die Berliner Zigeuner schicken« könne. Das 
Fernschreiben erreichte Eichmann am 15.0ktober. Er leitete die Antwort 
am nächsten Abend von Wien aus über SS-Hauptsturmführer Günther in 
Mährisch-Ostrau nach Berlin '. Sein Rat an Nebe ging dahin, die Zigeuner 
den »jetzt regelmäßig« von Wien für die »Ostmark«, von Mährisch-Ostrau 
für das »Protektorat« und von Kattowitz für das vormals polnische Gebiet 
abgehenden »Judentransporten« anzuschließen. Dem »1 . Judentransport 
von Wien« am zo. Oktober 1939 könnten bereits »3-4 Waggon Zigeuner 
angehängt« werden 

Diese Deportation kam nicht zustande. Nicht zuletzt auf Intervention 
der Militärverwaltung und des Regierungspräsidenten in Lublin mußte 
Eichmann die Transporte abbrechen. Auch der Leiter der Gestapo Hein-
rich Müller ließ wissen, daß eine »Umsiedlung und Abschiebung von Polen 
und Juden in das Gebiet des künftigen polnischen Reststaates« nicht un-
koordiniert vonstatten gehen könne, sondern einer »zentralen Leitung« be- 
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dürfe ". Das Barackendorf Zarzecze bei Nisko, in dem die Juden zusam-
mengepfercht waren, die man nicht über die russische Grenze getrieben 
hatte, wurde im April 1940 aufgelöst. Die Überlebenden konnten noch 
einmal in ihre Heimatorte zurückkehren ". 

Himmler, der von Hitler am 7.Oktober 1939 mit der »Festigung deut-
schen Volkstums« beauftragt worden war '3, suchte die »völkische Flurbe-
reinigung« nicht in Einzelaktionen, sondern planmäßig durchzusetzen. Er 
ordnete in der ersten Oktoberhälfte 1939 an, »binnen kurzem im gesamten 
Reichsgebiet die Zigeunerfrage im Reichsmaßstab grundsätzlich« zu re-
geln '4. Das RSHA verfügte am 17.0ktober 1939 in einem »Schnellbrief«, 
die »später festzunehmenden Zigeuner« seien »bis zu ihrem endgültigen 
Abtransport in besonderen Sammellagern« '1  unterzubringen. Die im 
RSHA avisierte systematische Deportation der Zigeuner deckte sich mit 
gleichlautenden Forderungen des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, 
dessen Angehörige Wetzel und Hecht in einer Denkschrift die Abschie-
bung von »r000cc Zigeuncr(n) und sonstigen Artfremde(n)« verlangten '6, 
und des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS, das Himmler am 3o. Ja-
nuar 1940 um die Zustimmung zu einer Deportation von 30000 Zigeunern 
ersuchte ''. 

An konkreten Maßnahmen schrieb der »Schnellbrief« vom 17.0ktober 
1939 vor, daß »Zigeuner und Zigeunermischlinge« — sonstige Landfahrer 
wurden nicht erwähnt — ihren Wohn- bzw. Aufenthaltsort »bis auf weite-
res« nicht verlassen dürften '8. Diese Regelung galt auch, wie Kriminalrat 
Paul Werner explizit betonte, für »Zigeunermischlinge Il. Grades«, mithin 
für Personen, die nur einen »zigeunerischen Großelternteil« hatten '9. In 
sogenannten »Eröffnungsverhandlungen« wurde den Betroffenen unter 
Berufung auf den Erlaß zur »vorbeugenden Verbrechensbekämpfung« 
vom 14. Dezember 1937' die KZ-Haft angedroht, falls sie diese Weisung 
nicht befolgten. Beispiele aus den Jahren 1940 bis 1943 belegen, daß dies in 
der Tat praktiziert wurde. Ein Nürnberger Sinto, der ohne kriminalpolizei-
liche Genehmigung mit der Eisenbahn auswärtige Verwandte besuchte, 
wurde 1940 in das KZ Dachau und von dort nach Mauthausen überstellt'. 
Eine in Duisburg festgeschriebene Sind-Familie, die 1941 in die Slowakei 
flüchtete, wurde von dort in das österreichische »Zigeuneranhaltelager« in 
Lackenbach und am 4.November 1941 in das Lödzer Ghetto deportiert". 
Andere Duisburger Sinti, die ebenfalls die Stadt verließen, wurden in die 
Konzentrationslager Neuengamme, Sachsenhausen und Ravensbrück ver-
schleppt''. Sinti aus dem westfälischen Hamm wies die Kriminalpolizei-
stelle Dortmund 1941 ebenfalls in ein Konzentrationslager ein". Ein Zi-
geuner, der aus Leipzig in das Sudetenland zu entkommen suchte, wurde 
1942 in ein Außenlager von Mauthausen verbracht", ein Hamburger 1944 
nach Neuengamme 26. Weitere Fälle sind aus München, Hannover und 
Köln überliefert'7. Mit Straffreiheit konnten nur jene rechnen, die nach-
weislich nicht über die Festsetzungsorder informiert worden waren '8. 

Manche der im Oktober 1939 festgesetzten Zigeunerfamilien waren bis 
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dahin teilseßhaft gewesen; sie wohnten in der kälteren Jahreszeit in Häu-
sern und nur im wärmeren Halbjahr in Wohnwagen. Als der Schnellbrief 
des RSHA sie festhielt, waren viele Teilseßhafte noch mit ihren Wagen un-
terwegs, die gegen Kälte, Regen und Schnee oft nur unzureichend gerüstet 
waren. Einmal zum Halt gezwungen, mußten sie dann im Winter in den 
Wagen bleiben ". Um diesen Wohnverhältnissen zu entkommen, suchten 
einige trotz Verbotes aus ihrem zufälligen Aufenthalts- in ihren Heimatort 
zurückzukehren oder doch anderwärts bei Verwandten unterzukommen. 
Allein im Bereich der Kriminalpolizeistelle Kassel galten 57 im Herbst 1939 
festgesetzte Sinti und Roma im Frühjahr des folgenden Jahres als »nicht 
auffindbar« ". Manchen gelang die Flucht. So entkam eine Nürnberger 
Sinti-Familie um die Jahreswende 1939/40  nach Italien"; ein Kölner Sinto 
wurde 1942 vergeblich im Fahndungsbuch ausgeschrieben "; drei jugend-
liche Sinti konnten 1942 mit Hilfe familiärer Verbindungen von Ludwigs-
hafen über das Elsaß in das unbesetzte Frankreich entkommen ". 

Manchmal begünstigte die lokale Kriminalpolizei, die ihren Ort »zigeu-
nerfrei« sehen wollte, die bei ihr eingereichten Umzugsgesuche. Als ein in 
Recklinghausen festgehaltener Sinto 1940 beantragte, in seine Heimatstadt 
Essen zurückkehren zu dürfen, befürwortete die Recklinghäuser Kripo 
das. Die Essener Kriminalpolizeistelle wandte sich dagegen: Bei Genehmi-
gung solcher Anträge hätte Essen »innerhalb kürzester Zeit alle Zigeuner 
der umliegenden und angrenzenden Städte in seinen Grenzen« 34. Die 
Recklinghäuser Kripo bat daraufhin die Reichszentrale zur Bekämpfung 
des Zigeunerunwesens um eine Entscheidung. Sie lehnte den Umzug ab. 

Neben der Festsetzung der Zigeuner verlangte der »Schnellbrief« vom 
17. 10.1939, daß die Ortspolizeibehörden die Betroffenen zwischen dem 
25. und 27. Oktober 1939 erfassen und zählen sollten. Außer dem Namen, 
dem Geburtsdatum und -ort, dem Wohn- oder Aufenthaltsort und der 
Staatsangehörigkeit war unter dem Stichwort »Bemerkungen« anzugeben, 
ob der Betroffene in den vorherigen fünf Jahren einer »geregelten Arbeit 
nachgegangen« sei, seine Familie »selbständig ernährt« und einen »festen 
Wohnsitz« habe. Ferner sollte die Klassifikation nach der vermeintlichen 
Rassenzugehörigkeit durch die Angabe komplettiert werden, ob »unter 
Umständen« ein Familienmitglied »arischer Abstammung« sei 33. 

Die von Himmler und dem RSHA vorgesehenen Vertreibungsmaßnah-
men stießen unter den NS-Stellen, die sich mit »Zigeunerfragen« befaßten, 
nicht durchweg auf Zustimmung. Robert Ritter vertrat Anfang Januar 1940 
in einem »Arbeitsbericht« an die Deutsche Forschungsgemeinschaft die 
Ansicht, es sei von zentraler Bedeutung, die »weitere Fortpflanzung« der 
Sinti-»Mischlingspopulation« »endgültig« zu unterbinden 36. Ein halbes 
Jahr später verwandte er hierfür — ebenfalls in einem Schreiben an die 
DFG 37  - den Terminus »einschneidende Maßnahmen«. Deshalb verwahrte 
sich Ritter vehement gegen den Versuch, »die noch fortpflanzungsfähigen 
Zigeuner über die Reichsgrenze nach Osten abzuschieben.« Ein solcher 
Schritt werde »auf die Dauer gesehen ohne Erfolg« bleiben, da er die Be- 
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lange der »Erb- und Rassenpflege« nicht berücksichtige. Der Leiter der 
RHF befand sich mit dieser Einschätzung in einem Gegensatz zu seinen 
Förderern Arthur Nebe und Paul Werner, die ja schon im Herbst 1939 eine 
Deportation der Berliner Zigeuner in das Generalgouvernement befürwor-
tet hatten. 

Die Position, eine Deportation könne einer Auslöschung der Zigeuner-
bevölkerung nur hinderlich sein, wurde Ende Januar 1940 auch von Reichs-
ärzteführer Leonardo Conti vertreten. Seines Erachtens bot deren Ab-
schiebung ins Generalgouvernement zwar »für den Augenblick besondere 
Vorteile«, die Realisierung eines solchen Plans bedeute aber zugleich, daß 
»wegen einer einfachen Gegenwartslösung eine wirkliche Radikallösung« 
unterbleibe. Diese »Radikallösung« konnte seines Erachtens »nur durch 
Unfruchtbarmachung der Zigeuner bzw. Zigeunermischlinge erfolgen«, 
woraufhin der weitere Verbleib der Sterilisierten innerhalb oder außerhalb 
der Reichsgrenzen gleichgültig sei. Dagegen werde eine sofortige »Ab-
schiebung« die Verwaltung des Generalgouvernements vor »die größten 
Schwierigkeiten« stellen, da »die Zigeuner schon von Geburt auf im Kampf 
und in der Überlistung von Behörden geschult« seien. Letztlich werde es, 
so Conti, zu einem »Kreislauf« von Abschiebung, Abwanderung und 
späterer Rückwanderung ins Deutsche Reich kommen. Zwischenzeitlich 
würden »sich aber alle diese Zigeuner fortpflanzen«, und »das Zigeuner-
problem« werde »statt kleiner immer größer« werden. Zur Besprechung 
dieser Fragen lud Conti in seiner Funktion als Staatssekretär für Gesund-
heitswesen im Reichsinnenministerium Vertreter des Hauptamtes Sicher-
heitspolizei, des Innenministeriums, den Präsidenten des Reichsgesund-
heitsamtes und die Abteilungen I und VI des Innenministeriums für den 
7. Februar 1940 ein 38. 

Diese Konferenz vermochte die Deportationspläne nicht mehr zu blok-
kieren. Heydrich hatte am 30. Januar 1940 eine Besprechung mit den an der 
»Umsiedlung« beteiligten Stellen durchgeführt, an der diesmal allerdings 
kein Vertreter des RKPA teilnahm. Dort wurden die Beschlüsse vom 
21. September 1939 konkretisiert. Nachdem die »Räumungen« bisher 
87000 Polen und Juden aus dem Warthegau erfaßt hätten, um für Balten-
deutsche »Raum zu schaffen« 39, gehe es nun darum, weitere 40 000 Polen 
und Juden »im Interesse der Baltendeutschen« und etwa 120000 Polen »im 
Interesse der Wolhyniendeutschen« aus den neuen Ostgauen in das Gene-
ralgouvernement »abzuschieben«. Danach war als »letzte Massenbewe-
gung« die Deportation von »sämtlichen Juden der neuen Ostgaue und 
30000 Zigeuner« (sic) vorgesehen. Da die »Räumung« der Polen erst vom 
März 1940 an geplant war, sollte die »Evakuierung von Juden und Zigeu-
ner« in die Zeit danach aufgeschoben werden". 

Das Militär brachte diese Phaseneinteilung durcheinander. Nachdem 
schon am zweiten Kriegstag eine Verordnung das »Umherziehen von Zi-
geunern und nach Zigeunerart wandernden Personen« in den Grenzzonen 
des deutschen Reiches verboten hatte 4', wandte sich das Oberkommando 
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der Wehrmacht am 3t. Januar 1940 mit der Bitte an Himmler, »baldmög-
lichst ein Verbot des Aufenthalts von Zigeunern in der Grenzzone zu erlas-

sen.« Deutsche Staatsangehörige oder nicht, seien die Zigeuner in jedem 
Falle »unzuverlässig(e)«, vielfach »charakterlich minderwertige und vorbe-

strafte Personen«, deren Aufenthalt in der Grenzzone »abwehrmäßig« 

»untragbar« sei". Dieses Verlangen der Wehrmacht und dort insbesondere 
der Abwehr war auf den bevorstehenden Überfall auf Belgien, die Nieder-

lande, Luxemburg und Frankreich und das überkommene Klischees vom 
spionierenden Zigeuner zurückzuführen; es wurde gegenüber den Stadt-

verwaltungen in der westlichen Grenzzone in der Tat mit »Spionageab-

wehr« begründet". 
Infolge dieser »dringende(n) Vorstellungen des Oberkommandos der 

Wehrmacht«, so das RKPA in seinem Jahrbuch 1939 / 4o 44, ordnete Himm-

ler am 27. April 194o in einem »Schnellbrief« für Mitte Mai einen »erste(n) 

Transport von Zigeunern« in das Generalgouvernement an. Er sollte »25oo 
Personen — in geschlossenen Sippen« betreffen, die aus den westlichen und 

nordwestlichen Grenzgebieten des Reiches — 3000 Personen aus dem Ge-
biet der Kriminalpolizeileitstellen Hamburg und Bremen, weitere loco aus 

dem Gebiet der Stellen Düsseldorf, Köln und Hannover sowie 5oo aus dem 
Raume Frankfurt/Stuttgart — stammen sollten". Vor der eigentlichen De-

portation sollten sie in Sammellagern konzentriert werden 46, zu denen das 

Zuchthaus Hohenasperg bei Stuttgart, die Kölner Messehallen und ein grö-

ßerer Schuppen im Hamburger Hafen bestimmt wurden. Bei dieser Order, 
die zwar nicht dem Zeitplan, aber doch der »volkstumspolitischen« Linie 

des RSHA entsprach, wurde den Bedenken der Rassenhygieniker um Conti 
und Ritter verbal insoweit Rechnung getragen, als den Sinti und Roma ein 
Revers zur Unterschrift vorgelegt wurde, der ihnen »im Falle verbotener 

Rückkehr nach Deutschland« zusätzlich zur Konzentrationslagerhaft die 
Sterilisation androhte". Einem Rapport der Kriminalpolizei Darmstadt 

zufolge sperrten sich zahlreiche Betroffene zunächst entsetzt gegen die Un-

terzeichnung dieses Schriftstückes. Den Bericht erstattenden Kriminal-
inspektor veranlaßte das zu dem Vorschlag, die Formulierung »bei künfti-

gen Umsiedlungen« »etwas zu ändern« 48. 
Die knappe Frist von zweieinhalb Wochen zwischen der Herausgabe des 

Schnellbriefs und dem avisierten Termin der Deportation führte bei der 
Polizei zu einer gewissen Hektik und zu einigen Mißverständnissen. Nach 

den »Richtlinien für die Umsiedlung« 4Y  sollten nicht nur »hinfällige(n) und 

nicht marschfähige(n)« Personen s° sowie Zigeuner, deren Väter oder 

Söhne zum Kriegsdienst eingezogen waren, und solche mit Grundbesitz 

oder umfangreicher beweglicher Habe" von der Evakuierung ausgenom-
men werden, sondern auch jene, die »mit Deutschblütigen verheiratet« wa-

ren. Der Anschlußsatz »Sogenannte Zigeunerehen werden nur ausgenom-
men (= von der Deportation), wenn Kinder vorhanden sind«, zielte dabei 

lediglich auf »Zigeunerehen« zwischen »Zigeunern« und »Deutschblüti-

gen«. Von einigen Gendarmen wurde er jedoch global auf alle in »Zigeuner- 
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ehe« lebenden Sinti und Roma mit Kindern oder gar auf solche Paare be-
zogen, die auf Nachfrage angaben, nicht nur standesamtlich, sondern auch 
in »Zigeunerehe« verheiratet zu sein''. Auch die geforderte Zahl von 2500 
Deportationsopfern wurde um 170 Personen unterschritten. So wurden im 
nord- und nordwestdeutschen Raum nicht t000, sondern 910 Personen 
verhaftet; im Rheinland waren es 930, in Baden, Hessen und der Saarpfalz 
490 Sinti und Roma 53. 

In Hamburg wurden am frühen Morgen des i6. Mai 1940 etwa 55o  Per-
sonen von sechs Kommandos der Kriminalpolizei festgenommen. Die So-
zialverwaltung der Hansestadt weigerte sich aus Kostengründen, diesen 
Kommandos Fürsorgekräfte zur Beschwichtigung der zurückbleibenden 
Alten und hochschwangeren Frauen beizugeben; man richtete lediglich 
einen Bereitschaftsdienst ein. Außerhalb Hamburgs wurden in Bremen 
und in Orten wie Winsen an der Aller, Bremervörde und Wesermünde 160 
sowie in schleswig-holsteinischen Gemeinden wie Flensburg, Kiel, Neu-
münster und Schleswig weitere 200 Zigeuner verhaftet. Sie wurden im 
Fruchtschuppen 10 des Hamburger Hafens interniert. Dort und in den bei-
den anderen Sammellagern wurde eine Namensliste nach Familien und 
Herkunftsorten angelegt. Die über 14-jährigen erhielten eine braune Aus-
weiskarte, wurden photographiert und bekamen eine laufende Nummer 
auf den linken Unterarm geschrieben, die mit derjenigen auf dem Photo 
übereinstimmen sollte. Alle Erwachsenen und die Kinder ab sechs Jahren 
wurden mittels eines Zehnfingerabdruckbogens daktyloskopiert, der dann 
mit einem »Evakuierungsvermerk« versehen wurde. Am 20. Mai 1940 wur-
den die 910 norddeutschen Zigeuner unter Polizeiaufsicht zum Deporta-
tionszug gebracht ". 

Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des 16. Mai 1940 umstellte ein 
Polizeikommando das Kölner Zigeunerlager". Die dort Internierten 
brachte man in die Kölner Messenhallen. Weitere Sinti und Roma holte 
man aus ihren Privatwohnungen in der Altstadtski. Die Versuche einzelner, 
mit Hilfe eines Rechtsanwaltes die Deportation zu verhindern, scheiter-
ten ". Während der nächsten Tage trafen Transporte aus Städten wie Aa-
chen, Bonn, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Koblenz, Krefeld, 
Oberhausen, Wanne-Eickel und Wuppertal in den Messehallen ein 's. Aus 
dem Düsseldorfer Zigeunerlager am Höherweg wurden etwa 130 Personen 
nach Köln verbracht '9. Insgesamt handelte es sich um 600 Personen aus den 
Regionen um Köln, Aachen, Koblenz und Trier sowie um 33o aus Düssel-
dorf und dem westlichen Ruhrgebiet'. 

Den zur Deportation Vorgesehenen wurden, nach Herkunftsorten ge-
trennt, mit Stroh gefüllte Boxen zugeteilt. Sie mußten sich einer »Entlau-
sung« unterziehen 6'; einigen Frauen wurden die Haare geschoren. Vor der 
»Entlausung« mußten sich Männer, Frauen und Kinder nackt ausziehen 
und auf versteckte Wertsachen durchsuchen lassen. In der Erinnerung eines 
Betroffenen: »Das Schlimmste und das Ordinärste, was man einem Zigeu-
ner antun kann, ist, vor den Kindern und vor der Frau sich nackt sehen zu 
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lassen... auch wir Männer weinten.«' Bei einer rassenbiologischen Über-
prüfung wurden einige Personen von der Deportationsliste gestrichen 63. 
Das Sammellager in der Kölner Messe bestand fünf Tage. Am z 1. Mai 1940 
wurden die Festgehaltenen zum Bahnhof Deutz-Tief geführt, wo sie in 
Viehwaggons verladen wurden'''. Ein 15jähriger Junge, dem die Flucht aus 
den Messehallen geglückt war, wurde im September 1940 in Wuppertal 
verhaftet und in das Jugend-KZ Moringen verbracht''. 

Vom Sammellager Hohenasperg bei Stuttgart sollten soo Sinti und Roma 
aus Freiburg, Karlsruhe, Mosbach, Mainz, Worms und Ingelheim sowie 
aus pfälzischen Orten wie Germersheim, Gräfenhausen, Stein, Eußerthal 
nach Polen evakuiert werden". Am Abend des i6.Mai 1940 stellte sich 
aber heraus, daß die Darmstädter Kripo die Deportationsopfer aus Mainz, 
Worms und Ingelheim zwar mit Etikettierungen wie »faul», »arbeits-
scheu«, »lebt in wilder Ehe« oder »Konkubine« versehen'', die geforderten 
»rassenbiologischen Untersuchungsergebnisse« des Ritterschen Instituts 
jedoch nicht beigebracht hatte. Die Kriminalpolizeistelle Darmstadt war 
erst kurz zuvor der westlichen Grenzzone zugeschlagen worden; das 
RKPA war darüber nicht informiert. Am 18. Mai diagnostizierte der eilends 
aus Berlin herbeibeorderte Dr. Würth als »Sachverständiger« der RHF die 
199 aus Mainz, Worms und Ingelheim internierten Personen. Er stufte 20 
als »Nicht-Zigeuner« ein, die daraufhin »zurückverschubt« wurden. Ein 
Sinti-Ehepaar, dessen Sohn zum Militär eingezogen war, wurde ebenfalls 
nicht deportiert". Offenbar fand man aber kurzfristig zwölf neue Opfer, 
so daß sich die Zahl der aus Südwestdeutschland Fortgebrachten am Ende 
auf 490 Personen belief'''. 

Ein Kriminalinspektor, der die aus Mainz, Worms und Ingelheim nach 
dem Sammellager Hohenasperg verbrachten Sind begleitet hatte, bemän-
gelte, daß zwar hochschwangere Frauen von der Abschiebung ausgenom-
men seien, nicht aber Wöchnerinnen und stillende Mütter. Er plädierte für 
die umgekehrte Lösung: »Eine werdende Mutter ist besser zu transportie-
ren und zu behandeln als eine stillende Mutter.« Das Motiv seines Vor-
schlages war das Selbstmitleid: »Die eandlung der Wöchnerinnen mit 
ihren Säuglingen im Lager und während dem Transport brachte viel Arbeit 
mit sich.» Am 22. Mai 1940 wurden die Zigeuner zum Bahnhof Asperg 
geführt. »Der Abtransport ging», so die Darmstädter Kripo, »glatt vonstat-
ten.« 70  

Psychologisch erleichterte sich die Kriminalpolizei die Steuerung des 
Transports, indem sie den Zigeunern vorgaukelte, in Polen werde jede Fa-
milie ein Haus, ein Stück Land und Vieh erhalten''. Um Fluchtversuchen 
vorzubeugen, sollten vor der Abfahrt der Deportationszüge sämtliche Per-
sonalpapiere eingezogen werden. Das galt auch für Schmuck, Edelmetalle 
und Bargeld, die an zurückbleibende Zigeuner auszuhändigen, polizeilich 
sicherzustellen oder auf ein Sperrkonto einzuzahlen waren. »Eheringe«, 
hieß es in der entsprechenden Anweisung, »sind jedoch zu belassen.« 72  Die 
Zigeuner selbst durften lediglich bis zu 5o Kilogramm Handgepäck mit- 
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nehmen, das vor allem aus Kleidung, Wäsche und Decken bestehen sollte; 
gegen ro RM erhielten sie pro Person 20 Zloty ausgehändigt. Hausrat soll-
ten sie sich auf eigene Kosten nachsenden lassen". Faktisch gelang es eini-
gen Sinti und Roma, Ausweispapiere, Wertgegenstände und Geldmittel ge-
gen den polizeilichen Übergriff zu sichern und zu verbergen". 

Die Zigeuner wurden nach laufenden Nummern zu je 5o Personen in 
Waggons gesperrt; pro Wagen wurde ein älterer Mann als Verbindung zur 
Transportleitung bestimmt, die aus einem Polizeioffizier, 25 uniformierten 
Beamten und einem SS- oder Polizeiarzt bestand. Die Kosten des Eisen-
bahntransports vom Sammellager ins Generalgouvermenent trug das 
RSHA. Die Verpflegung hatten die Deportierten selbst oder ihre letzte 
Wohngemeinde zu bestreiten. Die übrigen Kosten mußten die Polizeiver-
waltungen verbuchen". Ab Asperg fuhr der Sonderzug der Reichsbahn, 
deren »Entgegenkommen« die Kripostelle Darmstadt lobend erwähnte', 
am 22. Mai 1940 nach Jedrzejöw im Generalgouvermenent. Kinder unter 
sechs Jahren fuhren umsonst; für die übrigen galt der halbe Fahrpreis, da 
die Reichsbahn einen Gruppenreisetarif gewährte 77. 

Die zurückgebliebene Habe konnte nur selten nachgesandt werden, da 
den Deportierten meist das Geld für die Frachtkosten fehlte. Wohnwagen, 
Möbel, Werkzeug und Musikinstrumente gingen teils an die Verwandten 
der Verschleppten, teils wurden sie in städtischen Depots untergebracht's. 
Zu verwaltungsinternen Auseinandersetzungen kam es, wenn das Eigen-
tum, das die Verschleppten hatten zurücklassen müssen, so umfangreich 
oder wertvoll war, daß es eines Abwesenheitspflegers bedurfte. In Ham-
burg wollten weder die Kriminalpolizei noch die Sozialverwaltung Perso-
nal oder Kosten für diese Aufgabe aufwenden; am Ende gelang es ihnen die 
Abwesenheitspflege auf das Amtsgericht abzuwälzen". In Mainz stellte 
sich im Oktober 1940 heraus, daß die Polizeiverwaltung für den Lager-
raum, den ihr eine städtische Wohnungsgesellschaft zur Verfügung gestellt 
hatte, Miete zahlen sollte. Im Einvernehmen mit der Kriminalpolizeileit-
stelle Frankfurt und der Berliner Reichszentrale zur Bekämpfung des Zige-
unerunwesens entschied sie, die Habe der Zigeuner zu verbrennen So. Die 
Sinti, die noch in Mainz wohnten, hatte man am 24. Juni 1940 zwangsweise 
in das Frankfurter Zigeunerlager an der Dieselstraße gebracht 81 . Die Sind-
Familien aus Worms erlitten am 1o. September 1940 das gleiche Schicksal 8z. 
Dabei berief sich die Kripo auf die »Richtlinien für die Umsiedlung«, die 
eine Verbringung »hinfällige(r) und nicht marschfähigc(r) Personen« bei 
Verwandten «außerhalb der eigentlichen Grenzzone« vorschrieben'''. 



2. Im Generalgouvernement 

Hans Frank, der Generalgouverneur des deutsch okkupierten Restpolen, 
wußte um die Pläne des RSHA zur »Einsiedlung« nicht nur von Polen und 
Juden, sondern auch von Zigeunern in das unter Besatzungsverwaltung ste-
hende Territorium. Die Gouverneure der Distrikte Krakau und Radom, 
Wächter und Lasch, hatten als seine Vertreter an der Besprechung teilge-
nommen, die Heydrich am 30. Januar 1940 zu »Umsiedlungsaufgaben« 
durchgeführt hatte". Frank selbst führte am 4.März 1940 aus, im Reich sei 
man inzwischen von dem ursprünglichen »große(n) Umsiedlungsgedan-
ke(n)« abgekommen, siebeneinhalb Millionen Polen in das Generalgouver-
menent »herein(zu)transportieren«. Faktisch handele es sich »nur noch» 
um die »Abführung« von i00000 bis 120 000 Polen, einer beliebig festzu-
setzenden Zahl von Juden und von etwa 30000 Zigeunern'''. Frank selbst 
befürchtete auch bei diesem Szenario des RSHA eine Überforderung seiner 
Verwaltung und hatte überdies langfristig ein »judenfreies« Generalgou-
vernement im Auge". Es entsprach dieser Perspektive, daß er bereits am 
19. Januar 1940 die Aufgabe formulierte, »zu verhindern, daß die Sowjet-
russen uns nicht wieder jene Juden, Zigeuner und Polacken ins Land her-
einlotsen, die wir mit Glück und Schläue hinausgeworfen hatten.« 87  

Insgesamt verfolgte Frank in der »Umsiedlungsfrage« eine hinhaltende 
Politik, die in Berlin durchgesetzt zu haben er im Frühjahr 1940 als »mit 
den schwierigsten(n) Kampf« bezeichnete, »den wir zu führen hatten« ". 
Die deutsche Okkupationsverwaltung erwartete nach diesem »Kampf« je-
denfalls eine exakte bürokratische Planung der Deportationen und ihre 
Streckung über mehrere Jahre89. Deshalb wurde sie von der Verschleppung 
der Zigeuner aus den westlichen Gebieten des Deutschen Reiches, die ja 
auch das RSHA ursprünglich nicht für den Mai 1940 vorgesehen hatte, völ-
lig überrascht. Die Innere Verwaltung des Distrikts Lublin erfuhr erst am 
17. Mai 1940 vom Befehlshaber der Ordnungspolizei in Krakau, daß eine 
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Woche darauf i000 Zigeuner »anrollen« würden 9°. In der Folgezeit be-
stimmten Improvisation und Grabenkämpfe zwischen SS und Polizei 
einerseits und der Zivilverwaltung andererseits den Umgang mit den De-
portierten. Innerhalb der zivilen Administration selbst neigten die Di-
strikte Krakau, Lublin, Radom und Warschau dazu, sich die Zigeuner ge-
genseitig zuzuschieben". Noch im Frühjahr 1941 monierte die Lubliner 
Verwaltung, daß die anderen Distrikte Zigeuner mit der irrigen Begrün-
dung, sie sollten »über die russische Grenze abgeschoben« werden, in ihr 
Gebiet transportierten". 

Die aus Südwestdeutschland ins Generalgouvernement verschleppten 
Zigeuner" wurden am Zielort Jedrezejöw im Distrikt Radom unter SS-
und Polizeibewachung auf LKWs und Pferdewagen verladen und ohne er-
kennbares System auf die Dörfer und Kleinstädte der Umgebung verteilt 
oder sich selbst überlassen. In der Erinnerung Schnuckenack Reinhardts: 
»In Jedrezejöw sind wir ausgeladen worden. Keine Unterkunft, nichts.... 
Überhaupt kein Essen. >Da guckt, wie ihr zurechtkommt.< Wir hatten nur 
so eine Kleinigkeit, aus der wir uns ein Zelt haben machen können. Wir 
haben uns im Wald oder sonst irgendwo aufgehalten. Dann sind wir in eine 
Bauernortschaft, ich mit meinem Schwager, und haben musiziert, damit 
wir vielleicht ein paar Kartoffeln oder ein Stück Brot kriegen.« 94  

In den Dörfern lebten die Deportierten provisorisch in Scheunen und 
Baracken — in einigen Fällen mit der Auflage, den Ort nicht zu verlassen. 
Ernährung und Unterbringung waren so katastrophal, daß bald die ersten 
an Typhus starben. Manche Familien machten sich teils entgegen der Fest-
setzungsorder, teils mit polizeilicher Erlaubnis nach Krakau auf, um dort 
mit Musik und Hausierhandel eine Überlebensmöglichkeit zu finden. In 
Krakau kurz darauf erneut festgenommen, wurden die meisten vom Som-
mer 1940 an unter SS-Bewachung wie die Juden" in nicht-entlohnten und 
dürftig verpflegten Zwangsarbeitskolonnen zusammengefaßt und haupt-
sächlich im Distrikt Radom in der Rüstungsindustrie oder in Steinbrüchen 
eingesetzt sowie zum Bau von Straßen, Schützen- oder Panzergräben, Bun-
kern, Unterständen und Flughafengeländen genötigt. Das entsprach der 
Zielstellung des RKPA, die Zigeuner vorwiegend bei großen Arbeitsvorha-
ben einzusetzen 96. 

Ein Brief, den eine Sintizza am 22. Juli 1940 von Krakau aus an Ver-
wandte in Deutschland richtete, beleuchtet die Not der Deportierten: 
»liebe Schwiegereltern und Schwagern mir leiden hir große Not mir sind 
Täge lang nichter kein Brot ihr könnt euch die Sache gar nicht vorstellen 
was mir hir in Polen leiden missen Hunger, das mir die Wände hinauf gehn, 
keine Kleider, keine Schuhe mehr und Leute haben auch nichts in Polen sind 
auch arm und habe leuse so verwarlost sind sie und so falsch und Mitschich 
die schlagen ein Tot. Liebe Schwigereltern und Schwagern sobald ihr mein 
Brief erhalten habt dan gleich antwort nach Krakau Bahnlagern Konrad 
Lehmann schikt mir doch was für mich und Heitzla und Kinder alte Klei-
der und Schuhe Herzliche grüse von Schwiegereltern und Schwagern und 
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Schwägerinen auch an Reila Bluma Bez Wanda Froscha gruz Izi Doni Mar-

schi Julius Fadala.« 97  

In Skazysko-Kamienna wurden aus Südwestdeutschland verschleppte 
Sinti von 1941 an zur Arbeit in der dortigen Munitionsfabrik der Hugo 

Schneider AG zwangsverpflichtet; sie wohnten teils in einem drahtum-

zäunten Barackenlager, teils wurden sie im Zwangsarbeiterlager für Russen 

und Polen auf dem Fabrikgelände interniert 98. Andere wurden von 1942 an 

in den Werken der Hugo Schneider AG in Kielce oder Tschenstochau zur 
Zwangsarbeit genötigt". Wieder andere wurden bei den Stey r-Daimler-

Puch-Werken in Radom zur Waffenproduktion eingezogen und in das 
Ghetto der Stadt eingewiesen. Sie blieben dort auch nach der Deportation 

der 30000 Radomer Juden in das Vernichtungslager Treblinka im August 

1942. Viele Sinti starben in den folgenden Monaten an einer Typhus-Epide-
mie, während derer die deutsche Verwaltung das Ghetto absperrte und 

ohne ärztliche Versorgung sich selbst überließ 
Die von Köln aus nach Osten Deportierten wurden in der Ortschaft 

Platarowo (Distrikt Warschau) an der nordöstlichen Grenze des General-

gouvernements zur Sowjetunion aus den Eisenbahnwaggons getrieben. 
Einige überließ man sich selbst '°', andere wurden zu Fuß nach Sarniki am 

Bug geführt, dort provisorisch in Holzbaracken untergebracht und inner-
halb der nächsten Wochen familienweise auf die Dörfer der Umgebung 

verteilt, wo sie den Bauern bei der Ernte helfen mußten. Infolge der manch-
mal ganz unzureichenden Essenszuteilungen verließen viele die Dörfer auf 

eigene Faust und suchten in Städten wie Siedlce um Arbeit nach. Daß sich 
dabei Kinder von ihren Eltern trennten, wirft ein Schlaglicht auf die Größe 

der Not 1". In anderen Familien starben vor allem jüngere Kinder an Un-

terernährung "D4. 

Im Laufe des Jahres 1941 wurden die meisten Zigeuner in das mit Stachel-

draht umgebene und von SS bewachte »große Ghetto« im Stadtzentrum 

Siedlces '°5  gebracht, in dem etwa 1f.000 Juden zusammengepfercht waren. 

In einem gesonderten Gebäudekomplex untergebracht und mit einer Arm-
binde mit dem Buchstaben »Z« versehen, bekamen sie die gleichen geringen 

Lebensmittelrationen wie die Juden und hatten wie diese Zwangsarbeit zu 

leisten ">6. Die Kranken wurden oft »auf Nimmerwiedersehen in den Kran-

kenblock verbracht.« '07  Am 19. August 1942 wurden die Juden aus Siedlce 

in Treblinka im Gas erstickt oder sofort im Ghetto ermordet. »Dabei wur-

den«, so die Erinnerung des Sinto Robert Weiß, »auch irrtümlich einige 

Zigeuner erschossen.« '°8  Dem Sinto Peter Meinhard hat sich der Massen-

mord an den Juden so eingeprägt, daß er sein Periodisierungskriterium für 
den Tod der eigenen Familienangehörigen wurde: »Meine Frau Maria ist 

im Jahre 1942 vor der Erschießung der Juden, und meine Tochter Gisela 

kurz nach der Erschießung der Juden gestorben.« '09  

Nach der Ermordung der Juden wurden die Zigeuner in das etwa drei 

Kilometer außerhalb der Siedlces gelegene »kleine Ghetto« überführt, das 

ebenfalls umzäunt war, aber nur noch unregelmäßig von der Polizei kon- 
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trolliert wurde. Die dort festgehaltenen Männer arbeiteten meist im Stra-
ßenbau oder bei der Reichsbahn "». Zahlreiche Zigeunerfamilien verließen 
Siedlce aus eigenem Antrieb; andere wurden in weitere Zwangsarbeitslager 
umdirigiert "'. Als die Deutschen Anfang 1944 aus der Stadt abzuziehen 
begannen, wurden die Zigeuner bis auf jene, die inzwischen zum Arbeiter-
stamm der Eisenbahn gehörten, von SS und Polizei in westliche Richtung 
abgeführt. Nach der vollständigen Räumung der Stadt zogen die letzten 
Sinti-Familien zu Fuß in Richtung Koniecpol; dort mußten sie Befesti-
gungsarbeiten für die Wehrmacht leisten. 

Die aus Nord- und Nordwestdeutschland stammenden Sinti und Roma, 
die von Hamburg aus deportiert worden waren '12 , wurden nach Belzec 
verbracht, einer Gemeinde an der Grenze zum sowjetisch annektierten 
Westgalizien, die 1942 Standort einer Vernichtungsstätte wurde. Die Zi-
geuner, die dort wie vor ihnen hunderte Juden in einem Schuppen unterge-
bracht wurden und unter denen sich neben deutschen auch polnische Roma 
befanden "3, mußten zunächst einen Stacheldrahtzaun um das Areal zie-
hen. Zugleich wurde der Bereich der Juden, die nun eine schwarze Arm-
binde mit einem »J« zu tragen hatten, von dem der mit einem »Z« gekenn- 
zeichneten Sinti und Roma abgegrenzt 	Die Lagerinsassen errichteten 
für das SS-Grenzschutz-Baukommando einen vom Oberkommandieren-
den des Heeres vorgeschlagenen und von Himmler als Zwangsarbeitspro-
jekt befürworteten, gegen die Sowjetunion gerichteten Panzergrabens 
Die Todesrate war hoch; von den 26 Angehörigen der Sinti-Familie Weiß 
aus Flensburg starben in Belzec in nur drei Monaten bereits neun "6. 

Da die Verpflegung, Unterbringung und Bewachung der in Belzec Zu-
sammengepferchten aus Mitteln der SS bestritten werden mußten, regte der 
Höhere SS- und Polizeiführer für das Generalgouvernement Friedrich-
Wilhelm Krüger im Juni 1940 an, die Zigeunerfrauen und -kinder sowie die 
nicht arbeitsfähigen Männer »aus dem Lager zu entlassen und anzusie-
deln«, um so die Ausgaben zu minimieren. Die Innere Verwaltung des Di-
strikts Lublin, die dadurch Kosten und Komplikationen auf sich zukom-
men sah, wandte gegen dieses Verlangen ein, die Zigeuner neigten »zu 
Diebstahl und anderen Verbrechen«, seien »auch zu einem höheren Pro-
zentsatz geschlechtskrank« und ohnehin »keine zur Seßhaftigkeit neigen-
den Leute«. Aus diesen Klischees leitete man ab, SS und Polizei müßten die 
Zigeuner in der Internierung behalten. Der für Lublin zuständige SS- und 
Polizeiführer Odilo Globocnik bat im Gegenzug Ende Juni 1940 die Zivil-
verwaltung des Distrikts schriftlich um »Mittel und Fürsorge« für das La-
ger. Gouverneur Zörner ordnete daraufhin eine Besichtigung des Lagers 
durch die Abteilungsleiter seiner Inneren und seiner Gesundheitsverwal-
tung sowie durch einen Arzt an; sie konstatierten die »Unhaltbarkeit der 
herrschenden Zustände« "7. 

Zörner berief nun für den 1 . Juli 1940 eine Besprechung ein. Dort bekräf-
tigte die Zivilverwaltung noch einmal, das Lager sei »Angelegenheit des SS-
und Polizeiführers«, der »daher auch der Kostenträger« bleibe. Gleichwohl 
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sicherte man die Abordnung eines jüdischen Arztes und den Bau eines 
zweiten Unterkunftsraumes zu, wohingegen die Versorgung der Kleinkin-

der mit Milch verweigert wurde. In finanzieller Hinsicht beschränkte sich 
die Zivilverwaltung auf einen einmaligen zurückzahlbaren Vorschuß von 

30.000 Zloty an den SS- und Polizeiführer sowie auf die unverbindliche 
Zusage, beim Generalgouverneur für die Bewilligung laufender Mittel ein-

zutreten. Globocnik seinerseits versprach, die Unterkünfte, die Abort- und 

Kläranlagen sowie Qualität und Umfang der Essensrationen zu verbessern 
und für eine geordnete Wasserbeschaffung zu sorgen, um dem »Entstehen 

eines Seuchenherdes vorzubeugen.« "8  
Als das Zigeunerlager Belzec am diuli 1940 bei der turnusmäßigen 

Dienstversammlung der Kreis- und Stadthauptleute des Distrikts Lublin 
erneut auf der Tagesordnung stand, war das Muster der Auseinanderset-

zung zwischen Zivilverwaltung und dem SS-Apparat, nach dem man der 
jeweils anderen Seite die Kosten aufzulasten suchte, das gleiche; die ak-

tuelle Konstellation hatte sich jedoch geändert. Nun erklärte Globocnik, 
es sei »Weisung ergangen«, die — inzwischen 1140 — reichsdeutschen Zi-

geuner »nicht im Lager Belzec unterzubringen bezw. sie wieder aus die-
sem zu entlassen.« Diese Order mag damit zusammengehangen haben, 

daß das Ende der Bauarbeiten an dem gegen die UdSSR gerichteten Pan-

zergraben absehbar war "9. Um die Zivilverwaltung auf die Umstände 

einzustimmen, die mit der weitgehenden Auflösung des Lagers Belzec 
verbunden waren, strich Globocnik heraus, unter den Deportierten seien 

Kriegsteilnehmer und Parteigenossen sowie solche, die »mit deutschen 
Frauen verheiratet« seien. Schließlich fand der Kreishauptmann von 

Chelm Zustimmung für seinen Vorschlag, ein neues, wiederum der SS 
unterstelltes Zigeunerlager einzurichten und dafür »große leerstehende 

Gebäudekomplexe« in der Gemeinde Hansk, Bahnhof Kossyn, zu nut-
zen'". 

Bei den Gebäudekomplexen in Hansk handelte es sich um das vormalige 

polnische Zuchthaus Krychow am Bug 	Dorthin wurde Mitte Juli 1940 

ein Vorkommando aus männlichen Zigeunern und Ende Juli dann die 

große Mehrheit der bisher in Belzec Festgehaltenen nach Krychow trans-
portiert. Neben den polnischen blieben jedoch auch einige deutsche Zigeu-

ner in Belzec zurück; 7o bis 8o der weiterhin dort Inhaftierten fielen —
wahrscheinlich im Winter 1942 / 43 — einer Typhusepidemie zum Opfer'". 

Die in Krychow konzentrierten Zigeuner, Männer, Frauen und Jungen ab 

to Jahren, hatten Moorentwässerungs- und Kanalisierungsarbeiten durch-
zuführen. Diese Zwangsarbeit war Teil eines größeren, von der Zivilver-

waltung des Distrikts Lublin getragenen Projektes zur Regulierung des 
Bug und seiner Nebenflüsse, bei dem neben den Zigeunern etwa to.000, auf 

45 Lager verteilte Juden eingesetzt wurden. Das Lager Krychow selbst 

stand unter SS-Bewachung '23. 
Als die Kälte im Oktober 1940 eine Fortsetzung der Arbeiten unmöglich 

machte, wurden — ob allein durch die SS oder in Abstimmung mit der Zivil- 
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verwaltung, ist unklar — zunächst Frauen, Kinder und Alte auf Bauern-
wagen fortgefahren und sich selbst überlassen. Ende Oktober zog auch 
die Wachmannschaft aus Krychow ab. Die SS wollte während der kalten 
Jahreszeit die Kosten für ein Zigeunerlager ebensowenig tragen wie die 
Regierung des Generalgouvernements, die den Grundsatz verfolgte, »Zi-
geuner in keiner Weise zu unterstützen, auch wenn es sich um deutsche 
Zigeuner handelt.« '4  Zahlreiche Zigeunerfamilien suchten nun in Städ-
ten wie Chelm, Lublin, Piotrköw, Siedlce, Starachowice, Tomaszöw und 
Warschau mit Tiefbau- oder Industriearbeit, Musizieren, Handeln oder 
Betteln den Winter zu überstehen. Andere Zigeunerfamilien wurden per 
Lastkraftwagen auf die Dörfer verteilt; die Bürgermeister wurden ange-
wiesen, für ihre Unterbringung und Verpflegung zu sorgen. Falls die 
Deportierten ihre aus Deutschland heimlich mitgenommenen Wertge-
genstände und Geldmittel nicht schon in Belzec oder Krychow gegen 
Lebensmittel und Kleidungsstücke hatten eintauschen müssen, gaben sie 
sie jetzt an die Bauern ab 	Wieder andere versuchten in Krychow 
selbst zu überwintern; das Lager wurde jedoch am 25.Februar 1941 defi-
nitiv aufgelöst ''6. Viele starben im Winter 1940/41 an Hunger, an Kälte, 
an Typhus und Ruhr. Von den Überlebenden wurden zahlreiche im 
Laufe des Jahres 1941 im Ghetto von Siedlce interniert; ihr Weg glich 
fortan demjenigen der ebenfalls dort festgehaltenen Deportierten aus 
dem Kölner Raum. Andere lebten und arbeiteten unter unterschied-
lichen, meist aber miserablen und lebensbedrohenden Bedingungen vor 
allem in Chelm, Petrikau (Piotrköw), Radom, Starachowice und War-
schau '. 

Verschiedene Zigeunerfamilien wandten sich mit der Bitte um deutsche 
Personalpapiere oder um Rücksiedlung nach Deutschland an die Distrikts-
regierungen, die Regierung des Generalgouvernement, an ihre Heimatorte 
oder an Himmler in seiner Funktion als Reichskommissar für die Festigung 
deutschen Volkstums 	Chancen hatten allein Petitionen von Soldaten, 
die um eine Rückkehrerlaubnis für ihre Geschwister oder Eltern nachsuch-
ten, da diese nach den Richtlinien vom 27. April 1940 gar nicht hätten de-
portiert werden dürfen '  9. War der Petent allerdings Nichtzigeuner, wurde 
er mit rassistischen Argumenten scharf abgewiesen. Als sich ein Gefreiter 
im Sommer 1941 an Generalgouverneur Frank wandte, seiner Verlobten, 
einer Sintizza, »in irgendeiner Art zu helfen«1 w, schlug ihm die Verwal-
tungsabteilung Bevölkerungswesen und Fürsorge der Krakauer Zentralre-
gierung, in der ein gesondertes Referat »Erfassung der Artfremden mit 
Ausnahme der Juden« exstierte '3 ', nicht nur jegliche Betreuung für die Ver-
lobte ab, sondern fügte hinzu: »Wenn die Zigeunerin, die Sie als Ihre Ver-
lobte bezeichnen, auch nicht vorbestraft sein mag und anders geartet als die 
Zigeuner erscheint, bleibt sie eine Fremdblütige, deren mit ihrem Blut ver-
bundene Eigenschaften zu gegebener Zeit hervortreten können und auch 
bei ihren Kindern in Erscheinung treten werden. Es ist für Sie als Deutscher 
nicht zu verantworten, daß Sie eine rassisch minderwertige fremdblütige 



182 Zigeunerverfolgung im <Großdeutschen Reich,,  

Frau als Lebensgefährtin bezeichnen und außerdem noch für die aus ihrer 
ersten Ehe stammenden Kinder sorgen. Ich rate Ihnen daher dringend, Ihr 
Verhältnis zu der Berta B., sofern dieses noch bestehen sollte, umgehend zu 
lösen.« 132  

Einzelne Personen und selbst ganze Familien hatten trotz angedrohter 
KZ-Haft und Zwangssterilisation schon im Sommer 1940 den Versuch un-
ternommen, nach Deutschland zurückzukehren. Seit dem Herbst 1940 
wuchs die Zahl der Verzweifelten, die dieses Risiko einzugehen bereit wa-
ren'". Wie die aus Wesermünde stammende Familie Mettbach, die Ende 
Oktober 1940 »in zerlumptem und halbverhungertem Zustand« im War-
thegau aufgegriffen und ins Posener Polizeigefängnis eingeliefert wurde, 
wurden auch andere Flüchtlinge in den Grenzregionen gefaßt und direkt 
oder nach mehrmonatiger Haft in das Generalgouvernement zurückge-
bracht oder nach Auschwitz deportiert '34 . Im Regierungsbezirk Kattowitz 
gelegen, den man nach der Besetzung Polens dem Deutschen Reich zuge-
schlagen hatte, war Auschwitz das geographisch nächste Konzentrations-
lager. Wenn sich bei der Durchsicht der eingezogenen Personalpapiere 
herausstellte, daß die Festgenommenen möglicherweise ungarische oder 
rumänische Staatsbürger waren, sollten sie in diese Länder abgeschoben 
werden '3S. Diejenigen, die sich mit Hilfe geretteter Personalpapiere in ih-
ren Heimatort hatten durchschlagen können und dort entweder sofort oder 
nach einer Phase des Untertauchens entdeckt wurden, verbrachte die Kri-
minalpolizei in die Konzentrationslager Ravensbrück oder Sachsenhau-
sen '36. 

Manchen Sinti oder Roma gelang es gleichwohl, mehrere Monate oder 
gar Jahre illegal in Großstädten wie Kattowitz, Oppeln oder Lödz zu über-
leben '37. Andere vermochten sogar in ihre Heimatstadt zurückzukehren 
und dort bis zum Kriegsende illegal zu unterzukommen 	Da die Zivil- 
verwaltung des Generalgouvernements über die Zigeunerpolitik des RKPA 
und des RSHA ebenso unzureichend informiert war wie die Behörden in 
den 1939 eingegliederten östlichen Reichsgaue 'i9, konnten sich zumindest 
einige, manchmal getarnt als »volksdeutsche« Remigranten, sogar wieder 
eine legale Existenz verschaffen. Dabei kamen ihnen die Erfahrungen zu-
gute, sie in oft langjährigen Auseinandersetzungen um Legitimationspa-
piere aller Art hatten sammeln können '4°. 

Seit 1942 liefen deutsche Sinti und Roma Gefahr, bei dem »Menschen-
fang«, den die Werbekommandos der Wehrmacht und des Generalbe-
vollmächtigten für den Arbeitseinsatz für die deutsche Kriegswirtschaft 
durchführten, als »Asoziale« in Konzentrations- oder Zwangsarbeits-
lagern interniert zu werden, dem Terror der Besatzungsmacht gegen die 
polnische Widerstandsbewegung und gegen ihre realen oder vermeint-
lichen Zuträger zum Opfer zu fallen oder in das Warschauer Ghetto ein-
gewiesen zu werden '4'. 1943 wurden drei Zigeuner aus Deutschland von 
Gendarmen auf einem Feld in der Nähe des Ortes Sobköw erschossen; 
49 weitere fielen im August desselben Jahres in Zabno (Kreis Dabrowa 



Im Generalgouvernement 183 

Tarnowska) einem Exekutionskommando der Gestapo und der Gendar-

merie zum Opfer''. Auf der Grundlage von Zcitzeugenberichten läßt 
sich zudem nachweisen, daß in Radom und in Belzec deutsche Zigeuner 

ermordet wurden, die SS und Polizei für arbeitsunfähige »unnütze Es-

ser« erachteten '43. Sie wurden entweder wie in Belzec einzeln erschlagen 

oder wie in Radom nach dem Muster der Einsatzgruppenmorde in der 
Sowjetunion aus dem Ort herausgeführt, danach gezwungen, eine Grube 

auszuschachten, und schließlich getötet '44. Die Morde in Radom dürften 
darauf zurückzuführen sein, daß das dortige Zwangsarbeiterlager an der 

Skolnastraße 1943, in dem auch Zigeuner festgehalten wurden, in die Re-
gie des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtcs überging. Es wurde an 

die SS-eigene Ostindustrie GmbH sowie nach deren ökonomischem 
Scheitern an das Lager Lublin-Majdanek angegliedert, das wie Ausch-

witz zugleich Konzentrations- und Vernichtungsstätte war '4'. Der in 

Majdanck von der SS erzwungenen Form der Häftlingsarbeit entsprach 

es nicht, die Familienangehörigen von Zwangsarbeitskräften überleben 
zu lassen. 

Zentral ausgegebene, einheitliche Anweisungen zur Verfolgung und Er-
mordung der 1940 nach Polen deportierten deutschen Sinti und Roma las-
sen sich gleichwohl auch für die letzten Kriegsjahre nicht nachweisen. Die 

Innere Verwaltung des Generalgouvernements vermerkte Ende 1942, 
Richtlinien über die Behandlung der deutschen Zigeuner im Generalgou-

vernement, »insbesondere über ihre Gleichstellung mit den Juden« bestün-
den »bis jetzt noch nicht« '46. Als die Abteilung Bevölkerungswesen und 

Fürsorge der Distriktsregierung Lublin im Herbst 1943 beim SS- und Poli-

zeiführer Lublin, beim Kommandeur der Sipo und des SD und bei der Lu-
bliner Kripo um die Grundsätze der Zigeunerpolitik nachsuchte, erhielt sie 

ebenfalls die Antwort, daß »diesbezügliche Anordnungen oder Vorschrif-
ten« nicht existierten. Vom RKPA erfuhr man schließlich Mitte März 1944, 

der Befehlshaber der Sipo und des SD in Krakau bereite einen »Erlaß über 
die Behandlung der Zigeuner im Generalgouvernement« vor. Dazu kam es 

nicht mehr. Die letzte Wiedervorlage des Lubliner Aktenvorganges datiert 

vom 1. Juli 1 944 X47• Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Generalgouverne-
ment in Auflösung. 

Im August und September 1944 meldete die Hamburger Kriminalpoli-
zei, »durch die augenblickliche (sie) bedingte Kriegslage« seien einige der 

1940 nach Lublin »ausgesiedelt(en)« Zigeuner zurückgekehrt. Sie nannte 

31 Angehörige der Familien Laubinger, Rosenberg, Steinbach und 

Weiß '48. Aus Duisburg ist das Schicksal von Sinti-Familien überliefert, die 

im Juli und August 1944 aus Radom und Starachowice in ihre Heimatstadt 

zurückkehrten. Sie wurden in das Gemeinschaftslager der Mannesmann-

Röhrenwerke für ukrainische Fremdarbeiter eingewiesen, mußten wie 

diese Zwangsarbeit für das Großunternehmen leisten und hatten sich täg-
lich bei der Kriminalpolizei zu melden „. Schätzungen über die Todesrate 

der 1940 deportierten Sinti und Roma liegen nur für Hamburg vor; danach 
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kamen 8o Prozent der von dort Verschleppten um ihr Leben ' 5°. Bei drei 

Sinti-Familien aus Duisburg, für die genaue Zahlenangaben vorliegen, 

kehrten von insgesamt 24 Personen 14 zurück, bei einer Hamburger Fami-

lie waren es 8 von z6'5'. 



3. Ein mehrjähriges Provisorium 

Obwohl der Schnellbrief vom 27.4. 194o explizit eine Deportation der Zi-
geuner »in geschlossenen Sippen« vorgesehen hatte '5 ', hatten doch einige 
Kriminalpolizeistellen gegen diese Anordnung verstoßen. Eltern und Kin-
der wurden auseinandergerissen; Kranke wurden ohne ihre Familien an 
ihren Festschreibungsort zurückgeschickt. Angesichts der außerordentlich 
großen Bedeutung des Familienzusammenhalts in der Kultur der Sinti und 
Roma führte das vielfach dazu, daß in Deutschland Zurückgebliebene bei 
der lokalen Kriminalpolizei, beim RKPA oder bei anderen Stellen mit Aus-
dauer, aber geringem Erfolg um eine Ubersiedlungsgenchmigung in das 
Generalgouvernement nachsuchten oder illegal dorthin einreisten'". Man-
che betrieben dieses Anliegen so hartnäckig, daß sie trotz des Verbotes, den 
Aufenthaltsort zu verlassen, die Fahrt nach Berlin zum RKPA oder RSHA 
nicht scheuten. Der Chef der Sicherheitspolizei reagierte darauf am 1. April 
1942 mit einem Erlaß, der den örtlichen Kripo-Stellen untersagte, Zigeu-
nern Urlaubsscheine für Reisen in die Reichshauptstadt auszustellen. Ende 
Dezember 1942 sah er sich zudem veranlaßt zu dekretieren, die »Aus-
stellung von Urlaubsscheinen« an Sinti »zum Zwecke der Reise in das 
Generalgouvernement oder in den Warthegau« habe »zu unterbleiben«. 
»Zigeunerische Personen«, die dennoch einreisten, seien in polizeiliche 
Vorbeugungshaft zu nehmen '14 . 

Der Transport von Sinti und Roma aus Deutschland in das Generalgou-
vernement, der beginnend mit den als besonders »minderwertig« stigmati-
sierten burgenländischen Zigeunern'" nach dem Mai 1940 vorgesehen war, 
erwies sich 1940 / 41 angesichts erheblicher politischer Gegensätze in der 
NS-Führung als nicht durchführbar. Das galt in dieser Phase ebenso für die 
geplante »Umsiedlung« der deutschen Juden. Die entsprechenden Absich-
ten der NS-Spitze und des RSHA fanden ihren Ausdruck in immer neu 
improvisierten Nah- und Zwischenplänen, nach denen Juden in zuneh- 
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mender Zahl im Generalgouvernement und in den deutsch annektierten 
Gebieten Polens zusammengeballt werden sollten. Das jedoch stieß in den 
dortigen NS-Verwaltungen auf hinhaltenden Widerstand, da man sich auch 
dort die Entfernung der Juden zum Ziel setzte und insofern deren Ghetto-
isierung und Zwangsaufnahme lediglich als einen vorübergehenden, auf 
Dauer »unhaltbaren Zustand« verstanden wissen wollte '16. 

Der Konflikt zwischen dem RSHA und den Verwaltungen des annektier-
ten und besetzten Polen, der sich in einem permanenten Grabenkrieg über 
Umfang und zeitliche Streckung der »Umsiedlung« ausdrückte, bildete 
auch den Hintergrund für die wechselnden Anordnungen, die das RKPA 
zur Deportation der Sinti und Roma ins Generalgouvernement verlauten 
ließ. Hatte es Mitte April 1940 noch als sicher gegolten, daß »die Aussied-
lung der burgenländischen Zigeuner in Kürze« bevorstehe und hatte der 
Krakauer HSSPF Krüger Ende Juli 1940 noch einmal bekräftigt, nach 
Himmlers Plänen sollten »die gesamten Zigeuner« »nach dem Generalgou-
vernement kommen« '57, so verfügte das RKPA Ende Oktober 1940, die 
»vorgesehene Umsiedlung von 6000 Zigeunern aus der Ostmark« habe zu 
»unterbleiben« '5g. Hatte das RKPA am 16. August 1940 erklärt, daß die 
Einreise »einzelner Zigeuner und Zigeunermischlinge in das Generalgou-
vernement« vorerst nicht statthaft sei, so hieß es zwei Tage später, ein wei-
terer Transport von Zigeunern stehe bevor, für den im Laufe der nächsten 
Wochen in Baden in der Tat erste Vorbereitungen getroffen wurden '59. 

Derweil informierte die Innere Verwaltung des Generalgouvernements 
ihre Distriktchefs, Kreis- und Stadthauptleute, Himmler setze die »Evaku-
ierung von Zigeuner und Zigeunermischlingen« solange aus, »bis die Ju- 
denfrage allgemein gelöst« sei 	Anfang September 1940 ließ das RKPA 
verlauten, weitere »Umsiedlungen« seien vorerst nicht vorgesehen, da die 
»Aufnahme« im Generalgouvernement »z. Zt. auf Schwierigkeiten« stoße; 
es seien jedoch Verhandlungen über die »Nachreise von nahen Angehöri- 
gen« eingeleitet 	Die »endgültige Regelung der Zigeunerfrage« wurde 
nun — analog zu den geplanten Deportationen der deutschen Juden — für die 
Zeit »nach dem Kriege« in Aussicht gestellt, dessen siegreiches Ende man 
nahe wähnte. Im Dezember 1940, teilte man mit, die Regierung des Gene-
ralgouvernements halte die »Umsiedlung« reichsdeutscher Zigeuner der-
zeit für unerwünscht, sie werde »die Angelegenheit« jedoch im April 1941 
erneut prüfen '6'. Nachdem diese Prüfung negativ ausgefallen war, meldete 
sich das RKPA Anfang August 1941 mit der Order, daß eine »Nachsiedlung 
von Angehörigen« der deportierten Zigeuner »mit Rücksicht auf den Krieg 
im Osten« — gemeint war der Überfall auf die Sowjetunion — »bis auf weite-
res nicht erfolgen« könne, wies aber darauf hin, daß »gegebenenfalls« doch 
»eine Nachsiedlung auf Kosten der Nachzusiedelnden« erfolgen werde '63. 
Prophylaktische Listen von Zigeunern, die »für eine Umsiedlung ins Gene-
ralgouvernement infragekommen«, wurden zumindest in Hamburg noch 
im Juli 1941 zusammengestellti6q. Das Deportationsverbot wurde dann 
aber Ende 1941 und noch einmal bis Mitte Oktober 1942 bestätigt '65 . Für 
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die burgenländischen Roma wurde es im Herbst 1941 allerdings aufgeho-
ben. Diese Regelung stand in Zusammenhang mit den ersten Transporten 
von Juden »nach dem Osten» '66 

In Wirklichkeit hielt sich die Kriminalpolizei, die möglichst viele Zigeu-
ner außerhalb des Deutschen Reiches sehen wollte, schon 5940 nicht 
durchweg an das »Umsiedlungs«verbot, das nach den Deportationen vom 
Mai jenes Jahres bestand. Lokale Kripo-Vertreter erteilten mit Rückdek-
kung des RKPA Ausreisegenehmigungen in das Generalgouvernement und 
in die neuen Reichsgaue '67. Einzelne Sinti und Roma richteten zudem von 
sich aus Einreiseanträge an die Behörden des Generalgouvernements, die 
keineswegs chancenlos waren, da die Krakauer Verwaltung oft in Un-
kenntnis der Zigeunerbestimmungen des Reiches handelte oder gar nicht 
wußte, daß es sich bei den Antragstellern um Zigeuner handelte '68. 

Die Politik gegen die deutschen Zigeuner war nach der Deportation vom 
Mai 1940 mithin von Widersprüchen, Improvisationen und Inkonsequen-
zen gekennzeichnet. Die Regierung des Generalgouvernements verfolgte 
dabei eine Linie, die — wie bei der »Umsiedlung« der Juden — derjenigen von 
SS und RSI IA entgegenstand. Das RKPA seinerseits wollte möglichst 
schnell möglichst viele Zigeuner aus dem Deutschen Reich entfernen, stand 
deshalb einer Verschiebung der »endgültigen Regelung der Zigeunerfrage«, 
die man mit einer umfassenden und irreversiblen Deportation gleichsetzte, 
auf die Zeit »nach dem Kriege« oder bis zur »allgemeinen Lösung der Ju-
denfrage« skeptisch gegenüber, suchte diese Politik zu unterlaufen. 

Insgesamt veränderte die Tatsache, daß die Deportation deutscher Sinti 
und Roma 1940 nur 2330 Personen erfaßte, den Charakter der im Oktober 
1939 verfügten Festsetzung der Zigeuner im »Altreich« entscheidend: Aus 
einem als Übergangsmaßnahme geplanten Provisorium wurde ein Zustand 
von mehreren Jahren, dessen Ende 1940 nicht abzusehen war. Erste Kom-
plikationen innerhalb des Reiches entstanden der Kripo durch den Ge-
heimcharakter des Schnellbriefes vom 17. Oktober 1939, der den Sinti und 
Roma das Verlassen ihres Aufenthaltsortes untersagt hatte. Nicht wissend 
um diese Regelung, vermittelten einige Arbeitsämter Zigeuner in auswär-
tige Stellen, was den Protest der zuständigen Kriminalpolizeistellen beim 
RKPA hervorrief '69. Erst Mitte 1942 einigte man sich mit dem Beauftragten 
des Vierjahresplanes auf eine einvernehmliche Lösung '7°. 

Die Festsetzung der Sinti und Roma ging mit Berufsverboten, der sozia-
len Absonderung und einer sozialrechtlichen Schlechterstellung einher, die 
die Zigeuner an die Seite der Juden und der Polen rückte. Im dritten Kriegs-
monat ordnete das RSHA an, Zigeunerinnen, die wegen Wahrsagerei be-
straft seien, im »Verdacht des Wahrsagens« stünden oder gestanden hätten, 
in KZs zu inhaftieren. Der Begriff »Zigeunerinnen« sei dabei »weit auszu-
legen« '7'. Angesichts der zunächst skeptischen Einstellung der deutschen 
Bevölkerung zum Krieg '7' befürchtete man, daß die Wahrsagungen Beun-
ruhigung hervorrufen könnten, zumal die Zigeunerinnen vielfach ein baldi-
ges Kriegsende prophezeiten '7S. 
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Himmler gab zudem neun Tage nach Kriegsbeginn einen Erlaß heraus, 
mit dem er den als lästig empfundenen Einfluß der Verwaltungsgerichte auf 
die Vergabe von Wandergewerbescheinen zu vereiteln suchte: »Sollte in 
Einzelfällen von Verwaltungsgerichten die >Erteilung< solcher Papiere ge-
gen das Votum der Kriminalpolizeistellen erzwungen werden, ist zunächst 
die >Aushändigung< der Scheine zu versagen. Sollte auch die Aushändigung 
auf gleichem Wege erzwungen werden oder ist die Aushändigung schon 
erfolgt, ist die Geheime Staatspolizei zu ersuchen, den betreffenden Schein 
aus staatspolizeilichen Gründen einzuziehen und abzunehmen, wogegen 
eine Beschwerde im Verwaltungsstreitverfahren dann nicht gegeben ist.« '74  
Wandergewerbescheine wurden nach Kriegsbeginn ohnehin nur noch sel-
ten an Zigeuner ausgegeben. Im Bereich der Kriminalpolizeistelle Essen 
lautete die Standardbegründung, mit der ihnen diese Lizenz verweigert 
wurde: Wenn auch bisher »nichts Nachteiliges in strafrechtlicher Hin-
sicht« über die Antragstellerin bekannt geworden sei, müsse doch an-
genommen werden, daß der Wandergewerbeschein als »Vorwand zur 
Begehung der typischen Zigeunerdelikte« benutzt werden solle 	Einer 
Duisburger Sintizza wurde der Wandergewerbeschein 194o mit der zusätz-
lichen Begründung versagt, ihr Ehemann sei »entsprechend seinem Alter 
sehr wohl in der Lage,... lohnbringender Arbeit nachzugehen.« Der Mann 
war 75 Jahre alt '76. Einer weiteren Sintizza aus Duisburg, die die Korbwa-
ren ihres Mannes verkaufen wollte, wurde das von der Kriminalpolizei mit 
folgenden Ausführungen verboten: »Der Ehemann ist selbständiger Korb-
und Stuhlflicker und hat somit eigenes Einkommen. Er soll lungenkrank 
sein. Dieser Umstand verbietet allein schon aus hygienischen Gründen die 
Fortsetzung des Wandergewerbes.« '"In Städten wie Gelsenkirchen und 
Köln zog die Kriminalpolizei neben den Wandergewerbe- auch die Führer- 
scheine der Betroffenen ein 	Anderenorts duldete die Kripo stillschwei- 
gend den Hausierhandel ohne Wandergewerbegeschein oder setzte sich 
sogar dafür ein, daß Zigeunerinnen legal Textilien oder Korbwaren ver-
kauften '79. Auf diese Weise sollten sie zum Familieneinkommen beitragen, 
aus dem die Kripo oder die Kommune Mieten für die Zigeunerlager bezog. 

Das RKPA wandte sich strikt gegen die Ausgabe von Wandergewerbe-
scheinen an Sinti und Roma. Als der Mindener Regierungspräsident 1941 
argumentierte, durch den Einzug dieser Lizenzen werde der öffentlichen 
Wohlfahrt der Stadt Minden ein unzumutbarer Mehraufwand von jährlich 
5 000 RM für jene Zigeuner erwachsen, die zu körperlicher Arbeit nicht in 
der Lage seien, richtete Paul Werner im Namen des RKPA eine prinzipiell 
gehaltenes Schreiben an den Reichswirtschaftsminister. Mit der Behaup-
tung, Wandergewerbescheine dienten Zigeunern nur zur Tarnung strafba-
rer Handlungen, verlangte er, das gegen die Juden gerichtete Verbot des 
Hausierhandels auf die Zigeuner auszudehnen '8°. Die Mehrheit der festge-
setzten Sinti und Roma wurde während des Krieges zu schlecht bezahlter 
Hilfsarbeit genötigt — die Männer vor allem in der Bauwirtschaft und im 
Fuhrgewerbe, die Frauen meist in der verarbeitenden Industrie 	Infolge 
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der gängigen Zigeunerklischees allseits beargwöhnt, liefen sie Gefahr, als 
vorgebliche »Bummelanten« an die Gestapo denunziert und in ein »Ar-
beitserziehungslager« eingewiesen oder ins Ausland abgeschoben zu wer-
den '8'. 

Am 13.März 1942 verfügte der Reichsarbeitsminister, daß die sozial-
rechtlichen Sonderbestimmungen für Juden auch für Zigeuner gelten soll-
ten 183 . Sie unterlagen fortan einem »Beschäftigungsverhältnis eigener Art«; 
als »Artfremde« galten sie nicht als »Mitglied der deutschen Betriebsge-
meinschaft«. Familien- und Kinderzulagen sowie andere Gratifikationen 
wurden ihnen abgesprochen; Zuschläge für Überstunden sowie Sonn- und 
Feiertagsarbeit wurden ebensowenig gewährt wie eine Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall oder an Feiertagen; Urlaub und Familienheimfahrt wurden 
als »unbezahlte Freizeit« eingestuft. Wie die jüdischen Beschäftigten hatten 
Zigeuner »Anspruch auf der Vergütung nur für die tatsächlich geleistete 
Arbeit«, eine Bestimmung, die den Unternehmern willkürliche Herabstu-
fungen des Lohnes gestattete. Das Jugendschutz- und das Arbeitsschutzge-
setz wurden außer Kraft gesetzt; die Vorschriften über Schwerbeschädigte 
galten nur für Schwerkriegsbeschädigte. Eine Wahl des Arbeitsplatzes war 
ausgeschlossen. Kündigungen waren »jederzeit zum Schluß des folgenden 
Werktages« möglich, Rechtsmittel gegen arbeits- und gewerbegerichtliche 
Entscheide waren verboten. Schließlich sollten die Zigeuner wie die Juden 
möglichst gruppenweise beschäftigt und von der übrigen Belegschaft sepa-
riert werden '84. Jugendliche Zigeuner wurden den jüdischen Jugendlichen 
arbeitsrechtlich noch einmal gesondert gleichgestellt ies 

Knapp vierzehn Tage später unterwarf die Reichsregierung die Zigeuner 
der Sozialausgleichsabgabe, die diese Bevölkerungsgruppe einkommen-
steuerrechtlich den Juden und Polen anglich und die auf eine Zusatzsteuer 
von 15 Prozent des Einkommens hinauslief. Weitere steuerrechtliche Dis-
kriminierungen traten am 1. Januar und 1. April 1943 in Kraft iBF. Im Ar-
beits- und im Finanzministerium wurde überdies zwischen August 1942 
und Mai 1943 der Entwurf einer »Verordnung über die Behandlung von 
Juden und Zigeunern in der Reichsversicherung« erörtert, der restriktiven 
Grundsätze für Schutzangehörige und staatenlose Polen übernehmen 
sollte, zumal in der »Zweiten Verordnung über die deutsche Volksliste und 
die deutsche Staatsangehörigkeit in den eingegliederten Ostgebieten« vom 
31. Januar 1942 Juden und Zigeunern nicht einmal mehr der Status der 
»Schutzangehörigen« des Deutschen Reiches zugebilligt worden war. Die 
versicherungsrechtlichen Fragen wurden dann im Sommer 1943 infolge der 
Vernichtung der Juden zurückgestellt '87. 

Den Widerspruch zwischen der Definition »des Juden« durch die Nürn-
berger Gesetze und der Tatsache, das die besondere Feindschaft des RKPA 
und der REIF gerade nicht den »stammechten Zigeunern«, sondern den 
»Zigeunermischlingen« galt, suchte man in den sozialrechtlichen Erlassen 
durch die Bestimmung zu eskamotieren, Zigeuner seien »I. Vollzigeuner 
(stammechte Zigeuner), 2. Mischlinge mit vorwiegendem oder gleichem 
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zigeunerischen Blutsanteil, wenn sie vom RKPA als solche festgestellt wor-
den sind.« '88  Damit war der juristische Status der Zigeuner formell dem der 
Juden angeglichen. Die faktische Definitionsgewalt blieb aber bei der Kripo 
und der RHF. 

Einige deutsche Städte neigten zu einer extensiven Auslegung der gegen 
die Zigeuner gerichteten Sonderbestimmungen. Das Berliner Haupternäh-
rungsamt verfügte im Oktober 1942: »Sofern das Gewerbeaufsichtsamt die 
Zuteilung von entrahmter Frischmilch für solche Zigeuner, die in besonde-
rem Maße der Einwirkung von Giften ausgesetzt sind, befürwortet, darf 
höchstens i /2 Liter je Tag und Kopf über die Betriebe zugeteilt werden. 
Vollmilch dürfen Zigeuner nicht erhalten.« '89  Magdeburg und Breslau wa-
ren sich 1942 darüber im Zweifel, ob man Zigeunern nicht die Fürsorge für 
Kranke, Schwangere und Wöchnerinnen sowie die Bezugsberechtigung für 
Reichsverbilligungsscheine entziehen müsse. Der Deutsche Gemeindetag, 
an den sie eine entsprechende Anfrage richteten, bestätigte, daß hier eine 
Gesetzeslücke existiere. Dies bedeute jedoch nicht, daß »die Zigeuner in 
fürsorgerechtlicher Hinsicht den deutschen Volksangehörigen gleichzu-
stellen« seien. Man legte den Kommunen nahe, Zigeuner als »Asoziale« 
einzustufen '9°. 

Die Kennzeichnung der Zigeuner wurde 1941 insofern vorangetrieben, 
als die »Zigeunereigenschaft« in der Volkskartei und den Melderegistern 
sowie bei der Erfassung des Geburtsjahrgangs 1923 auf dem Wehrstamm-
blatt vermerkt wurde '9' . 1942 erstreckte sich die Ausgrenzung des weiteren 
auf die Betreuung durch die NSV '", auf die Wehrmacht und den Reichsar-
beitsdienst'" sowie auf die Jugenddienstpflicht, wobei hier das RKPA den 
Wortlaut des Erlasses ausgearbeitet hatte '94. 

Nicht zuletzt durch den Druck eines Frankfurter Ratsherrn, der als Re-
ferent des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP-Gauleitung Hessen-Nas-
sau den Schulunterricht der in seinen Augen »völlig bildungsunfähigen 
Zigeunerkinder« zusammen mit »unseren deutschen Kindern« angriff '95 , 

veröffentlichte das Reichserziehungsministerium im März 1941 reichsweit 
seinen Erlaß über die »Zulassung von Zigeunern und Negermischlingen 
zum Besuch öffentlicher Volksschulen«, der bis dahin nur für die »Ost-
mark« gegolten hatte '96. Diese Anweisung schloß Zigeunerkinder mit 
deutscher Staatsangehörigkeit nicht grundsätzlich vom Schulbesuch aus, 
erlaubte aber den Schulverweis mit dem Satz, die Zigeunerkinder dürften 
»in sittlicher und sonstiger Beziehung für ihre deutschblütigen Mitschüler« 
keine »Gefahr« bilden. Das damit angelegte Unterrichtsverbot wurde nicht 
nur in Frankfurt, sondern auch anderenorts, etwa in Hamburg, durchge-
setzt. In Düsseldorf waren die Zigeunerkinder bereits 1940 ausgeschult 
worden. Im westfälischen Berleburg wurden sie durch eine Verfügung der 
Ortspolizei vom 29. Oktober 1942 zum 1. November des Jahres unter dem 
Vorwand einer angeblichen »Verlausung« der örtlichen Zigeunersiedlung 
vom Unterricht ausgeschlossen. Als einige Eltern protestierten, wurde eine 
Besprechung angesetzt, bei der ein Gremium aus Landrat, Vertretern der 
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Stadt, des Gesundheitsamtes, der Schule und des Rassenpolitisches Amtes 
der NSDAP die betroffenen Schüler durchging und für einzelne das Schul-
verbot aufhob. Deren Eltern erhielten dann ein Schreiben, in dem das Bür-
germeisteramt die Erwartung aussprach, daß »Ihr Kind mit den Kindern, 
die vom Schulbesuch ausgeschlossen sind, nicht in Berührung kommt.» 
Insbesondere »gemeinsames Spielen« sei »zu vermeiden.« In einigen Fami-
lien hätten danach Geschwister nicht mehr miteinander sprechen dürfen 1". 

Ebenfalls in Berleburg mußten die Zigeuner in einem gesonderten »Zi-
geunerwagen« der Eisenbahn nach auswärts zur Arbeit fahren. Einem Zi-
geuner, der als Kriegsverletzter den Reichsbahnwagen 2. Klasse für den 
Preis der 3. Klasse benutzen durfte, wurde dieses Recht auf Einspruch der 
NSDAP-Kreisleitung entzogen. Im März 1942 wurde den Berleburger Zi-
geunern der Besuch von Gaststätten und Kinos untersagt; einkaufen durf-
ten sie nur noch von 8 bis 9.3o Uhr und von 14  bis 15.30 Uhr '98. In Minden 
stellte die NSDAP einen analogen Antrag auf »bestimmte Einkaufszeiten 
und Geschäfte für Zigeuner«, scheiterte allerdings am Einspruch des Regie-
rungspräsidenten '99. Im burgenländischen Oberwart setzte der Landrat im 
September 1941 durch, daß Roma-Frauen und -Kinder keinen Tabak mehr 
und Roma-Männer höchstens drei Zigaretten täglich bekamen. Zitronen 
und Südfrüchte, überhaupt knappe, nicht auf Lebensmittelkarte bezieh-
bare Nahrungsmittel seien Zigeunern generell »nicht zu verabfolgen«. 
Zwei Monate später verbot er den Roma bei Strafe von soo RM die »Benüt-
zung von Verkehrsmitteln mit Ausnahme der Eisenbahnen«'. 

Nachdem das Reichsinnenministerium die Jugendämter Ende 1942 ange-
wiesen hatte, Aufstellungen über alle Zigeunerkinder in Heimerziehung 
einzureichen, wurden im Herbst 8943 minderjährige Zigeuner reichsweit 
als »asoziale(n) fremdrassige(n) Elemente« aus den Heimen ausgeschlos- 
sen 	Für die polizeiliche Verfolgungspraxis bedeutete das den Freibrief 
zur Deportation von Zigeuner-Heimkindern nach Auschwitz-Birkenau 
oder in das österreichische »Anhaltelager» Lackenbach ". Es liegt nahe, 
diesen Erlaß mit der 1943 fertiggestellten Dissertation Eva Justins, der eng-
sten Mitarbeiterin Robert Ritters, über »Lebensschicksale artfremd erzo-
gener Zigeunerkinder und ihrer Nachkommen« in Verbindung zu bringen. 
Justin forderte dort, »alle Erziehungsmaßnahmen für Zigeuner und Zi-
geunermischlinge einschließlich jeder Form der Fürsorgeerziehung oder 
Erziehungsfürsorge« einzustellen. Sie sah ihre Forschungen als »Unter-
lage«, die dem »Gesetzgeber« »für die kommende rassenhygienische Rege-
lung« nützlich sein sollte "3. Eine etwa zeitgleiche Erörterung der strafrecht-
lichen Behandlung »fremdvölkischer Jugendlicher«, an der sich das Reichs-
justiz- und das Reichsinnenministerium, die Reichsjugendführung und die 
Parteikanzlei beteiligten, kam im Frühherbst 1943 zu dem Resultat, das 
Jugendstrafrecht solle zwar auf die Mehrheit der »fremdvölkischen Jugend-
lichen« angewandt werden, nicht aber auf »jugendliche Juden, Polen, Zi-
geuner und Zigeunermischlinge«'". 

Auch die unmittelbar polizeiliche Verfolgung der Sinti und Roma nahm 
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im Krieg brutalere Formen an. Manche wurden wegen kleiner und häufig 
nicht einmal bewiesener Vergehen oder einfach wegen ihrer nicht völlig 

angepaßt erscheinenden Lebensweise in ein KZ deportiert. In Magdeburg 
wurde 1941 eine 52-jährige Frau, die als Nichtzigeunerin mit einem Sinto 

zusammenlebte, als »asoziale Zigeunerin« nach Ravensbrück verbracht'''. 

Drei fränkische Sind, die im Frühjahr 1942 in Waldnähe Kartoffeln brieten, 
wurden vom Amtsgericht Miltenberg zunächst zu je zwei Monaten 

Gefängnis verurteilt, da sie »vorsätzlich Waldflächen in Brandgefahr 
gebracht« hätten, und daraufhin von der Kripo in KZ-Vorbeugehaft ge-

nommen'. Eine Artistin, die seit dem Oktober 1939 die Auflage hatte, 

Duisburg nicht zu verlassen, dann aber unter falschem Namen in einem 
Wanderzirkus arbeitete, wurde 1943 in das KZ Auschwitz I und von dort 

zu ihren Familienangehörigen nach Birkenau deportiert '7. Eine andere 

Frau wurde am 6. Januar 1942 aus Berlin nach Ravensbrück verbracht, da 

sie Kartenlegerin sei 2°8; eine weitere, weil sie im Winter 1943 / 44 das Ber-

liner Stadtgebiet verließ, um auf dem Land Seifenpulver gegen Brot einzu-

tauschen'". Beispiele für eine KZ-Haft von Sinti in Buchenwald, Neuen-
gamme, Ravensbrück und Sachsenhausen sind auch aus Hamm in Westfa-

len überliefert'''. Allein in das Konzentrationslager Ravensbrück wurden 
vom 4. Januar bis zum 13. April 1940 52 und vom 28.September bis zum 
21.Dezember 1940 31 Zigeunerinnen verbracht; zwischen dem 17.Februar 
1942 und dem 1.Oktober 1942 waren es weitere 63, im Dezember 1942 

noch einmal neun und im März/ April 1944 fünf.'". Eine Zuweisung ver-

meintlich »asozialer« Zigeunerhäftlinge läßt sich zwischen 1940 und 1944 

auch für das KZ Mauthausen und das österreichische Lager Lackenbach 

nachweisen'''. 
Juristische Instanzen wie das Stuttgarter Sondergericht standen der Poli-

zei an rassistisch motivierter Grausamkeit nicht nach. Es verurteilte im No-
vember 1942 vier Sinti wegen Lebensmittel- und Fahrraddiebstahls zum 

Tode. Daß drei von ihnen ohne Vorstrafe und zwei zudem minderjährig 
waren, wurde nicht als strafmildernd anerkannt. Als die Pflichtverteidiger 

mit neuen Beweismitteln und weiteren Aussagen eines Beschuldigten die 
Wiederaufnahme des Verfahrens beantragten, bezeichnete der Oberstaats-

anwalt das als »Verhöhnung der Rechtsordnung, m. E. der Staatsführung« 
und als »ungeheuerliche(n) und gefährliche(n) Mißbrauch der Rechtspflege 

durch einen Zigeuner«. Das Sondergericht folgte ihm und lehnte einen neu-
erlichen Prozeß wegen der »Unglaubwürdigkeit« des Aussagewilligen ab 

und verlangte dessen »völlige Ausmerzung aus der Volksgemeinschaft« ''}. 

Ähnlich das Todesurteil, welches das Landgericht Salzburg 1 944 gegen 
einen Zigeuner fällte, der aus dem KZ Mauthausen hatte fliehen können, 
seitdem illegal ohne Lebensmittelkarten gelebt und dabei Hühner und Bar-
geld gestohlen hatte. Da er ein »durch und durch asozialer Mensch« mit 

»angeborenem Hang zum Stehlen« sei, verlangte das Gericht zum »Schutz 

der Volksgemeinschaft« seine »Ausmerzung« '4. 



4. Die Wehrmacht und das Klischee 
vom spionierenden Zigeuner 

Das Klischee vom spionierenden Zigeuner, auf dem die Grenzzonenver-
ordnung vom 2.September 1939 2" sowie die Forderung des Oberkom-
mandos der Wehrmacht vom 31. Januar 1940 fußten, »baldmöglichst ein 
Verbot des Aufenthalts von Zigeunern in der Grenzzone zu erlassen« z6 
hatte seine historischen Wurzeln in projektiven Ängsten, die gegen Ende 
des r5. Jahrhunderts aufgekommen waren. Da die ersten Zigeunergruppen, 
die in Mittel- und Westeuropa erschienen, anscheinend erzählt hatten, sie 
stammten aus »Klein-Ägypten«, und da sie den Einheimischen ohnehin 
fremdartig anmuteten, wurden sie wenn nicht als Vorhut feindlicher osma-
nischer Truppen, so doch bald als Spione der Türken oder — wie in Frank-
reich — als willfährige Werkzeuge der Feinde des Königreichs verdächtigt. 
Innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation erklärte man 
die Zigeuner erstmals auf dem Reichstag zu Lindau 1496 und seitdem in 
zahlreichen Reichstagsmandaten, Reichsabschieden, kaiserlichen Policey-
Ordnungen und landesfürstlichen Erlassen des 16. Jahrhunderts zu feind-
lichen Agenten, die als Vogelfreie zu jagen, einzusperren, auszupeitschen 
und zu töten jedermann gestattet war'''. 

In den Chroniken, Kosmographien und Abhandlungen des 17. Jahrhun-
derts wurde das Stereotyp vom spionierenden Zigeuner nicht mehr mit den 
inzwischen zurückgedrängten Türken in Verbindung gebracht, sondern 
zum durchgängigen Bild vom »Verräter« und »Kundschafter des Feindes« 
verallgemeinert, das nun auf andere äußere Mächte wie die Schweden im 
Dreißigjährigen Krieg appliziert werden konnte's. Wieder hundert Jahre 
später meinte der Aufklärer Heinrich Grellmann, die Beschuldigung, es 
handele sich bei den Zigeunern um »Verräther und Spione« sei »nicht ganz 
unbegründet«, weil sie bedürftig, leichtsinnig und listig seien sowie einen 
»schief gestellten Ehrgeitz« besäßen. Außerdem — und dies bildete eine 
neue, zukunftsträchtige Facette des Agenten-Klischees — streiften laut 
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Grellmann »allerley andere Spione« »in Zigeunergestalt« umher, um auf 

diese Weise unbemerkt Städte und Länder auszukundschaften 	Eine ge- 

sonderte Abhandlung über »Zigeuner als Spione« wurde im deutschen 

Sprachraum erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts publiziert. Der Autor ge-
langte unter teilweise wörtlicher Wiederholung Grellmanns zu dem Resul-

tat, »der Zigeuner« sei »nach seiner geistigen Eigenschaft« zur Spionage 

»wie geschaffen«, zumal er als Angehöriger eines naturverbundenen Vol-
kes einen ähnlich ausgeprägten Ortsinn besitze wie Bären, Bienen, Rentiere 

und Schlittenhunde 
Die Wirkungsmacht des Stereotyps vom spionierenden Zigeuner zeigte 

sich besonders in Kriegssituationen. Galten die Zigeuner bereits während 
der deutsch-französischen Konfrontation von 1870 / 71 in der westlichen 

Grenzzone als vermeintliche »Spione«, die zudem die »Gräuel und Schrek-
ken des Krieges« durch Raub und Plünderung erhöhen würden "', so er-

mächtigte das preußische Kriegsministerium die Stellvertretenden Gene-
ralkommandos während des 1. Weltkrieges, Restriktionen gegen Zigeuner 
durchzusetzen, die faktisch auf eine scharfe militärpolizeiliche Reglemen-
tierung sowie auf die Einschränkung der Freizügigkeit im Grenzgebiet zu 

Frankreich, in der Nähe militärischer Anlagen und strategisch für wichtig 
erachteter Punkte hinausliefen 2". In Baden verfügte der Stellvertretende 

Kommandierende General des XIV. Armeekorps, sämtliche »Zigeuner und 
nach Zigeunerart wandernden Personen«, die den »Besitz der deutschen 

Staatsangehörigkeit nicht einwandfrei nachweisen« könnten, hätten das 
Großherzogtum zu verlassen oder seien an einem bestimmten Ort unter 

polizeilicher Aufsicht festzusetzen. Vergehen gegen diese Order seien mit 
Haft und danach mit einer Internierung in einem Arbeitshaus zu bestrafen, 

die »nicht von kurzer Dauer« sein sollte'". In Bayern bestanden die 
Stellvertretenden Generalkommandos auf einem Verbot des Reisens und 
Rastens »in Horden«, des Lagerns im Freien und auf rigiden Meldevor-

schriften, welche die Gendarmerie auf Grund akuten Personalmangels zu 

kontrollieren sich jedoch kaum imstande sah "4. 
Welche Phantasmagorien das Klischee vom spionierenden Zigeuner zu 

bestätigen vermochten, illustriert das Beispiel des Stellvertretenden Gene-

ralkommandos des in Koblenz stationierten VIII. Armeekorps. Dort gab 
man 1916 die Meldung weiter, in der grenznahen Eifel habe sich eine »etwa 

20 Köpfe zählende Zigeunerbande« verdächtig gemacht, die sich zwar als 

türkisch bezeichne, tatsächlich aber serbischer Herkunft sei. Die »Bande«, 
die über »reichlich Geldmittel« verfüge und »russische Steppenpferde, 

Karten von Deutschland und Notizen in Geheimschrift und slavischer 
Sprache« mit sich führe, habe sich bei ihren Tanzvorführungen »mit Vor-

liebe« an die als Landarbeiter beschäftigten russischen Kriegsgefangenen 

herangedrängt. Just danach seien auffällig viele russische Gefangene entwi-
chen, andere hätten die Arbeit verweigert. Das lege die Vermutung nahe, in 

der »Bande« befänden sich »feindliche Agenten mit falschen Pässen» '25. 

Derartige Konstrukte wurden angesichts der revolutionären Unruhen in 
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der unmittelbaren Nachkriegszeit um die Vorstellung ergänzt, »diese No-

maden« seien »im Hinblick auf ihre Lebensweise« geeignet, »als Agenten 

der Verbreitung der bolschewistischen Lehren« zu dienen 226. Auf diese 

Weise wurde eine imaginäre Verbindung zwischen dem Stereotyp vom 

spionierenden Zigeuner und jenem Feindbild vom umstürzlerischen Bol-

schewismus geknüpft, das für die Reichswehr und später für die Wehr-

macht handlungsleitende Funktion besaß "7. 

Nach 1933 spielte das Agenten-Klischee in der Zigeunerpolitik zunächst 

keine bestimmende Rolle. Vereinzelte Hinweise auf vorgebliche zigeuneri-

sche Spione, die »häufig in unmittelbarer Nähe militärischer Bauvorhaben« 

angetroffen würden "8, veranlaßten die Preußische Geheime Staatspolizei 

1936 gleichwohl zu einer Rundfrage über »vermutliche Spionage durch 

Zigeuner« sowie Himmler Ende 1938 zu der Order, »Zigeuner, Zigeuner-

mischlinge und nach Zigeunerart umherziehende Personen« mit polizei-

lichen Mitteln aus den Grenzgebieten fernzuhalten, falls sie dort nicht seß- 

haft seien 	Der Reichskriegsminister gab am 26. November 1937 einen 

Erlaß heraus, der »vollblütige Zigeuner und Personen mit auffälligem Ein-

schlag von Zigeunerblut (Zigeunermischlinge)« als ungeeignet für den akti-

ven Wehrdienst stigmatisierte und ihre Überweisung in die Ersatzreserve II 

verfügte. Diese Order wurde jedoch kaum beachtet, so daß sich Anfang 

Februar 1941 laut Oberkommando der Wehrmacht »immer noch Personen 

der vorbezeichneten Art« im Heere befänden und dort sogar »ausgezeich-

net oder für Auszeichnungen vorgeschlagen« würden 23°. 

Etwa ein Jahr vor Kriegsbeginn kam es zu einem besonders gravierenden 

Versuch, die Freizügigkeit der Zigeuner einzuschränken, der auf das Kli-

schee vom spionierenden Zigeuner zurückzuführen war. Der Wiesbadener 

Regierungspräsident von Pfeffer ordnete am 21. Juli 1938 als »Sonderbeauf-

tragter des Reichsministers des Innern für Westbauten« an, die Zigeuner 

seien aus dem linksrheinischen Gebiet und aus Baden auszuweisen '3 '. 

Diese Anweisung wurde mit präventiver Spionageabwehr beim Westwall-

bau begründet. Von Pfeffers Order und die Ausführungsanordnungen '3' 

ließen allerdings im unklaren, ob nur fahrende oder auch seßhafte Zigeuner 

und unter den seßhaften lediglich solche mit ausländischer oder auch dieje-

nigen mit deutscher Staatsbürgerschaft gemeint seien. Als das badische In-

nenministerium am 1o. August 1938 präzisierte, seßhafte Zigeuner mit 

deutscher Staatsbürgerschaft sollten nicht ausgewiesen werden, hatte das 

keine Wirkung mehr. Denn schon am S. August waren über 200 Perso-

nen '33  — meist seßhafte Sintifamilien, derer die Behörden am leichtesten 

habhaft wurden — in das rechtsrheinische Hessen verbracht worden 234. 

Da der Wiesbadener Regierungspräsident in seinem Geheimerlaß nicht 

angegeben hatte, wohin die Zigeuner zu transportieren seien, ließ die hessi-

sche Landesregierung sie mit Last- und Personenkraftwagen über Fulda 

nach Thüringen bringen, um sich der Folgeprobleme zu entledigen. Im 

thüringischen Landkreis Eisenach bat man beim Reichsinnenministerium 

um weitere Informationen und erfuhr zunächst nur, von Pfeffer habe selb- 
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ständig gehandelt und die Zigeuner sollten »nach dem Osten dirigiert« wer-
den; »nähere Anweisungen« bestünden »z. Zt. nicht». Als das Reichs-
innenministerium eine Woche später mitteilte, zumindest die seßhaften 
Zigeuner seien »zurückzubefördern«, machte der Landrat von Eisenach 
Anstrengungen, die Festgehaltenen wieder in das hessische Fulda bringen 
zu lassen. Der Kasseler Regierungspräsident weigerte sich aber, die Zigeu-
ner aufzunehmen. Er ließ sie nachts erneut nach Thüringen bringen, was 
weitere Transporte zwischen Eisenach und Fulda sowie nachgerade verbit-
terte Äußerungen der beteiligten Behörden gegen die jeweils andere Seite 
auslöste ". Thüringen ging außerdem dazu über, die Zigeuner mit der Ei-
senbahn in das preußische Frankfurt zu dirigieren, das sie seinerseits in der 
Meinung nach Hessen und Thüringen zurückbringen ließ, sie sollten letzt-
lich nach Berlin gebracht werden 336. Die etwa 200 Sinti wurden am Ende 
tatsächlich mit Lastkraftwagen zum Berliner Polizeigefängnis transpor-
tiert '37. Vom RKPA veranlaßt, konnten sie in der zweiten Augusthälfte von 
dort in ihre Heimatorte zurückkehren. Da aber weder die involvierten Re-
gierungspräsidenten noch die Länder Preußen, Hessen und Thüringen die 
Kosten für die »Abbeförderung und Zurückschaffung« der Zigeuner zu 
tragen bereit waren, andererseits Fuhrunternehmer, Tankstellenbesitzer 
und Gastwirte den Landräten wegen unbezahlter und mehrmals ange-
mahnter Rechnungen für Transport, Benzin und Übernachtung mit ge-
richtlichen Klagen drohten, erklärte sich das Reichsinnenministerium Ende 
Januar 1939 bereit, die Außenstände auf einen seiner Finanztitel zu über-
nehmen '38. 

Analog zum 1. Weltkrieg häuften sich die antiziganistischen Verdächti-
gungen nach dem 1. September 1939. In Gelsenkirchen wähnten der Ober-
bürgermeister, der Standortälteste der Wehrmacht und Firmen wie die 
Deutsche Erdöl AG, die Deutschen Eisenwerke und die Gelsenkirchener 
Bergwerks-AG Rüstungsproduktion und Eisenbahnlinien durch die in der 
Stadt lebenden Sinti und Roma gefährdet '3". Die Mitglieder einer Zigeu-
nerkapelle, die im Herbst 1939 in Magdeburg gastierte und dort vorgeblich 
Wehrmachtsangehörige »über militärische Dinge auszufragen« suchte, 
wurden mehrere Monate der Postüberwachung unterzogen '4°. Anfang 
Oktober 1939 hieß es in einem Lagebericht des SD nicht nur, die Zigeuner 
seien »bekanntermaßen besonders durch Tuberkulose und Geschlechts-
krankeiten verseucht« und betätigten sich in den Grenzgebieten als 
Schmuggler; sie wurden außerdem als »Gefahrenherd« »in nachrichten-
dienstlicher Hinsicht im Hinblick auf fremde Nachrichtendienste« stigma-
tisiert"' . 

Solche antiziganistischen Klischees besaßen auch innerhalb des RSHA 
handlungsleitende Funktion. Die Abteilung D (Westen) des RSHA-Amtes 
VI (Sicherheitsdienst Ausland) erwog, Zigeuner zur Spionage auf der briti-
schen Insel einzusetzen. In diesem Sinne wies man 1942 die Polizeiattach& 
in Lissabon, Madrid und Stockholm sowie die verantwortlichen Chargen 
der Sicherheitspolizei und des SD in Frankreich, Belgien, Norwegen und 
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den Niederlanden an, vertrauliche Erkundigungen über Zahl, Lebensweise 
und Verbindungen der Zigeuner in Großbritannien einzuziehen. Zumin-
dest in den Niederlanden stellte man daraufhin tatsächlich entsprechende 
Verhöre mit britischen Kriegsgefangenen an '4'. 

Um die Jahreswende 194o/41 erklärte das Oberkommando der Wehr-
macht eine Beschäftigung von Zigeunern in militärisch geschützen und in 
wehrmachtseigenen Betrieben aus Gründen der Spionageabwehr für »un-
tragbar«, da die Betroffenen, ob nun deutsche Staatsangehörige oder nicht, 
»vielfach charakterlich minderwertige und vorbestrafte«, mithin »unzuver-
lässig(e)« Personen seien '43. Infolge eines Erlasses, den das Reichsarbeits-
ministerium daraufhin zum »Arbeitseinsatz von Zigeunern« herausgab, 
wurden in der Tat einzelne Sinti oder Roma als Fach- oder Hilfsarbeiter aus 
der Industrie entlassen, so 1942 in Würzburg und noch Anfang März 1945 
im niederösterreichischen Kreis Amstetten. Im besetzten Frankreich un-
tersagte die für das D6partement Sarthe zuständige Feldkommandantur 
1941 einen Arbeitseinsatz der nomades, die dort im Lager Coudrecieux 
interniert waren, für die Wehrmacht. Im »Protektorat Böhmen und Mäh-
ren« lehnte der Kommandant des Truppenübungsplatzes Kammwald Ende 
1942 die Beschäftigung von Zigeunern in einer nahegelegenen Abteilung 
des Heeresforstamtes selbst um den Preis ab, daß dort die vom Militär für 
notwendig erachteten Rodungen unterblieben '44 . 

Auf Grund des Spionageklischees ohnehin zigeunerfeindlich eingestellt, 
verschloß sich das Militär auch nicht der rassistischen Stigmatisierung der 
Sinti und Roma"". Amt 1. Februar 1941 verfügte das Oberkommando der 
Wehrmacht »aus rassepolitischen Gründen« die Entlassung von »Zigeu-
nern und Zigeunermischlingen« aus dem aktiven Wehrdienst. Die Betrof-
fenen sollten vom RKPA erfaßt, ihre Namen den Wehrersatzdienststellen 
übermittelt werden. Jene, die beim Heer, bei der Marine oder der Luftwaffe 
standen, sollten »wegen mangelnder Eignung« mit dem Vermerk »n. z. v.« 
(nicht zu verwenden) in die Ersatzreserve II oder die Landwehr II versetzt 
werden. Außerdem sollten »<Zigeuner und Zigeunermischlinge« keine mi-
litärischen Auszeichnungen mehr erhalten und auch nicht als Rekruten ein-
gezogen werden '46. Das Reichsinnenministerium entsprach diesem Ver-
langen zwei Monate später mit einem Erlaß, demzufolge die betroffenen 
Dienstpflichtigen des Geburtsjahrgangs 1923 im Wehrstammblatt mit 
einem »Z« für »Zigeuner« oder einem »ZM« für »Zigeunermischling« zu 
kennzeichnen waren 147. 

Die Entlassung von »Zigeunern und Zigeunermischlingen« aus der 
Wehrmacht setzte voraus, daß sowohl die Verfügung des OKW als auch die 
vorgebliche »Zigeunereigenschaft« der Eingezogenen ihren militärischen 
Vorgesetzten bekannt war. Da die RHF zu diesem Zeitpunkt die in 
Deutschland lebenden Sinti und Roma weder vollständig erfaßt noch über 
alle ihr bekannten »Zigeuner und Zigeunermischlinge« »rassenhygienische 
Gutachten« erstellt hatte, da außerdem die Kriminalpolizei erst im Februar 
1942 die Anweisung erhielt, Informationen über »Zigeuner und Zigeuner- 
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mischlinge« beim Militär sowie beim Reichsarbeitsdienst einzuziehen, 
wurden 1941 nur einige Sinti und Roma aus der Wehrmacht ausgeschlos-
sen '48. Andere blieben zunächst bei ihren Einheiten "49. Zwischenzeitlich 
erfuhren aber das Reichspropagandaministerium und die Parteikanzlei, 
daß 26 Zigeuner aus Berleburg zum Heer eingezogen und manche sogar mit 
dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden waren. Die Parteikanzlei teilte 
ihre Namen und einige weitere aus anderen Orten dem Oberkommando 
der Wehrmacht mit, das seinerseits die Entlassung der Soldaten verfügte "°. 

Die Wehrmachtsorder vom 1 t. Februar 1941 hatte sich in Analogie zu 
den antijüdischen Bestimmungen der Nürnberger Gesetze gegen »vollblü-
tige Zigeuner« sowie gegen »Personen mit auffälligem Einschlag von Zi- 
geunerblut« gerichtet 	Das wurde von manchen militärischen Stellen in 
dem Sinne interpretiert, daß »Zigeunermischlinge mit vorwiegend deut-
schem Bluteinschlag« bei der Truppe zu bleiben hätten'''. Das Oberkom-
mando der Wehrmacht nahm diese vergleichsweise enge Bestimmung des 
»Zigeunermischlings>«, die im Gegensatz zur weiten Definition des Begriffs 
durch die RHF stand, nach Rücksprache mit dem Reichsinnenministerium, 
mit dem RSHA und dort mit dem RKPA zurück "3. Es präzisierte am 
to. uli 1942 seine Vorschriften zur »Entlassung von Zigeunern und Zi-
geunermischlingen aus dem aktiven Wehrdienst« insoweit, als es nun alle 
»Zigeunermischlinge« aus dem Militär entfernt wissen wollte. Außerdem 
sollten fortan nur noch »Zigeunermischlinge« in die Ersatzreserve II 
(n. z. v.) oder die Landwehr II (n. z. v.) überstellt werden, wohingegen »voll-
blütige Zigeuner«, die man in der Wehrmacht analog zu den Bestimmungen 
über »Juden« und »jüdische Mischlinge« für gefährlicher als die »Zigeuner-
mischlinge« wähnte, gänzlich zu entlassen seien "4. Das Reichsluftfahrtmi-
nisterium hatte bereits am 7. Januar 1942 mit einem nahezu gleichlautenden, 
mit dem RKPA abgestimmten Erlaß »Zigeunern und Zigeunermischlin-
gen« den Luftschutzdienst untersagt "s. Der Reichsarbeitsführer schloß sie 
ebenfalls 1942 aus dem RAD aus "6. 

Die »Richtlinien für die Heranziehung von nichtjüdischen fremdblüti-
gen deutschen Staatsangehörigen zum aktiven Wehrdienst«, die das Ober-
kommando der Wehrmacht im September 1943 herausgab, modifizierten 
diese Position. Sie forderten nicht mehr durchweg, sondern nur noch »im 
allgemeinen« die Entlassung von »Zigeunern« und »Zigeunermischlin-
gen«. Als Begründung sollte unter bestimmten Bedingungen 's7  auch nicht 
mehr »mangelnde(r) Eignung«, sondern »irrtümliche(r) Einstellung« ange-
geben werden. »Zigeunermischlinge« konnten im Kriegsdienst »belassen« 
werden, wenn sie »volle Gewähr für unbedingte Zuverlässigkeit« und 
durch das »Verhalten vor dem Feind« »volle Einsatzbereitschaft und ein-
wandfreie Gesinnung« bewiesen hätten. Diese vorsichtige Relativierung, 
die wohl auf den zunehmenden Mangel an Soldaten, vielleicht auch auf 
das engagierte Eintreten einzelner Vorgesetzter für ihre als »Zigeuner-
mischling« stigmatisierten Soldaten zurückzuführen war"8, wurde jedoch 
in einer neuerlichen Order des OKW vom i2Juli 1944 vollständig zurück- 
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genommen "9. Auf Grund der Verbindung, die RKPA und Oberkom-
mando der Wehrmacht, Rassismus und Spionageklischee eingingen, waren 
die militärischen und paramilitärischen Verbände des NS-Staates aber 
schon Anfang 1943 weitgehend »zigeunerfrei«'. Nicht wenige der gerade 
Entlassenen wurden dann im März und April jenes Jahres als vorgeblich 
»sozial unangepaßte Zigeunermischlinge« nach Auschwitz-Birkenau de-
portiert. 



S. »Zigeunergemeinschafts-« und 
»Anhaltelager« während des Krieges 

Während des Krieges wurde die soziale Isolierung der Sind und Roma 
durch »Zigeunergemeinschafts-« und »Anhaltelager« verstärkt, die — im 
Rückgriff auf Vorbilder aus den Vorkriegsjahren — manchenorts neu er-
richtet wurden. Im österreichischen Salzburg wurden die Zigeuner nach 
dem Festsetzungserlaß vom 17.0ktober 1939 auf dem bisherigen und in-
zwischen eingezäunten Lagerplatz im Stadtteil Leopoldskron zusammen-
gezogen, was den Oberbürgermeister mit dem Hinweis auf die Salzburger 
Festspiele und Hitlers »Adlerhorst« auf dem Obersalzberg vergeblich den 
»Wegzug(e) der Zigeunerfamilien« verlangen ließ'. Anfang Juli 1940 kün-
digte die Kriminalpolizeistelle Salzburg für die zweite Augusthälfte des 
Jahres die »Evakuierung des Großteiles der Zigeuner nach Polen« an. Jene 
Sinti und Roma, die seit dem Oktober 1939 in den Gemeinden der Umge-
bung sistiert worden waren, wurden daraufhin in der Trabrennbahn im 
Salzburger Stadtteil Aigen zur Deportation konzentriert. Die Rennbahn 
wurde mit Stacheldraht umgeben, das Tor von Posten bewacht. Die Fami-
lien pferchte man in den Pferdeboxen zusammen; sie durften das Lager 
nicht verlassen '6'. 

Da die Kripo mit dem baldigen Abtransport der Internierten rechnete, 
hatte sie die Sportarena nur bis Ende August 1940 gemietet. Die Rennsaison 
begann am 14.September. Am 23. August 1940, drei Tage vor der avisierten 
Deportation, wurde die »Schubaktion« aber abgesetzt'''. Zugleich erhielt 
die Salzburger Kripo von der Wiener Kriminalpolizeileitstelle die Order, 
die Zigeuner müßten »an den bisherigen Orten bis auf weiteres und zwar 
bis Kriegsende« bleiben''. Die Kriminalpolizei setzte nun im Einverneh-
men mit dem Salzburger Reichsstatthalter durch, daß auf dem Gelände des 
alten Lagerplatzes für Fahrende in Leopoldskron ein polizeilich bewachtes 
Zigeunerlager errichtet wurde. Gegen eine Rücküberstellung an die frühe-
ren Wohnorte wurde neben bäuerlichen Beschwerden, der schlechten Fi- 
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nanzlage der Gemeinden und dem Klischee der zigeunerischen Krimina-
lität wiederum die geographische Nähe des Hitlerschen Obersalzberges an-
geführt'''. Die Sinti und Roma mußten das von der Kripo für 210 Personen 
angelegte Zwangslager selbst bauen. Es umfaßte zwei große Holzbaracken 
für die Internierten, ein Gebäude für Verwaltung und Wachmannschaften, 
eine Küche und eine Toilette. Der Boden war so sumpfig, daß die Lager-
insassen manchmal knöcheltief einsanken. In den Baracken wurde den oft 
acht- bis elfköpfigen Familien je eine Box mit einer Pritsche zugewiesen; 
die übrigen Familienangehörigen schliefen auf dem Boden. Das Lager 
wurde mit Stacheldraht umgeben, das Tor ständig bewacht. Nachts kon-
trollierten bewaffnete Posten das Gelände von zwei Wachtürmen aus, die 
mit Scheinwerfern ausgestattet waren'''. 

Nachdem Ende Oktober 1940 der Schnellbrief »Bekämpfung der Zi-
geunerplage in der Ostmark« '67  bestätigt hatte, daß die ursprüngliche ge-
plante »Umsiedlung« von 6000 österreichischen Zigeunern ins General-
gouvernement unterbleiben werde, einigte man sich darauf, das Lager in 
Leopoldskron ganz der Kripo zu unterstellen. Die Bezirksfürsorgever-
bände trugen »im Verhältnis zur Kopfzahl der von ihnen in das Gemein-
schaftslager abgegebenen Zigeuner« die Kosten und erteilten dem Salzbur-
ger Gaufürsorgeverband die Vollmacht zu Absprachen mit der Kripo, um 
den Verwaltungsaufwand zu reduzieren i". 

Die Lagerordnung für Leopoldskron '69  sah ein Verlassen des umzäunten 
Geländes nur bei Genehmigung durch den Kommandanten, eine rigide 
Postzensur, ein Rauchverbot in den Unterkünften und ein generelles Ver-
bot für Zündhölzer, Feuerzeuge und Alkohol vor, des weiteren eine ins 
Einzelne gehende Reglementierung des Wäschewaschens und Putzens so-
wie die Vorschrift vollkommener Ruhe ab 20.3o Uhr, ja sogar Festlegungen 
über das Aufsuchen der Toilette bei Nacht. Als lagerinterne Strafen waren 
Arbeiten wie das Abortreinigen, ein Rauchverbot und die Streichung von 
Vergünstigungen vorgesehen. Arreststrafen und die Einweisung in ein KZ 
behielt sich der Leiter der Salzburger Kripo vor. Internierte erinnern sich, 
daß Verstöße gegen die Lagerordnung mit »Bunkerhaft« in einem winzigen 
ehemaligen Schildwachenhäuschen geahndet wurden. Sowohl die Wach-
mannschaften als auch die Häftlingskalfaktoren schlugen Kinder und Er-
wachsene. Als Kalfaktoren wurden Personen aus Konzentrationslagern 
nach Leopoldskron überstellt. Unter der Drohung, zurückgeschickt zu 
werden, wurden diese Häftlingsaufseher zu willfährigen Erfüllungsgehil-
fen der Lagerleitung '7°. 

Der Erlaß »Bekämpfung der Zigeunerplage in der Ostmark« verlangte, 
daß die »arbeitsfähigen Zigeuner« ihre »nicht arbeitsfähigen Stammesgenos-
sen« soweit mit zu unterhalten hätten, daß ein »notdürftiges Existenzmini-
mum gewährleistet« sei. Dementsprechend sollten die in Leopoldskron 
Festgehaltenen »im geschlossenen Arbeitseinsatz« die Kosten der Salz-
burger Bezirksfürsorgeverbände minimieren »oder möglichst sogar in 
Fortfall« bringen '7'. Männer und vereinzelt auch Frauen wurden zwangs- 
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weise zum Autobahnbau, zur Flußregulierung und zum Torfstechen ab-
kommandiert'''. 23 Personen wurden im Herbst 1940 als Statisten in Leni 
Riefenstahls Film »Tiefland« in Mittenwald eingesetzt. Pro Erwachsenem 
sowie pro drei Kindern zahlte die Filmgesellschaft 7 RM täglich, die — wie 
die Löhne überhaupt — bis auf ein kleines Taschengeld an die »Zigeuner-
Gemeinschaftskasse« des Lagers gingen 273. Weitere Zigeunerinnen und Zi-
geuner hatten Stühle und Körbe zu flechten, das Lager zu reinigen, die 
Wäsche zu waschen, die Küche zu versorgen und Kranke zu pflegen. Selbst 
für die Drei- bis Neunjährigen waren »gelegentlich kleinere Arbeiten« vor-
gesehen. Für den Schulunterricht wurde eine Unterrichtsstunde täglich als 
hinreichend befunden. Die Mehrheit der Leopoldskroner Häftlinge wurde 
Ende März/ Anfang April 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Eine 
kleinere Gruppe wurde in das »Zigeunergemeinschaftslager« im burgen-
ländischen Lackenbach überstellt "4. 

In Oberösterreich wurden im November 1940 nicht nur Sinti und Roma, 
sondern auch Scherenschleifer und sonstige »nach Zigeunerart herumzie-
hende Leute«, insgesamt etwa 300 bis 350 Personen, festgesetzt und am 
i8. Januar 1941 im Anhaltelager Weyer (Kreis Braunau /Inn) interniert. 
Weyer wurde anfangs zugleich als »Zigeunerlager« und »Erziehungslager« 
für vorgeblich »Arbeitsunwillige« deklariert. Seit Anfang März 1941 hielt 
die Kripo dort aber nur noch Zigeuner fest. Am 29.Oktober 1941 wurden 
sämtliche Lagerinsassen nach Lackenbach und von dort nach Lödz ver-
schleppt "'. Über das in einer Transportliste des KZ Mauthausen außerdem 
erwähnte Zigeunerlager Knittelfeld in der Steiermark ist nichts Genaueres 
bekannt. Nachweisen läßt sich jedoch, daß die in der Steiermark lebenden 
Zigeuner 1940 nach Fürstenfeld transportiert, dort in einem vormaligen 
Lager des Reichsarbeitsdienstes interniert und schließlich 1941 in das »Zi-
geunergemeinschaftslager« im burgenländischen Lackenbach verbracht 
wurden '76. 

Dieses Lager in Lackenbach '77  wurde ebenfalls in Reaktion auf den 
Schnellbrief »Bekämpfung der Zigeunerplage in der Ostmark« gegründet. 
Er schrieb für das nun zwischen den Reichsgauen Niederdonau und Steier-
mark aufgeteilte Burgenland vor, Zigeunersiedlungen bis zu 5o Personen 
aufzulösen, die Häuser niederzureißen und die »Insassen« »sippenweise« 
auf Quartiere mit mehr als 300 Roma zu verteilen. Dort sollten die Zigeu-
ner ständig überwacht werden. Ferner wurde verfügt, die Roma zwangs-
weise in Arbeitslagern unterzubringen und ihre Löhne bis auf die Verpfle-
gungskosten und ein Taschengeld von zehn Prozent des Nettoeinkommens 
dem zuständigen Bezirksfürsorgeamt zuzuleiten 	Die in Lackenbach als 
dem weitaus größten burgenländischen Zigeunerlager'" Festgehaltenen 
wurden gemäß diesen Richtlinien innerhalb und außerhalb des Lagers zu 
überwachter Zwangsarbeit genötigt 

Einweisungen nach Lackenbach — ursprünglich ein baufälligen Ester-
hazyscher Meierhof — wurden von der Kriminalpolizeileitstelle Wien vor-
genommen. Das dortige Inspektorat II b stellte auch den Lagerleiter, seinen 
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Stellvertreter und die wichtigsten Verwaltungsposten. Wie in Salzburg 
mußten die Internierten, die bis zum Frühjahr 1941 in einem feuchten ehe-
maligen Schafstall und einer Scheune oder in ihren Wohnwagen unterge-
bracht waren, das Lager selbst fertigstellen. Die Steine stammten zum Teil 
aus der Lackenbacher Synagoge, die während der »Reichskristallnacht« 
zerstört worden war, und von Häusern, die vormals Juden gehört hatten 
Der Lagerbereich war mit sogenannten spanischen Reitern umgeben, bevor 
die Überwachung 1944 etwas gelockert wurde. Außer zur Arbeit durften 
die Festgehaltenen das Lager nur mittels eines Passierscheines verlassen, 
der bei wenigen Anlässen von der Lagerleitung ausgestellt wurde. Briefe 
und Karten unterlagen der Zensur. Besuch durften die Internierten nur 
unter Bewachung auf dem Lagervorplatz empfangen. Für die Einhaltung 
der Lagerordnung wurden Lagerälteste aus den Reihen der Häftlinge, für 
die Arbeitsaufsicht Kapos bestimmt. Die Baracken in Lackenbach werden 
als beengt und zu klein für die Familien beschrieben. Bei der Ernährung 
dominierten Kartoffeln, Steckrüben, fauliges Kraut, kaum genießbarer 
Käse, und madige Hülsenfrüchte in ganz unzureichenden Mengen. Zumin-
dest bis 1942 litt man auch unter erheblicher Wasserknappheit'''. 

Lackenbach war primär als Lager für Roma der österreichischen Grenz-
bezirke zu Ungarn konzipiert. Die Kreise Bruck an der Leitha, Eisenstadt, 
Lilienfeld, Oberpullendorf, St. Pölten, Wiener Neustadt und die Grund-
verwaltung des Reichsgaues Wien hatten sich um die Jahreswende 1940/41 
zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, der für die Kosten haftete. 
Die Verbandssatzung enthielt eine Klausel, die eine »Aufnahme >fremder 
Zigeuner<« aus anderen Landkreisen »gegen Aufrechnung von Verpfle-
gungskosten« zuließx1q. Insgesamt stammte aber das Gros der Festgehalte-
nen aus dem Burgenland. Anfang April 1941 waren 193 Personen in La-
ckenbach interniert. Bis zum 1.November 1941 stieg die Zahl der Festge-
haltenen auf den Höchststand von 2335 Personen. Ganze Zigeunerlager 
und -siedlungen, wie sie am Rande vieler burgenländischer Ortschaften 
existierten, wurden ausgehoben, die Quartiere der Roma, wie im Erlaß 
»Bekämpfung der Zigeunerplage in der Ostmark« angeregt, dem Erdboden 
gleichgemacht. Des weiteren wurden Roma und Sinti aus Wien, der Steier-
mark, Kärnten, aus Oberösterreich und Salzburg, mit ihnen auch einzelne 
aus Württemberg, sowie solche mit italienischen und ungarischen Geburts-
orten nach Lackenbach verbracht'''. 

In den ersten Novembertagen 1941 wurden dann zweitausend Personen 
aus Lackenbach in das Ghetto Lödz deportiert. Falls sie nicht schon dort 
am Hunger und an den Seuchen starben, wurden sie im Januar 1942 in 
Kulmhof im Gas erstickt. Duch eine Flecktyphus-Epidemie sank die Zahl 
der in Lackenbach Festgehaltenen um die Jahreswende 1941 /42 auf den 
Tiefststand von 55o Personen. Zwischen dem September 1942 und der Auf-
lösung des Lagers am 29. März 1945 umfaßte die Gruppe der Internierten 
zwischen 600 und 900 Roma und Sinti, unter ihnen 200 bis 30o Kinder. 
1943 wurden viele Lackenbach-Häftlinge nach Auschwitz-Birkenau de- 
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portiertz86. Nur wenige wurden von der Lagerleitung in die Freiheit, etwa 
zum Militär, entlassen. Zahlreiche Personen versuchten zu flüchten. Schät-
zungsweise 200 konnten erfolgreich in Osterreich untertauchen oder nach 
Ungarn entkommen, wobei einzelne Burgenländer, unter ihnen ein Guts-
herr, den Roma halfen'''. Wer nach einer Flucht gefaßt wurde, erlitt in 
Lackenbach die Prügelstrafe. Einzelhaft, Essensentzug, schwere Lagerar-
beit, das Abschneiden der Haare und die Überstellung in ein KZ waren 
weitere Sanktionen. 

Die genaue Zahl der Menschen, die während des Krieges in Lackenbach 
starben, ist nicht bekannt; die niedrigste Angabe beläuft sich auf 237 Perso-
nen. Als häufigste Todesursache werden im Lagertagebuch Unterernäh-
rung, Lebensschwäche, Keuchhusten, Lungenentzündung, Tuberkulose, 
bei Kindern auch Masern und Schafblattern genannt. Die ärztliche Versor-
gung war unzureichend; zuständig für das Lager war neben seinen sonsti-
gen Pflichten der Gemeindearzt des Ortes Lackenbach. Als um die Jahres-
wende 1941 /42 der Flecktyphus das Lager ergriff, wurde es völlig isoliert. 
Die medizinische Betreuung wurde eingestellt. Die Schätzungen über die 
Todesopfer der Epidemie schwanken zwischen 18o und 30o Personen'''. 

Insgesamt lag der Charakter der Zigeunerlager in Salzburg und Lacken-
bach mit ihrer kaum oder gar nicht entlohnten Zwangsarbeit und ihren 
einschneidenden, aber nicht umfassenden Freiheitsbeschränkungen zwi-
schen den Lagern für osteuropäische Fremdarbeiter und denjenigen für so- 
wjetische Kriegsgefangene 	Für das RKPA gewannen die österreichi- 
schen Zigeunerlager nachgerade Vorbildcharakter für die Internierung von 
Sinti und Roma. Im Vorfeld einer kriminalpolizeilichen Arbeitstagung, die 
für den 13. und 14. Juni 1941 nach Berlin einberufen wurde, faßte das 
RKPA seine Position in dem Sinne zusammen, daß »die Zigeuner« vorläu-
fig »in Lagern« zu internieren seien 29°. Auf eine Anfrage der Königsberger 
Kriminalpolizei empfahl das RKPA 1941 zudem eine Lagerordnung, die 
dem Muster von Lackenbach und Salzburg entsprach 29 '. Das Königsberger 
Zigeunerlager am Continer Weg, in dem mindestens 200 Sinti interniert 
waren, wurde mit Stacheldraht umgeben, polizeilich kontrolliert und mit 
einer weitgehenden Ausgangssperre belegt. Zumindest einige der dort 
Festgehaltenen wurden zur Zwangsarbeit genötigt'". In Frankfurt am 
Main wurde das schon vor Kriegsbeginn errichtete Zigeunerlager an der 
Dieselstraße 1942 aufgelöst, da das Terrain industriell verwendet werden 
sollte. Die Internierten wurden auf einen ebenfalls umzäunten, polizeilich 
bewachten Platz in der Kruppstraße verlegt und auch dort der Zwangsar-
beit unterworfen '93. 

Andernorts wie etwa in Gelsenkirchen wurde das Zigeunerlager zwar 
seit Kriegsbeginn von einem SA-Kommando überwacht. Die Bewegungs-
freiheit wurde jedoch nicht ganz so rigide eingeschränkt wie in Königsberg 
oder Frankfurt "4. In dritten Gemeinden existierten auch nach 8939 Zigeu-
nerplätze oder private Stand- und Wohnquartiere, ohne daß umzäunte 
oder bewachte Lager eingerichtet wurden. Das war etwa in München der 
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Fall, wo die Kriminalpolizei die Auffasung vertrat, bei einem »Zusammen-
fassen« der Zigeuner in einem Lager werde »der Wandertrieb erneut ange-
regt«. Bis zur »restlosen Abschaffung der Zigeuner« sei deshalb »weiteres, 
sofern nicht neue Anweisungen vom RSHA ergehen, nicht zu veranlas-
sen« 295 . In wieder anderen Orten wurden die Zigeuner in Obdachlosenun-
terkünften zusammengepfercht. Dies war im westfälischen Hamm der 
Fall; dort wurden die Sintifamilien Mitte 1942 in einer umzäunten Baracke 
im Hafengebiet untergebracht, die von der Stadtverwaltung als »Sammel-
lager« bezeichnet wurde 296. 

In welchem quantitativen Verhältnis diese Formen der Unterbringung 
zueinander standen, kann derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden. Es 
scheint so zu sein, daß sich die Lager, die denjenigen für Zwangsarbeiter 
glichen, auf die Großstädte beschränkten und daß in diesen Großstädten 
parallel einige Sinti und Roma in Privatwohnungen, Obdachlosenunter-
künften oder auf Privatgrundstücken untergebracht blieben. Das Wohnen 
in festen Quartieren oder auf herkömmlichen Zigeunerplätzen brachte an-
dererseits nicht unbedingt eine bessere infrastrukturelle und hygienische 
Ausstattung als in den bewachten und umzäunten Lagern mit sich. All das 
verweist auf das hohe Maß an Eigenverantwortlichkeit, das Kommunalver-
waltungen und untere Polizeibehörden bei der Unterbringung von Sinti 
und Roma besaßen. 

In nahezu allen Gemeinden, in denen Zigeuner festgehalten wurden, ge-
rieten deren Wohnwagen und Baracken im Laufe des Krieges in einen noch 
elenderen Zustand, als dies schon vor dem 1.September 1939 der Fall gewe-
sen war. Die geringen Löhne, die die meist als Hilfs- und Bauarbeiter einge-
setzten Sinti und Roma erhielten, sowie die Tatsache, daß die Kommunal-
verwaltungen der Ausbesserung von Zigeunerlagerplätzen vor allem im 
Bombenkrieg letzte Priorität zumaßen, führten vielfach zum völligen Zer-
fall der Unterkünfte und infolgedessen zu schweren Infektionen und Lun-
genkrankheiten unter den Zigeunern. Der Landrat im badischen Mosbach 
stellte Anfang November 194o fest, in der kreisangehörigen Gemeinde 
Dallau seien die »Unterbringungsverhältnisse der Zigeuner« »katastro-
phal«'". In Gelsenkirchen konstatierte man im Januar 1942, der Zustand 
der Zigeunerwagen sei »unbeschreiblich«. Sie stünden vor dem »völligen 
Zusammenbruch«; wegen Platzmangels in den Wagen fänden sich überdies 
— im tiefsten Winter — Schlafstellen im Freien 295  Ähnlich die Situation in 
Recklinghausen und im Düsseldorfer Zigeunerlager am Höherweg, in dem 
während des Krieges mindestens neun Personen infolge der unzulänglichen 
Unterbringung starben 299. In einer »rassenbiologischen« Dissertation über 
Zigeunerzwillinge schrieb Georg Wagner 1943, die nach Kriegsbeginn ver-
fügte »Lokalisierung« der Zigeuner und die daraus folgende »Wohnweise 
in städtischen Keller- und Schuppenwohnungen«, die schwere körperliche 
Arbeit und »karge Kost« hätten nicht nur zu einem erheblichen Geburten-
rückgang geführt, sondern bedingten auch »einen unmerklichen Befall mit 
tödlichen Krankheiten« 3°°. 



zo6 Zigeunerverfolgung im »Großdeutschen Reich« 

Mit der Festsetzung der Sinti und Roma nach Kriegsbeginn ging nicht 
nur eine erhebliche Verschlechterung der Lebenschancen von Zigeunern 
einher. Insbesondere in Gemeinden, die bis dahin keine ansässige Zigeun-
erbevölkerung gekannt hatten, artikulierte sich zudem ein radikales Ver-
langen nach Vertreibung. Ortsgruppen der NSDAP, Firmen, Bürgermei-
ster oder lokale Honoratioren mobilisierten vielfach die gängigen Klischees 
gegen »die Zigeuner«, um ihren Ort oder ihr Stadtviertel wieder »zigeuner-
frei« zu bekommen. Die Kommunen, in denen Sinti oder Roma festgehal-
ten würden, empfänden es, äußerte der Landrat des badischen Mosbach, 
»nachgerade als ein Unrecht«, daß »gerade sie die Zigeuner dulden« 
müßten, während »alle anderen Gemeinden von dieser Plage verschont« 
blieben j01. Die NSDAP-Kreisleitung Böblingen lehnte die Ausgabe von 
Lebensmittel- und Kleiderkarten an das »Zigeunerpack« und »Gesindel« 
ab 30<. Ausgangspunkt der Diskriminierung waren oft Sexualphantasien, 
die auf »die Zigeuner« projiziert wurden und mittels deren Vertreibung aus 
dem Ort gebannt werden sollten. Die NSDAP-Kreisleitung von Mosbach 
sah »die Frauen, die in der Nähe des Zigeunerlagers auf den Feldern arbei-
teten, durch die Zigeuner belästigt.« "3  Die Ortsgruppe »Wilhelm Decker« 
der NSDAP in Bremen wähnte »Erwachsene und Kinder halbnackt« her-
umlaufen und die »unglaublichsten Sachen« »treiben«. Die Tochter eines 
Blockleiters sei »unsittlich angefaßt« worden, ein »Zigeuner« habe eine 
»Flinte und schießt dauernd nach Vögeln.« 3°4  Die Deutschen Eisenwerke 
AG in Gelsenkirchen glaubten durch ein Zigeunerlager in Werksnähe nicht 
nur ihre Kriegsproduktion durch vermeintliche »Spionage«, sondern auch 
ihre jugendlichen Werksangehörigen sittlich gefährdet. Der Gelsenkirche-
ner Amtsarzt meinte zu sehen, wie sich in diesem Lager »junge Frauen und 
Mädchen (Arier)« mit Zigeunern unterhielten; seines Erachten suchten 
»diese Frauen der Abwechslung halber mit den Zigeunern Verkehr« 3°3 . Ein 
Hamburger Kreisamtsleiter der NSV wollte Zigeunermädchen ertappt ha-
ben, die »mit Männern im angetrunkenen Zustand anzubandeln« versuch-
ten. Die Kreisvereinigung der Altonaer Heimatvereine verlangte »die 
schärfsten Maßnahmen« gegen das »sittenwidrige Gebahren« »dieser ekel-
haften Rasse« 3°6. Ein Unternehmer aus einem Dorf an der Weser wähnte 
die »Moral von Jung und Alt« durch das vorgeblich »rohe und ungezügelte 
Leben« der Zigeuner negativ beeinflußt 3°7. 

In einigen Gemeinden suchte man die Sind und Roma abzuschieben, 
indem man ihnen ohne die vorgeschriebene Zustimmung der Kriminalpoli-
zei Wandergewerbescheine aushändigte; in anderen schikanierte man sie 
nicht nur durch eine menschenunwürdige Unterbringung, sondern auch 
durch die Verweigerung von Lebensmittel- und Kleiderkarten 3°". Darüber 
hinaus wandte man sich mit der Vertreibungsforderung an Landräte, Re-
gierungspräsidenten und Oberbürgermeister oder die jeweils übergeord-
nete Leitung der NSDAP. Diese Institutionen machten sich das Anliegen 
der Bittsteller in der Regel zu eigen und verlangten von der Kripo »den 
baldigen Abtransport der Plagegeister.« 3°9  Die Kriminalpolizeistellen, die 
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ihrerseits an die Weisungen des RKPA — Reichszentrale zur Bekämpfung 
des Zigeunerunwesens gebunden waren, reagierten mit dem Hinweis, daß 
ein Abtransport der Zigeuner derzeit nicht möglich sei, stellten eine »end-
gültige Regelung der Zigeunerfrage« für die Nachkriegszeit in Aussicht 
und verwiesen auf die vielfältigen Auflagen für die Festgeschriebenen, ge-
gen die zu verstoßen »Vorbeugehaft« im Konzentrationslager nach sich 
zog 

Manchmal gab die Kriminalpolizei dem Drängen der Verwaltung auch 
pro forma nach, stellte jedoch die Bedingung, daß derjenige Ort, der die 
Zigeuner abschieben wollte, aus eigener Kraft anderweitig einen Lagerplatz 
auftun müsse. Das gelang den vorliegenden Quellen zufolge in keinem 
Fall'". In dem Dorf Wehrden an der Weser vermochten es die örtlichen 
Honoratioren mit Unterstützung des Landrats und des Regierungspräsi-
denten allerdings solange Druck auszuüben, bis das RKPA der »Umsied-
lung« der dortigen Sinti in das Ghetto von Lödz zustimmte. Diese Deporta-
tion scheiterte im Februar 1942 an der »Lagerauflösung«, so der Terminus 
der Kriminalpolizei, in Lödz. Die dort internierten Roma und Sinti waren 
inzwischen im Gas erstickt worden'''. 



6. Eheverbote und Sterilisationen zwischen 
1939 und 1943 

Als erster Schritt der spezifisch nationalsozialistischen Diskriminierung 
von Sinti und Roma war 1936 ein Ehegenehmigungsverfahren in Kraft ge-
setzt worden, das »Zigeunern« sowohl nach dem »Blutschutz«- als auch 
nach dem »Ehegesundheits«-Gesetz die Heirat mit »Deutschblütigen« ver-
boten hatte. Diese Praxis wurde im Verlaufe des Krieges ausgeweitet und 
radikalisiert 3 3. Im Regierungsbezirk Arnsberg genehmigte der Regie-
rungspräsident, der bei der Ablehnung eines »Ehetauglichkeitszeugnisses« 
durch ein Gesundheitsamt als Berufungsinstanz fungierte 	die Verheira- 
tung von »Deutschblütigen« mit »Zigeunermischlingen« oder »Zigeunern« 
nur noch ganz selten. Er tat dies lediglich dann, wenn der zigeunerische 
»Blutsanteil« des einen Partners als äußert gering und sein Sozialverhalten 
als angepaßt veranschlagt wurde, wenn die RHF die Heirat ausdrücklich 
gebilligt hatte oder wenn der eine Ehepartner nach dem »Erbgesundheits-
gesetz« zwangssterilisiert war und der andere nicht als »erbtüchtiger Ver-
lobter« galt, so daß durch die Heirat kein »Verlust wertvollen Erbgutes« 
eintrete 3". 

Die übrigen Eheanträge lehnte das Regierungspräsidium ab 3 i 6. Einer 
seiner Entscheidungen legte es 1941 die Ausführungen des Berleburger Ge-
sundheitsamtes zugrunde: »Die Eingehung der Ehe wird nicht befürwor-
tet, da die Braut Zigeunermischling ist und als Mischling 1. Grades zu gel-
ten hat. Der Verlobte ist erbgesund, bisher ledig und hat Anspruch auf 
reinrassigen Nachwuchs; er ist 42 Jahre alt und durchaus noch auf Jahre 
zeugungsfähig, es ist also mit Zigeunerblut untermischter Nachwuchs aus 
dieser Ehe zu erwarten. In der Nachkriegszeit dürfte es dem Verlobten 
nicht schwerfallen, eine reinrassige deutschblütige Frau zu finden (Krieger-
witwen u. a.).« Als der Berleburger Amtsarzt im Verlaufe dieses Ehever-
weigerungsverfahrens die Braut ein zweites Mal untersuchte und ihr nun 
weder »erbbiologisch« noch »sozial« Nachteiliges attestierte, blieb der Re- 
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gierungspräsident bei der Versagung der »Ehetauglichkeit«, da das Ge-
sundheitsamt die »rassischen Merkmale« der Frau nicht ausreichend be-
rücksichtigt habe 3'7. 

Gerade »Zigeuner« oder »Zigeunermischlinge«, die als Soldaten einge-
zogen worden waren, vermochten nicht einzusehen, daß ihnen die Ehe-
schließung verboten sein sollte. »Wenn wir nun für das deutsche Vaterland 
unser Leben einsetzen«, schrieb 1941 ein Gefreiter, »so kann ich nicht ver-
stehen, daß man mir bezüglich des Ehetauglichkeitszeugnisses soviel 
Schwierigkeiten macht.« Pg  Der Rechtsanwalt eines anderen Soldaten, der 
von Ministerialrat Dr. Linden aus dem Reichsinnenministerium unter 
»Schwachsinns«-Verdacht gestellt wurde, da er aus der Berleburger »Zi-
geunerkolonie« Lause stammte, argumentierte ähnlich: Der Betreffende 
genüge seiner Militärpflicht. »Schwachsinnige Soldaten« würden »bei der 
Wehrmacht nicht eingestellt.« 3 '9  

Es war der Beharrlichkeit der betroffenen Paare zu verdanken, daß trotz 
des Verbotes einige »Zigeunermischlinge« mit »Deutschblütigen« getraut 
wurden. Manche heirateten einfach außerhalb ihres Heimatortes 3". Zigeu-
ner, die zum Militär eingezogen worden waren, machten sich die Institu-
tion der Kriegstrauung zunutze und konnten bis 1941 /42 sogar auf die 
offene oder verdeckte Unterstützung ihrer vorgesetzten Offiziere rechnen, 
denen am Wohlbefinden der Truppe lag }='. Der Arnsberger Regierungs-
präsident sah sich deshalb im Juni 1941 veranlaßt, die Standesbeamten sei-
nes Bezirks zu ermahnen, auch bei Kriegstrauungen »Ehetauglichkeits-
zeugnisse« zu verlangen. Diesem Monitum fügte er eine »Nachweisung 
über die Abstammung der über 14 Jahre alten, in der Zigeunerkolonie Ber-
leburg und Umgebung wohnenden Personen« bei, die 168 Namen um-
faßte 3«. Gleichwohl waren noch 1942X43  einige Standesämter den kompli- 
zierten Ehevorschriften nicht gewachsen 	Im Reichsinnenministerium 
und in der »Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens« er-
regte es dabei besonderen Anstoß, daß solche Ehen, einmal geschlossen, 
Bestand hatten, da der Paragraph 6 der Ersten Ausführungsverordnung 
zum »Blutschutz«-Gesetz nur als ein aufschiebendes Ehehindernis galt 3'4. 

Ein gravierenderes Problem lag für Spezialisten wie Ritter und die mit 
Gesundheitsfragen befaßten Experten im Reichsinnenministerium darin, 
daß analog zu den Ehebestimmungen für Juden lediglich die Heirat zwi-
schen »Deutschblütigen« einerseits, »<Zigeunern« und »Zigeunermischlin-
gen« andererseits untersagt war, nicht aber die von den Rassenhygienikern 
besonders verfolgte Verbindung von »Zigeunermischlingen« untereinan-
der. Der im Reichsinnenministerium zuständige Ministerialrat Dr. Linden 
setzte sich deshalb dafür ein, die Sterilisation »unter weitgehendster Aus-
schöpfung der Möglichkeiten des Gesetzes zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses« zur Voraussetzung für Eheschließungen von »Zigeunermi-
schlingen« zu machen. Aber auch wenn sich eine Rubrizierung unter dieses 
Gesetz als unmöglich erweisen sollte, wollte Linden die Heirat an eine Ste-
rilisation knüpfen. Die Tatsache, daß sich dieses Vorgehen auf keines der 
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NS-Rassengesetze beziehen konnte, bildete für den Arnsberger Regie-
rungspräsidenten und die involvierten Gesundheitsämter keinen Grund, 
sich dieser Empfehlung aus der Ministerialbürokratie zu verschließen. 
Gleichwohl blieb die mangelnde rechtliche Verankerung die Achillesferse 
derartiger Maßnahmen. Nicht alle Verwaltungsinstanzen ließen sich zu 
Komplizen der Rassenhygieniker machen. Überdies hatten Paare, die einen 
Rechtsanwalt zu Rate zogen, gewisse Chancen, eine Revision der behördli-
chen Entscheide zu erzwingen 

Dieser Weg wurde ihnen 1941 versperrt. Ein Erlaß des Reichsinnenmini-
sters vom 2o. Juni jenes Jahres, der sich an die Standesbeamten und Ge-
sundheitsämter richtete und Anfang August 1941 auch der Kriminalpolizei 
bekanntgegeben wurde, schrieb vor, daß Ehegenehmigungsanträge einer 
»besonders scharfen Prüfung« zu unterziehen seien, wenn »bei einem oder 
bei beiden Verlobten zigeunerischer Bluteinschlag festgestellt oder begrün-
det vermutet[!]« wurde 326. Der Erlaß betonte die Differenz zu den Rege-
lungen, die sich aus den Nürnberger Gesetzen ergaben. Die Vorschrift, daß 
»regelmäßig bei einem Mischling mit einem Viertel oder noch weniger art-
fremden Blute ein Bedenken gegen die Eheschließung mit einer deutsch-
blütigen Person nicht zu erheben« sei, werde für die »Zigeunermischlinge« 
aufgehoben. Eheanträge nach dem »Blutschutz«-Gesetz wurden ohnedies 
nur noch für eine kurze Frist bearbeitet. Im März 1942 ordnete das Reichs-
innenministerium an, das fortan mit »Rücksicht auf die kriegsbedingte 
Notwendigkeit, die Verwaltungsarbeit einzuschränken«, zu unterlassen. 
Ein Erlaß des Chefs der Sicherheitspolizei hob am 25.September 1942 ex-
plizit hervor, daß jene Regelung auch für Ehegenehmigungsanträge von 
»Zigeunermischlingen« gelte 3'7. 

Das Eheverbot für Zigeuner erfüllte die Forderungen aus den Reihen der 
Rassenhygieniker nur begrenzt. 1941 verwies der Landrat von Wittgen-
stein, in dessen Bezirk Berleburg lag, auf seine »Schwierigkeiten mit Zigeu-
nermischlingen«, die dadurch entstünden, daß »diesen zwar die Ehe, nicht 
aber der Geschlechtsverkehr (wie bei Juden) mit deutschblütigen Mädchen 
verboten« sei "8. Manche Paare, denen nach dem »Ehegesundheits-« oder 
»Blutschutzgesetz« die Heirat verweigert wurde, hatten sich durch den 
staatlichen Druck nicht davon abhalten lassen, zusammenzuleben und mit-
einander Kinder zu haben, was die Gesundheitsexperten im Reichsinnen-
ministerium und den Arnsberger Regierungspräsidenten ihrerseits als zu-
sätzlichen Grund gegen eine Ehegenehmigung werteten 3". Vor allem die 
Kripo versuchte auch ein außereheliches Zusammensein zu verhindern. 
Darüber informiert, daß das Gesundheitsamt einem »Zigeunermischling« 
und einer jenischen Fahrenden das »Ehetauglichkeitszeugnis« ausgestellt 
habe, schreckte die Bochumer Kriminalpolizei nicht davor zurück, der 
Braut »nachträglich 1.1 ...den Geschlechtsverkehr« mit ihrem Verlobten 
unter Androhung der polizeilichen Vorbeugehaft zu verbieten 33°. 1943 un-
tersagte die Bonner Kripo einer jungen Frau den Geschlechtsverkehr mit 
einem »Zigeunermischling«. »Im Falle der Nichtbefolgung« mußte sie da- 
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mit rechnen, »in ein [sic] Konzentrationslager untergebracht« zu wer-

den "1. 

In Duisburg gelang es einer Sintizza und ihrem zur Mehrheitsbevölke-

rung zählenden Freund trotz eines Heiratsverbotes, das 1939 auf Grund 

des »Ehegesundheitsgesetzes« ausgesprochen worden war, über drei Jahre 

heimlich zusammenzuleben. Den Nachbarn gegenüber firmierten die bei-

den als Ehepaar. Vor der Kriminalpolizei und dem Städtischen Gesund-

heitsamt tarnten sie ihre Beziehung als Arbeitsverhältnis; die Frau war for-

mell Angestellte in der Eilboten-Firma des Mannes. 1939 hatte sie ein erstes 

Kind mit ihrem Freund, 1942 ein zweites, das sie als Sohn mit einem Zigeu-

ner ausgab. Als die Kripo um die Jahreswende 1942 / 43 merkte, daß sie 

hinters Licht geführt worden war, veranlaßte sie das Wehrbezirkskom-

mando die »Unabkömmlich«-Stellung des Mannes aufzuheben. Für die 

Frau verlangte man »Vorbeugungshaft«, um die »eheähnliche Gemein-

schaft der genannten Personen zu unterbinden und die Reinerhaltung des 

deutschen Blutes zu gewährleisten.« Die Kriminalpolizeistelle Essen ver-

fügte auf der Basis des »Grundlegenden Erlasses über die vorbeugende Ver-

brechensbekämpfung« vom 14. Dezember 1937 in der Tat die KZ-Haft we-

gen »böswilliger Fortsetzung der Geschlechtsverbindung« 332. Sie berief 

sich auf den Absatz A II i c des Erlasses, der »vorbeugende Maßnahmen« 

gegen Personen vorsah, die »ohne Berufs- und Gewohnheitsverbrecher zu 

sein«, durch »asoziales Verhalten die Allgemeinheit« gefährden würden 333. 

Zunächst flüchtig, wurde die Frau am 29. Juli 1943 nach Auschwitz-Birke-

nau »abgeschoben«. Ihre Kinder ließ die Kriminalpolizeistelle Essen am 

7.März 1944 per Einzeltransport nach Birkenau deportieren. Weder die 

Mutter noch die Kinder überlebten das Lager 334. 

In Absprache mit Ministerialrat Dr. Linden suchte das Regierungspräsi-

dium Arnsberg bereits die Geburt von »Zigeunermischlingen« in systema-

tischer Form zu verhindern. Aus einem handschriftlichen Vermerk geht 

hervor, daß der Regierungspräsident selbst oder der für Gesundheitsfragen 

verantwortliche Medizinalrat Dr. Josten im Dezember 1940 ein vertrau-

liches Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Erbgesund-

heitsobergerichts in Hamm über die »reibungslose Abwicklung der erbbio-

logisch nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erfaß-

baren Zigeunerfälle« führte. Man vereinbarte, die Sterilisation stärker als 

bisher unter dem Gesichtspunkt des »erbbiologischen Gesamtwerts und 

der rassischen Besonderheiten« zu beurteilen, bereits abgelehnte Sterilisa-

tionsanträge erneut aufzugreifen und die »seit 1937 gewonnenen rassischen 

Erkenntnisse« »als neuen Tatbestand zum Zweck der Wiederaufnahme« zu 

werten. Die Vorsitzenden der Erbgesundheitsgerichte sollten zudem über 

den im Reichsinnenministerium für »Eugenik« und »Rasse« zuständigen 

Ministerialrat Dr. Linden mit einem Vertreter der RHF zusammengebracht 

werden. Man erwog ebenfalls, einige beamtete Ärzte und den Hilfsschul-

lehrer Hesse aus Soest zu dieser Besprechung hinzuzuziehen, der in Ver-

bindung mit der RHF Untersuchungen über »Zigeuner« und »Zigeuner- 



212 Zigeunerverfolgung im »Großdeutschen Reich‹,  

mischlinge« in Westfalen anstellte 333. Aus dem Regierungspräsidium wurde 
auch das Vorgehen des Berleburger Gesundheitsamtes als »nicht zweckmä-
ßig« kritisiert, »Fälle«, bei denen »nicht ein erheblicher Grad von Schwach-
sinn festzustellen« sei, von der Zwangssterilisation auszuschließen. Durch 
ein Telefonat mit Linden brachte man im Februar 1941 in Erfahrung, Rudolf 
Heß, der »Stellvertreter des Führers«, habe genehmigt, mit dem Steri-
lisationsgesetz fortan auch »Asoziale« zu »erfassen«. Den Verantwortlichen 
im Regierungspräsidium erschienen aber selbst diese neuen Möglichkeiten 
als zu kompliziert und zeitaufwendig. Man wies Linden darauf hin, daß der 
Begriff »Asozialität« nicht ohne weiteres mit dem für die Zigeuner wichti-
geren der »Rasse« in eins gesetzt werden könne und daß es, zumal unter 
Kriegsbedingungen, viel Zeit koste, in jedem Einzelfall »Asozialität« nach-
zuweisen. Letztlich beschied man sich mit Lindens Hinweis, die angekün-
digten Änderungen des »Erbgesundheitsgesetzes« seien abzuwarten, und 
legte den »Vorgang« auf »Wiedervorlage nach dem Kriege«. In diesem 
Sinne wandte sich der Regierungspräsident von Arnsberg am 9. April 1941 
an den Leiter des Berleburger Gesundheitsamtes. Einerseits kritisierte er in 
seinem Schreiben das Vorgehen, »alle Fälle, bei denen nicht ein erheblicher 
Grad von Schwachsinn festzustellen« sei, »als erledigt auszuscheiden«. An-
dererseits pochte er »ungeachtet der Tatsache, daß es sich um Zigeuner und 
Zigeunermischlinge« handele, auf einer »besonders sorgfältige[n] Prüfung 
der Frage der Lebensbewährung und des Erbwertes des jeweiligen Proban-
den«. Nur dann werde nämlich ein »einigermaßen klares Bild« darüber 
entstehen, ob ein »Antrag auf Unfruchtbarmachung Aussicht auf Erfolg« 
verspreche 336. 

Neben dem seit Kriegsbeginn wachsenden nationalsozialistischen Ver-
langen nach Sterilisation vorgeblich »Minderwertiger« 337  mögen derartige 
Überlegungen dazu beigetragen haben, daß das Reichsinnenministerium 
nachweislich seit 1942 außergesetzliche Sterilisationen an Zigeunern be-
trieb. Bei diesem Vorgehen wurde der »Reichsausschuß zur wissenschaft-
lichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden« ein-
bezogen, der — ursprünglich als Schlichtungsstelle für strittige Fälle von 
Sterilisation und Schwangerschaftsunterbrechung eingerichtet — seit 1939 
den Mord an behinderten Kindern koordinierte, 1940 für die Geburtenver-
hinderung bei »Blut«- und »Rassenschande« verantwortlich zeichnete und 
seit 1942 »auf Grund besonderer Vollmacht des Führers« Sterilisationen in 
den KZs vornehmen ließ 338. 

Die Sterilisationen an Zigeunern führten jene Krankenanstalten durch, in 
denen solche Operationen schon nach dem »Erbgesundheitsgesetz« von 
1933 vorgenommen worden waren. Die Chirurgen wurden vom Reichs-
ausschuß angehalten, analog zu dem Verfahren, das in diesem Gesetz vor-
geschrieben war, auch bei den außergesetzlichen Sterilisationen an Sinti 
und Roma einen kurzen »ärztlichen Bericht« zu verfassen. Paaren, die ge-
traut werden wollten, wurde im Regierungsbezirk Arnsberg von 1942 an 
ebenso wie seit kurzem verheirateten »Zigeunermischlingen« auf einen 
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vorgeblichen »Antrag auf freiwillige Unfruchtbarmachung« hin vom 
»Reichsausschuß« eine »Genehmigung« zur Sterilisation erteilt. Ihr fügte 
man seitens des Reichsinnenministeriums den Satz hinzu, nach »erfolgter 
Unfruchtbarmachung« werde man eine »wohlwollende Prüfung« des Ehe-
antrags oder der gerade geschlossenen Ehe vornehmen )". 

Was es mit der »Freiwilligkeit« des Antrags auf sich hatte, vermag die 
Geschichte eines Sinti-Paares aus Bochum zu zeigen, das im Oktober 1941 
um eine Befreiung von den Vorschriften des »Ehegesundheitsgesetzes« 
nachgesucht hatte. Der Mann wurde seit dem Mai 1942 im KZ Sachsenhau-
sen festgehalten; die Lagerleitung wurde daraufhin »gebeten«, so die zyni-
sche Formulierung des Bochumer stellvertretenden Amtsarztes, »dem W. 
die Gelegenheit zu geben, die Unfruchtbarmachung durchführen zu las-
sen« '4°. Er war nicht der einzige Zigeuner, der 1942 in Sachsenhausen steri-
lisiert wurde 34 '. Die Frau, die sich noch in Freiheit befand, weigerte sich 
entschieden, die »freiwillige« Sterilisation vornehmen zu lassen. Den stell-
vertretenden Bochumer Amtsarzt bewog das zur Diagnose »Schwachsinn« 
und zum Antrag auf Sterilisation gemäß dem »Gesetz zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses«. Das Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht 
wurde nicht mehr durchgeführt; die Frau war im Frühjahr 1943 nach 
Auschwitz-Birkenau deportiert worden 3". Derartige Sterilisationen er-
streckten sich auch auf deutsch besetztes Territorium. Im lettischen Libau 
teilte die deutsche Schutzpolizei am io. Dezember 1941 dem Präfekten mit, 
die Zigeunerin Lucia Strasdinsch dürfe »nur dann wieder« in Libau woh-
nen, »wenn sie sich einer Sterilisation« unterziehe. Der Präfekt veranlaßte 
in der Tat diese Unfruchtbarmachung 343. 

In der Logik solcher Sterilisationsmaßnahmen wie auch der zumindest in 
einem Fall nachweislichen »Euthanasie« an einem Sinto 3" war die Tendenz 
angelegt, die Gruppe der Opfer auszuweiten. Für Rassenhygieniker und 
Verwaltungsbeamte, die heiratswilligen Sinti und Roma die Möglichkeit, 
Kinder zu haben, nehmen wollten, konnte es keinen Grund geben, die 
Fortpflanzungsfähigkeit bereits verheirateter oder nach den Eheregeln der 
Ethnic zusammenlebender Angehöriger dieser Gruppe bestehen zu lassen. 



7. Vertreibung. Die Zigeunerpolitik im 
eingegliederten Elsaß-Lothringen 

Im Deutschen Reich führte die Zigeunerpolitik nach Kriegsbeginn zu einer 
Einschränkung der Bewegungs- und Berufsfreiheit für Sinti und Roma, die 
in dieser Radikalität weder im t. Weltkrieg noch in den Friedensjahren der 

NS-Herrschaft praktiziert worden war. Dies fand im Elsaß, das nach der 

französischen Niederlage wie Lothringen dem Deutschen Reich einverleibt 
wurde, ihr Gegenstück in einem ebenso radikalen Versuch, die Zigeuner zu 
vertreiben 345. 

Der Befehlshaber der Sipo und des SD für das Elsaß verfügte am 1. Juli 
1940, »Berufsverbrecher« und »asoziale Elemente« seien »zu ihrer Über-

wachung und evtl. späteren Evakuierung« von den Einsatzkommandos 
(Straßburg) und 2 (Mülhausen) der dort operierenden Einsatzgruppe III bis 

Ende des Monats zu erfassen 346. Er ergänzte, die Entfernung der »unliebsa-

me(n) Elemente« aus dem besetzten Gebiet erfordere neben einem Kon-
zentrations- auch zwei »Durchgangslager«. In ihnen sollten jene Personen 

festgehalten werden, die man in das unbesetzte Frankreich abzuschieben 
gedachte 'v. Ein solches zur kurzfristigen Internierung konzipiertes Lager 

wurde kurz darauf als »Sicherungslager« in Schirmeck-Vorbruck einge-
richtet. In ihm sollten zur »Säuberung des Elsasses« illegale Grenzgänger, 

jugendliche, weibliche und »Schulungs«-Häftlinge sowie Zigeuner inter-
niert werden. Dabei operierte man nicht mit einem rassistischen, sondern 

mit dem herkömmlichen soziographischen Zigeunerbegriff der Kriminal-

polizei, der »alle nach Zigeunerart herumstreichenden Personen« umfassen 
sollte 34s. 

Die ersten Verhaftungsaktionen erwiesen sich zumindest im Unterelsaß 
als Fehlschlag. Dort wurden nur 3oo vermeintlich »asoziale« Personen »li-

stenmäßig erfaßt«. Eine Mitte August 1940 in und um Straßburg angesetzte 

Fahndung nach »Zigeunern, Bettlern, Arbeitsscheuen und sonstigen Aso-
zialen« 349  blieb ergebnislos. Gleichwohl suchte der Befehlshaber der Sipo 
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und des SD dem RSHA Anfang Oktober 1940 das Bild einer erfolgreich 

abgeschlossenen »Evakuierung« der Juden, Franzosen und »Asozialen« 7.0 

vermitteln 	Im Elsaß selbst wies die Kriminalpolizei die Stadt- und 

Landkommissare am 18.November 1940 von neuem an, die »unerwünsch-

ten Elemente«, zu denen sie vermeintliche »Asoziale, Arbeitscheue, Land-

streicher, Trinker, Bettler, Zuhälter, Homosexuelle, Zigeuner und nach Zi-

geuner Art (sie) herumziehende Personen« zählte, ortsweise in Listen zu 

erfassen "'. Aus dem Unterelsaß wurden daraufhin Mitte Dezember 1940 

49 »Berufsverbrecher«, 36 Homosexuelle, 29 Wilderer, ein »Frankophiler« 

und 146 »Asoziale« mit ihren Familienangehörigen nach Vichy-Frankreich 

»evakuiert« "1. 

Auch diese zweite »Erfassung« der vermeintlich »asozialen Elemente« 

erwies sich in den Augen der Kripo als lückenhaft. Man führte das auf die 

mangelnde Vertrautheit mit den elsässischen Verhältnissen und den fehlen-

den Zugriff auf die französischen Strafregister zurück. Die lokalen Poli-

zeieinheiten wurden Ende Februar 1942 ein weiteres Mal aufgefordert, 

»Personenangaben« und »Anträge zur Verhängung von Vorbeugehaft« zu-

sammenzustellen. Bei dieser Erfassung von Zigeunern gingen die Polizei-

behörden teils von einem eher soziographischen Verständnis aus, das 

»Zigeuner« und »Fahrende« identifizierte; teils legten sie die in Frankreich 

gängige Definition der nomades zugrunde, die auf Fahrende ohne die 

Staatsbürgerschaft des Landes und ohne festen Wohnsitz zielte; teils rea-

gierten sie auf die deutschen Anweisungen überhaupt nicht m. 

Die Vertreibung der »Zigeuner« und »nach Zigeunerart umherziehen-

den Personen«, die im Elsaß als integraler Bestandteil einer »vorbeugenden 

Verbrechensbekämpfung« galt, rekurrierte nicht auf den Rassismus Ritter-

scher Prägung, der Sinti und Roma nach vermeintlichen »Blutsanteilen« in 

»reinrassige« und »Mischlingszigeuner« schied. Angesichts des Zieles, mit 

repressiven Sofortmaßnahmen Fakten zu schaffen, mußte der Kripo das auf 

genealogischen und anthropometrischen Verfahren basierende Vorgehen 

der Rassenhygieniker im Elsaß als zu kompliziert und zeitaufwendig er-

scheinen. Der RHF selbst fehlten sowohl die Kapazitäten als auch der Ein-

fluß, um die »rassebiologisch« als kontraproduktiv eingeschätzte Abschie-

bung der Zigeuner "4  durch eine Politik zu ersetzen, welche die Ethnie mit 

den Instrumenten der Konzentration, Geschlechtertrennung und Zwangs-

sterilisation auslöschen sollte. Insofern war es symptomatisch, daß jene Er-

lasse zur »Bekämpfung der Zigeunerplage«, die der Zusammenarbeit zwi-

schen Paul Werner und Robert Ritter entstammten und sich insbesondere 

gegen »Zigeunermischlinge« richteten, nicht zu dem Bündel der Verfügun-

gen gehörten, mit denen die elsässische Zivilverwaltung im Juli 1941 die 

»vorbeugende Verbrechensbekämpfung« in ihrem Herrschaftsgebiet zu 

systematisieren gedachte 3". 

Zwischen Ende Juni 1940 und Ende April 1942 wiesen die Einsatzkom-

mandos 1 und z sowie nach der Installierung eines stationären deutschen 

Polizeiapparates die Kriminalpolizei in Straßburg und Mülhausen insge- 
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samt 151 Personen — in der Regel für sechs Monate — in das »Sicherungs-
lager« Schirmeck-Vorbruck ein. 2115 weitere deportierten sie im gleichen 
Zeitraum in das unbesetzte Frankreich "6. Unter den 886, die in diesen 22 
Monaten aus dem Oberelsaß vertrieben wurden, befanden sich nach poli-
zeilicher Schätzung 282 »Zigeuner« und »nach Zigeunerart Umherzie- 
hende« 	Einen Befehl Himmlers, »junge und arbeitsfähige Berufsverbre- 
cher und Asoziale« nicht nach Frankreich zu »evakuieren«, sondern in ein 
KZ im »Altreich« einzuweisen 318, befolgten Einsatzkommandos und 
Kripo indessen nicht. Allein unter den aus dem Oberelsaß Deportierten 
waren 23o vorgebliche »Berufsverbrecher», »Asoziale« oder »Zuhälter« 
mit 26o Familienangehörigen. In Schirmeck-Vorbruck wurden dagegen im 
gleichen Zeitraum 93, in Konzentrationslagern II Personen aus diesen Ka-
tegorien festgehalten 3 f 9. Nicht Polizeigewahrsam, Sicherungs- oder Vor-
beugungshaft bildeten im Elsaß das Hauptinstrument der »vorbeugenden 
Verbrechensbekämpfung«, sondern die euphemistisch als »Evakuierung« 
bezeichnete Vertreibung. 

Ende April 1942 wurde das Prinzip der territorialen Unterordnung der 
Kripo in Straßburg und Mülhausen unter den Befehlshaber der Sipo und 
des SD um die fachliche Unterstellung unter das RKPA ergänzt. Fortan 
verlangte das RKPA von der dortigen Kripo alle zehn Tage einen Bericht 
über die »angeordneten und mit Nachdruck zu betreibenden Vorbeu-
gungsmaßnahmen.« 36° Ebenfalls im Frühjahr 1942 wurden die innerhalb 
des Reiches 1937/38 eingeführten Erlasse zur »vorbeugenden Verbre-
chensbekämpfung« auf das dem Elsaß benachbarte Lothringen übertragen. 
Dessen Territorium fiel zwar inzwischen unter die Grenzzonenverord-
nung vom 2.September 1939, die eine Entferung der vorgeblich für den 
Feind spionierenden Zigeuner verlangte. Das RKPA sah gleichwohl keine 
Möglichkeit, sie ins Reichsinnere oder in das Generalgouvernement zu de-
portieren. Deshalb beschloß die Kriminalpolizei im lothringischen Metz, 
die als »Banden« apostrophierten Gruppen von Fahrenden zu »sprengen«, 
wahrsagende Zigeunerinnen zu verhaften und die männlichen Zigeuner als 
»Asoziale« festzunehmen, wenn sie »nach Zigeunerart im Lande» umher-
zogen und dem ethnozentrischen Kriterium einer »geregelten Arbeit« 
nicht zu entsprechen schienen'''. Das Faktum der Zigeunerdeportation aus 
Lothringen ist belegt 36'; konkrete Angaben über die Zahl der Verhafteten 
liegen allerdings nicht vor. Für das Elsaß sind dagegen auch für 1942 einige 
Zahlen überliefert. Zwischen dem io. und dem 19. Juni 1942 wurden dort 
125 »Zigeuner« oder »nach Zigeunerart Umherziehende« über die Grenze 
getrieben 	In Vichy-Frankreich reagierte man auf diese Vertreibungen 
mit der Einrichtung eines gesonderten Zigeunerlagers im Süden des Lan-
des'64. 

Eine Order Himmlers, die im August 1942 die Abschiebung vermeint-
lich »asozialer und rassisch minderwertiger Elemente« einzustellen ver-
langte, da sie das deutsch-französische Verhältnis belaste, erreichte die im 
Elsaß operierende Kriminalpolizei durchaus''', vermochte sie von ihrer 
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bisherigen Vertreibungspraxis aber nicht abzubringen, da dem Himmler-
schen Auftrag kein bestätigender oder präzisierender Befehl des RKPA ge-
folgt war. Zwischen Juli und Oktober 1942 wies man deshalb erneut 42 
vermeintliche »Asoziale« mit ihren Familien nach Vichy-Frankreich aus. 
Noch am 9. Januar 1943 meldete man dem RKPA die Abschiebung von 
zwei »Asozialen« in das inzwischen deutsch besetzte Territorium 
Ebenso wie die Anweisung des SS-Führers hatte auch eine Besprechung, 
bei der am 4. August 1942 Vertreter des Stabshauptamtes des Reichskom-
missars für die Festigung deutschen Volkstums, der Volksdeutschen Mit-
telstelle, des RSHA und des SS-Rasse- und Siedlungshauptamtes über 
»Aussiedlungen« aus dem Elsaß verhandelten, für die Kripo faktisch keine 
Konsequenzen. Man vereinbarte dort in diametralem Gegensatz zu dem 
ungefähr zeitgleichen Himmler-Befehl, »a) Neger und farbige Mischlinge, 
Zigeuner und deren Abkömmlinge, Juden und Halbjuden aufwärts, jüdi-
sche Mischehen, b) die Fremdvölkischen und deren Abkömmlinge, c) die 
Patois-Bevölkerung, d) die Asozialen, e) die unheilbar Geisteskranken« 
möglichst sofort über die französische Grenze zu schieben 	Die Krimi- 
nalpolizei blieb bei der Vertreibung, bis sich um die Jahreswende 1942 / 43 
mit dem Befehl zur Deportation der Zigeuner nach Auschwitz-Birkenau 
ein grundlegender Wandel der Verfolgung abzeichnete, der auch Rückwir-
kungen für das Elsaß und für Lothringen zeitigen sollte. 



8. Lagerhaft. Die deutsche Zigeunerpolitik 
im »Protektorat Böhmen und Mähren« 

In Böhmen und Mähren 368,  wo 1939 etwa 65oo Roma und Sinti lebten, 

wurde die antiziganistische Politik der deutschen Besatzungsmacht am 
38. Mai 1939 mit einer Verordnung der Protektoratsregierung eingeleitet, 

die den Fahrenden ein Reisen und Rasten »in Horden« untersagte. Auf 

Grund der Grenzzonenverordnung vom 2. September 1939 369, die auch für 

das Protektorat galt, wurden die Sinti und Roma, die im Bezirk Ostrau 

lebten, nach Mittelmähren ausgesiedelt. 
Nach der deutschen Okkupation Österreichs und des Sudetenlandes wa-

ren von dort auch Zigeuner nach Böhmen und Mähren geflüchtet. Nach der 

Abspaltung der Slowakei von der tschechoslowakischen Republik kamen 
aus diesem Territorium weitere Familien hinzu. In Böhmen und Mähren 
wurde diese Entwicklung zu einer »Zigeunerplage« stilisiert. Das Innenmi-

nisterium des Protektorats wies Polizei und Bezirksämter daraufhin am 

30.November 1939 an, die Zigeuner binnen zweier Monate zwangsweise 
anzusiedeln. Wer am 31. Januar 8940 ohne festen Wohnsitz war, sollte dort 

festgesetzt werden, wo er sich an diesem Tag befand 37°. Dieses Verlangen 

zielte gemäß dem 1927 in der Tschechoslowakei verabschiedeten »Gesetz 
betreffend Zigeuner und ähnlicher Landstreicher« auf die soziographische 

Kategorie der Fahrenden unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit. 
Da sich die lokalen Behörden durch die kurze Frist zur Zwangsansied-

lung überfordert fühlten, blieb das Dekret vom 30. November 1939 nahezu 

folgenlos 37'. Das Innenministerium verschärfte am 13. Februar 1940 seinen 

Erlaß insoweit, als es fortan regelmäßige Berichte über die Ansiedlung der 

Fahrenden verlangte und für jene, die weiterhin umherzogen, die Internie-

rung in Zuchtarbeitslagern verfügte 372. Diese Lager, die dem Protektorats-

innenministerium unterstanden, sollten analog zu den im »Altreich« gülti-
gen Bestimmungen über die »vorbeugende Verbrechensbekämpfung« der 

»Erziehung« von »Züchtlingen« dienen. Es sollten vor allem solche ver- 
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meintlich »arbeitsscheue(n) Personen« interniert werden, die »nicht nach-
weisen« könnten, daß »ihr Lebensunterhalt sichergestellt« sei 3". Als 
Zuchtarbeitslager fungierten drei ältere Zwangsarbeitsstätten in Prag-Ru-
zyne, Pardubice und Brünn sowie die im August 1940 gegründeten Ar-
beitsstraflager im böhmischen Lety und im mährischen Hodonin. »Volks-
deutsche«, die in der rassistischen Hierarchie des Nationalsozialismus über 
Juden, Zigeunern und Tschechen rangierten, durften grundsätzlich nicht 
eingewiesen werden 374. 

Neben Bettlern, Spielern, »Müßiggängern« und »notorischen Nichts-
tuern« wurden »umherziehende Zigeuner« und »andere auf dieselbe Weise 
lebende Landstreicher« als Häftlingskategorien aufgeführt "s. Die Bezirks-
polizeibehörden bestimmten, wer zu internieren sei. Die Gendarmerie 
stellte »Einberufungsscheine« für die Zuchtarbeitslager aus 376, wobei für 
die als »Zigeuner« Stigmatisierten die Lager Hodonin und Lety vorgesehen 
waren. Das Wachpersonal wurde aus dem bewaffneten Polizeikorps rekru-
tiert. Die Lagerkommandanten und die Führer der Arbeitskommandos 
konnten die Häftlinge mit Lagerarbeiten, Arrest bis zu 3o Tagen, Einzel-
haft und dem Anlegen von Fesseln und Fußeisen bestrafen. Fluchtversuche 
wurden mit verschärfter Einzelhaft und der Prügelstrafe auf dem Lager-
platz beantwortet 377. 

Zwischen dem 1. September 1940 und dem 1. Dezember 1941 betrug der 
Anteil derer, die als »umherziehende Zigeuner« und »Landstreicher« klas-
sifiziert wurden, in Lety mit 290 Personen 13,6 Prozent der Inhaftierten 
und in Hodonin mit 442 Personen 19,3 Prozent. Die Zahl der Festgehalte-
nen lag in den Wintermonaten, in denen sich die Fahrenden in ihren Stand-
quartieren aufhielten, höher als im Sommerhalbjahr, in dem sie als Händler 
unterwegs waren 378. 

Neuerliche Verschärfungen der antiziganistischen Politik hingen mit der 
Ernennung Reinhard Heydrichs zum Stellvertretenden Reichsprotektor 
von Böhmen und Mähren im Herbst 1941 zusammen. Auf einer von ihm 
geleiteten Besprechung über die »Lösung von Judenfragen« am io. Okto-
ber 1941 erwog er die Deportation der tschechischen Zigeuner. Sie »könn-
ten nach Riga zu Stahlecker gebracht werden, dessen Lager nach dem Mu-
ster von Sachsenhausen eingerichtet ist.“ 3" Konsequenzen zeitigte diese 
Überlegung zunächst noch nicht. Spürbare negative Auswirkungen für 
»Asoziale« und Zigeuner hatte hingegen die Verwaltungsreform 38°, die 
Heydrich konzipierte. Sie mündete am 23.Mai 1942 in die Verordnung, 
eine »Reichsauftragsverwaltung« für Böhmen und Mähren zu etablieren. 
Die Zweigleisigkeit von deutscher Okkupations- und Landesverwaltung 
wurde beseitigt; stattdessen traten deutsche Beamte an die Spitze der bisher 
relativ autonomen tschechischen Administration. Neben der deutschen 
Durchdringung und einer gewissen Rationalisierung galt die Anpassung 
der Verwaltung an die deutschen Inhalte als das dritte Ziel von Heydrichs 
Reform. Deshalb wurden zeitgleich reichsdeutsche Gesetze und Vorschrif-
ten auf das Protektorat übertragen, darunter solche, die die rechtliche und 



zzo Zigeunerverfolgung im ›,Großdeutschen Reich» 

soziale Lage der Zigeuner verschlechterten. So verfügten der Reichsinnen-

minister und der Stellvertretende Reichsprotektor in einem gemeinsamen 

Runderlaß, daß Eheschließungen zwischen Deutschen und Bewohnern des 
Protektorates eines »Ehefähigkeitszeugnisses« bedürften. Einer als »ras-

sisch minderwertig« stigmatisierten Person mit »jüdische(m), zigeuneri-
sche(m), negerische(m) oder sonstigc(m) fremden Bluteinschlag« sollte 

dieses Zeugnis verweigert werden 38'. Die Ausweiskarte des Deutschen 

Reiches, die im März 1942 in Böhmen und Mähren eingeführt wurde, ent-
hielt man den Zigeunern vor. Ihr Ausweis sollte stattdessen mit einem »Z« 

versehen werden'''. 
Am 9. März 1942 übertrug die Protektoratsregierung den »Grundlegen-

den Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Poli-

zei« auf das besetzte Territorium 383. Als Stätten für die dort geforderte 

Vorbeugungshaft wurden die Lager Lety und Hodonin sowie die Zwangs-

arbeitsstätten Prag-Ruzyne, Pardubicc und Brünn, außerhalb des Protek-

torats das nahe KZ Auschwitz bestimmt 384. Dorthin wurden zwischen dem 

29.April 1942 und dem z4. Februar 1944 vierzehn Transporte mit ver-
meintlichen »Asozialen« verbracht. Für zwölf von ihnen ist die Gesamt-
zahl der Deportierten bekannt; sie lag bei 726 Männern und 113 Frauen. 

Der Anteil derjenigen, die als »asoziale Zigeuner« stigmatisiert wurden, ist 

für elf Transporte überliefert. Er betrug bei den Männern mit 140 Personen 
19,9 Prozent und bei den Frauen mit 35 Personen 31,8 Prozent. Mit dem 

»Asozialen«-Transport vom 7. Dezember 1942 wurden ausschließlich als 

»Zigeuner« klassifizierte Personen, 59 Männer und 32 Frauen aus dem La-
ger Lety, nach Auschwitz verschleppt. Von diesen 91 Personen wurden 70 

bereits in den ersten drei Monaten nach der Deportation um ihr Leben 

gebracht 385 . 
Die Verordnung »Bekämpfung der Zigeunerplage« vom 10. Juli 1942, die 

dem gleichnamigen Reichserlaß vom 8. Dezember 1938 nachgebildet war 386, 

markierte für das Protektorat den Übergang von einer Zigeunerpolitik, die 
sich als Teilbereich einer rassenhygienisch motivierten Bekämpfung der 

»Asozialen« insgesamt verstand, zu einer Verfolgung sui generis, die derje-
nigen des Reiches entsprechen sollte. Die bisher vorherrschende soziogra-

phische Zigeunerdefinition, die sich an das tschechoslowakische »Gesetz 
betreffend Zigeuner und ähnlicher Landstreicher« anlehnte, sollte nun 

durch die in Deutschland geltende rassistische Klassifikation ersetzt wer-
den, die zwischen »Zigeunern«, »Zigeunermischlingen« und »nach Zi-

geunerart umherziehenden Personen« unterschied. Kriminalpolizei und 
Gendarmerie wurden zu diesem Zweck angewiesen, am 2. August 1942, der 

als »Tag der Erfassung der Zigeuner« festgesetzt wurde, die Zigeunern »er-

kennungsdienstlich« zu »behandeln«. 
Diese Zigeunererfassung zog sich bis in das Frühjahr 1943. Insgesamt 

wurden 11.886 Personen registriert. Während aber im »Altreich« die RHF 
mittels genealogischer Untersuchungen zwischen »stammechten Zigeu-

nern« und den »Zigeunermischlingen« unterschieden hatte, nahm die Poli- 
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zei in Böhmen und Mähren lediglich eine Trennung zwischen »Zigeunern« 
und »Zigeunermischlingen« einerseits und »nach Zigeunerart umherzie-
henden Personen« andererseits vor. Faktisch entsprach das jener tschechi-
schen Aufteilung, die Personen mit eher dunklen Haaren und brauner 
Hautfarbe den »schwarzen«, hellere Fahrende hingegen den »weißen Zigeu-
nern« und damit noch der tschechischen Bevölkerung zugeordnet hatte, die 
sich insgesamt als »Weiße« gegen die als »Schwarze« oder »Schwarz-
schnauzen« stigmatisierten Roma und Sinti abgrenzte 387. Nach diesen Kri-
terien, die äußerst willkürlich gehandhabt wurden, wurden 583o Personen 
zu »Zigeunern« und »Zigeunermischlingen« im Sinne der deutschen Ter-
minologie erklärt. 4842 wurden als »nach Zigeunerart Umherziehende« 
eingestuft; ihnen wurden noch 266 als »Zigeuner« und »Zigeunermisch-
linge« Bezeichnete zugeschlagen, die in eine Familie von nichtzigeune-
rischen Fahrenden eingeheiratet hatten oder einer solchen Verbindung 
entstammten. 948 weitere Personen, die sich in Gefängnissen und Kran-
kenhäusern befanden, derer man nicht habhaft wurde oder deren Familien-
verhältnisse unklar schienen, führte die Polizei gesondert. Die Registrier-
ten hatten eine Erklärung zu unterschreiben, die ihnen die Verhaftung 
androhte, wenn sie sich der Arbeit entzögen oder sich aus ihrem Wohnort 
entfernten, wenn die Kinder nicht regelmäßig die Schule besuchten und 
Familienangehörige nicht den Kriterien einer »geregelten Lebensweise« 
entsprächen. Ihre Ausweise wurden durch Zigeunerkennkarten ersetzt. 

Jene »schwarzen Zigeuner« oder — in deutscher Terminologie — »Zigeu-
ner« und »Zigeunermischlinge«, aber auch einige »weiße Zigeuner« oder 
»nach Zigeunerart Umherziehende«, die inhaftiert waren oder gegen die 
ein Gerichtsverfahren lief, wurden im August 1942 mit ihren Familienange-
hörigen in Lety und Hodonin interniert. Diese Lager figurierten fortan als 
»Zigeunerlager« für Böhmen und für Mähren. Infolge des hektischen poli-
zeilichen Vorgehens wurden auch Personen eingewiesen, die binnen weni-
ger Tage nachweisen konnten, daß ihre Verhaftung selbst nach den zu-
grunde gelegten polizeilichen Maßstäben unrechtmäßig war 388. 

Die Lagerordnung für Lety und Hodonin gab als Zweck der Internie-
rung nicht nur die Erziehung zu »Arbeit, Ordnung und Disziplin« an, son-
dern nannte auch explizit das Ziel, »Zigeuner und Zigeunermischlinge« 
»aus der Gemeinschaft auszuschalten«. Den Vorschriften für die »Zigeu-
neranhaltelager« in der »Ostmark« und im »Altreich« vergleichbar, sahen 
die Ordnungen für Lety und Hodonin nicht entlohnte Zwangsarbeit für 
Männer, Frauen und Jugendliche ab 14 Jahren und in begrenztem Maße für 
Kinder ab zehn Jahren, rigorose Strafen bis zur KZ-Haft, ein Besuchsver-
bot und ein Verlassen des Lagergeländes nur in Ausnahmenfällen vor, über 
die der Kommandant zu entscheiden hatte. Darüber hinausgehende Re-
striktionen verboten das Romanes und zwangen die Männer, sich den Kopf 
kahl scheren, und die Frauen, sich die Haare kurz schneiden zu lassen. Die 
Männer mußten eine der Sträftlingkleidung ähnliche Lageruniform tra-
gen'''. 
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In Hodonin wurden 1317, in Lety 1308 Personen festgehalten. 65 Kinder 

wurden in den beiden Lagern zur Welt gebracht. Körperliche Schwerstar-

beit, mangelhafte Ernährung, unzureichende Bekleidung und eine enorme 
Überbelegung der ursprünglich nur für 300 Personen angelegten Wohn-

baracken führten in Lety im Winter 1942 / 43 zu einer Epidemie, bei der Zoo 
Menschen an Bauch- und 93 an Flecktyphus erkrankten. Fünfzehn Häft-

linge und zwei Gendarmen starben 39°. Im ganzen kamen in Lety 327 und in 
Hodonin 194 Inhaftierte ums Leben. Nach unvollständigen Angaben wur-
den aus Hodonin 319 Personen freigelassen, 57 unternahmen einen Flucht-

versuch. 169 Häftlinge aus den beiden Lagern wurden 1942 nach Ausch-
witz I und 1152 in den Jahren 1943 und 1944 nach Auschwitz-Birkenau 

transportiert. Als Lety Anfang Mai 1943 und Hodonin Anfang Dezember 
1943 aufgelöst wurden, waren 1842 von 2625 Personen tot oder nach 

Auschwitz deportiert worden; lediglich 783 Menschen waren in die Frei-
heit entlassen worden. 



9. Die Zigeunerdeportationen in das 
Ghetto von Lödz und nach Bialystok 

Im Elsaß hatten SS und Kriminalpolizei die Vertreibung, im »Protektorat 
Böhmen und Mähren« die Konzentration in eigens zu diesem Zweck ge-

gründeten Lagern zu den Hauptmitteln der Zigeunerverfolgung gemacht. 
Diese Verfolgung war teils in eine umfassend angelegte, rassenhygienisch 

induzierte »vorbeugende Verbrechensbekämpfung« eingeordnet, teils spe-
ziell gegen Sind und Roma gerichtet. Die Deportation von etwa 5000 öster-
reichischen, in ihrer Mehrheit burgenländischen Zigeunern Anfang No-

vember 1941 in das Ghetto von Lödz, das deutscherseits »Litzmannstadt« 
genannt wurde, ist dagegen im Kontext der Vernichtungspolitik gegen die 

Juden zu sehen, die das NS-System parallel zum Überfall auf die Sowjet-

union ohne ein Gesamtkonzept schubweise in Gang setzte 39'. In dieser 

Kriegsphase war es das dominante Ziel der nationalsozialistischen Juden-

politik, das Deutsche Reich »judenfrei« zu machen. Analog zu der »Aus-
siedlungs«konzeption um die Jahreswende 1939/40 wurde das mit der 

Vorstellung eines gleichermaßen »zigeunerfreien« Deutschland verknüpft. 
Himmler kündigte am i8.September 1941 in einem Schreiben an den 

Reichsstatthalter des Warthegaus Greiser an, »Altreich« und »Protektorat« 

sollten auf Wunsch Hitlers alsbald »vom Westen nach dem Osten von Ju-
den geleert und befreit« werden. Sie seien zunächst in die dem Deutschen 

Reich eingegliederten Ostgebiete und im Frühjahr 1942 von dort »weiter 

nach dem Osten« zu transportieren. »Für den Winter« sollten in einem 
ersten Schritt 60000 Juden im Ghetto von Litzmannstadt untergebracht 

werden 391. Obwohl die Zahl der Deportationsopfer binnen Wochenfrist 

auf z0000 Juden und zusätzliche s000 Zigeuner reduziert wurde, verwahr-

ten sich die Ghettoverwaltung und der Oberbürgermeister von Lödz ent-

schieden gegen eine »Einsiedlung« dieser Größenordnung. Man beschwor 
den Zusammenbruch des Ghettolebens und der Kriegsproduktion mit dem 

Argument, die Neuankömmlinge müßten aus Platzmangel in den kriegs- 
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wichtigen Fabrikationsbetrieben des Ghettos untergebracht werden. Das 
Transportwesen sowie die hygienische und Lebensmittelversorgung kä-
men zum Erliegen. Die Folge wären Hunger und Seuchen, was am Ende die 
Auflösung der Ghettobetriebe unabwendbar mache. Mit den Zigeunern 
seien zudem »Brandstifter schlimmster Sorte« und »charakterlich mit ver-
brecherischen Neigungen vorbelastet(e)« Personen zu erwarten, die zur 
Befolgung von Auflagen kaum in der Lage seien und »das jüdische Volk 
aufhetzen« würden 393. 

Der Regierungspräsident von Litzmannstadt, SS-Brigadeführer Uebel-
hör, spitzte diese Position noch zu, indem er eine Verbindung zwischen 
wachsender Bevölkerungsdichte und kommunistischen »Brutstätte(n)« 
herstellte sowie die Gefahr einer Seuchenübertragung auf die deutsche Be-
völkerung von Litzmannstadt beschwor. Sein Hauptargument war ökono-
mischer Natur: Betrachte man das Ghetto als »reines Dezimierungsghetto«, 
könnte man in der Tat an eine »noch größere Zusammenpferchung der 
Juden« denken; wolle man den bisherigen Charakter als »Arbeitsghetto« 
erhalten, verbiete sich eine weitere »Judenkonzentration« 39a. Der Chef des 
Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes General Thomas wandte sich am 
11. Oktober 1941 ebenfalls gegen eine Einweisung von Juden und Zigeu-
nern in das Ghetto, die er als »Verlagerung« »aus den luftgefährdeten West-
Gebieten« rationalisierte 3". 

Während Heydrich dem Regierungspräsidenten von Litzmannstadt nur 
mitteilte, die mit Greiser abgestimmten Transporte würden planmäßig ein-
treffen 39', sandte Himmler einen Brief, in dem er um Verständnis für die 
Deportation warb. Was die Brandstiftungsgefahr durch die Zigeuner be-
treffe, schlug er Uebelhör vor, für jedes Feuer im Ghetto 10 Zigeuner er-
schießen zu lassen. »Sie werden damit«, endet der Brief, »in den Zigeunern 
die beste Feuerwehr für das Ghetto bekommen, die einen Eifer besitzt, wie 
er bisher nicht vorhanden war.« "' An General Thomas schrieb Himmler, 
das »Reichsinteresse« an der »Abschiebung der Juden«, die aus »grundsätz-
lichen Erwägungen« und nicht »wegen Luftgefährdung« erfolge, sei »ört-
lichen Bequemlichkeitsgesichtspunkten« übergeordnet. Die wehrwirt-
schaftliche Produktion des Ghettos werde nicht berührt 398 

Während Thomas sich mit Himmlers Antwort begnügte, empörte sich 
Uebelhör in einem neuerlichen Brief an den SS-Führer über das Bild, das 
SS-Sturmbannführer Eichmann und der »Judensachbearbeiter der Staats-
polizeistelle Litzmannstadt« in beschönigender Weise über das Ghetto ver-
mittelt hätten. Ihre Praktiken könne man »nur als von den Zigeunern über-
nommene Roßtäuschermanieren« bezeichnen. In einer konstruktiven 
Wendung sprach der Litzmannstädter Regierungspräsident wie General 
Thomas die Empfehlung aus, Himmler möge die Juden in das weniger be-
engte Warschauer Ghetto verbringen lassen. Dort, so habe er einer Berliner 
Zeitung entnommen, existierten sogar noch Tanzsäle und Bars. Nun rea-
gierten sowohl Himmler als auch Heydrich heftig. Himmler hielt Uebelhör 
vor, er habe sich ihm gegenüber im Tonfall vergriffen. Heydrich nahm in 



Die Zigeunerdeportationen 225 

einem Schreiben an Reichsstatthalter Greiser seinen Untergebenen Eich-
mann gegen des Regierungspräsidenten Satz von den »zigeunerischen Roß-
täuschermanieren« in Schutz. Greiser seinerseits stellte sich vor seinen Un-
tergebenen Uebelhör, der »das beste gewollt«, sich aber »im Ton bei seinem 
sprichwörtlichen Temperament« »etwas vergriffen« habe. Himmler emp-
fahl, Uebelhör solle »jetzt schön in Urlaub gehen und seine Nerven ausru-
hen.« Danach, so der SS-Führer, sei für ihn »alles erledigt: «Ich bin be-
kanntlich nicht nachtragend.» Zu Uebelhörs Geburtstag sandte er in der 
Tat persönliche Wünsche und die Porzellanfigur «Fahnenträger der SS» '99. 

Die massiven Widerstände der Litzmannstädter Behörden blieben wir-
kungslos'''. Seit Mitte Oktober 1941 wurden in der Tat 20.000 Juden im 
Ghetto von Lödz konzentriert'''. Für die Anfang November geplante De-
portation von 5000 Zigeunern faßte man die burgenländischen Zigeuner ins 
Auge, deren »Aussiedlung« das RKPA schon Mitte April 1940 als »in 
Kürze« bevorstehend angekündigt, Ende Oktober 1940 jedoch abgesetzt 
hatte"'. Zwischen dem 5. und 9. November 1941 trafen aus den »Reichs-
gauen« Niederdonau und Steiermark fünf Transporte aus Hartberg, Für-
stenfeld, Mattersburg, Roten Thurm und Oberwart mit 5007 Personen —
1188 Frauen, 113o Männer und 2689 Kinder — in Lödz ein. Elf Menschen 
waren bereits bei der Ankunft tot 4°3. 

Zwei der fünf Transporte waren im »Anhaltelager« Lackenbach zusam-
mengestellt worden. Dort wurden am 4.November 1941 t000 Personen, 
unter ihnen 294 aus dem Bereich der Kriminalpolizeistelle Linz, mit Last-
kraftwagen zum Bahnhof in Mattersburg gebracht und in die Viehwaggons 
gepfercht. t000 weitere Personen aus Lackenbach wurden drei Tage später 
zum Zug geführt 4". 2007 Deportationsopfer wurden unter den Roma des 
Kreises Oberwart selektiert, die in »Zigeunerkolonien« und kleineren La-
gern zusammengefaßt worden waren. Die Zahl der von den Gendarmen 
Verhafteten lag dabei erheblich über den Erwartungen und Schätzungen 
der Kriminalpolizei, die für die Deportationen verantwortlich zeichnete 4°5. 
Außerdem meldeten sich zahlreiche Roma freiwillig zum Abtransport, da 
sie mit ihren Angehörigen zusammenbleiben wollten. Die Kripo, die gehal-
ten war, die Zahl von 2000 Personen nicht zu überschreiten, wählte nach 
ökonomischen Kriterien aus. Sie schickte jene in die »Zigeunerkolonien« 
zurück, von denen sie annahm, sie würden »sich am leichtesten das Brot 
verdienen« und insofern der Fürsorge nicht »zur Last fallen« 406. 

Die für das Ghetto in Litzmannstadt Selektierten durften pro Person 3o 
Kilogramm Handgepäck mitnehmen 4"; während des Transportes wurden 
sie von Angehörigen der Schutzpolizei bewacht 4'8. Den Zurückbleibenden 
wurde strikt untersagt, den »Umgesiedelten« nachzureisen 4". Nach den 
Deportationen ordnete der Landrat in Oberwart als »kleine Flurbereini-
gung« die Auflösung von neun »Zigeunerkolonien« an. Falls sich Roma 
dieser »Umsiedlung« widersetzten, wurden sie gegen ihren Willen »über-
stell[t]«. Die Gemeinden forderte der Landrat auf, die verwertbaren Be-
standteile leerstehender Zigeunerhütten zu veräußern. Es sei darauf zu ach- 
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ten, daß sich nicht, wie in den Tagen zuvor geschehen, die »Volksgenossen« 
individuell an der Habe der Zigeuner bereicherten. Die Zigeunerhütten 

sollten vollständig niedergerissen werden, damit »keinerlei Spuren« blie-
ben. Bezeichnungen wie »Zigeunerkolonie« sollten »aus dem Sprachschatz 

der Bevölkerung verschwinden.« 4 W Mit der »weiteren Lösung der Zigeun-

erfrage« rechnend, forderte der Landrat die Bürgermeister Anfang Januar 
1942 auf, grundbesitzende Roma sofort zum Verkauf ihres Eigentums zu 

veranlassen. Die Käufer wurden wiederum verpflichtet, nach der »Entfer-
nung der Zigeuner« die Hütten und Häuser abzutragen, die sich auf diesen 

Grundstücken befanden 4". 
Innerhalb des Lödzer Ghettos war das »Zigeunerlager«"'' vom jüdi-

schen Teil durch einen doppelten Stacheldrahtzaun getrennt. Die Außen-
fenster der Häuser wurden auf beiden Seiten des Zaunes mit Brettern ver-

nagelt. Posten der SS, des jüdischen Ordnungsdienstes und einer kurzfristig 
organisierten Zigeunerpolizei hatten den Häuserblock abzuriegeln, in dem 

die Roma und Sinti zusammengepfercht waren. Nach der Aussage von 
jüdischen Überlebenden des Ghettos lagen im »Zigeunerlager« Festgehal-

tenen in ungeheizten Räumen auf den Fußböden, erhielten keine Medika-
mente und wurden miserabel ernährt, zumal Brot und Gemüse in der 

Winterkälte gefroren. Die Möglichkeiten der jüdischen Ärzte und Kran-
kenpfleger beschränkten sich darauf, Gesunde und Kranke zu trennen, um 

die Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen wenigstens etwas einzu-

dämmen. 
Am 22. November 1941 forderte das Arbeitsamt von Litzmannstadt 120 

Zigeuner als Metallfacharbeiter für die Deutsche Waffen- und Munitions-

fabrik in Posen an. Zuvor sollten sie von Häftlingsärzten und deutschem 
Gesundheitspersonal einer Untersuchung unterzogen werden 4'3. Daß 

wirklich Zigeuner zur Zwangsarbeit freigegeben wurden, erscheint frag-
lich, da im »Zigeunerlager« inzwischen der Flecktyphus grassierte. Ihm 

fielen im November 1941 213 und im Dezember etwa 400 Roma und Sinti 
zum Opfer. Eine Impfung gegen Fleckfieber mit einem bis dahin nicht er-

probten Serum, die in der zweiten Dezemberhälfte 1941 vorgesehen war, 
wurde abgesetzt, da man zu diesem Zeitpunkt die als »Aussiedlung« dekla-

rierten Ermordung der Zigeuner beschlossen hatte4'4. 
Die Häftlingsärzte, die zur Pflege der Infizierten eingesetzt wurden, 

starben ebenfalls. Die Leichen der Zigeuner wurden auf einem etwa 300 
Quadratmeter großen Areal des jüdischen Friedhofs in einem Massengrab 

beerdigt. Infolge der hohen Todesrate brachte man sie nicht mit einem Lei-
chenwagen, sondern mit eigens für diesen Zweck hergestellten, seitlich mit 
Holzplanken und oben mit einer Zeltplane abgeschlossenen Karren aus 
dem Ghetto. Die Berichte eines Häftlingsarztes und des jüdischen Toten-

gräbers Abraham Rozenberg deuten zudem darauf hin, daß die deutschen 

Kriminalpolizisten, die das »Zigeunerlager« kontrollierten, Personen miß-

handelten und erhängen ließen. 
Diejenigen Roma und Sinti, die das Ghetto bis zum Jahresende 1941 
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überlebt hatten, wurden im Laufe des Januar 1942 in Kulmhof in Gaswagen 
erstickt. Ihre Ankunft im Tötungszentrum wird sowohl von einem SS-
Hauptscharführer bestätigt, der Mitglied des Kulmhofer Sonderkomman-
dos war, als auch von einem ehemaligen polnischen Gemeindeangestellten. 
Juden aus der näheren Umgebung Kulmhofs waren schon seit dem 5.De-
zember 8941, jüdische Bewohner des Lödzer Ghettos vom 16. Januar 1942 
an im Gas ermordet worden 4'5. 

Die Vernichtung der Juden und Zigeuner aus Lödz folgte dem Prinzip 
der self-fulfilling-prophecy. Ghettoverwaltung und Oberbürgermeister 
von Litzmannstadt hatten infolge der Deportationszüge Platzmangel, 
wachsende Ernährungsprobleme und Seuchen im Ghetto vorausgesagt. 
Kurze Zeit nach dem Eintreffen der Transporte wurden die Wohn- und 
Ernährungsverhältnisse tatsächlich immer unerträglicher; Seuchen und 
Krankheiten griffen in furchtbarem Maße um sich. Die deutschen Behör-
den, die die Katastrophe prognostiziert hatten, hatten alle Weichen so ge-
stellt, daß sie wirklich eintrat. Am Ende waren die in Lödz Festgehaltenen 
so ausgehungert, krank und schwach, daß sie den Verursachern dieses 
schrecklichen Zustandes vollends als »Untermenschen« galten, die im Gas 
zu ersticken das einzig Mögliche sei 4'6. Der Posener SD-Chef Höppner 
hatte dieses Szenario am 17. Juli 1941 antizipiert: »Es besteht in diesem 
Winter die Gefahr, daß die Juden nicht mehr sämtlich ernährt werden kön-
nen. Es ist ernsthaft zu erwägen, ob es nicht die humanste Lösung ist, die 
Juden, soweit sie nicht arbeitseinsatzfähig sind, durch irgendein schnellwir-
kendes Mittel zu erledigen. Auf jeden Fall wäre dies angenehmer, als sie 
verhungern zu lassen.« 4'7  

Die Tötung der im Lödzer Ghetto zusammengepferchten Juden und Zi-
geuner stellt sich zunächst als mörderischer »>Ausweg< aus einer Sackgasse« 
dar, in die sich die für den Massenmord Verantwortlichen »selbst manö-
vriert« hatten 418. Als sich nämlich die schnelle Niederwerfung der Sowjet-
union im Herbst 1941 als Chimäre erwies, war der NS-Führung damit auch 
der Ort für ihre rassistische Utopie, das — für Sibirien oder das Eismeer 
avisierte 4'9  — Territorium für eine territoriale »Endlösung der Judenfrage« 
abhanden gekommen. Zugleich war man mit den deutschen Behörden im 
besetzten und annektierten Polen aber im Einverständnis und im Wort, ihr 
Gebiet fungiere nur als eine Art »Durchgangslager« für die dort lebenden 
und dorthin zu deportierenden Juden 42O. Es war diese Konstellation, die 
den Weg zur systematischen Vernichtung der Juden und auch zur Ermor-
dung der nach Litzmannstadt deportierten Roma ebnete. 

Die Ermordung der Juden und Zigeuner aus Lödz war zudem das Resul-
tat eines Entscheidungsprozesses, dessen Komplexität den einzelnen Betei-
ligten psychische Entlastung bot. Himmler und Heydrich verlangten zwar 
unbedingt die Deportation von 20.000 Juden und s000 Zigeunern nach 
Litzmannstadt, delegierten die konkrete Verantwortung für das weitere 
Schicksal der Deportierten aber an die Behörden des Warthegaus. Reichs-
statthalter Greiser wollte die Juden aus dem Warthegau entfernt wissen und 
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war deshalb »unhaltbaren Zuständen« im Lödzer Ghetto nicht abge-

neigt'". Gleichwohl war es nicht seine Posener Behörde, die diese »unhalt-

baren Zustände« im einzelnen herbeiführte. Wie Greiser konnte auch 

Regierungspräsident Uebelhör die eigene Verantwortung mit den vorlie-

genden Befehlen kaschieren, zumal er in seinen Erörterungen über die Alter-

native »Arbeits-« oder »Dezimierungsghetto« die »Verantwortung für die 

Folgen« einer »Einweisung von 20000 Juden und namentlich s000 Zigeu-

nern« »in vollem Umfange« abgelehnt hatten". Die deutsche Stadt- und 

Ghettoverwaltung von Litzmannstadt hatte ebenfalls gegen die »scheinbar 

vollendete Tatsache« der »Einweisung« argumentiert und »die Verantwor-

tung für die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit, des einwand-

freien Funktionierens der jüdischen Selbstverwaltung und der reibungs-

losen Erfüllung der Wehrmachtsaufträge« von sich gewiesen 4". Insofern 

vermochten alle maßgeblich für die Deportation und Konzentration der 

Juden und Zigeuner Verantwortlichen ihren Anteil am Massenmord im 

Vergleich zu den anderen Beteiligten als unbedeutend zu bewerten und mit 

umso geringerer Gewissensnot die Tötungen herbeizuführen, die sie nach 

eigenem Dafürhalten nicht intendiert hatten. Sie ließen die Opfer ermor-

den, ohne sich als Mörder zu empfinden, zumal sie bei der physischen Er-

mordung nicht anwesend waren. 
Die Massenmorde standen in Einklang mit den im einzelnen durchaus 

unterschiedlichen Zielen jener, die an der Tötungsentscheidung beteiligt 

waren. Himmler und Heydrich sahen das »Altreich«, Greiser den Warthe-

gau von Juden und Zigeunern »entlastet«. Die für das Frühjahr 1942 vorge-

sehene »Abschiebung der Deportierten »weiter nach dem Osten« erübrigte 

sich. Regierungspräsident Uebelhör und die Verwaltung von Litzmann-

stadt fühlten sich angesichts der — von deutscher Seite erzeugten — Not-

situation und Seuchengefahr im Ghetto in ihren Protesten gegen die »Ein-

weisung« von Juden und Zigeunern bestätigt. Sie konnten den Massenmord 

außerdem mit der Behauptung rationalisieren, er sei für die Opfer die »hu-

manste Lösung« 424, verhindere weitere Epidemien und Hungerkatastro-

phen und erhalte so das Leben und die Arbeitsfähigkeit nicht allein der 

nichtjüdischen Einwohner von Litzmannstadt, sondern sogar der Ghetto-

bewohner selbst'''. 
Die Proteste aus der Administration des Warthegaus gegen die »Einsied-

lung« von Juden und Zigeuern, die im Herbst 1941 erfolglos geblieben wa-

ren, hatten gleichwohl zur Konsequenz, daß die folgenden Transporte in 

die besetzten Gebiete der Sowjetunion dirigiert und die deportierten Juden 

aus dem Deutschen Reich sofort nach der Ankunft umgebracht wurden 426. 

Der Grundsatz, die Betroffenen möglichst weit »nach dem Osten« zu 

transportieren, bestimmte auch die nächste Deportation von Zigeunern, 

der die schätzungsweise 2000 4" ostpreußischen Sinti zum Opfer fielen 428. 

Sie wurden im Februar 1942 unter der Versprechung, in Polen stünde für 

jede Familie ein Bauernhof bereit, in Viehwaggons nach Bialystok ver-

bracht. Bialystok war am 1. August 1941 zu einem Teil des Deutschen Rei- 
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ches erklärt und Ostpreußen angegliedert worden. Im Stadtgefängnis von 
Bialystok wurden die Männer und Frauen zunächst getrennt und nach etwa 

drei Monaten familienweise in etwa 25 Quadratmeter großen Zellen zu-
sammengepfercht. Vor allem Kinder und alte Menschen fielen schnell der 

Kälte, dem Typhus und der Hungerseuche Noma zum Opfer, die ein Ver-
faulen bei lebendigem Leibe bedeutete 429. Die Männer wurden unter polni-
scher Bewachung außerhalb des Gefängnisses zu Zwangsarbeiten herange-
zogen. Einige konnten die Kontakte zur Bevölkerung zum Tausch von 
Kleidung gegen Nahrungsmittel oder Kohle nutzen und so ihre Über-
lebenschancen verbessern. Einzelnen gelang die Flucht. 

Im Laufe des Jahres 1942 besichtigte eine Kommission der RHF das Ge-
fängnis in Bialystok und erstattete Robert Ritter Bericht. Die Haftbedin-
gungen änderte das nicht 43°. Einige offenbar als »sozial angepaßt« einge-
schätzte Sinti-Familien wurden in der Folgezeit aber aus Bialystok nach 

Ostpreußen entlassen. Das Leben außerhalb des Lagers wurde an die Be-
dingung der Zwangssterilisation geknüpft. Schwangere Frauen wurden 
außerdem zur Abtreibung gezwungen 43'. Dabei wurde das nach dem »Erb-
gesundheitsgesetz« vorgesehene Verfahren zur Sterilisation nicht eingehal-

ten. Die vorsitzenden Richter und ärztlichen Beisitzer der ostpreußischen 
Sterilisationsgerichte beschränkten sich auf die Bekanntgabe des Sterilisa-
tionsbeschlusses 43<. 

Die weiterhin in Bialystok festgehaltenen ostpreußischen Sinti wurden 

im Herbst 1942 über die damalige Ostgrenze des Deutschen Reiches in das 
Reichskommissariat Ukraine transportiert. Zunächst in einem mit Stachel-
draht umgebenen vormaligen Lager für sowjetische Kriegsgefangene inter-
niert, wurden sie Anfang 1943 in das Brester Ghetto überstellt. Die Juden 
der Stadt waren kurz zuvor ermordet worden "3. Die männlichen Sinti 
wurden in Brest-Litowsk zur unbezahlter Zwangsarbeit für die Reichs-

bahn genötigt und von Bahnpolizisten bewacht. Wer außerhalb des Kriegs-
gefangenenlagers oder des Ghettos ohne Polizeibegleitung aufgriffen und 

als Zigeuner identifiziert wurde, lief Gefahr erschossen zu werden. Im 
Frühjahr 1944 wurden die in Brest-Litowsk Festgehalteten in das »Zigeu-
nerfamilienlager« in Auschwitz-Birkenau deportiert 434. Diese Deportation 
richtete sich nicht gegen die ostpreußischen Sinti allein, sondern fügte sich 
in eine insgesamt neue Etappe der deutschen Zigeunerpolitik, die auf die 
systematische Vernichtung hinauslief. 





VI. 
Das deutsch besetzte Europa 





Wie im Deutschen Reich und den annektierten Territorien war die Zigeu-
nerpolitik während des 2. Weltkrieges im gesamten deutsch besetzten Eu-

ropa von Ungleichzeitigkeiten und Widersprüchen durchzogen, da sich der 
Aufbau und die Problemlagen der deutschen Besatzungsregimes erheblich 

unterschieden — und mit ihnen die Intensität, die Formen sowie die Verant-
wortlichkeiten in der Zigeunerpolitik. Auch das jeweilige Verständnis, das 

dem Begriff »Zigeuner« in den okkupierten Ländern zugrundelag, war 

nicht einheitlich. 
In den Niederlanden, in Belgien und den nordfranzösischen Dt3part-

ments Pas-de-Calais und Nord wurden die Freizügigkeit und die beruf-
lichen Möglichkeiten der Umherziehenden beschnitten; sie selbst wurden 

einer stärkeren adminstrativen Kontrolle unterzogen. Das galt auch für 

Frankreich, wo darüber hinaus einige tausend als »nomades« oder » Tsiga-

nes« Stigmatisierte in Lagern festgehalten wurden. In dem Teil des Landes, 

der seit 1940 besetzt war, ging diese Internierung auf einen Befehl der deut-
schen Militärverwaltung zurück. In Vichy-Frankreich hatte sie komplexere 

Ursachen, die nicht zuletzt mit der von deutscher Seite in Gang gesetzten 

Vertreibung von Zigeunern aus dem Elsaß zusammenhingen. 
Insgesamt läßt sich für die Zigeunerverfolgung im deutsch okkupierten 

Europa bis 1943 ein erheblicher Unterschied zwischen Westen und Osten 

konstatieren. Während die Roma und Sinti in Westeuropa in ihren Lebens-
möglichkeiten eingeschränkt wurden, war im deutsch besetzten Südost-

und Osteuropa — wie auch in den Satellitenstaaten Kroatien und Rumänien 
— bald ihr Leben als solches bedroht. Das entsprach der rassistischen Hier-

archie des Nationalsozialismus, in der die osteuropäischen Völker insge-

samt unter denjenigen in Westeuropa rangierten. Es entsprach auch den 
sehr verschiedenen deutschen Kriegszielen und -praktiken im Westen und 

im Osten Europas. 
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Im deutsch besetzten Serbien nahm die Wehrmacht im Herbst 1941 ne-
ben den Juden auch männliche Zigeuner als »Geiseln« und ließ sie zur »Ver-
geltung« für den Tod deutscher Soldaten und »volksdeutscher« Zivilisten 
erschießen. In der Sowjetunion trugen die Vernichtungsaktionen, die mit 
dem deutschen Angriff vom 22. Juni 1941 einsetzten, bald genozidalen 
Charakter. Die Zigeuner zählten dort wie die Juden allein wegen dieser 
Zugehörigkeit zu den Opfern der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei 
und des SD, die als mobile Einheiten hinter den deutschen Linien morde-
ten. Infolge der Phantasmagorie vom »rassisch minderwertigen« »spionie-
renden Zigeuner« übergaben auch Wehrmachtseinheiten Zigeuner an die 
Einsatzgruppen oder erschossen sie selbst. Systematischen Charakter nah-
men die Morde an, wenn die mobilen Tötungseinheiten längere Zeit in 
einem Gebiet blieben oder wenn sich ihr Apparat stationär verfestigte, um 
Abteilungen der Ordnungspolizei ergänzt wurde und auf die direkte oder 
indirekte Hilfe der zivilen Besatzungsverwaltung rechnen konnte. Ähnlich 
die Konstellation im Generalgouvernement. Auch dort wurden mehr Zi-
geuner von deutscher Sicherheits- und Ordnungspolizei erschossen als in 
den Konzentrations- und Vernichtungslagern umgebracht. 



Die deutsche Zigeunerpolitik in 
Westeuropa 

In den 1940 okkupierten Niederlanden wandte die deutsche Besatzungs-
macht der einige hundert Personen umfassenden Gruppe der Zigeuner' 
zunächst kaum Aufmerksamkeit zu. Eine der wenigen Anordnungen, in 
denen sie als gesonderte Kategorie erwähnt wurden, stammt aus dem Früh-
herbst 1940. Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS) ver-
fügte am 6. September 1940, Staatenlose, Fremdenlegionäre, deutsche Emi-
granten, Tschechen, Polen und sonstige Ausländer seien aus Gründen der 
Spionageabwehr der militärischen »Sicherungszone« entlang der nieder-
ländischen Küste zu verweisen. Da der BdS bei den Zigeunern die »gleiche 
Gefahr« sah, befahl er seinen Dienststellen in Amsterdam, Den Haag, Her-
togenbosch und Middelburg, auch »Zigeunergruppen« »umgehend aus der 
Sicherungszone auszuweisen« «. Der Leiter der Sipo-Außenstelle Herto-
genbosch telegraphierte sechs Tage später, die niederländische Polizei habe 
»alle Zigeuner« und des weiteren die nicht »bodenständig(en)« niederländi-
schen woonwagenbewoners »in Marsch gesetzt«. In Den Haag folgte die 
Sipo jedoch einem Vorschlag der Gemeindepolizei, die seit längerem in 
Wohnwagen lebenden Zigeuner unter polizeilicher Kontrolle in der Stadt 
zu halten, da das »mehr Sicherheit« biete als ein »Wiederverfallen dieser 
Leute in den Zustand einer gewissen Anonymität, wenn sie aus der Siche-
rungszone abgeschoben« seien'. Ein zweites Mal werden Zigeuner in der 
Verordnung 139 des Reichskommissars für die besetzten Niederlande vom 
25. Juli 1941 über Waffen, Munition und Sprengstoff erwähnt. Artikel 4 
bestimmte, daß »Zigeuner oder Personen, die nach Zigeunerart umherzie-
hen«, keinen Waffenschein erhalten dürften°. 

Während die »Zigeunerfrage« zunächst einen ganz untergeordneten 
Stellenwert besaß, wurde der — Nichtzigeuner wie Zigeuner umfassenden —
Gruppe der woonwagenbewoners, die das niederländische Wohnwagenge-
setz von 1918 als eine gesonderte Bevölkerungskategorie definiert hatte',  
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größere Bedeutung zugemessen. Das niederländische Innenministerium 
hatte schon während der dreißiger Jahre erwogen, die als »unerwünscht« 
und »asozial« stigmatisierten Wohnwagenbewohner zentral registrieren zu 
lassen. 

Verfassungsrechtliche Bedenken hatten aber vor 1940 die Einrichtung 
von Sammellagern ebenso wie ein Zentralregister für die Gesamtheit der 
Fahrenden verhindern können. Für die seit 1928 fremdenpolizeilich erfaß-
ten Zigeuner hatten derartige Bedenken allerdings keine Rolle gespielt; ihre 
Namen hatte man in den dreißiger Jahren zu einer gesonderten Kartothek 
zusammengestellt. Da unter deutscher Besatzung auch die Gesamtgruppe 
der Wohnwagenbewohner verfassungsrechtlich nicht mehr geschützt war, 
wurden die Pläne für ein Zentralregister nun im niederländischen Innen-
und Justizressort erneut aufgegriffen. Die Bürokratie wähnte sich dabei 
durch vereinzelte Klagen aus der Bevölkerung und durch rassenhygienisch 
geprägte Denkschriften bestätigt, welche die vorgebliche »Asozialität« der 
Fahrenden auf genetische Faktoren und psychische Defekte zurückführen 
wollten'. 

Der Generalsekretär für Innere Angelegenheiten verfügte im Oktober 
1941 die Registrierung der woonwagenbewoners. Im Juni des folgenden 
Jahres hatte man to 000 von ihnen in das Centrale Bevolkingsregister aufge-
nommen, bei dessen Erstellung die Innere Verwaltung und der im Justiz-
ressort angesiedelte polizeiliche Rijksidentificatiedienst zusammenarbeite-
ten. Damit gingen Versuche einher, die Wohnwagenbewohner durch ein 
generelles Verbot des Umherziehens zu Seßhaftigkeit zu nötigen'. 

Das traf sich mit der deutschen Vorstellung, daß Illegale und feindliche 
Agenten mit Vorliebe in der fahrenden Bevölkerung untertauchen würden. 
Im Herbst 1942 wähnte etwa der Befehlshaber der Ordnungspolizei Otto 
Schumann unter den woonwagenbewoners Personen, »die nicht zur eigent-
lichen Wohnwagenbevölkerung gehörten, aber verschiedenen Gründe« 
hätten, »sich unter ihnen verborgen zu halten« s. Beunruhigt durch die Zahl 
von Wohnwagen vor allem in der Provinz Drente, verpflichtete er die nie-
derländische Polizei zu intensiveren Personalkontrollen. Der Bevollmäch-
tigte für die Reorganisation der niederländischen Polizei, L. J. Broersen 9, 
verschärfte daraufhin die Aufsicht über die Wohnwagen- und die Wohn-
schiffbewohner. Bei einer ersten Razzia Mitte November 1942 sollten ihre 
Ausweise und Wohnberechtigungsscheine überprüft werden. Diese Kon-
trolle wurde zumindest in drei der fünf niederländischen Polizeiverwal-
tungsbezirke durchgeführt. Die Razzia erwies sich als Fehlschlag '°. 

Am 13. April 1943 verlangte der BdS Wilhelm Harster im Auftrage des 
Wehrmachtsbefehlshabers, die Fahrenden »aus sicherheitspolitischen 
Gründen« zunächst aus der Stadt Hilversum, dem niederländischen 
Hauptquartier der deutschen Truppen, und in einem zweiten Schritt analog 
zu 1940 aus dem gesamten Küstengebiet zu verweisen. Die Fahrenden —
nach Harster überwiegend »asoziale Elemente«, die vom Schwarzhandel 
lebten — seien unter polizeiliche Aufsicht zu stellen und auf Sammelplätzen 
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zu konzentrieren ". Einen Monat später wandte sich der Höhere SS- und 

Polizeiführer für die Niederlande, Hanns Albin Rauter, an die Abteilung 
Ernährung und Landwirtschaft der deutschen Generalkommission für Fi-

nanzen und Wirtschaft in den Niederlanden gegen das »Nomadenleben«: 
»In den vier nördlichen Provinzen (= der Niederlande)« gebe es »eine Un-

menge >germanischer Zigeuner<, die mit Wagen und Pferden durch die Ge-

gend brausen. Der Herr Reichskommissar hat mir den Auftrag gegeben, 
dafür zu sorgen, daß dieses >germanische Nomadenleben< endlich einmal 
aufhört. Ich bitte Sie, das Pferdematerial dieser >germanischen Zigeuner< 

entweder der Wehrmacht oder der Landwirtschaft zur Verfügung zu stel-
len. Ich werde durch die niederländische Polizei die Anweisung geben, daß 

diesen >germanischen Nomaden< endlich ihr Zigeunerhandwerk gelegt 
wird, d.h. daß sie durch die Polizei einen festen Wohnsitz zugewiesen er-

halten, auf daß sie ein geordnetes Leben beginnen.« " Was Rauter mit dem 
Terminus »germanische Zigeuner« meinte, bleibt unklar. Eine spezifische 

Stoßrichtung gegen »Zigeuner« und »Zigeunermischlinge« enthielten seine 
Anweisungen jedenfalls nicht. Man nahm den Fahrenden unabhängig von 

ihrer vermeintlichen »rassischen« Zugehörigkeit die Pferde ab und stellte 
sie der Wehrmacht zur Verfügung oder verkaufte sie an niederländische 
Bauern '3 . Der Generaldirektor der holländischen Polizei informierte die 
Polizeipräsidenten am 22. Mai 1943 über die Anweisungen der Besatzungs-

macht. Zunächst aus der Region um Hilversutn verwiesen, wurde ihnen 
vom 1. Juli 1943 an auch für die übrigen Niederlande das Reisen in Wohn-
wagen untersagt. 

Im Juni 1942 waren in den Niederlanden etwa 2700 Wohnwagen gezählt 
worden. Da 1943 aber nicht die seßhaften, sondern nur jene Wohnwagen-

bewohner in Sammellagern konzentriert werden sollten, die noch mit Pferd 
und Wagen reisten, reduzierte sich die Zahl der stillzulegenden Wagen nach 

den Berechnungen der Generaldirektion der Polizei auf 1163. Obwohl 
mehrere Gemeinden aus Kostengründen Protest einlegten, sollten diese 

Wagen auf 27 Plätze verteilt werden, von denen die größten für Apeldoorn, 

Utrecht, s'-Hertogenbosch, Tilburg, Groningen, Amersfort und Wester-
bork vorgesehen waren '4. Zahlreiche Wohnwagenbewohner — Zigeuner 

wie Nichtzigeuner — waren nicht gewillt, sich der zwangsweisen Festset-
zung zu beugen. Einige suchten aus beruflichen Gründen um eine Sonder-

erlaubnis zum Reisen nach, andere verkauften ihre Wagen oder stellten sie 

bei Bauern unter und zogen in Häuser; wieder andere tauchten unter. Da 

die Sammellager kaum bewacht wurden, war zudem eine Flucht leicht 
möglich ". Gleichwohl erleichterten diese Lager der deutschen Polizei den 

Zugriff auf die dort lebenden Zigeuner. 
Auch in Belgien wandte die deutsche Besatzungsmacht der kleinen 

Gruppe von Zigeunern anfangs kaum Aufmerksamkeit zu. Die Mehrheit 
der in Flandern und der Wallonie lebenden zwei- bis dreihundert Roma 

und Sinti — belgische Staatsbürger, aber auch Franzosen, Niederländer, 

Norweger, Deutsche und Staatenlose — war ohnehin beim deutschen Über- 
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fall auf Belgien über die Grenze nach Frankreich geflohen '6. Nach der fran-
zösische Niederlage kehrten einige zurück, andere blieben in Frankreich, 
dritte Familien teilten sich auf '7. Die Fahrenden unter ihnen wie unter den 
Nichtzigeunern waren dann von einem Verbot des Wandergewerbes be-
troffen, das der Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich am 
12. November 1940 für die Küstenprovinzen Antwerpen, Ost- und West-
flandern sowie für die ihm ebenfalls unterstellten nordfranzösischen De 
partements Pas-de-Calais und Nord erließ 's. Das Verbot wurde von der 
Polizei jedoch nicht strikt kontrolliert und demzufolge von den Betroffe-
nen nicht durchweg eingehalten ''. 

Größere Tragweite hatte die Ablösung der feuille de route, die 1933 auf 
Veranlassung der Fremdenpolizei als gesonderter Ausweis für die Fahren-
den eingeführt worden war", durch die carte de nomades oder Zigeuner-

kaart im Dezember 1941. Nach den Ausführungsbestimmungen der Frem-
denpolizei vom 1z. Dezember 1941 sollte die Gendarmerie zwischen dem 
S. und dem 20. Januar 1942 alle Fahrenden kurzfristig festsetzen, ihre 

feuilles de route einziehen und der Fremdenpolizei in Brüssel übermitteln, 
die sie gegen cartes de nomades austauschte. Vom 21. Januar 1942 an sollte 
sich jeder Fahrende (nomade), der älter als fünfzehn Jahre war, mit der carte 

de nomades ausweisen, die wie zuvor die feuille de route eine Gültigkeits-
dauer von drei Monaten hatte'. Eine monatliche Vorlage des Ausweispa-
pieres sollte die intensivere polizeiliche Kontrolle der nomades, die Aus-
stellung des Dokumentes allein durch die Fremdenpolizei ein aktuelles 
Zentralregister, das Verbot des Reisens in größeren Gruppen die Vereinze-
lung der Betroffenen gewährleisten ". Die Zigeunerdefinition der carte de 

nomades, welche die »Nomaden« oder »Zigeuner« soziographisch anhand 
einer nichtseßhaften Lebensweise in Familienverbänden identifizierte, 
deckte sich allerdings nicht mit dem rassistischen Ansatz, den das RKPA 
und die RHF im Deutschen Reich durchgesetzt hatten. 

In Belgien seßhafte Zigeuner waren zunächst nicht von besonderen Re-
striktionen betroffen. Fahrende wurden in ihren Möglichkeiten dagegen 
erheblich eingeschränkt. Wenn sie aber in kleineren Gruppen reisten und 
polizeilichen Kontrollen auswichen, mußten sie auf ihre bisherige Lebens-
weise nicht völlig verzichten und konnten sogar die Unterstützung des 
Winterhilfswerks in Anspruch nehmen", die den in Deutschland lebenden 
Zigeunern seit 1942 versagt war. 

In Frankreich unterschied sich die Konstellation zum Zeitpunkt des 
deutschen Angriffes insoweit von jener in den Niederlanden und in Bel-
gien, als die französische Regierung in Erwartung eines Krieges gegen 
Deutschland schon von sich aus Zwangsmaßnahmen gegen die Umherzie-
henden eingeleitet hatte. In den IIMpartements Maine-et-Loire, Indre-et-
Loire, Vienne, Deux-Svres, Haute-Vienne, Charente, Dordogne und 
Corrze, die zum IX. Militärbezirk zählten, wurde im Herbst 1939 ihre 
Freizügigkeit beschnitten; in Maine-et-Loire und Indre-et-Loire wurde ih-
nen darüber hinaus der Aufenthalt untersagt 14 . Diese Verbote waren sowohl 
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gegen die nomades gerichtet, die in der französischen Gesetzgebung als 

Umherziehende mit französischer oder anderer Staatsbürgerschaft ohne fe-
sten Wohnsitz definiert wurden, als auch gegen die als forains bezeichneten 

französischen Markthändler und Schaustellers. 
»Rapport et Ddcret relatifs ä l'interdiction de la circulation des nomades 

sur la totalitd du territoire mdtropolitain«, die der französische Innenmini-

ster am 6. April 1940 herausgab, bezogen sich dagegen allein auf die noma-

des: Ihre mobile Lebensweise gestatte es ihnen, Truppenbewegungen, 
Stationierungsorte und Verteidigungsanlagen an feindliche Agenten zu 

übermitteln. Deshalb sei ihnen das Umherziehen für die Dauer des Krieges 
zu untersagen. Darüber hinaus wurde den nomades vorgeschrieben, sich 

binnen zweier Wochen bei der nächstliegenden Polizeidienststelle zu mel-
den. Danach seien sie in jedem Departement an Orten zusammenzufassen, 
welche die Präfekten festlegen sollten'. In den Ausführungsbestimmun-

gen sprach sich der Innenminister Ende April 1940 für eine dezentrale Un-
terbringung aus, da die Konzentration »in einer Art Sammellager« nur eine 

»Neuformierung der Banden« von nomades begünstigen sowie das Pro-
blem der Versorgung und Bewachung der Internierten aufwerfen werde ''. 

Nach der französischen Kriegsniederlage radikalisierte die deutsche Mi-
litärverwaltung' diese Repressionsmaßnahmen. Wie in den Niederlanden 
und in Belgien wurden die Fahrenden im Herbst 1940 zunächst der militä-
rischen »Sicherungszone« am Atlantik verwiesen. Diese Ausweisung, die 

nomades wie forains treffen sollte, hatte in manchen Departements zur 
Folge, daß die Gendarmerie wahllos Personen verhaftete und ins Landes-

innere abschob, die sie der Vagabundage verdächtigte. Anfang 1941 wur-
den etwa in Coudrecieux (Sarthe) aus der Küstenzone stammende Korb-

und Stuhlflechter, Geschirrflicker, Schornsteinfeger, Straßenmusikanten, 
Tagelöhner, Betreiber von Wanderkinos, Kraftfahrer sowie je ein Bauar-

beiter, Bauer, Rinderhirte, Schlosser und Stellmacher unter den Festge-

nommenen registriert. Manche mußten monatelang auf ihre Freilassung 
warten '9. Ein ergänzender Befehl der deutschen Militärverwaltung vom 

22.November 1940 untersagte generell das Wandergewerbe in jenen 21 

Departements, die an der Atlantikküste oder doch in Küstennähe lagen ". 
Dieses Verbot beschwor in den betroffenen Gebieten ernsthafte Versor-

gungsschwierigkeiten herauf. Das französische Arbeitsministerium riet 
daraufhin den Präfekten, für die marchands ambulants bei der Besatzungs-
macht individuelle Arbeitsgenehmigungen zu erwirken, da sie für die Belie-

ferung der Dörfer mit Lebensmitteln unentbehrlich seien;'. 

Der Transport der in den küstennahen Departements Verhafteten ins 
Landesinnere stieß dort vielfach auf Ablehnung. So beschwerte sich der 

Feldkommandant für Seine-et-Oise im Dezember 1940 darüber, daß 200 

»aus den Nordgebieten abgeschobene(n) Zigeuner und ehemalige(n) Frem-

denlegionäre« in das dortige Sammellager Monthlery gebracht worden 

seien. Monthlery sei weder fertiggestellt noch hinreichend gesichert; auch 
bestehe Seuchengefahr. Das Departement Seine-et-Oise sei zudem »von 
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jeher besonders stark kommunistisch verseucht«, habe »zahlreiche Ein-
satzhäfen der Luftwaffe« und werde — was dann nicht eintraf — »in Kürze 

Sitz der französischen Regierung« sein. Das lasse die Anwesenheit »zahl-
reicher landfremder Elemente« zur »Gefahr« werden, zumal die vorhande-

nen Polizeikräfte nicht ausreichten. Der Stab des Militärverwaltungsbe-
zirkes Paris wies die Beschwerde ab: Wenn das Lager Monthlery den 

Erfordernissen nicht entspreche, seien die französischen Behörden in die 
Pflicht zu nehmen; eine politische Gefahr werde durch die Zigeuner nicht 
heraufbeschworen, da man sie doch interniere. Im übrigen seien die ande-

ren Departements »durch dieselbe Aktion« »in Anspruch genommen« ". 
Am 4.Oktober 1940 gab die deutsche Militärverwaltung eine Direktive 

unter dem Titel »Betr.: Zigeuner« 33  heraus, die für das gesamte okkupierte 

Frankreich galt. Sie besagte, daß Zigeuner, die im unbesetzten Teil Frank-
reichs lebten, die Demarkationslinie nicht überschreiten dürften, während 

jene, die sich nördlich dieser Grenze aufhielten, »in Sammellager zu über-

führen« seien, deren Bewachung der französischen Polizei obliege. Der 

Befehl vom 4.Oktober 1940 wurde über die Chefs der Militärverwaltungs-

bezirke an die Feldkommmandanturen in den Departements und an den 
Polizeipräfekten von Paris mit der Anweisung übermittelt, von der Lan-

desverwaltung alsbald Zigeunerlisten zusammenstellen zu lassen, was um 

die Jahreswende 1940 / 41 auch geschah 34. 

In der Direktive »Betr.: Zigeuner« war insofern ein Konflikt zwischen 
Militärverwaltung und französischen Behörden angelegt, als dort nichts 
über die Mittel gesagt wurde, aus denen Bau, Unterhalt und Bewachung der 

Lager zu bestreiten seien. Die französische Seite reagierte widersprüchlich. 

Da man die Einheit von besetztem und unbesetztem Frankreich sowie den 
Anspruch auf nationale Souveränität symbolisch aufrechterhalten wollte, 

führte man die Genese dieser Lager in Verwaltungsanweisungen vielfach 

auf das französische Dekret vorn 6. April 1940 zurück. Andererseits unter-

strich man aber mit Blick auf die nicht geringen Kosten der Lager, daß es die 

Besatzungsmacht gewesen sei, die deren Errichtung befohlen habe. Biswei-

len bezeichnete man das »motif d'internement« sogar als »inconnu; 21 la 

requite des AutoritA d'Occupation«". Die Militärverwaltung ihrerseits 

setzte zunächst durch, daß die Kosten aus französischen Haushaltsmitteln 

bestritten wurden. 1942 erklärte sie sich aber bereit, die Unterhaltung der 

Lager auf ihren Etat zu nehmen 36. 
Weitere Differenzen ergaben sich aus der Inkongruenz zwischen dem 

deutschem Zigeunerverständnis und der französischen Definition der Um-
herziehenden. Der Befehl vom 4.Oktober 1940 kennzeichnete jene, die in 

»Sammellager zu überführen« seien, als »Individuen«, die »mit Wagen« 
herumzögen und »häufig den dem Zigeuner eigenen ethnischen Typus« 

trügen". Die französische Unterscheidung zwischen nomades, forains und 

ambulants ging hingegen von soziographischen Gesichtspunkten aus; »Zi-

geuner« in einem ethnischen Sinne mochten insofern jeder der drei franzö-

sischen Kategorien angehören. Falls die »Zigeuner« seßhaft waren oder 
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sich dauerhaft in einer Stadt aufhielten 39, konnten sie auch ganz außerhalb 

dieser Definitionen bleiben, deren Ausgangspunkt ja die fahrende Lebens-
weise bildete. Umgekehrt hatten weder alle forains und ambulants noch 

auch die Gesamtheit der nomades den von deutscher Seite gesuchten »type 

romani«. Sie entsprachen nicht per se dem Klischee, das es gestattet hätte, 

sie — wie der Feldkommandant für das Departement Mainc-et-Loire for-
mulierte — »au point de vue de la race« als »Tsiganes« einzuordnen oder sie, 

wie der Feldkommandant für Loire-Inferieure, als »Romanichels« und 
»Bohimiens« zu identifizieren". 

In den meisten Departements stellten die Feldkommandanten die Ent-
scheidung, wer im einzelnen zu internieren sei, der französischen Admini-
stration anheim. Präfekten, Unterpräfekten und Lagerleitungen tendierten 

dahin, unabhängig von der vermeintlichen »race« der Betroffenen die no-

mades und eventuell auch umherziehende clochards festzuhalten, die die 

forains aber möglichst freizulassen". Man entscheid sich kaum einmal da-
für, die Zuordnung zur Gruppe der »Zigeuner« zum Kriterium für die La-

gerhaft zu machen. Der Fall des Lagers Coudrecieux stellte insofern eine 
Ausnahme dar; dort zog der Feldkommandant den leitenden Arzt der De-

partementsverwaltung und zusätzlich einen deutscher Arzt zur Selektion 
derer heran, die als »Tsiganes«, »Bohjmiens«, »Romanichels«, »Gitans« 

und Angehörige des »type romani« interniert werden sollten 4'. 
Sieht man von den Übergangslagern ab, die um die Jahreswende 1940/41 

genutzt wurden, lassen sich für das besetzte Frankreich bislang 24 Internie-
rungslager für nomades dokumentieren. Sie befanden sich in Arc-et-Senans 

(Doubs), Barenton (Manche), Beau-Desert bei Merignac (Gironde), Com-
piegnes (Oise), Coray (Cötes-du-Nord), Coudrecieux und Mulsanne 

(Sarthe), Forge-en-Moisdon-la-Riviere und Choisel-Chäteaubriant 
(Loire-Inferieure), Jargeau (Loiret), Lamotte- Beuvron (Loire-et-Cher), 

Montsürs und Grez (Mayenne), La Morellerie bei Avrille-les-Ponceaux 
(Indre-et-Loire), Les Alliers bei Angouleme (Charente), Moloy (Cöte 

d'Or), Montsireigne (Vendee), Montendre (Charente-Maritime), Linas-
Monthlery (Seine-et-Oise), Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), Peigney 

(Haute-Marne), Poitiers (Vienne), Rennes (Ille-et-Vilaine), St. Denis-Les-

Sens und St. Maurice (Yonne)". Bis auf Choisel-Chäteaubriant waren 
diese Lager ausschließlich oder doch primär für nomades gedacht. In Jar-

geau wurden mit ihnen einige Prostituierte, in La Morellerie politische und 

in Poitiers jüdische Internierte festgehalten. Die Zahl der an einem Ort 
internierten nomades schwankte dabei zwischen einigen Dutzend und 
mehr als tausend. Lediglich fünf Lager befanden sich im östlichen Teil der 

deutsch besetzten Zone. Das war nicht allein auf die geographische Vertei-

lung der nomades zurückzuführen, sondern auch darauf, daß die Betroffe-
nen im Westen und im Zentrum bereits im Herbst 1939 intensiver erfaßt 

worden waren als im Osten". 

Nicht alle Lager existierten gleichzeitig. Im Departement Sarthe konzen-

trierte man etwa die als »nomades« Klassifizierten von Mitte November 
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1940 bis Ende März 1942 in Coudrecieux, danach bis zum 3. August 1942 in 
Mulsanne, von wo sie schließlich nach Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) 
gebracht wurden. Im Verwaltungsbezirk Loire-Inferieure wurden die no-
mades von Oktober 1940 bis März 1941 in Forge-en-Moisdon-la-Riviere, 
dann bis Juli 1941 in Choisel-Chäteaubriant und schließlich — bis zu ihrer 
Verbringung nach Mulsanne (Sarthe) im Sommer 1942 — wieder in For-
geen-Moisdon-la-Riviere festgehalten. Während in manchen Departe-
ments im Laufe der Zeit mehr als ein Lager existierte, war es in anderen 
Gebieten so, daß in einem Lager nomades aus mehreren Verwaltungsbezir-
ken zusammengefaßt wurden. Das galt etwa für Arc-et-Senans, wo nicht 
nur Personen aus Doubs, sondern auch aus den benachbarten Departe-
ments Ain, Haute-Savoie, Jura und aus Belfort konzentriert wurden 44 . 

Insgesamt verringerte sich die Zahl der Lager im Laufe des Krieges er-
heblich. Da einige Internierungsorte als Areale für militärische Zwecke ge-
nutzt werden sollten, da außerdem die vielen kleinen Lager auf die Dauer 
zu kostenaufwendig schienen und da auch das Zusammenleben heteroge-
ner Gruppen von Internierten in einem Lagerkomplex zu erheblichen 
Spannungen führen konnte, entschied die Militärverwaltung im Herbst 
1941, das Lagersystem im besetzten Frankreich neu zu gliedern. Für die 
nomades hatte das seit dem Frühjahr 1942 die Zusammenfassung in größe-
ren Lagern zu Folge, deren regionales Einzugsgebiet über das einzelne 
Departement hinausgehen sollte'". Die Internierten aus Forge-en-Mois-
don-la-Riviere, Coudrecieux und Linas-Monthlery wurden daraufhin in 
Mulsanne (Sarthe) konzentriert, so daß das Lager am Anfang Juli 1942 877 
Personen aufwies'''. Ein weiteres regionales Lager war Montreuil-Bellay 
(Maine-et-Loire), das Anfang 1940 zur Internierung republiktreuer Spa-
nier und seit der deutschen Besatzung als Kriegsgefangenenlager für fran-
zösische Kolonialtruppen gedient hatte. Dorthin wurden am 8.November 
1941 258 Personen aus La Morellerie (Indre-et-Loire) gebracht, am 2. De-
zember 1941 213 weitere aus dem Department Finistere, drei Tage darauf 
20 Personen aus Maine-et-Loire und am 4. April 1942 25 aus Montsürs 
(Mayenne)47. Als Mulsanne wegen alliierter Bombenangriffe auf eine nahe 
Fabrik geschlossen wurde, überführte man die 717 dort Festgehaltenen An-
fang August 1942 ebenfalls nach Montreuil-Bellay. Im Oktober 1942 wa-
ren es noch einmal 35 Personen aus Barenton (Manche) und to aus Cha-
pelle-Huon (Sarthe) 4S . Die zweite Jahreshälfte 1943 brachte eine neuerliche 
Zusammenfassung des Lagersystems. Die Internierten aus Arc-et-Senans, 
— dorthin hatte man zwischenzeitlich auch die in Peigney und Moloy Fest-
gehaltenen gebracht — wurden im September 1943 nach Jargeau dirigiert. 
Die 300 in Poitiers Internierten wurden im Dezember 1943 nach Mon-
treuil-Bellay verbracht 49. Dieses Lager umfaßte im Juli 1942 330, im 
August 1052, im Dezember 1942 844 und noch am 1. Mai 1944 765 Inter-
nierte, meist Franzosen, aber auch Staatenlose und Belgier, einzelne Portu-
giesen, Spanier, Schweizer und Luxemburger l° 

In Vichy-Frankreich war den nomades gemäß dem französischen Gesetz 
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vom 6. April 1940 das Umherziehen untersagt. Da aber die Einhaltung die-
ses Verbots wenig kontrolliert wurde, konnten viele Betroffene die Wohn-
orte dennoch wechseln''. Anders die Lage jener Personen, die seit dem 
Sommer 1940 als Zigeuner aus dem deutsch annektierten Elsaß in das nicht 
besetzte Frankreich abgeschoben worden waren. Sie wurden in das 1-Dparte-
ment Pyr&iCes-Orientales gebracht und dort zunächst in Argeles, dann in 
Rivesaltes, schließlich in Le Barcares festgehalten. Von dort wurden sie im 
Sommer 1942 in das Lager Saliers (Bouches-du-Rhone) transportiert. Des-
sen Errichtung war am z5.März 1942 auf einer interministeriellen Konfe-
renz beschlossen worden. 

Abgesondert von der Mehrheitsbevölkerung, sollten in Saliers die aus 
dem Elsaß Ausgewiesenen und mit ihnen auch südfranzösische Zigeuner 
zur Seßhaftigkeit genötigt werden und traditionellen Berufen wie etwa dem 
Töpferhandwerk nachgehen. Der Assimilationszweck des Lagers wurde 
durch eine Architektur unterstrichen, die im Stil der Camargue gehalten 
war. Das Areal selbst wurde vergleichsweise großzügig ausgebaut. Damit 
suchte man kritischen Stimmen aus den USA und der Schweiz entgegenzu-
treten, die auf die katastrophale Lage hingewiesen hatten, welche während 
der Winter 1941 und 1942 in den Vichy-Frankreich unterstehenden Inter-
nierungslagern geherrscht hatte. Saliers war nicht der Inspection ünhale 
des Camps im französischen Innenministerium angegliedert, sondern — ge-
mäß dem Assimilationszweck des Lagers — dem Service social des etrangers, 
der seinerseits dem Kommissariat zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
(Commissariat ä la Lutte contre le Chömage) angehörte. Dem Ziel der 
Zwangsassimilation entsprach es auch, daß 227 Kinder aus Saliers von ihren 
Eltern getrennt und in Arles oder Marseille in kirchliche und öffentliche 
Einrichtungen eingewiesen wurden ". 

Über die Gesamtzahl der in den Lagern als nomades oder als Tsiganes 
Festgehaltenen lassen sich nur ungefähre Angaben machen. Eine Liste von 
14 Lagern im besetzten Frankreich, die um die Jahreswende 1941/42 zu-
sammengestellt wurde, nennt 3451 Internierte". Eine weitere Aufstellung 
mit elf Lagern führt für den Juli 1942 2671 und für den August 3881 Perso-
nen an 54. Für diesen Monat sind allerdings Mehrfachzählungen nicht aus-
zuschließen, da gerade zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Internierte zwi-
schen den Lagern hin- und hergeschoben wurden. Eine neuerliche Tabelle 
aus dem Dezember 1942, die noch 9 Lager umfaßt, unterteilt die 2.588 
Internierten in 2000 französische und 588 nichtfranzösische nomades". In 
der bis November 1942 unbesetzten Zone wurden nomades in Argeles, 
Rivcsaltes, Le Barcares, Saliers und in Gurs (Pyrn6es-Atlantiques) festge-
halten. In Rivesaltes waren es im April 1941 219 Personen. In Saliers waren 
am z6.Oktober 1942 55 Personen interniert, Anfang 1943 waren es 235, 
Ende des Jahres 305, am 1.März 5944 319 und am 1. Mai 1944 wieder 305. 
Insgesamt wurden dort 677 Personen für einen unterschiedlich lange Zeit-
raum festgehalten; etwa drei Viertel von ihnen waren Franzosen, die übri-
gen 25 Prozent Staatenlose und Ausländer aus insgesamt zehn Staaten °. 
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Eine Liste für ganz Frankreich aus dem Jahre 1944 nennt schließlich sechs 
Lager, darunter nun auch das südfranzösische Saliers. Danach wurden am 
1. Januar jenes Jahres 1869, am 1.März 18i und am 1. Mai 1870 nomades 

festgehalten'. Die Personen, die in diesen Aufstellungen angeführt wur-
den, waren nicht in jedem Fall Zigeuner, da die Zugehörigkeit zu den no-

mades soziographisch und nicht nach vermeintlicher »Rassenzugehörig-
keit« bestimmt wurde. Auch unter den 1940/41 zu Hunderten internierten 
forains befanden sich viele, die weder Roma noch Sinti oder Gitanos waren. 
In den Lagern Forge-en-Moisdon-la-Rivire und Montreuil-Bellay wur-
den überdies mehrere clochards konzentriert'''. Insgesamt dürfte damit die 
Schätzung zutreffend sein, daß in Frankreich zwischen 1941 und 1946 etwa 
3000 Zigeuner für einen unterschiedlich langen Zeitraum festgehalten wur-
den 9. 

Der Rückgang der Interniertenzahl im Laufe des Krieges war vor allem 
darauf zurückzuführen, daß die meisten forains im Laufe der Jahre 1941 und 
1942 freigelassen wurden. Dabei mußte die französische Verwaltung bis-
weilen den hinhaltenden Widerstand jener Feldkommandanten überwin-
den, die die forains gleich den nomades als Zigeuner ansahen und sie des-
halb dauerhaft interniert wissen wollten'. Aber selbst manche zunächst als 
nomades Klassifizierte konnten entlassen werden, wenn sie von der Lager-
verwaltung als sozial angepaßt eingeschätzt wurden, darüber hinaus einen 
festen Wohnsitz nachwiesen und insofern soziographisch nicht mehr als 
nomades eingestuft werden konnten 6'. Ihre Freilassung war allerdings 
nicht nur an die Erlaubnis des Feldkommandanten und des Präfekten des 
Departements gebunden, in dem sich das jeweilige Lager befand, sondern 
auch an die Zustimmung des aufnehmenden Departements. Da sich dort 
oft Widerstände rührten, gelangten letztlich nicht alle in Freiheit, die mit-
hilfe nicht internierter Familienangehöriger eine Wohnung gemietet oder 
ein Haus gekauft hatten'. 

Manchen Internierten gelang die Flucht. Wieder andere wurden zur Ar-
beit in Deutschland angeworben oder — wie 7o nomades aus Poitiers im 
Januar 1943 — zwangsweise dorthin verschickt. Ob diese 7o Personen sofort 
oder erst nach einigen Wochen in Deutschland in die Konzentrationslager 
Buchenwald und Sachsenhausen gebracht wurden, ist unklar'). Einen Son-
derfall bildeten einige belgische Zigeunerfamilien, die sich am 6. Dezember 
1941 aus dem Lager Monthlery mit der Bitte um Repatriierung an den bel-
gischen Generalkonsul in Paris gewandt hatten. Im Herbst des folgenden 
Jahres erhielt der Konsul aus Montreuil-Bellay, wohin man diese Internier-
ten inzwischen überführt hatte, die Namen von 59 Personen mit belgischer 
Staatsbürgerschaft. Zu diesem Zeitpunkt bestanden die Betroffenen aber 
nicht mehr auf der Repatriierung, weil sich ihnen inzwischen eine ander-
weitige Möglichkeit geboten hatte, das Lager zu verlassen und in dessen 
Nähe Wohnungen zu finden'''. 

Die internierten nomades waren Lagerordnungen unterworfen, die ihre 
Bewegungsfreiheit erheblich einschränkten. In Coudrecieux waren etwa 
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der Zeitpunkt des morgentlichen Aufstehens und des abendlichen Licht-

löschens genau festgelegt. Besuche im Lager waren nicht gestattet. Einge-

hende Post, Zeitungen und Bücher wurden kontrolliert, ausgehende Post 

zensiert. Einkäufe außerhalb des Lagers standen unter Polizeiaufsicht. Son-

stiger Ausgang unterlag der Genehmigung durch den Lagerführer. Bei 

Inspektionen hatten sich die Internierten in ihren Wohnwagen aufzuhal-

ten. Arbeit war nur innerhalb des Lagerareals vorgesehen. Protest und 

Fluchtversuche wurden mit Haft im lagereigenen Gefängnis bestraft'''. In 

Montreuil-Bellay galt in solchen Fällen eine Skala von Repressionen, die 

vom Entzug des Taschengeldes und dem Verbot, die Lagerkantine zu be-

nutzen, über das Untersagen von Besuch, Korrespondenz und Paketemp-

fang bis zur Stornierung von Anträgen zur Freilassung und der Haft im 

Lagergefängnis reichte". 

Die Lager wurden meist von Gendarmen oder Zivilgardisten (gardiens 

civils) bewacht. Bei größeren Arealen waren Mauer und Stacheldraht oder 

ein doppelter Stacheldrahtzaun, Spanische Reiter, Wachtürme, Such-

scheinwerfer oder doch die nächtliche Erleuchtung des Zaunes üblich. Un-

zureichende Wasserversorgung, eine oft untaugliche Kanalisation, mangel-

hafte Ernährung, undichte, baufällige, kaum möblierte und nicht selten 

völlig überbelegte Wohnbaracken, Wagen oder Häuser, fehlendes Heizma-

terial sowie der Mangel an Kleidung und Schuhwerk kennzeichneten den 

Lageralltag. Hinzu kamen eine unzulängliche medizinische Versorgung 

und ein Schwarzmarkt, von dem zuvorderst das Wachpersonal profi-

tierte67. 

Entgegen vielfachen Bekundungen aus den Präfekturen, man wolle die 

nomades durch geregelte Arbeit assimilieren, blieben die Beschäftigungs-

möglichkeiten für die Erwachsenen gering". In Montreuil-Bellay behielt 

die Lagerverwaltung zudem große Teile des Lohnes für die im Lager gefer-

tigten Textilien ein, weshalb die Männer diese Arbeit bald verweigerten 

und gänzlich den Frauen und Kindern überantworteten. Der Versuch, 85 

Internierte bei Renault in Le Mans einzusetzen, schlug fehl. 1943 arbeiteten 

allerdings etwa 5o Personen auf dem Flughafengelände im nahen Saumur". 

Die Internierten litten vielfach unter Lungenkrankheiten, Skorbut und 

Krätze; nicht selten bestand Typhusgefahr. Speziell für Montreuil-Bellay 

registrierte die Gesundheitsinspektion des Ddpartements Maine-et-Loire 

um die Jahreswende 1941 /42 eine hohe Kindersterblichkeit. Im folgenden 

Jahr starben dort vor allem Ältere, unter ihnen viele Clochards, die anders 

als die Zigeunerfamilien alleine standen und auch keine Unterstützung von 

außen zu erwarten hatten 7°. Insgesamt starben zwischen 1940 und 1944 um 

die hundert der 3000 in Frankreich als nomades Internierten. Diese Morta-

litätsziffer wich zwar nur unerheblich von jener ab, die bei den in Freiheit 

lebenden nomades registriert worden war. Sie lag gleichwohl deutlich über 

der Todesquote, die sich bei den politischen Häftlingen und bei jenen fest-

stellen ließ, die wegen verbotenen Schwarzmarkthandels oder krimineller 

Delikte in französischen Lagern festgehalten wurden. Die internierten no- 
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mades wurden von der Administration in signifikanter Weise vernachläs-
sigt; sie litten besonders unter materieller Not und mangelhafter Ernäh-
rung''. Daß es in den Lagern aber nicht zu Katastrophen größeren Ausma-
ßes kam, war auf die häufigen Inspektionen durch Institutionen wie das 
Rote Kreuz, die Generalinspektion des Gesundheitswesens, die Präfekten 
und Unterpräfekten zurückzuführen. Eine Rolle spielte auch ein ausge-
prägtes Berichtswesen, das die Lagerleitungen zu monatlichen Überblicken 
für Präfekten und Unterpräfekten nötigte und ihnen Sonderberichte abver-
langte, wenn etwa Ärzte oder Pfarrer Übelstände anprangerten oder wenn 
sich Internierte schriftlich beschwerten''. 

Die letzte Kriegsphase erlebten die in Frankreich als »Zigeuner« Stigma-
tisierten unterschiedlich. Einige Untergetauchte schlossen sich der l'tsi-
stance an 73. Im Departement Lot-et-Garonne und wohl nicht nur dort 
erschossen Einheiten der Wehrmacht und SS Personen, die sie für »zigeu-
nerische Spione« hielten 74. Im südfranzösischen Saliers hingegen ermun-
terte der Lagerkommandant die Internierten im August 1944 angesichts des 
alliierten Vormarsches und der Gefahr von Luftangriffen zur Flucht. Sa-
liers wurde am 25. August 1944 geräumt und einige Wochen später ganz 
geschlossen 75. Auch die in Montreuil-Bellay Internierten liefen 1944 Ge-
fahr, Opfer von Bombenangriffen zu werden. Am;.Juli   1944 wurden bei 
einem solchen Angriff in der Tat 2 Menschen getötet und 19 verletzt. Zahl-
reiche Internierte flüchteten, so daß im Oktober 1944 nur noch 511 Perso-
nen gezählt wurden 76. Bei der Befreiung Frankreichs im Spätsommer 5944 

bestanden noch fünf Lager für nomades — Ile-et-Vilaine (Rennes), Alliers 
(Charente), Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), Jargeau (Loiret) und 
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes (Yonne). Ihre Zahl wurde im Dezem-
ber 1944 auf drei und im Januar 1945 auf zwei reduziert. Ende Februar 5945 
wurden dort noch 755 nomades festgehalten; diese Ziffer wuchs in den 
beiden folgenden Monaten auf 923. Seither sank sie; die letzten Internierten 
wurden erst im Mai 1946 entlassene. 

Im faschistischen Italien'" hatte das Innenministerium am 8. August 
1926 die Grenzpolizei angewiesen, »das Zigeunerwesen in seinem Kern zu 
treffen«. Faktisch zielte man aber nur darauf, Zigeunern aus anderen Län-
dern zwar die Durchreise, nicht aber einen Daueraufenthalt in Italien zu 
gewähren 79. Italienische Zigeuner waren von diesen Restriktionen ebenso-
wenig betroffen wie von der faschistischen Rassengesetzgebung, die sich 
gegen die Juden und »afrikanische Mischlinge« richtete. 

Die »Vorschriften für die Konzentrationslager und Internierungsstät-
ten« des Innenministeriums vom 8. Juni 1938, die politischen Gegnern des 
Regimes und vermeintlichen Spionen galten, trafen hingegen auch einige 
Zigeuner. Roma, die an der Grenze zu Jugoslawien lebten, wurden infolge 
dieses Erlasses noch im gleichen Jahr nach Sardinien verbannt und dort im 
Lager Perdasdefogu festgehalten. Zumindest einige konnten in den näch-
sten Jahren auf das Festland zurückkehren 8°. Das Spionageklischee lag 
auch einer Anweisung des italienischen Innenministeriums vom 11. Sep- 
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tember 1940 zugrunde. Danach sollten ausländische Zigeuner des Landes 
verwiesen, und einheimische Fahrende an bestimmten Orten unter polizei-
licher Aufsicht konzentriert werden'. Faktisch wurden vor allem Zigeu-
nerfamilien mit nicht-italienischen Namen interniert. Sinti mit dem Namen 
Reinhardt wurden 1940 auf den Isole Tremiti, Roma aus den Familien Go-
man, Bogdan, Levak, die Sinti-Familie Heldt und andere in Agnone 
(Campobasso) in eigens zu diesem Zweck eingerichteten Lagern zusam-
mengefaßt. Die im Kloster von San Bernadino in Agnone Internierten hat-
ten Panzergräben gegen die erwarteten alliierten Truppen auszuheben 81. 

Nach der italienischen Annektion Südsloweniens im Frühjahr 1941 wur-
den zahlreiche Zigeunerfamilien, die bis dahin zwischen Venetien, Öster-
reich und Slowenien gereist waren, im darauf folgenden Jahr nach Tossicia 
(Teramo) verbracht. In diesem Lager am Gran Sasso, in dem zuvor Juden, 
Staatenlose und Ausländer interniert worden waren, lebten die Roma nach 
den Erinnerungen eines Internierten «unter erbarmungswürdigen Umstän-
den«. Da in den Holzbaracken weder Betten noch Matratzen vorhanden 
waren, schliefen sie auf dem Boden. Die Lebensmittelrationen waren unzu-
reichend. Der Lagerkommandant erlaubte den älteren Frauen allerdings, in 
der Umgebung zu betteln und so die Lage der Familien ein wenig zu ver-
bessern 83. Weitere Roma und Sinti wurden in Ferramonti di Tarsia (Co-
senza), Poggio Mirteto (Rieti), Gries bei Bozen in Acquila sowie vereinzelt 
auch in Berra bei Ferrara, in Viterbo, Montopoli Sabina und Collefiorito 
presso Foligno festgehalten 8q. 

Nach dem erfolgreichen Putsch gegen Mussolini am 8.September 1943 
ließen die Carabinieri die Zigeuner aus Agnone wie aus Tossicia fliehen. Sie 
zerstreuten sich im Gebirge. Im Norden schlossen sich einige der resistenza 
an. Zu ihnen gehörten Walter Catter, der am 11 . November 1944 als Par-
tisan in Vicenza gehenkt wurde, und sein Cousin Giuseppe Catter, der bei 
einem Gefecht nahe Lovegno in Ligurien starb. Andere kämpften in Pie-
mont und Ligurien in den Reihen des Widerstandes gs. Zeitzeugenberichte 
deuten zudem darauf hin, daß sich auch Zigeuner unter den Italienern be-
fanden, die in der letzten Kriegsphase aus Norditalien in deutsche Konzen-
trationslager verschleppt wurden". 



2. Serbien: Geiselerschießungen und 
Lagerhaft 1941 / 42 

Am 6. April 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht Jugoslawien. Große 
Teile des Territoriums wurden dem Deutschen Reich, Ungarn, Bulgarien 
und Italien zugeschlagen; in Kroatien wurde ein Satellitenstaat installiert'''. 
Serbien wurde einer deutschen Militärverwaltung unterstellt. Die Struktur 
des deutschen Besatzungsregimes war komplex. Das Kommando über die 
deutschen Truppen hatte der Militärbefehlshaber in Serbien. Ihm waren 
zwei Stäbe zugeordnet. Der Kommandostab hatte die militärische Aufsicht 
über die deutschen Streitkräfte, unter denen General Paul Baders 65. Korps 
eine gewisse Selbständigkeit besaß. Dem Verwaltungsstab unter Staatsrat 
und SS-Gruppenführer Harald Turner und seinem Stellvertreter SS-Sturm-
bannführer Georg Kiessel unterstanden die provisorische serbische Regie-
rung, die deutschen Feld- und Kreiskommandanturen, die Einsatzgruppe 
der Sicherheitspolizei und des SD unter 55-Standartenführer Wilhelm 
Fuchs sowie das Reserve-Polizeibattaillon 64 der Ordnungspolizei. Für 
Görings Vierjahresplan-Behörde wurde mit Hans Neuhausen ein General-
bevollmächtiger für Wirtschaft in Serbien eingesetzt, der zudem gemein-
sam mit dem Verwaltungsstab des Militärbefehlshabers die Wehrwirt-
schaftsstelle Südosten führte. Der deutsche Botschafter in Belgrad Felix 
Benzler fungierte als Bevollmächtigter des Auswärtigen Amtes 88. 

Am 3o. Mai 1941 erließ der Militärbefehlshaber eine Verordnung gegen 
die serbischen Juden, die sie ökonomisch, politisch und kulturell diskrimi-
nierte89. Diese Sanktionen besaßen insofern eine Besonderheit, als sich sich 
gleichermaßen gegen die in Serbien lebenden Roma richteten". Jene sollten 
in gesonderten »Zigeunerlisten« erfaßt werden und gelbe Armbinden mit 
der Aufschrift »Zigeuner« tragen. In Anlehnung an die Definition des Ju-
den durch die Nürnberger Gesetze wurden die Personen zu »Zigeunern« 
erklärt, die »von mindestens drei der Rasse nach zigeunerischen Großel-
ternteilen« abstammten. Ihnen sollten solche »zigeunerische(n) Misch- 
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linge« gleichgestellt werden, die »von einem oder zwei zigeunerischen 

Großelternteilen abstammen und mit einer Zigeunerin verheiratet sind 

oder mit einer Zigeunerin die Ehe eingehen.«" Diese Richtlinien, die vom 

Verwaltungsstab des Militärbefehlshabers und damit von den ranghöch-

sten SS-Angehörigen in Serbien entworfen worden waren'', richteten sich 

mithin primär gegen »Zigeuner« und erst in zweiter Linie gegen »Zigeuner-

mischlinge«, denen innerhalb des Reiches die besondere Feindschaft der 

RHF und des RKPA galt. 

Die »Verordnung betreffend Juden und Zigeuner« stieß, soweit sie auf 

die Zigeuner zielte, auf einige Proteste. Auf Drängen muslimischer Wür-

denträger verwahrte sich das kroatische Außenministerium bei der deut-

schen Gesandtschaft in Zagreb dagegen, daß in den westlichen Teilen Ser-

biens und in Nis Moslems zu Zigeunern erklärt würden. Die Gesandtschaft 

möge auf die deutsche Militärverwaltung in Serbien einwirken, daß »die 

dortigen Moslemin nicht zigeunerischen Ursprungs und kroatischer Mut-

tersprache entsprechend geschützt und als Arier und nicht als Zigeuner 

behandelt« würden". In Serbien selbst führte man gegen die Zigeuner-

Definition der »Verordnung betreffend Juden und Zigeuner« ein eher so-

ziographisches Zigeuner-Verständnis ins Feld. Um »gewisse(r) Härten« zu 

vermeiden, sah sich der Verwaltungsstab des Militärbefehlshabers deshalb 

bald genötigt, »serbische Staatsangehörige zigeunerischer Abstammung«, 

die einen »geacheten Beruf« ausübten, einen »ordentlichen Lebenswandel« 

führten und deren Familien mindestens seit 185o seßhaft seien, »vorerst« 

von den Zigeuner-Bestimmungen auszunehmen. Die Betroffenen waren 

dazu auf das Wohlwollen ihres Ortsbürgermeisters oder Dorfältesten an-

gewiesen, dem es oblag, den Zigeunerfamilien eine Seßhaftigkeit »minde-

stens seit dem Jahre 1850« zu attestieren". 

Jenen, die diese Bescheinigung nicht erlangten, wurden als »Zigeuner« 

registriert und mit einer gelben Armbinde stigmatisiert, bei miserabler Er-

nährung zur Zwangsarbeit genötigt oder in den Konzentrationslagern fest-

gehalten, die seit dem Frühsommer 1941 von der Sicherheitspolizei auf ser-

bischen Gebiet eingerichtet worden waren's. Fahrende Zigeuner wurden 

entsprechend dem Klischee vom zigeunerischen Spion besonders intensiv 

verfolgt; sie seien, schrieb ein Oberwachtmeister der Schutzpolizei im 

Herbst 1941 über seinen Jugoslawien-Einsatz, »gerade in Kriegszeiten in 

Grenzgebieten« »eine dauernde Gefahr des Verrats und der Spionage« 96 

Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 än-

derte sich militärische Konstellation in Serbien grundlegend 97. War der Wi-

derstand gegen die Besatzung bis dahin eher verhalten gewesen, so begann 

Anfang Juli 1941 ein kommunistischer Aufstand, dessen Umfang die deut-

schen Besatzer überraschte. Gleichwohl hoffte man ihn allein mit Polizei-

kräften niederwerfen zu können. Zu den Mitteln, mit denen die deutsche 

Polizei die Partisanen zu schlagen gedachte, zählten dabei von Beginn an 

»Vergeltungsexekutionen«. Politische Häftlinge, die man der Mitglied-

schaft in der kommunistischen Partei verdächtigte, und Juden waren am 
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zz. Juli 1941 die ersten, die man als »Geiseln« erschoß, um die Aufstandsbe-

wegung zurückzudrängen. 
Den Polizeieinheiten und dem zusätzlich eingreifenden 65. Armeekorps 

gelang es wider Erwarten nicht, den Partisanenaufstand zu beenden. Auch 
die »rücksichtslosen Sofortmaßnahmen gegen die Aufständischen, deren 

Helfershelfer und ihre Angehörigen«, die der Wehrmachtsbefehlshaber 
Südosten Feldmarschall List Anfang September 1941 von Saloniki aus ver-

langte, beeinflußten das militärische Kräfteverhältnis kaum°. Angesichts 
sich mehrender Erfolge der Partisanen setzte List durch, daß zur Verstär-

kung der deutschen Truppen die 342. Division aus Frankreich nach Serbien 

versetzt wurde und daß General Franz Böhme, der Kommandeur des 
18. Armeekorps, den General der Luftwaffe Heinrich Danckelmann als 

Militärbefehlshaber ablöste. 
Böhme, der am 18.September 1941 in Belgrad eintraf, ordnete sofort eine 

»Strafexpedition« in die Region um Sabac an, die »die gesamte Bevölkerung 
auf das Schwerste treffen« sollte". Gleichwohl wurden den deutschen 
Truppen weiterhin Verluste zugefügt. Daß Nachrichteneinheiten der 

Wehrmacht am 2. Oktober 1941 bei Topola in einem Hinterhalt der Parti-

sanen gerieten und, wie man zunächst annahm, 21 Mann verloren, empfand 

man dabei als besonders schmählich. Eine Order des Oberkommandos der 
Wehrmacht vom 16. September 1941 aufgreifend, die bei kommunistischen 
Aufstandsbewegungen als »Sühne für ein deutsches Soldatenleben« die 

»Todesstrafe für so— ioo Kommunisten« verlangte 	befahl die deutsche 

Militärführung in Serbien daraufhin, als »Repressalie und Sühne« seien 
»sofort für jeden ermordeten deutschen Soldaten Zoo serbische Häftlinge 

zu erschießen. Chef der Mil.verwaltung wird gebeten, 2100 Häftlinge in 
den Konzentrationslagern Sabac und Belgrad (vorwiegend Juden und 
Kommunisten) zu bestimmen.« '°' Dieser — nur mündlich weitergegebene —

Befehl radikalisierte die Order des Oberkommandos der Wehrmacht in 

zweifacher Hinsicht. Er legte sich auf die dort angegebene Höchstzahl von 
»Sühne«-Opfern fest und bezog die Juden, die man seitens der deutschen 
Militärführung in Serbien durchweg unter den Feinden des Deutschen Rei- 

ches wähnte 	in die Gruppe der Opfer ein. 
Die Richtlinien zur Vergeltungspolitik, die Böhme am io. Oktober 1941 

herausgab, bestätigten diese Linie. Danach waren »in allen Standorten in 
Serbien« »umgehend alle Kommunisten, als solche verdächtigen männ-

lichen Einwohner, sämtliche Juden, eine bestimmte Anzahl nationalisti-

scher und demokratisch gesinnter Einwohner als Geiseln festzunehmen.« 
Für jeden getöteten »deutschen Soldaten oder Volksdeutschen« seien to°, 

für jeden verwundeten »deutschen Soldaten oder Volksdeutschen« 5o Gei-
seln zu erschießen. Bei den Opfern sollte es sich um Männer zwischen 14 

und 7o Jahren handeln. Die Exekutionen sollten jene Truppenteile vorneh-

men, die im Kampf mit den Partisanen Verluste erlitten hatten '°3. 

Da es der Wehrmacht an Opfern für die »Vergeltungsexekutionen« man-

gelte, forderte man die in Belgrad stationierte Einsatzgruppe der Sicher- 
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heitspolizei und des SD auf, für 21 bei Topola getötete deutsche Soldaten 
»die nötige Zahl« von 2100 »Geiseln« »zur Verfügung zu stellen« <04. Die 
Einsatzgruppe hatte im Laufe des Sommers 1941 die Juden aus Belgrad und 
aus dem Banat im Belgrader »Durchgangslager« Topovske Supe und eine 
größere Gruppe jüdischer Flüchtlinge vor allem aus Osterreich im KZ Sa-
bac" zusammengepfercht, in dem außerdem Zigeuner festgehalten wur-
den. Der Leiter der Einsatzgruppe entschied, daß für die »Vergeltungs-
exekutionen« 1295 Juden aus Topovske Supe sowie 8o5 Juden und Zigeu-
ner aus Sabac »entnommen« werden sollten io6. Auf diese Weise gerieten die 
in Serbien lebenden Roma unter die Opfer der deutschen »Sühnemaßnah-
men«. 

In Belgrad wurden die Juden von Exekutionskommandos jener Einhei-
ten erschossen, die bei Topola Verluste erlitten hatten. Angehörige einer 
anderen Wehrmachtseinheit sowie des 64. Polizei-Reserve-Battaillons er-
mordeten in Zasavica am 12. und 83. Oktober 8941 die aus dem KZ Sabac an 
der Save »entnommenen« Juden und Zigeuner '°'. Da inzwischen ein weite-
rer der bei Topola verletzten deutschen Soldaten gestorben war, wurde die 
Zahl der Erschießungsopfer um etwa wo Personen aus dem KZ Sabac auf 
2200 erhöht. Dementsprechend meldeten Sicherheitspolizei und SD am 
2o. Oktober 1941 über das KZ Sabac: »Gesamt-Gefangenenzahl ca. 22000, 
bisher überprüft etwa 8000, liquidiert bisher 910 durch die Wehrmacht.« '08  

Staatsrat Turner, der Leiter des Verwaltungsstabes beim Militärbefehls-
haber, schlug am i6.0ktober 1941 vor, weitere 2200 »Geiseln« für zehn in 
Valjevo erschossene und 24 verwundete deutsche Soldaten exekutieren zu 
lassen '°9. Einen Tag später schrieb er an seinen Freund SS-Gruppenführer 
Richard Hildebrandt nach Danzig: »Lieber Richard! Soeben erreicht mich 
Dein lieber Brief vom 6. Oktober. Ich danke Dir dafür ebenso herzlich wie 
für das mir als Geburtstagsangebinde übersandte Büchlein, das mir eine 
willkommene Abwechslung im ewigen Einerlei des hiesigen Dienstes sein 
wird. Daß hier der Teufel los ist, weißt Du ja wohl. Es sind erhebliche 
Truppenvermehrungen hergekommen, die sich nun an das Aufräumen her-
anmachen, was aber mit den üblichen Schwierigkeiten verknüpft ist.... Vor 
5 Wochen ungefähr hatte ich bereits die ersten von 600 an die Wand gestellt, 
seitdem haben wir bei einer Aufräumungsaktion etwa wieder wo° umge-
legt, bei einer weiteren wieder etwa l000 und zwischendurch habe ich dann 
in den letzten 8 Tagen zwo Juden und 200 Zigeuner erschießen lassen nach 
der Quote 1 : wo für bestialisch hingemordete deutsche Soldaten und wei-
tere 2200, ebenfalls fast nur Juden, werden in den nächsten 8 Tagen erschos-
sen. Eine schöne Arbeit ist das nicht! Aber immerhin muß es sein, um 
einmal den Leuten klar zu machen, was es heißt, einen deutschen Soldaten 
überhaupt nur anzugreifen und zum andern löst sich die Judenfrage auf 
diese Weise am schnellsten. Es ist ja eigentlich falsch, wenn man es genau 
nimmt, daß für ermordete Deutsche, bei denen ja das Verhältnis 1 : zoo zu 
Lasten der Serben gehen müßte, nun ioo Juden erschossen werden, aber die 
haben wir nun einmal im Lager gehabt, — schließlich sind es auch serbische 
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StA und sie müssen ja auch verschwinden.« n° Turner empfand die Exeku-
tion der Juden zur »Vergeltung« für das Vorgehen der Partisanen wohl als 
nicht ganz angemessen, meinte als SS-Angehöriger jedoch, daß die ohnehin 
anstehende »Judenfrage« sich so »am schnellsten« lösen werde; zusätzlich 
führte er für die Erschießung der Juden und Zigeuner das ihm pragmatisch 
erscheinende Argument ihrer Verfügbarkeit an. 

Acht Tage später trat Turner unter dem Druck neuer Ereignisse sehr viel 
intensiver dafür ein, gerade Juden und Zigeuner für die »Vergeltungsexeku-
tionen« auszuwählen. Zwei Wehrmachtseinheiten hatten inzwischen die 
Richtlinien zur Vergeltungspolitik auf eigene Faust angewendet und in den 
Städten Kraljevo und Kragujevac über 4000 Menschen umgebracht. Turner 
und Böhmes Stabschef Faulmüller erarbeiteten angesichts dieser Massaker 
neue Richtlinien, die am 25.0ktober 1941 bekanntgegeben wurden. Sie 
untersagten »wahllose Festnahmen und Erschießungen von Serben«, da 
dies nur die Aufständischen stärke. Als »nicht wieder gutzumachende 
Fehlgriffe« tadelten sie insbesondere Erschießungen von »V-Leuten, Kroa-
ten und ganzen Belegschaften deutscher Rüstungsbetriebe«. Fortan sei in 
Zweifelsfällen vor der Erschießung die Entscheidung der vorgesetzten 
Dienststelle »einzuholen« "'. Einen Tag später präzisierte Turner das in 
einer »geheimen Kommandosache« an die Feld- und Kreiskommandantu-
ren. Jene sollten die Wehrmacht bei »Vergeltungsexekutionen« nicht nur 
beraten, sondern auch »der Truppe eine Reihe von Geiseln« stellen, bei 
denen, so Turners vage Formulierung, »einigermaßen ein gewisser Schuld-
begriff, auch nur auf Grund der allgemeinen Haltung der Festzunehmen-
den, in Betracht gezogen werden« solle. Falls die Zahl der »Geiseln« für die 
Exekutionen nicht reiche, sei dies dem Verwaltungsstab beim Militärbe-
fehlshaber sofort zu berichten. »Grundsätzlich«, fuhr Turner fort, stellten 
Juden und Zigeuner »ganz allgemein ein Element der Unsicherheit und 
damit Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit« dar. Es sei 
»der jüdische Intellekt«, der »diesen Krieg heraufbeschworen« habe und 
der deshalb »vernichtet« werden müsse. »Der Zigeuner« könne »auf Grund 
seiner inneren und äußeren Konstruktion kein brauchbares Mitglied einer 
Völkergemeinschaft« sein. Das »jüdische Element« sei an der »Führung der 
Banden erheblich beteiligt«; »gerade Zigeuner« seien dort »für besondere 
Grausamkeiten und den Nachrichtendienst verantwortlich«. Deshalb seien 
»grundsätzlich in jedem Fall alle jüdischen Männer und alle männlichen 
Zigeuner als Geisel der Truppe zur Verfügung zu stellen.« "2  

Turners Order, die antisemitische und antiziganistische Klischees mit 
einem biologistischem Rassismus verknüpfte, gab die männlichen Juden 
und Zigeuner zur Erschießung frei. Das stand in Einklang mit den Vorstel-
lungen der Wehrmachtsführung in Serbien. Dort war man ebenfalls der 
Ansicht, daß die wahllose Exekution von Serben den Spielraum der deut-
schen Besatzungsmacht schmälere. Da die Militärführung in Serbien ande-
rerseits aber die Quote von too erschossenen »Geiseln« für einen getöteten 
und 5o »Geiseln« für einen verwundeten deutschen Soldaten unbedingt 
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einhalten wollte, hatte man keine Bedenken, Juden und Zigeuner umzu-

bringen. Die Juden galten in den Phantasmagorien der Militärführung in 

Serbien ohnehin als Feinde des Deutschen Reiches, die mit den Kommuni-
sten gemeinsame Sache machen würden. In den Zigeunern wähnte man 

Spione, die für den vorgeblich jüdisch-kommunistischen Feind im Einsatz 
seien. Bei einer Erschießung von Juden und Zigeunern erwartete man zu-

dem weniger Protest aus der Bevölkerung als beim Mord an Serben oder an 
Kroaten "3. 

Die »Vergeltungsexekutionen« für die in Valjevo erschossenen und ver-
wundeten deutsche Soldaten entsprachen dem von Turner vorgegebenen 

Muster. Da die Zahl der greifbaren Juden inzwischen nicht einmal mehr 
2000 betrug, verhaftete man in Belgrad noch etwa 25o Roma, um die festge-

legte Zahl von 2200 Mordopfern zu erreichen "4. Die ersten Erschießungen 
führte ein Kommando des Infanterie-Regiments 734 unter Oberleutnant 

Hans-Dietrich Walther am 27. und 3o.Oktober 1941 durch. Zwei Tage 
darauf berichtete er seinen Vorgesetzten 	Walther monierte die Last- 
kraftwagen der Feldkommandantur 599, die ihm für den Transport der 

Juden und Zigeuner zum Erschießungsplatz zur Verfügung standen, als 
»unzweckmäßig«, da sie von Zivilisten gefahren worden und ohne Verdeck 

gewesen seien, so daß die Bevölkerung gesehen habe, »wen wir auf den 
Fahrzeugen hatten und wohin wir dann fuhren.« Die »Richtstätte« lobte er 

dagegen als »sehr günstig«, weil dort ein »Entkommen der Gefangenen« 
»mit wenig Mannschaften zu verhindern« gewesen sei. Ebenfalls »günstig« 

sei der Sandboden dort, da er »das Graben der Gruben« erleichtere und so 
»die Arbeitszeit« verkürze. 

Walther hatte das Gelände absperren und von Maschinengewehrschüt-
zen sichern lassen. Dann hatte man den Opfern Gepäck und Wertgegen-

stände abgenommen, die der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt über-
geben werden sollten. Die meiste Zeit, so Walther, habe das Ausheben der 

Gruben in Anspruch genommen, »während das Erschießen selbst sehr 

schnell« gegangen sei: » loo Mann 4o Minuten«. Die Tötung der Juden sei 
»einfacher« gewesen als die der Zigeuner. »Eher gefaßt« hätten die Juden 

»sehr ruhig« gestanden, »während die Zigeuner heulen, schreien und sich 

dauernd bewegen, wenn sie schon auf dem Erschießungsplatz stehen. 
Einige sprangen sogar vor der Salve in die Grube und versuchten sich tot zu 

stellen.« Walthers Resüm: »Anfangs waren meine Soldaten nicht beein-

druckt. Am 2. Tage jedoch machte sich schon bemerkbar, daß der eine oder 
andere nicht die Nerven besitzt, auf längere Zeit eine Erschießung durch-

zuführen. Mein persönlicher Eindruck ist, daß man während der Erschie-

ßung keine seelischen Hemmungen bekommt. Diese stellen sich jedoch ein, 
wenn man nach Tagen abends in Ruhe darüber nachdenkt.« Eine Woche 

später erhielt Walthers Einheit die Order, eine dritte Erschießung durchzu-

führen. Als danach etwa 600 Juden und Zigeuner erschossen waren, bat 

Walther, von den Exekutionen entbunden zu werden: Er träume nachts 

von den Erschießungen und sei mit den Nerven am Ende. Die folgenden 
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»Vergeltungsexekutionen« für Valjevo wurden teils einer anderen Wehr-
machtseinheit, teils dem 64. Polizei-Reserve-Battaillon übertragen 

Etwa zeitgleich zu diesen Morden gewannen die deutschen Truppen in 
Serbien die Oberhand über Titos Partisanen, die sich nach Kroatien zu-
rückziehen mußten. Obwohl Turner am 3.November 1941 die Feld- und 
Kreiskommandanturen noch einmal angewiesen hatte, sofort alle Juden 
und Zigeuner als »Geiseln« festzunehmen "7, wurden die Mordquoten, die 
sich aus Böhmes Befehl vom to. Oktober 1941 ergaben, angesichts dieser 
Konstellation nicht mehr eingehalten. Nach einer nicht ganz vollständigen 
Auflistung aus Böhmes Generalstab waren bis zum 5.Dezember 1941 
11 164 Menschen als »Sühneopfer« erschossen worden; 20 174 »Sühnemaß-
nahmen« stünden noch aus "8. Am 22. Dezember 1941 wurde rückwirkend 
eine niedrigere »Sühnequote« befohlen. Danach sollten für einen getöteten 
deutschen Soldaten oder »Volksdeutschen« so und für einen Verwundeten 
aus diesen beiden Gruppen 25 Menschen erschossen werden '''. Als »Süh-
negefangene« wurden auch jetzt neben »nicht mit der Waffe betroffenc(n) 
Kommunisten« und »Verbrecher(n)« global Zigeuner und Juden gezählt. 
Zahlreiche Roma fielen deutschen »Vergeltungsexekutionen« in der Tat 
noch in den folgenden Jahren zum Opfer 12O. Als beispielsweise im Februar 
1942 einige Gefangene des KZs Crveni Krst bei Nis bei einem Fluchtver-
such Angehörige des deutschen Wachpersonals töteten, ließ der Feldkom-
mandant von Nis zur »Sühne« 85o Personen exekutieren, unter ihnen alle 
männlichen jüdischen Häftlinge des Lagers und zahlreiche der dort inhaf-
tierten Zigeuner. Von den in Crveni Krst registrierten Roma kamen nach 
den Lagerakten insgesamt 237 ums Leben 

Felix Benzler, der Bevollmächtigte des Auswärtigen Amtes in Belgrad, 
hatte seit Anfang September 1941 das Auswärtige Amt gedrängt, die männ- 
lichen Juden aus Serbien fortschaffen zu lassen 	Er favorisierte die De- 
portation der Juden auf eine Insel im rumänischen Donaudelta, wäre aber 
auch mit ihrer »sofortige(n) Abschiebung« in das Generalgouvernement 
oder in die deutsch besetzte UdSSR einverstanden gewesen. Mit den Fami-
lienangehörigen der Deportierten werde man, so Benzler, in Serbien selbst 
»fertig werden müssen.« "3  Das Auswärtige Amt wandte sich in Absprache 
mit dem RSHA, für das Eichmann die Alternative »Erschießen« ins Ge-
spräch brachte "4, gegen das Deportationsverlangen, da man diplomatische 
Verwicklungen mit Rumänien vermeiden wollte. Unterstaatssekretär Mar-
tin Luther hielt verärgert fest, der Militärbefehlshaber in Serbien solle doch 
seinerseits für die »sofortige Beseitigung« der Juden »Sorge tragen«. »In 
anderen Gebieten« seien »andere Militärbefehlshaber mit einer wesentlich 
größeren Anzahl von Juden fertig geworden, ohne überhaupt darüber zu 
reden.« "1  Gleichwohl sahen sich Luther und Heydrich durch das Benzlers 
Drängen genötigt, für das Auswärtige Amt Ministerialrat Rademacher und 
für das RSHA Friedrich Suhr nach Belgrad zu schicken 

Rademacher und Suhr erfuhren am 19. und 20. Oktober 1941 von Wil-
helm Fuchs, dem Leiter der in Belgrad stationierten Einsatzgruppe der Sipo 



Serbien 255 

und des SD, daß die letzten jüdischen Männer innerhalb der nächsten Tage 
erschossen würden. Damit sei, so Rademacher im Bericht über seine 
»Dienstreise nach Belgrad«, das von der Gesandtschaft »angeschnittene 
Problem erledigt«. Zugleich war aber die neue Frage aufgeworfen, was man 
mit den jüdischen Frauen, Kindern und Alten, die man auf 20 000 Personen 
schätzte, und mit den auf 1500 Personen taxierten Zigeunern zu machen 
habe, von denen die Männer »ebenfalls noch erschossen werden« sollten. 
Man plante, diese Personen während des Winters 1941 / 42 im Romaviertel 
Semlin (Zemun, Sajmiste) zu konzentrieren, wo die Ernährung »notdürftig 
sichergestellt« sei, sie dann auf die serbische Save-Insel Mitrovica und von 
dort »auf dem Wasserwege in die Auffanglager im Osten« zu deportieren, 
sobald dazu »im Rahmen der Gesamtlösung der Judenfrage die technische 
Möglichkeit« bestehe'''. 

Das für Mitrovica vorgesehene Lager erwies sich als nicht realisierbar, da 
die Insel häufig unter Wasser stand. Am 23. Oktober 1941 entschied man 
sich stattdessen für den Bau eines Lagers in einem Ausstellungsgelände, das 
sich am Belgrad gegenüberliegenden Ufer der Save in der Nähe des Roma-
viertels Semlin befand i4. Das Lagerareal selbst war auf kroatischem Terri- 
torium. Kroatien stimmte dem »Sammellager« '" unter der Bedingung zu, 
daß es von Deutschen und nicht von Serben bewacht und vom serbischen 
Save-Ufer aus versorgt werde. Auch die Wehrmacht befürwortete die Ein-
richtung des Lagers '3°. 

Am B. Dezember 1941 wurden die Juden, am gleichen Tag wahrschein-
lich auch die Zigeuner in das KZ Semlin verbracht. Das Lager war von der 
Organisation Todt errichtet und aus jüdischem Vermögen bezahlt worden, 
das der Generalbevollmächtige für Wirtschaft in Serbien beschlagnahmt 
hatte 	Entgegen den früheren Schätzungen lag die Zahl der festgenom- 
menen jüdischen Frauen, Kinder und Alten deutlich unter 16 000 oder gar 
20000 Personen '3'. Am 15. Dezember 1941 wurden in Semlin 5281, am 
10. März 1942 5780 Häftlinge registriert. Neun Tage später wurden weitere 
500 Juden aus Kosovska Mitrovica nach Semlin deportiert; damit stieg die 
Zahl der Festgehaltenen auf 6280 Personen '33. Jugoslawische Historiker 
schätzten die Gesamtzahl der im Frühjahr 1942 im KZ Semlin Inhaftierten 
höher ein; sie sprechen von etwa 7500 jüdischen Häftlingen, die im Gas 
erstickt oder auf andere Weise umgekommen seien '34. Mit den Juden wur-
den 292 Roma-Frauen und -Kinder in Semlin festgehalten '35. 

Das KZ Semlin wurde von deutscher Ordnungspolizei bewacht; für die 
Verpflegung hatte das Polizeipräsidium der Stadt Belgrad zu sorgen. Das 
Lager wurde mit Stacheldraht und Wachtürmen umgeben. Die Häftlinge 
wurden in Baracken auf mehrstöckigen, engen Holzpritschen zusammen-
gepfercht. Der Bezug von Lebensmitteln von außerhalb war verboten. Der 
Hunger, die Zwangsarbeit im Tiefbau und die Kälte, die im Dezember 1941 
und Januar 1942 die Save zufrieren ließ, hatten zahlreiche Todesfälle zur 
Folge '36. 

Im Januar 1942 wurde die Organisation der deutschen Polizei in Serbien 
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derjenigen im Reich angeglichen. Bis dahin war die Einsatzgrupe der Sicher-
heitspolizei und des SD in Belgrad dem Militärverwaltungsstab unterstellt 
gewesen. Dessen Leiter, Staatsrat und SS-Gruppenführer Harald Turner, 
unterstand seinerseits dem Bevollmächtigten Kommandierenden General in 
Serbien. Die Einsatzgruppe war damit nicht nur an die Befehle des RSHA 
gebunden, sondern über Turner auch an die Anweisungen des Militärs. Da 
das RSHA eine solche Einschränkung seiner Machtbefugnisse nicht dulden 
wollte und da zudem die deutsche Besatzungsherrschaft in Serbien Anfang 
1942 als gesichert galt, setzte Himmler mit SS-Gruppenführer August 
Meyszner in Serbien nach dem Muster des Reiches einen Höheren SS- und 
Polizeiführer (HSSPF) ein. Jener hatte nur in militärischen Fragen den Befeh-
len der Wehrmacht zu folgen; polizeilich unterstand er allein Himmler. 
Gleichzeitig wurde die in Belgrad stationierte Einsatzgruppe ihrer Aufgabe 
entbunden und dem ebenfalls neu eingesetzten Befehlshaber der Sicherheits-
polizei und des SD (BdS) Dr. Emmanuel Schäfer untergeordnet. Dessen 
Dienststelle entsprach im Aufbau dem RSHA '37; wie dort war auch in Bel-
grad die Gestapo die wichtigste und umfangreichste Abteilung. Sie wurde 
von SS-Sturmbannführer und Kriminaldirektor Sattler geleitet. Innerhalb 
der Gestapo existierte wiederum ein gesondertes »Judenreferat«, aus dem 
sich mit SS-Untersturmführer Herbert Andorfer und SS-Scharführer Edgar 
Enge die Kommandanten des Lagers Semlin rekrutierten '38. 

Nach Schäfers Ankunft in Belgrad Ende Januar 1942 forderte Botschafter 
Benzler auch von ihm die Verbringung der serbischen Juden nach Rumänien. 
Benzler und Schäfer waren sich einig, daß das »außerordentlich lästig(c)« 
Lager Semlin möglichst rasch verschwinden sollte '39 . Eine schnelle Depor-
tation der serbischen Juden in das Generalgouvernement oder das deutsche 
besetzte sowjetische Territorium erwies sich jedoch als unrealistisch, da 
Heydrich auf der Wannsee-Konferenz am 2o. Januar 1942 unterstrichen 
hatte, die Juden sollten zunächst aus dem Deutschen Reich »umgesiedelt« 
werden; danach werde das übrige Europa »von Westen nach Osten« »durch-
gekämmt« '4«. Serbien hatte in dieser Zeitplanung Mordes keine Priorität. 
Die Entscheidung, die in Semlin Festgehaltenen stattdessen auf andere 
Weise, mit Hilfe eines Gaswagens, zu töten, ist in diesem Kontext zu sehen: 
»Die lokalen Herrschaftsträger in Belgrad wollten ihre vergleichsweise 
kleine Zahl von jüdischen Frauen und Kindern loswerden, welche die Wehr-
macht im Gegensatz zu den Männern nicht zu erschießen bereit war; sie 
waren in dem Glauben gelassen worden, dies werde im Frühjahr (=1942) 
geschehen. Heydrich sah für das kommende Jahr (= 1942) jedoch keine De-
portationen aus diesem geographischen Raum vor; er hatte aber just Gaswa-
gen zur Verfügung, die für die Ermordung genau dieser Gruppen von Juden 
vorgesehen waren. Wenn die Herrschaftsträger in Belgrad also ihre Juden 
loswerden wollten, vermochte Heydrich sie jetzt so auszurüsten, daß sie es 
selbst tun konnten« 141  Der Weg, auf dem es zu dieser Entscheidung kam, ist 
nicht völlig geklärt. Es steht aber fest, daß es der SS- und Polizeiapparat war, 
der sie fällte '". 



Serbien 2S7 

Als der Belgrader Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Schäfer 

ein RSHA-Fernschreiben »Einsatzkommando mit Spezialwagen Saurer auf 

dem Landwege mit Spezialauftag unterwegs« erhalten hatte, instruierte er 

— laut Aussage nach dem Krieg — seinerseits Sattler als den Leiter der Bel-

grader Gestapo-Abteilung. Kurz darauf traf das angekündigte »Einsatz-

kommando« aus den beiden SS-Scharführern Goetz und Meyer mit dem 

»Spezialwagen« ein. Über Schäfer oder Sattler wurde dann der Komman-

dant des KZ Semlin Andorfer über die Funktion des Vergasungswagens 

informiert'". Die 292 in Semlin festgehaltenen Roma-Frauen und -Kinder 

wurden anscheinend unmittelbar darauf aus dem Lager entlassen '4°. Die 

Gründe für diese Entscheidung sind im einzelnen ungeklärt; offenbar lag 

ihr jene Vorstellung zugrunde, nach der die Juden wie im übrigen deutsch 

beherrschten Europa so auch in Serbien mit erster Priorität zu ermorden 

seien. 

Die Morde an den Juden begannen in der ersten Märzhälfte 1942. Der als 

Polizeifahrzeug getarnte Vergasungswagen wurde vor dem Lagertor ge-

parkt, während im Lager ein offenes Lastauto das Gepäck der Opfer auf-

nahm. In den Vergasungswagen wurden manchmal an die wo Frauen und 

Kinder gepfercht. Am serbischem Ufer der Save hielt der Vergasungswagen 

kurz an, einer der beiden Fahrer richtete den Auspuff in den luftdicht ver-

schlossenen Laderaum, in den die Juden gesperrt waren. Dann steuerte man 

den Wagen zu einem Schießplatz zehn Kilometer außerhalb Belgrads. Dort 

bewachten vier deutsche Ordnungspolizisten sieben serbische Gefängnis-

insassen, welche die Erstickten aus dem Vergasungswagen in eine schon 

ausgeschachtete Grube zu tragen hatten. Die Leichen wurden verbrannt, 

die Grube wurde zugeschüttet. Angehörige des 64. Polizei-Reserve-Bat-

taillons sicherten das Areal gegen unerwünschte Zuschauer. Als im Mai 

1942 das letzte Grab zugeschaufelt war, erschoß man die serbischen Häft-

linge, die als Totengräber hatten dienen müssen. Gleichwohl war der Mord 

an den Juden in Belgrad ein offenes Geheimnis '4 f. In den Zehntagesmel-

dungen des Bevollmächtigten Kommandierenden Generals in Serbien 

wurde die kontinuierlich abnehmende Zahl der jüdischen KZ-Häftlinge 

exakt notiert '46. 

Nach dem Ende der Morde erklärte Schäfer als BdS stolz, Belgrad sei die 

einzige »judenfreie« Großstadt Europas '47. Außerdem ist ein von Schäfer 

unterzeichnetes Fernschreiben vom 9. Juni 1942 überliefert, das sich an das 

Referat 11 D 3 a im RSHA richtet, wo der Einsatz der Vergasungswagen in 

technischer Hinsicht koordiniert wurde. Dort heißt es: »Die Kraftfahrer 

SS-Scharf. Goetz und Meyer haben den Sonderauftrag durchgeführt, sodaß 

die Genannten mit dem oben angegebenen Fahrzeug zurückbeordert wer-

den können.« <48  Turner, der innerhalb des deutschen Machtgefüges in 

Serbien 1942 rapide an Einfluß verlor und das gegenüber Dritten durch 

die Akzentuierung realer oder fiktiver Eigenaktivitäten auszugleichen 

suchte 49, ging in seinen Berichten weiter als Schäfer. Hatte er sich bereits 

am 16.Februar 1942 gegenüber Himmler gebrüstet, die in Serbien statio- 
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nierte Einsatzgruppe habe »ausschließlich durch meinen Befehl« »die Er-
schießung sämtlicher männlicher Juden und Zigeuner in Belgrad ... durch-
geführt« ' 5°, so behauptete er am 29. August 1942 gegenüber Generaloberst 
Löhr, der kurz zuvor Lists Position als Wehrmachtsbefehlshaber Südost 
übernommen hatte: »Serbien einziges Land, in dem Judenfrage und Zigeu-
nerfrage gelöst.« 

Der Mord an den Zigeunern hatte jedoch keinen umfassenden Charakter 
angenommen. Wehrmacht und Polizei hatten in Serbien nach den vor-
liegenden Quellen um die l000 Roma ermordet. Auch wenn man eine 
Dunkelziffer annimmt und die Zahl der tatsächlichen Mordopfer höher 
veranschlagt, überlebte doch die große Mehrheit der serbischen Roma die 
deutschen Vernichtungspolitik. 1943 gaben selbst deutschsprachige Zei-
tungen für Serbien eine Zahl von '15 000 Zigeunern an, die sie zu einer 
»Frage« erklärten, die »möglichst rasch und gründlich« »gelöst« werden 
müsse ''. 

Diejenigen Roma, die nicht bei »Vergeltungsexekutionen« erschossen 
worden waren, litten aber wie die übrigen Angehörigen der serbischen Be-
völkerung unter der deutschen Besatzung'". Manche wurden als Serben in 
den Konzentrationslagern im Lande festgehalten oder in die KZs und Au-
ßenlager innerhalb des Deutschen Reiches deportiert '54. Viele kämpften als 
Partisanen für die Befreiung des Landes'" 



3. Die Sowjetunion 1941-1944 
Die Massenmorde der Einsatzgruppen 

und der Wehrmacht 

Auf dem Territorium der Sowjetunion begannen die ersten Mordaktionen 
mit dem deutschen Überfall vom 22. Juni 1941. In den folgenden Monaten 
eskalierten sie zur systematischen Vernichtung. Neben Juden, Funktionä-
ren der KPdSU, Partisanen, vermeintlich Asozialen und Geisteskranken, 
»Asiatisch-Minderwertigen« und Personen, die aus anderen Gründen zu 
»unerwünschten Elementen« erklärt wurden, zählten auch Zigeuner zu 
den Opfern der Einsatzgruppen, die als mobile Einheiten im Rücken des 
deutschen Heeres mordeten''. 

Für den Überfall auf die UdSSR waren vier solcher Einsatzgruppen in 
Bataillonsstärke gebildet worden. Ihre inhaltlichen Weisungen erhielten sie 
aus dem RSHA. In administrativer Hinsicht unterstanden sie der Wehr-
macht, die die Einsatzgruppen auch mit Treibstoff, Lebensmitteln, Quar-
tieren und Funkverbindungen versorgte. Die Einsatzgruppe A war der 
Heeresgruppe Nord angeschlossen, die vom RKPA-Chef Arthur Nebe ge-
führte Einsatzgruppe B der Heeresgruppe Mitte und die Einsatzgruppe C 
der Heeresgruppe Süd. Die Einsatzgruppe D folgte der 11. Armee, die ganz 
im Süden der Sowjetunion vorrückte. Die Einsatzgruppen waren in je vier 
bis sechs operative Einheiten in Kompaniestärke untergliedert, die Einsatz-
oder Sonderkommando hießen. Den vier Einsatzgruppen gehörten ins-
gesamt etwa 3000 Mann an. Sie setzten sich aus Angehörigen der Sicher-
heitspolizei und des SD, der Waffen-SS, der Ordnungspolizei und teils 
deutschen, teils estnischen, lettischen, litauischen und ukrainischen Hilfs-
kräften zusammen. Die Stabsabteilungen der Einsatzgruppen sollten die 
Aufgabenbereiche der Gestapo, der Kripo und des Sicherheitsdienstes ab-
decken "7. 

Vor dem Angriff auf die Sowjetunion hatten Heydrich und das RSHA in 
Einklang mit der Wehrmachtsführung den Einsatzgruppen die Zerstörung 
des als »jüdisch-bolschewistisch« bezeichneten Systems der UdSSR und 
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die Eliminierung der Funktionsträger dieses Systems zur Aufgabe gesetzt. 
Das implizierte die Ermordung der jüdischen Angehörigen des sowjeti-
schen Staats- und Parteiapparats, der jüdischen Intelligenz und insgesamt 
derjenigen Juden, die man für widerstandswillig erachtete. Bereits im ersten 
Monat des Krieges gegen die Sowjetunion gingen die Einsatzgruppen des 
weiteren dazu über, als Opfer für Exekutionen, mit denen man den realen 
oder vorgeblichen Widerstand aus der Bevölkerung zu »vergelten« suchte, 
primär männliche jüdische Stadtbewohner im wehrfähigen Alter auszu-
wählen. Als die NS-Führung dann um die Wende vom Juli zum August 
1941 wähnte, der Zusammenbruch des UdSSR stehe unmittelbar bevor, 
radikalisierte sie im Rahmen ihrer Vorstellungen zu einer »Endlösung der 
Judenfrage« die Aufgabenstellung der Einsatzgruppen zu dem Befehl, die 
jüdische Bevölkerung der okkupierten Sowjetunion möglichst vollständig 
zu ermorden. Diese Entscheidung verkündete Himmler am 14./ 15. August 
1941 bei seinem Besuch des Einsatzkommandos 8 in Minsk"8. Zugleich 
wurde der Mordbefehl offenbar auf die Zigeuner ausgedehnt. Der erste 
Einsatzgruppen-Mord an sowjetischen Roma läßt sich in der Tat für die 
zweite Augusthälfte, der nächste für den September 1941 nachweisen'''. 

Jede der vier Einsatzgruppen ermordete fortan Zigeuner. Das der Ein-
satzgruppe A unterstellte Einsatzkommando 3 meldete am 22. August 1941 
die »Exekution« dreier Zigeuner, einer Zigeunerin und eines Zigeunerkin-
des. Weitere Mordmeldungen der Einsatzgruppe A datieren aus den ersten 
Monaten des Jahres 1942. Man gab dort die Liquidierung von 93 Personen 
bekannt, »darunter einer Zigeunerbande, die in der Umgebung von Siver-
skaje ihr Unwesen getrieben« habe, und meldete, daß in Keknja »38 Juden 
und 1 Zigeuner« erschossen sowie vor Leningrad 71 Zigeuner »exekutiert« 
worden seien '63. Im Bereich der Einsatzgruppe B »überstellte« die Orts-
kommandantur Lepel der Wehrmacht dem Einsatzkommando 8 in der 
zweiten Septemberhälfte 1941 »13 männliche und io weibliche Zigeu- 
ner« 	Das Sonderkommando 7a ermordete im März 1942 45 Zigeuner. 
Die Nachhut des Sonderkommandos 7a erschoß in der zweiten Aprilwo-
che 1942 in Klincy noch einmal so Zigeuner. Für die zweite Augusthälfte 
1942 meldete das Sonderkommando 7a die »Festnahme« von 3o, das Son- 
derkommando 7b von 48 Zigeunern 	Das Einsatzkommando 8 regi- 
strierte für den März 1942 33 »sonderbehandelt(e)« und für die beiden 
letzten Augustwochen 1942 63 »festgenommen(e)« Zigeuner. Das Einsatz-
kommando 9 brachte Ende März oder Anfang April 1942 mindestens 
20 Zigeuner und im August 53 weitere Personen um, die man als »Zigeuner 
und Asoziale« klassifizierte X63  Zahlreiche weitere Roma wurden von An-
gehörigen der Einsatzgruppe B in der Nähe von Smolensk umgebracht '64. 
Der Gruppenstab der Einsatzgruppe C »erledigt(e)« während der ersten 
Septemberwochen bei Nowo-Ukrainka »6 asoziale Elemente (Zigeuner)«. 
Vom Einsatzkommando 4a, das der Einsatzgruppe C zugeordnet war, 
wurden zwischen Wyrwa und Dederew 32 Zigeuner »gestellt« und »exeku-
tiert« '65 . Auch in Taganrog bei Rostow wurden Roma ermordet; Taganrog 
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war seit der zweiten Oktoberhälfte 1941 der Standort des Sonderkomman-
dos ioa der Einsatzgruppe D<66 

Über die Gründe, mit denen der Mord an den Zigeunern legitimiert wer-
den sollte, geben die Aussagen Aufschluß, die Otto Ohlendorf, der Führer 
der Einsatzgruppe D, nach Kriegsende vor dem Nürnberger Gerichtshof 
machte. Ohlendorfs Verteidigungslinie ging 1947 / 48 dahin, für sich den 
Befehlsnotstand zu reklamieren und deshalb einen allgemeinen Mordbe-
fehl für die Einsatzgruppen zu behaupten, der kurz vor dem Angriff auf die 
UdSSR ausgegeben worden sei. Während sich diese Apologie im Lichte der 
historischen Forschung schwerlich halten läßt'67, dürften die Bemerkungen 
Ohlendorfs zur Motivation des Zigeunermordes von größerer historischer 
Relevanz sein. Im Laufe des Nürnberger Einsatzgruppen-Prozesses er-
klärte er im Oktober 1948, es sei die Aufgabe der Einsatzgruppen gewesen, 
»den Rücken der Truppe freizuhalten durch Tötung der Juden, Zigeuner, 
kommunistischer Funktionäre, aktiver Kommunisten und aller Personen, 
die die Sicherheit gefährden könnten.«'" Ohlendorf suchte den Mord an 
Juden und Zigeunern also mit dem Motiv der Sicherheit für die deutschen 
Truppen zu legitimieren. Die Struktur seiner Argumentation macht den 
rassistischen Charakter der Morde an Juden und Zigeunern aber offenkun-
dig: Sie galten den Einsatzgruppen — spätestens seit Mitte August 1941 — 
durch ihre bloße Existenz in ihrer Gesamtheit als sicherheitsgefährdende 
»Elemente«. 

Speziell zu den Zigeunern führte Ohlendorf aus, gegen sie hätten die 
gleichen Maßregeln gegolten wie gegen die Juden. Zigeunerkinder seien 
»genau so zu töten« gewesen wie ihre Eltern, da die Tötung »nicht nur eine 
momentane«, sondern eine »dauernde Sicherung« habe »herbeiführen« 
sollen. Als »Kinder von Eltern, die getötet waren«, hätten sie »keine ge-
ringere Gefahr« für die Deutschen dargestellt »als die Eltern selbst«. Dar-
über hinaus motivierte Ohlendorf den Mord mit dem Spionageklischee, das 
er wiederum gleichermaßen auf Juden und Zigeuner bezog: Wie »der Jude« 
»in allen Kriegen Spionagedienste für beide Seiten geleistet« habe, seien 
auch »die Zigeuner als nicht seßhafte Leute innerlich bereit«, »die Stand-
orte zu wechseln« '69. 

Auch die Ausführungen, mit denen die Einsatzgruppen 1941 /4z die Er-
schießung von Zigeunern zu legitimieren suchten, entsprachen den gängi-
gen antiziganistischen Stereotypen. Neben dem Spionage- und Partisanen-
klischee wurden das Stigma der Asozialität, des notorischen Diebstahls, des 
»landfremden Elements« und die Behauptung vorgebracht, die Zigeuner 
stellten »sich in jeder Weise als Belastung« dar. Eine Meldung der Einsatz-
gruppe C illustriert die Beliebigkeit solcher Begründungen: »Auf der Fahrt 
von Wyrwa nach Dederew wurde vom Sonderkommando 4a eine Zigeu-
nerbande von 32  Personen gestellt. Bei der Durchsuchung der mitgeführten 
Wagen wurden deutsche Ausrüstungsgegenstände gefunden. Da diese 
Bande ohne Papiere war und über die Herkunft aller mitgeführten Sachen 
keine Angaben machten (sic), wurde sie exekutiert.« <" 
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Auch der Mord selbst mußte zur Legitimation des Mordens herhalten. 
Als das Einsatzkommando 9 im Frühjahr 1942 bei Witebsk eine Gruppe 
von 20 Zigeunern erschießen wollte, bat eine alte Zigeunerin um ihr Leben. 
Der Kommandeur lehnte das mit der Begründung ab, sie werde dann von 
der Exekution erzählen. Kam es angesichts den Erschießungen zu offenen 
oder versteckten Vorwürfen, zog man sich in eine letzte Verteidigungs-
bastion zurück. Angehörige des Sonderkommandos 4 a, die an einem Früh-
jahrstag des Jahres 1942 in Klincy ungefähr 30o Juden und Zigeuner 
erschossen, reagierten auf Mißfallensäußerungen aus dem Kreis der zu-
schauenden Soldaten mit dem Satz, sie führten nur einen Befehl aus 

Die Einsatzgruppen mordeten nach einem groben Raster; präzise Defi-
nitionen interessierten sie nicht. Die Einsatzgruppe A bezifferte die Zahl 
ihrer Opfer bis zum I. Februar 1942 auf 240410. Neben 218 000 erschosse-
nen und 55oo bei Pogromen erschlagenen Juden führte man die Kategorien 
»Grenzstreifen Litauen«, »Kommunisten«, »Partisanen«, »Geisteskranke« 
und »Sonstige« an. Die Zusammensetzung der 311 »Sonstigen« wurde 
nicht aufgeschlüsselt '". Die Einsatzgruppe B meldete am 25. Oktober 1941 
die »Sonderbehandlung« von 812 Personen, die sie als »durchweg« »ras-
sisch und geistig minderwertige Elemente« stigmatisierte '". Die Einsatz-
gruppe C pflegte die Opfer ihrer »Exekutionen« in »politische Funktio-
näre«, »Juden«, »unheilbar Geisteskranke« und die Residualkategorie 
»Saboteure und Plünderer« zu gliedern '7l• Noch unpräziser waren die An-
gaben des Höheren SS- und Polizeiführers Rußland-Süd, dessen Einheiten 
im Spätsommer 1941 an der Seite der Einsatzgruppe C mordeten. Von sei-
nen »Formationen« wurden allein im August 1941 »44  125 Personen, meist 
Juden, erschossen.« 	Es ist wahrscheinlich, daß sich auch Zigeuner unter 
jenen Mordopfern befanden, die als »Saboteure und Plünderer«, »Partisa-
nen«, »rassisch und geistig minderwertige« oder »unerwünschte Elemente« 
und »Sonstige« klassifiziert wurden. Umgekehrt ist es denkbar, daß unter 
dem Stigma des »Zigeuners« auch Nichtzigeuner erschossen wurden. Ein 
Kriminalpolizist, der dem Sonderkommando 7a angehört hatte, sagte etwa 
über eine »Exekution« in Klincy, außer Juden habe man dort »so eine Art 
Zigeuner« erschossen '76. 

Die Einsatzgruppen A, B und C suchten für ihre »Vollzugstätigkeit«'» 
nicht systematisch nach Zigeunern. Sie wurden ihnen vielmehr von der 
Wehrmacht »überstellt«, aus der russischen Bevölkerung gemeldet, bei 
einer »Gefängnisüberprüfung« erfaßt, bei globaler angelegten »Überprü-
fungen« der Zivilbevölkerung im frontnahen Gebiet getötet oder »auf der 
Fahrt« eines Kommandos zum nächsten Stationierungsort »gestellt« '78. 
Hier liegt ein wichtiger Unterschied zum Mord an den Juden. Die jüdische 
Bevölkerung wurden von den Einsatz- und Sonderkommandos möglichst 
vollständig aufgespürt; seit dem Spätsommer 1941 wurden zudem nicht 
mehr nur jüdische Männer, sondern auch Frauen und Kinder systematisch 
ermordet '79. Den jüdischen Orten und Stadtvierteln entsprechende Zigeu-
nerquartiere existierten nur in sehr wenigen Fällen. Die Zigeuner lebten 
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im Familienverband und nicht in einer sozialen Konfiguration, die der jüdi-
schen Gemeinde glich, welche letztlich auf der Notwendigkeit des Minjan, 
des Quorums von zehn Männern für das Gebet, basierte. Infolge der kultu-
rellen Dichotomie von »Roma« und »Gadsche« standen die Zigeuner den 
Deutschen wohl auch mißtrauischer gegenüber als die Juden, die das deut-
sche Militär aus dem 1. Weltkrieg in eher positiver Erinnerung hatten, die 
deutsche Kultur hochschätzten und seit dem Hitler-Stalin-Pakt aus den 
sowjetischen Medien nichts über die extreme Judenfeindschaft des Natio-
nalsozialismus hatten entnehmen können. In die üblichen staatlichen und 
gesellschaftlichen Konventionen und Regelsysteme integriert, ließen sich 
die Juden vielfach auch durch die Aufrufe und Plakate der Einsatzgruppen 
täuschen, nach denen sie sich zum Zwecke der »Umsiedlung« versammeln 
sollten '8°. Ein derartiges Vorgehen kam den Einsatzgruppen gegen die Zi-
geuner nicht in den Sinn, lief ihr Klischeebild von »den Zigeunern« doch 
auf die Imagination einer unstet umherziehenden Gruppe hinaus, was sie 
andererseits aber nicht davon abhielt, auch seßhafte Roma zu erschießen '8'. 

Den Instruktionen an die Einsatzgruppen lag zudem ein Feindbild zu-
grunde, das hierarchisch gestaffelt war. An dessen Spitze standen Kommu-
nisten und Juden sowie ihre phantasmagorische Verbindung in Gestalt 
einer »jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung«''. Den Zigeunern 
wurde in dieser rassistischen und antikommunistischen Vorstellungswelt 
eine zwar nicht unwichtige, aber doch untergeordnete Rolle zugewiesen. 
Sie figurierten als »rassisch minderwertige«, vorgeblich »asoziale« »Parti-
sanen«, >>pione« und »Agenten« des imaginierten »Weltfeindes«. Von den 
Einsatzgruppen gleichsam als Zuträger des »jüdischen Bolschewismus« be-
trachtet, wurden die Zigeuner zu Opfern des Mordes, wann immer die 
Tötungskommandos von ihrer Existenz erfuhren. Lediglich als Hilfskräfte 
des »Weltfeindes« eingeschätzt, erschienen sie den Mördern aber nicht als 
eine Personengruppe, die mit erster Priorität ausfindig zu machen sei. Die 
Einsatzgruppen ermordeten die Zigeuner, derer sie habhaft wurden, sie 
fahndeten aber nicht mit der Intensität nach ihnen, die sie gegen Juden und 
Kommunisten einsetzten. 

Anders die Konstellation bei der Einsatzgruppe D. Deren Kommandos 
o b, i I a und II b trafen im November 1941 auf der Halbinsel Krim ein und 

blieben dort bis zum April 1942'8}. Bereits vom 16.November bis zum 
5.Dezember 1941 erschossen sie — einschließlich der Tötungseinheiten 

to a und 12, die nicht auf der Krim mordeten — 17 645 Juden, 2504 Krim-
tschaken, 212 Kommunisten und Partisanen, 824 Zigeuner '84. Nachdem 
man die Morde um die Jahreswende 1941/42 »infolge der Witterungsver-
hältnisse« ds ausgesetzt hatte, brachte man zwischen dem 15. Januar und 
dem 15. Februar 1942 91 als »Plünderer, Saboteure, Asoziale« Stigmati-
sierte, in der zweiten Februarhälfte 421 »Zigeurier, Asoziale und Sabo-
teure«, bis zum 15.März weitere 810 vorgeblich »Asoziale, Zigeuner, Gei-
steskranke und Saboteure« und bis Ende März noch einmal 261 »Asoziale 
einschl. Zigeuner« um '86. Insgesamt töteten die Kommandos der Einsatz- 
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gruppe D zwischen November 1941 und März 1942 über 3100o Menschen, 
in ihrer übergroßen Mehrheit Juden. Abgesehen von kleinen Gruppen im 
Norden der Halbinsel waren damit nach Einschätzung des Stabes der Ein-
satzgruppe Juden, Krimtschaken und Zigeuner auf der Krim »nicht mehr 
vorhanden« '87. Zu ihren »gute(n) Erfolge(n)« hätten, so die Einsatzgruppe, 
die »gesäuberte(n) und ausgerichtete(n)« Ortsmilizen sowie ein weit ver-
zweigtes V-Männer- und Nachrichtensystem beigetragen X88. In der Stadt 
Simferopol verlangten die Einsatzkommandos zur Identifizierung von Zi-
geunern zusätzlich das Zeugnis von mindestens zwei Angehörigen der ein-
heimischen Bevölkerung. Die Zigeuner waren auf der Krim Moslems wie 
die tatarische Bevölkerungsgruppe. Sie sprachen auch tatarisch und waren 
optisch von den Tataren nicht recht zu unterscheiden. Um »Mißstimmig-
keiten« durch die versehentliche Ermordung von Nichtzigeunern zu ver-
meiden, zog man deshalb in Simferopol vor den Exekutionen »ortskundige 
Tataren« zu Rate '89. 

Simferopol hatte ein Zigeunerviertel. Die dort Lebenden wurden im No-
vember und Dezember 1941 namentlich registriert. An einem Dezember-
tag wurden sie unter der Bewachung von 20 bis 25 bewaffneten Ordnungs-
polizisten, die den Einsatzkommandos roa und r 1 b angehörten, aus ihren 
Häusern geholt. Man verlud sie in Gruppen zu 25 Personen auf Lastkraft-
wagen, die in kurzem Abstand vorfuhren. Es handelte sich um etwa 
25 Fahrzeuge, die das deutsche Militär zur Verfügung stellte. Fahrer, Bei-
fahrer und bewaffnete Posten gehörten der Wehrmacht an. Auf Heinz-
Hermann Schubert, der als Adjutant des Einsatzgruppenleiters Ohlendorf 
die Mordaktion inspizierte, wirkten die Zigeuner bei ihrer Verladung ver-
unsichert: »Ihr Schicksal« sei ihnen »offenbar ungewiß« erschienen '°. Als 
Exekutionsstätte hatten die Einsatzkommandos eine Stelle außerhalb der 
Stadt ausgewählt. Das Gelände war von Angehörigen der Feldgendarmerie 
und des Einsatzkommandos ii b abgesperrt worden; der Verkehr wurde 
über eine entfernte Straße umgeleitet. Die Lastkraftwagen hielten an einem 
festgelegten Punkt. Mitglieder der Einsatzgruppe D nötigten die Opfer 
zum Absteigen. Man nahm ihnen Mäntel, Pelze, Geld und Wertsachen ab 
und registrierte sie. Die Wertgegenstände wurden nach den Erschießungen 
dem Verwaltungsführer beim Stab der Einsatzgruppe D übergeben. Er ließ 
sie nach Berlin schicken. 

Die Zigeuner wurden in Unterkleidung gruppenweise an den Rand eines 
etwa zwei Meter tiefen Panzergrabens geführt. Solche Gräben wurden häu-
fig durch Sprengungen vorbereitet, die ein Feuerwerker der Wehrmacht für 
die Einsatzgruppen ausführte r9"  . Man forderte die Zigeuner auf, ihr Ge-
sicht der Grube zuzuwenden. Einige blickten aber den Erschießungskom-
mandos entgegen, die aus fünf bis sechs Metern Entfernung ihre Gewehre 
auf die Opfer richteten. Mehrere, jeweils von einem Offizier geführte Er-
schießungspeletons lösten einander ab. Ein Stabsarzt, der den Tod der 
Opfer hätte feststellen können, war nicht zugegen. Auch die kommando-
führenden Offiziere untersuchten nicht weiter, ob der Tod der Opfer wirk- 
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lich eingetreten war. So konnte sich »der Stapel der wirr in der Grube ge-
häuften Opfer« noch einige Zeit heben und senken 192 . Bei Simferopol füll-
ten die Erschießungskomandos den Panzergraben am Ende mit Erde auf. 
Adjutant Schubert erstattete dem Leiter der Einsatzgruppe D Bericht. Oh-
lendorf sei »zufrieden« gewesen, erinnert sich Schubert 1948, da »tatsäch-
lich keinerlei Beanstandungen zu machen« gewesen seien. Weiter sei »über 
diese Dinge» nicht gesprochen worden '93 . 

Die Unterstützung, die Feldgendarmerie und andere militärische Einhei-
ten den Einsatzgruppen bei der Erschießung der Zigeuner von Simferopol 
gaben, fand ihre vielfache Entsprechung in der Teilnahme der Wehrmacht 
an der Ermordung der sowjetischen Juden 194 . Das Ostheer leistete jedoch 
nicht nur organisatorische und technische Hilfe bei den Exekutionen, es 
regte darüber hinaus die Erschießung der Zigeuner oft erst an und übergab 
den mobilen Tötungseinheiten zahlreiche Opfer. Dahinter standen durch-
aus nicht mutwillig auf eigene Initiative handelnde untere Einheiten, son-
dern von oben gegebene Weisungen. So hieß es in den »Allgemeinen An-
weisungen über die Anwendung der Militärverwaltungsordnung« für die 
Sowjetunion, »herumziehende Zigeuner« verschafften sich »den notwen-
digen Unterhalt zumeist durch Diebstahl und Raub in den abgelegenen 
Ortschaften«, sie seien deshalb »festzunehmen und dem nächsten Einsatz-
kommando der Sipo und des SD zuzuführen.«'" Hieran wiederum knüpf-
ten sich präzisierende Befehle wie derjenige, den der Kommandierende 
General des rückwärtigen Heeresgebietes Nord im Spätherbst 1941 er-
teilte. Danach sollten »seßhafte Zigeuner, die bereits zwei Jahre an ihrem 
Aufenthaltsort« wohnten und »politisch und kriminell unverdächtig« 
seien, dort »belassen« werden. »Herumziehende Zigeuner« seien dagegen 
»dem nächsten Einsatzkommando des S.D. zuzuführen« '96. Deckte schon 
die vage Formulierung gegen die »seßhaften Zigeuner« jegliche Denunzia-
tion an die Einsatzgruppen, so zeigte die Order gegen »herumziehende 
Zigeuner«, daß man die Ermordung der Fahrenden aktiv betrieb. Dem ent-
sprach auch die Empfehlung des Kommandeurs der 339. Infanteriedivision 
Generalleutnant Hewelcke Anfang November 1941, »alle Schädlinge und 
unnützen Esser auszumerzen (geflohene und wieder aufgegriffene Kriegs-
gefangene, Landstreicher, Juden und Zigeuner)« '97. 

Wehrmachtseinheiten ermordeten auch selbst Zigeuner. Im Bereich der 
281. Sicherungsdivision im rückwärtigen Heeresgebiet Nord ließ etwa die 
Ortskommandantur Noworshew im Mai 1942 128 Zigeuner erschießen. 
Dieser Mord war von der Gruppe 714 der Geheimen Feldpolizei'98  veranlaßt 
worden. Sie hatte aus »sicherheits- und spionagepolizeilichen Gründen« 
die »Unschädlichmachung« der Zigeuner vorgeschlagen. Zudem berief 
sich die Ortskommandantur Noworshew auf einen Befehl der Feldkom-
mandantur 822 vom 12. Mai 1942, der besagte, Zigeuner seien »stets wie 
Partisanen zu behandeln« '9'. Faktisch war den Zigeunern bei Noworshew 
aber keine Partisanenunterstützung nachgewiesen worden. Zur Rationa-
lisierung des Mordes führte man deshalb im nachhinein an, die Zigeuner 
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hätten sich »nicht gemeldet«, seien »keiner geregelten Arbeit« nachgegan-
gen und würden ihr Leben »durch Betteln von Ort zu Ort» fristen. Diese 
Aufreihung von Klischees galt als Indizienkette für das ebenso stereotype 
Bild vom spionierenden Zigeuner, mit dem die Erschießung eine vermeint-
lich militärische Legitimation erhielt: »Die allgemeine, nicht nur auf Ruß-
land beschränkte Erfahrung, daß sich die Zigeuner durch ihren herumzie-
henden Lebenswandel besonders als Agenten eignen und auch fast immer 
bereit sind, solche Dienste zu leisten«, habe sich »auch in Rußland wieder 
bestätigt.« Da »bei Zigeunern fast immer Partisanenverdacht gegeben« sei 
und »wohl auch im vorliegenden Falle angenommen werden« könne, sei 
»rücksichtsloses Durchgreifen am Platze« gewesen'''. 

Die Spitze der 281. Sicherungsdivision bewertete die Ermordung der tz8 
Zigeuner »trotz des Vorliegens formaler Bedenken« als »materiell gerecht-
fertigt« und legitimierte das ebenfalls mit dem Spionageklischee: »Seit 
Durchführung der Erschießung« habe es um Noworshew »keine Überfälle 
mehr« gegeben. Weil die Exekution im Bereich der Ortskommandantur 
Noworshew aber über die Order des kommandierenden Generals hinaus-
ging, »herumziehende Zigeuner« den Einsatzgruppen zu überstellen, erin-
nerte man an die »ergangenen Bestimmungen«. Sie besagten, daß das Mi-
litär Zigeuner nur selbst erschießen solle, wenn sie der Partisanentätigkeit 
»überführt« seien <°'. Am 24.März 1943 bekräftigte die Division diese An-
weisung: »Die Zuständigkeit [sie] der militärischen Dienststellen« be-
schränke sich darauf, »Zigeuner und Juden dem S.D. <zuzuführen<«, der 
»das Weitere nach den für ihn geltenden Bestimmungen« veranlasse. Die 
»Mitwirkung militärischer Dienststellen bei etwa durch den S.D. vorzu-
nehmenden Liquidierungen von Zigeunern und Juden als politische Maß- 
nahme« werde »abgelehnt« 	Da die Erschießung nicht grundsätzlich in- 
frage gestellt wurde, sondern nur die eigenmächtige Form, in der man sie 
bei Noworshew vorgenommen hatte, schien die Exekution durch letztlich 
als Marginalie, die mit keinerlei Disziplinarmaßnahme geahndet wurde. 



4. Die Ermordung der Zigeuner im 
»Reichskommissariat Ostland« 

Im Herbst 1941 wurde die Position der SS in der besetzten Sowjetunion 
verstetigt und eine Zivilverwaltung eingerichtet, die unter dem neu geschaf-
fenen Ministerium für die besetzten Ostgebiete in die Reichskommissariate 
Ostland mit Sitz in Riga und Ukraine mit Sitz in Rowno gegliedert war. 
Das Reichskommissariat Ostland seinerseits wurde in die Generalbezirke 
Estland, Lettland, Litauen und Weißrußland, das Reichskommissariat 
Ukraine in die Generalbezirke Wolhynien, Podolien, Shitomir und Kiew 
unterteilt. Diese Bezirke gliederten sich in Kreisgebiete, an deren Spitze 
Gebietskommissare standen "3. 

SS und Polizei adaptierten den territorialen Aufbau der Zivilverwaltung. 
An der Spitze des Polizeiapparates standen die Höheren SS- und Polizei-
führer (HSSPF) Nord für das Ostland und Süd für die Ukraine. Sie waren 
einerseits Himmler, andererseits unmittelbar und persönlich — mithin ohne 
eine Einbindung in die Verwaltungshierarchie — auch den Reichskommis-
saren unterstellt. Das zweifache polizeiliche und administrative Unterstel-
lungsverhältnis, das zwangsläufig zu Kompetenzstreitigkeiten führen 
mußte, galt gleichermaßen für die SS- und Polizeiführer in den Generalbe-
zirken sowie für die SS- und Polizeistandortführer in den Kreisen204. Die 
Höheren SS- und Polizeiführer ihrerseits koordinierten im Rahmen des 
fachlich-territorialen Weisungsmusters der SS das Vorgehen sowohl der 
Sicherheitspolizei und des SD als auch der Ordnungspolizei, die überdies 
direkt aus dem RSHA oder aus dem Hauptamt Ordnungspolizei Befehle 
entgegennahmen"s. Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD 
(BdS) für das Ostland war identisch mit dem Leiter der Einsatzgruppe A, 
der BdS für die Ukraine mit dem Leiter der Einsatzgruppe C. Auf der 
Ebene der Generalbezirke gliederten sich Sipo und SD in Dienststellen der 
Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD (KdS)"6. 

Trotz der teilweisen Umwandlung der mobilen Einsatzgruppen in orts- 
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feste Einheiten wurden die Mannschaftsstärken der Sicherheitspolizei und 
des SD nicht verändert. Dennoch verfügten die Höheren SS- und Polizei-
führer durch ihren Zugriff auf die Ordnungspolizei über sehr viel umfang-
reichere Kräfte, als dies die Einsatzgruppen im Sommer 1941 getan hatten. 
In den Reichskommissariaten unterstanden diese Polizeikräfte einem 
Befehlshaber der Ordnungspolizei (BdO), in den Generalbezirken Kom-
mandeuren der Ordnungspolizei (KdO). Deutsche Gendarmerie und 
Schutzpolizei wurden um »Schutzmannschaften«, einheimische Hilfs-
kräfte aus Balten, Weißrussen und Ukrainern, ergänzt, die im Militärgebiet 
bataillonsweise und in den Reichskommissariaten stationär in den Unter-
abteilungen Einzeldienst, Feuerwehr und Hilfsschutzmannschaften einge-
setzt wurden. Quantitativ übertrafen diese Hilfstruppen das deutsche Per-
sonal erheblich. Im Ostland kamen am 1.0ktober 1942 auf 4428 deutsche 
Gendarmen und Schutzpolizisten 31 804 einheimische Kräfte. Für die 
Ukraine lauteten die entsprechenden Zahlen 9463 und 68957'°' 

Die Mordbefehle der Einsatzgruppen galten für die zeitlich nachfolgen-
den Einheiten fort'°y, ohne daß ihre Tötungsaktionen aber von Tempo und 
Rhythmus der deutschen Militärbewegungen abhingen. Infolge der festen 
Stationierung vermochten die um Ordnungspolizei und Schutzmannschaf-
ten vergrößerten SS- und Polizeieinheiten ihre Massenerschießungen jetzt 
sehr viel systematischer vorzubereiten, zumal sie auf die Kontakte, Orts-
und Sprachkenntnisse der einheimischen Hilfskräfte zurückgreifen konn-
ten. Im Spätsommer 1942 berief Himmler schließlich noch den Höheren 
SS- und Polizeiführer Rußland-Mitte von den Bach zum »Chef der Ban-
denbekämpfungsverbände«. Von den Bachs Einheiten sollten im Gebiet 
hinter der Front Operationen gegen sowjetische Partisanen führen '°9. Fak-
tisch wurden in den »Großaktionen« dieser »Bandenkampfverbände« wie 
den »Unternehmen München«, »Nürnberg«, »Hamburg« und »Altona« 
im Januar 1943 auch tausende Juden und Dutzende Zigeuner umge-
bracht'''. 

Die Ordnungspolizei nahm an den Tötungen von Juden und Zigeunern 
primär in der Weise teil, daß sie die Opfer verhaftete und dann der Sipo und 
dem SD zur Erschießung übergab. Das wird etwa durch die Briefe belegt, 
welche der Gendarmeriemeister Fritz Jacob 1942 aus Kamenez-Podolski in 
Podolien an den SS-Obergruppenführer Rudolf Querner sandte. In dem 
Gebiet, daß Jacob mit 23 deutschen Gendarmen und so° ukrainischen 
Schutzmännern »zu betreuen« hatte, sei er als Postenführer zugleich 
<>Scharfrichter, Staatsanwalt, Richter usw.« »Wir schlafen hier nicht«, 
schrieb er. »Wöchentlich 3-4 Aktionen. Einmal Zigeuner und ein ander-
mal Juden, Partisanen und sonstiges Gesindel.« Wo »die Handlung eine 
unmittelbare Sühne« verlange, stelle die Gendarmerie »die Verbindung mit 
dem SD« her. Dann setze »sofort« »das gerechte Gericht« ein, worunter 
Jacob die Erschießung ganzer Familien verstand: »Auf dem Wege der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit wäre es nicht möglich, eine ganze Familie aus-
zurotten, wenn nur der Vater der Täter ist.«"' 
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Einheimische Schutzmannschaften nahmen ebenfalls Juden, Kommuni-
sten, Zigeuner und andere »unerwünschte Elemente« fest und lieferten sie 
der deutschen Gendarmerie aus, die sie ihrerseits an die Sicherheitspolizei 
weitergab. Für die Tötung von Zigeunern ist dieses Vorgehen etwa für den 
ukrainischen Generalbezirk Shitomir überliefert'''. In anderen Fällen er-
schossen die Schutzmannschaften auf Befehl von SD-Offizieren auch selbst 
Zigeuner. So wies ein SS-Hauptsturmführer der KdS-Dienststelle Minsk 
um die Jahreswende 1941 /42 einen Trupp kosakischer Hilfskräfte an, eine 
mehrere Dutzend Personen umfassende Zigeunergruppe zu liquidieren 
Im ukrainischen Mosyr töteten Angehörige der Schutzmannschaften auch 
in eigener Regie Zigeuner'''. 

Wenn sich die deutsche Ordnungspolizei direkt an den Morden betei-
ligte, suchte sie den Erschießungen einen unpersönlichen Anstrich zu ge-
ben. Die Verwaltungssprache, in der sie die Tötungen bisweilen festhielten, 
mochte dem Mord insoweit viel Beunruhigendes zu nehmen, als sie ihn 
einem normalen bürokratischen Vorgang anzunähern schien. So meldete 
der Führer der Schutzpolizei-Dienstabteilung im lettischen Libau seinen 
SS- und Polizeistandortführer am 3. Dezember 1941 unter dem Betreff »Zi-
geuner« und mit dem Bezug »Telefonanruf«: »In der Stadt Libau sind z. Z. 
24 Männer, 31 Frauen und 48 Kinder, zusammen 103 Zigeuner wohnhaft.« 
Der Präfekt der Stadt richtete am nächsten Tag ein ebenso bürokratisch 
gehaltenes Schreiben an die lokale Schutzpolizei: »Berichte, dass ich heute 
um 8.3o Uhr 100 Zigeuner, die hier in Libau wohnten, dem Führer des 
(sie) Bezirks des Kreises Libau-Hasenpoth zur weiteren Veranlassung 
übergeben habe.« Der SS- und Polizeistandortführer hielt schließlich am 
13.Dezember 1941 unter »5) Tätigkeitsbericht« und dort unter »b) Tätig-
keit des Einzeldienstes» in passivischer Wendung fest: »Am 5.12.41 wur-
den die Zigeuner der Stadt Libau, insgesamt 1 oo Personen, evakuiert und in 
der Nähe von Frauenburg exekutiert.«1's 

Die Erschießung der Libauer Zigeuner am 5. Dezember 1941 bildete 
wohl den Hintergrund für eine Initiative des Befehlshabers der Ordnungs- 
polizei im Ostland Georg Jedicke 	Er veranlaßte Reichskommissar Hin- 
rich Lohse, der als Leiter der Zivilverwaltung an sich keinen Zugriff auf den 
Polizeiapparat hatte, zu einem Schreiben, das sein Einverständnis zur Er-
mordung der Libauer Zigeuner signalisierte. Das Schreiben wurde auf den 
4. Dezember 1941 datiert und an den Höheren SS- und Polizeiführer Ost-
land Friedrich Jeckeln adressiert, der dem Reichskommissar zwar persön-
lich unterstellt war, dessen Eingriffe in Polizeiangelegenheiten ansonsten 
mit Berufung auf seine parallele Befehlsabhängigkeit von Himmler aber 
abzuwehren pflegte". 

Um eine Rationalisierung des Mordes bemüht, bezeichnete Lohse in sei-
nem Schreiben »die im Lande umherirrenden Zigeuner» als »Überträger 
von ansteckenden Krankheiten, insbesondere von Fleckfieber« sowie als 
»unzuverlässige Elemente», die sich weder »den Vorschriften der deut-
schen Behörden« beugten noch »gewillt» seien, eine »nutzbringende Ar- 
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beit zu verrichten«. Außerdem bestehe »begründeter Verdacht«, daß sie 
»durch Nachrichtenübermittlungen im feindlichem Sinne der deutschen 
Sache« schadeten. Auf diese Weise als Spione, Asoziale und Zerstörer der 
Volksgesundheit stigmatisiert, wurden die Zigeuner zum Mord freigege-
ben: »Ich bestimme daher, dass sie in der Behandlung den Juden gleichge-
stellt werden.« Die weiteren Einzelheiten des Mordszenarios besprach Jek-
keln mit Lohse unter vier Augen 

Der Befehlshaber der Ordnungspolizei Jedicke gab Lohses Text am 
i2Januar 1942 an seine Kommandeure weiter, die ihrerseits die unterge-
ordneten Einheiten der Schutzpolizei und der Gendarmerie informier-
ten". Jedickes zusätzlicher Befehl »Ich ersuche in jedem Falle das Erfor-
derliche zu veranlassen« schlug sich auf unterer Ebene in der Order nieder, 
»Zigeuner ins Gefängnis einzuliefern unter Bericht an den SD.« Auf diese 
Weise war ein Befehlsstrang geschaffen worden, der die Ermordung der 
Libauer Zigeuner im Nachhinein deckte, die Ordnungspolizei im Ostland 
für die Zukunft aber weitgehend von Erschießungen freistellte. Sie wurde 
auf die Funktion beschränkt, die Opfer der Sicherheitspolizei und dem SD 
auszuliefern. Gendarmen und Schutzpolizisten blieben an wichtiger Stelle 
in den arbeitsteiligen Mordprozeß einbezogen, wurden jedoch anders als 
Libau nicht mehr direkt mit dem Grauen des Tötens konfrontiert«». 

Lohses auf den 4.Dezember 1941 datiertes Schreiben war in der Abtei-
lung »Gesundheit und Volkspflege« des Reichskommissariats Ostland auf-
gesetzt worden und ganz formlos gehalten; Lohse selbst hatte nur maschi-
nenschriftlich abzeichnen lassen (»gez. Lohse«). Auch Jedickes Order vom 
12. Januar 1942 hatte eine ungewöhnliche Form. Er informierte seine Un-
tergebenen über Lohses Schreiben nicht vermittels seiner Funktion als Be-
fehlshaber der Ordnungspolizei, sondern mit dem Briefkopf »Der Höhere 
SS- und Polizeiführer« und »In Vertretung Jedicke«. Der Höherer SS- und 
Polizeiführer Jeckeln selbst vermied es, sich schriftlich zu äußern. Ein sol-
ches Verhalten läßt das Verlangen erkennen, den Mord zwar zu forcieren, 
für ihn aber nicht als verantwortlich erscheinen zu wollen. 

Lohses Schreiben hatte nun weder bestimmt, nach welchen Gesichts-
punkten Personen als »Zigeuner« zu definieren seien, noch festgelegt, ob 
mit den »im Lande umherirrenden Zigeunern«, die »in der Behandlung den 
Juden gleichgestellt werden« sollten, auch seßhafte Zigeuner gemeint seien. 
Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für Lettland interpre-
tierte die Äußerung des Reichskommissars Ende Januar 1942 in dem Sinne, 
daß »seßhafte Zigeuner«, die »einer geordneten Arbeit« nachgingen, von 
der Erschießung auszunehmen seien, »sofern sie nicht in politischer oder 
krimineller Hinsicht eine Gefahr für die Allgemeinheit« darstellten "'. Der 
SS- und Polizeiführer für Lettland leitete dieses Schreiben aber entgegen 
der Bitte des KdS nicht an dem Kommandeur der Ordnungspolizei weiter. 
Der KdO verstand den Terminus »im Lande umherirrende Zigeuner« sei-
nerseits so, als meine er alle Zigeuner"'. Deshalb übergab die deutsche 
Ordnungspolizei in Lettland, dem Teil des Baltikums mit der größten Zi- 
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geunerbevölkerung 1”, in den ersten Monaten des Jahres 1942 umherzie-
hende wie seßhafte Zigeuner zur Erschießung an Sipo und SD. Infolgedes-
sen wurden etwa die im kurländischen Schlock seßhaften Sinti vollständig 
umgebracht. In den lettgalischen Gemeinden Rezekne (Rositten), Ludza 
(Ludsen) und Vilani wurden ebenfalls alle Zigeuner ermordet. Viele starben 
schon in den Gefängnissen oder wie in Ludza in einer Synagoge, die von der 
deutschen Polizei zur Haftstätte erklärt worden war; die übrigen wurden 
in den Wäldern erschossen. Der Protest, den Vanya Kochanowski, ein Ri-
gaer Student aus einer lettgalischen Roma-Familie, gegen diese Morde er-
hob, blieb ohne Wirkung. Weitere Erschießungen sind aus dem Raum Lie-
paja (Libau) zu vermuten, wo der SS- und Polizeistandortführer Anfang 
Januar 1941 behauptete, aus den Landkreisen würden »Klagen laut über das 
lästige Auftreten von Zigeunern«124. Im kurländischen Talsi (Talsen) 
wurde die Erschießung der seßhaften Zigeuner dagegen verhindert "s. 

Die Unklarheiten, die zwischen Sicherheits- und Ordnungspolizei über 
die Definition der Mordopfer bestanden und die den unteren Polizeieinhei-
ten erheblichen Entscheidungsspielraum ließen, veranlaßten Karl Friedrich 
Knecht, den Kommandeur der Ordnungspolizei für Lettland, im März und 
noch einmal Anfang April 1942 zu einem präzisierenden Befehl an die 
Kommandeure der Schutzpolizei und der Gendarmerie sowie an die SS-
und Polizeistandortführer. Ihm zufolge sollten »nach Rücksprache mit 
dem Kommandeur der Sicherheitspolizei Lettland« fortan »nur vaga- 
bundierende Zigeuner« der Sipo übergeben werden 	Auf dieser Grund- 
lage, die allerdings keine genauen Grenzen zwischen »vagabundierenden« 
und seßhaften Zigeunern zog und so der Polizei auch in den folgenden 
Monaten weitgehend freie Hand bei der Selektion der Opfer ließ, wurden 
1942 / 43 in ganz Lettland Zigeuner utn ihr Leben gebracht. In Walmiera 
(Wolmar) wurden im April 1942 etwa so und im Oktober/November des 
Jahres 15, im Kreis Aizpute (Hasenpoth) am 21. Mai 1942 19 Zigeuner er-
schossen; in der Nähe der Stadt Jelgava (Mitau) waren es am 27. und 28. Mai 
8942 ungefähr 28o, im Juni /Juli 1942 etwa 13o und im März 1943 noch 
einmal 400, in Bauska (Bausk) im Mai 1942 etwa 25o und am Walgum-See 
bei Tukums (Tuckum) im Juni 1942 über 200 Zigeuner. Weitere Morde sind 
für Riga und Valka (Walk) belegt "7. Rechnet man die Einsatzgruppen-
morde und die Erschießung der Libauer Zigeuner im Dezember 1941 
hinzu, so wurde in Lettland nahezu die Hälfte der insgesamt etwa 3800 
Zigeuner"' ermordet. Die estnischen Zigeuner waren bereits im Herbst 
1941 in das zum KZ erklärte Gefängnis Harku gesperrt worden. Einzelne 
wurden im Laufe der nächsten Monate erschossen; die übrigen wurden 
nach etwa einem Jahr insgesamt umgebracht "9. Lohses Schreiben vom 
4. Dezember 1941 und Jedickes Order vom 12. Januar 1942 richteten sich 
ebenfalls an die Ordnungspolizei in Litauen "; Einzelheiten über die Er-
mordung der litauischen Zigeuner sind jedoch nicht bekannt'}'. 

Jene seßhaften Zigeuner in Lettland, die nicht erschossen wurden'}', er-
hielten nach dem Muster des RSHA-Schnellbriefes vom 17. Oktober 1939, 
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der die Freizügigkeit der deutschen Zigeuner beseitigt hatte, die Auflage, 
ihren Wohnort nicht zu verlassen'}}. In Liepaja koppelte die Schutzpolizei 
das von einer Zigeunerin beantragte Aufenthaltsrecht zusätzlich an eine 
Sterilisation. In Talsi wurde für Zigeunerkinder die Möglichkeit zum 
Schulbesuch eingeschränkt'}'. Nicht wenige Sinti und Roma verloren in-
folge des Festsetzungsbefehls ihre Erwerbsmöglichkeiten. Elf Zigeuner aus 
Saldus (Frauenberg), die in den Forstbetrieben der Umgebung als Fuhr-
leute gearbeitet hatten und deren Pferde man beschlagnahmt hatte, wand-
ten sich deshalb am 12. März 1942 an den Reichskommissar: »Wir sind 
bereit, eine jegliche Arbeit auszurichten, die in unseren Kräften steht und 
wir bitten herzlichst den hochwohlgeehrten Herrn Reichskommissar, uns 
die Möglichkeit dazu zu geben in Frauenburg und in der Umgebung. Denn 
in Frauenburg kennt man uns als schuldfreie Zigeuner, in Frauenburg be-
finden sich unsere kleinen Häuser, in Frauenburg besuchen auch unsere 
Kinder die Grundschule und das Gymnasium. Und wenn es uns nicht er-
laubt ist als Fuhrleute unser täglich Brot zu verdienen, so möchten wir es 
gerne als Landarbeiter oder Tagelöhner tun, damit wir unsere Kinder der 
Schulung unterziehen können und nicht in Not umkommen müssen, denn 
das Einkommen von den Wohnungen in unseren Häusern ist sehr ge-
ring.« 2" 

Die Abteilung II a (Politik) des Reichskommissariats suchte daraufhin 
am 24. März 1942 vom Höheren SS- und Polizeiführer Ostland, um dessen 
Zuständigkeit für die Zigeunerpolitik man wußte, die Grundsätze zu erfah-
ren, nach denen man »bisher die Zigeunerfrage gelöst« habe 236. Erst als 
einen Monat später die »Erledigung« des Schreibens angemahnt wurde, 
antwortete SS-Sturmbannführer Regierungsrat Dr. Alexander Landgraf, 
die Polizei löse die »Zigeunerfrage« »in eigener Zuständigkeit«. Einzelhei-
ten könnten »nicht schriftlich mitgeteilt« werden; zu einer mündlichen 
Unterredung sei er aber bereit137. Ob dieses Gespräch zustande kam, ist 
unklar. Die Abteilung II a bat jedenfalls Anfang Mai 1942 den Reichskom-
missar als ihren Dienstherren, »über die mit dem Höheren SS- und Polizei-
führer getroffenen Vereinbarungen« unterrichtet zu werden. Die Antwort 
traf erst Anfang Juli 1942 ein. Sie stammte aus der Nachbarabteilung II e 
»Gesundheit und Volkspflege« des Reichskommissariats, die Lohses 
Schreiben vom 4. Dezember 1941 aufgesetzt hatte und nun eine Abschrift 
übersandte. Die politische Abteilung nahm sie zu den Akten und reagierte 
mit Schweigen'''. 

Als jedoch im August 1942 ein Mitarbeiter der Abteilung II-Politik des 
Generalkommissariats Lettland im Reichskommissariat für das Ostland 
anfragte, was es mit der »Behandlung von Zigeunern« auf sich habe, erhielt 
auch er Lohses Schreiben zugesandt. Beigefügt war die Information, der 
Reichskommissar wünsche nicht, daß »an dieser Vereinbarung«, zu der 
»Einzelheiten« »schriftlich nicht mitgeteilt« werden könnten, »etwas geän-
dert« werde 239. Auch der Generalkommissar, dem daraufhin die »Angele-
genheit« vorgetragen wurde, hielt es »mit Rücksicht auf die Entscheidung 
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des Herrn Reichskommissars nicht für angebracht«, »an der Entscheidung 
etwas zu ändern«. Mit dem Vermerk »Änderung z. Zt. nicht möglich« 
wurde der zum Verwaltungsvorgang geronnene Mord im September 1942 
zu den Akten gelegt. Einen Monat später sah sich das Generalkommissariat 
Lettland genötigt, auch den Gebietskommissaren, die wohl auch über die 
Morde irritiert waren, Lohses Schreiben zukommen zu lassen'". Sie rea-
gierten ebenfalls mit Schweigen. 

Man wußte nun, daß die Zigeuner erschossen wurden, und registrierte, 
daß der Reichskommissar dies mit der Formel legitimierte, die Zigeuner 
seien »in der Behandlung den Juden« gleichzustellen. Gleichwohl obsiegte 
das Dienstanweisungsprinzip über die Skrupel, die einzelne Beamte wohl 
verspüren mochten. Die eigene Passivität angesichts des Mordes wurde 
überdies durch die Arbeitsteilung zwischen zivilem und polizeilichem 
Apparat beeinflußt. Die Tatsache, daß SS und Polizei »in eigener Zustän-
digkeit« erschießen ließen, wies die Bürokratie in die Rolle des Un-Zustän-
digen. Dies mochte die Beamten in ihren Gewissenkonflikten subjektiv 
entlasten, hatten sie mit dem Mord, den sie ohnehin verdrängen wollten, 
institutionell doch nichts zu tun. 

Eine andere, ebenfalls nicht untypische '4' Reaktion auf den Mord 
äußerte ein Sachbearbeiter der Abteilung Arbeitspolitik und Sozialverwal-
tung im Reichskommissariat Ostland. Ihm war im Juli 1943 aufgefallen, 
daß zwei einander widersprechende Verordnungen über die Rentenversi-
cherungspflicht von Zigeunern existierten. Er bat die Abteilung Politik des 
Reichskommissariats um Aufklärung. Dort verfügte man im Oktober 1943 
»in Übereinstimmung mit dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
SD«, die Zigeuner seien aus der Rentenversicherung auszuschließen. In der 
Zwischenzeit hatte die Abteilung Arbeitspolitik und Sozialverwaltung aber 
von den Generalkommissariaten in Riga und Reval erfahren, daß in Estland 
»alle Zigeuner seit längerem durch den Sicherheitsdienst sichergestellt« 
seien, »so daß sie für den allgemeinen Arbeitseinsatz« und damit für eine 
Rentenversicherung »nicht in Betracht« kämen. Die Ermordung der estni-
schen Zigeuner zumindest ahnend, die sich hinter dieser Tarnsprache 
verbarg, wollte der Leiter der Arbeitsgruppe Sozialversicherung im Reichs-
kommissariat »diesen Gedanken« nicht »weiter (zu) verfolgen«. Seine psy-
chische Abwehr rationalisierte er mit der Behauptung, dieser Mord sei eine 
nur situationsbedingte Ausnahme: Es handele sich dort um eine »Sonder-
maßnahme«, die »offenbar allein« auf die »Frontnähe des Generalbezirks 
Estland« zurückzuführen sei '4'. 

Als sich das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, die vor-
gesetzte Behörde der Reichskommissariate Ukraine und Ostland, im 
Frühsommer 1942 der Zigeunerpolitik zuwandte, waren die Massener-
schießungen bereits in vollem Gange. Der Leiter der Ministerialabteilung 
»Allgemeine Politik« Dr. Otto Bräutigam forderte gleichwohl am 11. Juni 
1942 erst einmal einen Bericht »Betrifft: Behandlung von Zigeunern« an. 
Er sollte klären, inwieweit die Zigeuner seßhaft seien, welche Berufe sie aus- 
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übten, ob die Zahl der »Zigeunermischlinge« erheblich sei und ob »die Zi-
geuner hinsichtlich ihrer Behandlung den Juden gleichzustellen« seien 243. 
In der Hauptabteilung Politik des Reichskommissariats Ostland verfaßte 
man eine Antwort an das Ministerium, die in pejorativen Wendungen das 
lettische Kurland als das am stärksten von Zigeunern »heimgesucht(e)« Ge-
biet im Baltikum bezeichnete und eine zahlenmäßige Dominanz der fah-
renden, als »Spezialisten im Pferdediebstahl« stigmatisierten gegenüber 
den seßhaften Zigeunern behauptete. Der Bericht erwähnte auch Lohses 
auf den 4. Dezember 1941 datiertes Schreiben, das dem Ostministerium bis 
dahin unbekannt gewesen war, und hieß in nur dürftig verhüllender Tarn-
sprache die polizeilichen Massenerschießungen gut: »Heute scheint ein 
Umherziehen der Zigeuner durch die polizeilichen Maßnahmen zur Fleck-
fieberbekämpfung restlos unterbunden zu sein.« Zudem traten die Verfas-
ser in ebenfalls kaum verhüllter Form für eine Ausweitung des Erschießun-
gen auf die in »Mischehe« lebenden Zigeuner ein, die »von den Maßnahmen 
im Sinne des Erlasses vom 24. (sic !) 12. 1943« »bisher« »nicht erfaßt« seien. 
Der Berichtspassus über die seßhaften Zigeuner mündete in den Satz, »bet-
telnde Zigeunerkinder« seien »heute noch in den Straßen von Riga und 
Tuckum keine Seltenheit«. Vor dem Hintergrund der Invektive des Reichs-
kommissars, die Zigeuner müßten nicht zuletzt deshalb »in der Behand-
lung den Juden gleichgestellt« werden, weil sie nicht »gewillt« seien, eine 
»nutzbringende Arbeit zu verrichten«, ist dieser Satz als Plädoyer für die 
Erschießung auch der seßhaften Sinti und Roma zu werten '44 . 

Im Zentralamt des Reichskommissariats gebilligt 24s, wurde dieser Be-
richt Anfang Juli 1942 an das Ostministerium gesandt. Dort erörterte man 
folgenden Erlaß zur »Behandlung der Zigeuner in den besetzten Ostgebie-
ten«: »Zigeuner, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den 
besetzten Ostgebieten haben, sind, soweit sie nicht eine ausländische 
Staatsangehörigkeit besitzen, wie Juden zu behandeln. Ein Unterschied 
zwischen seßhaften und fahrenden Zigeunern ist nicht zu machen. Zigeu-
nermischlinge sind in der Regel den Juden gleichzustellen, insbesondere 
dann, wenn sie nach Zigeunerart leben oder sonst sozial sich nicht einfü-
gen.« Das entsprach der Mordkonzeption, die das Reichskommissariat 
Ostland vorgeschlagen hatte. Wer als »Zigeuner« zu gelten habe, sollte »in 
der Regel entweder auf Grund eines eigenen Bekenntnisses des Betreffen-
den oder eines anderen Sippenangehörigen zum Zigeunertum oder der Le-
bensweise und der sozialen Verhältnisse« entschieden werden. »Unter 
Umständen« sollten auch »Ermittlungen über die Abstammung« vorge-
nommen werden, bei denen »das äußere Erscheinungsbild des Betreffen-
den und seiner Sippenangehörigen gleichfalls von Bedeutung« sei '46. In un-
bestimmter Weise Rassismus mit soziographischen Gesichtspunkten und 
die Eigenaussage der Opfer mit der »Ermittlung« durch die Täter kombi-
nierend, entsprach eine derart vage Begriffsbestimmung dem Verlangen, 
die Morde so zu legitimieren, daß sie durch kein rechtlich faßbares Krite-
rium behindert wurden. 
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Den abschließenden Entwurf des Erlasses sandte das Ostministerium am 
2 t.Mai 1943 an das RKPA, an die Parteikanzlei, an das OKW und nach-
richtlich an die Reichskommissare für das Ostland und die Ukraine. Im 
Gegensatz zur Version vorn Sommer 1942 wandte man sich nun gegen eine 
»Gleichstellung der Zigeuner in der Behandlung mit Juden« und schlug 
stattdessen vor, die Zigeuner in nicht näher bestimmten »besonderen La-
gern und Siedlungen zusammenzuziehen und dort unter Aufsicht zu hal-
ten.« 147  Dieser Sinneswandel war vermutlich auf die Konkurrenz zwischen 
Rosenbergs Ostministerium und dem RSHA zurückzuführen'''. Ein als 
»Gleichstellung der Zigeuner in der Behandlung mit Juden« kaschierter 
Mord wäre unweigerlich in den Kompetenzbereich der Sicherheits- und 
Ordnungspolizei gefallen, die doch dem RSHA und nicht Rosenbergs Mi-
nisterialbürokratie unterstellt waren. »Besondere Lager und Siedlungen« 
konnten dagegen der Zivilverwaltung zugeordnet werden. Die Komman-
deure der Sipo und des SD sollten dabei zwar federführend sein, hätten aber 
die Politischen Abteilungen der Generalkommissare zu beteiligen. Die 
»Entscheidung über die Frage der Zugehörigkeit zum Zigeunertum« wollte 
das Ostministerium von den Generalkommissaren treffen lassen'''. 

Der ministerielle Entwurf stieß im Reichskommissariat Ostland sowie 
bei den Generalkommissaren auf Zustimmung. Der litauische General-
kommissar verlangte zusätzlich eine arbeitsrechtliche Schlechterstellung 
der Zigeuner'''. Polizei und SS lehnten die Vorstellungen des Ostministe-
riums jedoch entschieden ab. Der KdS für Lettland SS-Sturmbannführer 
Rudolf Lange etwa stellte fest, die Polizei nehme von den Zivilbehörden 
grundsätzlich keine Weisungen entgegen'". Die Himmler und das RKPA 
lehnten die Vorstellungen des Ostministeriums noch aus einem weiteren 
Grunde ab. Entsprechend dem Mordkonzept, das Sicherheits- und Ord-
nungspolizei seit 1942 in den besetzten Ostgebieten praktizierten, vertrat 
man dort die Auffassung, seßhafte »Zigeuner und Zigeunermischlinge« 
seien »wie Landeseinwohner zu behandeln« und »alle umherziehenden Zi-
geuner und Zigeunermischlinge« »den Juden gleichzustellen«. Während 
man die als »umherziehend« Stigmatisierten 1942 aber erschossen hatte, 
plädierte man nun dafür, sie »in Konzentrationslagern unterzubringen« 
Das war die in Tarnsprache gehaltene Instruktion zur Deportation der 
»umherziehenden Zigeuner und Zigeunermischlinge« nach Auschwitz-
Birkenau, wo man im Frühjahr 1943 ein gesondertes Zigeunerlager errich-
tet hatte"). Himmler konnte diese Variante des Mordkonzepts gegen den 
Reichsminister für die besetzten Ostgebiete durchsetzen, der innerhalb der 
NS-Polykratie über wenig Einfluß verfügte. Im Frühjahr 1944 wurden in 
der Tat Zigeuner aus Brest-Litowsk, das zum Generalkommissariat Weiß-
rußland gehörte, und aus Litauen nach Auschwitz-Birkenau deportiert "4. 

Die ministerielle Verordnung »Betrifft: Behandlung der Zigeuner in den 
besetzten Ostgebieten«, die schließlich am 15. November 1943 herausgege-
ben wurde, gab der SS auch insofern nach, als die »Entscheidung über die 
Frage der Zugehörigkeit zum Zigeunertum« den Kommandeuren der Si- 
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cherheitspolizei und des SD übertragen wurde, die sich nur das »Einver-
nehmen« der Politischen Abteilungen in den Generalkommissariaten si-
chern sollten's'. Die Vereinbarung, die der KdS Lettland und das General-
kommissariat in Riga daraufhin Ende März 1944 trafen, sah nur noch 
vor, daß Sicherheitspolizei und SD in »jedem Zigeunerfalle< die Abteilung 
Politik beim Generalkommissar über »Abstammung«, »eigenes Volksbe-
kenntnis«, »Verhalten und Lebensweise (Vagabundieren)« »unterrich-
te(n)« sollte. Die »Einweisung in das KZ. oder eine andere Behandlung« 
blieb »nach Äußerung der Abteilung Politik« der Polizei vorbehalten. 
Wollten Sicherheitspolizei und SD der Zivilverwaltung ihre »Behandlung 
der Zigeuner« vollends verschweigen, hatten sie die Möglichkeit, ihre 
Opfer unter die Bestimmungen zur »vorbeugenden Verbrechensbekämp-
fung« zu rubrizieren, die für die Reichskommissariate Ostland und 
Ukraine unter Aussparung genauer Kodizifierungen eine allgemeine »Aus-
merzung des Verbrechertums« vorsah. Durch eine »Auswertung vorgefun-
dener oder wieder herbeigeschaffter Karteien, Listen oder Akten« sollte 
das vermeintliche »Berufs- und Gewohnheitsverbrechertum« ohne Ge-
richtsverfahren »nach dem Standrecht« von der Polizei erschossen werden. 
In einem solchen Fall war die Zivilverwaltung »an einer Vorlage« des »Zi-
geunerfall(es)« »nicht interessiert« <16• 



5. Polen 1942-1945: Ghettoisierung, 
Erstickung im Gas und Massenerschießung 

Die Morde, die Einsatzgruppen und Militär in der Sowjetunion an den 
Zigeunern verübten, hatten in Polen ihre Vorläufer'''. In Schöneck bei Dan-
zig erschossen Mitglieder des deutschen Selbstsschutzes und Gendarmerie-
angehörige, die in der Sammelstelle Schneidemühl auf ihren Einsatz vorbe-
reitet worden waren, Mitte Oktober 1939 auf dem jüdischen Friedhof des 
Ortes mindestens io Zigeuner'''. Ähnliche Morde verübten im September 
1939 der Wachsturmbann Eimann, der in der Umgebung Danzigs zudem 
Tausende Juden und Patienten psychiatrischer Kliniken erschoß, sowie eine 
Einheit der Wehrmacht, die ebenfalls auf einem jüdischen Friedhof bei Dan-
zig Zigeuner umbrachte "9. Die Anweisungen, die dieser frühen Ermordung 
von Zigeunern zugrundelagen, sind nicht überliefert. Da sie kurz nach 
Kriegsbeginn in dem Gebiet Polens verübt wurden, das an Deutschland 
grenzte, liegt es nahe, daß jene Verbindung von Rassismus und dem Klischee 
vom spionierenden Zigeuner, die später die Befehle der Einsatzgruppen 
gegen die sowjetischen Zigeuner prägte, schon 1939 das Mordmotiv bildete. 

Nach der deutschen Besetzung Polens wurde der westlichen Teil des 
Landes dem Deutschen Reich einverleibt. Die rassistisch motivierte krimi-
nalpolizeiliche Zigeunerverfolgung, die seit dem Erlaß »Bekämpfung der 
Zigeunerplage« vom 8. Dezember 1938 in Deutschland praktiziert wurde, 
erstreckte sich fortan auch auf die neuen »Reichsgaue« Wartheland, Danzig-
Westpreußen, auf Ostoberschlesien und Südostpreußen '6'. Zugleich er-
stellte die RHF für die Sinti und Roma, die dort lebten, »gutachtliche Äuße-
rungen«, die die Betroffenen als »Zigeuner« oder »Zigeunermischlinge« 
stigmatisierten 161 . Außerdem suchte die Kripo entgegen einem »Umsied-
lungs« verbot, das seit Mai 1940 bestand, möglichst viele Zigeuner aus diesen 
Gebieten in das Generalgouvernement abzuschieben'''. Seit dem März 1943 
wurden Sinti und Roma aus dem Wartheland, aus Danzig-Westpreußen, 
Ostoberschlesien und Südostpreußen nach Auschwitz-Birkenau depor- 
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tiert. Im Hauptbuch des dortigen Zigeunerlagers wurden sie teils als »deut-
sche«, meist aber als »polnische Zigeuner« klassifiziert. Die Zahl der dort als 
»polnische Zigeuner« Registrierten betrug etwa i soo Personen 

Im Generalgouvernement machte es sich die Zivilverwaltung zum Prin-
zip, Zigeuner »in keiner Weise zu unterstützen« 264. Darüber hinaus wurden 
Roma, die während der ersten Monate des 2. Weltkrieges im östlichen 
Grenzgebiet zur UdSSR etwa als Kesselschmiede von Ort zu Ort zogen, in 
Lagern konzentriert. Das geschah Anfang Juni 1940 mit 181 Personen, die 
zunächst in einem Flüchtlingslager in Przemysl an der Grenze zum sowje-
tisch besetzten Westgalizien gesammelt und von dort nach Belzec transpor-
tiert wurden 26f.  Da Odilo Globocnik, der SS- und Polizeiführer für Lublin, 
die Kosten dieses Zigeunerlagers zu minimieren suchte, waren Entlassungen 
zunächst nicht ausgeschlossen, wenn der Fortzug der Betroffenen aus der 
östlichen Grenzregion gewährleistet schien. Als Anfang August 1940 ein 
Warschauer Rom um die Freilassung von vier in Belzec festgehaltenen Fami-
lien nachsuchte, die unter seiner Regie als Kesselschmiede arbeiten sollten, 
hatte Globocnik keine Einwendungen. Gleichwohl wurden deutsche Sinti 
und polnische Roma weiterhin in Belzec festgehalten. 7o bis 8o der dort 
Konzentrierten erlagen im Winter 1942 / 43 dem Typhus 266. 

Andere Roma, die in der Grenzregion zur UdSSR lebten, wurden in die 
Sowjetunion abgeschoben. An solchen Deportationen suchten auch die Ver-
waltungen der westlichen Kreise des Generalgouvernements zu partizipie-
ren. Im Frühjahr 1941 wurden etwa hundert Roma aus Radom nach Zamosc 
verschleppt, da man in Radom der Ansicht war, sie könnten über die Ost-
grenze getrieben werden. Weil aber der Kreishauptmann von Zamosc sei-
nerseits »keine Unterbringungsmöglichkeiten« sah und der vorgesetzte 
Landrat von Lublin eine »Abschiebung« für »undurchführbar« hielt, wur-
den die Roma zurückdirigiert 

Vor allem Zigeuner aus den Distrikten Krakau und Radom liefen Gefahr, 
als vermeintlich »Asoziale« in das KZ Auschwitz eingewiesen zu werden, 
das 1940 im benachbarten, vom Deutschen Reich annektierten Ostober-
schlesien eingerichtet worden war '68. Diese Gefahr wuchs, als Reichsjustiz-
minister Thierack im Herbst 1942 mit Himmler ein Abkommen zur »Auslie-
ferung asozialer Elemente aus dem Strafvollzug an den Reichsführer SS zur 
Vernichtung durch Arbeit« vereinbarte 269. Unter den Häftlingen, die dar-
aufhin am 16. Februar 1943 aus den Gefängnissen in Tarn6 w und Montelu-
pich bei Krakau nach Auschwitz gebracht wurden, befanden sich ebenso 
Roma wie unter jenen, die Sicherheitspolizei und SIE am 29. Juli 1943 aus dem 
Kreis Radom nach Auschwitz hatten transportieren lassen ". Andere Roma 
wurden gar nicht erst deportiert, sondern aus den Gefängnissen in die Wäl-
der geführt und dort erschossen''. 

In Warschau knüpfte der Kalderasch- Älteste '" Rudolf Kwiek im März 
1941 einen Kontakt zur Regierung des Generalgouvernements "3. Kwiek, 
dessen aus Rumänien stammende Familie während der dreißiger Jahre die in 
Polen traditionsreiche Institution des Zigeunerkönigtums für sich in An- 
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spruch genommen hatte und der sich gegenüber der Okkupationsmacht als 
»ehemaliger König aller Zigeunerstämme in Europa, zur Zeit Präses aller 
Zigeuner im Generalgouvernement Polen« titulierte '74, bot an, »sämtliche 
Zigeuner auf dem Gebiet des Generalgouvernement zu beaufsichtigen und 
zu kontrollieren und jegliche Befehle und Anordnungen, die an Zigeuner 
erlassen werden sollten, seitens der deutschen Behörden entgegenzuneh-
men und zur Ausführung zu bringen.« 275  Kwiek wollte auf diese Weise die 
Zusammenarbeit, die sich in den Jahren zuvor zwischen verschiedenen, oft 
zerstrittenen Zweigen seiner Familie und den polnischen Staats- und Poli-
zeibehörden herausgebildet hatte 276, auf die neuen Machtverhältnisse über-
tragen. 

Faktisch erstreckten sich die Verbindungen Kwieks nur auf einen kleinen 
Teil der in Polen lebenden Zigeuner'". Gleichwohl offerierte er die Regi-
strierung »alle(r) überhaupt nur existierenden und auf dem ganzen Gebiet 
des Generalgouvernement lebenden seßhaften und nicht seßhaften Zigeu-
ner und Zigeunerstämme«. Im Gegenzug erwartete er die Anerkennung 
seiner vorgeblichen Oberhoheit über die polnischen Zigeuner, die Einset-
zung seines Sohnes Dola als Stellvertreter und eine bessere Lebensmittel-
versorgung für seine Familie'''. Die Innere Verwaltung des Generalgou-
vernements suchte Kwieks Angebot für ihre Zwecke auszunutzen. Man 
traf im Frühsommer 1941 eine Verabredung mit ihm, über deren eventuel-
les Ergebnis jedoch nichts bekannt ist '79. Nachdem sich Kwiek am 2.März 
1942 von neuem mit einem Brief an die Okkupationsbehörden gewandt 
hatte, verschleppte man Angehörige seiner Familie und weitere Roma in 
das Warschauer Ghetto. Adam Czerniaköw, der Vorsitzende des War-
schauer Judenrates, hielt dazu am 2 2 . April 1942 fest: »Ins jüdische Gefäng-
nis wurden to Zigeuner und Zigeunerinnen mit dem >König< Kwiek an der 
Spitze eingewiesen. Die Zigeuner wollen im jüdischen Gefängnis nicht es-
sen.« '8° Ob es sich bei der Person, die Czerniaköw als »König« Kwiek 
bezeichnet, um Rudolf Kwiek oder um einen von ihm denunzierten Kon-
kurrenten aus der eigenen Familie handelte, ist unklar. Am 24. April 1942 
ging Czerniaköw in die Zelle der Zigeuner und unterhielt sich mit ihnen. 
Einen Tag später schrieb er, nach Auffassung Auerswalds, des deutschen 
»Kommissars für den jüdischen Wohnbezirk«, sollten die Zigeuner und die 
zusammen mit ihnen inhaftierten polnischen Bettler im Ghetto »auf freien 
Fuß gesetzt« werden. Am 8. Mai 1942 notierte Czerniaköw, bei den Inhaf-
tierten handele es sich um ungarische, rumänische und bulgarische Zigeu-
ner . 

Vielleicht war diese erste Konzentration von Roma im Warschauer 
Ghetto der Ausgangspunkt für eine allgemeine Anordnung, die der Kreis-
hauptmann für Warschau-Land am 28. Mai 1942 zur »Aufenthaltsbe-
schränkung für Zigeuner« erließ. Sie sah vor, daß Zigeuner, die »im Gebiet 
der Kreishauptmannschaft Warschau-Land außerhalb der jüdischen 
Wohnbezirke angetroffen« wurden, in die Ghettos »eingewiesen« werden 
sollten. Ihre Habe konnte entschädigungslos requiriert werden; die »Ein- 
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Weisung von arbeitsfähigen männlichen Zigeunern in ein Arbeitslager« 
blieb »vorbehalten«. Ähnliche Verordnungen sind aus dem östlich an War-
schau-Land angrenzenden Kreis Oströw Mazowiecka und für die Stadt 
Warschau überliefert 

In den folgenden Wochen wuchs in der Tat die Zahl der Zigeuner, die ins 
Warschauer Ghetto deportiert wurden. Czerniaköw registrierte am 9. Juni 

1942 die Einweisung von 6o und zwei Tage später von weiteren 34 Zigeu-
nern aus dem westlich von Warschau gelegenen Lowicz in das jüdische 
Gefängnis. Am 13Juni 1942 hielt er fest, »ins Arrestlokal« seien »wieder 
Zigeuner hineingepfercht« worden. Die Gesamtzahl der — mehrheitlich jü-
dischen — Häftlinge des Gefängnisses überstieg zu diesem Zeitpunkt 1800, 
obwohl die Hafträume nur für so° Personen angelegt waren. »Die Men-
schen«, so Czerniak6w, »fallen in Ohnmacht, jeden Tag kommt es auf-
grund der Überfüllung im Gefängnis zu Todesfällen.« Am 16. Juni 1942 
wurden 190 Zigeuner aus dem Gefängnis entlassen. Zur Unterscheidung 
von den Juden des Ghettos hatten sie fortan Armbinden mit dem Buchsta-
ben Z zu tragen. Am 17. Juni 1942 hielt er fest: »Es heißt, daß die Zigeuner 
aus dem Getto ausgesiedelt werden sollen.« Czerniaköws letzte Tagebuch-
eintragung über Zigeuner datiert vom 7. Juli 1942'8'. 

Das weitere Schicksal der im Warschauer Ghetto festgehaltenen Zigeu-
ner läßt sich mithilfe von Zeitzeugenberichten rekonstruieren. So geben die 
Aufzeichnungen Dr. Edward Reichers Auskunft über die Deportation der 
Zigeuner: »An einem schönen, sonnigen Tag im August 1942 wurde eine 
große Anzahl von Juden durch die Straßen geführt. Unter den Juden mar-
schierte gesondert eine Gruppe Zigeuner, deren Erscheinungsbild sich von 
den Juden abhob. Es handelte sich um ioo bis 20o Personen — Männer, 
Frauen und Kinder unterschiedlichen Alters.... Die Zigeuner unterschie-
den sich durch ihre Haltung und ihren aufrechten Gang von den Juden, die 
sich nur noch dahinschleppten. Die Juden wußten offensichtlich, daß sie in 
den Tod gingen; die Zigeuner ahnten das anscheinend nicht.... Einige Tage 
später konnte ich Angehörige der jüdischen Polizei, des >Jüdischen Ord-
nungsdienstes<, darauf ansprechen. Sie erklärten mir, die Zigeuner seien 
gemeinsam mit den Juden vom Umschlagplatz nach Treblinka verschickt 
worden.« Im Herbst 1942 wurden weitere Zigeuner aus dem »arischen« 
Teil der Stadt ins Ghetto verschleppt. Im November 1942 überwältigten 
einige Dutzend von ihnen die Wache des Ghetto-Gefängnisses und flohen. 
Als sie die Ghettomauer erreichten, eröffneten Posten das Feuer und töte-
ten viele von ihnen. Die Überlebenden wurden ins Gefängnis zurück-
gebracht und im Januar 1943 mit den übrigen im Ghetto festgehaltenen 
Zigeunern wieder nach Treblinka deportiert'''. Die Zahl der dort umge-
brachten Zigeuner wird auf unsicherer Quellenbasis auf mindestens l000 
geschätzt:81• Treblinka war nicht das einzige Vernichtungslager im Gene-
ralgouvernement, in dem Zigeuner ermordet wurden. Gleiches geschah in 
Sobibor, wohl auch in Maidanek und Belzec 

Die Mehrheit der Ermordeten wurde im deutsch besetzten Restpolen 
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jedoch wie in der UdSSR durch Massenerschießungen umgebracht. Die 
Befehle, die diesen Morden zugrundelagen, sind nicht überliefert, die 
Mordtaten selbst sind dagegen vielfach dokumentiertz87. Der 1902 gebo-
rene Wladyslaw Brzezinski war Zeuge eines dieser Morde: »Ich bin Ein-
wohner des Dorfes Wzdolrzadowy, Kreis Kielce. Im Herbst 1943 haben 
sich bei mir zwei Zigeunerfamilien aufgehalten — zwei Männer, zwei 
Frauen und acht Kinder verschiedenen Alters. Ich habe diese Zigeuner 
schon vorher gekannt, weil ich auch das Schneiderhandwerk ausgeübt und 
einem von ihnen irgendwann Hosen genäht habe. Auf meinem Anwesen 
standen zwei Häuser. In dem einen habe ich gewohnt, in dem anderen, das 
alt war, hatte mein verstorbener Vater gewohnt. Im Haus meines Vaters 
waren 1943 die Zigeuner untergebracht. Sie haben zwei Tage dort gewohnt 
und darauf gewartet, daß ich für einen der jungen einen Anzug fertig nähte. 
Am Morgen des dritten Tages haben deutsche Gendarmen mein Anwesen 
umstellt. Sie haben den Schultheißen Jozef Bialek mitgebracht. Mir und 
meiner Mutter befahlen sie, daß wir uns auf den Hof legen sollten. Das 
gleiche haben sie auch Edward Mendak befohlen, der an diesem Tag auf 
meinem Feld arbeiten wollte, und Kunden, die gekommen waren, um einen 
von mir zugeschnittenen Pelz abzuholen. Meine Schwester Genowefa ist 
geflohen. Die Gendarmen haben auf sie geschossen, sie jedoch nicht getrof-
fen. Als die Gendarmen auf sie schossen, hat meine Mutter auf der Erde 
eine solche Bewegung gemacht, als wolle sie aufspringen. Einer der Gen-
darmen hat ihr daraufhin mit einer Pistole in den Rücken geschossen und 
sie getötet. Eine Gruppe von Gendarmen hat auf dem Hof gestanden und 
uns bewacht, während die restlichen ins Haus gingen, in dem die Zigeuner 
wohnten. Ich habe Schreie und Weinen und danach Schüsse aus diesem 
Haus gehört. Nach den Schüssen sind die Schreie und das Weinen ver-
stummt. Die Gendarmen sind wieder auf den Hof hinausgekommen.... 
Dem Schultheißen haben sie befohlen, Leute zum Ausschachten eines Gra-
bes heranzuholen. Einige Männer, die der Schultheiß brachte, haben auf 
dem Feld eines Nachbarn etwa so Meter von meinem Hof entfernt eine 
Grube ausgehoben. Ich habe gesehen, wie sie die Leichen der erschossenen 
Zigeuner aus meinem Hof getragen und in die Grube gelegt haben. Es wa-
ren zwei erwachsene Männer, zwei Frauen und sechs Kinder. Zwei weitere 
Kinder, ein Junge von etwa zwölf Jahren und ein wenig älteres Mädchen, 
waren kurz zuvor ins Dorf gegangen. Sie kamen mit dem Leben davon.«'" 

Die bisher registrierten 167 Morde verteilen sich territorial über das ge-
samte Generalgouvernement '89. Nicht alle lassen sich auf ein bestimmtes 
Jahr festlegen. Dennoch ist ersichtlich, daß die Tötungen sich nicht gleich-
mäßig über die Zeit der deutschen Okkupation verteilten. Neun Morde 
lassen sich auf die Jahre 1939 bis 1941, eine Erschießung auf das Jahr 1945 
datieren. Für 1942 beläuft sich die Zahl der festgestellten Tötungen hinge-
gen auf 43 (26 %), für 1943 auf 82 (5o %) und für 1944 auf 14 (8 %). Bei acht 
weiteren Morden steht zumindest fest, daß sie in der Spanne zwischen 1942 
und 1944 verübt wurden '9°. Nicht immer waren nur Zigeuner die Opfer; 
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oft wurden sie zusammen mit Polen, sowjetischen Kriegsgefangenen oder 
Juden erschossen. Neben Waldlichtungen, Wiesen und Feldern waren jüdi-
sche und nichtjüdische Friedhöfe '9' oft gewählte Exekutionsorte. In einem 
Fall wurden die Roma in einer Synagoge ermordet "2, in einem anderen im 
Ghetto des Ortes Losice '". 

Die Exekution mit der Schußwaffe war die bei weitem häufigste, aber 
nicht die einzige Form des Mordens. Manche Opfer wurden auch erhängt. 
In Warschau-Sielce wurden jene Roma, die aus dem Ghetto der Stadt geflo-
hen und wieder gefaßt worden war, in einer Scheune lebendigen Leibes 
verbrannt "4. In Zareby Koscielne im Kreis Oströw Mazowiecka umzin-
gelte deutsche Gendarmerie um die Jahreswende 1943/44 eine etwa 300 
Familien umfassende Roma-Gruppe, erschoß deren Angehörige oder trieb 
sie auf das brüchige Eis des Bug, wo sie ertranken; manchen Kindern wurde 
an Bäumen der Schädel zerschmettert '9'. Über 5o Zigeuner aus der Nähe 
Treblinkas wurden zu Fuß, mit einem Pferdefuhrwerk oder auf einem 
Lastauto in das KZ gebracht und dort erschossen 296 . 

Für die Morde waren Kommandos der Wehrmacht und der SS"7, vor 
allem aber Einheiten der deutschen Polizei verantwortlich. Kripo und Ge-
stapo waren ebenso beteiligt wie die Bahnschutz- und vor allem die Ord-
nungspolizei, die in Gendarmerie für die ländlichen Gebiete und Schutz-
polizei für die Städte sowie für Sonderaufgaben untergliedert war"8. Eine 
Beteiligung deutscher Gendarmen läßt sich für 75 der 1 2 2 Morde nachwei-
sen, für die Angaben zur Täterschaft vorliegen199, während polnische und 
ukrainische Polizeimannschaften seltener in die Morde involviert waren 300. 

Im Polen der Vorkriegszeit war es zu keiner verbindlichen Definition 
oder gar Registrierung der im Land lebenden Zigeuner gekommen, auf wel-
che die deutsche Polizei hätte zurückgreifen können 3°'  . Sie stigmatisierte 
deshalb Personen auf ganz unterschiedliche Weise als »Zigeuner« — auf-
grund von Denunziationen aus der Bevölkerung, infolge eines vermeintlich 
»zigeunerischen« Aussehens oder nach dem Kriterium der nicht seßhaften 
Lebensweise 	Allerdings wurden nicht nur die wandernden polnischen 
Tieflandzigeuner, sondern auch Hochlandzigeuner (Bergitka Roma), die 
im südostpolnischen Karpartenvorland und in der Tatra lebten, zu Opfern 
der Morde 3°3. Einige Indizien sprechen aber dafür, daß sie durch ihre Seß-
haftigkeit und eine partielle Einbindung in die regionale Ökonomie nicht in 
dem Maße gefährdet waren wie die umherziehenden Roma "4. 

Die Zahl der Morde, ihre geographische Verteilung, ihre zeitliche Strek-
kung und die Beteiligung verschiedener deutscher Einheiten, insbesondere 
der Ordnungspolizei, lassen erkennen, daß es sich nicht um Exzesse, son-
dern um Tötungen handelte, denen zentrale Anweisungen zugrundelagen. 
Die Quellen erlauben Rückschlüsse auf die Motive dieser Befehle. Von Au-
genzeugen und in umfassenderen gerichtlichen Untersuchungen wird viel-
fach festgehalten, daß die Zigeuner bei polizeilichen Razzien auf Landstra-
ßen oder in Wäldern erschossen wurden jOf. In einigen Fällen richteten sich 
diese Razzien gegen Partisanen oder, wenn Fallschirme gefunden wurden, 
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gegen die Kriegsgegner Deutschlands, in anderen gegen untergetauchte 
und flüchtige Juden 306. Die Roma figurierten für Polizei und Wehrmacht 
offenbar wie in der Sowjetunion als »Spione« und »Agenten« eines Feindes, 
der sich in dieser Vorstellungswelt im Generalgouvernement aus Juden, 
Widerstandskämpfern und den Kriegsgegnern des Reiches zusammen-
setzte. 

Zigeuner liefen aber auch Gefahr umgebracht zu werden, wenn sie sich 
innerhalb einer Ortschaft verborgen hielten 3C7. Seßhafte wie wandernde 
Zigeuner wurden außerdem — oft gemeinsam mit Polen, manchmal auch 
mit Juden und sowjetischen Kriegsgefangenen — zur »Vergeltung« für An-
griffe auf Züge, Gendarmen, Gestapo-Angehörige oder Gestapo-Spitzel 
erschossen, die sie gar nicht verübt hatten "". Das wiederum setzte Befehle 
voraus, die in jedem Zigeuner einen potentiellen Spion des Feindes und 
einen Menschen sahen, dessen Leben ohnehin »minderwertig« sei. 

Der polnische Tsiganologe Jerzy Ficowski schätzte 195o, daß von den 
r 8 000 bis 20000 polnischen Roma vor Kriegsbeginn s000 bis 6000 das Jahr 
1945 überlebten. Später führte er aus, um 1930 hätten etwa 28 000 Zigeuner 
in Polen gelebt, bei Kriegsende seien es ungefähr 20000 gewesen 3". Auch 
nach dem heutigen Stand der Forschung läßt sich eine Zahl von mindestens 
8000 Mordopfern annehmen 



6. Die Zigeunerpolitik in den ost- und 
südosteuropäischen Satellitenstaaten des 
Deutschen Reiches 

Genaue Angaben über die Zahl der Zigeuner, die in den dreißiger und vier-
ziger Jahren in Europa lebten, finden sich nicht. Unstrittig ist, daß ihre 
Mehrheit in den ost- und südosteuropäischen Ländern Jugoslawien, Rumä-
nien, Ungarn, Bulgarien, Griechenland, Albanien und der Tschechoslowa-
kei beheimatet war 3". Während die tschechischen Länder 1939 und das 
östliche Slowenien 1941 dem Deutschen Reich einverleibt" sowie Serbien 
und der Ostteil Griechenlands 1941 unter deutsche Militärverwaltung ge-
stellt wurden, standen Albanien, das westliche Slowenien, Montenegro, das 
Kosovo und Westgriechenland während des 2. Weltkrieges unter italieni-
scher Herrschaft. In diesen Territorien wurde die Diskriminierung der Zi-
geuner nicht verschärft; lebensbedrohende Verfolgungen blieben dort 
aus 3.3. 

Kroatien, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Ungarn, die ost- und 
südosteuropäischen Vasallenstaaten des Deutschen Reiches, radikalisierten 
während des 2. Weltkrieges ihre Zigeunerpolitik. In keinem dieser Länder 
existierte allerdings eine präzise Definition oder gar statistische Erfassung 
der Zigeuner 3 '4, zumal zahlreiche Roma in die Mehrheitsbevölkerung inte-
griert waren oder eine »ethnische Mimikry « 3" betrieben und sich auf 
Grund einer vielhundertjährigen Erfahrung von Diskriminierung und Ent-
rechtung als Angehörige anderer nationaler Gruppen oder Minderheiten 
sahen oder doch als solche ausgaben. 

In Kroatien wurde am 16. April 1941, zehn Tage nach Beginn des deut-
schen Angriffs auf Jugoslawien, eine Vasallenregierung installiert. An ihrer 
Spitze stand Ante Pavelic, der Führer (Poglavnik) der Ustascha-Bewegung. 
Die Grundsätze der Ustascha behaupteten eine völkische Eigenständigkeit 
und einen Vorrang der Kroaten gegenüber den übrigen Nationalitäten und 
Gruppen in »Großkroatien« 3'6. An der Staatsführung sollte nur mitwirken 
dürfen, wer der »kroatischen Rasse und dem kroatischen Blut« angehöre, 
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das mit der bäuerlichen Bevölkerung nahezu gleichgesetzt wurde 3 '7. Das 
Regime setzte seine völkischen Grundsätze am 3o. April 1941 in die Ge-
setze »Über die Staatsbürgerschaft«, »Über die Rassenzugehörigkeit« und 
»Über den Schutz des arischen Blutes und die Ehre des kroatischen Volkes« 
um. Nach dem Vorbild der Nürnberger Gesetze von 1935 wurde dort zwi-
schen »Staatsangehörigkeit« und »kroatischer Staatsbürgerschaft« unter-
schieden, für die eine »arische Abstammung«, der Nachweis, »nicht gegen 
die Freiheitsbestrebungen des kroatischen Volkes gehandelt« zu haben, 
und die Bereitschaft vorausgesetzt wurden, »dem kroatischen Volk und 
dem Unabhängigen Staat Kroatien treu zu dienen« 3 i 8. Eheschließungen 
zwischen Kroaten einerseits und den zu »Nichtariern« erklärten Juden und 
Zigeunern andererseits wurden untersagt. 

Als »Zigeuner« definierte diese Gesetzgebung jene, die »ihre Herkunft 
aus zwei oder mehreren Zigeunergenerationen herleiten« 3 '9  würden. Als 
das kroatische Innenministerium die Kreisbehörden Anfang Juli 1941 an-
wies, die Zigeuner nach Namen, Adresse, Beruf und seßhafter oder nicht-
seßhafter Lebensweise zu erfassen, wurde das Zuordnungskriterium der 
familialen Herkunft auf die Abstammung des jeweils männlichen Familien-
oberhauptes bezogen}". Den lokalen Machtträgern blieb jedoch insoweit 
erheblicher Spielraum, als die Begriffe »Zigeuner« und »Zigeunergenera-
tion« selbst nicht präzise bestimmt wurden. 

Ein Befehl des Ustascha-Aufsichtsdienstes, einer dem RSHA nachgebil-
deten Institution, verlangte im Mai 1942, daß sämtliche Zigeuner von Poli-
zei und Militär festzunehmen seien ". Der Verhaftungsbefehl für die Lan-
deshauptstadt sah vor, daß binnen einer Woche »kein Zigeuner mehr in der 
Umgebung Zagrebs zu sehen sein« dürfe'''. Die Betroffenen wurden von 
den Festnahmen überrascht. Nach einem Bericht aus Zupanja war bis zum 
5. Juni 1942 aus der Gemeinde Vrbanja von 5oo Zigeunern lediglich einer 
»entkommen«, aus Bosnjacima von 418 Roma ebenfalls nur einer. In der 
Gemeinde Drenovci seien bei der Festnahme vier erwachsene Zigeuner 
»verschwunden«; man habe sie noch am gleichen Tage »zur Strecke ge-
bracht« 313. 

Die in Bosnien und der Herzegowina ansässigen Roma islamischen 
Glaubens wurden von der Verhaftung ausgenommen. Dem war die An-
frage der Verwaltungsbezirke Konjic und Mostar vorausgegangen, ob ne-
ben den »nomadisierenden Zigeunern« auch die moslemischen »weißen Zi-
geuner« als Zigeuner im Sinne der Rassengesetze anzusehen seien. Der eher 
Moslem-freundlichen Linie der Ustascha entsprechend; ,̀ erklärte das In-
nenministerium am 29. Mai 1942, daß die »sogenannten weißen Moslem-
Zigeuner unangetastet bleiben« sollten, da es sich bei ihnen um seßhafte 
»Arier« handele "s. Diese Konstellation nutzend, wechselten etliche christ-
liche Roma zum Islam über. Das wiederum veranlaßte das Innenministe-
rium im Juni 1942 zu einer Intervention beim Bezirk Sarajewo, der »die 
nötigen Befehle« gegen diese »Überlauferei« erteilen sollte 326. 

In den nicht moslemisch besiedelten Teilen Kroatiens wurden sowohl 
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umherziehende Roma als auch jene inhaftiert, die als Bauern oder Dorf-
handwerker seßhaft waren 327. Zahlenangaben liegen für die Krajina vor. 
Dort wurden über s000 Roma festgenommen"8. Die Verhafteten wurden 
in das Lager Jasenovac an der Save gebracht 3'9. Die ersten Roma-Häftlinge 
wurden kolonnenweise zusammengekettet dorthin geführt"' Man kon-
zentrierte sie in dem ursprünglich von Serben bewohnten Dorf Ustice, das 
sich innerhalb des Lagerareals befand und als »Zigeunerlager« bezeichnet 
wurde. Den Gefangenen wurde vorgegaukelt, sie sollten dort Ackerland 
bewirtschaften. 

Seit Ende Juni 1942 faßte man die deportierten Roma-Frauen und Kinder 
sowie die alten und kranken Männer zur Häftlingsgruppe »3 B», die jünge-
ren und kräftigen Männer zur Gruppe »3  C« zusammen. Die Häftlinge der 
Gruppe »3 B» wurden vom Lagerpersonal als arbeitsunfähig eingeschätzt. 
Man trieb sie in Gradina, einem Dorf am anderen Ufer der Save, das zum 
Komplex von Jasenovac gehörte, auf ausgehobene Massengräber zu und 
brachte sie dort mit Keulen, Hämmern, Messern und Dolchen um. Auch 
der stellvertretende Lagerkommandant, Franziskaner-Pater Miroslav Fili-
povic, ermordete mit eigener Hand Zigeuner-Häftlinge 33 '. Für Juden und 
Zigeuner führte die Ustascha zudem das System der gegenseitigen Häft-
lingsliquidierung ein. Ausgewählte Roma wurden zu Henkersdiensten ge-
nötigt; in betrunkene Zustand gebracht, töteten sie die Opfer mit Beilen 
und Holzhämmern 332 . Die nach »3 C« Selektierten wurden in ein Areal 
gebracht, dessen nordöstlicher Teil »Raubtierzwinger« genannt wurde. 
Dort wurde eine Unterkunft aus notdürftig überdachten Holzpfählen er-
richtet. Die Ustascha metzelte hunderte Häftlinge nieder; andere starben 
an Hunger und Durst. Die Toten warf man in Gräben am Lagerrand. 

Nur die Roma-Häftlinge, die zu Erd-, Ziegelei-, Feld- und Forstarbeiten 
herangezogen oder als Totengräber eingesetzt wurden, hatten eine Chance, 
den Sommer 1942 zu überleben. Kurz vor Kriegsende brachte das Lager-
personal die meisten von ihnen um. Die Zahl der in Jasenovac ermordeten 
Roma ist umstritten. Auf unsicherer Quellenbasis schwanken die Schät-
zungen zwischen i0000 und 40000, für Kroatien insgesamt zwischen 
25000 und 5o 000 Toten 333. Da die Zahl der Zigeuner, die Anfang der vier-
ziger Jahre in Kroatien lebten, nicht feststeht, ist zudem unklar, wievielen 
Roma es gelang, den Morden der Ustascha zu entkommen. 

In Rumänien, in dessen Kerngebieten Moldawien und Walachei der 
Sklavenstatus für Zigeuner erst 1856 aufgehoben worden war 334, wurden 
die Roma als Menschen von »bodenlose(r) Schlechtigkeit« und »abgrund-
tiefer Feigheit« stigmatisiert 335. Das rumänische Wort »Tsigan« galt als 
Synonym für »faul« und »unnütz« 33'. An solche Klischees anknüpfend 
und unbeeindruckt von den nationalistischen und profaschistischen Be-
kundungen der rumänischen Roma-Vereinigungen 337, kamen unter der 
von 194o bis 1944 währenden Militärherrschaft Marschall Antonescus 
Stimmen auf, die in den schätzungsweise 300000 Roma des Landes 338  eine 
»akute Gefahr für den rumänischen Volkskörper« wähnten, da die Zigeu- 
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ner in wachsendem Maße seßhaft seien und über »Mischehen« in die rumäni-

sche Bevölkerung »eindringen« würden 339. Gleich den Juden, Tataren und 

Türken zu den »Ballastminderheiten« des Landes gerechnet, sollten die Zi-

geunerin ihren »rassischen Qualitäten« taxiert und entweder über Pruth und 

Dnjestr nach Osten deportiert oder zwangsweise sterilisiert werden. In den 

Städten sollten fortan nur einige Roma-Handwerker bleiben dürfen; »alle 

anderen« sollten der »Säuberung« unterliegen. Die »erste gereinigte Stadt« 

müsse Bukarest sein; danach sollten die Hauptstädte der Komitate und die 

übrigen Städte, schließlich auch die Dörfer »gesäubert« werden34°. 

Der rumänische Ministerrat beschloß 1942 in der Tat, jene Zigeuner, die 

nicht zum Heeresdienst einberufen, kriegsverletzt oder als Handwerker 

tätig waren, nach Transnistrien verbringen zu lassen. Als »Transnistrien« 

wurde das vormals sowjetische Gebiet zwischen Dnjestr und Bug bezeich-

net, welches das Deutsche Reich nach dem Überfall auf die UdSSR seinem 

rumänischen Bündnispartner zugestanden hatte. Dorthin ließ das Anto-

nescu-Regime seit dem Spätsommer 1941 die Juden aus der Bukowina und 

aus Bessarabien deportieren 34 '. Nach diesem Muster sollte auch das »Zi-

geunerproblem« »bereinigt« werden 342. 

Aus dem Raum zwischen Temeswar und Bukarest wurden schätzungs-

weise 20000 bis 26000 Roma 343  nach Transnistrien deportiert. Da man an-

gesichts des Krieges nicht bereit war, größere Eisenbahnkapazitäten zur 

Verfügung zu stellen, durften die Opfer nur wenige Habseligkeiten mit-

nehmen. General Constantin Vasiliu, der die Transporte als Befehlshaber 

der Gendarmerie verantwortete, führte dazu 1946 im Bukarester Prozeß 

gegen die rumänischen Kriegsverbrecher aus: »Hätte man jedem gestattet, 

seinen Hausrat nach Transnistrien mitzunehmen, würden nur 5 Züge nicht 

ausgereicht haben. Überdies mußten die Transporte tunlichst schnell ab-

laufen und möglichst reibungslos.«344  Gleichwohl dauerte der Eisenbahn-

transport oft bis zu 4o Tage, während derer viele an Kälte, Hunger und 

Krankheiten starben34 s. 

Da die rumänischen Eisenbahn in der Folgezeit fast ganz für militärische 

Zwecke in Anspruch genommen wurde, trafen die Zigeunerdeportationen 

die noch wandernden Roma, die Kortorara, stärker als die seßhaften Zigeu-

ner. Die Kortorara reisten mit Pferd und Wagen; bei ihrer Verschleppung 

mußte die rumänische Führung keine Bahnkapazitäten in Anspruch neh-

men. Außerdem waren die Kortorara auf kulturelle Abgrenzung und En-

dogamie bedacht; sie konnten deshalb als gesonderte Gruppe erfaßt und 

isoliert werden, ohne daß jene Widerstände aufkamen, die sich bei der De-

portation der seßhaften Roma geregt hatten. In den Städten und Dörfern 

hatten die Behörden nämlich nach eigenem Ermessen die Grenze zwischen 

Zigeunern und »Rumänen dunklerer Hautfarbe« gezogen und außerdem 

Frauen zur Deportation vorgesehen, deren Männer Soldaten waren 346. 

Von Polizei und Militär bewacht und mit Versprechungen von Haus, 

Ackerland und Vieh getäuscht, wurden zahlreiche Kortorara mit Pferd und 

Wagen über den Dnjestr verbracht. Der Marsch nahm einige Monate in 
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Anspruch, was den Betroffenen immerhin ermöglichte, unterwegs ihrem 

Handwerk als Kesselschmiede nachzugehen und Lebensmittelvorräte anzu-
legen. In Transnistrien selbst wurden die Roma teils in Lagern oder Hütten-

dörfern festgehalten und zur Arbeit in der Landwirtschaft oder für das 
Militär gezwungen, teils sich selbst überlassen. Überlebende berichten von 

einem Dahinvegetieren in Erdlöchern, von extremer Unterernährung und 
vielhundertfachem Kältetod, vom Schlachten der Pferde, sogar von ver-

zweiflungsbedingtem Kannibalismus, vom Eintausch noch vorhandener 
Wertgegenstände gegen Lebensmittel und vom Betteln als zentraler Überle-

bensstrategie 347. 

Auf den Versuch zahlreicher Roma, nach Rumänien zurückzukehren, 
reagierte der Innenminister am 27.0ktober 1942 mit dem Befehl, die 

Flüchtigen sollten »an die Gendarmerie Transnistriens in Tiraspol zurück-
geschickt, eingesperrt und in ein Lager eingewiesen« werden348. Andere 

Deportierte wollten den Bug in östliche Richtung überqueren, um in das 
deutsch besetzte »Reichskommissariat Ukraine« zu gelangen. Die — im Ok-
tober 1942 abgeschlossene 349  — Deportation der Roma stieß deshalb bald 
auf den Argwohn der deutschen Verbündeten. Auf Veranlassung des 
Reichskommissars für die Ukraine wies der Reichsminister für die besetz-

ten Ostgebiete am 11.September 1942 das deutsche Außenministerium 
darauf hin, daß sich die aus Rumänien deportierten Zigeuner östlich des 

Bug einen »schädlichen Einfluß« nehmen könnten, und bat um eine Inter-

vention bei der rumänischen Regierung "°. Mit dem Rückzug der deut-
schen und rumänischen Truppen aus Transnistrien kehrten um die Jahres-
wende 1943 X44  die überlebenden Roma nach Westen zurück; viele starben 

auf dem Marsch an Erschöpfung w. Die genaue Zahl der Rückkehrer ist 
nicht bekannt; Schätzungen gehen von 2000 Personen aus 332. 

Die rumänischen Quellen enthalten widersprüchliche Angaben zur Ge-
samtzahl der Todesopfer unter den Roma. Der für die Deportation nach 

Transnistrien zuständige General Vasiliu sprach 1946 als Angeklagter im 
rumänischen Kriegsverbrecherprozeß von 24 000 zur Deportation vorgese-
henen und 2o 000 realiter deportierten Roma; der Ankläger schätzte die 

Zahl der zu Tode Gekommenen auf 8000 bis 9000 w. Im Stenogramm des 
gerichtlichen Verhörs von Marschall Antonescu im Jahre 1946 lautet eine 

Frage des Anklägers: »Jedoch welche strategischen und nationalen Ursa-

chen haben den Angeklagten bewogen, 26000 Zigeuner, die Enochentisten 
und Anhänger anderer religiöser Sekten sowie antifaschistische Kämpfer 

aus dem Landesinneren und keineswegs aus den Grenzzonen zu deportie-
ren?« In der veröffentlichten Fassung dieses Verhörs ist aber von 90000 
deportierten Roma die Rede 3 f 4. Auf dieser Grundlage faßte die rumänische 
Kommission zur Untersuchung von Kriegsverbrechen das Schicksal der 

Roma so zusammen: »Zehntausende von wehrlosen Zigeunern wurden in 
Transnistrien zusammengetrieben. Über die Hälfte litt an Typhus. Bei-

spiellose Terrorakte wurden von der Gendarmerie verübt; das Leben jedes 
Zigeuners war bedroht, die Folterungen grausam. Die kommandierenden 
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Offiziere lebten in sexueller Zügellosigkeit mit schönen Zigeunerinnen und 
unterhielten persönliche Harems. Annähernd 36000 Zigeuner fielen dem 
faschistischen Antonescu-Regime zum Opfer « "' 

In Bulgarien, dessen Roma-Bevölkerung im Jahre 1939 auf mindestens 
t00000 Personen geschätzt wurde 356, ermächtigte der Ministerrat die Ge-
meindevorsteher im Mai 1942, Zigeuner zwangsweise als Tagelöhner zu 
kommunalen Arbeiten heranzuziehen 357. Im Sommer 1943 verbrachte man 
zudem mehrere tausend Roma aus der Hauptstadt Sofia zu Erntearbeiten 
aufs Land "8. Auch aus dem 1941 bulgarisch okkupierten Makedonien 
wurden Roma zur Zwangsarbeit, etwa zum Bau einer Eisenbahnlinie, re-
krutiert und in Lagern festgehalten "9. Weitergehende Pläne, die umherzie-
henden Zigeuner zu dauerhafter Seßhaftigkeit und abhängiger Arbeit zu 
zwingen, blieben indessen folgenlos 36s. 

In der Slowakei 36' , die sich am 14. März 1939 als Vasallenstaat des Deut-
schen Reiches von der tschechoslowakischen Republik abgespalten hatte, 
wurde am 2S. September 8939 ein Gesetz über die Staatsbürgerschaft verab-
schiedet, das die Bevölkerung in »Staatsbürger« und »fremde Elemente« 
aufspaltete. Während man die Juden insgesamt als »fremde Elemente« ein-
ordnete, wurde das Staatsbürgerrecht der Zigeuner an das Kriterium der 
sozialen Anpassung gebunden. Nur wer von ihnen die Landessprache ver-
wandte, einen dauerhaften Wohnsitz und einen festen Beruf nachweisen 
konnte, sollte den Status des Staatsbürgers erhalten können. Damit erklärte 
das Gesetz vor allem die Gruppe der Wanderzigeuner 362  zu »fremden Ele-
menten«. Diese Klassifikation entsprach dem tschechoslowakischen »Ge-
setz betreffend Zigeuner und ähnlicher Landstreicher« von 1927 363. Das 
slowakische Verteidungsministerium machte sich jene Zigeunerdefinition 
im Wehrgesetz vom 18. Januar 1940 zu eigen, stülpte ihr aber zusätzlich den 
Begriff der »Rasse« über. Dieses Zigeuner-Verständnis wurde in einer fünf 
Monate später erlassenen Sondervorschrift des Innenministeriums präzi-
siert. Als »Zigeuner« galten danach jene Personen, die wanderten oder 
doch als Seßhafte angeblich keiner dauerhaften Arbeit nachgingen und de-
ren Eltern diesen Kriterien ebenfalls zu entsprechen schienen. 

Die Diskriminierung der »Zigeuner« schlug sich im Wehrgesetz vom 
18. Januar 8940 in der Weise nieder, daß die neu Gemusterten, die man als 
»Juden« oder »Zigeuner« kategorisierte, ihren Wehrdienst fortan nicht 
beim Militär ableisten sollten, sondern in speziellen Arbeitskompanien, 
den »Arbeitskorps der Volksverteidigung«. Mit Blick auf die »Zigeuner« 
griff das Innenministerium das Konzept der Arbeitskompanie mit einem 
Erlaß vom 2. April 1941 in der Weise auf, daß vermeintlich »asoziale« Zi-
geuner und männliche »Asoziale« insgesamt in diesen Einheiten »vollkom- 
men umerzogen und charakterlich umgebildet« werden sollten 	Wäh- 
rend man in den 1941 gegründeten Lagern zunächst nur nichtzigeunerische 
»Asoziale« festhielt, wurden von 1942 an in Bystre nad Toplou, Dubnica 
nad Vähom, Hanusovce nad Toplou, Ilava, Jarabä, Nizny Hrabovec, Petic 
und Revüca auch Roma interniert sowie im Eisenbahnbau, bei der Flußre- 
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gulierung und der Errichtung eines Staudammes eingesetzt. Einige dieser 
Lager waren nur während des Sommerhalbjahres in Funktion. Der Mangel 
an Kleidung und Schuhwerk, der Hunger, die Kälte, die miserable Unter-
bringung in schmutzigen Baracken und die insgesamt katastrophalen hy-
gienischen Verhältnisse, der Typhus und andere Seuchen hatten zur Folge, 
daß zahlreiche Lagerinsassen starben. Manche griffen zur Selbstverstüm-
melung, um als arbeitsunfähig vorzeitig entlassen zu werden. 

Eine neuerliche Verordnung des Innenministeriums vom 20. April 1941 
schaffte die Wanderpässe ab, das »Gesetz betreffend Zigeuner und ähnlicher 
Landstreicher« von 1927 für Fahrende eingeführt hatte, und schrieb den 
Betroffenen vor, sich binnen einer Woche niederzulassen. Wagen und Zug-
tiere sollten innerhalb von zwei Wochen verkauft sein; anderenfalls konnten 
sie beschlagnahmt und versteigert werden. Die Order richtete sich außerdem 
gegen jene seßhaften slowakischen Zigeuner, die an viel befahrenen Straßen 
und Wegen wohnten. Sie konnten fortan zum Umzug an einen eigens für 
diesen Zweck bestimmten, abseits gelegenen Platz der jeweiligen Gemeinde 
gezwungen werden. Den als »arbeitsscheu« stigmatisierten Zigeunern 
wurde Zwangsarbeit angedroht. Für die Einhaltung dieser Auflagen sollte 
ein Zigeunersprecher dem Ortsbürgermeister verantwortlich sein. 

Da zahlreiche Gemeinden eine Ansiedlung von Zigeunern ablehnten 
oder die Kosten und Mühen scheuten, die mit einem Umzug von Roma 
innerhalb des Ortes verbunden waren, und da die Roma die Verordnung 
ihrerseits ebenfalls zu umgehen suchten, sah sich das Innenministerium am 
23. Juni 1943 veranlaßt, den zwei Jahre zuvor bekanntgegebenen Erlaß zu 
wiederholen. Verschärfend kündigte man nun ein Sonderlager für Zigeuner 
an und forderte die Gemeinden auf, Verzeichnisse jener Personen anzule-
gen, die dort konzentriert werden sollten. 

Auch diese Ankündigung blieb ohne Folgen. Erst als die deutsche Wehr-
macht nach dem slowakischen Aufstand vom 23. August 1944 auf Verhaf-
tungen drängte, befahl etwa die Verwaltung von Trencin am 29. September 
1944 die Einweisung der männlichen Zigeuner dieses Bezirks in das Ar-
beitslager in Dubnica nad Vähom. Da das Lager bald überfüllt war, nahm 
man am 1o. Oktober 1944 von weiteren Einweisungen Abstand. Wieder 
einen Monat später, am 2. November 1944, wandelte das slowakischen Ver-
teidigungsministerium das Arbeitslager in ein »Sicherungslager« für Zigeu-
ner um. Ende 1944 wurden dort 729 Roma - Männer, Frauen und etwa 25o 
Kinder — unter KZ-ähnlichen Bedingungen zusammengepfercht. Weitere 
slowakische Roma wurden noch Anfang 1945 zur Zwangsarbeit in deut-
sche KZs und deren Außenlager verschleppt'''. 

Als Anfang 1945 in Dubnica eine Flecktyphus-Epidemie ausbrach, iso-
lierte man die Infizierten zunächst innerhalb des Lagers. Als die deutsche 
Sicherheitspolizei ein Übergreifen der Seuche auf ein nahegelegenes Rü-
stungswerk und damit ein Sinken der Kriegsproduktion befürchtete, 
brachte man am 23.Februar 1945 23 Kranke unter dem Vorwand, man 
werde sie in ein Hospital transportieren, zu einer bereits ausgehobenen 
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Grube. Dort wurden sie von Angehörigen des Einsatzkommandos 13 der 

SS-Einsatzgruppe H erschossen. 

Die Einsatzgruppe H, Einheiten der Hlinka-Garde, der Wehrmacht und 

des »Heimatschutzes« der deutschen Minderheit ermordeten zwischen dem 

Spätsommer 1944 und dem Frühjahr 1945 zudem Roma, die sie der Partisa-

nenaktivität und der Unterstützung der slowakischen Kommunisten und 

der Sowjetarmee verdächtigten. Die Einsatzgruppe H setzte in diesen Mona-

ten Zigeunersiedlungen, etwa in Ziar bei Hronom, Jergaly und Slatina, in 

Brand. In mehreren Orten wurden die Roma aus den Häusern getrieben und 

erschossen'''. Die genaue Zahl der Ermordeten ist nicht bekannt; Schätzun-

gen schwanken zwischen einigen hundert und etwa tausend Personen 367. 

In Ungarn wandte das Regime des Reichsverwesers Miklös Horthy, der 

das Land seit dem Spätherbst 1919 regierte, der Zigeunerbevölkerung, die 

1939 auf l00000 Personen geschätzt wurde, zunächst wenig Aufmerksam-

keit zu368. Nachdem sich Ungarn 1940 das rumänische Nordsiebenbürgen 

und 1941 aus dem jugoslawischen Territorium die Batschka einverleibt 

hatte '69, nahm man eine Zahl von 150 000 bis 250 000 Zigeunern an, denen 

man die »bürgerlichen Berufen nachgehenden« und »in den Städten als Mu-

sikzigeuner lebenden» Roma aber nicht zurechnete"". Unter nationalso-

zialistischem Einfluß nahm die zigeunerfeindliche Politik des Regimes seit 

dem Ende der dreißiger Jahre bedrohlichere Formen an "'. Ein Erlaß aus 

dem Jahre 1938 erklärte Zigeuner als solche für polizeilich verdächtig. Raz-

zien gegen Zigeunersiedlungen häuften sich }7. Im Februar 1941 erwogen 

Regierung und Parlament, Roma, die ihres Erachtens nicht dem Kriterium 

der »geregelten Arbeit« entsprachen, in Arbeitslagern zusammenzufas-

sen 373. Die Versammlung des Komitats Pest griff diese Forderung im Mai 

1942 auf; der Pester Vizegespan setzte für seinen Bezirk ein allgemeines 

Verbot des »Nomadisierens« durch. Er motivierte das sowohl mit dem Kli-

schee, die »unstete Lebensweise« der Zigeuner trage zur »Verbreitung von 

Epidemien« bei, als auch mit der Abwehr einer »Rassevermischung« 374. 

Zumindest in den Komitaten Baranya, Borsod, Somogy, Vas und Zala wur-

den die Roma im Sommer 1944 einer landwirtschaftlichen »Arbeitspflicht« 

unterworfen. Zur gleichen Zeit wurde in einigen Komitaten eine nament-

liche Registrierung der Roma verfügt'''. 

Der Ausfall jener jüdischen Zwangsarbeiter, die bis zu ihrer Deportation 

nach Auschwitz zu Minenräumaktionen, Bau- und Hilfsarbeiten für die 

ungarische Armee genötigt worden waren }j6, veranlaßten das Verteidi-

gungs- und das Innenministerium im Sommer 1944 zu der Überlegung, 

nun Zigeuner-Arbeitsstaffeln aufzustellen. Praktische Folgen hatte das zu-

nächst nicht. Roma, die einen festen Wohnsitz hatten, wurden überdies bis 

in den Herbst 1944 zum Heeresdienst eingezogen 377. 

Auch die Pfeilkreuzler, die am 15.0ktober 1944 von Wehrmacht und SS 

an die Macht gebracht wurden, hatten keine ausgearbeitete antiziganisti-

sehe Programmatik. Sie radikalisierten allerdings die zigeunerfeindliche 

Politik des Horthy-Regimes. So verfügte der Vertreter des Regierungs- 
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kommissars für die südlichen Militärbezirke am 16. Oktober 1944 die Fest-

setzung der Roma an ihrem Wohnort, da er wähnte, sie würden sich als 

Partisanen am bewaffneten Kampf beteiligten 378.  Im November und De-

zember 1944 wurden tausende ungarische Roma in den west- und südwest-

ungarischen Komitaten Baranya, Zala, Vas, Sopron und Györ bei Razzien 
festgenommen, die der Pfeilkreuzler-Innenminister Gäbor Vajna gegen 

Kommunisten, Partisanen, Deserteure und »Lumpen« angeordnet hatte 
und auf Fußmärschen, bei denen manche an Entkräftung starben, in das 
Gefängnis Csillag im nordungarischen Komärom gebracht 379. Nach Tagen 

und Wochen mit völlig unzureichender Lebensmittelversorgung wurden 

zahlreiche Personen von dort nach Deutschland deportiert 380, wo sie in 

Außenlagern der KZs Buchenwald und Ravensbrück zur Zwangsarbeit ein- 

gesetzt werden sollten 	Einigen gelang während der Eisenbahnfahrt nach 

Deutschland die Flucht 382; andere starben in den Lagern, auf den Evaku-

ierungstransporten aus den Konzentrationslagern Buchenwald und Ra-

vensbrück oder in den letzten Kriegswochen in Bergen-Belsen. 
Innerhalb Ungarns waren die Roma vor allem in solchen Ortschaften 

gefährdet, die schon von der sowjetischen Armee erobert worden waren, 
Anfang 1945 aber noch einmal in den Machtbereich der deutschen Truppen 

und der Pfeilkreuzler zurückfielen. So erschoß deutsches Militär in Lajos-
kornarom im Komitat Komärom die Dorfbewohner, die nach der Behaup-

tung von Denunzianten die russischen Truppen begrüßt hatten; unter den 
Ermordeten waren zahlreiche Roma'''. Anfang Februar 1945 ermordeten 

Gendarmen — offenbar auf Befehl der Gestapo und ihres ungarischen Pen-

dants NSZI( 384  — mindestens 4o Roma aus der Stadt Szekesfehvär. Gäbor 

Vajna legitimierte das als »Hinrichtung« »moskowitischer Zigeuner« 385. 

Als das Innenministerium im Januar 1945 die Evakuierung der Zivilbe-

völkerung aus dem militärischen Operationsgebiet im westlichen Ungarn 
befahl, wurde die Polizei aufgefordert, »unzuverlässige Personen«, Zigeu-

ner und eventuell »noch aufzufindende Personen jüdischer Rasse« in Inter-
nierungslagern zusammenzufassen. Dieser Befehl, der auf Komitat- und 

Kreisebene meist nur auf die vermeintlich »unzuverlässigen vagabundie-
renden >Wanderzigeuner»« bezogen wurde, hatte kaum noch praktische 
Folgen. Teils wurde er sehr spät oder gar nicht an die untergeordneten 

Behörden weitergegeben, teils hielt man die geforderten Lager angesichts 

der Kriegslage für nicht mehr realisierbar 386. 

Die Angaben zur Zahl der 3944/45  verfolgten und ermordeten ungari-

schen Roma differieren erheblich. In früheren Veröffentlichungen wurde 
die Todesziffer auf 28 000 Personen geschätzt, oder es wurde eine Zahl von 

25 000 bis 30000 Deportieren angegeben, von denen 3000 bis 4000 nach 

Ungarn zurückgekehrt seien 387. Laszlo Karsai kommt nach seinen For-

schungen, die auf den in Budapest vorliegenden Entschädigungsakten fu-

ßen, hingegen zu einer Schätzung von etwa 5 000 Roma, die in der letzten 
Kriegsphase verfolgt, und ungefähr t000, die in Ungarn selbst oder in den 

nationalsozialistischen Konzentrationslagern ermordet wurden 388. 



VII. 

Das Zigeunerlager in Auschwitz- 
Birkenau und die Verfolgung in 

den letzten Kriegsjahren 





Mitte des Jahres 1942 waren tausende, wenn nicht zehntausende Zigeuner 
dem nationalsozialistischen Massenmord zum Opfer gefallen. In der So-
wjetunion, im Baltikum und im Generalgouvernement waren sie von Ein-
satzgruppen, Sondereinheiten der Höheren SS- und Polizeiführer, von 
deutscher Sicherheits- und Ordnungspolizei sowie von Verbänden der 
Wehrmacht erschossen worden. In Serbien waren zahlreiche männliche 
Roma bei »Vergeltungsexekutionen« der Wehrmacht umgebracht worden. 
Etwa s000 meist burgenländische Zigeuner waren um die Jahreswende 
1941 / 42 im Ghetto von Lödz an Flecktyphus gestorben oder in Kulmhof 
im Gas ermordet worden. Innerhalb des »Großdeutschen Reiches« waren 
zudem hunderte Sinti und Roma in KZs und in Anhaltelagern wie Lacken-
bach durch Seuchen, Hunger und Erschöpfung zu Tode gekommen. 

Die große Mehrheit der deutschen Sinti und Roma war zu diesem Zeit-
punkt in lokalen Sammellagern zusammengepfercht und um ihre Freizü-
gigkeit gebracht worden. Das Eingreifen des »Reichsausschusses zur wis-
senschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden«, das 
sich 1942 vor allem gegen die Berleburger Zigeuner richtete, und die Vor-
schläge der RHF, die durch das RKPA gestützt wurden, zielten darauf, die 
Gruppe der Sterilisationsopfer aus dieser Gruppe auszuweiten. Das schiere 
Leben der in Deutschland festgesetzten und in ihren Rechten extrem einge-
schränkten Sinti und Roma schien Mitte 1942 hingegen nicht unmittelbar 
gefährdet. 

Ein Befehl Himmlers vom t6. Dezember 1942 brachte jedoch eine neuer-
liche Radikalisierung der nationalsozialistischen Zigeunerpolitik. Er ver-
einheitlichte die bis dahin recht disparate Verfolgung der Zigeuner und 
mündete in die Deportation von etwa 2260o Sinti und Roma nicht nur aus 
Deutschland nach Auschwitz-Birkenau. Das Zigeunerlager in Auschwitz-
Birkenau existierte 17 Monate. Über 85 Prozent der dort Zusammenge- 
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pferchten wurden um ihr Leben gebracht. Um Platz für jene Juden zu 

schaffen, die die SS nicht sofort ermordete, wurde das Zigeunerlager 
schließlich Anfang August 1944 vernichtet. Parallel zum Mord in Ausch-

witz-Birkenau nahm man zudem in Deutschland die Zwangssterilisation 
jener vermeintlichen »Zigeunermischlinge« in Angriff, die nicht deportiert 

worden waren. 

Von jener Minderheit der nach Auschwitz-Birkenau Verschleppten, die 
das dortige Zigeunerlager überstanden hatten, überlebten keineswegs alle 
das Ende Nazi-Deutschlands. Viele Frauen wurden noch Anfang 1945 im 
KZ Ravensbrück furchtbaren und in manchen Fällen tödlichen Sterilisa-

tionsexperimenten unterzogen. Sie bildeten nur einen Teil der medizini-
schen Versuche im KZ-Kosmos, denen Zigeunerhäftlinge unterworfen 

wurden. Weitere Auschwitz-Überlebende starben bei der Zwangsarbeit in 
anderen KZs und deren Außenlagern, auf den Todesmärschen in den letz-

ten Kriegswochen, im KZ Bergen-Belsen, wohin mit zehntausenden weite-
ren Häftlingen kurz vor Kriegsende auch Zigeuner verbracht wurden, oder 

in der SS-Sonderformation Dirlewanger. Dort wurden deutsche Sinti, die 
den Lagerkosmos überstanden hatten, in den letzten Kriegswochen in vor-

derster Linie zum Kampf gegen die Sowjetarmee gezwungen. 



I. Die Entscheidung für ein 
Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau 

1942/43 

Am i6.September 1942 übertrug Heinrich Himmler dem SS-Amt »Ahnen-

erbe« das Studium der Zigeunersprache Romanes und der »zigeuneri-
schen Sitten«. Das »Ahnenerbe« sollte zu diesem Zweck über die Führung 
des RKPA »zu den noch in Deutschland lebenden Zigeunern eine nähere 
und sehr positive Verbindung« aufnehmen'. Ob dieser Befehl auf Himm-

lers eigene Initiative oder auf einen Vorschlag des »Ahnenerbe« zurück-
ging, ist nicht geklärt'. Sicher scheint aber, daß weder das RKPA noch die 

RHF den Himmlerschen Befehl herbeigeführt hatten, pflegten sie doch 
nicht global von den »in Deutschland lebenden Zigeunern« zu sprechen, 

sondern strikt »stammechte« und »Mischlingszigeuner« zu unterschei-

den'. 
Sicher ist zudem, daß der RHF mit dem »Ahnenerbe« ein Konkurrent 

auf dem Feld der »Zigeunerforschung« erwuchs, der als SS-eigene Einrich-

tung eine stärkere Patronage durch Himmler zu gewärtigen hatte als eine 

Forschungsstelle beim Reichsgesundheitsamt, die mit dem RKPA liiert 

war. Auch gewisse inhaltliche Punkte in den Anordnungen Himmlers und 

des RKPA um die Jahreswende 1942/43  trugen eher die Handschrift des 

»Ahnenerbes« als diejenige Ritters. So hatte Ritter den Sinti und Roma die 
Zugehörigkeit zum »Ariertum« durchweg abgesprochen, sie als »Misch-

rasse« deklariert und zu ihrer Kennzeichnung Termini wie »stamm-

echte« oder »Vollzigeuner« verwandt. Das RKPA hatte sich 1941 dieser 

Sprachregelung angeschlossen'. In den Erlassen von Ende 1942 und An-
fang 1943 war jedoch explizit von »reinrassigen« Sinti und Lalleri die 
Rede'. Dies spricht insofern für ein Einwirken des »Ahnenerbes« auf 

Himmler und auf das RKPA, als diese Forschungseinrichtung der SS die 
kleine Gruppe der als »stammecht« geltenden Sind und Lalleri nur dann 

ihrem dem »arischen« Erbe gewidmeten Forschungsprogramm einverlei-

ben konnte, wenn sie die Zigeuner zu einer Ethnie erklärte, die sich bei 
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ihren Wanderungen aus Indien, dem vermeintlichen Ursprungsland der 
»arischen Rasse«, gegen Außeneinflüsse habe abschotten können. 

Ziel des »Ahnenerbe« war es nun, die Zigeuner sozial, kulturell und bio-
logisch zu isolieren und sie so auf ihre vermeintlich »arischen« Wurzeln 
zurückzuführen. Ein erstes Projekt sollte deshalb »die Zigeunersprache 
von den der Sprache der Wirtsvölker entlehnten Wörtern« »bereinigen«, 
eine »eigene Grammatik der Zigeuner« aufstellen und die »Schaffung eines 
die Zigeunergemeinschaft isolierenden Zigeuneralphabets« fördern. Dieses 
Vorhaben sollte, wie der Reichsgeschäftsführer des »Ahnenerbe«, SS-Stan-
dartenführer Wolfram Sievers, Anfang 1943 ankündigte, »seitens des Assi-
stenten beim Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Wien, 
Johann Knobloch« im »Konzentrationslager Lackenbach bei Wien« mit 
den dort festgehaltenen burgenländischen Zigeunern durchgeführt wer-
den d. Am 20. und 21. Januar 1943 besprach Sievers, dem die zahlreichen 
sprachwissenschaftlichen Forschungen zum Romanes offenbar nicht ge-
läufig waren, dieses Vorhaben mit dem Kurator des »Ahnenerbe« und mit 
SS-Hauptsturmführer Christian, der als Professor für Orientalistik Kno-
blochs Vorgesetzter war. Drei Wochen darauf führten Sievers und sein Ku-
rator überdies mit Arthur Nebe ein Gespräch über eine Ansiedlung »rein-
rassiger Zigeuner« und über »Zigeunerforschung«'. 

Himmler und das »Ahnenerbe» wollten diesen »reinrassigen« Zigeunern 
»für die Zukunft eine gewisse Bewegungsfreiheit« gestatten, damit sie »in 
einem bestimmten Gebiet wandern«, nach »ihren Sitten und Gebräuchen 
leben« und einer »arteigenen Beschäftigung nachgehen« könnten'. Die 
Aufgabe, die infrage kommenden Familien auszuwählen, war nun weder 
dem RKPA noch der RHF zugedacht, sondern sollte »Zigeunerhäuptlin-
gen« oder gar einem »Zigeunerkönig« übertragen werden'. Die Ursache 
für die Wahl eines solchen Verfahrens mag neben der Konkurrenz des »Ah-
nenerbes« gegen die in der Zigeunerforschung bereits etablierte Rittersche 
Forschungsstelle in dem Wunsch gelegen haben, bei der Selektion eine ima-
ginäre Stimme des Blutes sprechen lassen; in Unkenntnis der familienzen-
trierten Lebensweise der Sinti gingen der SS-Führer und das »Ahnenerbe« 
zudem irrigerweise von zentral geführten Zigeunerstämmen aus. 

Robert Ritter und das RKPA nahmen das Himmlerschen Ansinnen aus 
unterschiedlich gelagerten Gründen distanziert auf. Ritter fürchtete die 
Konkurrenz des »Ahnenerbe« und erachtete eine neuerliche Untersuchung 
der Zigeunersprache und -kultur für überflüssig. In der Kriminalpolizei 
stieß vor allem das Verlangen auf Ablehnung, ausgewählten Zigeunern die 
1939 beseitigte Bewegungsfreiheit zurückzugeben 	Gleichwohl führte 
das RKPA, dessen oberster Dienstherr Himmler war, die Order des SS-
Führers aus. Das RKPA unterstrich allerdings im ersten Satz des Erlasses 
»Betrifft: Zigeunerhäuptlinge« vom 13.Oktober 1942, den es infolge des 
Himmlerschen Befehls als Amt V des RSHA herausgab, daß die Initiative, 
einigen Zigeunern »eine gewisse Bewegungsfreiheit zu gestatten« auf den 
Reichsführer der SS zurückging. 
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Der Erlaß unterschied nun zwischen »reinrassigen« Sinti und Lalleri so-
wie »im zigeunerischen Sinne guten Mischlingen«, die die kulturellen 
Regeln der Sinti befolgten, einerseits und den »restlichen Zigeunermisch-
lingen« und Rom andererseits, wobei Endogamie beziehungsweise umge-
kehrt die Tendenz zur »Vermischung« mit der Mehrheitsbevölkerung das 
entscheidende Selektionskriterium bildeten. Die Funktion, die zum Wan-
dern Bestimmten auszuwählen, übertrug das RKPA im Sinne Himmlers 
neun — dann anscheinend von Ritter vorgeschlagenen — »Zigeuner-Spre-
chern«, denen man im November 1942 ihre Aufgaben erläuterte. Diese 
»Sprecher« sollten die »im zigeunerischen Sinne gute Mischlinge« den 
»Sippen« der »reinrassigen Zigeuner« zuführen, wobei diese »Mischlinge« 
die Aufnahme in eine »reinrassige Sippe« zusätzlich von sich aus zu bean-
tragen hatten. Die »Sprecher« hatten des weiteren Listen der selektierten 
Familien anzufertigen und »baldmöglichst« dem RKPA einzureichen ". 

Dieser Linie entsprach ein — nicht vollständig überlieferter — Text, der im 
November 1942 im RKPA verfaßt wurde. Dort hieß es, die »reinrassigen« 
Zigeuner seien ihrem »Rassegesetz«, das ihnen eine »Vermischung mit 
Nichtzigeunern« verbiete, »zum Teil treu geblieben«; die meisten »Zigeu-
nermischlinge« würden hingegen »sittenlos« und »entartet(e)« leben, da sie 
sich mit Nichtzigeunern, vor allem mit »Angehörigen des jenischen Land-
fahrerschlages« »gemischt« hätten. Aus dieser »Mischung« seien »fast aus-
schließlich gespannte und reizbare Psychopathen, arbeitsscheue Strolche, 
Vagabunden, Affektverbrecher und gewöhnheitsmäßige Kriminelle her-
vorgegangen.« " 

Die Entgegensetzung von »reinrassigen Zigeunern« einerseits und »Zi-
geunermischlingen« andererseits durchzog auch die Vorschläge zur weite-
ren Zigeunerpolitik, die das RKPA Himmler im November 1942 unterbrei-
tete. Sie sind in einer handschriftlichen Notiz von Ritters Assistentin Eva 
Justin erhalten, was die Wohlinformiertheit der RHF, wenn nicht ihre Mit-
arbeit an diesen Vorschlägen zeigt. Die »reinrassigen« Sinti und Lalleri, 
deren Zahl durch die Aufnahme von einigen »Mischlingen« in ihre »Zige-
unersippen« vom etwa t000 " auf schätzungsweise 4000 steigen werde, 
sollten danach in ein »Reservat« im Generalgouvernement verbracht wer-
den. Wahlweise sollten sich die Männer aus diesen »Zigeunersippen« in der 
aus indischen Kriegsgefangenen rekrutierten »indischen Legion« der 
Wehrmacht »vor dem Feuer (zu) bewähren«, da die Zigeuner »wohl ab-
stammungsmäßig mit den Indern zusammenhängen« würden. Alle Zigeu-
ner sollten zudem einen »Zigeunerausweis« erhalten; ihr »Erscheinen in 
der Öffentlichkeit« sei zu beschränken '4. 

Nachdem Himmler diesen Vorstellungen zugestimmt hatte, autorisierte 
er den Leiter des RKPA Arthur Nebe, die Parteikanzlei über die avisierten 
Maßnahmen einschließlich der Ausnahmeregelungen für »reinrassige« 
Sinti und Lalleri zu informieren. Martin Bormann, der Leiter der Partei-
kanzlei, richtete daraufhin am 3.Dezember 1942 ein Schreiben an Himm-
ler, in dem er sich gegen jegliche »Sonderbehandlung (sie) der sogenannten 
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reinrassigen Zigeuner« wandte, insbesondere gegen eine Erlaubnis, sie 
»mit Ausnahme der sogenannten Rom-Zigeuner« »frei im Lande herum-
ziehen und gegegebenfalls in besonderen Einheiten der Wehrmacht den 
Wehrdienst ableisten« zu lassen. Ein derartiger Schritt könne, so Bor-
mann, von der Bevölkerung und den Unterführern der NSDAP ebenso-
wenig verstanden wie von Hitler gebilligt werden, zumal die Begründung, 
daß diese Zigeuner »sich im allgemeinen nicht asozial verhalten« hätten 
und »in ihrem Kult wertvolles germanisches Brauchtum überliefert« sei, 
Bormann als »überspitzt« und »unwahrscheinlich« erschien. Er bat 
Himmler um »alsbaldige Unterrichtung« ' 5 , 

Bormanns Invektive gegen Sonderregelungen für »reinrassige Zigeu-
ner« entsprach einer Strömung in der NSDAP-Führung, die einer pau-
schalen Verfolgung der Zigeuner das Wort redete und deshalb die Diffe-
renzierungen, die Himmler, die RHF und das RKPA ins Auge faßten, als 
zu ausgeklügelt ablehnte. So hatte Goebbels am 14.September 1942 dem 
gerade in das Amt des Reichsjustizministers eingeführten Otto Thierack 
seinen Standpunkt zur »Vernichtung asozialen Lebens« derart erläutert, 
daß »Juden und Zigeuner schlechthin, Polen, die etwa 3-4 Jahre Zuchthaus 
zu verbüßen hätten, Tschechen und Deutsche, die zum Tode, lebenslan-
gem Zuchthaus oder Sicherheitsverwahrung verurteilt« seien, »vernichtet 
werden« sollten, wobei der »Gedanke der Vernichtung durch Arbeit« 
»der beste« sei. Vier Tage später hatte Thierack in diesem Sinne mit 
Himmler ein Abkommen zur »Auslieferung asozialer Elemente aus dem 
Strafvollzug an den Reichsführer SS zur Vernichtung durch Arbeit« ge-
troffen. Die »Sicherungsverwahrten, Juden, Zigeuner, Russen und Ukrai-
ner« sowie die »Polen über drei Jahre Strafe« sollten danach »restlos«, 
»Tschechen oder Deutsche über 8 Jahre Strafe nach Entscheidung des 
Reichsjustizministers« ausgeliefert werden. Thierack seinerseits unter-
richtete Bormann am i3.Oktober 1942 über diesen justiziellen Freibrief 
zum Massenmord. Bormann wiederum informierte Hitler, der seinerseits 
ausdrücklich zustimmte '6. 

Eine Unterscheidung zwischen »reinrassigen Zigeunern« und »Zigeu-
nermischlingen« wurde von Thierack, Goebbels, Bormann und Hitler da-
bei nicht getroffen. Himmler sprach dergleichen in seiner Vereinbarung 
mit dem Justizminister ebenfalls nicht an. Er reagierte erst auf Bormanns 
Anfrage zur »Sonderbehandlung« der »reinrassigen Zigeuner« vom 3.De-
zember 1942. Aus einer Notiz, die Himmler dem Bormann'schen Schrei-
ben anfügte — »Führer Aufstellung wo sind Zigeuner« — geht hervor, daß 
der Reichsführer der SS daraufhin das Gespräch mit Hitler und Bormann 
suchte. Er traf am 6.Dezember 1942 mit ihnen zusammen '8. Ein Ver-
merk, der am 27. Februar 1943 im Reichsjustizministerium zur »Abgabe 
der Strafverfolgung gegen Polen, Russen, Juden und Zigeuner« angefertigt 
wurde, gibt zudem Aufschluß über das Ergebnis dieser Gespräche. Dort 
heißt es: »Die Zigeunerfrage« (= die Abgabe der Strafverfolgung von Zi-
geunern an die Polizei) solle »nach Mitteilung der Parteikanzlei« zunächst 
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weiter geklärt werden. »Neuere Forschungen« hätten ergeben, daß »sich 

auch unter den Zigeunern rassisch wertvolle Elemente« befänden '9. 

Offenbar war es Himmler gelungen, Bormanns und Hitlers Bedenken zu 

zerstreuen. Das dürfte ihm insofern nicht schwergefallen sein, als der Sach-

bearbeiter der Parteikanzlei, der mit Nebe konferiert hatte', die Pläne des 
RKPA nicht richtig wiedergegeben hatte. Man wollte den »reinrassigen« 

Sinti ja keine Bewegungsfreiheit innerhalb des Deutschen Reiches zubil-
ligen, sondern ihnen lediglich »für die Zukunft eine gewisse Bewegungs-
freiheit« »in einem bestimmten Gebiet« gewähren, ohne sie vorderhand aus 
der bei Kriegsbeginn verfügten Festsetzung zu entlassen. Es liegt jedenfalls 

nahe, im Sinne dieser Intention die Himmlersche Notiz »Führer Aufstel-

lung wo sind Zigeuner« zu interpretieren. Bormann mag auch deshalb be-
ruhigt gewesen sein, da als Gebiet, in dem die »reinrassigen« Sinti und 

Lalleri »wandern, nach ihren Sitten und Gebräuchen leben und einer art-
eigenen Beschäftigung nachgehen« sollten ", außerdeutsches Territorium 

— ein »Reservat« im Generalgouvernement oder am Neusiedler Sec — ins 

Auge gefaßt worden war". 
Mit der Entscheidung darüber, wie die »reinrassigen« Sinti sowie die »im 

zigeunerischen Sinne guten Mischlinge« zu behandeln seien, war aber zu-

gleich die Frage aufgeworfen, was mit den übrigen Zigeunern geschehen 
solle. Himmler folgte hier dem RKPA, das ihm im November 1942 vorge-

schlagen hatte, die sonstigen Sinti-»Zigeunermischlinge« bis auf jene, die 

»sozial angepaßt(e)« seien, sowie die in Deutschland lebenden Rom-Zigeu-
ner seien in ein Lager zu deportieren. Demgemäß befahl Himmler am 16. De-

zember 1942, »Zigeunermischlinge, Rom-Zigeuner und nicht deutsch-
blütige Angehörige zigeunerischer Sippen balkanischer Herkunft« — jene 

Gruppen wurden als »zigeunerische Personen« zusammengefaßt — »nach 

bestimmten Richtlinien auszuwählen und in einer Aktion von wenigen Wo-
chen in ein Konzentrationslager einzuweisen«}. Die Kennzeichnung der 

»zigeunerischen Personen«, die laut Himmlers Order von der KZ-Haft be-

troffen sein sollten, entsprach exakt der Terminologie der RHF. Das legt den 

Schluß nahe, daß Nebe in Absprache mit Ritter '4  auf die Formulierung des 

Himmlerschen Befehls eingewirkt hatte, zumal die Haft in einem Konzen-
trationslager dem RKPA ohnehin als wichtiges Mittel einer »vorbeugenden 

Verbrechensbekämpfung« galt und auch Ritter seit 1935 nicht müde gewor-

den war, für »Zigeunermischlinge« die »vorbeugende Unterbringung in 

Arbeitslagern oder überwachten geschlossenen Siedlungen« zu fordern '5 . 

Himmlers Befehl vom 16.Dezember 1942 ist zudem im Kontext jener 
Entscheidungen des NS-Systems zu sehen, durch die der Arbeitseinsatz 

von KZ-Häftlingen in Industriebetrieben forciert und deshalb die Zahl der 

Gefangenen erheblich erhöht werden sollte z6. Da diese Festlegungen eben-

falls im Herbst 1942 getroffen wurden, lag es für den SS-Führer sowie für 

das RSHA und das RKPA nahe, die zu diesem Zeitpunkt in der NS-Spitze 

viel erörterte KZ-Haft auch gegen die verfolgte Minderheit der Zigeuner 

einzusetzen. 
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Die Selektion jener »zigeunerischen Personen«, die deportiert werden 
sollten, implizierte zunächst, daß die im Herbst 1942 eingesetzten »Zigeu-
nersprecher« schnell die »im zigeunerischen Sinne guten Mischlinge« 
ausgewählten, die den »reinrassigen Zigeunern« zugeordnet und nicht der 
Lagerhaft unterliegen sollten. Die Effizienz der »Sprecher«, die in ihrer 
Auswahlpraxis vielfach die Ressentiments der noch umherziehenden, en-
dogamen Familien gegenüber den stärker seßhaften Zigeunern zum Aus-
druck brachten und primär Entscheidungen zugunsten ihrer Angehörigen 
fällten", entsprach diesen Erwartungen jedoch in keiner Weise. Der für 
den Bereich der Kriminalpolizeileitstellen Frankfurt am Main, Köln und 
Düsseldorf verantwortliche Johann Lehmann reichte Listen ein, die dem 
RKPA für seine Zwecke unbrauchbar erschienen, und wurde deshalb durch 
Jakob Reinhardt ersetzt; der für Österreich zuständige Anton Schneeber-
ger erstellte ebensowenig ein Verzeichnis wie Bernhard Klein für die Be-
zirke Königsberg, Danzig und Posen. Dem für Hamburg, Bremen und 
Stettin eingesetzten Adey Weiß fehlte die Liste für die Kriminalpolizeileit-
stelle Stettin; der für Halle, Hannover und Dresden verantwortliche Karl 
Weiß geriet mit dem Verzeichnis für Dresden in Rückstand '8. Auch die 
übrigen »Sprecher« scheinen im Sinne des Verfolgungsapparats nicht sehr 
wirksam gewesen zu sein". 

Als Anfang Januar 1943 nur sechs der neun »Sprecher« ihre meist unvoll-
ständigen Verzeichnisse eingereicht hatten, befahl das RKPA am 11. Januar 
8943, daß die Kriminalpolizei die eingegangenen Listen einer »sofortigen 
Prüfung« zu unterziehen und dabei »nach strengen Gesichtspunkten« vor-
zugehen hätte. Außerdem sollte sie in den Gebieten, für welche die Listen 
ausstanden, nun selbst die Auswahl der im »zigeunerischen Sinne guten 
Mischlinge« treffen und nach Anhörung der »Sprecher« definitiv entschei-
den, wobei auch hier ein »strenger« und bei den vorgeblich »meistens« 
kriminell belasteten und »häufig« einen falschen Namen führenden Lalleri 
ein »besonders strenger Maßstab« angemahnt wurde. Der Auswahlprozeß 
stand zudem unter der Vorgabe, daß mit »Deutschblütigen« verheiratete 
»Zigeunermischlinge« den »reinrassigen« Familien nicht zugeführt werden 
durften. Die Unterlagen sollten binnen »kürzester Zeit« an das RKPA ge-
sandt werden 3°. 

Im nächsten Schritt lud das RKPA für den 15. Januar 1943 zu einer Be-
sprechung ein, an der Kriminaldirektor Böhlhoff, die Kriminalkommissare 
Supp und Wiszinsky sowie Kriminalinspektor Eichberger, für die RHF 
Robert Ritter und Eva Justin, für die Abteilung »Volkstum« des Amtes III 
(SD-Inland) des RSHA Standartenführer Dr. Ehlich und für das Rasse- und 
Siedlungshauptamt der SS Obersturmführer Hardens teilnahmen 3'. Das 
mit der RHF rivalisierende »Ahnenerbe« war nicht vertreten. Böhlhoff in-
terpretierte Himmlers Befehl am is. Januar 1943 in dem Sinne, daß »der 
größte Teil« der als »zigeunerische Personen« bezeichneten »Zigeunermi-
schlinge, Rom-Zigeuner und balkanischen Zigeuner« in ein KZ »einzuwei-
sen« sei. Dann warf er die Frage auf, was mit den »zurückbleibenden« »zi- 
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geunerischen Personen« zu geschehen habe. Man einigte sich, daß ihre 
Sterilisation »anzustreben« sei. Die RHF sollte die sterilisierten »Zigeuner-
mischlinge« danach als »Nichtzigeuner« klassifizieren; dann seien sie »po-
lizeilich wie Deutschblütige« zu behandeln. Die »Eindeutschung« sollte 
ihnen allerdings ebenso verwehrt bleiben wie eine problemlose Eheschlie-
ßung; als »Erbgeschädigte(n)« dürfe ihnen die Heirat »nur nach den 
Bestimmungen des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« 
gestattet sein. Ohne Sterilisation »einzudeutschen« seien nur jene »Zigeu-
nermischlinge mit vorwiegend nichtzigeunerischem Blutanteil«, die mit 
Nichtzigeunern verheiratet seien, deren Kinder als Nichtzigeuner gälten 
und deren »Erbbild gut« sei. In diesem wie in eventuellen anderen Sonder-
fällen behielt sich das RKPA die Entscheidung vor, zeigte sich aber bereit, 
die RHF und das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS zu konsultieren. 

Die am 15. Januar 1943 getroffenen Verabredungen zwischen RKPA, 
RHF und dem Rasse- und Siedlungshauptamt besagten grundsätzlich, daß 
die von Ritter seit 1935 geforderte Sterilisation weiterhin ein Instrument 
der Zigeunerpolitik bleiben würde, ein Instrument allerdings, das gegen-
über der Deportation und Konzentration der Opfer erheblich an Bedeu-
tung verlor. Mit den Vereinbarungen vom 15. Januar 1943 strebte man zu-
dem an, daß die Zuständigkeit für die Sterilisation von »Zigeunermischlin-
gen« auf drei Entscheidungsträger verteilt werden sollte. Bemerkenswert 
daran ist die Partizipation des Rasse- und Siedlungshauptamtes, das bis 
dahin vom RKPA nicht zurate gezogen und von der RHF als potentieller 
Rivale in der Zigeunerforschung betrachtet worden war. Die Beteiligung 
dieses SS-Hauptamtes dürfte ihre Ursache wahrscheinlich in einem direk-
ten Befehl Himmlers haben, vielleicht aber auch damit zu erklären sein, daß 
das RKPA und Robert Ritter ihre Verantwortung zu verringern und sich 
psychisch zu entlasten suchten, indem sie eine dritten Institution einban-
den. Praktische Relevanz für die Zwangssterilisationen der Jahre 1943/44 

gewann die Kompetenzverteilung vom 15. Januar 1943 allerdings nicht 3'. 
Das RKPA erließ am 29. Januar 1943 als Amt V des RSHA die Ausfüh-

rungsbestimmungen zu Himmlers Deportationsbefehl. Dieser »Schnell-
brief« trug den Titel »Einweisung von Zigeunermischlingen, Rom-Zigeu-
nern und balkanischen Zigeunern in ein Konzentrationslager«. Als Lager, 
in das man die »zigeunerischen Personen« einzuweisen gedachte, faßte man 
ein gesondertes Areal in Auschwitz ins Auge: »Die Einweisung erfolgt 
ohne Rücksicht auf den Mischlingsgrad familienweise in das Konzentra-
tionslager (Zigeunerlager) Auschwitz.« 33. Diese Ortswahl wird darauf zu-
rückzuführen sein, daß das Lager Auschwitz II in Birkenau das einzige war, 
dessen räumlicher Umfang um die Jahreswende 1942/43  erheblich erwei-
tert wurde 34. 

Die Kriminalpolizeileitstellen sollten die Transporte nach Auschwitz or-
ganisieren. »Reinrassige« Sinti und Lalleri sowie die »im zigeunerischen 
Sinne guten Mischlinge« sollten von einer Internierung in Auschwitz aus-
genommen bleiben. Das sollte — gemäß der Besprechung vom 15. Januar 
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1943 — auch für einige andere »zigeunerische Personen« gelten, für die alter-
nativ zur Deportation die Zwangssterilisation vorgesehen war, wenn sie 
das Alter von 12 Jahren erreicht hatten. Zu ihnen zählten — jeweils mit 
Frauen und Kindern — in der Rüstungsindustrie schwer Entbehrliche; Per-
sonen, die auf Anordnung des RKPA aus den Zigeunerbestimmungen 
herausgenommen waren "; ausländische Staatsangehörige; mit »Deutsch-
blütigen« Verheiratete; Wehrdienstleistende, Kriegsversehrte und mit 
Auszeichnung aus der Wehrmacht Entlassene; schließlich »sozial ange-
paßt« Lebende, die schon vor Kriegsbeginn in »fester Arbeit« standen und 
eine »feste Wohnung« hatten. Von den Zigeunern, die ein Wandergewerbe 
betrieben, sollten nur jene von der Deportations ausgenommen werden, die 
»nachweisbar eigene Erzeugnisse« verkauften 36. Für die Zuordnung von 
deutschen Sinti zur Gruppe der »reinrassigen« oder »Mischlingszigeuner« 
rekurrierten die Bestimmungen vom 29. Januar 1943 nun durchaus nicht 
auf das Votum der »Zigeunersprecher«, sondern auf die »gutachtlichen Äu-
ßerungen« der RHF". Die Gutachten der RHF bildeten auch nach den 
ersten großen Deportationen vom März 1943 eine entscheidende Grund-
lage für den Transport weiterer Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich 
nach Auschwitz 38. 

Der »Schnellbrief« vom 29. Januar 1943 wurde nicht nur an die Kriminal-
polizeileitstellen und Kriminalpolizeistellen gesandt. Nachrichtlich er-
reichte er auch den Leiter der Parteikanzlei und Himmler in seiner Funk-
tion als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, das 
Wirtschafts-Verwaltungshauptamt der SS — Amtsgruppe D »Konzentra-
tionslager«, die Kommandantur des KZ Auschwitz, das Hauptamt Ord-
nungspolizei, die Ämter II A 1 (Organisation), III (SD-Inland), IV B 4 (Ge-
stapo, Abt. Juden) des RSHA sowie das dortige Amt I B 3 zur Verteilung an 
die Schulen der Sipo und des SD, im gesamten »Altreich« die Höheren SS-
und Polizeiführer, die Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD, die 
Leiter der SD-Abschnitte, die Inspekteure bzw. Befehlshaber der Ord-
nungspolizei sowie die Leiter der Stapo(leit)stellen '9. 

Gleichartige Deportationsbefehle ergingen am z6. und 28. Januar 1943 
für die »Alpen- und Donau-Reichsgaue« sowie am 29. März für den Bezirk 
Bialystok, das Elsaß, für Lothringen, Luxemburg, Belgien und die Nieder-
lande. Gegenüber den burgenländischen und den ostpreußischen Zigeu-
nern verwies das RKPA auf ähnliche Anweisungen vom 26. Mai und Ok-
tober 1941 sowie vom 6. Juli 1942 4°. Die Deportation der französischen 
Zigeuner, die bereits seit 1940 in Lagern festgehalten wurden, war hingegen 
ebensowenig vorgesehen wie diejenige der sowjetischen und serbischen 
Roma, die den mobilen Tötungseinheiten der SS, der Polizei oder der 
Wehrmacht zu Opfer gefallen waren. Für die baltischen und polnischen 
Zigeuner lag ebenfalls kein Deportationsbefehl vor; falls sie nicht erschos-
sen wurden, liefen aber auch sie Gefahr, nach Auschwitz-Birkenau depor-
tiert zu werden 



2. Die Selektion für Auschwitz 

Der Schnellbrief »Einweisung von Zigeunermischlingen, Rom-Zigeunern 
und balkanischen Zigeunern in ein Konzentrationslager« vom 29.1. 1943 

übertrug den Kriminalpolizeistellen und -leitstellen die Entscheidung, die 
»sozial angepaßten« »Zigeunermischlinge« zu benennen, die von der De-

portation auszunehmen seien, und dabei gegebenenfalls die Kreisleitung 
der NSDAP, die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, das Rassenpoliti-

sche Amt der Partei, Arbeitgeber und Krankenkassen zu Rate zu ziehen. 

Der eigenverantwortliche Ermessenspielraum der Kriminalpolizei 42  wuchs 

durch den Abschnitt IV. 8. des »Schnellbriefes« um ein weiteres. Dort 

wurde ihr anheimgestellt, bei »zigeunerischen Personen«, über die keine 
»gutachtlichen Äußerungen« der RHF vorlagen, selbst zu prüfen, ob sie 

nach Auschwitz zu verbringen seien. 
Zeugnisse der Deportation von Sinti und Roma sind aus zahlreichen Or-

ten Deutschlands und Österreichs überliefert"; der Selektionsprozeß 

selbst läßt sich jedoch nur in wenigen Fällen rekonstruieren, so etwa für die 
Ruhrgebietsstadt Duisburg. Von dort wurden Sinti auch dann deportiert, 

wenn ein »Zigeunersprecher« für die »Reinrassigkeit« der Familie bürgte, 
die doch einer KZ-Haft entgegenstehen sollte, oder wenn die Entschei-

dungsgrundlage der »gutachtlichen Äußerungen« des Ritterschen Instituts 

fehlten. So hatte das RKPA am 20. August 1942 bei einer Familie festge-
stellt, eine »endgültige Beurteilung« »hinsichtlich der Rassenzugehörig-

keit« sei nicht möglich; gleichwohl wurden die Angehörigen dieser Familie 

im Frühjahr 1943 nach Auschwitz deportiert. Bei einer anderen Familie 
forderte die »Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens« im 
RKPA am 23.März 1943 von der Duisburger Kripo ein »eingehendes Ver-

hör« über die Abstammungsverhältnisse, was der zuständige Sachbearbei-

ter jedoch ablehnen mußte: Jene »Sippe« sei am to. März 1943 nach Ausch-

witz »abgeschoben« worden". 



306 	Auschwitz-Birkenau und letzte Kriegsjahre 

Wie in Duisburg erblickte die örtliche Kriminalpolizei auch anderenorts 

im Auschwitz-Erlaß die lange gewünschte Gelegenheit, die Stadt »zigeun-
erfrei« zu bekommen 45. Dabei ignorierte man die Vorschrift, ausländische 
Staatsangehörige von der Deportation auszunehmen 46. In wieder anderen 

Gemeinden scheint die Kriminalpolizei die Selektion nach ganz eigenen 

Kriterien vorgenommen zu haben. Der Sinto Jakob Müller erinnert sich, im 
Frankfurter Zigeunerlager an der Dieselstraße seien die Deportationsopfer 

nach dem Kriterium der Renitenz und des Lebensalters ausgewählt wor-
den 47: »Einige, die als sogenannte Zigeunermischlinge gegolten haben, 

blieben im Lager (= an der Dieselstraße). Wir, die wir als reinrassig gegolten 
haben, sind wieder weggekommen.... Später ist uns dann aufgefallen, daß 

alle jungen Zigeuner, die sich im Lager kennengelernt und dann zusam-

mengelebt haben, weggekommen sind. Genauso wie die Familien von de-
nen, die öfters mal im Rapportbuch erwähnt worden waren.« 48  

Im westfälischen Berleburg entschieden der Landrat, der Kreisleiter der 
NSDAP, ein städtischer Beigeordneter sowie ein Stadtinspektor, ein Ver-
treter des Arbeitsamtes, eine Angehörige des Gesundheitsamtes und ein 

Lehrer im Februar 1943 auf einer Sitzung im Landratsamt über die Depor-
tationsopfer''. Man ging die Einwohnerliste der lokalen »Zigeunerkolo-

nie« durch und sonderte einige Kriegsteilnehmer sowie jene aus, die mit 
Nichtzigeunern verheiratet waren. Das rettende Kriterium der »sozialen 

Anpassung«, auf das man sich für die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 
ansässigen und meist in lohnabhängigen Berufen arbeitenden Berleburger 

Zigeuner ohne Schwierigkeiten hätte beziehen können, wurde hingegen 
kaum in Anschlag gebracht. Vor allem der Landrat drängte darauf, nicht 

nur die vermeintlich »asozialen«, sondern möglichst alle Zigeuner nach 
Auschwitz transportieren zu lassen. Die Versammlung wählte 132 von 

insgesamt etwa 20o bis 25o Personen zur Deportation aus. Nicht eine 
Entscheidung wurde rückgängig gemacht; eine Mutter, die ihre ebenfalls 

selektierte, drei Monate alte Tochter am 9.März 1943 nicht zum Deporta-
tionssammelpunkt brachte, wurde von dem Dortmunder Kriminalbeam-

ten, der als Transportleiter fungierte, mit der Erschießung bedroht. Das 
Kind starb wenige Wochen später in Auschwitz-Birkenau an Bauchtyphus. 
Es war eines von 125 Todesopfern aus Berleburg s'. 

Daß von den Deportierten niemand oder doch kaum einer in seine Hei-

matstadt zurückkehren werde, war nicht nur die Furcht der übriggebliebe-
nen Berleburger Zigeuner, des sie stützenden katholischen Pfarrers und der 

wenigen Bürger, die sich vorsichtig auf die Seite der Verfolgten stellten. 
Auch die für die Selektion Verantwortlichen sprachen offen aus, daß es für 

die Fortgebrachten keine Rückkehr geben werde. Ihre Hinterlassenschaft 
wurde als »reichsfeindliches Vermögen« zugunsten der Finanzkasse Siegen 
veräußert. Als ein Vater bei dieser Gelegenheit einige Möbel seiner depor-

tierten Kinder zurückkaufte, fragte ihn ein Berleburger Stadtinspektor, was 
er denn damit wolle, es komme »doch keiner von ihnen zurück.« s' 

In Laasphe, einer Nachbarstadt Berleburgs, lebten die Zigeuner nicht in 
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einer abgesonderten »Kolonie«, sondern über den Ort verteilt. Sie waren in 
das Gemeindeleben integriert. Ortspolizeiverwalter Bald und Stadtsekretär 
Blecher erklärten dem Abgesandten der Dortmunder Kriminalpolizei am 
16. Februar 1943, die Laaspher Zigeuner seien seit langem seßhaft, stünden 
in fester Arbeit und dürften deshalb nicht abtransportiert werden. Als der 
vorgesetzte Landrat diese Stellungnahme monierte, wandte Ortspolizei-
verwalter Bald auf der Basis eines wiederum klischeehaften Zigeunerver-
ständnisses dagegen ein, in Laasphe handele es sich »durchweg um ordent-
liche, saubere und fleißige Leute«. Der »allgemeine Ruf« sei »in jeder 
Hinsicht einwandfrei. »Eine zigeunerische Lebensweise« hätten »sie nie ge-

führt.« »Nach dem gesamten Vorleben« müßten die Betroffenen »zu dem 
Kreis derjenigen zigeunerischen Personen gezählt werden, deren >soziale 
Anpassung< zu überprüfen« sei: »Aus dem hiesigen Stadtbezirk kommt 
niemand für die Einweisung in ein Konzentrationslager in Frage.« 1' 

Gleichwohl setzte der Landrat die Deportation zweier Familien aus 
Laasphe durch. Ein neuerlicher Protest des Laaspher Stadtsekretärs Ble-
cher bei der Dortmunder Kriminalpolizei bewirkte immerhin, daß drei 
Kinder verschont wurden, deren Väter an der Front standen. Als Angehö-
rige im Juni 1943 die Entlassung einer deportierten Familie aus dem Lager 
beantragten, unterstützte der Laaspher Bürgermeister Hippenstiel das, 
indem er den Betroffenen attestierte, sie führten »keine zigeunerische 
Lebensweise«. Der Familienvater sei »Hauseigentümer, unbestraft, or-
dentlich, sauber, fleißig»; er habe sich regelmäßig an den Sammlungen des 
Winterhilfswerks und der NS-Volkswohlfahrt beteiligt und seit langem in 
ein und demselben Betrieb gearbeitet". Der Protest blieb ohne Erfolg. 

Insgesamt wurden die Deportationen der Zigeuner nicht nur zahlreichen 
Arbeitgebern und Arbeitskollegen in der Industrie und in der Bauwirt-
schaft, den Nachbarn der geräumten Zigeunerlagerplätze und den Aufkäu-
fern der zurückgelassenen Habe bekannt, sondern oft auch der lokalen Öf-
fentlichkeit, da die zum Abtransport Bestimmten durchaus nicht immer 
nachts oder frühmorgens zu den Bahnhöfen geführt wurden, die als Halte-
punkte der Sonderzüge nach Auschwitz dienten. Nur in wenigen Fällen 
wandten sich etwa Personen, die mit einer Sintizza oder einem Sinto zu-
sammenlebten, Verwandte, Pfarrer sowie bei Waisenkindern die Pflegeel-
tern und katholische Nonnen" oder wie in Laasphe bei den gesellschaftlich_ 
integrierten Zigeunern Bürgermeister, Ortspolizeiverwalter und Stadtse-
kretär gegen die Deportation einzelner. 

Der deutsche katholische Episkopat wußte um die Zigeunerdeportatio-
nen. Der Bischof von Hildesheim hatte den Breslauer Kardinal Bertram als 
Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz am 6. März 1943 eindringlich 
darauf hingewiesen, daß in den »letzten Tagen... an vier Stellen meiner 
Diözese — es können mehr sein — katholische Zigeunerkinder aus Heimen 
und Pflegestellen abgeholt« worden seien. Als »Schützer(n) der Bedräng-
ten« müßten die Bischöfe ihre Gläubigen über die schwere Mißachtung der 
»Gottes- und Menschenrechte« unterrichten, die in der Deportation der 
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Zigeuner wie überhaupt der »Nichtarier« liege. Es dürfe nicht der Eindruck 
entstehen, »als wagten wir nicht laut das >Non licet tibi< zu sprechen«. Kar-
dinal Bertram schlug darauf nur vor, von den Kanzeln auf die »eminente 
und grundlegende Bedeutung de[s] Dekalog[s] für das gesamte Volksle-
ben« hinzuweisen ". Dabei ließ man es bewenden. Ein Hirtenbrief, der die 
Gläubigen über die Deportationen informiert hätte, unterblieb ebenso wie 
ein Protestschreiben gegen den Abtransport der Zigeuner an die NS-Füh-
rung. Es wurde nicht einmal versucht, intern das weitere Schicksal der De-
portierten aufzuklären. 

Insgesamt ließ die Reaktion derer, die um einen Zigeunertransport nach 
Auschwitz wußten, meist Abwendung und Gleichgültigkeit, manchmal 
sogar unverhohlene Zustimmung erkennen. Da die Verfolgten zudem 
meist nur bei Angehörigen der unteren, wenig einflußreichen sozialen 
Klassen Unterstützung fanden, dürfte Eichmanns Erinnerung zutreffen, 
daß es anders als bei den Juden zugunsten der Zigeuner »von keiner Seite 
irgendwelche Interventionen« gegeben habe". Unternehmer, die in ihrem 
Betrieb beschäftigte Sinti oder Roma beim Reichstreuhänder der Arbeit 
oder bei der Gestapo als »hartnäckige Bummelanten« anzeigten, Arbeits-
kollegen, die bei Diebstählen in der Firma sofort »den Zigeuner« verdäch-
tigten, oder Nachbarn, die bis dahin unerkannt Gebliebene der Polizei mel-
deten, trugen gewollt oder ungewollt zur Deportation der Betroffenen 
bei '7. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nahm das »Verschwinden« 
der Zigeuner, von denen man ohnehin nur ein klischeehaftes Bild besaß und 
mit denen man vielleicht bei Kirmessen oder durch den Hausierhandel 
flüchtigen Kontakt gehabt hatte, gar nicht zur Kenntnis. Das wird in sym-
ptomatischer Weise durch einen Zeitungsartikel beleuchtet, der 1948 in der 
Ruhrgebietsstadt Wanne-Eickel zur ersten Nachkriegskirmes erschien. 
Der Autor drückte sein Erstaunen aus, daß die Zigeuner nicht kamen: 
»Nur die farbenbunten Akzente der Zigeuner vermissen wir im diesjähri-
gen Jahrmarktsbild. Die Enttäuschung über das Ausbleiben der Pußta-
söhne war doppelt so groß, weil sogar die Ankunft des Herrn Zigeunerbar-
ons, der Wanne-Eickel zum letzten Mal 1935 die Ehre gab, angekündigt 
worden war.« '8  

Gegen die Behauptung, die Ausnahmebestimmungen des Auschwitz-
Erlasses für »reinrassige« Sinti und Lalleri sowie für »sozial angepaßte Zi-
geunermischlinge« seien eingehalten worden, lassen sich neben den Zeug-
nissen aus verschiedenen deutschen Gemeinden auch solche aus Auschwitz 
selbst anführen. So berichtet der SS-Angehörige Pery Broad, man habe die 
Einweisung von »Zigeunern« und »Zigeunermischlingen« im März 1943 
»ohne Rücksicht auf den Mischlingsgrad« durchgeführt 19. Im einzelnen 
führt Broad Stenotypistinnen, Arbeiter der Organisation Todt, Schüler 
von Konservatorien und hunderte Soldaten an. Auch Rudolf Höß, der 
Kommandant von Auschwitz, erwähnt in seinen Erinnerungen Einweisun-
gen von »Personen, die auf keinen Fall zu dem Kreis der zu Internierenden 
gerechnet werden konnten.« Unter ihnen hätten sich Fronturlauber, Trä- 
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ger hoher Auszeichnungen und Kriegsverwundete, ein »uralter Partei-
genosse« und Geschäftsinhaber sowie eine Studentin befunden, die in Ber-
lin BDM-Führerin gewesen sei'. 

Der jüdische Häftlingsarzt Iancu Vexier schreibt in seinen Erinnerungen 
an das Zigeunerlager in Birkenau: »Beaucoup d'entre eux [= den deutschen 
Zigeunern] avaient fait la campagne de France comme soldats allemands et 
j'ai vu des dizaines d'insignes de la N.S.D.A.P. et du B.D.M.... D'autres 
avaient dtd en Russie et m'ont chantd ä plusieurs reprises le Russlandlied«'. 
Der politische Häftling Hermann Langbein weiß von einem mit dem EK I 
ausgezeichneten Hauptmann im Birkenauer Zigeunerlager zu berichten'. 
Lucie Adelsberger, die seit dem Mai 1943 als Häftlingsärztin im Kranken-
revier des Zigeunerlagers arbeitete, weist ebenso wie drei Polen, die dort als 
Krankenpfleger eingesetzt waren, auf zahlreiche deutsche Soldaten unter 
den Zigeunerhäftlingen hin. Auch Elisabeth Guttenberger, als Sintizza 
nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort in der Schreibstube des Zi-
geunerlagers eingesetzt, erwähnt Häftlinge, die Wehrmachtsangehörige 
und Träger des Eisernen Kreuzes waren". 

Es bleibt zu betonen, daß auch die Einhaltung der Ausnahmebestim-
mungen für »reinrassige« Sinti und Lalleri oder für »sozial angepaßte« Zi-
geuner aus dem Deutschen Reich nichts am Faktum der Massenvernich-
tung geändert hätte. Ebensowenig wie die Tatsache, daß »jüdische Mi-
schlinge ersten und zweiten Grades« aus Deutschland von der Vernichtung 
der europäischen Juden ausgenommen wurden, ein Argument zur Leug-
nung dieses Völkermordes darstellen kann, sollten bei den Sinti und Roma 
die etwas anders gelagerten Ausnahmebestimmungen dazu herhalten, den 
systematischen Massenmord zu bestreiten, zumal die ausländischen Zigeu-
ner, die in den Machtbereich und damit in die Vernichtungsmaschinerie der 
Deutschen gerieten, mangels »gutachtlicher Äußerungen« der RHF ohne-
hin nicht in »Mischlinge« und »Reinrassige« geschieden wurden. 

Die Zigeunerdeportationen aus den deutsch besetzten Territorien sind 
unterschiedlich dicht dokumentiert. Während über die Umstände der Zige-
unerdeportation aus dem Bezirk Bialystok nur bekannt ist, daß sich unter 
den Verschleppten zahlreiche ostpreußische Sinti befanden", und Trans-
porte aus dem Elsaß" sowie aus Lothringen und Luxemburg bisher nicht 
nachgewiesen sind, lassen sich die Selektion und Deportation der Sinti und 
Roma aus dem Protektorat Böhmen und Mähren, aus Belgien und aus den 
Niederlanden annäherungsweise rekonstruieren. Über die Deportationen 
aus Polen, der UdSSR und aus Litauen können dagegen nur wenige Aussa-
gen getroffen werden. 

Im deutsch besetzten Protektorat begannen die Deportationen am 
7. März 1943 mit einem mährischen Transport von 590 Männern und Jun-
gen sowie 584 Frauen und Mädchen. Vier Tage später wurden weitere 413 
weibliche und 351 männliche Zigeuner aus Böhmen nach Birkenau ver-
schleppt. Der dritte Transport vom 19. März 1943 umfaßte 1074 Sinti und 
Roma aus beiden Landesteilen". Die Opfer waren vor der Deportation 
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kurzzeitig in provisorischen Sammelstellen konzentriert worden. Dort 
nahm die Kriminalpolizei eine letzte Selektion vor. Die Unterscheidung 
zwischen »reinrassigen« Sinti und Lalleri einerseits, »Mischlingen« ande-
rerseits spielte dabei keine Rolle. Kripo und Protektoratsregierung spra-
chen durchweg von einer »Evakuierung« sowohl der »Zigeuner« als auch 
der »Zigeunermischlinge«67. Das entsprach dem überkommenen tschecho-
slowakischen Verständnis vom »schwarzen Zigeuner«, für das Aussehen 
und Herkunft, nicht aber eine rassistische Staffelung nach vermeintlichen 
Mischlingsgraden und Blutsanteilen maßgeblich waren. Wurden Zigeuner 
als »sozial angepaßt« von der Deportation zurückgestellt, geschah das teils 
auf Grund der Daten, welche die Polizei seit dem 2. August 1942, dem »Tag 
der Erfassung der Zigeuner« in Böhmen und Mähren, gesammelt hatte, teils 
weil Gemeindevorstände, Honoratioren oder Bekannte zugunsten einzel-
ner intervenierten, teils weil sich die listenführenden Polizisten bestechen 
ließen 68. 

Am 4. Mai 1943 wurden 417 Häftlinge aus dem böhmischen Zigeuner-
lager Lety selektiert und drei Tage darauf zusammen mit 441 Sinti und 
Roma aus Mähren nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Das Lager in Lety 
wurde in den folgenden Wochen aufgelöst. Die letzten Häftlinge wurden 
am 27. Mai nach Hodonfn oder in ein Arbeitslager für vermeintlich »Aso-
ziale« überführt, andere wurden mit der Auflage, ihren Wohnort nicht zu 
verlassen, enthaftet 69. Ein ursprünglich ebenfalls für das Frühjahr vorgese-
hener erster Transport aus dem mährischen Hodonin wurde auf den Som-
mer 1943 verschoben, da man infolge einer Flecktyphus-Epidemie eine 
Sperre über das Zigeunerlager in Birkenau verhängt hatte". Die 704 in Ho-
donin Selektierten wurden schließlich am 22. August 1943 mit 64 weiteren 
böhmischen und mährischen Zigeunern nach Auschwitz-Birkenau ver-
bracht. Hodonfn selbst wurde Ende Januar 1944 geschlossen, nachdem 
man noch einmal 31 Häftlinge in das Birkenauer Zigeunerlager überstellt 
hatte; insgesamt umfaßte dieser Transport vom 28. Januar 1944 63 Roma 
und Sinti aus Böhmen und Mähren. Die restlichen Insassen des Lagers Ho-
donin wurden in ihre Heimatorte entlassen und dort unter Polizeiaufsicht 
gestellt 7'. Im Sommer 1943 ließ die Kriminalpolizei schließlich jene Zigeu-
ner nach Auschwitz-Birkenau »übersiedeln«, die sich »in Strafanstalten 
und Gerichtsgefängnissen des Protektorats in Straf-, Verwahrungs- und 
Untersuchungshaft oder die sich in Fürsorgeerziehung« befanden". Bei 
dieser Entscheidung überging die Kripo den Justizminister des Protekto-
rats wie den Reichsprotektor selbst. Erst im nachhinein informiert, äußer-
ten diese Stellen zwar Kritik an der Vorgehensweise, in der Sache si-
gnalisierten sie aber Zustimmung'}. 

Die Order zur Deportation »zigeunerische[r] Personen aus den besetz-
ten Gebieten Belgiens und der Niederlande« erging am 29. März 1943 74. 
Die ersten belgischen Zigeuner wurden jedoch ganz unabhängig von die-
sem Befehl nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Die Geheime Feldpoli-
zei, die in Belgien und Nordfrankreich als Exekutivorgan des Chefs der 
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Sicherheitspolizei und des SD fungierten, hatte bereits am 6. Februar 1943 
neun Männer auf einem Lagerplatz in Antwerpen festgenommen. Die Ver-
hafteten wurden als »Sicherheitsverwahrte« klassifiziert, die gemäß der 
Absprache zwischen Reichsjustizminister Thierack und Himmler über die 
»Auslieferung asozialer Elemente aus dem Strafvollzug an den Reichsfüh-
rer SS zur Vernichtung durch Arbeit« vom 18.September 1942 nicht an die 
Justiz übergeben, sondern in polizeilichen Gewahrsam genommen wur-
den 76. Von Antwerpen wurden die Häftlinge am 26. Juli 1943 in die Zita-
delle von Huy, von dort am 3o. August in das Gefängnis von Saint-Gilles, 
schließlich nach Aix-la-Chapelle überstellt. Über das Polizeigefängnis Aa-
chen wurden sie mit zwei weiteren Zigeunern nach Auschwitz-Birkenau 
transportiert, wo sie am 23.November 1943 im Eingangsbuch verzeichnet 
wurden 77. 

Der Versuch einer systematischen Erfassung »zigeunerischer Personen« 
»aus den besetzten Gebieten Belgiens« 7' begann im Herbst 1943. Am 
22.Oktober wurden in Tournai 19 Angehörige der Lowara-Familie Karoli 
festgenommen; bis zum 6. Dezember 1943 folgten Verhaftungen in Arras, 
Brüssel, Hasselt, Henin-Lietard und Roubaix. Das Muster scheint durch-
weg gleich gewesen zu sein: Feldgendarmen kesselten frühmorgens die 
Wohnwagenlagerplätze ein und zwangen die Betroffenen mit der Waffe im 
Anschlag, bereit stehende Lastkraftwagen zu besteigen. Manchmal für 
einige Tage, manchmal für Wochen in Ortsgefängnissen festgehalten, wur-
den die Verhafteten am Ende in der Dossin-Kaserne in Malines (Mechelen) 
zusamengefaßt, die seit Juni 1942 als deutsches »Durchgangslager für Ju-
den« fungierte". 

Am 6. Dezember 1943 wurden in Malines 166 als »Zigeuner« Stigmati-
sierte gezählt. Sie waren in Belgien, aber auch in den französischen Depar-
tements Pas-de-Calais und Nord festgenommen worden. Diese Departe-
ments unterstanden dem Kommando des deutschen Militärbefehlshabers 
in Brüssel. Die territoriale Zuständigkeit der Sicherheitspolizei und des SD 
war der Militärverwaltung angeglichen B°. Insofern erstreckte sich der Be-
fehl »zigeunerische Personen« »aus den besetzten Gebieten Belgiens« zu 
deportieren, faktisch auch auf den an Belgien angrenzenden Teil Nord-
frankreichs. 

Am 9. Dezember 1943 wurden weitere 182 Zigeuner nach Malines trans-
portiert. Die Mehrheit stammte aus Nordfrankreich; 43 Personen kamen 
jedoch aus dem Kreis jene Sinti oder Roma mit belgischer Staatsbürger-
schaft, die im Dezember 1941 im französischen Lager von Monthlery 
(Seine-et-Oise) interniert waren. In der zweiten Jahreshälfte 1943 teils in 
Montreuil-Bellay im französischen Departement Maine-et-Loire festge-
halten, teils freigelassen und in der Umgebung dieses Lagers lebend, wur-
den die 43 in der zweiten Novemberhälfte 1943 inhaftiert und über Lille 
gemeinsam mit den übrigen 139 Personen dieses Transports nach Malines 
überstellt'. Am 7. und 12. Januar 1944 wurden drei weitere Personen in die 
Dossin-Kaserne verbracht. Die Zahl der dort Internierten belief sich 
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schließlich auf 351-8o Männer, xoi Frauen, 170 Kinder 8'. Von 336 Perso-
nen ist die Staatsangehörigkeit bekannt. Danach waren 144 (449 %) Fran-
zosen, die meist aus dem Elsaß stammten, 109 (32,4 %) Belgier, 30 (8,9 %) 
Staatenlose, 20 (6,o%) Norweger, 18 (5,4 %) Niederländer, 14 (4,2 %) 
Deutsche und 1 (0,3 %) Spanier 

Die Geheime Feldpolizei vermochte durchaus nicht alle in Belgien und 
Nordfrankreich lebenden Zigeuner festzunehmen. Einige blieben in Frei-
heit, weil sie im Moment der Verhaftung nicht auf dem eingekesselten La-
gerplatz waren. Andere flohen aus der Haft. Dritte entkamen, weil man den 
Stellplatz ihrer Wagen nicht ausfindig machen konnte. Wieder andere wur-
den nicht behelligt, weil sie nicht mehr reisten, sondern einen festen Wohn-
sitz hatten"; da sie infolgedessen nicht mehr auf die belgische carte de no-
made oder zigeunerkaart angewiesen waren, wurden sie von der Fremden-
polizei (Police des ttrangers) nicht mehr als Zigeuner registriert 85 . Aus den 
belgischen Verzeichnissen gestrichen, konnten sie auch von der deutschen 
Sicherheitspolizei nicht mehr aufgefunden werden. Bei den 43 Personen, 
die aus dem französischen Internierungslager Montreuil-Bellay und dessen 
Umgebung nach Malines verbracht worden waren, sind die Selektionskri-
terien unklar; 16 der 59 Personen, die sich Ende 1941 an den belgischen 
Generalkonsul in Paris gewandt hatten, wurden verschont; in einigen Fäl-
len zog man die Grenze zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern, 
Brüdern und Schwestern 86. 

In der Dossin-Kaserne wurden die 351 Zigeunerhäftlinge in drei Räumen 
mit strohgefüllten Pritschen zusammengepfercht. Von der Außenwelt und 
von den ebenfalls in Malines internierten Juden isoliert, durften die Zigeu-
ner das Kasernengebäude nur zum täglichen Hofrundgang verlassen. In-
folge der katastrophalen hygienischen Bedingungen starb ein Kind nur 15 
Stunden nach seiner Geburt. Am 15. Januar 1944 wurden die Zigeuner in 
Viehwaggons getrieben, zwei Tage später in Auschwitz-Birkenau regi-
striert. Das Kriegsende überlebten nur 13 der insgesamt 36o aus Belgien 
und Nordfrankreich Deportierten 87. 

In den Niederlanden waren die woonwagenbewoners, unter denen sich 
Zigeuner wie Nichtzigeuner befanden, 1943 zunächst aus dem Küstenge-
biet verwiesen und dann im gesamten Land auf 27 kommunalen Lagerplät-
zen festgesetzt worden. Diesen Zwangsmaßnahmen war zwar keine spezi-
fische Stoßrichtung gegen »Zigeuner« und »Zigeunermischlinge« eigen 
gewesen, gleichwohl boten sie die Möglichkeit, die vom RKPA avisierte 
Zigeunerdeportation aus Holland auf den Weg zu bringen. Der Leiter der 
Kriminalpolizei beim BdS für die Niederlande, Oskar Wenzky, wies die 
ihm fachlich untergeordnete Rijksrecherche-centrale am 20. Mai 1943 dar-
auf hin, daß »nach deutscher polizeirechtlicher Auffassung« in der »Ange-
legenheit« der Fahrenden »vielfach ein Zusammenhang mit der Frage der 
Bekämpfung des Zigeunerwesens« bestehe". 

Eine Order des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD, die der 
Generaldirektor der niederländischen Polizei am 14. Mai 1944 an die Poli- 



Selektion für Auschwitz 313 

zeipräsidenten in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem und Gro-
ningen weitergab, sah vor, daß die holländische Polizei zwei Tage später die 
im Land lebenden Zigeuner in das »Durchgangslager für Juden« in Wester-
bork 89  verbringen sollte. Die Betroffenen hatten Kleidung und einen 
Mundvorrat an Nahrungsmitteln mitzunehmen; ihre Ausweispapiere 
sollte die Polizei einziehen und in Westerbork abgeben. Das zurückgelas-
sene Eigentum war zu beschlagnahmen. Dieser Befehl richtete sich gegen 
Personen, die »auf Grund ihres Aussehens, ihrer Sitten und Gewohnheiten 
als Zigeuner oder Zigeunermischlinge« gelten könnten und gegen jene, die 
»nach Zigeunerart« umherzögen'''. Genauen Aufschluß darüber, wer »mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Zigeuner« einzustufen sei, 
versprach sich der Generaldirektor der Polizei von der Rijksrecherche-cen-
trale 9' . Deren Angaben blieben jedoch aus, da sie zu diesem Zeitpunkt 
gerade von Den Haag nach Amsterdam umzog. Möglicherweise nahm der 
Leiter der Rijksrecherche-centrale den Umzug aber auch nur zum Vor-
wand, sich einer Verhaftungsaktion zu verweigern, deren Folgen im Lichte 
der Judendeportationen absehbar waren 92. 

Die Selektion wurde daraufhin den regionalen Abteilungen der Kripo 
und der Militärpolizei (marechaussee) sowie den Gemeindebürgermeistern 
übertragen. Ihnen wurde befohlen, möglichst solche Zigeuner zu verhaf-
ten, die nicht die niederländische Nationalität (Nederlandse nationaliteit) 
besäßen. Die Polizei umstellte am 16. Mai 1944 um vier Uhr morgens die 
Häuser und Sammelplätze, auf denen die Selektierten wohnten. Insgesamt 
578 Personen wurden in Amsterdam, Arnhem, Beek, Deil, Den Bosch, 
Den Haag, Doetinchem, Drachten, Eindhoven, Helmond, Ijsselstein, Nij-
megen, Oldenzaal, Susteren, Venlo, Vledder, Westerbork und Zutphen 
festgenommen". Die Polizei ging in den verschiedenen Orten aber nicht 
von einem deckungsgleichen Zigeunerverständnis aus. In Den Haag wur-
den lediglich Sinti aufgegriffen; sie waren schon seit längerem als »Zigeu-
ner« registriert worden und standen seither unter besonderer polizeilicher 
Aufsicht. Ähnlich die Konstellation in Venlo und Eindhoven, wo die Poli-
zei die woonwagenbewoners in »Arier» und »Nichtarier« geschieden hatte. 
Diese Städte folgten jenem Zigeunerbild, das vom administrateur voor de 
grensbewaking en den vreemdelingendienst (AGVD) konzipiert worden 
war. Der AGVD, eine Unterbehörde der Militärpolizei, in der 1927 die 
Grenz- und die Fremdenpolizei zusammengefaßt worden waren, hatte 
seine Aufmerksamkeit nicht nur auf die ausländischen und staatenlosen 
Zigeuner gerichtet, die in den Niederlanden lebten, sondern auch auf jene, 
die aus dem Ausland kommend die holländische Staatsbürgerschaft erwor-
ben hatten. Der administrateur stigmatisierte diese Personen unabhängig 
von ihrer Staatsbürgerschaft als »unerwünschte Ausländer« und »geborene 
Kriminelle« 94. 

In Arnhem, Ijsselstein, Westerbork und Zutphen sah man in dem Befehl 
des BdS die lange gewünschte Gelegenheit, nicht nur die als »Zigeuner« 
Klassifizierten, sondern alle Wohnwagenbewohner fortschaffen zu lassen. 
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Diese Interpretation des Befehls vom 14. Mai 1944 berief sich auf die Aus-
sage, neben den »Zigeunern oder Zigeunermischlingen« seien auch die 
»nach Zigeunerart« Umherziehenden in das Durchgangslager Westerbork 
zu transportieren. Die Städte, die den BdS-Befehl in dieser Weise auslegten, 
bezogen sich damit auf jene niederländische Politik gegen die Gesamtheit 
der Wohnwagenbewohner, die 1918 in ein Wohnwagengesetz eingemün-
det war. Die dort implizierte Gleichsetzung von woonwagenbewoners und 
Zigeunern hatte sich vor 1940 nicht allgemein durchsetzen können. Unter 
deutscher Okkupation hatte diese Position aber an Einfluß gewonnen. 
Noch anders führte die Polizei die Verhaftungen in Den Bosch durch. Dort 
selektierte man adhoc nach dem Kriterium der Hautfarbe und verbrachte 
infolgedessen einige eher dunkelhäutige niederländische Wohnwagenbe-
wohner nach Westerbork, während man einer Zigeunerfrau, die einen nie-
derländischen Paß besaß, untersagte, ihren Mann zu begleiten. Zigeuner, 
die mit niederländischen woonwagenbewoners verheiratet waren, wurden 
in den einzelnen Städten unterschiedlich behandelt. Teils ließ man sie unbe-
helligt; teils verhaftete man die gesamte Familie; teils trennte man die 
Paare. Manche Ehepartner aus der Gruppe der einheimischen Wohnwa-
genbewohner gingen dann freiwillig mit nach Westerbork". 

Wie in Belgien gelang es der Polizei auch in den Niederlanden nicht, alle 
Sind und Roma festzunehmen. Als »Zigeuner« waren ohnehin nur jene 
registriert, die seit 1928 als solche in den polizeilichen Akten geführt und 
daraufhin in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre in eine gesonderte Kar-
tothek aufgenommen worden waren 96. Nicht wenige waren nach der Fest-
setzung in den Sammellagern im Frühsommer 1943 untergetaucht. Wieder 
andere wurden — wie in Amsterdam — von der Polizei vor der Inhaftierung 
gewarnt. Die Familie eines Zigeunermusikers wurde nach ihrer Verhaftung 
auf Intervention eines hohen Wehrmachtsoffiziers freigelassen, für den der 
Musiker eine Geige repariert hatte". 

Die Festgenommenen wurden zu Fuß, mit Pferdewagen, in Linienbus-
sen, Polizeifahrzeugen oder Lastkraftwagen zum nächstliegenden Bahnhof 
und von dort per Eisenbahn nach Westerbork verbracht. Um sie zu be-
schwichtigen, erklärte die Polizei zumindest in Venlo, die Männer seien für 
den »Arbeitseinsatz« in Deutschland vorgesehen, die Kinder würden dort 
die Schule besuchen und die Frauen den Haushalt führen g8. In Westerbork 
wurden unter deutscher Aufsicht 99  eine neuerliche Personenidentifikation 
und eine Befragung durchgeführt, bei der die woonwagenbewoners von 
den als »Zigeuner« Eingeschätzten abgesondert wurden. Bis zum 20. Mai 
1944 wurden 279 Personen als »arische« »Asoziale« aus Westerbork entlas-
sen. Von den übrigen 299 zu »Zigeunern« Erklärten besaßen 54 — meist 
Pferdehändler aus der Gruppe der Lowara — italienische, guatemaltekische 
oder schweizerische Pässe. Während die diplomatischen Vertretungen Ita-
liens und Guatemalas erfolgreich zugunsten ihrer Staatsbürger intervenier-
ten, gestaltete sich das Schicksal der Schweizer Bürger ungünstig. Obwohl 
der Lagerkomandant von Westerbork der Ansicht war, Schweizer könnten 
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per se keine Zigeuner sein, wurde nur eine Familie von der Deportation 
zurückgestellt; sechs Personen mit helvetischem Paß wurden nach Ausch-
witz transportiert. Um diplomatischen Verwicklungen aus dem Weg zu 
gehen, erwähnte die deutsche Kriminalpolizei diese Staatsangehörigkeit in 
den Deportationslisten nicht mehr '°°. 

Den Zigeunern wurde in Westerbork der Kopf kahl geschoren. Geld und 
Wertgegenstände wurden ihnen abgenommen. Am 19. Mai 1944 wurden 
schließlich 245 Personen aus Westerbork deportiert. Die Güterwaggons 
waren mit der Aufschrift »concentratiekamp Auschwitz« versehen. »Nie-
mand«, erinnert sich einer der Überlebenden, »wist echter wat dat precies 
was.« Von den 245 niederländischen Deportierten kamen 215 um ihr Le-
ben 

Die Deportationsopfer, die im Hauptbuch des Zigeunerlagers in Ausch-
witz-Birkenau als »polnische Zigeuner« eingestuft wurden, stammten 
meist aus jenen polnischen Territorien, die das Deutsche Reich 1939 als 
Wartheland, Danzig-Westpreußen, Ostoberschlesien und Südostpreußen 
annektiert hatte. Wie sich am Beispiel des Ortes Nakel an der Netze zeigen 
läßt, wurden auch dort die Richtlinien des »Schnellbriefes« vom 29. Januar 
1943 angewandt '°'. 

Für die deutsch besetzten Gebiete der Sowjetunion vertraten Himmler 
und das RKPA gemäß dem Mordkonzept, das Sicherheits- und Ordnungs-
polizei seit 1942 in den besetzten Ostgebieten praktizierten, die Auffas-
sung, seßhafte »Zigeuner und Zigeunermischlinge« seien »wie Landesein-
wohner zu behandeln«, »umherziehende(n) Zigeuner und Zigeunermi-
schlinge« hingegen »den Juden gleichzustellen«. Während man die als »um-
herziehend« Stigmatisierten 1941 / 42 erschossen hatte, plädierte man im 
Herbst 1943 dafür, sie »in Konzentrationslagern unterzubringen«. Fak-
tisch war das die Instruktion zur Deportation der »umherziehenden Zigeu-
ner und Zigeunermischlinge« nach Auschwitz-Birkenau. Im Frühjahr 1944 
wurden in der Tat Zigeuner aus Brest-Litowsk, das zum Generalkommis-
sariat Weißrußland gehörte, und aus Litauen in das Birkenauer Zigeuner-
lager verschleppt 



3. Eine Deportation nach Auschwitz 

Trotz einer Vielzahl von Einzelbelegen sind detaillierte Zeugnisse über die 
genaue Vorbereitung, den Ablauf und die bürokratichen Folgeprobleme 
der Zigeunerdeportationen nach Auschwitz-Birkenau spärlich. Aus Rem-
scheid ist eine Photographie überliefert, die die Opfer auf dem Weg zum 
Bahnhof zeigt. Aus Wien liegt eine Anordnung vor, die den Tagegeldsatz 
und die Ausrüstung des Schutzpolizei-Kommandos regelte, das am 
16. April 1943 einen Transport von Roma und Sinti nach Auschwitz bewa-
chen sollte. Aus Nakel an der Netze finden sich Rechnungen für die Le-
bensmittelrationen der Deportierten und für das Stroh, das in die Viehwag-
gons des Zuges gestreut wurde, ferner eine Aufstellung der Polizisten und 
Hilfskräfte, die an Festnahme, Durchsuchung und Bewachung der Opfer 
beteiligt waren. Aus Berleburg liegt ein kurzer Bericht über die Festnahme 
und den Abtransport der Zigeuner vor, der die Beteiligung nicht nur der 
Polizei, sondern auch der SA und der freiwilligen Feuerwehr hervorhebt. 
Aus den Niederlanden sowie dem »Protektorat Böhmen und Mähren« sind 
einige Angaben über das requirierte Vermögen der Deportierten überlie-
fert. Aus dem badischen Herbolzheim ist ein Zugfahrplan nach Auschwitz 
dokumentiert, aus Gelsenkirchen der Verkauf der zurückgelassenen Habe 
und der Abriß des Zigeunerplatzes, aus Magdeburg die Mahnung für eine 
Stromrechnung, die eine Sinti-Familie infolge der Deportation nicht begli-
chen hatte, aus Minden und Oberwart die Bekanntmachung, daß der Besitz 
der Deportierten als »volks- und staatsfeindliches Vermögen« zugunsten 
des Deutschen Reiches eingezogen sei. Aus Württemberg findet sich ein 
Briefwechsel zwischen der Caritas und dem Bischöflichen Ordinariat in 
Rottenburg; er handelt von der Suche nach Nachfolgern für die Sinti-Kin-
der, die — so der Caritas-Direktor im Mai 1944 — »in nächster Zeit« aus dem 
Heim der St. Josefspflege in Mulfingen »wegkommen« würden '4. 

Aus dem nordbadischen Kreis Mosbach ist der Verlauf einer Deporta- 
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tion von Sinti nach Auschwitz hingegen detailliert überliefert. Dem dorti-
gen Landratsamt wurden Anfang Februar 1943 über die Kriminalpolizei-
stelle Karlsruhe die Deportations-Richtlinien vom 29.1.1943 zugeleitet. 
Daran war die Dienstanweisung geknüpft, bis zum 15.Februar 1943 für 
eine vertrauliche Erfassung der Zigeuner Sorge zu tragen, die zu Kriegsbe- 
ginn in den Gemeinden des Kreises festgesetzt worden waren 	Der 
Landrat übergab diese »Terminsache« dem beigeordneten Regierungs-
obersekretär, der seinerseits die Gendarmerieposten in den Ortschaften 
Diedesheim, Fahrenbach, Haßmersheim, Mosbach und Oberschefflenz 
beauftragte, die gewünschten Personalien zusammenzustellen. Parallel 
fragte das Landratsamt beim Arbeitsamt an, ob sich unter den »Zigeunern 
und Zigeunermischlingen« des Kreises solche befänden, die aus wehrwirt-
schaftlichen Gründen unabkömmlich und deshalb von einer Deportation 
auszunehmen seien. Nachdem das Arbeitsamt abgewunken hatte, über-
sandte der Landrat der Kriminalpolizeistelle Karlsruhe termingerecht eine 
Liste über 99 Personen mit Angaben zu deren Vor- und Zunamen, den 
Wohnorten, dem jeweiligen Geburtstag und -ort sowie mit weiteren Be-
merkungen. 

Am 4.März 1943 ließ die Karlsruher Kripo dem Landratsamt die Auf-
stellung von 54 »Zigeunermischlingen« zukommen, die in das KZ Ausch-
witz »eingewiesen« werden sollten, fügte die erforderlichen Haftunterla-
gen bei und gab die Anweisung, den zur Deportation Vorgesehenen ohne 
Angabe von Gründen die Fingerabdrücke abzunehmen. Innerhalb der 
Mosbacher Verwaltung oblag es dem stellvertretenden Kreisführer der 
Gendarmerie und dem bereits im Februar 1943 involvierten Regierungs-
obersekretär, nähere Weisungen auszuarbeiten. Bei der Daktyloskopie in 
den Dörfern stellten die Gendarmen fest, daß »die Zigeuner informiert wa-
ren, um was es sich handelt«: Über Verwandtschaftsbeziehungen nach 
Württemberg, wo die Kriminalpolizei einen zeitlichen Vorsprung besaß, 
hatten die badischen Sinti in der Tat von der bevorstehenden Verschlep-
pung erfahren. Um Fluchtversuchen und Panikreaktionen vorzubeugen, 
entschloß sich die Gendarmerie des Kreises Mosbach deshalb, die Sinti bis 
zum Abtransport durch die Reichsbahn für fünf Tage in einem alten Müh-
lengebäude zu konzentrieren, das eigens für diesen Zweck angemietet 
wurde. Eine zusätzliche Schwierigkeit für die Polizei resultierte daraus, daß 
eine Sintizza, die für das Konzentrationslager Auschwitz vorgesehen war, 
im Frauengefängnis Schwäbisch-Gmünd wegen »falscher Anschuldigung« 
(sie) eine mehrmonatige Gefängnisstrafe verbüßte. Sie konnte erst nach län-
geren Verhandlungen, in die sich auch das Amtsgericht einschaltete, nach 
Mosbach überführt und dort in die Gruppe der Deportationsopfer einge-
reiht werden. Eines flüchtigen Zigeunerjungen konnte die Mosbacher Gen-
darmerie indessen nicht habhaft werden; er wurde aber wenig später in 
Würzburg aufgegriffen und von dort nach Auschwitz transportiert. Das 
wurde dem Landratsamt Mosbach mitgeteilt und im örtlichen Melderegi-
ster vermerkt. 
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Der Transport der Sinti von Mosbach nach Auschwitz verlief nach dem 
Dafürhalten der beteiligten Gendarmen ohne größere Komplikationen. 

Bereits Anfang März war die Karlsruher Kriminalpolizeistelle mit der dor-
tigen Reichsbahndirektion in Verbindung getreten, die — wie der Mosba-

cher Bahnhofsvorstand dem Landratsamt mitteilte — einen Personenwagen 

für den 23.März bereit hielt. Für den Transport selbst mußte lediglich ein 
Sammelfahrschein gelöst werden, dessen Bezahlung bis zur Rückkehr der 

vierköpfigen Begleitmannschaft unter der Leitung eines Gendarmeriemei-
sters aus dem Dorf Oberschefflenz gestundet wurde. Man buchte die Sinti 

bei der Reichsbahn als gewöhnliche Fahrgäste. Basistarif war der 3.-Klasse-
Fahrpreis von vier Pfennigen pro Streckenkilometer und Person; Kinder 

unter zehn Jahren zahlten den halben Preis; Kleinkinder unter vier Jahren 
reisten unentgeltlich. Da die Zahl der Deportierten aus mehr als 5o Perso-
nen bestand, wurde ein Gruppentarif gewährt, der der Hälfte des Fahrprei-

ses 3. Klasse entsprach '`)6. Aufkommende Ängste des Wachpersonals vor 

einer Flecktyphus-Infektion wußte der Mosbacher Amtsarzt zu zer-
streuen; würde sich dennoch herausstellen, daß diese Seuche in Auschwitz 

grassiere, könnten sich — so sein Ratschlag — die Beamten ja dort noch imp-
fen lassen. 

Gemäß Sonderfahrplan der Reichsbahndirektion Karlsruhe wurden die 
Mosbacher »Zigeunermischlinge« am z3. März 1943 um 5.10 Uhr unter Po-
lizeibewachung auf den Zug gesetzt, den verschiedene Lokomotivführer 

und Heizer nach Auschwitz steuerten. Über die Stationen Neckarelz, Heil-
bronn, Nürnberg, Marktredwitz, Hof, Dresden, Lignitz, Kaminz, Heyde-

brock, Gleiwitz und Kattowitz, an denen oft ein mehrstündiger Aufenthalt 
eingelegt wurde, traf der Zug am 25. März 1943 um 15.01 Uhr in Auschwitz 
ein. Dort ließen sich die Gendarmen die Übergabe von 53 »Zigeunermi-

schlingen« — 15 Frauen, 14 Männern und 24 Kindern — an die Lagerkom-
mandatur mit einer »Übernahmebestätigung« bescheinigen. 

Schwierigkeiten ergaben sich für das Mosbacher Begleitkommando inso-
fern, als sich Bahnhof und Lagerverwaltung in Auschwitz zunächst weiger-

ten, unter Stundung des Fahrgeldes einen Rückfahrschein auszustellen. 
Man hegte auf Auschwitzer Seite die Befürchtung, den vorzustreckenden 

Betrag nicht zurückerstattet zu bekommen. Diese unerwartete Komplika-
tion konnte durch eine Aussprache zwischen dem Mosbacher Kommando-

führer und einem Adjutanten des Lagerleiters ausgeräumt werden. Den 
Gendarmen wurde ein »Sonderausweis für Dienstreisende« ausgestellt und 

über den »Kleinen Wehrmachtsfahrschein« eine verbilligte Rückreise er-
möglicht. Nach einer Übernachtung in Auschwitz fuhr die Begleitmann-

schaft am 26. März zügig nach Mosbach zurück, wo man am folgenden Tag 
gegen zwölf Uhr mittags eintraf. Ein Angehöriger des Kommandos stieg 

allerdings bereits in Heydebrock aus, da er dort seinen kriegsverwundeten 

Sohn im Lazarett besuchen wollte. 
Der Kommandoführer verfaßte am z8.März 1943 für das Landratsamt 

einen Abschlußbericht unter dem Titel »Transport von Zigeunermischlin- 
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gen in das Konzentrationslager Auschwitz«. Das Resümee: »Im allgemei-
nen kann gesagt werden, daß der Transport ordnungsgemäß verlaufen ist. 
Die Fahrtroute und Fahrtzeiten wurden eingehalten, wie es vorher festge-
legt war.« Für die begleitenden Gendarmen seien es freilich nicht nur we-
gen der durchgängigen Bewachungsaufgaben »harte Tage und Nächte« ge-
wesen, sondern auch insofern, als sie »mit diesem Volk und ihrer (sic!) 
gemeinen Ausdünstung« während der Fahrt hätten zusammenleben müs-
sen. In Absprache mit dem Kreisführer der Gendarmerie gab deshalb der 
Transportführer der Begleitmannschaft »zur Erholung und Reinigung« 
einen Tag dienstfrei. 

Waren zwischen der Anweisung des RSHA, die »zigeunerischen Perso-
nen« im KZ Auschwitz zu internieren, und deren Ausführung im Kreis 
Mosbach knapp zwei Monate vergangen und hatte die Deportation selbst 
lediglich drei Tage gedauert, so nahm die Abwicklung der verwaltungs-
technischen Folgeprobleme den weit längeren Zeitraum von zehn Monaten 
in Anspruch. Zunächst wurden die Deportierten mit dem Vermerk »In ein 
Konzentrationslager eingewiesen« aus den Melderegistern gestrichen. Mit 
entsprechendem Hinweis sandte das Landratsamt die Arbeitsbücher der 
während des Krieges meist zur Hilfsarbeit in Bauwirtschaft, Industrie und 
Landwirtschaft genötigten Sinti an das Arbeitsamt, die Lohnsteuerkarten 
an die Bürgermeisterämter der umliegenden Ortschaften, die Mitgliedsbü-
cher der DAF an die Amtsverwaltung der Arbeitsfront, Lebensmittelkarten 
an das Wirtschaftsamt, Wehrpässe an das Wehrmeldeamt Mosbach sowie 
Invalidenversicherungskarten an die Landesversicherungsanstalt Baden. 

Da den Verschleppten lediglich gestattet worden war, »Wäsche- und 
Klejdungsstücke(n) zum täglich Bedarf und verderblichen Mundvorrat für 
die Reise« '°' mitzunehmen und die »in ein Konzentrationslager eingewie-
senen zigeunerischen Personen« als »volks- und staatsfeindlich bzw. 
reichsfeindlich« '°8  zu gelten hatten, war ihnen bei der Verhaftung jegliches 
Bargeld als »volks- und staatsfeindliches Vermögen« abgenommen wor-
den. Das Verfahren war demjenigen nachgebildet, das man bei deportierten 
Juden anzuwandte. In der i 1. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 
25.November 1941 war zunächst der Grundsatz aufgestellt worden, daß 
ein Jude, der »seinen gewöhnlichen Wohnsitz im Ausland hat«, nicht 
Staatsangehöriger des Deutschen Reiches sein könne und daß sein Vermö-
gen automatisch ans Reich falle, sobald er dessen Grenze überschritten 
habe. Das traf für die ins Generalgouvernement oder in die besetzten so-
wjetischen Gebiete, nicht aber für die etwa nach Theresienstadt oder 
Auschwitz Deportierten zu, da jene Lager sich auf einem dem Deutschen 
Reich zugeschlagenen Gebiet befanden. In einem solchen Fall wurde jüdi-
scher Besitz gemäß den Vorschriften über die Einziehung »volks- und 
staatsfeindlichen Vermögens« beschlagnahmt ", die seit 1933 existierten. 
Diese Order dehnte das Reichsinneministerium 1943 auf die Zigeuner aus. 
Gleichwohl erschien der Ministerialbürokratie ein solches Vorgehen als 
etwas zweifelhaft. Deshalb verfügte man am 17.Februar 1944 zusätzlich, 
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der Nachlaß von »Zigeuner(n) und Zigeunermischlinge(n), die in Konzen-
trationslagern innerhalb des Reiches« stürben, falle ohne Einschränkungen 
an das Reich "°. 

Im Kreis Mosbach belief sich die Summe, die man den Sinti vor der De-
portation abnahm, mitsamt den Arbeitslöhnen, die das Landratsamt in 
Mosbach im Laufe des März 1943 bei verschiedenen Firmen eintrieb, auf 
474,08 RM. Sie sollte auf ein eigens zu diesem Zwecke eingerichtetes Ver-
wahrbuch der Finanzkasse Mosbach überwiesen werden. Aber nicht die 
einzuziehenden 474,08 RM, sondern lediglich 470,78 RM gelangten auf die-
ses Verwahrbuch. Der Gendarmeriemeister, der den Transport nach 
Auschwitz geführt hatte, war nämlich auf der Fahrt genötigt gewesen, für 
3,3o RM Brot einzukaufen, da man den Sinti in Mosbach zu wenig Proviant 
mitgegeben hatte. Infolge eines Buchungsirrtums waren der Wachmann-
schaft diese 3,3o RM sowohl im April 1943 von der Bezirkskasse Mosbach 
als auch im August 1943 von der Polizeikasse Karlsruhe überwiesen wor-
den. Es lag also eine Doppelzahlung vor, die zu beheben sich das Landrats-
amt im Herbst 1943 bemühte — sieben Monate nach der Deportation und zu 
einem Zeitpunkt, als der Gegenwert von 3,3o RM infolge kriegsbedingter 
Inflation rapide gesunken war. 

Gleichwohl hatte dieses Manko die um Korrektheit bemühte Verwal-
tung soweit irritiert, daß sie ein mahnendes und um Aufklärung bedachtes 
Schreiben an den inzwischen nach auswärts versetzten Transportführer 
richtete. Jener vermochte sich des Vorgangs nicht mehr präzise zu erinnern, 
überwies aber dennoch den Betrag an die Finanzkasse Mosbach, um »die 
Sache aus der Welt zu schaffen«. Die Störung war damit behoben; der Gen-
darm vom Ruch der Unterschlagung befreit. 

Dem Landratsamt waren durch die fünftägige Konzentration der Sinti 
im März 1943, die vor der Deportation nach Auschwitz hatte Fluchtversu-
che verhindern sollen, Unterbringungs- und Verpflegungskosten in Höhe 
von 409,10 RM entstanden. Man hoffte, diese Summe von den »sicherge-
stellten« 470,78 RM abziehen zu können, und wandte sich mit diesem An-
liegen im Juni 1943 an die Geheime Staatspolizei, die sich für unzuständig 
erklärte, sowie an die Oberfinanzdirektion in Karlsruhe, die für die Ver-
waltung des »jüdischen und reichsfeindlichen Vermögens« aus dem badi-
schen Raum verantwortlich zeichnete. Die Oberfinanzdirektion bekräf-
tigte jedoch ihren eigenen rechtlich abgesicherten Anspruch auf die Vermö-
genswerte der »abgeschobenen Zigeuner«, ließ sich die 470,78 RM per 
Postscheck von der Finanzkasse Mosbach zustellen und gab dem Landrats-
amt im August 1943 die Auskunft, die »vorsorgliche Inhaftnahme der Zi-
geuner« gehe finanziell zu Lasten der Kriminalpolizei als der anordnenden 
Dienststelle. Das Landratsamt sandte daraufhin die nach Einzelposten auf-
geschlüsselte Rechnung über 409,10 RM an die Staatliche Kriminalpolizei-
stelle in Karlsruhe, die den Betrag in der Tat beglich. 

Zuvor war es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Landratsamt 
und der Wirtin gekommen, die im März 1943 die in Mosbach zusammenge- 
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faßten Sinti verpflegt hatte. Dem zuständigen Sachbearbeiter in der Amts-
verwaltung war aufgefallen, daß der angerechnete Satz von 1,7o RM »für 

eine Zigeunerperson pro Tag« um to Pfennig über dem Quartierverpfle-

gungssatz der Wehrmacht für einen Soldaten lag. Deshalb lautete die 
Quintessenz seines Monitums: »Keineswegs kann für einen Zigeuner mehr 

Verpflegungskosten bezahlt werden, wie für einen Wehrmachtsangehöri-
gen«. Die herbeizitierte Wirtin rechtfertigte sich damit, daß die Gendarme-

rie ihr — erklärbar durch die Hektik der Konzentrationsmaßnahme — keinen 
konkreten Verpflegungssatz genannt hatte und daß man das Essen dreimal 

täglich einen Kilometer weit habe transportieren müssen. Überdies sei ein 
Teil des benutzten Geschirrs zerbrochen worden oder »verloren gegangen« 
— eine Äußerung, die augenscheinlich auf die vorgebliche Diebstahlsnei-

gung der Zigeuner anspielte und von der Amtsverwaltung, die die gängigen 
antiziganistischen Klischees nicht in Zweifel zog, ohne weitere Prüfung 

geglaubt wurde. 
Langwieriger als Beschlagnahme, korrekte Abrechnung und Überwei-

sung des Barvermögens, das man den Deportierten abgenommen hatte, ge-
staltete sich das Einziehen, Katalogisieren und Abliefern der Gegenstände, 

die die Sinti im März 1943 hatten zurücklassen müssen und die vermittelt 
über die Gestapo Karlsruhe ebenfalls der badischen Oberfinanzdirektion 

zugestellt werden sollten. Zunächst sandte das Landratsamt eine Liste an 
die Gestapo, in der lediglich die eingesammelten Gegenstände — etwas 

Werkzeug sowie einige Mandolinensäcke und Geigen — verzeichnet waren. 
Die Gestapo ließ das jedoch nicht durchgehen, da die Vorschriften nur 

dann ein Einziehen der »hinterlassenen Vermögenswerte jeder abgescho-
benen Person« erlaubten, wenn zugleich deren Personalien und letzter 

Wohnsitz mitgeteilt würden. Kreisverwaltung und Ortsgendarmen muß-
ten daraufhin neue Verzeichnisse anlegen. Darüber hinaus hatten zwei Bür-

germeisterämter zurückgelassene Gegenstände, die sie als zigeunerisches 
»Diebesgut« deklarierten, inzwischen auf eigene Faust verkauft und zum 

Teil mit Kosten verrechnet, die für die Unterbringung der Sinti bis zum 

März 1943 angefallen waren. Als das Finanzamt Mosbach im Auftrag der 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe Anspruch auf diese Gegenstände erhob, 

ließ deshalb der Bürgermeister des Dorfes Obrighcim seiner Empörung 
freien Lauf. Ihm erschien es »eigenartig«, daß »sich, solange die Zigeuner 

hier noch ansässig waren und der Gemeinde zur Last fielen, kein Finanzamt 

um deren Unterbringung bezw. Unterstützung kümmerte, und jetzt will 
man den Nachlaß derselben einziehen.« Dieses Aufbegehren eines sich 

übervorteilt sehenden Dorfbürgermeisters gegen eine übergeordnete Be-

hörde, das einem durchaus traditionellen Verhaltensmuster entsprach, ist 
bemerkenswert, weil hier zum ersten und einzigen Mal in der vorliegenden 

Akte unter dem Titel »Landratsamt Mosbach, Verwaltungssachen. Gene-

ralia. XXII. Polizei. 3. Sicherheitspolizei. Zigeunerbekämpfung. Jahr 1943 / 

44« Emotionen zum Ausdruck kamen. 
Es kostete das Landratsamt einigen Aufwand, bis die letzten Gemeinden 
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des Kreises den minimalen Erlös, den sie beim Verkauf von »sichergestell-
ten Vermögenswerten« erzielt hatten, um die Jahreswende 1943/44 an die 
Finanzkasse Mosbach überwiesen hatten. Am 2o. Januar 1944 wurde die 
Akte »Zigeunerbekämpfung. Jahr 1943 / 44« mit der Anweisung »Zur Regi-
stratur« geschlossen. 

Die Deportation der 53 Sinti aus dem Landkreis Mosbach in das Ver-
nichtungslager Auschwitz-Birkenau stellte einen komplexen, arbeitsteili-
gen Prozeß dar. An dessen Vorbereitung und Durchführung sowie an der 
Abwicklung der Folgeprobleme beteiligte sich eine Vielzahl staatlicher und 
kommunaler Einrichtungen, die meist bürokratischen Zuschnitt besaßen. 
In Mosbach selbst waren dies das Landratsamt — insbesondere der Landrat 
selbst, sein Regierungsobersekretär und zwei untergeordnete Sachbearbei-
ter — des weiteren die Kreisführung der Gendarmerie, das Arbeitsamt, das 
Amtsgericht, der Amtsarzt, das Wirtschaftsamt, das Finanzamt, die Fi-
nanz- sowie die Bezirkskasse, Vorstand und Schalterpersonal des Bahn-
hofs, die Amtswaltung der DAU' und das Wehrmeldeamt. Innerhalb des 
Kreises Mosbach griffen zudem neben den Bürgermeistern der Orte Billig-
heim, Dallau, Heinsheim, Mosbach, Muckental, Obrigheim, Rittersbach 
und Sattelbach die Gendarmerieposten in Diedesheim, Fahrenbach, Haß-
mersheim, Mosbach und Oberschefflenz ein, die die Personalien und 
Fingerabdrücke der Sinti aufnahmen und sie inhaftierten. Vier dieser fünf 
Polizisten bewachten die Zigeuner bei der Eisenbahnfahrt nach Auschwitz. 

In Karlsruhe waren die Kriminalpolizeistelle, die Leitstelle der Ge-
heimen Staatspolizei, die Polizeikasse, die Reichsbahndirektion und die 
Landesversicherungsanstalt, in Schwäbisch-Gmünd zudem das Frauenge-
fängnis mit dieser Deportation befaßt. Bei den größeren der beteiligten 
Behörden ist davon auszugehen, daß mindestens ein Sachbearbeiter und 
dessen Vorgesetzter, eine Schreibkraft und die Registratur in Anspruch ge-
nommen wurden. Schließlich darf nicht außer Betracht bleiben, daß das 
fahrende Personal der Reichsbahn sowie die Strecken- und die Bahnauf-
sicht an den Haltestationen das Ihre zum Transport der Mosbacher Sinti 
nach Auschwitz beitrugen. 

Die Verhaftung der Zigeuner in den Ortschaften des Landkreises und 
deren fünf Tage dauernde Internierung in Mosbach vor der Deportation 
konnten der dörflichen und kleinstädtischen Öffentlichkeit selbst ange-
sichts der schwierigen Lebensumstände in der zweiten Kriegshälfte, wäh-
rend derer Zeit und Aufmerksamkeit in außerordentlichem Maße auf die 
eigene Existenz gerichtet wurden, nicht verborgen bleiben. Den Quellen 
zufolge erzeugten diese Internierung in der Bevölkerung ebensowenig Mit-
leid wie die Deportation selbst, die zwar um 5.10 Uhr in der Frühe von 
Dunkelheit umhüllt war, aber doch im Nachhinein trotz aller Einschüchte-
rungsmaßnahmen des NS-Regimes ein Fragen nach den Überlebenschan-
cen der ihrer Habe beraubten Zigeuner »im Osten« erfordert hätte. 

Es ist indes nicht zu übersehen, daß die Reaktion der ortsansässigen Be-
völkerung teils Gleichmut und Desinteresse, teils aber auch Beifall zum 
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Abtransport der Sinti erkennen ließ, was im Sinne eines Verlangens nach 
deren physischer Vernichtung zu interpretieren aber überzogen wäre. Die 
Forderung, die Zigeuner sollten entfernt werden, läßt sich allerdings in den 
Ortschaften des Kreises Mosbach für die Vorkriegszeit ebenso nachweisen 
wie für die Kriegsjahre selbst. In dem Dorf Dallau war man um die Jahres-
wende 1938/39 dazu übergegangen, herannahende Zigeunerwohnwagen 
am Ortseingang mit einer Postenkette abzufangen und zurückzuschicken. 
Der Bürgermeister des Dorfes Rittersbach bat zudem im Dezember 1939 
»Herrn Landrat dafür besorgt sein zu wollen, daß die Zigeuner in irgend-
einem Internierungslager untergebracht« würden '". 

Zweifellos teilten 1943 Bürokratie und Gendarmen die gängigen antizi-
ganistischen Klischees der Bevölkerung. In Mosbach äußerte sich das im 
Frühjahr 1943 etwa in der umstandslosen Gleichsetzung von zigeuneri-
scher Habe und »Diebesgut« sowie im Abschlußbericht des Mosbacher 
Begleitkommandos nach Auschwitz. Dort war von den Deportierten als 
von »diesem Volk mit ihrer [sie!] gemeinen Ausdünstung« die Rede — einer 
von zahlreichen Hinweisen auf Phantasien, in denen die Betroffenen mit 
dem Stereotyp von der aufreizenden Zigeunerin in Verbindung gebracht 
wurden. Das Handeln von Verwaltung und Polizei wurde jedoch nicht 
primär von derartigen Projektionen geleitet. Das zeigte sich zunächst darin, 
daß das Landratsamt Mosbach dem Kesseltreiben gegen die Zigeuner aus 
der Bevölkerung keine Folge leistete, sondern — über die Kriminalpolizei 
Karlsruhe an die Weisungen der Berliner »Reichszentrale zur Bekämpfung 
des Zigeunerunwesens« gebunden — bis 1942 mit dem Hinweis reagierte, 
eine »endgültige Regelung der Zigeunerfrage« sei erst für die Nachkriegs- 
zeit in Aussicht gestellt 	Darüber hinaus konnte die Mehrzahl der Behör- 
den, die sich mit der Deportation der Mosbacher Sinti oder der Abwick-
lung der Folgeprobleme befaßte, weder aus der Bevölkerung unter Druck 
gesetzt werden, noch kam man mit den Betroffenen in Berührung. 

Realiter basierte das behördliche Vorgehen auf den eingeschliffenen 
Grundsätzen des Verwaltungshandelns, von denen das Dienstanweisungs-
prinzip als die zivile Form des Befehls am wichtigsten war. Einheitlichkeit 
und Funktionsfähigkeit einer Verwaltung beruhten in der Tat wesentlich 
darauf, daß Anweisungen übergeordneter Instanzen unabhängig von einer 
möglichen abweichenden Position untergeordneter Stellen oder Personen 
ausgeführt werden sollten; andernfalls drohten Sanktionen und zusätzliche 
Arbeit. Dieses von den Verwaltungsangehörigen meist verinnerlichte und 
an der nahezu subjekt-losen Sprache der Verwaltungsakten erkennbare 
Handlungsmuster wurde trotz allen polykratischen Kompetenzwirrwarrs 
unter NS-Herrschaft nicht aufgehoben, sondern den Zwecken des Regimes 
dienstbar gemacht; es bestimmte weithin die an den Zigeunerdeportatio-
nen beteiligten Stellen in ihrem Vorgehen. 

Das vertikal ausgerichtete Dienstanweisungsprinzip wurde bei der Ver-
schleppung der Zigeuner in der Horizontalen um eine weit ausgreifende 
Arbeitsteiligkeit ergänzt. Es waren kleine und kleinste Verwaltungshand- 
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lungen, die erst in der Bündelung den komplexen Vorgang der Deportation 
konstituierten. In ihre Einzelteile zerlegt, blieben sie unscheinbar und bil-
deten gerade angesichts der Belastung der Verwaltungen in der Phase des 
»totalen Krieges« nur einen von zahlreichen »Vorgängen«, die an einem 
Arbeitstag »erledigt« wurden. Auf der Ebene des faktischen Ablaufs stellt 
sich eine Deportation insoweit kaum anders dar als andere polizeiliche oder 
Verwaltungsakte auch. Hier wie dort bildeten äußere Korrektheit des Vor-
gehens, Termingenauigkeit und exakte Kostenabrechnung die Richt-
punkte, von denen sich die Verwaltung in ihrem Tun leiten ließ. Deshalb ist 
es kein Zufall, daß der Schriftwechsel über die inkorrekt abgerechneten 
3,3o RM, die das Begleitkommando nach Auschwitz für Brot ausgegeben 
hatte, in der Akte des Landratsamtes Mosbach über die Zigeunerdeporta-
tion mehr Raum einnimmt als der Polizeirapport über — so die Worte — die 
»im allgemeinen« »ordnungsgemäß« verlaufene Deportation selbst. Pla-
nung, Organisation und Durchführung einer Deportation erscheinen da-
mit als Ausdruck einer Routine, die als formalisiertes Handeln von konkre-
ten Inhalten abzusehen gewohnt war; das Vorgehen von Bürokratie und 
Polizei schien durch die gegebenen Anweisungen und Dienstwege legiti-
miert. Insofern ist nicht von der Hand zu weisen, daß sich die Verwaltung 
als geeigneter Erfüllungsgehilfe bei der gesellschaftlichen Isolation und 
schließlichen Entfernung von Minderheiten anbot "). 

Die Aufspaltung der Zuständigkeiten durch Verwaltungshierarchie und 
Arbeitsteilung sowie die vermeintliche Selbstlegitimation des Verfahrens 
begünstigten die Betäubung des Gewissens und die Leugnung eigener Mit-
verantwortung für die Deportation. Die Beteiligten mochten sich einreden, 
andere, zumal höhere Instanzen, nur eben nicht sie selbst seien für den 
Abtransport der Zigeuner und deren weiteres Schicksal verantwortlich; das 
vermochte sie psychisch zu entlasten und zugleich praktisch zu enthem-
men. Fraglich ist, ob sie ihr Gewissen vollständig betäuben konnten. Der 
distanziert bürokratische Sprachduktus in den Akten des Mosbacher Land-
ratsamtes mag als Ausdruck des gelungenen Versuchs interpretiert werden, 
die Spurenelemente des Gewissens durch Routine und Unpersönlichkeit 
abzutöten. Die extensive Verwendung dieser Sprache kann aber auch als 
Indiz dafür gelesen werden, daß Reste von innerer Unruhe blieben, die 
stillgestellt werden sollten. 

Auch die Tatsache, daß der längste Abschnitt des Polizeirapports über 
die Deportation der Mosbacher Zigeuner den unerwarteten Komplikatio-
nen gewidmet war, die sich beim Erwerb eines Rückfahrscheins von 
Auschwitz nach Mosbach ergeben hatten, entzieht sich einer einfachen 
Deutung. Drückt sich darin nur die unflexible, auf Anweisungen geeichte 
Mentalität einiger Gendarmen aus, denen improvisiertes Handeln zu schaf-
fen machte? Oder schlägt sich dort vielleicht auch Erleichterung darüber 
nieder, daß man Auschwitz trotz unerwarteter Schwierigkeiten sofort wie-
der verlassen konnte? Mochte eine solche Erleichterung nicht Folge des 
Wunsches gewesen sein, das Gesehene, Erahnte und durch Nachdenken 
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oder Nachfragen Erschließbare an diesem Ort zurückzulassen, es durch die 
schnelle Heimkehr aus der Erinnerung zu bannen? Und ist die Bemerkung, 
daß ein Gendarm in Heydebrock seinen kriegsverletzten Sohn besuchte, 
nur der Ordnung halber in den Polizeirapport eingefügt, oder ging es un-
terschwellig um Aufrechnung, darum, sich und anderen zu demonstrieren, 
daß keineswegs nur die Deportierten litten und daß der Schmerz eines an 
der Front verwundeten Nichtzigeuners das Leiden von Zigeunern zum 
mindesten aufwiege? 

Diese Überlegungen tragen den Charakter einer Vermutung, die die po-
lizeilichen und behördlichen Aufzeichnungen nach unterschiedlichen 
Sprachschichten befragt. In den Akten der Polizei finden sich aber auch 
Spuren, die sehr viel offenkundiger auf Widerstände, Verzögerungen und 
Versuche hinweisen, die Verantwortung für eine Deportation abzuwälzen. 
Das war etwa der Fall, wenn kleine Kinder, die aus Gesundheitsgründen 
oder in einer Pflegefamilie lebend zunächst zurückgeblieben waren, doch 
noch zu ihren Eltern nach Auschwitz-Birkenau gebracht werden sollten. 
Dann war die Kriminalpolizei sehr damit einverstanden, daß Fürsorge-
schwestern, weibliche Büroangestellte der Polizei oder noch in Freiheit le-
bende Verwandte den Transport begleiteten "4. Losgelöst von den Eltern, 
evozierten kleine Kinder anscheinend in so intensiver Weise die Vorstel-
lung der Unschuld, daß selbst die direkten Feinde und Verfolger der Zigeu-
ner nicht persönlich in eine Deportation verwickelt werden wollten, deren 
lebensgefährdende Folgen sie zumindest ahnten. Daß die Weisung, auch 
diese Kinder zu deportieren, im Grundsatz aber zu befolgen sei, stand für 
die Kriminalpolizei gleichwohl nicht infrage. 



4. Das »Zigeunerfamilienlager« in 
Auschwitz-Birkenau 

Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz setzte sich aus drei 

Komplexen zusammen. Auschwitz I, das Stammlager, war ein Konzentra-
tionslager, in dem vor allem nicht-jüdische polnische Häftlinge interniert 

wurden. Die »Lebens« umstände waren furchtbar; ein Überleben war aber 
nicht völlig ausgeschlossen. Auschwitz II oder Auschwitz-Birkenau war 

das Vernichtungslager; dort wurden die Juden festgehalten, die nicht sofort 
im Gas erstickt wurden. In Auschwitz II dem Tod zu entkommen, war fast 

ausgeschlossen. Auschwitz III, nach seinem größten Einzelkomplex auch 
Monowitz genannt, war das industrielle Lager; dort wurden Häftlinge aus 
Auschwitz I und Auschwitz II vor allem von dem Chemiekonzern IG Far-

ben zur Sklavenarbeit eingesetzt "f.  
Auschwitz war nicht nur das nationalsozialistische Lager mit der 

höchsten Zahl von Ermordeten, sondern auch das einzige mit einer 
»Rampe«, an der SS-Männer über Leben und Tod von Hunderttausenden 

entschieden. Deshalb gilt »Auschwitz« inzwischen als Inbegriff der NS-

Verbrechen. Im einzelnen unterscheiden sich die Interpretationen dieses 
Konzentrations- und Vernichtungslagers aber sehr. Neben »Holocaust« 

und »Shoah« ist »Auschwitz« zunächst die meistgewählte Umschreibung 
für die Massenvernichtung der Juden; etwa eine Million von ihnen wurde in 

diesem Lager umgebracht. In Polen wurde Auschwitz dagegen lange Zeit 
fast ausschließlich als Symbol für das Leiden des polnischen Volkes inter-
pretiert: Die nichtjüdischen Polen und die polnischen Juden, die in Ausch-

witz-Birkenau konzentriert und im Gas erstickt wurden, wurden dabei 

gleichermaßen für die polnische Nationalgeschichte in Anspruch genom-
men i6. In Auschwitz wurden aber auch zehntausende Angehörige anderer 

Häftlingskategorien festgehalten und umgebracht. Eine dieser Häftlings-

gruppen waren die Zigeuner. 
Seit Ende 1942 wurden Häftlingsbautrupps genötigt, den Lagerkomplex 
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Birkenau um einen zweiten Bauabschnitt (B II) zu vergrößern '7. Dort 
wurden im Laufe des folgenden Jahres die sechs Lagerkomplexe B II a bis 
B II f und das Magazin B II g errichtet, in dem die Habe der in Birkenau 
festgehaltenen und ermordeten Juden gestapelt wurde und das im Lagerjar-
gon »Kanada« hieß. Im Abschnitt B II a, der als Quarantänelager für männ-
liche Juden diente, wurden 16, in den Komplexen B II b bis B II e je 32 Holz-
baracken des Typs 26o/9 (OKH) »Zerleg- und versetzbarer Pferdestall« 
aufgestellt, die ursprünglich für je 52 Pferde gedacht waren; in Birkenau 
wurden dort bis zu l000 Menschen zusammengepfercht. Innerhalb des 
Bauabschnitts B II wurde das »Zigeunerlager« B II e am frühesten mit Häft-
lingen belegt. Ein erster Deportationstransport aus Deutschland traf am 
26. Februar 1943 ein; seit dem 7.März 1943 wurden auch Roma und Sinti 
aus dem deutsch besetzten Ausland eingeliefert Wie. Während des Monats 
März 1943 wurden 12259 Personen in das Zigeunerlager verschleppt; bis 
Ende Juli 1944 waren es etwa 23000. Von den 20943 namentlich registrier-
ten Opfern wurden 58736 1943 und 2207 im darauf folgenden Jahr nach 
Auschwitz-Birkenau transportiert. Soweit die Deportierten aus Deutsch-
land, Österreich, Böhmen oder Mähren stammten, übersandte die »Reichs-
zentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens« in grüner Farbe gehal-
tene Einweisungspapiere mit — nicht selten fehlerhaften — Personalanga-
ben “9. 

An B II e schloß sich östlich das Lager für männliche Juden B II d, west-
lich der Männerkrankenbau B II f an. Hinter B II f wiederum standen, vom 
Zigeunerlager aus deutlich zu erkennen, die vier Gaskammern und Krema-
torien K II bis K V. Südlich lag in einer Entfernung von vielleicht 5o Metern 
die im Lagerjargon als »Judenrampe« bezeichnete Plattform, auf der die 
jüdischen Deportationsopfer in solche selektiert wurden, die man sofort im 
Gas erstickte, und solche, die zunächst in das Lager Auschwitz II überführt 
und dort registriert wurden. Nördlich von B II e befand sich mit B III (»Me-
xico«) ein dritter Bauabschnitt, der vom Juni 1944 an als »Durchgangs-« 
oder »Depotlager« vor allem für ungarische Jüdinnen diente, die beim Ein-
treffen der Massentransporte nicht sofort selektiert worden waren, sondern 
der SS für einige Tage oder Wochen als »Deposit« galten. Auf der Nordseite 
befand sich auch der Eingang zum Zigeunerlager '". 

B II e '2 ' maß etwa 600 Meter in der Länge und 120 Meter in der Breite; 
der Boden war sumpfig und lehmig, nahezu ohne Vegetation. Anfangs von 
den übrigen Teilen des Lagers Birkenau nicht abgetrennt, wurde B II e im 
Juli 5943 mit einem elektrisch geladenen Zaun isoliert. Von den 32 hölzer-
nen Baracken des Komplexes standen 16 mit den ungeraden Nummern von 

bis 31 links und 16 mit den geraden Nummern 2 bis 32 rechts der Lager-
straße, einer »lehmige(n), holperige(n) Straße mit vielen tiefen Löchern, in 
denen fauliges Wasser mit einem graugrünlichen trüben Schimmelüber-
zug« stand'«. Auf der Nordseite schlossen zwei mit Schornsteinen verse-
hene und teilweise gemauerte Küchengebäude das Lagerterrain ab. Die 
Blockführerstube stand schon außerhalb des umzäunten Areals. In der ent- 
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gegengesetzten südlichen Richtung, zur »Judenrampe« hin, endete B Il e 
mit einem Waschraum und einer Latrine auf der einen sowie einer zweiten 
Latrine und der im Sommer 1943 zur Desinfektion installierten »Sauna« '3  
mit einigen Duschen und einem Raum, in dem den Häftlingen die Haare 
geschoren wurden, auf der anderen Seite. Links der Lagerstraße befand sich 
zwischen den Baracken 1 t und 13 ein zweiter Waschraum, rechts zwischen 
den Baracken 12 und 14 eine weitere Latrine. Aus den wenigen Wasserhäh-
nen in den Waschräumen tröpfelte das Wasser nur; es war außerdem oft 
bakteriell verseucht. Als Latrinen dienten etwa zwölf Meter lange beto-
nierte und innen hohle Bänke, in denen sich in einem Abstand von etwa so 
Zentimeter kleine Löcher befanden. Diese Latrinen, die erst nach einigen 
Wochen gebaut wurden, wurden nur unregelmäßig geleert und gereinigt. 
Bis dahin hatten die Häftlinge viereckige Kübel als Toiletten benutzen 
müssen, die — auf Befehl der SS und notdürftig gereinigt — auch zur Essens-
ausgabe verwendet wurden "4. 

Die Wohnbaracken maßen in der Länge vierzig und in der Breite neun 
Meter. Fenster fehlten; unter dem meist undichten Dach verlief stattdessen 
ein schmales Oberlicht aus Milchglas, durch das etwas Sonne eindringen 
konnte. Der Fußboden bestand aus gestampftem Lehm, nach einigen Mo-
naten manchmal auch aus Zement oder Ziegelsteinen. Unmittelbar hinter 
dem Barackeneingang, der zur Lagerstraße führte, waren ein Raum für den 
Blockältesten und den Blockschreiber sowie eine Vorratskammer für Brot 
abgetrennt. Über den Fußboden lief in Längsrichtung ein etwa 25 Meter 
langer Backsteinkamin, der als Sitzbank, Tisch und Ablage diente; die bei-
den Öfen an seinen Enden wurden, da Brennmaterial fehlte, kaum einmal 
beheizt. Im Hauptraum standen beidseitig des Kamins dreistöckige Holz-
pritschen. Dort mußten oft sechs oder mehr Personen mit einer Etage aus-
kommen, für die lediglich ein Strohsack und eine zerlumpte Decke zur 
Verfügung standen; die Grundfläche betrug 1,85 mal 2,80 Meter '='. 

Nicht alle 32 Baracken wurden als Unterkünfte genutzt. In den Blöcken 
1, 2, 3 und 8 waren Büros, die Politische Abteilung als Vertretung der Ge-
stapo im Lager, eine Bekleidungskammer, ein Lebensmittelmagazin und 
eine Kantine untergebracht. Anfangs dienten zwei Baracken als Häftlings-
krankenbau; im Juli 1943 wurden es fünf; im Herbst des Jahres waren es die 
sechs Blöcke 22, 24, 26, z8, 3o und 32. Diese Baracken unterschieden sich 
im Inneren kaum von den Wohnbaracken. Hinter dem Vordereingang be-
fanden sich eine Stube für den Blockführer, eine Schreibstube, ein Raum für 
Medikamente, schließlich eine Stube für Ärzte und Krankenpfleger. Am 
Hintereingang waren ein — aus einfachen Blecheimern bestehender— Abort, 
ein Waschraum, eine provisorische Küche und ein Raum untergebracht, in 
den man die Leichen der im Krankenbau Verstorbenen legte. Im Mittelteil 
der Baracken, der jeweils etwa 32 mal 6 Meter maß, standen rechts und links 
breite dreistöckige Holzpritschen, die auf jeder Ebene mit vier oder fünf 
und bei Epidemien mit bis zu acht Kranken belegt wurden, so daß sich 
zwischen 40o und 600 Patienten in einem Raum aufhalten mußten. Die 
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wenigsten Pritschen hatten Bettlaken; meist lagen die Kranken auf Säcken, 
die mit Spänen und Stroh gefüllt, und unter Decken, die verwanzt und 
verlaust waren. Sie bekamen entweder primitive Hemden oder mußten, 
wenn sie etwa unter Durchfall litten, nackt bleiben. Kaum oder gar nicht 
bekleidet, waren sie im Winter der furchtbaren Kälte, im Sommer einer 
enormen Hitze ausgesetzt. 

Anfangs arbeiteten 23 meist politische Häftlinge in den Krankenrevie-
ren. Im April 1943 wurde das Personal um zehn weibliche Häftlinge aus 
dem KZ Ravensbrück vergrößert. Schließlich wirkten 18 nichtjüdische pol-
nische und 12 jüdische Ärzte aus verschiedenen Ländern sowie etwa 
6o Hilfskräfte in den Krankenbaracken des Zigeunerlagers. Im einzelnen 
waren in den Baracken 32 und 26 Abteilungen für männliche und weibliche 
Typhus-, Rose-, Röteln- und Tuberkulosekranke und in der Baracke 3o ein 
Trakt für Frauen und Kinder untergebracht, die an inneren Krankheiten 
wie Magen- und Darmkatarrh, Harnblasenentzündung, Atemwegsentzün-
dungen oder Hungerdurchfall, Vereiterungen und Krätze litten. In der Ba-
racke 3o richtete man auch ein gynäkologisches Ambulatorium ein, in dem 
die Ärzte Entbindungen und Operationen unter primitivsten Bedingungen 
durchführen mußten. Männer und ältere Jungen, die an inneren Krankhei-
ten litten, wurden in der Baracke 28 behandelt, in der sich zusätzlich eine 
Zahnambulanz befand. Die Baracke 24 war für leicht Erkrankte und Re-
konvaleszenten bestimmt, der im Herbst 1943 eingerichtete Trakt in der 
Baracke 22 zur Behandlung von Krätze und Noma. Eine eigene chirur-
gische Abteilung fehlte; kompliziertere Operationen wurden deshalb im 
Häftlingskrankenbau des Männerlagers im Nachbarabschnitt B II f durch-
geführt. Die Lagerapotheke hatte kaum Medikamente. Es standen keine 
Faserstoff-, sondern nur Papierverbände zur Verfügung. Da auch sie rar 
waren, konnten sie nur selten ausgewechselt werden, was die Heilung von 
Wunden und Vereiterungen stark hemmte ''. 

Die Baracken 29 und 31 fungierten auf Betreiben des SS-Arztes Josef 
Mengele, der von dort Zwillinge für seine medizinischen Experimente re-
krutierte, als Kindergarten und Kinderkrippe. Diese Baracken waren durch 
einen Stacheldraht von den übrigen abgetrennt; über dem Eingang war ein 
Schild angebracht, auf das vor einem Hintergrund aus Zwergen, Karussells 
und Blumen die Aufschrift »Kindergarten« gemalt war. Später wurden dort 
Waisen untergebracht, deren Eltern im Lager B II e gestorben waren "7. 

Von den im Hauptbuch des Zigeunerlagers registrierten ''s  1 o 849 Frauen 
und 10094 Männern stammten 13 108 (6z,6 %) aus Deutschland einschließ-
lich der »Ostmark«, unter ihnen etwa 2900 Österreicher (um 13,8 %) 
438o (20,9 %) aus Böhmen und Mähren und 1273 (6,r %) aus Polen. Die 
nächstgrößere Gruppe bildeten mit 4,8 % die als staatenlos geführten Sinti 
und Roma, von denen die meisten im Deutschen Reich gelebt hatten. De-
portierte mit anderer Staatsangehörigkeit stellten nur 3% der im Zigeuner-
lager B II e Festgehalteten. 145 waren französischer, 139 niederländischer, 
121 belgischer Nationalität; 126 weitere waren jugoslawischer, kroatischer 



33o 	Auschwitz-Birkenau und letzte Kriegsjahre 

oder slowenischer Herkunft. Außerdem wurden noch 34  Ungarn, 27 Rus-
sen, 22 Litauer, 20 Norweger und z Spanier registriert. Mindestens zwei 

Personen, deren Nationalitäten aber nur im Bunkerbuch des Lagers über-
liefert sind, waren Rumänen. Aus den Niederlanden waren zudem sechs 

Zigeuner mit schweizerischem Paß deportiert worden, die aber in Birkenau 
nicht als solche registriert wurden '3°. Die Staatsangehörigkeit der übrigen 

532 im Hauptbuch Verzeichneten ist entweder unklar oder nicht präzise zu 
entziffern'}'. 

Durchaus nicht alle Deportierten wurden aus dem Land verschleppt, 

dessen Nationalität sie besaßen. Die norwegischen und spanischen Staats-
angehörigen etwa wurden aus Belgien, Nordfrankreich und den Niederlan-
den nach Auschwitz-Birkenau verbracht '32. Die Rumänen wurden am 

z6. Februar 1943 mit dem ersten Transport aus Deutschland nach Birkenau 
verschleppt '33. Die Ungarn hatten vor dem Transport teils im »Altreich«, 

teils in Posen und Westpreußen, teils aber auch in Wien oder im Burgen-
land gelebt; von dort kam auch eine deportierte Slowenin 134 . Die Kroaten 

wurden ebenfalls nicht aus ihren Heimatland verschleppt, sondern aus 

Deutschland; bei ihnen handelte es sich um jene Personen, die in Himmlers 
Deportationsbefehl vom 16. Dezember 1942 als »nicht deutschblütige An-
gehörige zigeunerischer Sippen balkanischer Herkunft« stigmatisiert und 
von Robert Ritter als »ehemalige Bärenführer« gekennzeichnet worden 
waren, die »nach Zigeunerart« umherzögen und »als >türkische Zigeuner< 

westbalkanischer Herkunft« gälten 	Die kroatische Gesandtschaft ver- 
wandte sich beim RKPA vergeblich für die Freilassung einer dieser Fami-
lien '36. Die 77 jugoslawischen Deportierten hatten, nach ihren Geburtsor-

ten zu schließen, vor ihrer Festnahme vornehmlich in Kärnten und in der 
Steiermark gelebt '37. 

Nach den Hauptbüchern des Zigeunerlagers B II e war der Säugling Ste-
fan Czernikiewicz aus dem polnischen Bielck der jüngste eingetragene 

männliche Zigeunerhäftling in Birkenau; zum Zeitpunkt seiner Einliefe-
rung war er zwei Monate alt. Die ältesten männlichen Deportierten waren 

Alfred Brandt aus Regensburg mit 90 und Onufri Urbanowicz aus Piasky 
in Polen mit über 90 Jahren. Unter den weiblichen Häftlingen war Wiktoria 
Ditloff aus Czebetowo die jüngste, sie wurde im Alter von einem Monat 

eingewiesen; als älteste galt Hanna Thomaschewicz aus Nowogrödek, de-

ren Alter mit lio Jahren angegeben wurde '38. 
Zumindest den deutschen Deportationsopfern war zur Begründung des 

Transports nach Auschwitz vorgegaukelt worden, sie erhielten eine neue 
Heimat mit Haus, Hof und Ackerland '39. Umso größer der Schock bei der 

Ankunft. »Ich selbst wurde als 17-jähriges Mädchen mit meinen Eltern und 
vier Geschwistern nach Auschwitz deportiert«, erinnert sich Elisabeth 

Guttenberger, »der erste Eindruck, den wir von Auschwitz bekamen, war 

erschreckend, man hat uns tätowiert und die Haare abgeschnitten.« '4° Das 
Lager bedeutete für die Häftlinge eine weitgehende Zerstörung der Persön-

lichkeit, das Ausgeliefertsein an die SS und für Juden, Roma und Sinti zu- 
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dem die permanente Furcht, zur Erstickung im Gas selektiert zu werden. 

Primo Levi, 1944  als Jude aus Italien deportiert, hat den Kosmos dieser 

Häftlinge so charakterisiert: Im Lager fänden sich »zwei ganz besonders 

klar voneinander geschiedene Kategorien von Menschen«: »Gerettete und 

Verlorene«. »Unterliegen« sei »am leichtesten: Dazu braucht man nur alles 

auszuführen, was befohlen wird, nichts zu essen als die Rationen und die 

Arbeits- und Lagerdisziplin zu befolgen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß 

man solcherart nur in Ausnahmefällen länger als drei Monate durchhalten 

kann.« '4'  Wer überleben wollte, mußte sich zusätzliche Nahrung organi-

sieren, denn die Rationen reichten nicht. Ein Häftling mußte auch die 

schwere körperliche Arbeit zu umgehen suchen, denn sie mergelte ihn voll-

ends aus. Das Lagersystem der SS erzwang Verhaltensweisen, die der 

Auschwitz-Überlebende Benedikt Kautsky so zusammenfaßt: »Wer hat, 

dem wird gegeben, und wer nichts hat, dem wird genommen. Die schwer-

ste und schmutzigste Arbeit wurde dem Schwächsten zugeschanzt, der 

zum Ausgleich auch am wenigsten Ruhe und die geringsten Gratifikatio-

nen bekam. Die leichteste und sozial am höchsten gewertete Arbeit hatten 

die kräftigeren Häftlinge zu verrichten, die meist noch obendrein Zulagen 

und Gelegenheit zur Beschaffung außertourlicher Rationen erhielten.« 14'  

Das Handeln der Häftlinge wurde fast ganz von den elementarsten Be-

dürfnissen diktiert. In der psychoanalytischen Literatur zur KZ-Haft wird 

das als »Schrumpfung der Libido auf die oralen Interessen der Selbsterhal-

tung« bezeichnet. In Umkehrung eines Freudschen Diktums habe dort der 

Grundsatz gegolten: »Wo Ich war, soll Es werden« '43. Die gelernten Nor-

men des gesellschaftlichen Zusammenlebens konnten um den Preis des 

Überlebens nicht gewahrt werden; zumindest latent blieben sie jedoch prä-

sent. Nach dem Ende der KZ-Haft bei den Überlebenden wieder in Kraft 

gesetzt, fungierten sie nun ex post als Maß- und Richterstab über das eigene 

Verhalten. Auf diese Weise kam es zu dem Paradoxon eines lebenserschüt-

ternden Schuldgefühls, dem keine Schuld zugrundelag. Von »Schuld« zu 

sprechen, ist nur sinnvoll, wenn die Chance zur Unschuld gegeben ist. 

Wenn ein Häftling überleben wollte, bestand eine solche Chance jedoch 

nur ausnahmsweise. 

Diese allgemeinen Charakteristika des Häftlingsverhaltens galten auch 

für die in Auschwitz-Birkenau festgehaltenen Roma und Sinti. Wenn 

Primo Levi aber ausführt, im Lager sei »der Kampf um das Überleben ohne 

Erbarmen geführt« worden, da jeder Häftling »verzweifelt und grausam 

allein« gewesen sei '44, traf das für das Zigeunerlager nur sehr begrenzt zu. 

Roma und Sinti wurden — wie auch eine Gruppe von Juden aus Theresien-

stadt '45  — in einem Familienlager zusammengepfercht, während Männer 

und Frauen in Auschwitz-Birkenau ansonsten in getrennten Lagerab-

schnitten konzentriert wurden. Die Vermutungen über die Ursachen des 

»Zigeunerfamilienlagers« gehen in verschiedene Richtungen: Mit diesem 

Lagerabschnitt habe die SS Erfahrungen für andere Gruppen sammeln wol-

len, die man ähnlich zu behandeln gedachte; es habe die Zigeuner in einer 
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falschen Sicherheit wiegen sowie die übrigen Häftlingsgruppen schikanie-
ren sollen, die tatsächlich mit einem gewissen Neid auf das Zusammensein 
der Zigeunerfamilien blickten; schließlich habe sich diese Form der Inter-
nierung für die medizinischen Experimente Mengeles angeboten 46. Diese 
Faktoren bezeichnen aber nicht die Ursachen, sondern eher die Folgen des 
Familienlagers. 

Das seit langem mit der Zigeunerverfolgung befaßte RKPA wußte seit 
der ersten größeren KZ-Internierung von Sinti im Jahre 1938 um den be-
sonders engen Familienzusammenhalt in dieser Gruppe. Im Sommer jenen 
Jahres waren nämlich Frauen und Kinder von Verhafteten nach Berlin ge-
reist, um beim RKPA für die Freilassung der Internierten vorzuspre-
chen '47. 1940 hatte sich die Kriminalpolizei insofern als lernfähig erwiesen, 
als sie die Deportation von Zigeunern in das Generalgouvernement »in ge-
schlossenen Sippen« vorsah. Wenn auf den Familienzusammenhalt keine 
Rücksicht genommen wurde — wie etwa bei der Unterbringung im Sammel-
lager Hohenasperg unmittelbar vor der Evakuierung nach Polen '48  — er-
wuchsen der Polizei daraus Schwierigkeiten, die bei der Auswertung der 
Deportationsaktion von 1940 negativ verbucht wurden. Insofern reflek-
tierte der RSHA-Befehl vom 29.1. 1943, die Zigeuner »familienweise« nach 
Auschwitz einzuweisen, das Bemühen, die Reibungsverluste und bürokra-
tischen Folgeprobleme bei der Deportation und Konzentration möglichst 
gering zu halten. Deshalb hieß es im Schnellbrief »Einweisung von Zigeun-
ermischlingen, Rom-Zigeunern und balkanischen Zigeunern in ein Kon-
zentrationslager« vom 29. Januar 1943, die Familien seien »möglichst ge-
schlossen, einschließlich aller wirtschaftlich nicht selbständigen Kinder, in 
das Lager einzuweisen.« Soweit Kinder »in Fürsorgeerziehung oder ander-
weitig untergebracht« seien, sei ihre »Vereinigung mit der Sippe möglichst 
schon vor der Festnahme« herbeizuführen 149. 

Zugleich folgte aus der Logik der nationalsozialistischen Zigeunerpoli-
tik, daß gerade den im Familienlager Untergebrachten keine Rückkehr zu-
gedacht war. Diese Zigeunerpolitik hatte Sinti und Roma aus dem »Alt-
reich« und der »Ostmark« nach einer rassistischen Werthierarchie in drei 
Gruppen geschieden, von denen nur die erste — »Reinrassige« und »im zige-
unerischen Sinne gute Mischlinge« — die Fortpflanzungsfähigkeit behalten 
sollte; die zweite Gruppe der »sozial Angepaßten« sollte dagegen bereits 
der Zwangssterilisation zum Opfer fallen. Die nach Auschwitz-Birkenau 
Deportierten galten als dritte Gruppe, die aus der Sicht des RKPA und 
Robert Ritters in ihrer vorgeblichen »Minderwertigkeit« noch unter jenen 
rangierten, die zur Sterilisation vorgesehen waren. In Auschwitz-Birkenau 
wurden die schwarzen Häftlingsdreiecke für vermeintlich »Asoziale« auf 
ihre Kleidung genäht. Sie blieben im Lager als Familien zusammen; sogar 
371 Kinder wurden dort zur Welt gebracht ' 5°. Die Freilassung gerade die-
ser Kinder, denen die Häftlingsnummer nicht in den Unterarm, sondern in 
den Oberschenkel eintätowiert wurde ' 5 ', war nicht vorgesehen. 

Diese Logik war den Verfolgungsinstanzen bewußt; sie entsprach ihren 
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Absichten. So schrieb die Kriminalpolizei in Nakel an der Netze am 
6. April 1943 an die dortige Polizeiverwaltung, die Deportierten kehrten 

»nicht mehr zurück« und seien »durch die zuständige Kriminalpolizei poli-
zeilich abzumelden.« Die Essener Kripo nahm im Juli 1944 ein Gesuch um 

die Entlassung eines zwei- und eines fünfjährigen Kindes zum Anlaß für die 

Bemerkung: »Entlassungen von zigeunerischen Personen aus dem Zigeu- 

nerlager Auschwitz erfolgen grundsätzlich nicht.« 	Da die Kriminalpoli- 

zeistellen nicht selbständig handelten, sondern den Anweisungen des 
RKPA folgten, ist dort der Ausgangspunkt für die Stellungnahme der loka-

len Kriminalpolizeien zu suchen. Der vom RKPA verfaßte, mit der RHF 
sowie dem Rasse- und Siedlungshauptamt abgestimmte Deportationsbe-

fehl vom 29Januar 1943 implizierte mithin, daß die im Birkenauer »Zi-
geunerfamilienlager« Festgehaltenen dieses Lager nicht verlassen dürften. 
Das war ein Todesurteil — allerdings eines, das unausgesprochen blieb und 

den real Verantwortlichen so die Suggestion gestattete, sie seien für den 
absehbaren Tod der Zigeuner nicht verantwortlich, da in Auschwitz-Bir-

kenau doch der Lagerkommandant zuständig sei und eben nicht sie. Das 

Nichtaussprechen der gleichwohl beschlossenen Vernichtung erlaubte ih-
nen, den Mord als eine KZ-Haft zu rationalisieren, wie sie seit 1938 ohnehin 
für vermeintlich »asoziale« Zigeuner vorgesehen war. Zur weiteren Beruhi-

gung ihres Gewissens mochten sie sich einreden, sie erwiesen den nach 
Auschwitz-Birkenau Deportierten mit der Konzentration in Familienver-

bänden eine zusätzliche Gnade, da das die Lagerhaft besonders human ge-

stalte'". 
Wie in den anderen nationalsozialistischen Konzentrationslagern üblich, 

unterstand B II e einer SS-Hierarchie, die vom Lagerführer über den Rap-

portführer bis zu den — vier bis sechs — Blockführern reichte und außerdem 
Sonderfunktionen wie den Verantwortlichen für den Häftlingsarbeitsein-

satz, den Leiter der Kleiderkammer, den Lagerarzt, den SS-Sanitätsdienst-

grad und zwei Funktionäre der Lager-Gestapo umfaßte'". Im »Zigeuner-
familienlager« wurden auch Kapos, Blockälteste und ein Lagerältester ein-

gesetzt, denen die Häftlinge zu gehorchen hatten. Während die höchsten 
Funktionen von Nichtzigeunern, anfangs von kriminellen und später von 

politischen deutschen und polnischen Häftlingen ausgeübt wurden, wählte 

die SS als Blockälteste und Blockschreiber meist deutsche Sinti aus, die vor 
ihrer Deportation der Wehrmacht angehört hatten. Ein zu Beginn einge-

richteter gesonderter »Wehrmachtsblock«, dessen Insassen einige Vergün-

stigungen hatten, wurden deshalb bald aufgelöst; die dort Zusammenge-
faßten wurden auf die übrigen Blöcke verteilt. Die Funktionshäftlinge wa-

ren in einer ambivalenten Position. Einerseits hatten sie Vorteile in der Un-

terbringung, bei der Verpflegung, bei der Zuteilung von Kleidung und Me-
dikamenten und beim Einkauf in der Kantine — Vergünstigungen, die meist 

auch ihren Familienangehörigen zugute kamen. Andererseits waren sie in 

besonderer Weise den Schikanen durch die SS ausgesetzt, die Blockälteste 

und Blockschreiber für die Ordnung in den Baracken und die Disziplin der 
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Häftlinge verantwortlich machte'". Die Kapos der Arbeitskommandos 
sowie die Funktionshäftlinge in den Krankenrevieren, der Küche und der 
Kantine, in der Kleiderkammer oder im Lagerbüro stammten ebenfalls 

meist aus dem Kreis der deutschen Sind. Zigeuner anderer nationaler Her-
kunft hatten schon deshalb kaum eine Aussicht auf eine Häftlingsfunktion, 

weil sie kein Deutsch sprachen. Ihre Überlebenschancen lagen unter denje-

nigen der Häftlinge aus dem deutschen Sprachraum. Die tschechischen Zi-
geuner im Lager B II fielen einem österreichischen Rom nicht zufällig als 

besonders ausgehungert auf 
Insgesamt hatten aus Deutschland oder Österreich stammende, jüngere, 

oft noch unverheiratete Männer in der Häftlingshierarchie des Zigeuner-
lagers die führenden Positionen inne. Das stand in Gegensatz zu der Struk-

tur, die die Familienverbände der Sinti, aber auch anderer Zigeunergruppen 
in der Freiheit prägte. Außerhalb des Lagerkosmos konnte ein Mann bei 

Roma und Sinti in eine anerkannte Position gelangen, wenn er Familienva-
ter war, ein gewisses Lebensalter erreicht und es zu einigem Wohlstand 

gebracht hatte und wenn er die Fähigkeit besaß, bei größeren Zusammen-
künften das Wort zu ergreifen. Speziell unter den deutschen Sind bildete 

eine Gruppe von verwandten Familien zudem eine »Hermanation«, in der 
ein besonders respektierter älterer Mann den kulturellen Regeln der Ethnie 
als Rechtssprecher Geltung zu verschaffen suchte. Angesichts der Wolfsge-
setze, die die SS dem Lagerkosmos aufprägte, hatten Rechtssprecher und 

Familienoberhäupter im Zigeunerlager wenig Chancen, ihre Autorität zu 
wahren. Da sie als ältere Männer in der Häftlingshierarchie des SS-Lagers 

keine Rolle spielten, war ihr Leben besonders gefährdet. Wenn sie dennoch 
überlebten, dann meist physisch und psychisch gebrochen, da sie ihre Fa-

milien nicht hatten schützen können '57. 
Das Zigeunerlager setzte weitere wichtige kulturellen Regeln und Ver-

bote außer Kraft. So vermochten sich Männer und Frauen nicht voreinan-
der zu verbergen, wenn sie nackt waren. »Alle vier Wochen war Entlau-
sung«, berichtet eine Sintizza, »da standen auf der einen Seite die Männer 

nackig, die andere Seite die Frauen nackig, auf dem Lagerplatz. Und wenn 

das eine Frau war,... die haben die Kinder vor sich gestellt, damit sie ihre 
Scham bedeckten, mit einem kleinen Kinderkörper.« Wanda Pranden 

erinnert sich an den Schmerz und die Scham, die das Abschneiden der lan-
gen Haare bei den Frauen auslöste, die damit ein real und symbolisch sehr 

wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu den Männern verloren. Sie selbst 
hatte es gewagt, sich die Haare »auf ein Band« zu nähen, »und dann drauf 

und dann hab ich Tuch übergemacht. Dann stand ich beim Appell. Alle 
abgezählt worden. >Ach, Sie sind wohl ne Prominentin !< Was, weil ich noch 
mein Haar hatte, als Perücke, nich. Hab erst mal Schläge gekriegt, hat das 

Haar genommen und in so nen Ahlgraben reingeschmissen ... Wo der Ap-
pell vorbei war, hab ich erst mal gesagt: >Mama, weißt du was? Ich hol mir 

mein Haar wieder.< Bin ich bei gegangen, hab's wiedergeholt, hab's gewa-
schen und hab sie wieder gedreht und hab sie wieder aufgesetzt. Und dann 



»Zigeunerfamilienlagen,  335 

bin ich vorne zur Kantine gegangen, und da war ein SS-Mann: >Ach, die hat 
auch noch ihre Haare.< Und da hab ich Schläge gekriegt. Hat er sie abgeris-
sen, hat er mich getreten mit den Stiefeln in die Nieren rein und geschlagen. 
Und da hab ich gedacht: Jetzt holst du sie nicht mehr wieder, die Schläge 
kannst du nicht mehr aushalten.«< '59  

SS-Angehörige mißhandelten die Häftlinge bei den morgendlichen und 
abendlichen Appellen. Einige Lagerinsassen starben an den Verletzungen, 
die ihnen durch Schläge, Tritte und Kolbenhiebe zugefügt worden waren. 
Für die Prügelstrafe existierte ein Bock, auf den sich der Häftling bäuch-
lings legen mußte; seine Füsse hatte er in einen Kasten zu stellen. Das 
machte ihn bewegungsunfähig. Die Schläge mußte der Häftling laut mit-
zählen. Verzählte er sich, begannen die Prügel von vorne i6o. Wenn die SS-
Chargen den Zustand eines Blocks als nicht ordnungsgemäß empfanden, 
ließen sie die Funktionshäftlinge »Sport treiben«. »Wir mußten auf einem 
mit Kies beschütteten Platz knien, uns wälzen, laufen, rollen, Kopfstand 
machen«, erinnert sich Walter Winter. »Wer dabei nicht schnell genug war, 
wurde mit Knüppeln geschlagen. Über die am Boden hockenden Häftlinge 
sind die SS-Leute hinweggelaufen.« Junge Frauen lebten in beständiger 
Angst vor einer Vergewaltigung durch das Wachpersonal und hatten schi-
kanöse Strafen, etwa eine mehrtägige Haft im Stehbunker, zu befürchten, 
wenn sie sich einem SS-Mann verweigerten. Nachts drangen nicht selten 
betrunkene SS-Leute in die Baracken ein, weckten die Häftlinge auf, nötig-
ten sie zum Strammstehen, schlugen sie, trieben junge Frauen in die Block-
führerstube und vergewaltigten sie 

Da es an Stoff, Garn und Leder mangelte, konnten die Häftlinge ihre 
Kleidung kaum flicken, die nach einiger Zeit völlig zerfetzt und zerlumpt 
war '63. Die Ernährung, die fast nur aus einer dünnen Wassersuppe bestand, 
war so katastrophal, daß manchmal selbst das Fleisch der Toten nicht völlig 
tabu blieb '64. Da SS-Angehörige und die im Magazin eingesetzten Häft-
linge Lebensmittel verschoben, manche Blockälteste zudem Sonderratio-
nen für sich und ihre Familien abzweigten, erhielten die einzelnen oft nicht 
einmal die vorgesehenen, an sich schon völlig unzureichenden 1680 Kalo-
rien pro Tag. Bei der seltenen Verteilung zusätzlicher Lebensmittel kam es 
bisweilen zu Schlägereien unter den Häftlingen ''s. Wer noch Verwandte in 
der Freiheit hatte, bat brieflich um Lebensmittelpakete '66. Einzelnen ge-
lang es, heimlich Nachrichten aus dem Lager zu schmuggeln. Ein Kassiber, 
der erhalten ist, berichtet vom Tod der beiden kleinsten Kinder einer Fami-
lie und bestellt einen »Extra Gruß von Baro Naßlepin, Elenta und Mare-
pin«; das sind die Romanes-Worte für »große Krankheit«, »Elend« und 
»Mord« '67. 

Zahlreiche Roma und Sinti unternahmen einen Fluchtversuch; allein 
zwischen Mitte April und Anfang Dezember 1943 versuchten mindestens 
43 Zigeuner deutscher, tschechischer und polnischer Herkunft aus dem 
Lager zu entkommen. Insgesamt 32 wurden 1943/44 von der SS »auf der 
Flucht erschossen« '68. Wer gefaßt wurde, kam in den »Bunker« im Block 
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II des Stammlagers Auschwitz I; die dort Festgehaltenen wurden nach 

Selektionen, welche die SS zweimal wöchentlich durchführte, an der »To-

deswand« neben dem Block erschossen'''. Im November 1943 ersetzte La-

gerkommandant Liebehenschel, der Rudolf Höß abgelöst hatte, die Todes-

strafe für einen Fluchtversuch durch die Einweisung in die Strafkompanie. 

Dort mußten die Häftlinge die meisten Arbeiten im Laufschritt absolvie-

ren. Am 27. 11. 1943 wurden 35 Zigeuner für sechs Monate in diese Lage-

rabteilung überstellt; zwei von ihnen wurden am I. Februar 1944 »auf der 

Flucht erschossen«; fünf wurden im April 1944 ins »Zigeunerfamilienla-

ger« entlassen; die übrigen 28 starben in der Strafkompagnie '". 

Die Überlebensstrategien im Zigeunerlager entsprachen denen, die al-

lenthalben aus dem KZ-Kosmos überliefert sind. Funktionen in der Häft-

lingshierarchie waren ebenso gefragt wie Arbeitskommandos, die ein »Or-

ganisieren« von Nahrungsmitteln gestatteten. Verhältnisse mit einem 

Funktionshäftling oder mit einem SS-Mann spielten ebenfalls eine Rolle. 

Die Beteiligung am Lagerschwarzmarkt, auf dem primär die Habe der Er-

mordeten als Tauschmittel für Brot, Medikamente, Zigaretten oder Klei-

dung gehandelt wurde, konnte lebensrettend sein. An diesem Kompensa-

tionshandel partizipierte B II e nicht zuletzt durch die Kantine, die sich in 

den ersten Monaten im »Zigeunerfamilienlager« befand '''. 

Die im Lagerabschnitt B II e festgehaltenen Sinti und Roma wurden als 

besonders »asozial« und »arbeitsscheu« stigmatisiert und deshalb zwar zu 

schwersten lagerinternen Erd- und Bauarbeiten wie etwa der Gleisverle-

gung zu den Krematorien, nicht aber zur Zwangsarbeit in den industriellen 

Komplexen von Monowitz herangezogen 172 • Das schmälerte die Chancen 

zum — oft überlebenswichtigen — Tauschhandel erheblich. Dies konnte 

auch nicht durch jene Lebensmittel, Kleidungsstücke und Medikamente 

ausgeglichen werden, die Angehörige anderer Häftlingsgruppen in gerin-

gen Mengen aus den Lagermagazinen in das Zigeunerlager schmuggel-

ten'". Umso gefragter waren Arbeiten im Effektenlager B II g sowie die 

Gleis- und Drainagearbeiten im Bereich der Rampe. Dort ließen die Juden, 

die im Frühling und Sommer 1944 in die Gaskammern getrieben wurden, 

ihre nach Auschwitz mitgebrachten Wertgegenstände und Lebensmittel 

zurück, die ungarischen Juden etwa große Korbflaschen mit Gänse-

schmalz. »Wenn die Rampe abgeräumt wurde«, erinnert sich der Sinto 

Franz Wirbel, der einer Arbeitskolonne zur Sumpfentwässerung an den 

Gleisen und Krematorien angehörte, »war sie von Gänseschmalz so durch-

geweicht, als wenn es einen Tag lang geregnet hätte.« '74  

Vom Mai 1943 an verschlechterte sich der Gesundheitszustand der im 

»Zigeunerfamilienlager« Festgehaltenen rapide. Da es im Komplex B II e 

zunächst kein fließendes Wasser gab — eine Kanalisation wurde erst im 

Sommer 1943 gelegt —, konnten sich die Häftlinge nur mit dem wenigen in 

Heringstonnen und Waschtrögen gesammelten Regenwasser waschen 

In kurzer Zeit waren sie verlaust, von der Krätze und anderen Krankheiten 

befallen. Die Kindersterblichkeit nahm enorme Ausmaße an. Das RKPA 
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verfügte am 15. Mai 1943 angesichts der Seuchengefahr im Lager B II e, daß 
»Einweisungen« »bis auf weiteres« zu unterblieben hätten '76. Bauchty-
phus, Skorbut, Ruhr, Krätze, Furunkulose und vor allem der Flecktyphus 
rafften die Menschen dahin. »Die Ärzte, gute und schlechte, anständige 
und unanständige, erfahrene Praktiker und blutige Laien ohne Schulung«, 
schreibt die jüdische Häftlingsärztin Lucie Adelsberger, »waren macht-
los.« Und: »Alles was die Ärzte für die Kranken tun konnten, die zu Skelet-
ten abgemagert oder durch Hungerödeme aufgeschwollen sich in Fieberde-
lirien wälzten, war, sie zu trösten und ihnen gut zuzureden. Davon wurde 
den Patienten nicht besser; sie starben wie die Fliegen. Unter das Stöhnen 
der Schwerkranken und das klagende Jaah der Sterbenden mengte sich im-
mer wieder der Ruf der Zigeuner: Mulo, Mulo, ein Toter, ein Toter. — Die 
Leichen wurden aus den Kojen gerissen und so, wie sie waren, verdreckt 
und mit Kot beschmiert auf den lehmigen Gang zwischen den Betten und 
dem Ofen nach hinten geschleift und in eine Ecke des Blocks geworfen. 
Dort blieben sie liegen, bis das Leichenkommando den hochgetürmten 
Haufen allabendlich abholte. Kein Bitten und kein Befehl vermochte die 
Pflegerinnen dazu zu bringen, die Leichen würdig hinauszutragen. Wenn 
das Leben nichts mehr gilt, verschwindet auch die Achtung vor dem To-
ten.« '77  

Die SS, die doch die Verantwortung für den furchtbaren Zustand der 
Häftlinge trug, nahm die Epidemien zum Anlaß, eben diese Häftlinge in 
den Gaskammern zu ersticken. So wurden am 23.März 1943 etwa 1700 
Zigeuner aus Bialystok, die in den Blöcken zo und 22 als flecktyphusver-
dächtig isoliert und noch nicht im Hauptbuch des Zigeunerlagers registriert 
worden waren, in den Gaskammern umgebracht. Weitere 1035 Roma und 
Sinti, die am 12. Mai 1943 aus Österreich und wiederum aus Bialystok nach 
Birkenau deportiert worden waren, galten dem Lagerarzt Josef Mengele 
ebenfalls als typhusverdächtig; sie wurden am 25. Mai 1943 im Gas erstickt. 
Den Häftlingsschreibern des Krankenbaus wurde befohlen, in die Toten-
scheine eine natürliche Todesursache einzutragen und fiktive Todesdaten 
über die folgenden Wochen zu verteilen '78. 

Besonders schrecklich war die Seuche Noma, die die Zigeunerkinder bei 
lebendigem Leibe zerfraß. »Die Kinder waren wie die Erwachsenen nur 
noch Haut und Knochen, ohne Muskeln und ohne Fett, und die dünne 
pergamentartige Haut scheuerte sich über die harten Kanten des Skeletts 
überall durch und entzündete sich in schwärenden Wunden«, erinnert sich 
Lucie Adelsberger. »Krätze bedeckte den unterernährten Körper von oben 
bis unten und entzog ihm die letzte Kraft. Der Mund war von Nomage-
schwüren zerfressen, die sich in die Tiefe bohrten, die Kiefer aushöhlten 
und krebsartig die Wangen durchlöcherten. Und dennoch aßen diese Kin-
der und tranken, und manche von ihnen erholten sich vorübergehend und 
schienen geheilt. Bei vielen schoppte der Hunger den sich zersetzenden 
Organismus mit Wasser voll. Sie schwollen zu unförmigen Klumpen an, 
die sich nicht rühren konnten. Durchfall, durch Wochen hindurch, löste 
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ihren widerstandslosen Körper auf, bis bei dem steten Wegfließen von Sub-
stanz nichts mehr von ihm übrigblieb.« '" Filip Müller, der dem Häftlings-

sonderkommando am Krematorium V angehörte, schreibt, daß 1943/44 
»immer mehr tote Zigeuner in die Krematorien gebracht wurden, vor allem 

die Leichen kleiner Kinder und älterer Menschen. Sie bestanden meist nur 

noch aus Haut und Knochen, waren ohne Muskeln und ohne Fett, und die 
Gelenke waren von einer dünnen, pergamentartigen Haut überzogen. Die 

völlig ausgemergelten Leichen waren fast alle mit Krätze befallen. Von den 
verstorbenen Kindern hatten viele auffallend zerfressene Wangen. Wir ver-

muteten, daß hungrige Ratten ihnen Löcher in die Wangen gefressen hat-
ten, bis wir von Ärzten erfuhren, daß es sich um eine typische Erkrankung 

namens >Noma< handelte, von der besonders häufig schlecht ernährte und 
geschwächte Kinder nach Infektionskrankheiten befallen werden.« '8o 

Der Tod der eigenen Kinder, der Eltern und Geschwister nahm den Le-
benden den Überlebenswillen. Umgekehrt gaben Zusammengehörigkeit 

und Verantwortung für die übrig gebliebenen Familienangehörigen man-
chen die Kraft zum Weiterleben. »Die Kinder waren dann tot, alle drei«, 

erinnert sich eine Sintizza aus dem hessischen Fulda, »und dann war mein 
Vater tot, ich selbst war nur noch Haut und Knochen, ich konnte mich 

kaum mehr halten. Ich hab nur noch gebetet, daß ich sterben sollt, ich 
konnte fast nicht mehr leben. Und wenn ich meinen Glauben nicht so fest 

gehabt hätte, hätte ich mich selbst umgebracht. Ich sag's ehrlich. Aber das 
konnte ich nicht. Na ja, da hab ich mich wieder doch ein bißchen hochge-
rappelt durch die anderen Frauen, die mit mir gesprochen haben >Du hast 

noch Geschwister, die dich noch brauchen<«. Die Gedanken ihrer Mutter, 

so die Österreicherin Ceija Stojka, seien im Lager »immer bei ihren Kin-
dern« gewesen. Sie kämpfte für ihre beiden Töchter und hoffte inständig 

auf das Überleben ihrer Söhne, die 1944 von Auschwitz-Birkenau in ein 
anderes KZ verschleppt worden waren als sie selbst und ihre Töchter: »Ich 
hörte sie am Abend oft beten: ...Lieber Gott, hilf bitte meinen zwei Buben. 

Vielleicht leben sie noch.« 



5. Das Ende des 
»Zigeunerfamilienlagers« 

Es bedurfte keines gesonderten Vernichtungsbefehls gegen die in Ausch-
witz-Birkenau internierten Sinti und Roma. Auf unausgesprochene, aber 
dennoch unzweifelhafte Weise zum Tode verurteilt, erlagen sie dem Hun-
ger und den Seuchen. Diese Logik der Vernichtung ist in den verräterischen 
Formulierungen des Kommandanten von Auschwitz Rudolf Höß präsent: 
»Nun waren die allgemeinen Verhältnisse in Birkenau alles andere — nur 
nicht für ein Familienlager geeignet. Es fehlte dazu jegliche Voraussetzung, 
wenn man beabsichtigte, diese Zigeuner nur für die Dauer des Krieges auf-
zubewahren.« 18' Stärker noch wird die eigentümliche Mischung aus Uner-
bittlichkeit und Tabu, die diese Form der Massenvernichtung kennzeich-
nete, in den Erinnerungen von Pery Broad zum Ausdruck gebracht. Er 
bemerkt aus der Perspektive des vormaligen SS-Offiziers und Gestapo-
Mannes im Lager über vorgebliche Entlassungen von Sinti und Roma aus 
Auschwitz: »In vereinzelten, besonders harten Fällen, die im Gegensatz zu 
den Erlassen standen«, habe man Entlassungsgesuche der Betreffenden an 
die »Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens« gesandt. 
Diese Gesuche seien abgelehnt worden. Die Reichszentrale ging davon aus 
oder, wie Broad es apologetisch formuliert, sie habe gewußt, daß es »der 
Wille des allmächtigen Reichsführers« gewesen sei, »die Zigeuner vom 
Erdboden verschwinden zu lassen — soweit man sie erfassen konnte... 
(man) schrieb dann auch nach Auschwitz..., dafür zu sorgen, daß in Zu-
kunft derartige Gesuche unterbleiben.« '83  Broads Erinnerung wird durch 
zeitgenössische Äußerungen bestätigt '84. 

Nachdem schon am 9. November 1943 10o und noch vor Jahresende 1943 

weitere 90 Sinti und Roma zu medizinischen Experimenten in das KZ Natz-
weiler transportiert worden waren ief, wurden von April 8944 an die noch 
für arbeitsfähig Erachteten in Konzentrationslager im Reichsgebiet über-
stellt. Am 15. April 1944 waren dies 884 Männer, die nach Buchenwald, und 
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473 Frauen, die nach Ravensbrück transportiert wurden. Am 2.4. Mai 1944 
verbrachte man weitere 144 Zigeunerinnen nach Ravensbrück und 82 
männliche Zigeuner nach Flossenbürg; sie waren zwischen 17 und zs Jah-
ren alt i R6. Diese Transporte waren darauf zurückzuführen, daß seit der Jah-
reswende 1943 / 44 in der deutschen Industrie zunehmend KZ-Häftlinge 
die Stelle der ausländischen Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter einnehmen 
mußten, die infolge der für NS-Deutschland prekären Lage an den Fronten 
ausblieben 

Am 8. Mai 1944 kehrte der vormalige Lagerkommandant Rudolf Höß 
nach Auschwitz zurück. Als Beauftragter für die Vernichtung der ungari-
schen Juden sollte er in Birkenau die Vorbereitungen für deren »Sonderbe-
handlung« treffen und entsprechenden Platz im Lager schaffen '88. Höß, 
der bis zum 29. Juni 1944 in Auschwitz blieb, verschweigt diese kurzzeitige 
Rückkehr in das Lager in seinen Erinnerungen und konstruiert einen Ver-
nichtungsbefehl Himmlers für das Zigeunerlager, der bei einem Besuch des 
SS-Führers in Auschwitz im Juli 1942 — also mehrere Monate vor der Ein-
richtung des Zigeunerlagers — gegeben worden sei '89. 

Höß seinerseits befahl bereits am 9. Mai 1944, einen Tag nach seiner An-
kunft im Auschwitz, den Ausbau der Rampe und des dreigleisigen Bahn-
anschlusses nach Birkenau schnell abzuschließen, die zwischenzeitlich 
stillgelegten Verbrennungsöfen des Krematoriums V wieder in Betrieb zu 
nehmen und neben diesem Krematorium sowie neben dem Bunker Nr. 2 
Gruben zur Leichenverbrennung auszuheben. Außerdem wurden zwei 
neue Auskleidebaracken für Vergasungsopfer errichtet. Das Häftlingsson-
derkommando in den Krematorien und zum Sortieren der geraubten Habe 
wurde erheblich aufgestockt. Schließlich wurden die fünf Birkenauer Kre-
matorien zur besseren Koordinierung des Massenmordes einem einheit-
lichen Kommando unterstellt '9°. 

Im Zigeunerlager B II e lebten zu diesem Zeitpunkt nur noch etwa 6000 
Menschen; bis zum Jahresende 1943 waren 7o Prozent der Häftlinge ge-
storben '9'. Im Kalkül der Lagerkommandantur, die mit dem Eintreffen 
von mehreren hunderttausend Deportierten aus Ungarn in Birkenau rech- 
nete 	mochte B II e deshalb als ein »Depot« für jene Juden ins Auge gefaßt 
worden sein, die nicht oder nicht sofort im Gas erstickt werden sollten. Das 
implizierte die Vernichtung des Zigeunerlagers. Nach den Erinnerungen 
des gut informierten Rapportschreibers Tadeusz Joachimowski fällte die 
Kommandantur am 15. Mai 1944 erstmals den Beschluß, den Komplex 
B II e zu liquidieren. Der Schutzhaftlagerführer des Zigeunerlagers, der 
kroatische »Volksdeutsche« Paul Bonigut, habe diese Nachricht jedoch an 
ihm vertraute Häftlinge weitergegeben, so daß die Opfer vorgewarnt wa-
ren, als die SS das Lager am Abend des 16.Mai umstellte. Teilweise mit 
Messern, Spaten, Brecheisen und Steinen bewaffnet, folgten sie nicht dem 
Befehl, die Blöcke zu verlassen. Die SS-Männer, die einen derartigen Wi-
derstand aus ihrer Praxis der Judenvernichtung nicht kannten, brachen den 
Mordversuch irritiert ab '93. 
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In den folgenden Tagen wurde die Schreibstube des Lagers B II e be-

auftragt, jene deutschen und österreichischen Sinti und Roma mit ihren 

Familienangehörigen zu registrieren, die vor ihrer Inhaftierung in der 

Wehrmacht gedient hatten, militärische Auszeichnungen besaßen oder 

noch Angehörige beim Militär hatten. Denjenigen vormaligen Wehr-

machtsangehörigen, die sich zur Sterilisation bereit erklärten, versprach 

man die Freiheit. Sie wurden in die Blöcke to und i i des Stammlagers 

Auschwitz I überstellt '9'. Zu den geplanten Sterilisationen kam es in 

Auschwitz allerdings nicht mehr; um die Jahreswende 1944/45  führte sie 

der Lagerarzt Dr. Franz Lucas im KZ Ravensbrück durch '91. 

Die Bindung der — versprochenen — Freilassung an die Sterilisation ent-

sprach dem »Schnellbrief« zur »Einweisung von Zigeunermischlingen, 

Rom-Zigeunern und balkanischen Zigeunern in ein Konzentrationslager«, 

der für bestimmte Gruppen »sozial angepaßter« »zigeunerischer Perso-

nen« alternativ zur Konzentration die Zwangssterilisation vorgesehen 

hatte 96. Dieses Muster, das um die Jahreswende 1942/43  vom RKPA in 

Zusammenarbeit mit der RHF entwickelt worden war, wurde mithin im 

Frühsommer 1944 erneut angewandt. Das läßt darauf schließen, daß das 

RKPA an den Entscheidungen beteiligt war, die in die Vernichtung des 

»Zigeunerfamilienlagers« mündeten. Diese Hypothese wird durch ein 

Schreiben untermauert, das Arthur Nebe, der Leiter des RKPA, am 5. Mai 

1944, etwa zeitgleich mit Höß' Eintreffen in Auschwitz, an Himmler rich-

tete. Um seine Meinung zu Meerwasser- und Kälteschockversuchen gebe-

ten, schlug Nebe dort vor, für diese Experimente »die asozialen Zigeuner-

mischlinge im Konzentrationslager Auschwitz zu verwenden«. Er ergänzte 

das um den Satz: »Ich werde dieser zigeunerischen Menschen wegen dem-

nächst dem Reichsführer einen besonderen Vorschlag unterbreiten« '97. 

Eine schriftliche Überlieferung dieses Vorschlages existiert allerdings 

nicht. Es ist in der Tat denkbar, daß es Nebe war, der für deutsche Zigeu-

ner, die bei der Wehrmacht gedient oder dort noch Verwandte hatten, die 

Koppelung von Zwangssterilisation, Freilassung und Kriegsdienst ins Ge-

spräch brachte X98• Ein solcher Vorschlag implizierte zugleich, wenn auch 

nicht notwendig offen ausgesprochen, daß dem RKPA das Schicksal der 

übrigen »zigeunerischen Menschen« zumindest gleichgültig sei. 

In Birkenau trafen Mitte Mai 1944 die ersten Massentransporte mit unga-

rischen Juden ein. Weitere Deportationszüge kamen in den folgenden Wo-

chen auch aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Griechen-

land sowie aus dem deutsch annektierten und besetzten Polen. Angesichts 

der großen Zahl der Deportationsopfer reichte die Kapazität der Gaskam-

mern und Krematorien nicht für ihre Ermordung. Einige tausend von je-

nen, die nicht sofort ermordet wurden, brachte die SS bis zu ihrer Erstik-

kung im Gas in den Komplex B II e. Dort pferchte man sie in die Baracken 

links der Lagerstraße, während man die die durch Krankheit und Seuchen 

dezimierten Sinti und Roma nun auf die Blöcke der rechten Seite ver-

teilte'" 
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Zur Beschleunigung des Mordens entschloß sich die Lagerführung, zu-
sätzlich zur Erstickung im Gas zahlreiche Juden zu erschießen oder nachts 
bei lebendigem Leibe außerhalb der Krematorien zu verbrennen. Die 
Flammen erreichten eine Höhe von acht bis zehn Metern'. Wanda Pran-
den war während dieser Monate zur Nachtwache im Küchenblock von 
B II e eingeteilt: »Nachts das Geschrei war menschenunmöglich. Immer 
wenn die Transporte gekommen sind, wurden sie auf Scheiterhaufen ge-
jagt, weil ja die Öfen [= die Krematorien] einige Zeit verstopft waren. Da 
hast du die Hunde bellen hören und nur: >Ich bin noch so jung, ich möchte 
arbeiten.< Weg. Hast du denn nichts mehr gehört.... Es ging Tag und 
Nacht, liebes Kind. Tag und Nacht.« Hermine Horvath hatte zur gleichen 
Zeit Nachtwache im Block 27 des Zigeunerlagers: »An unserem Block vor-
bei führten die Schienen direkt zu den Krematorien. Der Gestank von ver-
brantem Menschenfleisch lag schwer und dauernd in der Luft. Von uns bis 
zu den Krematorien waren es ungefähr 200 bis 30o Meter.... Man warf 
Menschen lebend in die Flammen. Seit dieser Stunde leide ich an epilepti-
schen Anfällen.« Und Walter Winter: »Da wurden die Transporte unun-
terbrochen, reingefahren, ausgeladen, rausgefahren. Der nächste Trans-
port. Tag und Nacht. Berge von Asche, vier, fünf Meter hohe Berge neben 
den Gaskammern.« 

Manche deutschen Sinti suchten das existentiell Bedrohliche der Gas-
kammern und Krematorien für sich selbst abzuwehren, indem sie erklär-
ten, für sie als Reichsdeutsche könne ein solcher Tod nicht vorgesehen sein. 
Manche, die als Soldaten gekämpft hatten, konnten sich ohnehin nur vor-
stellen, daß allein eine kleine Gruppe von »Schurken« und nicht die deut-
sche Führung sie hatte verhaften und deportieren lassen. Andere waren 
pessimistischer. Die alles überschattende Erinnerung Franz Wirbels an 
Auschwitz war »die ewige Angst vor den vier riesigen Krematorien, die fast 
immer brannten... und ein jeder fragte sich insgeheim, wer von uns der 
nächste sein wird.« '02  

Ende Juli 1944 wurden die vormaligen Wehrmachtsangehörigen im Zi-
geunerlager mit ihren Familienangehörigen sowie weitere, von der SS für 
noch arbeitsfähig Eingeschätzte auf Lastkraftwagen geladen und zu den 
Blöcken io/ 11 des Stammlagers gebracht 2". Walter Winter war einer der 
ehemaligen Wehrmachtssoldaten, die für Auschwitz I aufgerufen wurden. 
Er versuchte soviele Personen wie möglich als Verwandte mitzunehmen: 
»Jeder wollte mit, aber ich konnte ich ja nicht den ganzen Block mitneh-
men. Ich hätte es gemacht, wenn es gegangen wäre.«"4  Den in Angst und 
Panik Zurückbleibenden gaukelte die SS vor, die nach Auschwitz I Trans-
portierten seien das Vorkommando für ein besseres, eigens für Zigeuner 
gedachtes Lager, in dem sie sich bald wiedersehen würden. Im Bereich B II e 
wurde unterdessen das jüdische und polnische Personal in den Kranken-
blocks reduziert und schließlich ganz abgezogen. Die im Waisenblock zu-
sammengefaßten Kinder erhielten vom 28. Juli bis zum 2. August 1944 täg-
lich eine Zulage von zwei Kesseln Suppe'''. Am 31. Juli 1944 nachmittags 
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fuhr ein Zug mit jenen 1.621 Personen, die teils Mitte Mai, teils Ende Juli 
1944 von B II e ins Stammlager Auschwitz verbracht worden waren, auf die 
Rampe von Birkenau. Er stand dort mehrere Stunden; die in den Güter-
waggons zusammengepferchten 490 Frauen, 1026 Männer und io5 Jungen 
zwischen neun und vierzehn Jahren konnten sich mit Winken und Rufen 
von den Zurückbliebenden verabschieden, die am Zaun oder auf den Ba-
rackendächern von B II e standen 1c6. Die SS hatte diese in der Lagerge-
schichte von Auschwitz ganz außergewöhnliche Abschiedzeremonie wohl 
in der Absicht in Szene gesetzt, die beiden Häftlingsgruppen in Sicherheit 
zu wiegen und der Behauptung, die Abtransportierten seien der Vortrupp 
für ein neues Lager, in den Augen der Zurückbleibenden eine scheinhafte 
Plausibilität zu verleihen. 

Am 2. August 1944 nach dem Abendappell verhängte die SS eine Lager-
sperre für ganz Birkenau und für B II c eine Blocksperre"'. Das Zigeuner-
lager und einige andere Wohnbaracken, in denen sich noch Sinti und Roma 
befanden, wurden von Bewaffneten umstellt. Insgesamt 2897 Personen, 
von denen sich einige bis zuletzt wehrten, wurden auf Lastkraftwagen in 
etwa halbstündigen Abstand zu den Krematorien II und V transportiert 
und in Anwesenheit des Kommandanten von Auschwitz II Kramer, des 
Schutzhaftlagerführers Schwarzhuber, des Kommandoführers der Krema-
torien Otto Moll sowie weiterer SS-Führer und -Ärzte nach und nach in die 
Auskleideräume getrieben. Filip Müller, der in der Nacht vom 2. auf den 
3. August als Angehöriger des Häftlingssonderkommandos von der SS am 
Krematorium V eingesetzt wurde, erinnert sich an Rufe wie »Wir sind doch 
Reichsdeutsche! Wir haben nichts verbrochen!« und »Wir wollen leben! 
Warum wollt ihr uns umbringen?« Das zeigt, wie unfaßlich der Massen-
mord selbst jenen blieb, die über ein Jahr auf die Krematorien und Gaskam-
mern hatten blicken müssen. »Noch etwas Ungewöhnliches«, fährt Filip 
Müller fort, »was ich noch niemals zuvor in diesem Wartesaal des Todes 
gesehen hatte, konnte ich heute beobachten. Ich wurde Zeuge, wie zahlrei-
che Männer ihre Frauen fest umklammert hielten und, krampfhaft an sie 
gepreßt, wie untrennbar verschmolzen, leidenschaftlich, aber verzweifelt, 
sich ein letztes Mal geschlechtlich vereinigten. Es schien, als ob sie auf diese 
Weise von dem Liebsten, das sie auf Erden hatten, aber zugleich auch von 
ihrem eigenen Leben Abschied nehmen wollten.« ''8. 

Nicht alle Leichen wurden sofort verbrannt. Dr. Josef Mengele, der me-
dizinische Experimente an Zwillingen durchführte, veranlaßte, daß die er-
mordeten Zigeunerzwillinge zum Sezieren beiseite gelegt wurden '°9. Am 
Morgen des 3. August 1944 durchsuchten SS-Angehörige noch einmal das 
Zigeunerlager und erschossen oder erschlugen die Kinder, die sich die 
Nacht über versteckt gehalten oder unentdeckt geschlafen hatten 

Das Zigeunerlager in Birkenau existierte 17 Monate. Mehr als 19 30o der 
etwa 22 600 dort Zusammengepferchten, unter ihnen ungefähr 13 too Men-
schen aus Deutschland und dem »angeschlossenen« Österreich, wurden in 
diesen Monaten Zeit um ihr Leben gebracht. 32 wurden nach einem Flucht- 
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versuch erschossen, mehr als 5600 wurden im Gas erstickt, über 13600 
erlagen den »Lebens«umständen 2" im Lager'''. Von den am 15. April und 
Ende Juli 1944 nach Buchenwald Verbrachten wurden im Oktober 1944 
noch einmal an die zoo nach Birkenau zurücktransportiert und ebenfalls 
ermordet. Längst nicht alle der etwa 3100 Verbliebenen erlebten aber den 
alliierten Sieg über NS-Deutschland. 



6. Zwangsarbeitseinsatz in KZs und 
KZ-Außenlagern 1944 / 45 

Von den 884 männlichen Sinti und Roma, die am 15. April 1944 aus dem 
Birkenauer Lagerabschnitt B II e nach Buchenwald transportiert worden 
waren, wurden einen knappen Monat später 533 als KZ-Zwangsarbeiter in 
das anfangs als Buchenwaldcr Außenkommando geführte Lager Dora-Mit- 
telbau überwiesen 	Dort wurden unterirdisch die V-Waffe und ein Jagd- 
flugzeug, der »Volksjäger«, montiert sowie Treibstoff produziert'''. Nach 
Dora-Mittelbau kam, beginnend mit dem 9. August 1944, auch die Mehr-
heit jener 918 Sinti und Roma, die man zehn Tage zuvor von Auschwitz 
nach Buchenwald verbracht hatte. Am 1.November 1944 gehörten 1185 
der insgesamt 32471 im Komplex Dora-Mittelbau eingesetzten KZ- 
Zwangsarbeiter zur Gruppe der Zigeuner 	In den Lagern Dora, Ellrich 
und Harzungen, dem Außenkommando Klein-Bodungen sowie der 3. und 
4. SS-Baubrigade zum Ausbau der unterirdischen Fertigungsstätten und 
zur Rüstungsproduktion genötigt'', litten diese Häftlinge unter einer völ-
lig unzulänglichen Ernährung, einem mörderischen Arbeitstempo sowie 
einer extrem gesundheitsschädlichen, feuchtkalten Unterbringung in den 
Stollen, die durch immer neue Transporte außerdem katastrophal überbe-
legt waren. Die Überlebenschancen des einzelnen Häftlings verringerten 
sich in den letzten Kriegsmonaten zusehends '7. 

Quantitative Angaben über die Zigeunerhäftlinge des Konzentrationsla-
gers Buchenwald und seiner Außenlager einschließlich Dora-Mittelbau lie-
gen nur für die Zeit vom 29. Januar bis zum 3o. Dezember 1944 vor. Mitte 
April 1944 wurden in Buchenwald 6z vermeintlich »asoziale« Sinti und 
Roma festgehalten. Durch die Transporte aus Auschwitz wuchs die Zahl 
der Zigeunerhäftlinge bis Ende April jedoch auf 944 und bis Mitte August 
auf den Höchststand von 1771 Personen. Die Verminderung auf 1549 in-
haftierte Sinti und Roma Ende September 1944 ist darauf zurückzuführen, 
daß die SS in der Zwischenzeit für arbeitsunfähig Erachtete, unter ihnen 
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zahlreiche Kinder und Jugendliche, zur Erstickung im Gas nach Ausch-

witz-Birkenau hatte zurücktransportieren lassen 2 '8. Da Buchenwald um 

die Jahreswende 1944/45  als ein Auffanglager für weiter östlich gelegene 

KZs fungierte, wuchs im Dezember 1944 mit der Gesamtzahl der Häftlinge 

auch diejenige der Sinti und Roma erneut auf fast 1700 2'9. Von den 1678 

zum Jahresende in Buchenwald festgehaltenen Zigeunerhäftlingen hatten 
539 das Alter von zo Jahren noch nicht erreicht; 814 waren zwischen 20 und 

3o Jahren alt. Die über 3ojährigen waren in dieser Häftlingsgruppe deutlich 
geringer vertreten; 197 Personen hatten ein Alter von 3o bis 4o, 99 eines 

zwischen 4o und so Jahren. Lediglich 29 Häftlinge waren älter als 

so Jahre". 
Aufgeschlüsselt nach nationaler Herkunft waren am 15. August 1944 

1169 (66%) der 1.771 in Buchenwald und dessen Außenlagern konzen-
trierten Sinti und Roma Deutsche und Österreicher; 320 (18,1%) waren 

Tschechen, 102 (5,8%) Staatenlose. 88 (5,1 `)/0) stammten aus Polen, 24 

(1,9 %) aus den Niederlanden, 20 (1,1 %) aus Frankreich, 13 (0,7%) aus 
Belgien und 25 (1,4%) aus anderen Ländern "'. Der Prozentsatz der Deut-
schen, Österreicher und Staatenlosen sowie der niederländischen, französi-

schen und belgischen Häftlinge, die erst im Laufe des Jahres 1944 nach 
Auschwitz deportiert worden waren, lag mithin höher, der Anteil der 

Tschechen und Polen niedriger als im Birkenauer »Zigeunerfamilienlager« 

BIle 2". 
Bis Mitte Dezember 1944 ging der Anteil der Deutschen und Österrei-

cher an den 1687 derzeit in Buchenwald registrierten Sinti und Roma aller-
dings auf 1°12 zurück. Das war primär auf den Rücktransport der ver-

meintlich Arbeitsunfähigen nach Auschwitz-Birkenau zurückzuführen, 
unter denen sich ja vor allem Kinder und Jugendliche aus deutschen und 

österreichischen Familien befanden. Daß die Gesamtzahl der Sinti und 
Roma dennoch im Vergleich zum August nur um 84 Personen zurückge-

gangen war, ergab sich aus einem Transport ungarischer Roma nach Bu-
chenwald, deren Anteil an der Häftlingsgruppe der Zigeuner dadurch auf 

157 Personen (9,3 %) wuchs 223. 
Nicht alle Männer, die am 31. Juli 1944 aus dem Birkenauer Lagersektor 

B II e abtransportiert worden waren, hatte man nach Buchenwald dirigiert. 
213 Personen, 199 mit deutscher Staatsangehörigkeit und 14 Staatenlose, 

wurden in das Männerlager des KZ Ravensbrück verbracht. Sie erhielten 
dort die Häftlingsnummern 95o9 bis 9719 sowie 9722 und 9723 224. Bei ih-

nen handelte es sich weitenteils um jene vormaligen Wehrmachtsangehöri-
gen, denen die SS in Birkenau unter der Bedingung der Sterilisation die 

Freiheit versprochen hatte und die während der zweiten Maihälfte 1944 in 
die Blöcke Io und II des Stammlagers Auschwitz I überstellt worden wa-

ren, sowie um weitere ehemalige Soldaten 2". In Ravensbrück gelang es 

dem Anfang 1945 aus Auschwitz nachgekommenen Dr. Franz Lucas nicht 
mehr, alle 213 Personen zu sterilisieren. Wieviele seinem Eingriff entkom-

men konnten, ist unbekannt "6. Während zwei Häftlinge flüchteten, sieben 
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entlassen und acht am 3o. September 1944 in das KZ Bergen-Belsen über-
stellt wurden, verbrachte man die restlichen am 3. März 1945 von Ravens-
brück in das KZ Sachsenhausen. Dort wurden sie am 13. April 1945 in die 
Einheit Dirlewanger eingereiht und gezwungen, an der Oder in vorderster 
Linie gegen die sowjetischen Truppen zu kämpfen. Einigen wechselten die 
Front oder desertierten; andere fielen in den letzten Kriegstagen'". 

Die 473 Zigeunerinnen, die am 15. April 1944, und jene 490 Frauen und 
Kinder unter zwölf Jahren, die man am 31. Juli 1944"  von Auschwitz in 
das Frauenlager des KZ Ravensbrück verbrachte, wurden dort in einem 
gesonderten Zigeunerblock zusammengefaßt. Vor allem die kleineren Kin-
der rührten die weiblichen Häftlinge des Lagers. »Einmal gegen Abend 
steppte auf dem Tisch ein etwa vierjähriges Mädchen«, erinnert sich etwa 
Dagmar Häjkovä, die als tschechische Widerstandskämpferin in Ravens-
brück festgehalten wurde, »plötzlich wurde Fliegeralarm gemeldet. Die 
Lichter erloschen, von allen Seiten ertönten Sirenen, in der Höhe flogen 
schwere Bombenflugzeuge. Das Mädchen schenkte diesem Geschehen 
keine Aufmerksamkeit. Man hatte ihr für den Tanz Brot versprochen, und 
so tanzte es, solange die Kräfte reichten.« 229  Zahlreiche Zigeunerkinder, 
meist in Lumpen, häufig barfuß, halb verhungert und infolge von Trachom 
nicht selten erblindet, starben im Winter 1944 / 45 '3°. 

Einige Zigeunerinnen wurden zur Zwangsarbeit in den Ravensbrücker 
Außenkommandos des Siemens-Konzerns eingesetzt 	Die Mehrheit 
wurde an das Konzentrationslager Buchenwald und von dort an die Rü-
stungsbetriebe der Hugo Schneider AG (HASAG) in Leipzig-Taucha und 
Altenburg überstellt. 217 der 835 Zigeunerinnen aus diesen beiden Außen-
kommandos wurden im Oktober 1944 von Buchenwald nach Birkenau zu-
rücktransportiert; sie waren als arbeitsunfähig ausgemustert worden. Nach 
einer erneuten ärztlichen Untersuchung in Auschwitz noch einmal für ein-
satzfähig befunden, brachte man sie Ende Oktober 1944 bis auf drei wieder 
nach Ravensbrück 23'. Die aus Belgien deportierte Paprika Galut gehörte zu 
dieser Häftlingsgruppe. Sie wußte bis zu ihrem Rücktransport nach Ausch-
witz nicht, daß ihre Angehörigen in der Nacht vom 2. auf den 3. August 
1944 dort umgebracht worden waren. In den siebziger Jahren dazu befragt, 
ist ihr der doppelte Schock, dem sie sich ausgesetzt sah, gegenwärtig: »On 
attendait qu'ils nous mettent dans les fours crematoires et c'est lä qu'on a ete 
reseignees, meme par des soldats. II y avait des soldats qui etaient de l'autre 
cöte avec des fusils. Alors de loin, an parlait: et ceux qui sont restes ici? 
>Alles tot<, ils sont tous tues nous ont-ils dit. II n'y en avait plus aucun. II n'y 
avait plus que des Juifs dans le camp.» 233  

Im März und April 1945 wurden die Zigeuner als eine Gruppe unter 
zehntausenden Häftlingen aus den KZs Buchenwald, Dora-Mittelbau, Ra-
vensbrück und deren Außenlagern evakuiert'". Per Eisenbahn und mit 
Lastkraftwagen, meist aber zu Fuß wurden sie direkt oder über Mauthau-
sen in das KZ Bergen-Belsen getrieben. Manchmal hatte das Vordringen der 
alliierten Truppen oder die Flucht der deutschen Wachmannschaften ein 
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vorzeitiges Ende dieser »Todesmärsche« zur Folge, auf denen zahllose er-
schöpfte Häftlinge von SS-Angehörigen erschossen wurden. In Bergen-
Belsen führten eine furchtbare Überfüllung des Lagers, katastrophale hy-
gienische Bedingungen, Seuchen, eine völlig unzureichende Unterbrin-
gung und ein Nahrungsmangel, der manche Häftlinge zu Kannibalen wer-
den ließ, kurz vor Kriegsende zu einem kaum vorstellbaren Inferno. Am 
15. April 1945 konnten britische Truppen die Häftlinge, unter ihnen einige 
Sinti und Roma, befreien 235. 



7. Medizinische Experimente 

Die rassistische Vorstellung vom »asozialen« und »arbeitsscheuen« Zigeu-
ner veranlaßte nicht wenige SS-Ärzte, ihre »Kaninchen«, wie ihr Fachjar-
gon lautete, für medizinische Versuche in den KZs aus der Gruppe der Sinti 
und Roma auszuwählen "6. Symptomatisch für diese Einstellung war auch 
eine Äußerung Arthur Nebes vom 5.Mai 1944•  Als Leiter des RKPA um 
seine Meinung zu Meerwasser- und Kälteschockversuchen gebeten, schlug 
er vor, »die asozialen Zigeunermischlinge im Konzentrationslager Ausch-
witz zu verwenden«. Unter ihnen befänden sich »Menschen, die zwar ge-
sund« seien, »aber für den Arbeitseinsatz nicht infrage« kämen "7. Seine 
Stellungnahme entsprach einer in der NS-Spitze unumstrittenen und in der 
deutschen Ärzteschaft weithin akzeptierten Position, die zwischen »höher-
wertigem« und »minderwertigem Leben« unterschied. Reichsgesundheits-
führer Leonardo Conti leitete daraus für die Menschenversuche in den 
Konzentrationslagern ab, daß »gerade in Kriegszeiten«, wo »Millionen der 
Besten und völlig Unschuldige ihr Leben opfern« müßten, auch »der Ge-
meinschaftsschädling seinen Beitrag zum allgemeinen Wohl« zu leisten 

In Auschwitz mußten neben Verwachsenen, Zwergen und jüdischen 
Zwillingen auch Zwillingspaare aus der Gruppe der Sinti und Roma zu den 
medizinischen Experimenten herhalten, die Dr. Josef Mengele für Profes-
sor Otmar von Verschuer, den Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für 
Anthropologie in Berlin, betrieb '39. Mengele selbst trat den Häftlingen im 
Birkenauer »Zigeunerfamilienlager« betont freundlich entgegen, ließ sich 
von ihnen mit »Vater«, »Väterchen« oder »Onkel« anreden und verteilte 
Bonbons an die Kinder'". Wissenschaftlich ehrgeizig, verlangte Mengele 
von dem jüdischen Häftlingsarzt Professor Berthold Epstein, der in Prag 
Kinderheilkunde gelehrt hatte, für ihn eine wissenschaftliche Arbeit zu ver-
fassen. Epstein entschied sich für die Erforschung der im Zigeunerlager 
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grassierenden Noma-Epidemie. Mengele ließ daraufhin im Lagerabschnitt 

B II e eine Abteilung für 45 Noma-kranke Kinder einrichten, sorgte für bes-

sere Kost sowie für Medikamente und photographierte persönlich die Pa-
tienten vor und nach der Behandlung '4'. 

Außerdem gründete Mengele in den Baracken 29 und 31 des Zigeuner-
lagers einen Kindergarten, in dem einige hundert Kinder vom Säuglingsal-

ter bis zum sechsten Lebensjahr von morgens um acht Uhr bis mittags um 
vierzehn Uhr von ausgewählten Häftlingsfrauen — zwei Polinnen, eine 

Nichtzigeunerin aus Deutschland und mehrere Zigeunerinnen — betreut 
wurden. Ebenso wie stillende Mütter erhielten diese Kinder mit ausdrück-

licher Billigung Himmlers eine Sonderverpflegung gemäß dem Satz für 
Ostarbeiterinnen und deren Kinder. Sie sollte bei Säuglingen bis zum Ende 

des ersten Lebensjahres aus einem halben Liter Milch sowie Milchbrei mit 
Zucker und Butter bestehen, bei den Ein- bis Dreijährigen aus einem Liter 

Milch und einem halben Liter Suppe, bei den drei- bis sechsjährigen Kin-
dern aus einem halben Liter Milch, etwas Butter, Weißbrot, Fleischsuppe, 
Marmelade und Schokolade '4'. Die Lebensmittel wurden allerdings viel-

fach von SS-Angehörigen aus dem Magazin gestohlen und auf dem Lager-
schwarzmarkt verschoben'''. Faktisch diente der Kindergarten Mengeles 
medizinischen Experimenten, da er dort auch jene etwa 6o Zwillingspaare 

unter seine Aufsicht stellen konnte, die er für seine Versuchsreihen beob-
achtete und am Ende ermordete 244. 

Mengele wollte mit seinen beiden von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
und der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekten »Au-

genfarbe« und »Spezifische Eiweißkörper« nachweisen, daß »Rasse« und 
Vererbung schicksalhaften Einfluß auf das menschliche Leben hätten. Er 
experimentierte mit Farbpigmenten, ließ messen, wiegen und Proportio-

nen feststellen, entnahm Blutproben, injizierte Seren und Viren. Unzufrie-
den mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Zigeunerhäftlingen, die deren 

Hautfarbe nicht adäquat wiedergaben, ließ Mengele von der Malerin Dinah 
Gottlieb, die aus Theresienstadt nach Auschwitz-Birkenau deportiert wor-

den war, Porträts von Zigeunern anfertigen; sie sollten ihm als Illustratio-
nen einer Monographie über Zigeuner dienen 245 . Mengele veranlaßte 
schließlich, daß die Opfer der medizinischen Versuche in den Gaskammern 
oder durch Genickschuß ermordet wurden; tödliche Injektionen nahm er 

auch selbst vor. Am Ende sezierte Mengele die Ermordeten oder ließ dies 
von seinen Assistenten tun 246. 

Die teilweise heterochromatischen Augen der Zwillinge, die Mengele 
mittels Phenolinjektionen ins Herz umgebracht hatte, wurden zur wissen-

schaftlichen Auswertung ebenso an das Kaiser-Wilhelm-Institut für An-

thropologie in Berlin-Dahlem gesandt wie die gleichfalls verschiedenfarbi-
gen Augenpaare einer achtköpfigen Familie. Eine Mitarbeiterin des Kaiser-

Wilhelm-Instituts, Dr. Magnussen, verfaßte über die Resultate einen 
Aufsatz für die »Zeitschrift für induktive Abstammungslehre und Verer-

bungsforschung«, der 1944/45  jedoch nicht mehr veröffentlicht wurde"'. 
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Wie Mengeles Forschungsprojekte zu den Eiweißkörpern und zur hete-
rochromatischen Iris bei Zwillingen sollten auch die Versuche, die Professor 
Werner Fischer, der Leiter der serologischen Abteilung des Robert-Koch-
Instituts für Infektionskrankheiten, durchführte, das erb- und rassebiolo-
gische Paradigma fundieren. Fischer, der 1938 erste Experimente über 
»Serum-Verschiedenheiten bei menschlichen Rassen« durchgeführt hatte, 
wollte anhand von Flockungs- und Komplementbindungsreaktionen zwi-
schen menschlichem Serum und demjenigen immunisierter Kaninchen 
nachweisen, daß sich das Blut von Zigeunern von dem der »weißen Rasse« 
unterscheide. Auf Fürsprache Himmlers und des Reicharztes SS Dr. Gra-
witz begann er 1942 mit 4o Zigeunern zu experimentieren, die im KZ Sach-
senhausen festgehalten wurden. Das Vorhaben wurde stillschweigend ab-
gebrochen 248. 

Andere medizinische Experimente in den Konzentrationslagern zielten 
auf den präventiven Schutz vor vermeintlichen oder realen Bedrohungen, 
denen deutsche Soldaten im Krieg ausgesetzt sein konnten. Diese Men-
schenversuche mit Fleckfieberimpfstoffen, Phosgen-Gas und zur Trink-
barmachung von Meerwasser implizierten erneut, daß das Leben eines An-
gehörigen der »deutschen Volksgemeinschaft« wertvoller sei als das eines 
vorgeblich »minderwertigen« KZ-Häftlings. Dessen dauerhafte gesund-
heitliche Schädigung oder gar Tötung infolge des medizinischen Versuchs 
wurde von den Experimentierenden in Kauf genommen. Mit den Worten 
des Hygienikers Professor Rose, der eine für sechs Menschen tödliche Imp-
freihe im KZ Buchenwald angeregt hatte: »Vom Standpunkt meiner Ver-
antwortung, als Hygieniker, aus gesehen, würde natürlich die Verantwor-
tung für die Toten, die infolge der Anwendung eines von mir empfohlenen, 
aber in Wirklichkeit unbrauchbaren Impfstoffes gestorben wären, wesent-
lich schwerer auf mir lasten« »als der Anteil an der Verantwortung« für eine 
Versuchsreihe mit KZ-Häftlingen, zumal es sich um Personen gehandelt 
habe, die »in ordnungsgemäßer Weise von den zuständigen staatlichen Stel-
len« — gemeint ist das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt — »bestimmt 
worden« seien 249. 

Die Versuche mit Impfstoffen gegen Fleckfieber sollten die SS-Truppen 
in Osteuropa vor dieser Epidemie schützen. Sie wurden von Reichsärzte-
führer Conti und Reichsarzt SS Grawitz veranlaßt und von Januar 1942 an 
im Block 46 des KZ Buchenwald unter maßgeblicher Beteiligung des Lage-
rarztes Ding-Schuler durchgeführt. Das Besondere der Versuchsreihe lag 
darin, daß sowohl die Geimpften als auch die nicht geimpften Kontrollper-
sonen künstlich mit Fleckfieber infiziert wurden. Die Todesrate betrug 
etwa 15 Prozent. Nachdem sich anfangs Freiwillige, denen man Zusatzkost 
versprochen und eingeredet hatte, die Impfungen seien harmlos, für die 
Experimente gemeldet hatten, mußte die Lagerführung die Versuchsper-
sonen bald selbst bestimmen. Dazu verlangten Dr. Ding-Schuler und die 
Leitung des KZ schriftliche Anweisungen. Ende Februar 1944 bekanntge-
geben, besagten sie, daß »Berufsverbrecher« mit mindestens zehn Jahren 
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Haft für die Versuche zu selektieren seien'''. Tatsächlich wurden auch an-
dere Häftlinge für die Versuche ausgewählt. Als Professor Rose, der Chef 
der Abteilung Tropenmedizin am Robert-Koch-Institut und beratender 
Hygieniker des Sanitätswesens der Luftwaffe, im Dezember 1943 ein däni-
sches Fleckfieber-Serum aus Mäuseleber an KZ-Häftlingen erprobt wissen 
wollte, »überstellt(e)« man ihm auf Geheiß des SS-Wirtschafts-Verwal-
tungshauptamtes 3o Zigeuner. Während der »Fleckfieber-Impfstoff-Ver-
suchsreihe VIII«, die daraufhin am 8.März 1944 begonnen wurde und am 
2. Juni 1944 endete, erkrankten sämtliche Versuchspersonen. Je drei Ge-
impfte und Nichtgeimpfte starben'''. 

Anders als in Buchenwald dienten die Fleckfieberversuche im Konzen-
trationslager Natzweiler nicht der Erprobung bereits bekannter Impf-
stoffe. Dort ging es vielmehr um ein neues Serum, das Professor Eugen 
Haagen, Ordinarius für Hygiene an der Reichsuniversität Straßburg, ent-
wickelt hatte. Haagen führte seine Experimente im Auftrag des Sanitätswe-
sens der Luftwaffe und mit Unterstützung des Reichsforschungsrates 
durch. Gefördert wurde er zudem durch Himmler persönlich, durch das 
SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt und das Institut für Wehrwissen-
schaftliche Zweckforschung der Waffen-SS. Haagen erprobte seinen Impf-
stoff im Mai 1943 zunächst an 25 polnischen KZ-Häftlingen des Lagers 
Schirmeck, das dem KZ Natzweiler angegliedert war. Dabei starben zwei 
Personen. Während bei diesem Experiment umstritten ist, ob Haagen zu 
einer Nachinfektion''' mit Fleckfieber griff, wandte sich der Mediziner 
danach mit dem expliziten Ziel, »Infektionsversuche an Geimpften v01711-

nehmen«, an das SS-Amt »Ahnenerbe«. Es sollte sich nach »geeignete(n) 
Impflinge(n)« umtun. Der Geschäftsführer des »Ahnenerbe» Wolfram Sie-
vers verwendete sich in der Tat dafür, daß — wie er an Haagen schrieb —
»Ihnen der gewünschte Personenkreis zur Verfügung gestellt wird.« "3  

Am 7. November 1943 wurden daraufhin wo Häftlinge aus dem Zigeu-
nerlager in Auschwitz-Birkenau nach Natzweiler verbracht. Sie wurden 
von Haagen am 13. November »einer Besichtigung auf ihre Eignung für die 
geplanten Fleckfieberschutzimpfungen unterworfen.« Ihr Zustand ent-
sprach nicht dem eines »normal ernährten« und »gesunden« Soldaten. 
»Leider waren diese Menschen«, schrieb Haagen an Professor Rose, der in 
Buchenwald Fleckfieberexperimente anstellen ließ, »in einem derart redu-
zierten Zustand, daß schon 18 auf dem Transport gestorben waren; der 
Rest war ebenfalls so jämmerlich, daß er für Impfzwecke nicht verwertet 
werden konnte.« '" Oder in der Erinnerung eines Natzweiler-Häftlings, 
dem sich die Zigeuner als Menschen und nicht als verdinglichte Objekte 
darstellten: »Drei Autos voller Häftlinge in Zebrakleidung, Zigeuner. 
Einige lagen oder saßen auf dem Boden, hohlwangig, fiebernd und vor 
Schwäche nicht mehr in der Lage, sich zu erheben, die anderen waren vor 
Hunger so schlapp, daß sie kaum noch kriechen konnten. Zwischen ihnen 
lagen einige Tote, die auf der Fahrt vom Bahnhof zum Lager hinauf gestor-
ben waren. Das Bild im zweiten Wagen war das gleiche. Das dritte Auto 
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war halb gefüllt mit Toten, die aufeinander geschichtet dalagen. Ein Beweis 
dafür, daß sie schon am Bahnhof tot ins Auto gepackt wurden. Die andere 
Hälfte des Wagens war mit dem Rest der kranken und schwachen Zigeuner 
gefüllt...« "' Jene Häftlinge, die Mitte Dezember 1943 noch lebten, wur-
den nach Auschwitz-Birkenau zurücktransportiert'''. 

Auf Grund seines vehementen Protestes gegen das »vorliegende(n) Häft-
lingsmaterial«"' erhielt Haagen an ihrer Stelle 90 neue »Impflinge« aus 
Auschwitz-Birkenau. Wieder waren es Zigeuner. Sie hatten sich freiwillig 
gemeldet, da ihnen ein Einsatz zu «Aufbauarbeiten in Deutschland« vorge-
gaukelt worden war's'. Die gemäß Haagens Wünschen nun kräftigeren 
Häftlinge wurden in zwei Versuchsgruppen eingeteilt. 45 Personen wurden 
durch Hauteinritzung (Skarifikation), 45 intramuskulär geimpft; zumin- 
dest einige hatte man zuvor mit Flecktyphus infiziert 	»Eines Tages teilte 
man uns mit«, erinnert sich ein Teilnehmer dieser Versuchsreihe, »daß 
Ärzte kommen würden, um an uns eine Impfung vorzunehmen. Wir 
bräuchten keine Angst zu haben, denn es würde auch eine Gegenspritze 
verabreicht.« Und: «An meinem linken Oberarm wurde eine Impfung vor-
genommen. Alle sind davon krank geworden, sie bekamen hohes Fieber. 
Einer wurde verrückt. Er hat sich immer und immer wieder mit dem Holz-
schuh auf den Kopf gehauen, bis er ein paar Tage später starb. Er blieb nicht 
der einzige, der nach den Versuchen wahnsinnig wurde. Ich blieb noch vom 
Fieber verschont. Die anderen konnten wegen des hohen Fiebers nicht 
mehr essen. Einige sind in unserem Zimmer gestorben. Als es den anderen 
wieder besser ging, bekam ich hohes Fieber. Mehrere Tage hatte ich starke 
Schweißausbrüche — wie in Wasser gebadet —, aber ich überlebte.« 16° Bei 
dieser Versuchsreihe starben mindestens 29 Personen. Haagen führte seine 
Experimente in Natzweiler bis zur Auflösung des Lagers im Sommer 1944 

fort. Zu Schutzimpfungen gegen die Fleckfieberepidemie, die zur gleichen 
Zeit in diesem KZ grassierte, hatte er nach eigener Aussage »keine Zeit« '6'. 

Ebenfalls im KZ Natzweiler führte Professor Otto Bickenbach Phosgen-
Versuche durch'''. Bickenbach glaubte mit dem für Gasmaskenfilter ver-
wandten Tetramin-Hexametyl (Urotropin) ein Vorbeugemittel gegen die 
Erstickungserscheinungen entdeckt zu haben, die von Phosgen-Kohleno-
xidchlorid, einem farblosen, leicht kondensierbaren, im 1. Weltkrieg als 
Kampfstoff eingesetzten Gas hervorgerufen wurden. Als man 1943 in der 
SS-Führung wähnte, die westliche A llierten planten den Einsatz von Phos-
gengas, erregte Bickenbach mit seinen Forschungen Himmlers Aufmerk-
samkeit'''. Nach eigener Aussage führte er daraufhin einen Selbstversuch 
sowie Experimente mit Tieren durch. Dann setzte er 24 KZ-Häftlinge, die 
sämtlich durch Urotropin geschützt gewesen seien, dem Gas aus. Andere 
Zeugnisse für diese Experimente, bei denen laut Bickenbach keine Person 
einen ernsthaften Gesundheitsschaden davongetragen habe, existieren 
nicht. Belegt sind hingegen vier Experimentalreihen, zu denen im Sommer 
1944 4o Häftlinge des KZ Natzweiler oder — mit Bickenbach — «Menschen 
mittleren Lebensalters, fast alle in schlechtem Ernährungs- und Kräftezu- 
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stand« genötigt wurden. Bei diesen Versuchspersonen handelte es sich um 

In einem Brief an Professor Karl Brandt bezeichnete Bickenbach den 

Versuch XV als charakteristisch für die Gesamtanordnung: »Von 4 Ver-

suchspersonen wurde die eine oral, die zweite intravenös geschützt, die 

dritte erhielt eine intravenöse Injektion von Hexamethylentetramin nach 

der Vergiftung, ... die vierte blieb ohne jede Behandlung. Die vier Personen 

kamen in die Kammer, in der eine Ampulle mit 2,7g Phosgen zertrümmert 

wurde. Die Versuchspersonen blieben 25 Minuten in dieser Konzentra-

tion.« Während der »intravenös Geschützte« gesund geblieben sei, »be-

kam« der »oral Geschützte« ein »leichtes Lungenödem, später eine Bron-

chopneunomie und Pleuritis« ; der erst nach der Gasvergiftung mit Urotro-

pin Injezierte litt unter einem schwereren Lungenödem. Der 1907 geborene 

Zirko Rebstock, der den Gang in die Versuchskammer ungeschützt hatte 

antreten müssen, starb nach wenigen Stunden. Die Sektion des Toten ergab 

»den charakteristischen Befund eines sehr schweren Lungenödems«. Ins-

gesamt wurde die Phosgenkonzentration von Versuch zu Versuch gestei-

gert. Beim letzten Experiment starben mit Andreas Hodosi, Adalbert Eck-

stein und Josef Reinhardt drei der vier zur Beteiligung genötigten Häft-

linge ''s. 

Die Versuche zur Trinkbarmachung von Meerwasser '66, die im Sommer 

1944 im Konzentrationslager Dachau angestellt wurden, gingen auf die 

Himmlersche Lektüre eines ins Deutsche übersetzten Artikels aus der ame-

rikanischen Presse zurück. Dort war von einer Installation zur Umwand-

lung von Salz- und Trinkwasser die Rede, die über dem Meer abgestürzte 

Kampfflieger vor dem Verdursten retten könne. Himmler wünschte, »be-

schleunigt einen solchen Apparat zu beschaffen«. Über seinen Persön-

lichen Stab ließ er Mitte Januar 1944 bei der Kriegsmarine anfragen, ob man 

»bereits solche Apparate in Gebrauch« habe '67. 

Von der Marine an die Luftwaffe weitergeleitet, erhielt Himmlers Stab 

von deren Technischem Amt die Auskunft, es stünden zwei Methoden zur 

Trinkbarmachung von Meerwasser vor der praktischen Erprobung. Das 

erste Verfahren, mit dem sich das Meerwasser tatsächlich entsalzen ließ, 

hatte Dr. Konrad Schäfer vom Forschungsinstitut der Luftfahrtmedizin 

entwickelt; es stand vor der Produktion durch die I. G. Farben. Das zweite, 

von dem Wiener Luftwaffeningenieur Berka vorgeschlagene Mittel (»Ber-

katit«) vermochte lediglich den Geschmack des Salzwassers zu verbessern 

und durch seinen Vitamin-C-Gehalt angeblich auch die Kochsalzausschei-

dung der Nieren zu erhöhen z6S. Während nun das Technische Amt der 

Luftwaffe aus Kostengründen für das Berkatit plädierte, lehnte die Sani-

tätsinspektion der Luftwaffe und dort insbesondere der Referent für Luft-

fahrtmedizin Stabsarzt Dr. Becker-Freyseng '69  dieses Mittel aus medizini-

schen Gründen als unwirksam und schädlich ab. 

Da man sich am 19. und 20. Mai 1944 auf einer gemeinsamen Sitzung 

zwischen Reichsluftfahrtministerium, Oberkommando der Marine und 
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Luftfahrtmedizinischem Forschungsinstitut auf keines der beiden Verfah-
ren einigen konnte, erwog man eine neuerliche Testreihe. In deren Verlauf 
sollte eine der Versuchsgruppen an Flüssigkeit zwölf Tage lang nur Berkatit 
zu sich nehmen. Da nach Auffassung des Chefs des Luftwaffen-Sanitätswe-
sens Professor Oskar Schröder bei dieser Personengruppe »mit dauernden 
gesundheitlichen Schädigungen bezw. dem Tode« zu rechnen sei, sollten 
dafür »Leute genommen werden, welche seitens des Reichsführers SS zur 
Verfügung gestellt werden.« Mit dieser Vorstellung, die den Tod vorgeb-
lich »minderwertiger« Menschen zu riskieren bereit war, trat Schröder am 
7. Juni 1944 an Himmler heran und bat ihn, »40 gesunde Versuchsper-
sonen« für vier Wochen zu einer Testreihe im Laboratorium des KZ Da-
chau zur Verfügung zu stellen '7°. Himmler seinerseits hatte Mitte Mai vor-
sorglich bei Professor Karl Gerhardt, dem Oberstem Kliniker beim Reichs-
arzt SS, bei Richard Glücks, dem Leiter der Amtsgruppe D (Konzentra-
tionslager) im SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, und bei Arthur Nebe 
vom RKPA anfragen lassen, welche KZ-Häftlinge sie für die Testreihe vor-
schlagen könnten. Während Glücks »Juden oder solche Häftlinge« anriet, 
die »aus der Quarantäne zu entnehmen« seien, empfahl Nebe, die »erfor-
derliche Anzahl Versuchspersonen« aus den »asozialen Zigeunermischlin-
ge(n) im Konzentrationslager Auschwitz« auszuwählen. Dagegen wandte 
der Reichsarzt SS Dr. Grawitz auf Grund seines Verständnisses von 
»Rasse« ein, die Zigeuner brächten »bei ihrer teilweise andersartigen rassi-
schen Zusammensetzung möglicherweise Versuchsergebnisse«, die »auf 
unsere Männer nicht ohne weiteres anzuwenden sind.« Himmler ent-
schied: »Ja. Zigeuner u. zur Kontrolle 3 andere« '7'. 

Daraufhin wurden die im KZ Buchenwald festgehaltenen Zigeunerhäft-
linge mit der falschen Behauptung, es gehe um ein Arbeits- oder ein Bom-
benräum-Kommando, zu einer Meldung für das KZ Dachau aufgefordert. 
Unter den getäuschten Freiwilligen wählte man 44 Personen aus, die am 
Bestimmungsort erfuhren, daß sie für ein medizinisches Experiment vorge-
sehen waren'''. Ob ihnen in Dachau von ärztlicher Seite die Möglichkeit 
gegeben wurde, von den Versuchen zurückzutreten, ist umstritten. Unter 
den Bedingungen des Konzentrationslagers dürfte ein solches Angebot von 
den Häftlingen aus Angst vor SS-Repressionen ohnehin nicht ernstlich er-
wogen worden sein '73. 

In Absprache mit dem »Ahnenerbe«-Geschäftsführer Sievers wurde im 
Konzentrationslager Dachau eine Forschungsstation eingerichtet. Für die 
Experimente zeichnete Professor Eppinger aus Wien verantwortlich, für 
deren praktische Durchführung sein Oberarzt Dr. Wilhelm Beiglböck. Die 
Versuchspersonen wurden in vier Gruppen eingeteilt, von denen eine hun-
gern und dursten sollte, während die übrigen drei mit Seenotproviant ver-
pflegt wurden, aber unterschiedliches Wasser zu sich nehmen mußten —
reines Meerwasser, Berkatit und Schäfer-Wasser "4. Während der bis zu 
zehntägigen Versuche litten die Versuchspersonen, die reines Meerwasser 
oder Berkatit trinken mußten, unter Durchfall; sie magerten stark ab, beka- 
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men hohes Fieber und konnten sich nicht mehr auf den Beinen halten. 
Gleichwohl führte Beiglböck auch an ihnen die sehr schmerzhaften Leber-
und Rückenmarkpunktionen durch. Manchen wurde der Durst so uner-
träglich, daß sie sich in unbeobachteten Momenten auf Eimer stürzten, die 
mit Putzwasser gefüllt waren, oder feuchte Scheuerlappen aussaugten "s. 
Beiglböck selbst gab nach Kriegsende »Krampfzustände und Verzweif-
lungsausbrüche« unter den Versuchspersonen zu "6. Während des Experi-
ments hatte er zur »Versuchsperson 23« festgehalten: »Er nimmt keinen 
Anteil an seiner Umgebung. Er bittet nur, wenn er aus seinem benomme-
nen Zustand aufwacht, um Wasser. Das Aussehen ist sehr schlecht und 
verfallen, der Allgemeinzustand besorgniserregend.« "7  Während des 
Nürnberger Ärzteprozesses bestritt Beiglböck Todesfälle und körperliche 
Dauerschäden als Folge der Experimente. Der ehemalige Häftling Josef 
Tschofenig, der seit dem Sommer 1942 die Röntgenabteilung des KZ Da-
chau geleitet hatte, erklärte dagegen, daß lebensgefährlich erkrankte und 
sterbende Häftlinge aus der Beiglböckschen Versuchsstation ins Kranken-
revier überführt worden seien, um die Todesziffer während der Experi-
mente zu verschleiern "8. 

Ein weiterer Typus medizinischer Experimente zielte auf die »Ausmer-
zung« vorgeblich »minderwertiger« »Rassen« und Personengruppen durch 
serielle Unfruchtbarmachung, wobei man auch die Versuchspersonen aus 
diesen für »minderwertig« erklärten Gruppen selektierte X79. Es wurden 
verschiedene Vorschläge zur Massensterilisation an Himmler herangetra-
gen, der seinerseits an einer »billigen und schnellen Sterilisationsmethode« 
gegen jene interessiert war, die er als »Feinde des Deutschen Reiches« klas-
sifizierte'''. Sowohl der pensionierte Militärarzt Adolf Pokorny aus dem 
nordböhmischen Komotau (Chomutov), der die »3 Millionen in momen-
tan deutscher Gefangenschaft befindlichen Bolschewisten sterilisiert« wis-
sen wollte, als auch der stellvertretende NSDAP-Gauleiter in Niederdonau 
Karl Gerland machten Himmler 1941 /42 auf eine Publikation aufmerk-
sam, derzufolge es dem Dresdner Biologischen Institut Dr. Madaus & Co 
mit dem Extrakt der südamerikanischen Schweigrohrpflanze (Caladium 
seguinum) gelungen war, Ratten und Mäuse unfruchtbar zu machen. Ger-
land regte an, den Leiter des NSDAP-Gauamtes für Rassenpolitik in Nie-
derdonau Dr. Fehringer in Zusammenarbeit mit dem Pharmakologischen 
Institut der Universität Wien mit Schweigrohr-Versuchen an den »Insassen 
des Zigeunerlagers Lackenbach« zu beauftragen. Da sich die Einfuhr von 
Caladium seguinum unter Kriegsbedingungen aber als ebensowenig reali-
stisch erwies wie eine Eigenzüchtung in Treibhäusern oder gar die syntheti-
sche Herstellung von Schweigrohr-Extrakt, ließ man dieses Verfahren im 
Herbst 1942 fallen 

Eine zweite Methode zur seriellen Unfruchtbarmachung hatte Viktor 
Brack, der Verwaltungsleiter der Hitlerschen Privatkanzlei, 1941 ins Ge-
spräch gebracht. Er schlug vor, den Unterleib der Opfer durch hohe Dosen 
von Röntgenstrahlung soweit zu verbrennen, daß »eine Kastration mit al- 
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len ihren Folgen eintritt.« Den Kastrierten selbst sollte die Verbrennung 
verheimlicht werden, indem man sie unter einem Vorwand Formulare aus-
füllen oder Fragen an einem Schalter beantworten ließ, hinter dem starke 
Röntgengeräte auf sie gerichtet werden sollten 	Himmler gegenüber ar- 
gumentierte Brack 1942, unter den »ca. io Millionen europäischen Juden« 
seien »mindestens 2-3 Millionen sehr gut arbeitsfähiger Männer und 
Frauen enthalten«, die es »fortpflanzungsunfähig«, aber arbeitsbereit zu 
»erhalten« gelte'''. Dr. Horst Schumann, der in Auschwitz mit der experi-
mentellen Erprobung des Röntgenverfahrens an »entsprechende(m) Mate-
rial(s)« beauftragt wurde, kam allerdings zu dem Resultat, daß die Kastra-
tion eines Mannes auf diesem Wege ausgeschlossen sei '84. Nach Aussage 
des Rapportschreibers des Zigeunerlagers Tadeusz Joachimowski wandte 
Schumann das Röntgenverfahren in Auschwitz auch gegen Zigeunerinnen 
an. Diese Frauen seien infolge der hohen Strahlungsdosis gestorben. Die im 
Krankenbau des KZ Ravensbrück eingesetzte Polin Gustawa Winkowska 
erinnert sich, daß auch dort ein Arzt aus Auschwitz Zigeunermädchen mit 
Röntgenstrahlen sterilisiert habe, ohne sie zu betäuben '8s. 

Professor Carl Clauberg aus Königshütte schlug ein drittes Verfahren 
zur »operationslosen Unfruchtbarmachung« vor, das auf der intrauterinen 
Reizwirkung einer Gebärmutter-Injektion beruhen sollte'''. 1942 mit Ex-
perimenten im KZ Auschwitz beauftragt, die Himmlers Frage, »welche 
Zeit etwa für die Sterilisierung von i000 Jüdinnen infrage käme«, beant-
worten sollten, meldete Clauberg am 7. Juni 1943, »der Augenblick« sei 
»nicht mehr sehr fern, wo ich sagen kann, >von einem entsprechend einge-
übten Arzt an einer entsprechend eingerichteten Stelle mit vielleicht 10 

Mann Hilfspersonal< »höchstwahrscheinlich mehrere hundert — wenn nicht 
gar loco — an einem Tage<.«187  Gleichwohl kam Claubergs Verfahren in 
Auschwitz über das Experimentierstadium nicht hinaus. 

Nach der Räumung des Lagerkomplexes von Auschwitz durch die SS 
verlegte Clauberg seine Versuche um die Jahreswende 1944/45  in das KZ 
Ravensbrück'''. Durch das falsche Versprechen einer späteren Freilassung 
getäuscht, meldeten sich dort zahlreiche Zigeunerinnen zur Sterilisation. 
Andere wurden von der Gestapo-Abteilung des Lagers dazu gezwun- 
gen 	Unter den Sterilisationsopfern waren Mädchen unter zehn Jahren. 
Ohne Narkose injiziert und danach gezwungen, für ein Röntgenbild der 
Gebärmutter eine Kontrastflüssigkeit'" einzunehmen, wurden die Frauen 
und Mädchen trotz ihrer enormen Schmerzen sofort in ihren Block zu-
rückgeschafft; dort blieben sie sich selbst überlassen"'. Die Zahl der auf 
diese Weise Sterilisierten betrug nach Schätzungen aus dem Kreis der Häft-
linge 292  mindestens 140. Etwa zehn starben an Bauchfellentzündungen 
oder anderen Folgen des Eingriffs "3. Von den Überlebenden der Versuche 
leiden viele bis heute an starken Schmerzen '94. 

Für das KZ Ravensbrück lassen sich aber nicht nur Sterilisationen nach 
Claubergs Methode nachweisen, sondern auch operative Unfruchtbarma-
chungen von Zigeunerinnen, Schwangerschaftsabbrüche bis in den neun- 
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ten Monat und Kindestötungen, die Erschießung von Zigeunerfrauen im 
Februar und die Vergasung von Schwangeren im März 1945 '95. Im Män-
nerlager von Ravensbrück sterilisierte Dr. Franz Lucas Anfang 1945 eine 
größere Anzahl jener 213 deutschen und österreichischen Sinti und Roma, 
die als ehemalige Wehrmachtsangehörige aus Auschwitz-Birkenau dorthin 
überstellt worden waren '96. 



8. Die Zwangssterilisation außerhalb der 
Konzentrationslager 1944/45 

Parallel zur Ermordung der Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau und 
der Zwangssterilisation innerhalb des Lagerkosmos wurden außerhalb der 
KZs die Sterilisationen, die in unsystematischer Form bereits vor 1943 /44 
begonnen hatten, seit Anfang 1944 gezielt in Angriff genommen. Die »Un-
fruchtbarmachung von Zigeunermischlingen«, die der Kripo als »sozial an-
gepaßt« galten und deshalb nicht nach Auschwitz-Birkenau deportiert 
worden waren, wurde vom RKPA auf dem Erlaßwege exakt geregelt. Zu-
nächst waren die Betroffenen von der Kriminalpolizei »anzuhalten, den 
Eingriff möglichst bald an sich vornehmen zu lassen.« '97  Dabei sei bei den 
über Zwölfjährigen die »Einwilligung« »anzustreben«; im Falle einer Wei-
gerung entscheide das RKPA über »das zu Veranlassende« "S. Bei Kindern 
unter zwölf Jahren sollte der gesetzliche Vertreter präventiv das »erforder-
liche schriftliche Einverständnis« erteilen. Diese Anweisung befolgend, 
schrieb die Kriminalpolizeistelle Essen an das KZ Auschwitz, die Lagerlei-
tung solle bei einem dort festgehaltenen Sinto die »Einverständniserklä-
rung« für die Sterilisation seiner noch in Freiheit lebenden minderjährigen 
Kinder »vollziehen« lassen. Das erwies sich aber als nicht möglich, da der 
Betreffende, wie die Lagerkommandantur antwortete, inzwischen in das 
KZ Buchenwald »weitergeleitet« worden sei X". 

Zur »Vornahme der Eingriffe« waren jene Krankenhäuser und Ärzte 
vorgesehen, die schon nach dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses« Sterilisationen vorgenommen hatten. Die »Operateure« wurden 
verpflichtet, den jeweiligen Kriminalpolizeistellen in doppelter Ausfüh-
rung Meldung über den »Eingriff« zu erstatten. Ein Exemplar wurde an das 
RKPA, das zweite an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet. Die 
Krankenhauskosten wurden »bis zur Höhe der Mindestsätze der ärztlichen 
Gebührenordnung und der in öffentlichen Krankenanstalten von der Orts-
krankenkasse am Ort der Krankenanstalten gezahlten Beträge« vom 
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Reichsinnenministerium erstattet. Fahrt- und sonstige Kosten übernahm 
die Kriminalpolizei. Die Erstattung des Verdienstausfalls sollte »bei dem 

infragekommenden Menschenmaterial«, »besonders streng gehandhabt 

und besonders niedrig gehalten« werden. Es seien nur solche Personen in 
Betracht zu ziehen, die einer »wirklich produktiven Arbeit« nachgingen. 

»Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung« sollte die Abwicklung dieser 
Finanzfragen von den örtlich zuständigen Polizeikassen übernommen wer-

den'''. 
Entgegen den Vereinbarungen, die die RHF und das Rasse- und Sied-

lungshauptamt am 15.Januar 1943 mit dem RKPA getroffen hatten ", 

wurden diese beiden Institutionen nicht an den Entscheidungen zur 
Zwangssterilisation beteiligt, die der »Schnellbrief« des RSHA vom 29. Ja-
nuar 1943 für »sozial angepaßte« »Zigeunermischlinge« vorschrieb. Invol-

viert war dagegen der »Reichsausschuß zur wissenschaftlichen Erfassung 

von erb- und anlagebedingten schweren Leiden«, der schon 1942 die 
Zwangssterilisation von Sinti und Roma betrieben hatte. Der Reichsaus-

schuß leitete die Verfahren mit standardisierten Schreiben ein, die er nun an 
das RKPA und nicht mehr an die Sterilisationsopfer selbst richtete 3°'. 

Unter jenen, die als »Zigeunermischlinge« zwangssterilisiert werden 
sollten, waren zahlreiche Personen, die sich nicht als Sinti oder Roma ver-

standen, sondern sich der nichtzigeunerischen Mehrheitsbevölkerung in 
Verhalten und Mentalität stark angenähert oder vollkommen angeglichen 

hatten. Viele Männer hatten im 1. oder 2. Weltkrieg ihren Militärdienst ver-
richtet; einzelne gehörten der NSDAP an. Als seßhafte, meist lohnabhän-
gige Erwerbstätige betonten sie den Unterschied ihrer Lebensweise zu je-

ner der von ihnen als »fahrend« oder »umherziehend« beschriebenen Zi-
geuner. Sie setzten sich gegen die Zwangssterilisation zur Wehr, indem sie 

nicht nur die Unterschrift unter die geforderte Zustimmungserklärung ver-
weigerten, sondern sich auch mit Briefen an den »Führer« wandten oder 

gar in völliger Verzweiflung den gemeinsamen Selbstmord aller Familien-
angehörigen ankündigten }°}. Ein Schwerkriegsbeschädigter beschwerte 

sich bei Hitler, seine Vorladung und Vernehmung durch die Kripo habe der 
»Verurteilung eines Verbrechers« geglichen, während er als Soldat und 

Kriegsverletzter doch ein Anrecht darauf habe, als »Ehrenbürger der 
Nation« geachtet zu werden. Die Nachforschungen, die die RHF darauf-

hin mit Fragen wie »Galt er als normal begabt oder dumm oder schlau 
und gerissen oder intelligent?« und »Gehorchte er?« bei Arbeitgebern und 

der NSDAP-Kreisleitung anstellte, ergaben, daß der Beschwerdeführer 
»den zigeunerischen Sippen entfremdet« sei. Gleichwohl forderte die 

Kripo den Bürgermeister weiterhin auf, »die Einverständniserklärung zur 
Unfruchtbarmachung durch H. vollziehen zu lassen«. Die konstante Wei-

gerung des Betroffenen war am Ende erfolgreich, da die Kripo eine 

Zwangssterilisation in den Wirren der letzten Kriegsmonate nicht durch-

setzen konnte }°^ 
Die gesellschaftlichen Auflösungserscheinungen und die alliierten Bom- 
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benangriffe hatten nicht nur in diesem Fall aus dem westfälischen Werl zur 
Folge, daß die kriminalpolizeilichen Verfügungen nicht mehr griffen. Auch 
in Berlin, Bremen, Duisburg, Düsseldorf und Siegen konnten die Sterilisa-
tionen nicht in dem Umfang verwirklicht werden, den Polizei und Rassen-
hygieniker anstrebten 3°S. 

Sterilisationen konnten auch dann verhindert werden, wenn untere Poli-
zeibehörden und Gemeindeverwaltungen ihre Handlungsspielräume zu-
gunsten der gefährdeten Personen ausnutzten. Von dieser Möglichkeit 
machten sie jedoch kaum Gebrauch. Einzelne Kriminalpolizisten gaben 
Sinti den Rat, beim zuständigen Zigeunersprecher einen Antrag auf Einstu-
fung als »reinrassige Zigeuner« zu stellen, um der Sterilisation zu entge-
hen "6. Bekannt ist außerdem, daß der Bürgermeister der Stadt Laasphe 
sich im März 1944 gegen die Sterilisation der dort noch lebenden Zigeuner-
familien ausprach. Er berief sich mit Erfolg auf eine Ausnahmebestim-
mung, die eine »besondere Behandlung« für jene Personen in Aussicht 
stellte, die »nur noch einen geringen Zigeunereinschlag« besäßen sowie 
»durch ihr bisheriges Verhalten«, »ihre ganze Lebensweise« und »ihre Seß-
haftigkeit« »bewiesen« hätten, daß sie »zum Ariertum neigen« 3". 

Von der Kriminalpolizei mit der Alternative Auschwitz oder Sterilisa-
tion konfrontiert, entschieden sich viele der als »Zigeunermischling« Stig-
matisierten für die zweite Möglichkeit, um ihr Leben zu retten 3°8. Manch-
mal setzte die Kripo die Betroffenen monatelang unter Druck, um ihnen 
eine »freiwillige« Zustimmung zur Sterilisation abzuzwingen. Einem 24-
jährigen Mann, der für sich eine Klassifikation als »Zigeunermischling« ab-
lehnte und mit dem Hinweis auf seinen Wehrmachtseinsatz lange Zeit die 
Zustimmung zur Sterilisation verweigerte, wurde das vom RKPA als eine 
Mißachtung der »Grundsätze des nationalsozialistischen Staates« ange-
rechnet, die durch Vorbeugungshaft zu ahnden sei 3°9. Im Polizeigefängnis 
mit der Deportation nach Auschwitz bedroht, willigte er schließlich in seine 
Sterilisation ein. Die Kriminalpolizei nötigte ihn, folgende Erklärung zu 
unterschrieben: »Ich weiß, daß ich rassenbiologisch als Zigeunermischling 
(—) begutachtet bin. Ich erkläre mich nun mit meiner Sterilisierung einver-
standen. Bis jetzt war ich immer der Meinung, ich würde entmannt werden, 
und dies war auch der Grund, warum ich meine Einwilligung zur Sterilisie-
rung nicht abgegeben habe. Wenn ich nun meine freiwillige Einwilligung 
zur Sterilisierung hergebe, so kann die Sterilisierung bei mir alsbald vorge-
nommen werden, d.h. wenn ich wieder auf freien Fuß komme und nicht in 
das Zigeunerlager eingeschafft werde. Auch kann ich sofort meinen alten 
Arbeitsplatz bei der Firma W. in München wieder antreten, so daß ich 
wertschaffende Arbeit verrichten kann.« 

Sinti-Kinder, die im Alter von 13 oder 14 Jahren sterilisiert wurden, 
konnten infolge der innerhalb der Ethnie herrschenden Sexualtabus oft gar 
nicht ermessen, was ihnen geschah 3". »Wir wußten nicht, was das Wort 
Sterilisation zu bedeuten hat«, erinnert sich eine Sintizza, die als junges 
Mädchen unfruchtbar gemacht wurde 3'2. Bei Männern, deren Frau sich im 
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Klimakterium befand, verzichtete man gelegentlich auf eine Zwangssterili-

sation, untersagte ihnen jedoch unter Androhung einer KZ-Haft außerehe-
lichen Geschlechtsverkehr 313. 

Die Gesamtzahl der 1943/44 in Krankenhäusern Zwangssterilisierten ist 
nicht genau bekannt. Schätzungen belaufen sich auf z000 bis 25oo Perso-

nen'''. Nachweisen lassen sich derartige Zwangssterilisationen etwa in 

Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, im ostpreußischen 
Goldap, in Günzburg, Karlsruhe, Königsberg, München, Oldenburg, Pas- 
sau, Schneidemühl, Stettin und Würzburg 	Manches weist darauf hin, 

daß Zigeuner auch im deutsche besetzten »Protektorat Böhmen und Mäh-

ren« zwangssterilisiert wurden 3'6. 



9. Die letzte Kriegsphase 

Himmler hatte nach der Internierung der Sinti und Roma in Auschwitz das 
Interesse an der »Zigeunerfrage« verloren. Auch die rassenhygienisch in-
duzierte Unterscheidung zwischen »reinrassigen« und »Mischlingszigeu-
nern« tauchte nach dem Januar 1943 in den Erlassen des Reichsführers SS 
und des RSHA nicht mehr auf. In der 12. Verordnung zum Reichsbürgerge-
setz vom 23. April 1943 wurde den Zigeunern wie den Juden nicht nur die 
deutsche Staatsangehörigkeit, sondern auch der niedrigere Status eines 
»Schutzangehörigen« abgesprochen. Die faktisch ohnehin wenig bedeutsa-
men Ausnahmeregelungen für »reinrassige Sinti und Lalleri« sowie für »so-
zial angepaßte Zigeunermischlinge« wurden damit juristisch gegenstands- 
los 	Die letzte überlieferte Verlautbarung Himmlers zu den Zigeunern 
stammt vom io.März 1944. Inzwischen zum Reichsinnenminister avan-
ciert, wies er die obersten Reichsbehörden an, auf Plakaten fortan von sum-
marischen Verbotsankündigungen für Polen, Juden und Zigeuner abzuse-
hen. Soweit die beiden letzteren Gruppen betroffen seien, habe deren »Eva-
kuierung und Isolierung«, »einen öffentlichen besonderen Hinweis in der 
bisherigen Form auf die umfassenden Betätigungsverbote auf vielen Gebie-
ten gegenstandslos« gemacht PS. 

In einem Geheimerlaß vom 8. August 1943 betonte das Reichsinnenmi-
nisterium, daß Personen, die gemäß Paragraph 42 b des Strafgesetzbuches 
in Heil- und Pflegeanstalten untergebracht seien, »zum Arbeitseinsatz in 
Lagern« von der Polizei »übernommen« werden sollten. Polen, Juden und 
Zigeuner waren von dieser Order auch dann betroffen, wenn sie eine aus-
ländische Staatsbürgerschaft hatten j'9. Zwischen Juni 1943 und Januar 
1944 befaßten sich noch einmal mehrere Instanzen des Regimes — das 
Reichspost- und das Reichsinnenministerium, die Parteikanzlei und das 
RKPA — unter dem Titel »Belassung eines Mischlings im Dienst« mit der 
»Zigeunerfrage«. Man führte eine Auseinandersetzung darüber, ob ein 
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zwangssterilisierter Zigeuner per Ausnahmeregelung in seiner Stellung als 
Arbeiter beim Telegraphenbauamt Wien belassen oder gekündigt werden 
sollte. Während sich die Wiener Kriminalpolizei und das RKPA für die 
Kündigung aussprachen, plädierte das Reichspostministerium für die Wei-
terbeschäftigung und holte sich ein zustimmendes Votum der Parteikanzlei 
ein. Am 28. Januar 1944 entschied sich das Reichsinnenministerium für eine 
»ausnahmsweise Weiterbeschäftigung«, fügte jedoch hinzu, »die Angele-
genheit« sei »nach Kriegsende« erneut zu prüfen }_°. 

Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS ordnete im Herbst 1944 in 
einem faktisch bedeutungslosen Erlaß die Entlassung solcher SS-Angehöri-
ger an, die mit einer Jüdin oder einer Zigeunerin verheiratet seien ;='. In 
einer Verfügung der Parteikanzlei vom 9. Dezember 1944 zur »Behandlung 
von Sonderfällen bei Heranziehung zum Deutschen Volkssturm« wurden 
»Zigeuner und Zigeunermischlinge« noch einmal gesondert erwähnt. Ent-
gegen den vormaligen Vorstellungen des RKPA und der RHF wurden die 
»Zigeunermischlinge« dort wieder den »jüdischen Mischlingen« gleichge-
stellt. Zigeunerische »Mischlinge 2. Grades« sollten in den Genuß des 
zweifelhaften Privilegs gelangen, im Volkssturm zu dienen; Juden, Zigeu-
nern und »Mischlingen 1. Grades« sowie den mit ihnen verheirateten Per-
sonen wurde das untersagt. Dieser Erlaß wiederum ließ Paul Werner im 
RKPA keine Ruhe; er schrieb am 16.Februar 1945 in unzweideutiger Ab-
setzung zur Parteikanzlei an die Kriminalpolizei in München, daß »in An-
gleichung an die Wehrmachtsbestimmungen« »Zigeunermischlinge« gleich 
welchen Grades »zum deutschen Volkssturm nicht herangezogen« werden 
könnten 3". Obgleich durch die Massenvernichtung zur Spiegelfechterei 
geworden, zog sich die Auseinandersetzung um die nationalsozialistische 
Zigeunerpolitik so bis in die Untergangsphase des »Dritten Reiches«. 

Aus Ungarn und der Slowakei wurden in den letzten Kriegsmonaten 
noch Zigeuner in deutsche KZs und deren Außerlager deportiert; andere 
wurden in diesen beiden Ländern wie auch in Frankreich von der SS er- 
schossen 	Anfang Februar 1945 wies das Reichsjustizministerium den 
Generalstaatsanwalt in Linz an, die Vorbereitungen für eine »Freimachung 
der Vollzugsanstalten« des Oberlandesgerichtsbezirks Graz zu treffen. 
»Juden, Judenmischlinge i. Grades und Zigeuner« sowie Gefangene, die 
wegen »charakterlicher Abartigkeiten und Mängel« keine »Gewähr für 
eine reibungslose Eingliederung in die Volksgemeinschaft« böten, sollten 
jedoch nicht entlassen werden "4. Der Generalstaatsanwalt gab diese Order 
am 14. April 1945 an die Haftanstalten weiter und verfügte, die »gemeinge-
fährlichen« und »staatspolitisch gefährlichen Häftlinge« sowie die »Juden-
mischlinge i. Grades und die Zigeuner« seien der Polizei zu übergeben 
Diese Anweisung ist die letzte staatliche Äußerung über Zigeuner, die aus 
der Zeit der NS-Herrschaft überliefert ist. 

Unmittelbar nach Kriegsende knüpften Kriminalpolizei und Gesund-
heitsbehörden bisweilen an nationalsozialistische Gesetze und Verordnun-
gen an. Das Berleburger Gesundheitsamt, das während der NS-Zeit mehr- 
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mals Eheverbote für »Zigeunermischlinge« befürwortet hatte, schlug um 
die Jahreswende 1946/47 dem Regierungspräsidium in Arnsberg vor, auf 
der Basis des Erbgesundheitsgesetzes von 1933 und des Ehegesundheitsge-
setzes von 1935 eine Heirat zu untersagen: Bei der Frau handele es sich um 
eine »sittlich und charakterlich minderwertige Person mit deutlichem 
Hang zum Querulieren«. Der Regierungspräsident stimmte dem Ansinnen 
zwar in der Sache nicht zu; da ihm die angeführten Gesetze aber als Ent-
scheidungsgrundlage galten, erteilte er dem betroffenen Berleburger Ehe-
paar die Befreiung von § 1, Ziffer d des Ehegesundheitsgesetzes'''. 

Der in Hamburg auch nach Kriegsende mit der »Bekämpfung des Zige-
unerunwesens« befaßte Kriminalinspektor Jehring bezog sich in seinen 
Nachkriegsstellungnahmen offen auf die NS-Verordnungen gegen die »Zi-
geunerplage«'''. Im September 1945 kam er mit dem Leiter der Zentralbe-
treuungsstelle für ehemalige KZ-Häftlinge bei der Hamburger Polizei 
überein, dem Rechtsausschuß des Senats Vorschläge zur Zigeunerpolitik 
zu unterbreiten, die dem Festsetzungserlaß vom 17.0ktober 1939 nachge-
bildet waren. Danach sollten die Zigeuner in Hamburg so untergebracht 
werden, daß sie von der Polizei »ständig beobachtet« werden könnten. 
Falls sie versuchen sollten, ihre »Unterbringungsstelle« zu wechseln, seien 
sie — ebenso wie bettelnde oder wahrsagende Zigeuner — als »Asoziale« in 
»Zwangsarbeitslagern« zu internieren "1. Durchsetzbar waren diese Vor-
stellungen nach dem Untergang des NS-Systems nicht mehr. 





VIII. 

Die Bedingungen des 
Völkermords 





Die Zigeunerpolitik, die in der Zeit des Spätabsolutismus konzipiert wor-
den war und in Deutschland bis zur NS-Herrschaft dominierte, betrachtete 
die Zigeuner als kulturarme, gleichsam erlösungsbedürftige Mängelwesen, 
deren vorgebliche Zurückgebliebenheit weitenteils gesellschaftlich bedingt 
und insofern auch kompensierbar sei. Der moderne Rassismus führte die 
von ihm behauptete »Minderwertigkeit« der Zigeuner dagegen auf ein kon-
stantes »Erbschicksal« zurück. Robert Ritter etwa, dessen Forschungs-
stelle die nationalsozialistische Konzeption von Zigeunerpolitik wesentlich 
beeinflußte, erklärte die Zigeuner in diesem Sinne zu »typischen Primiti-
ven«, deren Lebensführung einer »Stetigkeitskomponente« entbehre'. 

Obwohl diese Position auf den herkömmlichen negativen Zigeunerkli-
schees fußte und insofern jeglicher Originalität ermangelte, zeigte sie doch 
einen grundlegenden Wandel des Diskurses an. Waren die Eingliederung in 
die bürgerliche Erwerbsgesellschaft, die schulische Erziehung und kultu-
relle Assimilation vor 1933 als Ziele der Zigeunerpolitik wenig umstritten, 
so empfahl Ritter dem »Staatsmann« nun, die »Primitiven« biologisch »un-
schädlich« zu machen Damit formulierte er eine Auffassung, die sich ge-
gen jene des Aufklärers Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann richtete. 
Während Grellmann 1783 in seinen »historischen Versuch über die Le-
bensart und Verfassung, Sitten und Schicksahle dieses Volks« betont hatte, 
man müsse den Zigeunern neben ihrem »Ursprung« und der »damit ver-
bundenen Denkart« auch die »Umstände« zugute halten, unter denen sie 
bisher gelebt hätten 3, behauptete Ritter, ihre »rassische Eigenart« lasse sich 
»durch Umwelteinflüsse nicht ändern« 4. Während Grellmann neben der in 
jeder Hinsicht fragwürdigen Annahme eines invarianten Ursprungscha-
rakters der Zigeuner doch auch die Historie akzentuierte, verlegte sich Rit-
ter ganz auf ein vermeintliches »Erbschicksal«, dem er nicht nur eine Ge-
schichte, sondern sogar jegliche Entwicklung absprach f. Während Grell- 
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mann die Zigeuner »zu brauchbaren Bürgern um(zu)schaffen« 6  wünschte, 

wollte Ritter ihre »weitere Entstehung« »unterbinden«'. Die Unterschei-

dung zwischen dem schieren Leben eines Zigeuners und seiner gesellschaft-
lich-kulturellen Prägung, die das im Spätabsolutismus entwickelte Konzept 

von Zigeunerpolitik vorgenommen hatte, war im modernen Rassismus nicht 
angelegt. Der Gegensatz zwischen Grellmann und Rassenhygienikern wie 

Ritter basierte gleichwohl auf einer fundamentalen Gemeinsamkeit — dem 
Ziel, die »Zigeunerfrage« zu »lösen«. Auf genau diesen Anspruch bezog sich 

Ritter, als er schrieb, die polizeilichen und sozialpolitischen Versuche, das 
»Zigeunerproblem« »zu lösen«, seien gescheitert; neue Wege könnten nur 

»in Kenntnis ihrer rassischen Eigenart« beschritten werden 8. 

Ritters Vorstellungen waren symptomatisch für die im nationalsozialisti-

schen Deutschland geförderte rassistische Forschung. Sie fügten sich außer-
dem in die Konzeption kriminalpolizeilichen Eingreifens in die Gesell-

schaft, die das RKPA in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre entwickelte. 
Danach sollte die Verbrechensprävention gleichberechtigt neben die Ver-

brechensaufklärung treten. Das Verbrechen führte man dabei auf ein »aso-
ziales« und »gemeinschaftsschädliches« Verhalten bestimmter Segmente der 
Gesellschaft zurück, dieses Verhalten wiederum auf gruppenspezifisch her-

vortretende genetische, intergenerationell vererbliche Faktoren. 

Die rassistisch motivierte »vorbeugende Verbrechensbekämpfung« des 
RKPA hatte zunächst zur Folge, daß seit 1938 neben anderen Häftlingsgrup-
pen auch über z000 als »asozial« stigmatisierte Zigeuner aus Deutschland 

und Österreich in die Konzentrationslager Buchenwald, Dachau, Mauthau-
sen, Neuengamme, Ravensbrück und Sachsenhausen verschleppt wurden. 

Im Erlaß »Bekämpfung der Zigeunerplage« vom 8. Dezember 1938, den das 
RKPA verfaßt und Himmler unterzeichnet hatte, wurde schließlich eine 

»Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus« verlangt. 
Damit löste der rassistische Diskurs über die Zigeuner in der Kriminalpolizei 

das bisher vorherrschende soziographische Zigeunerverständnis ab, das sich 
gleichermaßen gegen fahrende »Zigeuner« und »nach Zigeunerart umher-
ziehende Personen« nichtzigeunerischer Herkunft gerichtet hatte. Mit 

Ritters »Zigeunersippenarchiv«, das man um ein »Landfahrer-« und ein 
»Verbrechersippenarchiv« zu ergänzen hoffte, wähnte die Führung der Kri-

minalpolizei, auf wissenschaftlicher Grundlage einer verbrechens- und ver-
brecherfreien deutschen »Volksgemeinschaft« näher zu kommen. 

Ohne die extensive Förderung, die das RKPA und dort die »Reichszen-

trale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens« der RHF gewährte, wären 
Ritters Vorstellungen politisch wohl wirkungslos geblieben. Damit erweist 

sich die These von der »Genesis der >Endlösung< aus dem Geist der Wissen-

schaft« 9  mit Blick auf die nationalsozialistische Zigeunerverfolgung als nur 

teilweise stichhaltig; sie erscheint insofern überspitzt, als sie die institutio-

nelle Verflechtung der Wissenschaft mit dem RKPA sowie die dort ent-wik-

kelte rassistische Konzeption der Verbrechensprävention außer acht läßt. 

Ritter selbst rückte mit gewisser Unterstützung aus dem Reichsinnenmi- 
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nisterium die Zwangssterilisation der »Zigeunermischlinge« ins Zentrum 
seiner Forderungen. Die Kriminalpolizei und insgesamt das RSHA favori-
sierten hingegen die — von Ritter ebenfalls in Erwägung gezogene — Lager-
haft und vor allem die »Aussiedlung« der Zigeuner aus dem Deutschen 
Reich. Nachdem ein vom RKPA im Herbst 1939 initiierter Versuch ge-
scheitert war, zunächst die Berliner Zigeuner in das besetzte Polen zu de-
portieren, wurden im Mai 1940 im Rahmen globaler »volkstumspolitisch« 
motivierter Vertreibungen von Juden und Polen dann doch 2330 Sinti und 
Roma aus Deutschland in das Generalgouvernement verschleppt. Ange-
sichts der bevorstehenden Aggression gegen Frankreich und des überkom-
menen Klischees vom spionierenden Zigeuner verlangte die Führung der 
Wehrmacht, die Deportationsopfer sollten aus den westliche Reichsgebie-
ten stammen. Im November 1941 wurden etwa s000 Zigeuner, die meist 
aus dem österreichischen Burgenland stammten, in das Ghetto von Lödz 
verschleppt und, soweit sie nicht schon den dortigen »Lebens« umständen 
erlagen, in Kulmhof im Gas erstickt. Dieser Mord stand bereits in Zusam-
menhang mit der Vernichtungspolitik gegen die Juden, die das NS-System 
nach dem Überfall auf die UdSSR ohne ein Gesamtkonzept schubweise in 
Gang setzte. 

Zigeuner zählten neben Juden, Funktionären der KPdSU, Partisanen, 
vermeintlich Geisteskranken und sonstigen »unerwünschten Elementen« 
ebenfalls zu den Opfern der SS-Einsatzgruppen, die seit dem Sommer 1941 
in der Sowjetunion mordeten. Diese Einsatzgruppen-Morde markierten 
den Beginn der systematischen Vernichtung von Zigeunern. Infolge der 
Phantasmagorie vom »spionierenden Zigeuner«, der zudem »rassisch min-
derwertig« sei, übergaben auch Wehrmachtseinheiten Zigeuner an die Ein-
satzgruppen oder erschossen sie selbst. Die Einsatzgruppen gingen bei ih-
ren Morden von einem rassisch gestuften Feindbild aus, an dessen Spitze 
Juden und ihre imaginierte Verbindung mit dem Kommunismus in Gestalt 
einer »jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung« standen. Die Zigeu-
ner, für deren Definition präzise Vorgaben nicht existierten, figurierten in 
dieser Vorstellungswelt als »rassische minderwertige« »Partisanen«, 
»Spione« und »Agenten« des phantasierten »Weltfeindes«. Als Zuträger 
des »jüdischen Bolschewismus« eingeschätzt, wurden sie zu Opfern des 
Mordes, wann immer die Einsatzgruppen von ihrer Existenz erfuhren. Le-
diglich als Hilfskräfte des imaginierten »Weltfeindes« betrachtet, galten sie 
den Mördern jedoch nicht als eine Kategorie von Menschen, die mit erster 
Priorität aufzuspüren und zu erschießen seien. Wenn die mobilen Tötungs-
einheiten aber längere Zeit in einem Gebiet blieben wie die Einsatzgruppe 
D auf der Krim oder wenn sich ihr Apparat stationär verfestigte und um 
Kontingente der Ordnungspolizei vergrößert wurde wie im Baltikum, ging 
man daran, die Zigeuner systematischer zu suchen und zu ermorden. Wie 
in der Sowjetunion wurden auch im Generalgouvernement mehr Zigeuner 
von der Sicherheits- und Ordnungspolizei erschossen als in Konzentra-
tions- und Vernichtungslagern umgebracht. In Serbien nahm die Wehr- 
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macht im Herbst 1941 neben jüdischen Männern auch männliche Roma als 
»Geiseln« und ließ sie zur »Vergeltung« für den Tod deutscher Soldaten 
und »volksdeutscher« Zivilisten erschießen. Der großen Mehrheit der ser-
bischen Roma gelang es jedoch, unerkannt zu bleiben, unterzutauchen, zu 
fliehen oder sich Titos Partisanen anzuschließen. 

Vergleicht man die nationalsozialistische Zigeunerpolitik im deutsch be-
setzten Osten und Südosten Europas mit jener innerhalb des Deutschen 
Reiches, so zeigen sich charakteristische Unterschiede. In Deutschland 
richtete sich die Zigeunerverfolgung primär gegen die vorgeblich »asozia-
len« »Zigeunermischlinge«, die seßhaft geworden und damit »von ihrer 
eigenen Art ab(ge)kommen« seien 	und gerade nicht gegen die kleine 
Gruppe der umherziehenden Zigeuner, die von der RHF und dem RKPA 
mit den »stammechten«, endogamen Zigeuner »rippen« gleichgesetzt wur-
den. In den okkupierten Territorien des Ostens, in denen die Ermordung 
der Roma und Sinti begann, war das Leben der wandernden Zigeuner dage-
gen stärker bedroht als das der seßhaften Roma und Sinti. 

Diese divergente — um nicht zu sagen: inkohärente — Ausprägung der 
Zigeunerverfolgung innerhalb und außerhalb des Deutschen Reiches war 
letztlich auf die Akzentuierung unterschiedlicher Facetten des Feindbildes 
vom »Zigeuner« zurückzuführen. Während sich die antiziganistische 
Phantasmagorie außerhalb des Reiches und vor allem im Osten primär ge-
gen fahrende Zigeuner richtete, deren Umherziehen Sicherheitspolizei und 
Wehrmacht als Deckmantel für ein antideutsches Spionieren im Dienste 
des »jüdisch-bolschewistischen Weltfeindes« betrachteten, wähnten sich 
im Reich die Kriminalpolizei und die Rassenhygienische Forschungsstelle 
in erster Linie durch die »Zigeunermischlinge« gefährdet, die als teilweise 
oder völlig Seßhafte intensiveren Kontakt zur Mehrheitsbevölkerung be-
kommen hatten und dadurch vorgeblich den »Volkskörper« »zersetzten«. 

Die rassenhygienische Unterscheidung zwischen »Zigeunern« und »Zi-
geunermischlingen«, die zeitaufwendige Personenstandsaufnahmen und 
genealogische Recherchen voraussetzte, spielte im deutsch besetzten Ost-
europa keine Rolle; dort ging dem Mord durchaus keine rassistische Erfor-
schung der Zigeunerpopulation voraus. Auch die im Reich praktizierte 
Zwangssterilisation wurde dort als Alternative zu Erschießung und Lager-
haft nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, fehlten dafür doch die institutio-
nellen und ideologischen Voraussetzungen. Rassenhygieniker, die etwa in 
Lettland Regelungen zur »Erb- und Rassenfrage« durchsetzen wollten, 
welche dem »Erb-« und dem »Ehegesundheitsgesetz« des Reiches nachge-
bildet sein sollten, scheiterten daran, daß weder ein Gesundheits-, Kran-
kenhaus- und Standesamtswesen, das dem deutschen System entsprach, 
noch eine rassistisch indoktrinierte einheimische Ärzteschaft existierten ". 

In den »volkspolitischen Lageberichten«, die Himmler als »Reichskom-
missar für die Festigung deutschen Volkstums« 1939 und 1941 über Polen, 
Jugoslawien und die Sowjetunion herausgab, wurden die Zigeuner an kei-
ner Stelle erwähnt '2. Robert Ritters Assistentin Eva Justin führte in ihrer 
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Dissertation aus, das »Zigeunerproblem« sei mit dem »Judenproblem« in-
sofern nicht »zu vergleichen«, als die »Zigeunerart« im Gegensatz zur »jü-
dische(n) Intelligenz« das »deutsche Volk als Ganzes« nicht »untergraben 
oder gefährden« könne'}. Die Feindbilder des nationalsozialistischen Ras-
sismus hatten in der Tat unterschiedliche Akzente und Gewichtungen. Die 
Zigeuner wurden als »fremde Rasse« und zugleich als »Gemeinschafts-
fremde« stigmatisiert. Nach nationalsozialistischer Phantasmagorie schie-
nen sie die »Volksgemeinschaft« von unten zu »zersetzen«. Die zentrale 
Bedrohung wähnte man jedoch in dem zur »Gegenrasse« erklärten »Juden-
tum«, da es überproportional der Intelligenz und der Oberschicht ange-
höre, aus biologischen wie historischen Gründen besonders »zersetzende« 
genetische Eigenschaften besitze und zudem schon weit in den »deutschen 
Volkskörper« eingedrungen sei '4. 

Aber auch die Weise, in der Juden und Zigeuner innerhalb des Deutschen 
Reiches verfolgt wurden, weist neben grundlegenden Gemeinsamkeiten er-
hebliche Differenzen auf. Zunächst erstreckte sich die Verfolgung, die sich 
gegen die Zigeuner richtete, über einen kürzeren Zeitraum, als dies bei den 
Juden der Fall gewesen war. Die lediglich im nachhinein konstatierbaren 
und keinem vorgezeichneten Plan folgenden Schritte der Definition der 
Verfolgtengruppe, der Berufseinschränkungen, der Konzentration sowie 
der Tötung und der Zwangssterilisationen wurden gegen die Sinti und 
Roma teils gleichzeitig eingeführt, teils traten sie in »verkehrter« Reihen-
folge auf. So kam es vor, daß Zigeuner, die von der RHF »gutachtlich« noch 
gar nicht als solche eingestuft waren, an ihrem Wohnort festgesetzt, in La-
gern konzentriert und zur Zwangsarbeit genötigt wurden. Es läßt sich um-
gekehrt nachweisen, daß die genealogischen Untersuchungen des Ritter-
sehen Instituts noch zur Entdeckung sogenannter »Zigeunermischlinge« 
führten, als im Birkenauer Zigeunerlager bereits Tausende um ihr Leben 
gebracht worden waren. 

Hinzu kam die Problematik, die dem von Kriminalpolizei und Rassen-
hygienikern praktizierten Definitions- und Erfassungsprozcß selbst inne-
wohnte. Im Zentrum der Judenverfolgung standen die Juden. Wer als 
»Jude« zu gelten hatte, wurde durch die Nürnberger Gesetze präzise defi-
niert. Diese Definition erforderte eine Abgrenzung in nur eine Richtung —
in bezug auf die »Mischlinge t. Grades«. Im Mittelpunkt der Zigeunerver-
folgung standen hingegen die »Zigeunermischlinge«. Eine juristisch exakte 
Bestimmung dieses Begriffs existierte nicht. Sie wurde in vergleichsweise 
vager Form genealogisch und nach Kriterien der »sozialen Anpassung« 
vorgenommen. Hieraus ergaben sich insofern Verwicklungen, als die Do-
minanzverhältnisse zwischen diesen beiden Definitionsebenen umstritten 
waren. Der Begriff »Zigeunermischling« mußte zudem nach zwei Seiten 
abgegrenzt werden — in Richtung auf die »reinrassigen« oder »stammech-
ten« Zigeuner einerseits und die Angehörigen von »Nicht-Zigeuner-Fami-
lien« mit geringem »zigeunerischen Blutsanteil« andererseits. Waren die 
Definitionen des »Zigeuners« und des »Zigeunermischlings« schon wenig 



374 Die Bedingungen des Völkermords 

präzise, was sich durch die Fehde zwischen verschiedenen Institutionen 
mit teils kontroversen Eingrenzungen der Verfolgtengruppe noch kompli-
zierte, so lag eine zusätzliche Schwierigkeit für die Verfolger darin, die ein-

zelnen Personen den verschiedenen Kategorien zuzuordnen. 

Als im Frühjahr 1943 die Deportationen der Zigeuner nach Auschwitz-
Birkenau einsetzten, lagen nicht über alle »zigeunerischen Personen« »gut-

achtliche Äußerungen« der RHF vor. Das RKPA reagierte darauf mit einer 
bezeichnenden Radikalisierung; die Kriterien der Selektion von Sinti und 

Roma für die Konzentration in Auschwitz-Birkenau wurden so ausgewei-
tet, daß Zweifelsfälle ohne weiteres unter die Kategorie der Deporta-

tionsopfer subsumiert werden konnten. Die Deportation der Sinti und 
Roma nach Auschwitz-Birkenau wurde durch einen Befehl Himmlers vom 

16.Dezember 1942 eingeleitet. Er richtete sich gegen die Zigeuner aus 

Deutschland, Österreich, Böhmen und Mähren, aus den Niederlanden, 
Belgien und aus Nordfrankreich, das wie Belgien dem deutschen Militärbe-

fehlshaber in Brüssel unterstand. Von einer Deportation französischer Zi-
geuner außerhalb der EMpartments Nord und Pas-de-Calais sah man ab; 

etwa 3000 von ihnen wurden seit 1939/40  in Frankreich selbst in Lagern 

festgehalten. Auch für polnische, sowjetische und baltische Zigeuner lag 

kein Deportationsbefehl vor; sie liefen dennoch Gefahr, nicht nur erschos-
sen, sondern auch nach Auschwitz-Birkenau verschleppt zu werden. 

Himmlers Deportationsbefehl war das Resultat intensiver Erörterungen 

und Auseinandersetzungen um die weitere Zigeunerpolitik, an denen sich 
im Herbst 1942 neben dem SS-Führer selbst das RKPA, die RHF, die Par-

teikanzlei, das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und das SS-Amt »Ah-
nenerbe« beteiligten. Von Himmler gefördert, begann sich das »Ahne-

nerbe« zu diesem Zeitpunkt in die Zigeunerforschung einzumischen, was 
wiederum vom RKPA und von Ritters Forschungsstelle recht argwöhnisch 

betrachtet wurde. Himmler suchte auch Hitler über die Linien der vorgese-
henen Zigeunerpolitik zu informieren. Eine darüber hinausgehende Ein-

flußnahme oder gar Initiative des »Führers« läßt sich nicht nachweisen. 
Wichtig für den Entscheidungsprozeß war nur, daß sich Hitler nicht gegen 

die konzipierte Zigeunerpolitik aussprach. 
Ausgehend von der durch Himmler oder das »Ahnenerbe« aufgeworfe-

nen Frage, wie man sich gegenüber der kleinen Gruppe »reinrassiger« und, 
da ursprünglich aus Indien stammend, als »arisch« eingeschätzter Sinti-

und Lalleri-Zigeuner verhalten solle, wurde im Herbst 1942 bald auch erör-
tert, was mit den übrigen »zigeunerischen Personen« zu geschehen habe. 

Himmlers Befehl vom 16.Dezember 1942 beantwortete diese Frage ganz 
im Sinne eines Vorschlages, den ihm das RKPA unterbreitet hatte. Er be-
fahl, die Mehrheit der Zigeuner in ein KZ deportieren zu lassen. Dabei 

entschied man sich für Auschwitz-Birkenau, dessen Areal zu diesem Zeit-
punkt erheblich erweitert wurde. Außerdem wurde in den Erörterungen, 

die zu Himmlers Order führten und sie dann konkretisierten, festgelegt, 

daß die kleine Gruppe der für »reinrassig« erklärten wandernden Sinti und 
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Lalleri sowie der »im zigeunerischen Sinne guten Mischlinge« — in den pro-
blematischen Termini der Modernisierungstheorie also die am wenigsten 
»moderne« Gruppe der Zigeuner 's — von einer KZ-Haft ausgenommen 
bleiben sollte. Das sollte auch für einige als »sozial angepaßt« eingeschätzte 
Zigeuner gelten, für die stattdessen die Zwangssterilisation vorgeschrieben 
wurde. Das Muster, bei »sozial angepaßten« Sinti und Roma die Sterilisa-
tion als Alternative zur Lagerhaft einzuführen, war bereits 1942 gegen die 
aus Ostpreußen nach Bialystok verschleppten Sinti angewandt worden 

Die Deportationspraxis entsprach nicht immer der Linie, die in den Be-
fehlen vorgegeben war. Im Deutschen Reich nutzten Kriminalpolizei und 
kommunale Behörden ihre nicht unerheblichen Entscheidungsspielräume 
oft dazu aus, die Gemeinden völlig oder doch weitgehend »zigeunerfrei« zu 
machen. Während die Deportation der Juden deren Depersonalisierung 
und soziale Isolation voraussetzte '', führte bei den Sinti und Roma umge-
kehrt deren dauerhafte Anwesenheit, die sich aus dem antiziganistischen 
Verbot der Freizügigkeit seit Kriegsbeginn ergab, zu einer Steigerung der 
Ressentiments in der Bevölkerung. Das wiederum radikalisierte oftmals 
das Verhalten der lokalen Verwaltungen und ließ sie eine möglichst voll-
ständige Deportation der ortsanwesenden Sinti oder Roma verlangen. Da 
es sich bei den Zigeunern um eine kleine, marginale und nicht erst seit 1933 
stigmatisierte Minorität handelte, die außerdem nicht als einheitliche 
Gruppe auftrat, fanden sie kaum einmal Helfer oder Verbündete. Gegen 
ihre Deportation erhoben sich noch weniger Stimmen als gegen die Depor-
tation der Juden. 

Anders als im Deutschen Reich konnte man in Böhmen und Mähren 
sowie im deutsch besetzten westlichen Ausland sogenannte »reinrassige« 
und »Mischlingszigeuner« mangels genealogischer Recherchen nicht aus-
einanderhalten. Dort selektierte man in einer Mischung aus rassistisch ge-
leiteter Improvisation und dem ganz unterschiedlichen Verständnis des Be-
griffs »Zigeuner«, das der jeweiligen nationalen Politik und Gesetzgebung 
zugrundelag. Die im Hauptbuch des Birkenauer Zigeunerlagers seit Ende 
Februar 1943 registrierten Sinti und Roma stammten zu über 6o Prozent 
aus Deutschland und Österreich, zu etwa 21 Prozent aus Böhmen und 
Mähren und zu 6 Prozent aus Polen. An die 5 Prozent galten als staatenlos. 
Deportierte mit anderer Staatsangehörigkeit bildeten 3 Prozent der nach 
Auschwitz-Birkenau Verschleppten. Über 19300 der etwa 22 600 dort Zu-
sammengepferchten kamen um ihr Leben; mehr als 5600 wurden im Gas 
erstickt, über 13600 erlagen dem Hunger, den Krankheiten, den Seuchen. 
Um Platz für jene nach Birkenau deportierten Juden aus verschiedenen 
europäischen Ländern zu schaffen, die die SS nicht sofort ermordete, wurde 
das Birkenauer »Zigeunerfamilienlager« Anfang August 1944 liquidiert; 
die ungefähr 2900 Sinti und Roma, die zu diesem Zeitpunkt noch dort wa-
ren, wurden umgebracht. 

Parallel zur Ermordung der Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau und 
in den deutsch besetzten Gebieten Ost- und Südosteuropas wurde in 
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Deutschland die auch schon zuvor praktizierte Zwangssterilisation von Zi-

geunern systematischer in Angriff genommen. Die Zwangssterilisation war 

für die Betroffenen eine Katastrophe kaum beschreiblichen Ausmaßes. Das 
weitere Leben wurde nicht nur wegen der Folgeerkrankungen und der 

traumatischen Erinnerung an die Umstände des ärztlichen Eingriffes zur 
Qual. In der Kultur der Sinti und Roma galt eine hohe Kinderzahl als Inbe-

griff von Glück und Ansehen; Kinderlosigkeit wurde als Ausdruck von 

Unglück und Schande gewertet d. Die zwangsweise Sterilisierten empfan-
den sich als »halbe Frau», als »Baum, der keine Früchte trägt, den man nicht 

ausgräbt, dem man aber auch kein Wasser gibt« oder als »lebendiger Leich-

nam« '9. Die Zahl der Zigeuner, die im Deutschen Reich einschließlich 

Österreichs auf der Basis des Sterilisationsgesetzes zwangssterilisiert wur-

den, wird auf etwa so°, die Zahl derer, denen dies infolge des Auschwitz-
Erlasses vom 29. Januar 1943 angetan wurde, auf mehr als z000 geschätzt <°. 

Die nationalsozialistische Vernichtung der Zigeuner war ein systemati-
scher, über das Massaker hinausgehender Mord. Er wäre ohne die aktive 

und wirksame Beteiligung von Verwaltung und Polizei schwerlich möglich 
gewesen. Gesetzgebung und Verordnungswesen hatten die Zigeuner in 

Deutschland weit vor der NS-Zeit einem diskriminierenden Sonderrecht 
unterworfen; Verwaltung und Polizei hatten bereits im Kaiserreich und in 

der Weimarer Republik ihr Augenmerk darauf gelegt, die als »Zigeuner« 
Stigmatisierten aus Stadt oder Dorf »abzuschieben« und ihre dauerhafte 

Seßhaftigkeit möglichst zu verhindern. Als sich nach 1933 die politischen 
Rahmenbedingungen grundlegend geändert hatten, war es von dort zur 

Forderung nach vermeintlich konsequenteren Verfolgungsmaßnahmen 
nicht sehr weit. In der Tat verlangten nun nicht allein die Spitzen der Krimi-

nalpolizei, sondern auch Bürgermeister, Fürsorgestellen, Polizeipräsiden-
ten, Landräte, Bezirksämter und Regierungspräsidenten eine Konzentra-

tionslagerhaft oder die dauerhafte Vertreibung, um das »Zigeunerpro-

blem« definitiv zu »lösen«. 
Die Zigeunerdeportationen in das Generalgouvernement 1940, nach 

Lödz 1941, nach Bialystok 1942 und nach Auschwitz-Birkenau 1943 wur-

den in Verwaltung und Polizei als radikale Variante der herkömmlichen 
Zigeunerpolitik weithin begrüßt; sie wurden aber zugleich als eine letzt-

liche Beibehaltung dieser Politik beschönigt. Diese Deportationen wurden 
in den Polizeiberichten nicht nur »Umsiedlung«, »Evakuierung« und »Ein-

lieferung« genannt; sie wurden bezeichnenderweise auch mit den Termini 

»Abschiebung« oder »Transport« belegt 	die sich seit langem für die 

zwangsweise polizeiliche Eskortierung Fahrender von einem Ort zum 

nächsten oder ganz allgemein für das Umherziehen von Zigeunern einge-

bürgert hatten. 
Manche Anzeichen weisen darauf hin, daß derartige Euphemismen das 

Gewissen nicht völlig stillzustellen vermochten. Aus dem deutsch okku-
pierten Baltikum ist belegt, daß Angehörige der zivilen Besatzungsverwal-

tung sich aus der dortigen »Zigeunerpolitik« zurückzogen und irritiert 
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schwiegen, als sie von den Morden der Sicherheitspolizei erfuhren, oder 
daß sie die Vernichtung der Zigeuner als situationsbedingte Ausnahme, als 
eine durch die Frontnähe bedingte »Sondermaßnahme« rationalisieren 
wollten". Innerhalb des Deutschen Reiches finden sich vor allem dann 
Spuren eines Zurückschreckens in den polizeilichen Akten, wenn kleine 
Kinder per »Einzeltransport« nach Auschwitz gebracht werden sollten. 
Dennoch wurden am Ende auch diese Kinder deportiert". Das Verlangen, 
den eigenen Ort ganz oder doch weitgehend »zigeunerfrei« zu machen, das 
Prinzip von Befehl und Gehorsam in der Polizei und dasjenige der Dienst-
anweisung in der Bürokratie sowie die zugleich psychisch entlastende und 
praktisch enthemmende Auffächerung der Verantwortlichkeiten 24  wirkten 
in einer Weise zusammen, daß die Widerstände gegen die Verschleppung 
und Ermordung der Sinti und Roma beschämend gering blieben ". 

Auch die Entscheidungen zur Vernichtung der Zigeuner fußten in gewis-
ser Weise auf institutioneller Arbeitsteiligkeit und Funktionstrennung. Das 
läßt sich etwa an der Genese des Befehls zur Deportation der Sinti und 
Roma nach Auschwitz-Birkenau nachweisen. Eine wichtige Vorausset-
zung dieses zugleich mörderischen und die Mordabsicht verleugnenden 
Entschlusses war die Arbeitsteilung zwischen dem RKPA und der RHF 
einerseits und dem KZ Auschwitz andererseits. Auch hier kam es zu einer 
Aufspaltung der Zuständigkeiten, die die Verantwortlichen sowohl entla-
stete als auch enthemmte. Nach der Entscheidung des RKPA sollten die im 
Birkenauer Zigeunerlager Konzentrierten dieses Lager nicht mehr verlas-
sen dürften. Für ihren absehbaren Tod wähnten sich die Führung der Kri-
minalpolizei und die sie beratenden Rassenhygieniker aber nicht verant-
wortlich, da in Auschwitz-Birkenau doch der Lagerkommandant zustän-
dig sei. 

Das Konzept, auf dem die nationalsozialistische Massenvernichtung der 
Zigeuner — nicht im Sinne einer Endursache, sondern einer notwendigen 
Voraussetzung — gründete, war kein spezifisches Produkt des NS-Systems. 
Der moderne Rassismus, der dem Mord ideologisch zugrunde lag, fand in 
Deutschland schon vor 1933 und nicht allein in der völkischen Rechten 
Zustimmung'. Er stellte einen Diskurs zur Verfügung, mit dessen Hilfe 
das herkömmliche projektive Abwehrverhalten gegen Juden, Zigeuner und 
andere Gruppen zu einem relativ geschlossenen und vermeintlich wissen-
schaftlich fundierten Raster verdichtet wurde. Das rassistische Gesell-
schaftsbild sah nicht Individuen, soziale Klassen oder eine als gleichwertig 
betrachtete Menschheit als Träger der Geschichte an, sondern die »Völker« 
die biologisch-genetisch in »höherwertige« und »minderwertige« geschie-
den wurden. 

Das NS-System überführte dieses rassistische Konzept allerdings in ein 
politisch handlungsleitendes Raster, das so zentrale Institutionen wie den 
Polizeiapparat und das spätere RSHA ideologisch prägte 27. Das RSHA war 
das Entscheidungszentrum für die Zigeunerpolitik innerhalb wie außer-
halb Deutschlands. Ihm gehörten sowohl das RKPA an, das die Verfolgung 
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im Reich konzipierte, als auch die Einsatzgruppen in den okkupierten Ter-

ritorien. SS-Brigadeführer Arthur Nebe war sogar in doppelter Funktion 

maßgeblich an der Vernichtung der Zigeuner beteiligt — als Leiter des 
RKPA und als Kommandeur der Einsatzgruppe B in der Sowjetunion. 

Die rassistisch motivierte Verfolgung und Vernichtung bildete das Spezi-
fikum der nationalsozialistischen im Verhältnis zur vorhergehenden deut-

schen Zigeunerpolitik. Gleichwohl knüpfte das NS-System an die Pro-
blemlagen der herkömmlichen »Zigeunerbekämpfung« an, die sich in dem 
paradoxen Zielkonflikt befunden hatte, Sinti und Roma zugleich vertreiben 
und seßhaft machen zu wollen. Es war ihr nicht gelungen, einen Ort zu 

finden, der beiden Vorgaben gleichermaßen entsprach. Die nationalsoziali-
stische Synthese mündete in den Mord. Der Tod war der einzige »Ort«, an 

dem Vertriebensein und Seßhaftigkeit dauerhaft identisch wurden. 

Eine historiographische Isolierung oder »Verinselung« '8  der nationalso-

zialistischen Zigeunerverfolgung würde diese Bezüge zur Moderne insge-
samt und zur modernen deutschen Geschichte im besonderen ausblenden. 

Eine solche Gefahr ist auch in einer Deutung von Auschwitz angelegt, die 

diesen Inbegriff nationalsozialistischen Mordgins als »Niemandsland des 
Verstehens« und »schwarzer Kasten des Erklärens, ein historiographische 

Deutungsversuche aufsaugendes, ja, außerhistorische Bedeutung anneh-

mendes Vakuum« '9  kennzeichnet. Als ein »außerhistorische Bedeutung an-

nehmendes Vakuum« repräsentiert das in eine Metapher verwandelte 

Auschwitz nur noch eine abstrakte negative Größe, die die Geschichte ver-
läßt und gleichsam von der Zeit in die Ewigkeit übertritt. Eine solche Ent-

historisierung fördert indessen eine »Pauschaldistanzierung von der NS-
Vergangenheit«, die Martin Broszat als »Form der Verdrängung und Ta-

buisierung« bezeichnet hat 3°. 
Aber selbst Begriffe wie »Unvergleichbarkeit«, »Einmaligkeit« oder 

»Einzigartigkeit« der NS-Massenvernichtung, die im bundesdeutschen Hi-

storikerstreit so wesentlich waren 3', tragen zu einer Loslösung des NS-

Systems aus der Geschichte bei; sie sind außerdem methodologisch zwei-
felhaft. Vergleiche sind statthaft und wissenschaftlich notwendig. Einmalig 

ist jedes historische Ereignis. Der Begriff der »Einzigartigkeit« oder »Sin-
gularität« ist bisher weder historisch-empirisch fundiert noch führt er theo-

retisch sehr weit. Die vergleichende Erforschung der Völkermorde und 
Massenverbrechen in der Menschheitsgeschichte hat nämlich gerade erst 

begonnen 32. Außerdem bedingt die Benennung von präzisen Kriterien für 

die jeweilige »Einzigartigkeit« eines Massenverbrechens notwendig kom-
plementäre Einzigartigkeiten: Wenn die nationalsozialistische Massenver-

nichtung durch ihre rassistischen Wurzeln und seine bürokratische Orga-
nisation singulär war, so dürften etwa die stalinistischen Massenverbrechen 

durch die ihnen zugrundeliegende dogmatische Ideologie vom Klassen-
oder Volksfeind und ihre breit gestreute Einschüchterungsfunktion einzig-

artig gewesen sein". 
Die Vernichtungspolitik gegen Sinti und Roma wirft schließlich ein 
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neues Licht auf den geschichtswissenschaftlichen Streit, den zwischen 
»Intentionalisten« und »Strukturalisten« um die Ursachen des nationalso-
zialistischen Völkermordes ausgetragen haben. Die »Intentionalisten« 
postulierten als dessen entscheidende Ursache ein antisemitisches Mord-
programm, das Hitlers »Weltanschauung« inhärent gewesen sei. Ein sol-
ches von vorneherein feststehendes Programm läßt sich aber gegen die 
Juden ebensowenig nachweisen wie etwa gegen die Opfer der »Euthanasie« 
oder gegen Zigeuner — Gruppen, die die »Intentionalisten« in ihre den Völ-
kermord allein mit dem Antisemitismus verknüpfenden Überlegungen 
nicht recht einbeziehen, obwohl doch gerade für sie zu klären wäre, warum 
etwa die für Hitlers persönliches Weltbild so irrelevanten Zigeuner ermor-
det wurden. Die auf Hitler zentrierte Sichtweise der »Intentionalisten« 
wird den komplexen Entscheidungsprozessen zur Massenvernichtung und 
ihrer arbeitsteiligen Durchführung nicht gerecht. Sie unterschätzt zudem 
den modernen Systemterror, der doch vom »maßlosen Treiben der 
Knechte der Macht« ebenso geprägt ist wie von den »übermächtigen, un-
verletzbaren Herrn« 34. 

Der »strukturalistische« Ansatz, der die »kumulative Radikalisierung« 35  
der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung durch den Krieg, 
durch die Konkurrenz in der NS-Polykratie sowie die vom NS-System 
selbst herbeigeführten politischen Aporien und Sackgassen akzentuiert, 
vermag hingegen die Dynamik der Massenvernichtung eher zu erfassen. 
Zudem unterstreicht er jene nicht im engeren Sinne intentionalen Erklä-
rungsfaktoren wie den Karrierismus, Gehorsam und Autoritätsgläubig-
keit, Gruppenloyalitäten, ökonomische Interessen oder die psychische 
Verdrängung des Mordens. Die zugespitzte Fassung des »Strukturalismus« 
läuft aber bisweilen Gefahr, die Antriebskräfte der Vernichtung ab einem 
gewissen Punkt hinter einer Maschinenmetaphorik verschwinden zu las-
sen, die einen Automatismus des Mordens nahelegen könnte: »Einmal voll 
in Gang gesetzt, entfaltete die Vernichtung der Arbeitsunfähigen eine ei-
gene Dynamik. Die von Eichmann und Heydrich aufgebaute bürokrati-
sche Maschinerie funktionierte gleichsam automatisch« 36. Zudem sahen 
auch die »Strukturalisten«, darin den »Intentionalisten« gleich, als Kern der 
Hitlerschen »Weltanschauung« des Diktators »fanatische(n) Bekundungen 
des Rassenantisemitismus« an "; die Vernichtung der Zigeuner vermochten 
deshalb auch sie kaum zu berücksichtigten. 

Mit Blick auf den Mord an den Zigeunern erscheinen sowohl die Hitler-
Zentriertheit im »intentionalistischen« als auch die unzulängliche Berück-
sichtigung der Mordintentionen im »strukturalistischen« Ansatz als pro-
blematisch. Die Schranken dieser Ansätze lassen sich vielleicht überwin-
den, wenn man stärker jene — vielleicht als »konzeptualistisch« zu charakte-
risierenden 38  — Überlegungen berücksichtigt, die den modernen Rassismus 
als ein gerade durch seine vermeintliche Wissenschaftlichkeit enthemmend 
wirkendes " ideologisches Movens der Vernichtungspolitik und das RSHA 
als dessen mächtigsten Träger ansehen. Für die Zigeunerverfolgung bilde- 
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ten dabei das RKPA und die RHF jenes polizeilich-wissenschaftlichen 
Komplex, der die rassistische Theorie in Verfolgungspraxis umsetzte. Der 
»konzeptualistische« Deutungsversuch unterstreicht mithin die Bedeutung 
des rassistischen Gesellschaftsmodells und der Institutionen, die dieses 
Konzept von Gesellschaftspolitik in die Praxis umgesetzt haben; er akzen-
tuiert die Intentionen der Massenvernichtung, ohne sich wie der »Intentio-
nalismus« auf die Person Hitlers zu kaprizieren. 

Die Existenz des Institutionengeflechts aus RKPA und RHF war gleich-
wohl keine hinreichende Bedingung für Himmlers Befehl vom 16. 12.1942, 
die Zigeuner deponieren zu lassen, zumal das RKPA nach 1940 durchweg 
betont hatte, die »endgültige Lösung der Zigeunerfrage« erst nach Kriegs-
ende in Angriff nehmen zu wollen. Zusätzlich ist der Fortfall moralischer 
Schranken bei der systematischen Vernichtung von Menschen zu berück-
sichtigen, der nach Kriegsbeginn und vor allem nach dem Überfall auf die 
Sowjetunion gerade das Machtaggregat aus SS, RSHA und SI) kennzeich-
nete. Außerdem hatten kontingente Faktoren wie Himmlers 1942 erwach-
tes Interesse für die Zigeunerforschung, der Ausbau des Birkenauer Lager-
komplexes gerade um die Jahreswende 1942/43  und die im Frühjahr 1944 
beginnende Deportation der ungarischen Juden Einfluß auf die Ermordung 
der Zigeuner in Auschwitz-Birkenau. Schließlich kann jene Dynamik nicht 
außer acht bleiben, die mit dem von Himmler geförderten, vom RKPA und 
der RHF beargwöhnten Eintritt des SS-Amtes »Ahnenerbe« in Zigeuner-
forschung und Zigeunerpolitik einsetzte. Das entspricht einem Verlaufs-
modell, das bereits die Genese der »Euthanasie« entscheidend beeinflußt 
hatte. Danach war der Übergang von einer Stufe der Radikalität zur näch-
sten nicht von einer zentralen Instanz gesteuert, sondern dadurch bedingt, 
daß »entweder ein Machtzentrum dem anderen die Gewaltherrschaft... 
streitig machte oder der in Zuständigkeitsbereiche eindrang, die bis dahin 
von keinem anderen Herrschaftsträger besetzt worden waren.« " Eine sol-
che »strukturalistische« Sicht vermag die »konzeptualistische« Deutung zu 
dynamisieren, indem sie die radikalisierende Wirkung der Konkurrenz in 
der NS-Polykratie und insgesamt die Rolle der nicht im engeren Sinne ideo-
logischen Faktoren in die Deutung der Massenvernichtung einbezieht. 
»Konzeptualistische« und »strukturalistische« Überlegungen heben sich 
insofern nicht gegenseitig auf, sondern ergänzen einander. 

Zur Einordnung des nationalsozialistischen Zigeunermordes ist die Völ-
kermord-Konvention der Vereinten Nationen hilfreich. Sie definiert das 
Verbrechen des Genozids so: »In dieser Konvention bedeutet Völkermord 
eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine 
nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder 
teilweise zu zerstören: a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; b) Verursa-
chung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitglie-
dern der Gruppe; c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für 
die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teil-
weise herbeizuführen; d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Gebur- 
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tenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind; e) gewaltsame Über-

führung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe« 4'. Die Massener-

schießungen von Zigeunern durch Einsatzgruppen, Polizei und Militär in 

Ost- und Südosteuropa, die Konzentration von Sinti und Roma im Ghetto 

von Lödz und im »Zigeunerfamilienlager« von Auschwitz-Birkenau, die 

Erstickung tausender Häftlinge im Gas, schließlich die Zwangssterilisatio-

nen innerhalb und außerhalb des Lagersystems weisen die nationalsoziali-

stischen Verbrechen gegen die Zigeuner unzweideutig als Völkermord im 

Sinne der UN-Konvention aus. 

Die Gesamtzahl der Ermordeten läßt sich nicht präzise bestimmen". 

Für Deutschland, Österreich, die tschechischen Länder und die Slowakei, 

für Belgien, die Niederlande und Nordfrankreich, für das Baltikum und für 

die Krim sind zwar begründete Schätzungen und manchmal sogar genaue 

Angaben möglich; über die Mordopfer aus der übrigen Sowjetunion, aus 

Polen, Ungarn und Serbien existieren jedoch keine gesicherten Zahlen. 

In Deutschland wurden zu Kriegsbeginn 20000 bis 25000 Personen als 

»Zigeuner« oder »Zigeunermischlinge« stigmatisiert. Um die l000 wurden 

in den KZs Buchenwald, Dachau, Neuengamme, Ravensbrück und Sach-

senhausen festgehalten; schätzungsweise die Hälfte von ihnen kam dort 

ums Leben. 233o wurden 1940 in das »Generalgouvernement« deportiert; 

auch von ihnen starben 5o Prozent oder mehr. Diejenigen, die 1940 in 

Deutschland blieben, lebten unter oft miserablen Bedingungen in kommu-

nalen Zigeunerlagern; nicht wenige starben auf Grund dieser Lebensver-

hältnisse vorzeitig. 1941 wurden etwa z000 ostpreußische Sinti nach Bialy-

stok und von dort nach Brest-Litowsk verschleppt. Bei ihnen ist eine To-

desrate von deutlich über 5o Prozent anzunehmen, zumal viele 1944 noch 

von Bialystok nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden. Etwa 9500 Zi-

geuner aus dem »Altreich« wurden 1943/44 in Auschwitz-Birkenau um ihr 

Leben gebracht. Die meisten der 1014 Personen, die als »Staatenlose« im 

Birkenauer »Zigeunerfamilienlager« registiert waren, hatten vor ihrer De-

portation ebenfalls in Deutschland gelebt; auch von ihnen kamen die mei-

sten um. Ungefähr 3100 Sinti und Roma, in ihrer Mehrzahl von deutscher 

Staatsangehörigkeit, überstanden Auschwitz-Birkenau. An die 200 von ih-

nen wurden jedoch im Herbst 1944 dortin zurücktransportiert und im Gas 

erstickt; weitere starben in anderen KZs und KZ-Außenlagern, als Opfer 

von medizinischen Experimenten oder in den letzten Kriegswochen an der 

Front. Insgesamt wurden an die 15.00o Menschen aus Deutschland zwi-

schen 1938 und 1945 als »Zigeuner« oder »Zigeunermischlinge« umge-

bracht". 

Für Österreich, das als »Ostmark« dem Deutschen Reich angeschlossen 

worden war, wurde 1940 von der RHF eine Zahl von etwa 1100o Zigeunern 

angegeben. Etwa 8000 von ihnen lebten im Burgenland. Von dort wurden 

im Juni 1938 232 Männer nach Dachau deportiert; im darauf folgenden Jahr 

wurden ungefähr 44o Frauen und Kinder in das KZ Ravensbrück sowie 55o 

Männer nach Buchenwald und wiederum nach Dachau verschleppt. Bei 
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ihnen lag die Todesrate weit über 5o Prozent. Das gilt auch für jene minde-

stens 200 österreichischen Roma und Sinti, die zwischen 1939 und 1945 im 
KZ Mauthausen festgehalten wurden. s000 burgenländische Roma wurden 

im Spätherbst 1941 in das Ghetto von Lödz deportiert; von ihnen überlebte 

niemand. 1943 X44  wurden 2900 Zigeuner aus der »Ostmark« nach Ausch-

witz-Birkenau verschleppt; 8o Prozent oder mehr kamen im dortigen »Zi-

geunerfamilienlager« um. Mindestens 237 Roma starben schließlich zwi-
schen 1940 und 1945 im burgenländischen »Anhaltelager« Lackenbach, 

viele infolge von Hunger und Seuchen. Bei den österreichischen Roma und 
Sinti lag der Anteil der Ermordeten mithin bei etwa 75 Prozent'''. Ähnlich 

hoch war die Todesquote bei den tschechischen Zigeunern, deren Zahl für 

1939 auf 65oo geschätzt wird. Von ihnen wurden etwa 450o nach Ausch-
witz-Birkenau deportiert, wo die meisten um ihr Leben kamen. 521 Häft-

linge starben außerdem in den »Zigeunerlagern« im böhmischen Lety und 
im mährischen Hodonin, viele durch Typhus, mangelhafte Ernährung, un-

zureichende Unterbringung und körperliche Schwerstarbeit 41. 

Aus Belgien und Nordfrankreich wurden 36o Roma und Sinti nach 
Auschwitz-Birkenau verschleppt. Von ihnen wurden 347 um ihr Leben 
gebracht. Von den 245 Deportationsopfern aus den Niederlanden kamen 

215 um 46. Der Anteil der Ermordeten an den damals in Belgien, Nord-
frankreich und den Niederlanden lebenden Roma und Sinti ist nicht genau 

festzustellen; zumindest für Belgien dürfte er aber deutlich über so Prozent 
gelegen haben v. Auch die Gesamtzahl der durch Einsatzgruppen, Militär 

und Besatzungsverwaltung in der Sowjetunion Ermordeten ist kaum prä-

zise zu beziffern. Die Schätzungen, die Donald Kenrick und Grattan Pu-
xon mit 30000 Todesopfern für die Sowjetunion und Jerzy Ficowski mit 

3000 bis 4000 Ermordeten für Wolhynien angeben 4g, bedürfen insofern der 

weiteren Untersuchung 49. Allein für die Krim und für das Baltikum sind 

derzeit relativ genaue Angaben möglich. Auf der Krim wurden von den 

Kommandos der Einsatzgruppe D zwischen 2000 und 2400 Zigeuner er-
schossen s'. In Lettland brachten Einsatzgruppen und stationäre Polizei-

einheiten mindestens 15oo der 3800 dort lebenden Sinti und Roma " um, in 

Estland und Litauen nahezu die gesamte Zigeunerbevölkerung, die jeweils 
um die l000 Personen umfaßte. Mindestens 22 litauische Zigeuner wurden 

1944 nach Auschwitz-Birkenau deportiert ". 
Für Griechenland, Italien, Luxemburg, Dänemark und Norwegen sowie 

auch für Albanien und Bulgarien lassen sich weder Deportationen noch 
systematische Massenerschießungen von Roma oder Sinti nachweisen. 

Sieht man von den beiden an Belgien angrenzenden IMpartements Nord 

und Pas-de-Calais ab, wurden die nomades in Frankreich während des 

Krieges in gesonderten Lagern festgehalten. Manche von ihnen wurden zur 

Zwangsarbeit nach Deutschland und dort auch in Konzentrationslager wie 
Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt, manche in der letzten Krieg-

sphase von SS und Wehrmacht erschossen". Aus Serbien läßt sich derzeit 

die Ermordung von etwa t000 Roma dokumentieren; die Gesamtzahl der 
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Mordopfer wird jedoch höher liegen $4. Für Polen lassen sich derzeit etwa 
S000 Mordopfer nachweisen ". 

Über Kroatien und Rumänien, die als Vasallenstaaten von NS-Deutsch-
land abhängig waren, liegen nur unsichere und kontrovers diskutierte Zah-
lenangaben vor. Das gilt auch für Ungarn, wo die Roma 1944/45  maßgeb-
lich von deutscher Seite verfolgt und ermordet wurden. In der Slowakei 
brachten die Einsatzgruppe H sowie Angehörige der Hlinka-Garde, der 
Wehrmacht und des »Heimatschutzes« der deutschen Minderheit in der 
letzten Kriegsphase bis zu t000 Roma um '6. 

An Diskriminierung und Verfolgung gewöhnt, gelang es nicht wenigen 
Roma und Sinti ihren Verfolgern zu entkommen, unterzutauchen oder ihre 
Identität verborgen zu halten. Etliche kämpften als Partisanen gegen die 
deutsche Besatzungsmacht, so in Frankreich, Italien, Jugoslawien und in 
der Slowakei '7. Als zwar planmäßig praktizierter, jedoch nicht vorausge-
planter Massenmord war der nationalsozialistische Genozid an den Zigeu-
nern für die Opfer gleichwohl unvorhersehbar und unvorstellbar. 

Die Geschichte der nationalsozialistischen Zigeunerverfolgung und die 
Erfahrungsgeschichte der verfolgten Sind und Roma gehen nicht ineinan-
der auf. Die Historiographie wird sich deshalb stärker als bisher bemühen 
müssen, die Erinnerungen der Überlebenden festzuhalten, die vielleicht 
mehr vom Leben der Ermordeten bewahren als jene Dokumente der Ver-
folgung, die von den Tätern stammen. 
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1988, S. 28-3o, hier S. 3o; Weitershagen, Zigeunerklasse, 1932, S. 15o f. 
Dort existierte auf Initiative der Roma selbst eine von slowakischen Lehrern 
geleitete Zigeunerschule. Die aus der Berliner Stadtmission hervorgegangene Zi-
geunermissionarin F. Zeller-Plinzner zeigte sich bei einem Besuch dieser Schule 
Anfang der dreißiger Jahre beeindruckt, bemängelte aber, daß die Kinder nur 
slowakische Lieder lernten: »Jesuslieder können sie nicht singen.« (Zeller-Plinz-
ner, Jesus, 1934, S. 58-62, Zitat S. 6o.) 
Weitershagen, Zigeunerklasse, 1932, Zitate: S. 162, 163, 154, 165, 166. 
Zu Friedrichslohra Mode / Wölffling, Zigeuner, 1968, S.163-166; Hohmann, 
Geschichte der Zigeunerverfolgung, 1981, S. 52-54; v. a. Danckwortt, Franz 
Mettbach, 1995, die zahlreiche Irrtümer der bisherigen Literatur zu diesem 
Thema korrigiert; dort auf S. 294 auch das Zitat aus einem Bericht der Erfurter 
Regierung, 12.8.1836. 
Die Literatur enthält keine Hinweise auf katholische Missionierungsversuche; 
auch die vom Autor angeschriebenen Archive der katholischen Bistümer und 
Erzbistümer signalisierten bis auf das Diözesanarchiv Rottenburg »Fehlan-
zeige«. 
Zahlen liegen nicht vor. In der Literatur ist man sich über die katholische Reli-
gionszugehörigkeit der Mehrheit der deutschen Sinti aber einig; siehe Hoh-
mann / Rakelmann, Zigeuner und Religion, 1980. In Norddeutschland war die 
Mehrheit der Sinti jedoch evangelisch: Jochimsen, Zigeuner heute, 1963, S. 38 f. 
Diözesanarchiv Rottenburg, W 19, Pfarrer A. Knoblauch, Horb, 1896 (ohne Ta-
ges- und Monatsdatum). 
Wittich, Blicke, 1927, S.66. Zur Person E.Wittichs (1878-1937) Wittich, Bei-
träge, 1990, S. 11-4o (Vorwort); Münzel, Heimatforschung, 1984 / 85. 
Zur Schweizer Zigeunermission Wittich, Blicke, 1927, S. 25. Zu den »Heften für 
Zigeunerkunde« und zum Advent-Verlag ebenda, Vorwort und Nachwort der 
Verleger, S.8 und 71. Zur evangelischen Zigeunermission auch Smith, Zum 
Evangelisten, o. J. 
Zur Zigeunermission der Berliner Stadtmission liegen Texte der Zeitschrift 
»Stadtmission« sowie einzelne Broschüren vor: Knak, Unter den Zigeunern, 
1910; Miskow, Recent Settlement, 1911; Etwas aus der Zigeunermission, 1912; 
Plinzner, Bilder, 1912; Plinzner, Müde Pilger, 1913; Plinzner, Zigeunerkinder, 
1914; Unter den Zigeunern Berlins, 1914; Glaß, Zigeunergruß, 1915; Wacker-
nagel, Auf Zigeuner-Besuchswegen, 1918; Wackernagel, Wieder etwas, 1919; 
Was ich mit den Zigeunern erlebe, 1925; Wie ich mit meinen Zigeunern Weih-
nachten feierte, 1926; Weihnachten bei den Zigeunern, 1927; Fünfzig Arbeits-
Jahre, 1927, S. 81-86; Im Zigeunerlager, 1931; Miskow, Jaija Sattler, 1931; Zel-
ler-Plinzner, Jesus, 1934; Lustig ist das Zigeunerleben, 1935; Michalsky-Knak / 



400 Anmerkungen 

Süsskind, Zigeuner, 1935; Zigeuner-Weihnachten, 1936; Mitten unter den Zi-
geunern, 1936; Zigeuner-Jubiläum, 1937. 

109  Es handelte sich um Romungris oder Rom Ungari (ungarisch sprechende Zigeu-
ner), Lovari oder Romanos (Pferdehändler) und Celterajas oder Kalderasha 
(Kupferschmiede/ Kesselflicker). Vgl. Miskow, Jaija Sattler, 1931, S. 87 f.; Mit-
ten unter den Zigeunern, 1936, S. 56. 

"° Knak, Unter den Zigeunern, 191o, S.65. In den Schriften der Zigeunermission 
finden sich aber auch positiv gemeinte Charakterzeichnungen, so etwa: »Genüg-
samkeit, Gutmütigkeit, Frohsinn, Dankbarkeit, Anhänglichkeit, Familiensinn« 
(Fünfzig Arbeits-Jahre, 1927, S. 82). 

" ' Unter den Zigeunern Berlins, 1914> S• 53. 
"' Zeller-Plinzner, Jesus, 1934, S. to. 
"3  Zur Marien- und Sara-Verehrung unter den Zigeunern Hohmann/ Rakelmann, 

Zigeuner und Religion, 1980. 
"4  »Die Zigeuner erzählen, als der Heiland ans Kreuz geschlagen werden sollte, 

hätten vorüberkommende Zigeuner einen der Nägel gestohlen, die sich die römi- 
schen Soldaten bereitgelegt hatten. Darüber habe sich der 'heilige Gott< so ge- 
freut, daß er gesagt habe: >Von nun an dürfen die Zigeuner immer stehlen, betrü- 
gen und lügen.<« (Zeller-Plinzner, Jesus, 1934, S. o). Die Geschichte ist noch in 
einer zweiten, wahrscheinlich stark kirchlich beeinflußten Fassung überliefert: 
»Als der kleine Gott... von dem Judenvolke zum Kreuzestode verurteilt wurde 
(sic!), hatte er vier Nägel bei seinem Kreuze gehabt. Als man ihn nun ans Kreuz 
schlug, waren nur noch drei von den Nägeln da. Eine Zigeunerin hatte den Nagel 
gestohlen und war so daran schuld, daß die Judenknechte (sie!) die Füße des 
Gekreuzigten übereinander statt nebeneinander nagelten. Der Heiland sprach 
deshalb den Fluch über die Zigeunerin aus, daß von dieser Zeit an jede Zigeu-
nerin täglich um etwa zehn oder zwölf Kreuzer Wertes stehlen müsse.« (Wittich, 
Blicke, 1927, S. 58). Der antijudaistische Zug dieser zweiten Variante ist ebenso 
unübersehbar wie deren negative Sanktionierung des Stehlens, das nun als Folge 
eines Gottesfluches erscheint. 

"5  Michalsky-Knak /Süsskind, Zigeuner, 1935, S. 6. — 3. Buch Mose 20, 27 nach 
Luther: »Wenn ein Mann oder Weib ein Wahrsager oder Zeichendeuter sein 
wird, die sollen des Todes sterben; man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen.« 

"6  Lolitschä oder Lolitschai: Rothaariges Mädchen. Bezeichnung der Missionarin 
F. Plinzner. 

"7  Michalsky-Knak /Süsskind, Zigeuner, 1935, S. 16. 
"8  Pastor W. Thieme, Vorwort, ebenda, S. 3 f. 
"9  Zu Jaija (oder Jaja) Sattler Miskow, 1931, Jaija Sattler, 1931; Zeller-Plinzner, 

Jesus, 1934, S. 14 und 47-51; Gilsenbach, 0 Django, 1993, S. 300-303. 
'" Michalsky-Knak /Süsskind, Zigeuner, 1935, S. 6 f. 
12 ' Zeller-Plinzner, Jesus, 1934, S. 7o f.; Etwas aus der Zigeunermission, 1912, S. 97. 
'" Weber, Protestantische Ethik, 1988„ S. 86, 114. 
"3  Das Ziel der Gewissensbildung wird angesprochen in: Fünfzig Arbeits-Jahre, 

1927, S. 84. — Insgesamt zur Gewissensbildung zwischen »Gnade« und »Tu-
gend« Kittsteiner, Gewissen und Geschichte, 199o, S. 171 — 201; ders., Modernes 
Gewissen, 1991. 

"4  Lustig ist das Zigeunerleben, 1935, S. 56f.; Zeller-Plinzner, Jesus, 1934, S. 15 f. 
'25  Ebenda, S. 84: »Die Not aber war, daß die Familien dann monatelang verreisten, 

und nun die Kinder wieder schutzlos dem Umgang mit den älteren Zigeunern 
preisgegeben waren.« Auch Michalsky-Knak /Süsskind, Zigeuner, 1935, S. 37. 

's6  Ebenda, S. 25; Lustig ist das Zigeunerleben, 1935, S. 57. 
'27  Der Missionarin F. Zeller-Plinzner war diese Problematik bewußt, wobei sie das 
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Wahrsagen und das Betteln als »Sünden« apostrophierte: »Manch einer möchte 
sich für den Gekreuzigten und ein neues Leben entscheiden. Aber was dann? 
Wovon sollen sie leben, wenn sie mit den alten Sünden brechen? Die bittere 
Not steht wie ein Wall vor jeder Zigeunerbekehrung.« (Zeller-Plinzner, Jesus, 

1934,  S. 16) 
"8  Ebenda, S. 68. 
"9  Michalsky-Knak /Süsskind, Zigeuner, 1935, S. 15 f• 
'3»  Zitiert bei Zeller-Plinzner, Jesus, 1934, 5. 5of. 
'3 ' Ebenda, 5.22; M. Michalsky-Süßkind /K. Süßkind, 1935, 5. 15 f.; Fünfzig Ar- 

beits-Jahre, 1927, S. 82. 
132  Weitershagen, Zigeunerklasse, 1932, S. 299. 
'33  Dillmann, Zigeuner-Buch, 1905, Zitate: Vorwort, S. 5. — Zur Entstehung des 

Zigeunerbuchs Strauss, Zigeunerverfolgung, 1986, S.49-53- 
'34  GLA Karlsruhe 234/ 5682, Denkschrift über die Bekämpfung des Zigeunerun-

wesens (1912), Zitate: S.4, 1, 7. 
'31  Diese Doppelung findet sich in der Tat in fast jeder Regelung zur »Bekämpfung 

des Zigeunerunwesens« im Kaiserreich und der Weimarer Republik. Siehe 
Höhne, Vereinbarkeit, 1929, S. 104 ff. 

'36  GLA Karlsruhe 234/ 5682, Denkschrift über die Bekämpfung des Zigeunerun-
wesens, S. 8. Ähnlich 14 Jahre später Reich, Zigeuner- und Arbeitsscheuenge-
setz, 1926, Sp. 834- 

'37  GLA Karlsruhe 234/5682, Grundzüge für die Bekämpfung der Zigeunerplage 
(Fassung der Besprechung vom 18 . / 19.12. 1 1), § 1. 

'38  In der Ministerial-Entschließung zum bayerischen Zigeuner- und Arbeits-
scheuen-Gesetz vom 16.7.26 hieß es: »Unter 'Landfahrer< sind diejenigen Per-
sonen zu verstehen, die zwar nach ihrer Rassen- und Stammeszugehörigkeit 
nicht zu den Zigeunern zählen, aber nach ihrem ganzen Auftreten und Geba-
ren, nach ihrer Beschäftigung und nach ihrer nomadisierenden Lebensweise 
den Zigeunern gleichzustellen sind.« (Zitiert bei Höhne, Vereinbarkeit, 1929, 
5. 146.) — Bereits A. Fritsch bezeichnete 1662 die Zigeuner als »Landfaehrer«; 
A. Fritsch: Historische und Politische Beschreibung der so genanten Zygeu-
ner / Nebst wahrer Anzeigunge ihres Uhrsprungs/ Lebens/ Wandels und Sitten, 
in: Gronemeyer, Zigeuner im Spiegel, 1987, 5. 135-156, hier S. 152. In einem 
soziographischen Sinne verwandte Avil-Lallemant, Gaunertum, 1858 / 62, den 
Begriff »Landtfahrer«, in Teil 1, S. 3. 

'39  Zitate: Kreispatent des Schwäbischen Kreises, 6.5.1720 (A. L. Reyscher: 
Sammlung württembergischer Gesetze. Stuttgart Tübingen 1828-1850, Bd. 13, 
5. 1175), zitiert von Fricke, Erziehung und Ausgrenzung, 1991, S. 3o; »Ge-
schärfte Poenal-Sanktion und Verordnung des Löblichen Ober-Rheinischen 
Kreises wider das schädliche Diebs-, Raubs und Zigeuner, sodann herrenlose 
Jauner, Wildschützen, auch müssige und lüderliche Bettelgesindel« 1722; ge-
meinsame I'oenal-Sanktion des Kur- und Oberrheinischen Kreises von 1748, 
zitiert von Breithaupt, Zigeuner, 1907, S. 6o und 63. Allgemein stellte Breit-
haupt fest: »Die Verordnungen des ISjahrhunderts verkennen nicht den Zu-
sammenhang der Zigeuner mit dem übrigen Gesindel, heben aber diese stets als 
besonderes Element hervor« (ebenda, S. 57). R. Gronemeyer zeigt, daß bereits 
in Chroniken aus der ersten Hälfte des 16jahrhunderts die Zigeuner vielfach 
als eine »Zusammenrottung von Außenseitern« gekennzeichnet werden. (Gro-
nemeyer, Zigeuner im Spiegel, 1987, 5. 160.) Siehe auch die Ausführungen 
J. Delumeaus über die »Angst vor dem Umsturz«, die in der frühen Neuzeit auf 
Bettler und Vaganten projeziert wurden. (Delumeau, Angst, 1985, Bd. 1, 

S. 267-374•) 



402 Anmerkungen 

'4° Hehemann, »Bekämpfung des Zigeunerunwesens«, 1987, S. 241. 
'4 ' Ministerial-Entschließung zur Ausführung des Zigeuner- und Arbeitsscheuen-

Gesetzes vom 16. Juli 1926 des Staatsministeriums des Innern (zitiert bei Höhne, 
Vereinbarkeit, 1929, S. 146.). 

'42  Gemeint ist Art. 109, Abs. 3, Satz 1: »Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder 
Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben.« 

.43 Höhne, Vereinbarkeit, 1929, S. 11. Ähnlich Hentig, Rechtliche Bedenken, 1927; 
Jellinek, Verwaltungsrecht, 1928, 5.154-156 und 463f.; Karanikas, Zigeuner-
und Arbeitsscheuengesetz, 1930, S. 8o f. 

144  Höhne, Vereinbarkeit, 1929, S. 7-15, Zitate S. 13, 14 und 15. 
145  Ebenda, S. 14. 

46  Ebenda, S. 12. 
'47  Zu den ausländischen Zigeunern ebenda, S. 96-101. 
'48  Karanikas, Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz, 1930, der sich kritisch mit der 

vorherrschenden Lehre auseinandersetzt. 
.49 Runderlasse des Preußischen Mdl vom 4.2. und 2.11.27; Verfügung des Würt-

tembergischen Mdl vom 1.10.19; 5 3 einer badischen VO vom 20.12.22. Siehe 
den Dokumentenanhang bei Höhne, Vereinbarkeit, 1929, Nr. II, 20 und 22, 
Nr. V, 22 und Nr. VI, 13, S. 124-129, 174 f., 179. 

'59  Gronemeyer, Zigeuner im Spiegel, 1987, S. 13-56. 
' 5 ' Meilensteine der Zigeunerwissenschaft waren die Werke J. C. C. Rüdigers, 

H. M. G. Grellmanns und F. A. Potts. (Rüdiger, Von der Sprache, 1782; Grell-
mann, Zigeuner, 1783; Pott, Zigeuner, 1844/45•) 

' 52  Loi sur l'exercise des professions ambulants et la rüglementation de la circulation 
des nomades, dokumentiert v. Peschanski, Les Tsiganes, 1994, S. 125-130 

'53  Darin ähnelte ihr die spanische Zigeunerpolitik, die die Fahrenden nicht mit den 
Gitanos identifizierte, sondern den »Gitanismo« als Lebensform aller »Müßig-
gänger und Vagabunden«, ja sogar als gegen den Staat gerichtete sektenhafte 
»Zusammenrottung« ansah (Li4eois, Gypsies, 1986, S. 105-110; Gerth, Spa-
nien, 1983; Sänchez-Ortega, Zweig der Landesordnung, 1993). 

'54  Zur französischen Zigeunerpolitik bis 1940 Vaux de Foletier, Voyages, 1973, 
S. 21 f., 26f.; ders., Les bohe'rniens, 1981, insb. S. 180-185; Liegeois, Nomades, 
1979; Münzel, Zigeunerpolitik, 1983, S. 224-231; Sigot, Un camp, 1987, S. 3o f.; 
Peschanski, Les Tsiganes, 1994, S. 17-20. — Zur Differenz des Verständnisses 
von Nation und Volk Hobsbawm, Nationen, 1991, S•  33-35. 

' 55  Lucassen, En men noemde, 1990, S. 226-236; ders., Power of Definition, 1991. 
'56  Reyniers, Pauvret& 1983, S. 29-32; das Zitat stammt aus einem Erlaß des belgi-

schen Justiziministers vom 1.6.1897 (zitiert ebenda, S. 31); Gotovitch, Quel-
ques donn6es, 1976, S. 164-168. 

'57  Gesetzesvorlage »Maßnahmen zur Bekämpfung der Zigeunerplage« 1931, do-
kumentiert von Thurner, Nationalsozialismus, 1983, Anhang I, dort insb. § 
und §9; Gesellmann, Zigeuner im Burgenland, 1989, BI. 211-258: Thurner/ 
Rieger, Verfolgung, 1994, S. 5of. 

'58  Gronemeyer, Zigeunerpolitik, 1983, S. 60-65. Dieser frühen sowjetischen Auf-
fassung entsprach auch die erste Phase der Zigeunerpolitik in den nach 1945 
etablierten sozialistischen Ländern Osteuropas. 

'59  Ebenda, S. 63. 
'6° Hinweise bei Gronemeyer, Zigeunerpolitik in sozialistischen Ländern Osteuro-

pas, S. 63 f.; Kuznetsova /Gilsenbach, Russlands Zigeuner, 1994, S.7-9, 16f.; 
Solschenyzin, Der Archipel GULAG. Bd. 1, 1974, S. 78 f. 

16' Oschlies, »Schwarze« und »Weiße«, 1985. 
'62  Guy, Ways of Looking, 1975, S. 211— 213; Kalvoda, Gypsies of Czechoslovakia, 
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1991, S. 95; Lipa, Fate of the Gypsies, 1990, S. 208 f.; Sahin, Nomaden, 1988, 

S. 287f. 

'63  Zu den Jenischen Arnold, Fahrendes Volk, 1980, S. 13-27; Gerth, Kinderrau-

bende Fürsorge, 1981. Manche Jenische waren allerdings seßhaft; vgl. dazu die 

äußerst problematische Dissertation von May, Neumühle, 1951. 

'64  Meyers Konversationslexikon 1884, S. 904. Zitiert nach Schopf, Bürgerfluch, 

1980, S. 50. Ähnliche Beschreibungen bei Hehemann, »Bekämpfung des Zigeu-

nerunwesens«, 1987, S. 101-104. 

'65  J. H. Schwicker: Die Zigeuner in Ungarn und Siebenbürgen, Wien /Teschen 

1883, S. los, zitiert ebenda, S. 102. 

166  Meyers Konversationslexikon 1884, S. 904. 
'67  Ebenda. 

'68  Zum Zigeunerbild in Lexika: Gronemeyer, Kathedralen des Wissens, 1986. 

'69  Liebich, Zigeuner, 1863, S. 20. 

170  Miles, Bedeutungskonstitution, 1989; ders., Idee der »Rasse», 1991; ders., Ras-

sismus, 1991. 
'7 ' Zum »Gesetz der Entsprechung« Bitterli, Die »Wilden«, 1982, S. 356-366. 

'7' Balibar, »Neuer Rassismus«, 1989; ders., Rassismus, 1991; ders. / Wallerstein, 

Rasse. Klasse. Nation, 1990; Taguieff, La forte, 1988; ders., Metamorphosen, 

1991. 
'73  Balibar, »Neuer Rassismus«, 1989, S. 379. — Balibar stützt sich auf R. Benedicts 

Analyse des Antisemitismus (Benedict, Race and Racism, 1983, S. 132f.). 

'74  Zitat: Tetzner, Geschichte der Zigeuner, 1835, S. 106. Zum Klischee von der 

sexuell verführerischen und gefährlichen Zigeunerin auch archivalische Quellen 

(z. B. STA Würzburg, LRA Brückenau 1362, Brief L. K. Roth, 6.8.29, an das 

LRA). — Die Texte, die sich mit den Zigeunerklischees auseinandersetzen, sind 

zahlreich, u.a. Berger, Zigeunerbild, 1972; Hohmann, Geschichte der Zigeuner-

verfolgung, 1981, S.48-84; ders., Zigeunermythos, 1980; Liegeois, Gypsies, 

1986, S. 138-141; Schopf, Bürgerfluch, 1980. 

'73  Rao, Rolle der Frau, 1985; Weltzel, Gypsies, 1938, S. 34-37. 
'76  H. Stelzner: Die psychopathischen Konstitutionen und ihre soziologische Be-

deutung, Berlin 1911, S. 92 und 107. Zitiert von Schulte, Sperrbezirke, 1984, 

S. 193 und insgesamt S. 186-194. 

'77  Zum Ostjudenbild Maurer, Ostjuden, 1986, S. 104-190, insb. S. 178-180. Zur 

Parallelisierung von Zigeunern und Ostjuden Hehemann, »Bekämpfung des Zi-

geunerunwesens«, 1987, S. 127f. 

78  Bitterli, Die »Wilden«, 1982, S. 367-376. 

'79  Weltzel, Gypsies, 1938, S. 36 f. 

ao  Brüggemeier, Leben vor Ort, 1983, S. 153-161 (Zitate S. 154); ders, Leben in 

Bewegung, 1988, S. 252. Die Zitate stammen aus zeitgenössischen Schriften. 

' 8 ' Märquez, Hundert Jahre Einsamkeit, 1932. 

'8' Zu den Niederlanden Willems/ Lucassen, Silent War, 1990. 

183 Weber, Protestantische Ethik, 1988, S. 171. 
184  Ebenda, S. 17i, 168, 166 und 167. Siehe auch: Arbeit und Müßiggang, 1991, 

S. 179-203. 

'83  Zuerst bei J. Thomasius: Curiöser Tractat von Zigeunern, Dreßden und Leipzig 

1703, §6z, in: Gronemeyer, Zigeuner im Spiegel, 1987, S. 123-134, hier S. 132. 
Thomasius lebte von 1622-1684. Die ursprüngliche lateinische Textfassung er-

schien vor seinem Tode. — In französischen Texten ist der Mythos von der Kin-

desentführung durch Fahrende bereits im 16.Jahrhundert nachweisbar (Del-

umeau, Angst, 1985, Bd. 1, S. 27o). 

186  Der Spruch »Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?» bezog sich in der Tat auch 
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auf die Zigeuner, die in Haut- und Haarfarbe oft dunkler als die durchschnitt-

liche deutsche Bevölkerung waren (Rakelmann, Zigeuner und wir, 1980, 

S. 152 f.). 

'87  Siehe das Plakat zu einer Kinderentführung, auf dem der Erste Staatsanwalt in 

Stettin 1904 Zigeuner für die Entführung einer Siebenjährigen verantwortlich 

machte. Im Faksimile bei von Hase-Mihalik / Kreuzkamp, Wohnwagen, 1990, 

5.13.  

'88  Schullesebuch »Froh und frei« — Buchstabe Z, verbreitet in Preußen in den zoer 

und 3oer Jahren. Faksimile-Abbildung in: Hochlarmarker Lesebuch, 1987, 

S. 87: »Die Zigeuner — Nanu, Kinder, was ist auf einmal mit euch los? Mutter, 

Mutter, mach rasch die Tür zu, schieb den Riegel vor, es kommen Zigeuner, 

Heini Vogel hat sie schon gesehen, Mutter, rasch! Zuerst meinte er, es kämen 

Zirkusleute, aber Zigeuner sind es, ganz viele. — Emil und Susi warten in der 

Küche, hinter den Gardinen. Da auf einmal — bum, bum! Hu, eine Zigeunerin an 

der Tür mit einem Kind im Tuche! Mutter, Mutter, mach aber nicht auf! Nun 

wieder bum, bum! Hu, wie unheimlich! Emil und Susi lauschen, sie zittern am 

ganzen Leibe. — Nach kurzer Zeit ziehen die Zigeuner weiter. Nun haben Emil 

und Susi wieder Mut, und Mutter schiebt den Riegel von der Tür.« 

89  Kommandant in Auschwitz, 1978, S. 23. 

'9°  Bergmann, Jahrgang 1922. In: Hochlarmarker Lesebuch, 1987, S. 87. 

191  R. Wilhelms: Der »Zigeunerbrunnen«: Ein historischer Zeuge, in: Bott-Boden-

hausen / Tammen (Hg.), Erinnerungen, 1988, S. 84f. 

'97  Spiel, Die hellen und die finsteren Zeiten, 1991, S. 9 f.; auch Fürst, Gefilte Fisch, 

1973, S. 32. 

'93  Zum Mythos-Begriff: Barthes, Mythen, 1964; zum Zigeunermythos Martins-

Heuß, Zur mythischen Figur, 1983; Rakelmann, Phänomen Zigeuner, 1980. 

'94  Canetti, Die gerettete Zunge, 1980, S. 22 f. Ähnlich mit Bezug auf die Welt der 

Erwachsenen Llosa, Die Welt, in der ich lebte, 1990, S. 175. 

'95  May, Juweleninsel, 1953; ders., Zepter und Hammer, 1953. 

'96  Ebenda, S. 28, 397, 38, 9. 

'97  Ebenda. 

'98  Zitate: Wanner Zeitung, 9.8.32 und 17.8. 30. Es geht um die Cranger August-

Kirmes, den größten Jahrmarkt des Ruhrgebietes (Dorn /Zimmermann, Herne 

und Wanne-Eickel, 1987, S. 258 f.). 

'99  Hehemann, »Bekämpfung des Zigeunerunwesens«, 1987, S. 153 —184; Bott-Bo-

denhausen/ Tammen (Hg.), Erinnerungen, 1988, S. 29, 8o, 85. 

2"  Westfälische Provinzial-Zeitung Nr. 156, 8.6.1881, zitiert nach Hehemann, 

»Bekämpfung des Zigeunerunwesens«, 1987, S. 154. Hervorhebung im Text. 

"' Zum Verhältnis der Stereotype vom »Barbaren« und »edlen Wilden« Bitterli, 

Die »Wilden«, 1982, S. 367-410. 

202  Diese Züge tragen nach Horkheimer und Adorno die Juden in den Augen der 
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(Hg.), Erinnerungen, 1988, S. 28 -3o und 52. Für die württembergischen Dörfer 

im 9. Jahrhundert Fricke, Erziehung und Ausgrenzung, 1991, S. 145-152. 
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209 n oerger, Zigeunerbild, 1972, S. 37 f; Schopf, Bürgerfluch, 1980, S. 63; Münze', 
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Troeger, Otto Mueller, 1950; Buchheim, Otto Mueller, 1968, S. 44 f., 61-65, 68. 

"' Pankok, Stern und Blume, 1930, S. 22. 
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mann, Otto Pankok, 1964, S.41-4S; Otto Pankok, 1982; Otto Pankok. Zigeu-

ner, 1989; Fings /Sparing, »Ach Freunde,...«, 1993. 
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S. 180-203. 
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1.92, Historisches zur Zigeunerfrage). 
211 Zu den demographischen Trends: Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch III, 1978, 

S.28-3S. 

216  Zur Bevölkerung des Reiches 1910 und 1933 ebenda, S. 22. 
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zum Ausschluß führten (Ficowski, Gypsies in Poland, 1989, S. 62— 78, insb. 
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235  Gespräche mit E. Hanstein, 12.12. 1985 und 17. 2.1986. Die Mitgliedschaft von 

E. Hansteins Vater ins Reichsbanner war kein völliger Einzelfall. Laut HSTA 
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galat, Essens wilder Norden, 1991, S. 
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(»Bettlerbekämpfungsaktion« 1936); ein Beispiel für einen »Bettlerbekäm-
pfungstag« 1933: StA Landau, A II, 423. 

23 1A  
1Vlay, Neumühle,n 	1951, S. 24-26. 
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98  Einen Überblick über die Diskussion um Rassismus und Rassenpolitik gibt 
Bock, Krankenmord, 1991. G. Bock expliziert ihre Thesen dort mit Blick auf die 
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ken und Abhandlungen aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, die sich mit den Zigeu-
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durch Zigeuner. Zitate: LR Ziegenhain, 11.11.37; Konferenz im RMdl, 

24.11.37, Betr.: Verschleppung der Maul- und Klauenseuche durch Zigeuner. —
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152  StA Essen, Chronik der Stadt Essen 1937, S. '69f., und 1938, S. 'sof. 

' 33  Zu diesem Platz in Altenessen: HSTA Düsseldorf RW 58/18.955 und R 1111/ 
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die Senatsberatung, 22.9.39. 
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' 53  Ebenda, Besprechung am 20.10.39 beim Reichsstatthalter. 

' 54  StA Gelsenkirchen 0/11-5/ 1, St.A. 22/1, 19.9.39, Verlegung des Zigeuner-
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anstalteten Rundfrage betr. polizeiliche Obdachlosenunterkünfte, 23.4.42 und 

16. 7.42). In Recklinghausen blieb es ebenfalls beim Zigeunerlagerplatz (StA 

Recklinghausen, III 3549)• 

'59  Der Terminus stammt von Mommsen, Totalitarismus, 1980, S. 24; ders., Hitlers 

Stellung, 1981, S. 56. 

'6° STA Hamburg, Sozialbehörde I, AF 83.73, BI. to f., Denkschrift eines Sozialan-

gestellten und einer Fürsorgerin, 13.3. 39, in der sie sich auf die Überlegungen 

von Polizei und Sozialbehörde beziehen. 

'6 ' Zur Entstehung des Burgenlandes als österreichisches Bundesland und zu dessen 

Aufteilung auf die »Reichsgaue« Steiermark und Niederdonau unter NS-Herr-

schaft E. August, Auflösung und Wiedererrichtung, 1971. 

‚62 Zum Begriff »Gadsche« Kap. 111.7. 

'63  Mayerhofer, Dorfzigeuner, 1987, S. 59f., 83; Gesellmann, Zigeuner im Burgen-

land, 1989. 

Steinmetz, Osterreichs Zigeuner, 1966, S. 7 und 49f.; Gesellmann, Zigeuner im 
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'68  Ebenda, S. 75. 
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wortet habe, sein Sohn warte draußen vor der Tür. Als schließlich der Pfarrer 

seine Predigt im Traugottesdienst mit den Worten »Geliebte Christen« begon-

nen habe, habe der Bräutigam verstanden »Geliebte küssen!« und seine Braut 

vor dem Altar abgeküßt (ebenda, S. 88, 97f.). 
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'7 ' DOW 1.371, A. Gussak. 

'7' Mayerhofer, Dorfzigeuner, 1987, S. 114 ff., 128 ff. 

'73  Ebenda, S. 61 f. 
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'79  Ebenda, S. 284f. 

'86  Mayerhofer, Dorfzigeuner, 1987, S.41. 

'8 ' Wiener Zeitung, 21.1.33, zitiert von Gesellmann, Zigeuner im Burgenland, 

1989, Bl. 25 I. 
'8' Ebenda, einschließlich der Zitation der Ortschronik. 

‚83 Arbeiter-Zeitung, 12.2.33, S. 3, zitiert ebenda, BI. 186. 

'84  Ebenda, S. 62. 

'85  DÖW 12.232, Tätigkeitsbericht des Volkstums- und Grenzlandamtes betr. Zi-

geuner, o. D. (1939). 

'86  Burgenländisches LA, Zigeunerakt, 15. 6.34, zitiert nach Gesellmann, Zigeuner 

im Burgenland, 1989, Bl. 133. 

'87 Widerstand und Verfolgung im Burgenland, 1983, S. 166; Gesellmann, Zigeuner 

im Burgenland, 1989, BI. 3-58; Thurner, Nationalsozialismus, 1983, S. 51; Wie-

gele, Zigeuner in Osterreich, 1983, S. 265. 

188  Mayerhofer, Dorfzigeuner, 1987, S. 2o5. 

Ebenda,‚8, e 
3 S. 42. 

190 Ebenda, S.41. 
‚9. Wiegele, Zigeuner in Österreich, 1983, S. 264- 
,92 Orts- und Pfarrchronik Stegersbach, zitiert ebenda. Der Begriff »Selbsthilfe« 

wurde auch in der Presse verwandt: Die Burgenlandwacht, 18.5.3o, zitiert 

ebenda. 

193  Mayerhofer, Dorfzigeuner, 1987, S.42. 
'94  Orts- und Pfarrchronik Stegersbach. 

'95  Die NS-Presse griff die Burgenland-Zigeuner schon vor dem »Anschluß« Oster-

reichs an: Rheinfront, 1.12.37, Zigeunerplage in Österreich. Gemeindesorgen 

im Burgenland — Sieben Sechstel vorbestraft — Pässe mit Fingerabdrücken nötig; 

Berliner Tageblatt, 3. 12.37, Menschen, die keine Grenzen kennen. »Wir sind die 

ewig wandernden Söhne Ahasvers« / Das Burgenland und die Zigeuner. 

'96  Zu Portschy Steinmetz, Die Zigeuner, 1983, S. 245 f.; dies., Die Verfolgung, 

1983, S. 114 und 317, Anm. 10. — Nach der Auflösung des Burgenlandes wurde 

Portschy am 1.1o.38 stellvertretender Gauleiter der Steiermark (Widerstand 

und Verfolgung im Burgenland, 1983, S. 79 f.). 

'97  DOW 11.532, Grenzmark Burgenland, Wahlzeitung zum 10.4.38, Folge 5, 

5.4.38. Portschy nannte dort als die zentralen burgenländischen Probleme in 

dieser Reihenfolge die Agrar-, die »Zigeuner-« und die »Judenfrage«. 

'91  DOW 4.969;  auch STA Nürnberg, ND, NG 845. Portschys Denkschrift datiert 

vom August 1938. 
'" Hamburger Fremdenblatt, 11.9.38: »Als Bela Khun seine bolschewistische 
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land, und Plünderungen, Brandstiftungen und Mord kennzeichneten die Spur 
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dieser entmenschten Banden.« Vermutlich wurde hier aus Bela Kun »Beta 
Khun«, damit er zum »Khan« und die »kommunistischen Zigeunerhorden« un-
ter dem »Juden Samuely« als »Mongolen« gelten konnten. 

'" DÖW 11.151, Anordnung der burgenländischen Landeshauptmannschaft, 
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2° 
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eine »Zigeunerrazzia« durchgeführt (DOW E 19.829: Gendarmerie Euratsfcld, 
26.6.38). 
Grenzmark Burgenland, 14.8.38 (Steinmetz, Die Zigeuner, 1983, S. 258f.); 
DÖW 4.969, Denkschrift Portschy; Zeitungsdienst — Deutschlanddienst, Berlin 
3.9.38: Burgenland bekämpft Zigeunerplage; Wirtschaftspolitischer Dienst 
199, 31.8.39: Arbeitszwang für Zigeuner. — Ähnliche Verordnungen sind für 
Niederösterreich überliefert (Moser, Verfolgung der Zigeuner, 1987, Dokument 
6, 14. 7. 39, S. 414). 

"6  DÖW 12.543, Beschwerde des F. Horvath und anderer an die Reichsregierung, 
12.5.38; KI'St Eisenstadt, 19.6.38; Vermerk der KPSt Eisenstadt betr. Fest-
nahme des F. Horvath, 27.6.38. 

207  DOW 12.232, Entwurf des RMdI zur Ersten Durchführungsverordnung zum 
Gesetz über die Sicherung der Reichsgrenze vom 27.2.39. 

"8  Grenzmark Burgenland, 4.9.38 (Steinmetz, Die Zigeuner, 1983, S. 259 f.). 
2°9 Österreichisches STA, Bürckel-Akten 2.473, Staatliche Verwaltung des Reichs-

gaues Wien-Abt. II — An den Reichskommissar für die Wiedervereinigung 
Österreichs mit dem Deutschen Reich betr. den Schulbesuch der Zigeunerkin-
der, 13.11.39. 

."`" BAK, VV, REM, E II e 624/39: Zulassung von Zigeunern und Negermischlin-
gen zum Besuch öffentlicher Volksschulen, zitiert in: RdErl. des RSHA. vom 
21.11.1941 —VA2 Nr.981/41. 

2" Burgenland: Grenzmark Burgenland, 4.9.38; Wien: Österreichisches STA / 
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Bürckel-Akten 2.473, Schreiben der Staat-
lichen Verwaltung des Reichsgaues Wien — Abt. II, 13.11 . 39. Für den Reichsgau 
Niederdonau, zu dem am 1.10.38 ein Teil des Burgenlandes geschlagen wurde, 
DÖW, Film 99, Täglicher Inlandslagebericht des Inspekteurs der Sipo und des 
SD in Wien, 18.12.38. 

2 ' 2  HSTA München, Minn 72.576, Polizeidirektion München an das MdI, 21.4.21. 
— Zu den Ländervereinbarungen auch Hehemann, »Bekämpfung des Zigeuner-
unwesens«, 1987, S. 341-362. Zur Münchener Zigeunerpolizeistelle Leibig, Be-
kämpfung, 1938. 

21 3 HSTA München, Minn 72.577, Leitsätze für die Polizeikonferenz in Karlsruhe 
22.-24.6.25. 

214  Zur Deutschen Kriminalpolizeilichen Kommission Palitzsch, Zusammenarbeit, 

1934. 
315  HSTA München, MA 100438, Niederschrift der Länderfachkommission zur 

Bekämpfung der Zigeunerplage, 16. 8.26. 
P. Wagner, Feindbild »Berufsverbrecher«, 1991, S. 229. 

"7  HSTA München, Minn 72.577, von Merz (Polizeidirektion München), Referat 
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für die Tagung der Deutschen Kriminalpolizeilichen Kommission in Berlin, 
11.-13.10. 26. 

228  STA Detmold, L 8o I e; A. Helbig, 1936, S. 495; Palitzsch, Zusammenarbeit, 
S. S•  1934, 	220. 

"9  Bader, Bekämpfung, 1935, S. 265. 
220 BAK, R 18/5644,  BI. 215-227: Dr. Zindel an Staatssekretär Pfundtner, RMdI, 

4.3.36. 
"' BAK, VV, RdErl.d.RuPrMdl v. 5.6.36 - II C II 20 Nr. 8/36. 
222 BAK, VV, RdErl.d.RuPrMdI v. 6.6.36 - III C II 20 Nr. 10/36. 
223  Buchheim, SS, 1982, S.49 ff. 
"4  RdErl.d.RuPrMdl v. 20.9.36, Abs. 1., RMBIiV. S. 1339. 
225 RdErl.d.RuPrMdl v. 16.7.37, RMBIiV. S. 1152. 
226 RdErl.d.RuPrMdl v. 20.9. 36, Abs. II, RMBIiV. S. 1339. 
227 Nebe, Kriminalpolizei, 1938, S. 4. 
"8  Zur Rolle der »Notverordnung zum Schutze von Volk und Staat« vom 28. 2.33 

Fraenkel, Doppelstaat, 1974, S. 26-29. 
"9  Werner, Vorbeugende Verbrechensbekämpfung, 1938, S. 58. 
23° Nebe, Kriminalpolizei, 1938, S. 4 f. - Ähnlich die Definition von Polizei im 

»Grundlegenden Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch 
die Polizei«, Pol. S-Kr. 3  Nr. 1682/37-2098 - v. 14.12.37. Dort ist die Rede von 
der »Verpflichtung zur Erfüllung der der Polizei im allgemeinen - und damit 
auch der Kriminalpolizei - nach nationalsozialistischer Auffassung obliegenden 
Aufgaben, die Gemeinschaft vor jedem Schädling durch die hierzu erforder-
lichen Maßnahmen zu schützen«. 

232  RdErl.d.RuPrMdI v. 20.9.36, Abs. II. (4) b) (1)„ RMBIiV. S. 1339. 
232  Nebe, Kriminalpolizei, 1938, S. 5, 7. Diese Befehlsstruktur galt auch für die Gen-

darmerie, »soweit sie kriminalpolizeilich tätig ist.« (Ebenda, S. 6) 
233  Nebe, Kriminalpolizei, 1938, S. 4. Hervorhebung im Text. - Zum Begriff »Poli-

zeirecht« Majer, »Fremdvölkische«, 1981, S. 297- 3o1. 
234  Königsberg, Stettin, Berlin, Breslau, Dresden, Halle, München, Stuttgart, 

Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Hamburg. 
235  BAK, RD 19 / 28-1, S. 267: Schaubild der KPLStn und KPStn. 
236  Die 15 Reichszentralen hatten die Aufgabengebiete Kapitalverbrechen; Homo-

sexualität und Abtreibung; Vermißte und unbekannte Tote; Rauschgiftver-
gehen; gewerbs- und gewohnheitsmäßige Betrügereien; Glücks- und Falsch-
spiel; Geldfälschungen; Zigeunerunwesen; unzüchtige Bilder und Schriften; 
Mädchenhandel; internationale Taschendiebe; gewerbsmäßige Einbrecher; Er-
kennungsdienst; Fahndungswesen; kriminaltechnische und chemische Unter-
suchungen (Nebe, Kriminalpolizei, 1938, S.7.). Zur Reichszentrale zur Be-
kämpfung von Homosexualität und Abtreibung Jellonnek, Homosexuelle, 
1990, S. 122-134. 

237  Nebe, Kriminalpolizei, 1938, S. 6. 
238  RdErl.d.RuPrMdl v. 20.9.36, Abs. III.(4), RMBIiV. S. 1339. 
239  So die KPSt Karlsruhe, 2.3.37, E.Z. »Bekämpfung des Zigeunerunwesens«: 

»Der Chef der Deutschen Polizei hat als eine dringende Aufgabe dem Preuss. 
Landeskriminalpolizeiamt Berlin die Bekämpfung des nomadischen Zigeuner-
tums gestellt.« 

24° Tgb. Nr. LKPA 84.25/19.36, 30.9.36, und Tgb. Nr. LKPA 84.25 / 19.36, 
6.10.36, in: HSTA Düsseldorf, BR 1111/29. - Diese Umfrage überforderte die 
KPStn. In der Akte BR rill/ 29 ist aus der KPSt Essen jedenfalls keine Antwort 
überliefert. 

242  KPSt Karlsruhe, 2.3.37, E.Z. »Bekämpfung des Zigeunerunwesens«. 
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242  BA Potsdam, 15.01, RMdI, 27.087/3, BI. 15, RKPA. 14.51 / 12.37, 14. 12.37- 
'43  GLA Karsruhe, 357/Zug 1973/51, Fasc. 1874, RESSuChdDTPol.i.RMdl., S — 

Kr. 1 Nr. 788 / 38— 2026-6 —, Berlin, 13.5.38, insb. Absatz I; auch DOW 
11.293: Kommandeur der Gendarmerie für Steiermark, 9.7.39. 

244 RdErl.d.RESSuChdDtPol.i.RMdl. 	v. 	16.5.38-S-1 	Nr. 794 /38-2005-11, 
RMBIiV, 5.883; RKPA, Tgb.Nr. 1451/ 25.38-IB, Berlin, 18.11.38, Betr.: Er-
richtung der Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens. 

245  BAK, VV, RdErl.d.RFFSSuChdDtPol.i.RMdI. v. 8.12. 38-S-Kr. 1 Nr. 557 VIII 
38-2026-6, A.I.3. (2); BAK, RD 19/28-1, 5.267; AP Bydgoszcz 195/33, 
KPSI Bromberg, E.D. (Zig), 12.5.41, Anlage zum Meldeblatt der KPSt Brom-
berg Nr.9; AGK, Gendarmeriekreis Schrimm 64, Meldeblatt der KPLSt Posen, 
2. Jg. (1941), 1.6.41, Nr. 1 1. 

246  BAK, VV, RdErl.d.RFFSSuChdDtPol.i.RMdl. V. 8.12. 38-S-Kr. 1 Nr. 557 VIII 
38-2026-6; GLA Karlsruhe, 364/Zug 1975/3 II, Fasc. 23, RKPA 145i / 28.39, 
Berlin 1.3.39, Ausführungsanweisung des RKPA zum RdErl.d.RFSSuChdDt-
Pol.i.RMdI. v. 8.12.38. — Der Runderlaß »Bekämpfung der Zigeunerplage« v. 
8.12.38 war in einem ersten Entwurf am 24.3.38 an das Bayerische Staatsmini-
sterium des Innern mit Bitte um Stellungnahme gesandt worden. Das Ministe-
rium betonte die in seinen Augen positiven Erfahrungen mit dem bayerischen 
»Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz« (HSTA München, MInn 72.579). 

247  Magdeburg: LHA Magdeburg, Rep. C 29, Anhang II, dort z. B. Z 30, 36, 39, 41 , 
44, 46, 51, 56; Köln: Fings/Sparing, Zigeunerlager, 1991, S.23; Essen: HSTA 
Düsseldorf, BR 1111/29, KPSt Essen, 13.1.39. Zu Bremen Hesse, Wilhelm 
Mündrath, 1995. 

248   BAK, VV, RKPA  1451/28.39, Berlin 1.3.39, 11.1 a)—e). Falls die Ortspolizeibe-
hörden die genannten Aufgaben nicht erfüllen konnten, wurden die KPSt zu-
ständig gemacht. 

"9  BAK, VV, RKP.- Vordruck 172, Anlage I zu RKPA 1451 /28.39, Berlin 1.3.39. 
Zur Arbeit mit dem Vordruck HSTA Düsseldorf R 2034  (KPLSt Köln) und BR 
1111/29-60 (Kripo-Außendienststelle Duisburg); DOW 11.293, Erlaß des 
Kommandeurs der Gendarmerie für Steiermark, 9.7.39. 

250  HSTA Düsseldorf, R 2034. 
5 I HSTA Düsseldorf, BR im /29-60. Die vorgesetzte KPSt war Essen, die 

KPLSt war Düsseldorf. 
2 5 2 Diesen Aspekt des Erlasses vom 8.12.38 betont Kurth, Zigeunerplage, 1939, 

S. 139. 
253 BAK, VV, RdErl. d. RFFSSuChdDtPol. i. RMdI. v. 8.12.38-S-Kr. 1 Nr.557 

VIII 38-2026-6, Absätze E. und F. — Umgekehrt nahm etwa der Landesfürsor-
geverband der Provinz Westfalen den Erlaß zum Anlaß, seinerseits die ihm vor-
liegenden einschlägigen Wohlfahrtsakten der Kripo anzubieten (STA Münster, 
Reg. Arnsberg 13.155, Oberpräs. Westfalen, Münster 26.1.39, Landesfürsorge-
verband). 

254  Zu der badischen Führerscheinverordnung RdErl.d.Mdl. v. 11.3.36, 
Nr. 29.832, Bad. Verwaltungsblatt 1936, S. 230. — Zu den Bestimmungen vom 
8.12.38: BAK, VV, RdErl.d.REFSSuChdDtPol.i.RMdI. v. 8.12.38-S-Kr. 
Nr. 557 VIII 38-2026-6, A.I.6.(1) und (2). 

255  Zur thüringischen Regelung STA Weimar, Thüringisches Mdl, P 107, Polizei-
verordnung des Landes Thüringen über das Umherziehen von Zigeunern und 
nach Zigeunerart wandernden Personen, 12.9.35. — Zu den Bestimmungen vom 
8.12.38: BAK, VV, RdErl.d.RFFSSuChdDtPol.i.RMdl. v. 8. 12. 38-S-Kr. 
Nr. 557 VIII 38-2026-6, B. 1.-3. 

256  Ebenda, D.I. 
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'57  Ebenda, D.2. 

'58  Nebe, Kriminalpolizei, 1938, S.4. - Ncbes Text zeigt die Beliebigkeit, in der von 

NS-Seite der Begriff ',Rasse« eingesetzt wurde. 

219  Ebenda. Hervorhebung im Text. 

'6° BAK, VV, »Grundlegender Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbekämp-

fung durch die Polizei«, Pol. S-Kr. 3 Nr. 1682/37-2098 - v. 14.12.37. Die Aus-

führungsbestimmungen wurden am 4.4.38 herausgegeben: BAK, VV, RKPA, 

Tgb. Nr. RKPA 60.01250/38, Richtlinien des RKPA über die Durchführung 

der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. 
Werner, Vorbeugende Verbrechensbekämpfung, 1938, S.59; Grundlegender 

Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, Pol. S-Kr. 3 Nr. 1682/ 

37-2098 - V. 14. 12. 37, Vorbemerkung. 

'62  Das gilt sowohl für Werner, Vorbeugende Verbrechensbekämpfung, 1938, S. 59, 

als auch für den »Grundlegenden Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbe-

kämpfung« selbst (BAK, VV, Pol. S-Kr. 3 Nr. 1682/37-2098 - v. 14. 12.37, 
Vorbemerkung). 

'63  Zum Verhältnis von »Maßnahmenstaat« und Judenverfolgung Adam, Judenpo-

litik, 1979, S. 356-361. Die NS-Verfolgung der marginalisicrten Gruppen ist 

unter diesem Aspekt bisher nicht erörtert worden. 

'64  Zu erwähnen sind v. a. die Richtlinien des RKPA über die Durchführung der 

Vorbeugenden Verbrechensbekämpfung vom 4.4.38, Tgb. Nr. RKPA 

60.01 205 /38 (BAK, VV). 

'61  Im Geschäftsverteilungsplan des Hauptamtes Sicherheitspolizei (BAK, R 58/ 

840, BI.121 ff.), Amt Kriminalpolizei (ebenda, Bl. 146-151) vom 6.1.38 er-

scheint noch Regierungs- und Kriminalrat Berger als Ncbes Stellvertreter. Der 

Geschäftsverteilungsplan des Amtes V - Verbrechensbekämpfung des RSHA 

vom Oktober 1939 (ebenda, BI. 172) ebenso wie derjenige vom 1.2.40 (ebenda, 

BI. 218 f.) weist Werner dann als Leiter der Abteilung V A - Aufbau, Aufgaben 

und Rechsfragen der Kriminalpolizei und als Nebes Stellvertreter aus. Der Ge-

schäftsverteilungsplan vom 1.3.41 (BAK, R 58/240, BI. oo ff.) führt Werner 

weiterhin als Nebes Stellvertreter und Gruppenleiter der Abteilung V A, die nun 

den Namen »Kriminalpolitik und Vorbeugung« trägt (ebenda, BI. 104). Vom 

Sommer 1942 bis Sommer 1943 fungierte Oberregierungs- und Kriminalrat 

Dr. Schefe als Nebes Stellvertreter und Gruppenleiter der Abteilung V A; Wer-

ner war in dieser Zeit Inspekteur der Sipo in Stettin (ZS, AR 930 / 61, Bl. 6; BAK, 

R 58/1085, Geschäftsverteilungsplan und Fernsprechteilnehmerverzeichnis des 

Amtes V »Verbrechensbekämpfung«, Bl. 13). Auch die letzte Nachricht des 

RSHA - RKPA zu Zigeunerfragen vom 16.2.45 (RSHA, V A 2 - Zi.-Nau.) ist 

von P. Werner unterzeichnet. Werner selbst erklärte 1960 seine Berufung in das 

RKPA mit Proporzüberlegungen und Qualifikationsprofilen: Nebe als Leiter 

des RKPA sei Norddeutscher und Nichtjurist gewesen; auf ihn, Werner, sei die 

Wahl zu Nebes Stellvertreter deshalb gefallen, weil er Süddeutscher und Jurist 

gewesen sei (zitiert in: Flohmann, Robert Ritter, 1991, S. 558-568, hier S. 558). 

'66  Angaben zu P. Werner: ZS, AR 930/61, Bl. 6; STA Münster, Staatsanwaltschaft 

Münster 438, Leitender Oberstaatsanwalt beim LG Köln, 20.4.1963, Vermerk 

über das Verfahren gegen Angehörige des RSHA und RKPA, des RMdI, der 

RHF, des Kriminalbiologischen Instituts und gegen lokale Kriminalbeamte, 

Bl. 81 ff.; BAK, R 58/840, Bl. 172, Geschäftsverteilungsplan RSHA - Amt V. 

'67  Werner, Vorbeugende Verbrechensbekämpfung, 1938, S. 59. Hervorhebung im 

Text. 

'68  Zur Beseitigung der gerichtlichen Nachprüfung Fraenkel, Doppelstaat, 1974, 

S. 39-62. 
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269 Werner, Vorbeugende Verbrechensbekämpfung, 1938, S. 59; Grundlegender 
Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, A 13, B I 2 (1), B II a 1. 

270 Den Zusammenhang dieser Konzeption mit dem während des Krieges diskutier-
ten »Gemeinschaftsfremdengesetz« untersucht P. Wagner, Gesetz, 1988, 
S. 75- too. 

271 Grundlegender Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, B. I. mit 
21 möglichen Auflagen. 

272 Ebenda, B IV; Werner, Vorbeugende Verbrechensbekämpfung, 1938, S. 61. 
2 73 Grundlegender Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, A II 1 d; 

angeordnet wurde die Vorbeugungshaft durch die zuständige KPSt, bestätigt 
durch das RKPA (ebenda, B III 1); Werner, Vorbeugende Verbrechensbekämp-
fung, 1938, S. - 4  o. 

274 Grundlegender Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, A II i e. 
2 79 Richtlinien des RKPA über die Durchführung der Vorbeugenden Verbrechens-

bekämpfung v. 4.4.38, Tgb. Nr. RKPA 60.01 205 / 38, A Il 1 e B t, Abs. 9. 
276 Werner, Vorbeugende Verbrechensbekämpfung, 1938, S. 6o. 
277 Ebenda. Werners Blick richtete sich nur auf männliche »Gemeingefährliche«. 
278 S.-Kr. 3: Hauptamt Sicherheitspolizei, Amt Kriminalpolizei, Referat 3. 
2 79 BAK, R 58/840, Bl. 146-151, hier BI. 15o: Geschäftsverteilungsplan des Haupt-

amtes Sicherheitspolizei, Amt Kriminalpolizei vom 6.1.38, Referat S-Kr. 3. - Es 
handelte sich um die Referate 7-11: Polizeiliche Vorbeugungshaft; Polizeiliche 
Überwachung; Besondere Maßnahmen gegen Berufs- und Gewohnheitsverbre-
cher, Vorbeugungshaft und Sicherheitsverwahrung (Zusammenarbeit mit der 
Justiz); Allgemeine vorbeugende polizeiliche Maßnahmen. 

280 Zum RSHA wurden am 27.9.39 das Geheime Staatspolizeiamt, das RKPA und 
das Sicherheitshauptamt der SS, zusammengefaßt. 

28, BAK, 58/840, Bl. 172: Geschäftsverteilungsplan des Amtes V - Verbrechensbe-
kämpfung des RSHA vom Oktober 1939; ebenda, BI. 218f., Geschäftsvertei-
lungsplan Amt V. 

282 BAK, R 58/240, Bl. loo ff., Geschäftsverteilungsplan RSHA vom 1.3.41, hier 
BI. 104: Amt V; BAK, R 58/840, BI. 274-279, Geschäftsverteilung Amt V des 
RSHA, 1.3.41, hier BI. 276. 

283 So spätestens seit dem 1.9.42 (BAK, R 58/1085, Geschäftsverteilungsplan des 
Amtes V, Bl. 13 und 34f.) 

284 Ebenda, Bl. 34 f. 
289 Broszat, Konzentrationslager, 1982, S. 74-82; Pingel, Häftlinge, 1978, 

S. 61-8o; Studien zur Geschichte der Konzentrationslager, 1970; Tuchel, Kon-
zentrationslager, 1991, S. 297-342. 

286 Petzina, Autarkiepolitik, 1968. 
287 LHA Magdeburg, C 20 I b 2523 I, B1.9. 
288 Ebenda, Der Beauftragte für den Vierjahresplan an den Reichsführer SS und 

Chef der Deutschen Polizei, 14.2.38. 
289 LA Berlin, Rep. 142 OGT, Nr. 5-9-4-42,  Der Reichs- und Preuß. Wirtschafts-

minister, SW 2138/38: Betr.: Wandermusiker, 6.4.38. 
290 »Das Schwarze Korps«, 4.8.38, S. 9 /10, »Arbeitsscheu!«. Auf Großphotos wer-

den dort acht Typen von »Arbeitsscheuen« vorgeführt, von denen drei auf Zi-
geuner gemünzt sind. 

291 Zur Verhaftung von Sinti STA Würzburg, Gestapo Würzburg 10.166. Grund-
lage war BAK, VV, RKPA, Tgb. Nr. RKPA, 337/38 G, 20.4.38, Betr.: Schutz-
haft gegen Arbeitsscheue. Auch in der »Ostmark« waren ins Frühjahr 1938 Ver-
haftungen von Zigeunern vorgenommen worden (DOW 16.532, Chronik der 
Gendarmerie Wulkaprodersdorf, Mai 1938). 
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29' BAK, VV, RKPA, Tgb. Nr. RKPA, 60.01 / 295.38, Schnellbrief, 1.6.38. Der Erlaß 
nannte lediglich das KZ Buchenwald, tatsächlich wurden die Festgenommenen 
auch nach Sachsenhausen und Dachau verschleppt. 

291  Zur »Aktion Arbeitsscheu Reich« Ayaß, »Asoziale«, 1995, S. 139— 165. 
BAK, VV, RKPA, Tgb. Nr. RKPA, 60.ot /295.38, Schnellbrief, 1.6.38, I. a)-e). 

'95  STA Münster, Regierung Arnsberg IPA 692, PP Dortmund, 18.8.38; STA Würz- 
burg Gestapo Würzburg 10.166. 

296  GLA Karlsruhe, 364 / 1975 / 3 II Fase. 23, KPSt Karlsruhe, Tgb. Nr. 1226 / 38, 
29.6.38. 

'97  Fings/Sparing, Zigeunerlager, 1991, S. z6. 
'98  Fings/Sparing, »z. Zt. Zigeunerlager«, 1992, S. 6o-6z. Im Bereich der KPLSt 

Düsseldorf wurden Zigeuner mit Berufung auf den Erlaß »Vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung« vom 14.12.37 auch »zum Zwecke der Personenfeststellung« 
in Vorbeugungshaft genommen (HSTA Düsseldorf, BR in /29, Meldeblatt der 
KPLSt Düsseldorf, 21. 2. 39). 

'99  ZS, AR-Z 42 / 83, Bl. 29: Aussage J. W. 
3" STA Hamburg, Sozialbehörde I, AF 83.73, BI. 61; STA Hamburg, Sozialbehörde 

I, AF 83.71, Bl. 2, »Betr. Sondermaßnahmen für Zigeuner«, 8.6.39. 
3°' Bayern: STA Ludwigsburg, PL 413 —132, Zählung der nichtseßhaften hilfsbe-

dürftigen Personen in Bayern in der Nacht vom 27./ 28.1. 39. Berlin: ZS, AR S40/ 
83, Bd. 2, BI. 261; Gespräch mit E. Hanstein, 12.12.1985. Berleburg: BAK, R 
165 / 212, BI. 1-19, Aufstellung über die im Stadtbezirk Berleburg wohnhaften 
Zigeuner. Bonn: Bonn und die NS-Zeit, 1990, S. 38. Bremen: LHA Koblenz, 
540.1-981, darin: Landesamt für WG, 6. 2.195o. Dort wird auf einen Zwischen-
bericht des Bremischen Amtes für WG Bezug genommen. Frankfurt a. M.: HZ, 
Ma-18 /a—c, 12. Kommissariat, 30.3. 1954. Oldenburg: Heuzeroth / Martinß, 
Vom Ziegelhof, 1985, S. 256. Quedlinburg: LHA Magdeburg, Rep. C 29, Anh. II, 
Z 98, Z 142. Stettin: STA Nürnberg, ND, NG-552, Eidesstattliche Erklärung 
E. Rose. 

3" LHA Magdeburg, Rep. C 29, Anh. II, Zigeuner-Kartothek; es ist nicht auszu-
schließen, daß die Gesamtdurchsicht des Bestandes eine höhere Zahl von Verhaf-
tungen ergeben würde. 

3°3  Diese Todeszahlen sind nicht vollständig, da seit dem März 1944 Angaben fehlen. 
304  DÖW 4.969, Denkschrift Portschy; Völkischer Beobachter, 25.6.38: Scharfe 

Bekämpfung des Zigeunerunwesens; DOW 1.371, A. Gussak; DOW 12.543, 
Vermerk der KPSt Eisenstadt betr. Festnahme F. Horvath, 27.6. 38; DOW 
11.278, Chronik der Gendarmerie Oberwart 1939. 

3°5  GS, 3o-V11/4o, F. Unger, 17.12. 1968: Er sei Ende August 1938 im Block 7 als 
Pfleger eingesetzt worden. Dort hätten sich »Burgenländer-Zigeuner, mit Namen 
Fojn, Horvat und Boronay« befunden. Es ist nicht auszuschließen, daß Unger die 
Jahre 1938 und 1939 verwechselt. 1939 wurden burgenländische Roma in großer 
Zahl nach Buchenwald verschleppt. Andererseits ist aus anderen Häftlingserinne-
rungen (v. a. GS Buchenwald 31/ 1020, Hönemann, 30.1.1988; ebenda, 31 / 1059, 
MS Hönemann) bekannt, daß die burgenländischen Roma 1939 nicht nach Block 
7, sondern in die Blöcke 14 und 15 des KZ Buchenwald eingewiesen wurden. 

306  A. Gussak für Stegersbach (DÖW 1.371). 
3°7  HSTA Düsseldorf, R 2034 / 20, Bl. 24. 
3°8  LHA Magdeburg, Rep. C 29, Anh. II, Z 89. 
3°9  Ebenda, Z 98, Z 108 und 161. 
3'°  Das galt auch für das Burgenland (Mayerhofer, Dorfzigeuner, 1987, S. 45; Stein-

metz, Die Verfolgung, 1983, S. 114)- 
3" LHA Magdeburg, Rep. C 29, Anh. II, Z 258, Bl. so. 
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3" STA Ludwigsburg, PL 413-132, Zählung der nichtseßhaften hilfsbedürftigen 
Personen in Bayern in der Nacht vom 27./28.1.39. — Zum bayerischen Landes-
verband für Wanderdienst W. Ayaß, 1995, S. 47-56. 

3 ' 3  STA Hamburg, Jugendbehörde 1-359 b, Landesfürsorgeamt, 11.12.39 an die 
KPLSt Hamburg. Der Anlaß des Schreibens war in diesem Falle die »Vorbeu-
gungshaft« für Zigeunerfrauen nach Kriegsbeginn. 

3 '4  LHA Magdeburg, Rep. C 29, Anh. II, Z 98 und 142. 
313  BAK, VV, RKPA, Tgb. Nr. 1 A 2d 60.0r/430.39, 5.6.39. 
3 '6  DÖW 2.606, M. Hodoschi. 
3 '7  »Die Kinder der festgenommenen Personen dürfen unter keinen Umständen 

sich selbst überlassen bleiben. Es erscheint zweckmäßig, sie der privaten konfes-
sionellen Fürsorge im Bereich der Kriminalpolizeileitstelle Wien 7.0 überstellen. 
Da Kosten nicht entstehen dürfen, wird es Sache einer geschickten Verhand-
lungsführung mit den in Frage kommenden Stellen sein, die unentgeltliche Un-
terbringung durchzusetzen.« (RKPA, Tgb. Nr. I A 2d 60.01 /430.39,  5.6.39) 

3 '8  Völkischer Beobachter, Wiener Ausgabe, 28.6.39: »Komm Csigany — arbeit mir 
was vor!«. Zu Dachau Adam, 1947, S. 27; DOW 1.371, A. Gussak; DOW 
12.543, Vermerk der KPSt Eisenstadt betr. Festnahme F. Horvath, 27.6.38. Zur 
Überführung nach Buchenwald Steinmetz, Die Verfolgung, 1983, S. 118; Thur-
ner, Nationalsozialismus, 1983, S. 19; DOW E 19.285 und E 20.00o, Inhaftie-
rungsbescheinigungen des Internationalen Suchdienstes Arolsen über F. Fröh-
lich und L. Berger. Zu Buchenwald GS Buchenwald 31 / 1020, Hönemann, 
3o. I. 1988; ebenda, 31 / 1059, MS Hönemann. 

3 '9  BAK, VV, RKPA, Tgb. RKPA. 60.01/3361938, 6.10.38. 
3" BAK, R 58/350, BI. r4 ff., SD-Leitabschitt Wien, 26.2.40, BI. 20. 

BAK, RD 19/ 29, Jahrbuch Amt V 1939/40  (= Jahrbuch des RKPA), S. 5. 
3" Marsälek, Mauthausen, 1980, S. 119. 
323  DOW 1371, A. Gussak. 
324  GS Mauthausen, E 1 ee/ 1, Leichenschauschein A. Horvath. 
3" Zur RHF Kap. IV.9. 
326  I3AK, R 165 /205, Heft 2, Zigeunerlisten KZ Mauthausen, zusammengestellt 

von K. Morawek. Block 2: 3 Personen, Block 3: 6; Block 4: io; Block 5 : 33; 
Block 6: 32; Block 8:29; Block ro: 57; Block 11: I; Sonderrevier: 3. 

327  GS Mauthausen, E — Aufstellung über die Häftlinge, 1)a/ 10.- Zigeuner. 
328  Marsälek, Mauthausen, 1980, S. 146f. 
329  Rose/Weiss, Sinti und Roma, 1991, S. 85 f. Unter den Toten des KZ Neuen-

gamme finden sich solche, deren Namen die Vermutung nahelegen, daß es sich 
um Sinti handelte (Laubinger, Reinhardt, Weiss, Winterstein): Totenbuch Neu-
engamme, o. J., S. 77, 89, 104, 106. 

33°  HStA Weimar, NS 4 BL' 1 55. 
33 ' GS Buchenwald 31 /1020, Hönemann, 30.1.1988. 
332  HStA Weimar, NS 4 Bu 1 55. 
333  DOW 1.212, Hauptabteilung 1/5, Weimar-Buchenwald, 23.6.41, Az.: V 1 / 

388/ 1 /6.41/ R1., Betr.: Bestellung von 3 Zellenwagen zum Transport von 94 
Häftlingen von Weimar nach Mauthausen (Oberdonau); 4.7.41, Az.: 0206/ 
7.41  /Gr., Betr.: Überstellung von 91 Zigeunern und 4 Maurerhäftlingen in das 
K. L. Mauthausen. — Das Schicksal dieser Häftlinge bedarf der weiteren Unter-
suchung. Bekannt ist, daß am 9.10.41 8o Zigeuner von Mauthausen über Wien in 
das »Anhaltelager« im burgenländischen Lackenbach überstellt wurden. Anfang 
November 1941 wurden dann über 2000 Zigeuner von dort in das Ghetto von 
Lödz deportiert. Falls sie dort nicht starben, wurden sie Anfang Januar 1942 in 
Kulmhof im Gas erstickt. 
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334  GS Buchenwald, Zahlenangaben »Arbeitsscheu Reich« ; BAK, NS 4 / 137-143, 
Häftlingsstatistiken Buchenwald, hier NS 4/143, Schutzhaftlager-Rapport vom 

15. 2.44. 
335  DÖW 2.589, Zeittafel KZ Ravensbrück; die Zahl von 44o burgenländischen Zi-

geunerinnen gibt auch das »Jahrbuch Amt V« 1939 / 40 (= Jahrbuch des RKPA), 
S. 5, an (BAK, RD 19/29). 

336  M. Mrozek, zitiert von Steinmetz, Osterreichs Zigeuner, 1966, S. 3o f. 
337  GS Sachsenhausen, R 201 M 2, Gefangenen-Geld- und Effektenverwaltung 

3.1.38-20.6.38, BI. 182 f. 
338  GS Sachsenhausen, R 201 M 3-6, Gefangenen-Geld- und Effektenverwaltung, 

21.6.38-29.12.39, Veränderungsmeldungen. Die Schwankungen zwischen 
dem 1.11.38 und dem 1.1.39 erklären sich aus der Verhaftung der Juden nach 
der »Reichskristallnacht«. 

339  Ebenda. Allgemein Pingel, Häftlinge, 1978, S. 72-74, 96-102; Broszat, Kon-
zentrationslager, 1982, S 84-97. 

3" BAK, VV, RKPA, Tgb. Nr. 6o.o1 /4114.39, 6.4.39 und 18.4. 39, Entlassung von 
Vorbeugungshäftlingen (Asozialen) anläßlich des Geburtstags des Führers am 
20.4.39; Ayaß, »Asoziale«, 1995, 5. 171 f. 

34 ' Von den 38 aus Magdeburg nach Buchenwald und Sachsenhausen verschleppten 
Sinti und Roma wurden bis Kriegsbeginn wenigstens 4 und während des Krieges 
mindestens 3 entlassen (LHA Magdeburg, Rep. C 29, Anhang Il, Z 34, 96, 98, 
245, 258, 293,  351 .) Nicht für alle Inhaftierten liegen Entlassungsdaten vor. 

347  Zwischen dem 16. 7. 38 und dem 29.12.39 wurden 19 Zigeuner aus Sachsenhau-
sen in andere Lager überführt, 6 wurden im gleichen Zeitraum aus anderen La-
gern nach Sachsenhausen zurückgeführt (GS Sachsenhausen, R 201 M 3-6, Ge-
fangenen-Geld- und Effektenverwaltung, 21.6.38-29.12.39, Veränderungs-
meldungen). 

343  LHA Magdeburg, Rep. C 29, Anhang II, Zigeunerkartothek. 
344  »Zickzack - Zigeunerpack«, 1984, S. so f. 
345  Rose/ Weiss, Sinti und Roma, 1991, dort zu Ravensbrück S. 40-154. 
346  Pingel, Häftlinge, 1978, S. 35-49, 85- toi ; Sofsky, Ordnung des Terrors, 1993, 

S. 193-225. 
347  Gespräch mit H. Franz, 6.12.1985; H. Franz: Als KZ-Häftling in Sachsenhau-

sen und Groß-Rosen, 1990, S. 24. 
348  Zu Hierarchie im KZ Sofsky, Ordnung des Terrors, 1993, S. 115-190. 
349  Zur Kapelle in Buchenwald Kogon, SS-Staat, 1966, S. 133 f.; Sachsenhausen: Ge-

spräch mit H. Franz, 6.12.1985; Mauthausen: H. Marsälek, Mauthausen, 1980, 
5.310. 

33° Funktionshäftlinge aus der Gruppe der Zigeuner erwähnen Meier, So war es, 
1946, S. 31, und Kautsky, Teufel und Verdammte, 1961, S. 145. - Zur Konkur-
renz zwischen »politischen« und »kriminellen« Funktionshäftlingen Pingel, 
Häftlinge, 1978, S. 102-117. 

35 ' So H. Birkenfelder (Gespräch am 13.1. 1986) für die in den KZs inhaftierten 
deutschen Sinti. 

352  GS Buchenwald 31 / 1020, Hönemann, 30.1. 1988; ebenda, 31 /1059, MS Höne-
mann. 

353  Polier, Arztschreiber, 1960, S. 160. 
354  Zur Tötung von Häftlingen durch Giftinjektionen in Buchenwald Kogon, SS-

Staat, 1966, S. 143, 146f.; DÖW 2.606, R. Schneeberger über Buchenwald. Das 
Romanes-Wort »Mulo« bedeutet »Geist der Toten«. 

355  GS Buchenwald 31 /1020, Hönemann, 30.1. 1988; ebenda, 31 /1059, MS Hüne-
mann. 
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356  GS Buchenwald 31 /45o, E. Frommhold, BI. 70. Des weiteren werden Zigeuner 

erwähnt von Kautsky, Teufel und Verdammte, 1961, S. 129, 145, 148; Beckert, 

Die Wahrheit, o. J., S.9; Poller, Arztschreiber, 1960, S. 134. 

357  Buchenwald, 1949, S. 32f. 

358  Pingel, Häftlinge, 1978, S. 81. 

359  DOW, 1.371, A. Gussak. 

36°  Ebenda. 

36. Marsälek, Mauthausen, 1980, S. toi und 223. 
362  STA Nürnberg, ND, NO-4764. 
363 Zitiert nach Wysocki, Zwangsarbeit, 1982, S. 

364  Buchmann, Ravensbrück, 1961, S. 3of. 

365  DÖW 2.606, Aussage B. Fröhlich; Steinmetz, Österreichs Zigeuner, 1966, S. 3o. 

366 Steinmetz, Die Zigeuner, 1983, S. 250. 

367  Buber-Neumann, Gefangene, 1962, S. 216; Müller, Klempnerkolonne, 1990, 

S. 44 —  5o; Herbermann, Der gesegnete Abgrund, 1955, S. 180-183. 
368 M. Mrozek an das DOW, zitiert von Steinmetz, Osterreichs Zigeuner, 1966, 

S. 3of. 
369 Müller, Klempnerkolonne, 1990, S. 46 f. 

37°  ZS, AR 540/83, Bd. 2, BI. z66. 

37 ' GS Ravensbrück, Hamburger Prozeß — RA Nr. II /2, Deposition of J. Sturm, 

3o. 10.47. 
37' GS Ravensbrück, Hamburger Prozeß — RA Nr. 11/2, Deposition of 

Dr. D. Haase, 4.9.47; GS Ravensbrück, Materialsammlung Gilsenbach, Brief 

vom 2.3.1984, dort die Erinnerungen von L. Steinbach; Müller, Klempnerko-

lonne, 1990, S. 28. 

373  Steinmetz, Die Zigeuner, 1983, S. a5of. 

374  BAK, VV, RKPA, Tgb. Nr. RKPA, 6o.ot /295.38, Schnellbrief, 1.6.38. 

375  Nebe, Kriminalpolizei, 1938, S.4; Hagemann, 1938, S. io f. 

376  Werner, Vorbeugende Verbrechensbekämpfung, 1938, S. 61. 

377  AV. d. RJM v. 30.11.37 (4557/ 1-111. S 1 / 1268), in: Neureiter, Kriminalbiolo-

gie, 1940, S. 74 f. 
378  Neureiter, Kriminalbiologie, 1940, S. 7. 
379  Ebenda, S. B. 

38°  Durchführungsverordnung zur AV. d. RJM v. 30.11.37 (4557/ 	s 1 / 1268), 

in: Neureiter, Kriminalbiologie, 1940, S. 75 —77. 

38. Neureiter, Der kriminalbiologische Dienst, 1938, S.72, 8o; AV. d. RJM v. 

3o. lt. 37 (4557/1-11I. S 1 /1268), ebenda, S. 74f. 

382 BAK, VV, RdErl. d. RuPrMdI v. 6.6.36-111 C 11 20 Nr. 10/36. 

383  Siehe Herbert, Best, 1996, S. 163-177. 

384  HSTA München, MInn 72.579, RFSSuChdDtPol.i.RMdI., S-Kni . Nr. 557/38, 

24.3.38, An das Staatsministerium des Innern in München. 

385  RdErl.d.RFSSuChdDtPol.i.RMdI. vom 16.5.38-S-1 Nr. 794 / 38 —2005— 11, 

RzBdZ, RMBIiV, S. 883. 

386  BAK, VV, RdErl.d.RFFSSuChdDtPol.i.RMdl. vom 8. 12.38-S-Kr. 1 Nr. 557 

VIII 38-2026-6, A.1.4( t) und A.1.5.(1). 

387  Der Erlaß hielt unter E.2.(1) fest, daß die Standesämter Ehetauglichkeitszeug-

nisse zu verlangen hätten, wenn eine Person zu heiraten wünsche, die »als Zigeu-

ner oder Zigeunermischling« gelte »oder sonst nach Zigeunerart« umherziehe. 

Es sei dann die Eheverweigerung nach dem »Blutschutz«- oder »Ehegesund-

heitsgesetz« anzustreben. 

388  Angaben zum Lebenslauf, den Ritter seiner philosophischen Dissertation voran-

stellte (Ritter, Sexualpädagogik, 1928), sowie nach der Personalakte »Oberarzt 
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Dr. Robert Ritter«, UA Tübingen 308/3201, der Studentenakte R. Ritter, UA 
Tübingen 258/15.235, und der Personalakte »Ritter, Robert — Nervenklinik» 
(UA Tübingen 155 /4712). Das Zitat stammt aus Ritters Angaben zum Lebens-
lauf von 1928. 

389  Zu Kraepelin Weingart u. a., Rasse, Blut und Gene, 1992, S. 48 f. 
39° Zu Kretschmer ebenda, S. 623 f. Ritter belegte bei Kretschmer in Tübingen im 

Wintersemester 1921/22 »Über praktische ärztliche Psychologie und Men-
schenbeurteilung» (UA Tübingen 258/ 15.235). 

39 ' Homburger, Psychopathologie, 1926. 
392  Ritter, Sexualpädagogik, 1928, S. 6 f. 
393  Ebenda, S. 71. 
394  Ebenda, S. 25. 
395  Dieses und die folgenden Zitate stammen aus Briefen Ritters an die Kölnische 

Zeitung aus dem Jahre 1931. Ritter, Nationalsozialismus und Jugend, Kölnische 
Zeitung, I I. 1.31; ders., Mehr gegenseitige Achtung, ebenda, 25.1. 31. Die Arti-
kel befinden sich auch in Ritters Personalakte bei der Stadt Frankfurt 1947ff. 
(StA Frankfurt, Personalakten 18.576). 

396  Zum Selbstverständnis der »Sachlichkeit» in der intellektuellen Rechten der 
Weimarer Republik Herbert, »Generation der Sachlichkeit«, 1991. 

397  Ritter, Zur Frage der Vererbung, 1936. 
398  Nach UA Tübingen 308 /3201. 
3"UA Tübingen 308 /3201, Ritter an Gaupp, 31.1.32, Gaupp an Ritter, 3. 2. 32. 
4" Ebenda, Gaupp, 29.6.34; BAK, R 73 / 14.005, Ritter an den Präs. des RGA, 

undatiert, wahrscheinlich 1941 /42. Zur Tübinger Zeit Ritters I. Bumiller, 1992; 
M. Winter, 1988 / 2. 

401  Ritter, Mitteleuropäische Zigeuner, 1937, S. 13, 19. 
4°2  Ritter, Sexualpädagogik, 1928, S. 25, 81, 79. 
4°3  Ritter, Menschenschlag, 1937, S. 100. 
4°4  Ritter, Nationalsozialismus und Jugend, Kölnische Zeitung, 8. 1.31. 
4°5  UA Tübingen 308 /3201, Gaupp, 29. 6.34. 

R. Gaupp, 1925, S. 21. Zu Gaupp Leins/ Focrster, Robert Gaupp, 1994. 
4°7  Weingart u. a., Rasse, Blut und Gene, 1992, S. 293 f. 
408 o euisert, Weimarer Republik, 1987, S. 132-141. 
4°9  Ritter, Zigeuner und Landfahrer, 1938, S. 85. 
41° BAK, R 73 /14.005, Ritter an den Präs. der Notgemeinschaft der deutschen Wis-

senschaft, 12.2.35; Hildegard Ritter an die DFG, 2. 2. 35; Ritter an die DFG, 

25. 4- 35- 
4" Ritter, Menschenschlag, 1937, S. 40; BAK, ZSG 142 / 26, dort die Arbeitskarten 

Ritters für Südwestdeutschland. Die Orte, in denen er die Kirchenbücher durch-
gesehen hat, sind markiert. 

412  Ritter, Menschenschlag, 1937, S. 65-79, sowie die »Erbtafeln« am Ende des Bu-
ches; BAK, R 73 / 14.005, Ritter an den Präs. der Notgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaft, 12.2.35: Württemberg sei »im ISjahrhundert ja gradezu ein El-
dorado für die <Jauner< und Zigeuner« gewesen. Ähnlich Gaupp an die DFG, 
23.2.35: Bei Ritters Untersuchungen handele es sich »um eine erbwissenschaft-
liehe Forschung einer seßhaften, teilweise rückständig gebliebenen Weingärt-
nerbevölkerung sowie einer teils nomadisierenden, teils halbseßhaften Zigeuner-
mischlingsbevölkerung, die über ganz Württemberg verbreitet ist». 

4'3  Ritter, Rothaarigkeit, 1935, S. 386. 
4'4 BAK, R 73 / 14.005, Ritter an den Präs. der Notgemeinschaft der deutschen Wis-

senschaft, 12. 2.35. 
4.5 Zu Rüdin Weingart U. a., Rasse, Blut und Gene, 1992, S. 399-401.  
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4.6 BAK, R 73 / 14.005, DFG an Ritter, 1.7.35. 
4'7  BAK, R 73/ 14.005, Hildegard Ritter an die DFG, 2.2. 35 (mit einer Abschrift 

des Gießener Vortrages); Faksimilie einer Einladung zu Ritters Vortrag in Tü-
bingen in: Bumiller, »Getarnter Schwachsinn«, 1992, S. 105. 

4.8 Veröffentlicht als »Ein Menschenschlag. Erbärztliche und erbgeschichtliche Un-
tersuchungen über die — durch zehn Geschlechterfolgen erforschten — Nach-
kommen von «Vagabunden, Jaunern und Räubern» (Ritter, Menschenschlag, 

1937)- 
4 '9  UA Tübingen 125/159, Fachgutachten Prof. Dr. Hoffmann, 8.6.36; »wissen-

schaftliche Ansprache« Ritters zum Thema »Zigeunerbastarde«, 29.6.36; Ver-
leihung der Würde eines Dr. med. habil., 21.7.37. 

42" Weingart u. a., Rasse, Blut und Gene, 1992, S. 443 f.; Leonhardt, Hermann 
F. Hoffmann, 1995. 

"' UA Tübingen 125 / 159, Fachgutachten Hoffmann, 8. 6. 36. 
422  Auf »Ein Menschenschlag« nehmen beispielsweise Bezug Eyrich, Fürsorgezög-

linge, 1938; Kohnle, Kriminalität, 1938; Zur Herkunft der Asozialen, 1938; 
Neureiter, Kriminalbiologie, 1940, S. 42 f.; Rodenberg, Zigeunerfrage, 1937, 

5. 439 f. 
423  Ritter, Erbbiologische Untersuchungen, 1936. 
424  UA Tübingen 308/3201, Schreiben Gaupp, 10.3.36. 
4=5 BAK, R 73/14.005, Ritter an den Präs. des RGA, undatiert, wahrscheinlich 

1941 /42; I. Bumiller, »Getarnter Schwachsinn«, 1992, S. 106; Hohmann, Ro-
bert Ritter, 1991, S. 137f., 140. 
Kranz, Zigeuner, wie sie wirklich sind, 1937; Finger, Studien, 1937; Schütt, Erb-
und Rassenforschung, 1938 / 39, S. 489 f. Zu Kranz Weingart u.a., Rasse, Blut 
und Gene, 1992, S.437, 455-459. 

427  Bei Joetten schrieb Krämer, Rassische Untersuchungen, 1937/1938, seine Dis-
sertation. 

428  Bei Fischer promovierte G. Wagner, Rassenbiologische Beobachtungen, 1943-
Zu W. Abel und zu E. Fischers zentraler Rolle für die deutsche Rassenhygiene 
Weingart u. a., Rasse, Blut und Gene, 1992, zu Abel dort S.415. Fischer hatte 
eine für diese Disziplin grundlegende Schrift verfaßt: Rehobother Bastards, 
1913. 

429  Zu Verschuer: Weingart u.a., Rasse, Blut und Gene, 1 992,  S. 399-442; Müller-
Hill, Tödliche Wissenschaft, 1984, 5. 59. Bei Verschuer schrieb Stein, Physiolo-
gie und Anthropologie, 1940/41, seine Dissertation. 

430 Bei Kürten promovierten Vogel, Sippe Delta, 1937, und Ferst, Fertilität und 
Kriminalität, 1943. Kürten schrieb auch selbst über Zigeuner (Kürten, Die 
»deutschen« Zigeuner, 1937). 

43'  Bei Weninger promovierte Morawek, Rassenkunde, 1939. 
432  Schütt, 1938 /39, S-490. Zu Loeffler: Weingart u.a., Rasse, Blut und Gene, 1992, 

S. 439-441.  Zu weiteren Forschungen über Zigeuner in der NS-Zeit Hohmann, 
Robert Ritter, 1991, S. 306-329. 

433  Gespräch B. Müller-Hills mit A. Würth, in: Müller-Hill, Tödliche Wissen-
schaft, 1984, S. 152-154. Zu Würth auch Hohmann, Robert Ritter, 1991, 
S. 275-280; Bumiller, »Getarnter Schwachsinn«, 1992, S. 106 f. 

434 An einschlägigen Schriften: Ritter, Erbbiologische Untersuchungen, 1936; Mit-
teleuropäische Zigeuner, 1937; Zur Frage der Rassenbiologie, 1938; Zigeuner 
und Landfahrer, 1938; Zigeunerfrage, 1939; Primitivität, 1940, Die Asozialen, 
1941; Bestandsaufnahme, 1942; A. Würth, Bemerkungen, 1938; ders., Zigeu-
ner- und Zigeunerniischlingsfrage, 1 939/40. 

435  Zum Stellenwert der kasuistischen Familienforschung in der Rassenhygiene 
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Bock, Zwangssterilisation, 1986, S. 329-332. Ritter orientierte sich methodisch 
v. a. an Stumpfl, Erbanlagen, 1935. 

436 Ritter, Menschenschlag, 1937, S.24; ders., Erbbiologische Untersuchungen, 
1936, S. 713. 

437  Ritter, Die Asozialen, 1941, S. 141. 
438  Ritter, Primitivität, 1940,  S• 199f• 
439 Ebenda, S. 197. 
440  BAK, R 165/39 und 40; Ehrhardt, Ostpreußen, 1942. Ähnlich ausführlich die 

Merkmalsbestimmungen bei Morawek, Rassenkunde, 1939; Stein, Physiologie 
und Anthropologie, 1940/41; Wagner, Rassenbiologische Beobachtungen, 

1943. 
44 ' Morawek, Rassenkunde, 1939, BI. 86-90; Stein, Physiologie und Anthropolo- 

gie, 1940/41, S. 109; Wagner, Rassenbiologische Beobachtungen, 1 943,  
BI. 70-72. 

442  Ritter, Primitivität, 1940, S. 197. 
443  Morawek, Rassenkunde, 1939, BI. 90. 
444  Miles, Bedeutungskonstitution, 1989; ders., Idee der »Rasse«, 1991; ders., Ras-

sismus, 1991. 
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einhart worden war, die Förderung Ritters durch die DFG von 8.5oo auf 14.500 
RM zu erhöhen; Bewilligungsschreiben Sauerbruchs an Ritter, 24.4.38. 

56°  BAK, R 73 /14.005 enthält dazu zwischen 1933 und  1944 genaue Aufstellungen 
und Abrechnungen. 

56 ' Ritter, Bestandsaufnahme, 1941, S. 480. P. Werner hatte sich Anfang 1940 auch 
bei der DFG für Ritter eingesetzt (BAK, R 73.14.005, Der Chef der Sicherheits-
polizei und des SD, gez. Werner, 1.12.39, An die Deutsche Forschungsgemein-
schaft durch die Hand des Herrn Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung, gez. Mentzel, 4.1.40). 

56' Der Kontakt zwischen Ritter und Werner vom RKPA läßt sich seit dem Früh-
herbst 1937 nachweisen. Würth schrieb am 10.9.37 an Ritter: »Über den Stand 
der Zusammenarbeit zwischen Reichskriminalpolizeiamt und uns (der RHF, 
M.Z.) wollte Herr Werner mit Ihnen sprechen. Nach Ihrer Rückkehr möchten 
Sie ihn deshalb anrufen.« (BAK, ZSG 142/22) 

563  So die Aufzeichnungen E. Justins (Justin, Typoskript zur »Zigeunerforschung«, 
1991, S. 480). Ähnlich Ritters Kritik an der Verbringung der Zigeuner aus dem 
Linksrheinischen nach Berlin im Sommer 1938 (ebenda, S. 481 f.). 

564  Justin, Typoskript zur »Zigeunerforschung«, 1991, 5.477. Siehe die entspre-
chenden Aussagen P. Werners aus den Jahren 1959 und 1960 (Hohmann, Robert 
Ritter, 1991, S. 558-568, hier S. 563). 

565  Werner erwähnt das in apologetischem Zusammenhang: »Ich erinnere mich aus 
verschiedenen Gesprächen, da ich auch familiär mit Dr. Ritter verkehrte, daß 
dieser die Weltanschauung der NSDAP sogar rundweg ablehnte« (ebenda, 
S.561). 

566  Ritter, Zigeunerfrage, 1939, S. 18; Primitivität, 1940, S. 210; Zigeuner und Land-
fahrer, 1938, S. 87. 

567  Justin, Typoskript zur »Zigeunerforschung«, 1991, S. 482-484. 
568  GLA Karlsruhe, 364 / Zug 1975/3 II, Fase. 23, KPST Karlsruhe, 4.2.39; STA 

Hamburg, Sozialbehörde 1, AU 83.73: Vermerk — Besprechung heim Bürgermei-
ster über die Behandlung der Zigeuner, 2.3.39. Dort führte Oberregierungsrat 
Bierkamp von der Hamburger Kripo aus, daß »die Frage der Behandlung der 
Zigeuner in absehbarer Zeit, schätzungsweise in 2-3 Jahren, endgültig von 
Reichswegen geregelt sein würde. Dabei sei in Aussicht genommen, die rasserei-
nen Zigeuner nicht seßhaft zu machen, sondern wandern zu lassen, jedoch unter 
strenger Aufsicht. Die Mischlinge und die nach Zigeunerart umherziehenden 
Personen sollten jedoch in Lägern zusammengebracht werden.« 

569  BAK, VV, RdErl. d. RFFSSuChdDtPol. i. RMdI. vom 8. 12.1938-S-Kr. 
Nr. 557 VIII 38-2026-6. — Zur Kooperation zwischen RKPA und RHF bei 
diesem Erlaß P. Werner, in: Hohmann, Robert Ritter, 1991, S. 563 f. 

f 7°  BAK, VV, RKPA 1451 /28.39, Berlin 1.3.39, Abs. IV. 
57 ' BAK, VV, RdErl.d.RFFSSuChdDtPol.i.RMdI. v. 8. 12.38-S-Kr. 1 Nr. 557 VIII 

38-2026-6, A.I.3.(1)-(3). 
572 Ebenda, A.I.3.(z); BAK, VV, RKPA 1451/28.39, Berlin 1.3.39, Ausführungs-

anweisung des RKPA zum RdErl.d.RFSSuChdDtPol.i.RMdl. vom 8.12.38, (II. 
573  Frühe gutachtliche Äußerungen finden sich über Sinti aus dem Nürnberger 

Raum. A. Würth klassifizierte dort mit Datum vom 27.2.39 zwei Kinder als 
»ZM(-)«, als »Zigeunermischlinge mit vorwiegend deutschem Blutsanteil« (STA 
Nürnberg, NR 296/297). 

574  Aussagen E. Justin und A. Würth, 1960, in: Hohmann, Robert Ritter, 1991, 

S. 457, 505. 
575  Beispiele: STA Nürnberg NR 267, z68, 281 (Justin); NR 296/297 (Würth); NR 

318 (Ehrhardt); NR 341, 352 (Ritter). 
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576  BAK, VV, RSHA, 20.9.41, Tgb. VAz Nr. 452 / 41 III, Abschnitte 1.2. a) und b), 
11.5. 

577  BAK, VV, RdErl.d.RFSSuChdDtPol.i.RMdl. vom 7.8.41-S VA2 Nr.452 / 41: 
Auswertung der rassenbiologischen Gutachten über zigeunerische Personen, 
Abs. 11.3. (1); BAK, VV, RDErl.D.RFSSuChdDtPol.i.RMdl. v. 3.10.41-0-
VuR R III 4225 11/111/41: Eintragung der Zigeunereigenschaft in der Volkskar-
tei und in den Melderegistern. 

578  HSTA Düsseldorf, R 2034, Gutachten Nr. 4.392, 4.393, 4.596  in den Akten 13, 
16 und 17. 

579  HSTA Düsseldorf, R 2034/648, 663, 952 (Gutachten 6.863, 6.934, 6.860). Zu 
den »ausländischen zigeunerischen Personen« BAK, VV, RdErl.d.RFS-
SuChdDtPol.i.RMdl. vom 7.8.41-S V A 2 Nr.452 / 41, Abs. 11.1. 

58°  Beispiel: STA Nürnberg, NR 341. 
58 ' Döring, Die Zigeuner, 1964, S. 121 f. zur Uneindeutigkeit des Schemas. Defini-

torisch sind die Grenzen zwischen ZM- und ZM(-) sowie ZM+ und ZM(+) nicht 
geklärt. 

582  BAK, VV, RdErl.d.RFSuChdDtPol.i.RMd1. v. 7.8.41-S V A 2 Nr.452/41, 
Abs. I. und 11.2. 

583  Als »reinrassige Zigeuner« galten solche mit vier »reinrassigen« Großelternteilen 
sowie jene, die drei »reinrassige« Großelternteile und einen Großelternteil hat-
ten, der entweder Halb-, Viertel- oder Nichtzigeuner war. 

584  BAK, R 165 /181. Grafik »Einteilung der Zigeuner nach rassischen Gesichts-
punkten«. 

585  Zur Rolle der Zwillingsforschung für die »Kriminalbiologie« Neureiter, Krimi-
nalbiologie, 1940, S. 33-39. Die rassistische Forschung suchte um der voraus-
gesetzten Dominanz des »Blutes« willen nachzuweisen, daß unterschiedlich 
sozialisierte eineiige Zwillinge auf Grund ihres vermeintlich gemeinsamen »Erb-
schicksals« dennoch ähnliche »Lebensschicksale« hätten. 

586  BAK, R 73/14.005, Ritter an den Präs. des RFR, 30.1.41; Arbeitsbericht der 
RHF zu Händen des RFR, 5.11.42. 

587  Justin, Lebensschicksale, 1944. Ausführlich zu Justins Dissertation Gilsenbach, 
Lolitschai, 1988. 

588  Promotionsakte Justin, Archiv der Humboldt-Universität zu Berlin, Bestand 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Nr. 192, BI. 36. Zitiert nach: 
Gilsenbach, Lolitschai, 1988, S. 115. 

589  Ritter, Primitivität, 1940, S. 204- 
59°  Justin, Lebensschicksale, 1944, S. 119, 121, 5. 
59 ' Ebenda, S. 46-75. 
592  Meister, »Zigeunerkinder«, o. J.; Gilsenbach, Lolitschai, 1988, S. i 17 f. 
593  Siehe Kap. V11.1. 
594  BAK, R 73/14.005, Ritter an DFG, 23.3.43. 
595  BAK, R 73/14.005, Bewilligungsschreiben des RFR vom 24.5.43 über 15.000 

RM. 
596  Siehe Kap. V11.4., VII.5. 
597  Beispiel: HSTA Düsseldorf, BR 1111/36 — Gutachten Ritters vom 27.7.43; der 

als »ZM« Klassifizierte wurde wenig später nach Auschwitz deportiert. 
598  BAK, R 73/14.005, Ritter an DFG, 23.3.43. 
599  Gilsenbach, Lolitschai, 1988, S. 124. 
6" Karner, Steiermark, 1986, S. 174-178, hier S. 1 75 f. 
60  BAK, R 165/205, H. 1 und 3 (Rom aus der Ostmark — Wien 236; Herzogenburg 

7; Amstetten 4; St. Pölten 29; Graz 24; Rom und Sinti gemischt, Wien 69); R 
165/206; R 165/207. 



Anmerkungen zu IV. 435 

602 STA Nürnberg, ND, NO 1898, Pancke, RuSHA, 19.12.38, an Himmler über 
die diesbezügliche Vereinbarung zwischen RuSHA und dem RKPA: »Die Na-
menskartei der rund 9000 Zigeuner der Ostmark wird dem Rasse- und Sied-
lungshauptamt-SS zum Aufbau einer Fremdstämmigen-Kartei beim Sippenamt 
und bei den Sippenpflegestellen der Ostmark zur Verfügung gestellt.« 

603 SUAP, URP 58 1 RuSHA, Chef Rasseamt, 2.12.39, Betr.: Bearbeitung der Zi-
geunerfrage. An SS-Oberscharführer Dr. J. Grohmann heim SS-Führer im 
Rasse- und Siedlungsamt im SS-Oberabschnitt Donau-Wien: Grohmann habe 
dem RuSHA »umgehend mitzuteilen, ob die Arbeit über die Zigeuner im Bur-
genland abgeschlossen ist bzw. bis zu welchem Zeitpunkt sie zum Abschluß 
kommt.« - Ein Abschluß der Arbeit ist nicht überliefert. 

604 Morawek, Rassenkunde, 1939. 
6cs Ritter, Bestandsaufnahme, 1941, 5.484; ders., Zigeuner und Landfahrer, 1938, 

S. 77. 
606 BAK, ZSG 142/ 22, Übersicht über die in Deutschland lebenden Zigeuner und 

Zigeunermischlinge. Datum: Nach dem Mai 1940, aber vor der deutschen Anne-
xion Elsaß-Lothringens. Von den aufgeführten Personen waren nach dieser Li-
ste im Frühjahr 1940 aus Baden 150 in das Generalgouvernement deportiert wur-
den, aus der Saarpfalz 160, aus Hessen/Nassau/ Kurhessen 180, aus dem Raum 
Köln /Aachen/ Koblenz/Trier 600, aus dem Raum Düsseldorf/ Essen 330, aus 
dem Raum Hannover/ Braunschweig 130, aus Weser / Ems 3o sowie aus Schles-
wig-Holstein, Hamburg und dem nördlichen Hannover 750. 

607 Ritter, Bestandsaufnahme, 1941, S. 483; BAK, R 73 /14.005-Ritter an den REU, 
14.3.42; Ritter an DFG, 23.3.43; Ritter an den RFR, 6.3.44. 

603 13AK, ZSG 142/21, Historisches zur Zigeunerfrage. Aus einem Bericht des 
RKPA vom November 1942, anläßlich der ‚Kürung< von Häuptlingen. 

609 Ritter, Menschenschlag, 1937, S. 25f.; Zigeuner und Landfahrer, 1938, S. 86; Zi-
geunerfrage, 1939, S. 13f. 

610 BAK, VV, RSHA, 20.9.41, Tgb. VA2 Nr. 452/ 41 111, Abschnitte 1.1 . c) und 
1.1.d). 

611 Beispiele in BAK, R 165 /139, 133, 164- 
612 Ritter, Menschenschlag, 1937. 
613 BAK, R 73/14.005, Arbeitsbericht Ritter, 6.1.40, BI. 1. 
614 Ritter, Zigeuner und Landfahrer, 1938, S. 82; Primitivität, i940, S. 206. 
615 BAK, ZSG 145 / 22, Ritter an Schütt, 7.3.39. 
616 Lombroso, Der Verbrecher. 3 Bde., 1894, 1895, 1896; ders., Ursachen, 1902. 
617 Ritter, Kriminalbiologie, 1941, Hervorhebungen im Text. Fast wortgleich die 

Formulierungen bei Ritter, Die Asozialen, 1941, S. 148, 151, 1 54. 
618 Ritter, Kriminalbiologie, 1941, S. 4o; BAK, R 73/ 14.005, Ritter an den Präs. des 

RGA, undatiert (ca. 1941). 
619 BAK, ZSG 145 / 22, Ritter an Schütt, 7.3.39. 
62o 13AK, R 73/14.005, Arbeitsbericht Ritter, 6.1.40, BI. 8. Damit spielte Ritter auf 

seine Beteiligung an der Diskussion um das »Gemeinschaftsfremdengesetz« an. 
Dazu P. Wagner, Gesetz, 1988, S. 90 f. 

621 BAK, R 165/216-243; BAK, R 73 / 14.005, Ritter an die DFG, 22.2.39 und 
9.3.39. Betz wurde Ende September 39 zur Wehrmacht gezogen. 

622 BAK, R 165/238, [31.79 und 84-88. 
623 BAK, R 165 / 238, 131. 79 und 84; BAK, R 73 /14.005, Ritter an die DFG, 22.2.39. 
624 HSTA Stuttgart, E 151 K VI-z6, BI. 41, Gesundheitsamt Aalen, 13.7.38, Bericht 

»über Schloßberger Verhältnisse und erbpflegerische Maßnahmen«. Danach wa-
ren bis zum Sommer 1938 6% der Schloßberger Bevölkerung nach dem »Erbge-
sundheitsgesetz« entweder zwangssterilisiert worden (26 Personen), von der 
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Zwangssterilisation bedroht (19 Personen) oder zumindest für die Zwangssteri-

lisation vorgeschlagen (19 Personen). 
615 Bumiller, »Getarnter Schwachsinn«, 1992, S. 1.06. 

646  BAK, R 73/ 14.005, Ritter an den Präs. des RFR, 30. 1.41. 
627 Ebenda; BAK, R 73/14.005: Ritter an DFG, 2. 2.38; Ritter an DFG, 2 2. 2. 3 9 ; 

Ritter an DFG, 20.1.40 mit einem Arbeitsbericht als Anlage; Ritter an den 

Präs. des RFR, 14.3.42; Ritter an den RFR, 5.11.42; Ritter an DFG, 23.3.43; 
Ritter an den RFR, 6.3.44; BAK, R 165/ 213. Die Zitate stammen aus den vier 

letzten Quellen. 

628  BAK, R 73 / 14.005, Ritter an die DFG, 23. 3.43, und Ritter an den Präs. des 

RFR, 1.1.44; BAK, R 165/139, 145, 155, 164. — Auf die Gefahren, denen die 

Jenischen potentiell ausgesetzt waren, weist A. Mergen hin, der während des 2. 

Weltkrieges ebenfalls auf der Grundlage des rassenhygienisch-kriminalbiologi-

schen Paradigmas die Tiroler Karrner, eine Untergruppe der Jenischen, unter-

suchte und darüber 1949 veröffentlichte: »Die Untersuchungen, über die hier 

berichtet wird, liegen schon mehrere Jahre zurück. Neben äußeren Schwierig-

keiten stand einer früheren Veröffentlichung die Gefahr im Wege, daß eine 

Mitteilung ungünstiger Ergebnisse Hunderten von Menschen in Tirol dasselbe 

Schicksal bereite wie den burgenländischen Zigeunern, die in polnischen Sümp-

fen als .Volksschädlinge< ums Leben gebracht wurden.« (Mergen, Tiroler Karr-

ner, 1949, S. 5.) In welchem Verhältnis »äußere Schwierigkeiten« und ethische 

Erwägungen zueinander standen, sagt Mergen nicht; seine Äußerung mag inso-

fern apologetische Implikationen haben. 

619  BAK, ZSG 145 / 22, Ritter an Schütt, 7.3.39. 

63° Rodenberg war Neureiters kriminalbiologischer Referent gewesen; er war SS-

Obersturmbannführer und Oberregierungsrat (BAK, R 58 /240, BI. 232). 

63 ' Rodenberg, Zigeunerfrage, 1937. — Rodenberg widmet Ritter in dem zehnseiti-

gen Aufsatz zur »Zigeunerforschung« etwas mehr als eine Seite, dem Rassen-

hygieniker 0. Finger, der ebenfalls über die »Zigeunerfrage« gearbeitet hatte, 

drei Seiten. Ritters Mitarbeiter Würth war noch Anfang der 8oer Jahre schlecht 

auf Rodenberg zu sprechen (A. Würth, in: Müller-Hill, Tödliche Wissenschaft, 
1984, S. 152-157, hier S. 157)• 

632  BAK, R 73/14.005, Ritter an den Präs. des RGA, undatiert (ca. 1941). 
633  BAK, R 58 / 240, Bl. 232. — Zu Rodenbergs Beteiligung an den Euthanasie-Mor-

den Schmuhl, Rassenhygiene, 1987, S. 212 f. 

634  BAK, R 73/14.005, Ritter an den Präs. des RGA, ca. 1941; Hohmann, Robert 

Ritter, 1991, S. 148f. 

635  BAK, R 73 / 14.005, Ritter an den Präs. des RFR, 6.3.44; DFG an Ritter, 

30.6.44- 
636  Hohmann, Robert Ritter, 1991, S. 149f. 

637  BAK, R 7o-Elsaß, RdErl. d. RMdI. v. 21.12.41-Pol S V A 1 Nr. 505/41 III. 

638  Döring, Die Zigeuner, 1964, S.69. Über die Kooperation zwischen Ritter und 

Nebe: A. Würth in B. Müller-Hill, Tödliche Wissenschaft, 1984, S. 153. 
639  Einige Mitarbeiter des Kriminalbiologischen Instituts werden angeführt in: 

STA Münster, Staatsanwaltschaft Münster 438, BI. 81 ff. 

64° BAK, R 7o-Elsaß, Kriminalbiologisches Institut der Sicherheitspolizei, RdErl. 

d. RMdI. v. 21.12.41-Pol S V A 1 Nr. 505 /41 III, B. Besondere Aufgaben, a)-

d). 

64 ' Ritter, Das Kriminalbiologische Institut, 1942, S. 118. Zu den »Jugendschutzla-

gern« auch Ayaß, »Asoziale«, 1995, S. 180-184. 
Das Kriminalbiologische Institut, 1942, S. 117; Ritter, Artung, 1944. Zu 642  Ritter,  

den beiden »Jugendschutzlagern« Gilsenbach, Lolitschai, 8988, S. 120-122; 



Anmerkungen zu IV. 437 

Guse/ Kohrs, Die »Bewahrung.,  Jugendlicher, 1985, BI. 165-194; Guse/ 
Kohrs/Vahsen, Jugendschutzlager, 1986; Hepp, Vorhof zur Hölle, 1987. 

643 Werner, Die neuen Aufgaben, 1941; ders., Die Polizei, 1941; ders., Jugend-
schutzlager, 1944;  ders., Einweisung, 1944- 

644 Ritter, Das Kriminalbiologische Institut, 1942, S. 118. 
645 Ritter, Artung, 1944, S. 38. 
646  Guse/ Kohrs, Die »Bewahrung« Jugendlicher, 1985, Bl. 173-177 und 185. — Das 

Blocksystem im »Jugendschutzlager« Uckermark für Mädchen war weniger dif-
ferenziert (vgl. ebenda, BI. 177). 

647  STA Nürnberg, ND, NG 1014, Vermerk Kümmerlein (RJM), 6. 10.42. — Ritter 
untersuchte die Insassen von Moringen unter rassenanthropologischen und ras-
senhygienischen Gesichtspunkten wie etwa den 1921 geborenen, aus einer 
Korbmacher-Familie stammenden N. P. (BAK, R 165/ 157). 

648  Guse/ Kohrs, Die »Bewahrung« Jugendlicher, 1985, BI. 189, 191 f. 
649 Wagner, Gesetz, 1988, S. 90 f., 94. — Das Gemeinschaftsfremdengesetz sah poli-

zeiliche, nicht oder nur begrenzt richterlich sanktionierte Strafen gegen »Versa-
ger«, »Störenfriede und Schmarotzer«, »Stänkerer, Händelsüchtige, Querulan-
ten«, Prostituierte, »Taugenichtse«, »Unterstützungsjäger« und »gemein-
schaftsfeindliche Verbrecher« vor (ebenda, S. 91). 

65° BAK, R 73 / 14.005, Ritter an DFG, 31. 1.44- 
6" Ebenda. — Zu Fürstenberg-Drögen Buttlar/ Endlich / Lco, Fürstenberg-Drögen, 

1994- 
65.2 BAK, R 73/14.005, Ritter an DFG, 31.1.44; Ritter an den Apparateausschuß 

der DFG, 9.8.44. Offenbar wurde auch Ritters Kriminalbiologisches Institut 
dezentralisiert; so findet sich eine Aufstellung des Kriminalbiologischen Insti-
tuts Stuttgart, z. Zt. Winnenden, vom Oktober 1944 über »asoziale Sippen«. 
(BAK, ZSG 142/22). 

653 UA Tübingen 126a/403, Ritter an den Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät, 5.5.44; Kultusminister, Stuttgart, 30. 5. 44, an den Rektor der Universität 
Tübingen; REM, 24.6.44, an den Kultusminister. 

654 BAK, R 73/14.005, Ritter an den Apparateausschuß der DFG, 9.8.44; DFG an 
SS-Obersturmführer Wolff, 30.6. 44. Die Geräte gingen — dies wurde Ritter 
nicht mitgeteilt — an Dr. G. Wagner, der von Ostpreußen aus im Auftrage des SS-
Amtes »Ahnenerbe« »Zigeunerforschung« betrieb (Hohmann, Robert Ritter, 
1991, S. 284)- 

655 HSTA München, 5.Ä1  ....nn 72.578, Minn Bayern, 7.6.34. 
616  Ebenda, Minn Bayern, 8.6.34, an das RuPrMdI. 
657 Ebenda, Minn 72.578, RuPrMdI, 25.10.35, an das MInn in München, in dem 

KK Weber beim Bayerischen LKA angekündigt wird, der »den Entwurf eines 
Reichszigeunergesetzes« bearbeite. 

658  LA Berlin, Rep. 142 OGT 1-10-1-23, Deutscher Gemeindetag an die Stadt 
Hameln, 20. 11.34 und an den OB Frankfurt a. M., 24- 7.35. 

659 BAK, R 18 /5644, Bl. 217-227, Dr. Zindel: Gedanken über den Aufbau eines 
Reichszigeunergesetzes. 

66° BAK, R 18 /5644, BI. 215, Dr. Zindel, 4.3.36, an Staatssekretär Pfundtner. Zin-
dels Schreiben ging am 4.5.36 zum letzten Mal auf Wiedervorlage. 

66i  KPSt Karlsruhe, 2.3.37, E.Z., Bekämpfung des Zigeunerunwesens: »Der Chef 
der Deutschen Polizei hat als eine dringende Aufgabe dem Preuss. Landeskrimi-
nalpolizeiamt Berlin die Bekämpfung des nomadisierenden Zigeunertums ge-
stellt. Die Vorarbeiten für ein Reichszigeunergcsetz sind bereits im Gange.« 

662  Kranz, Zigeuner, wie sie wirklich sind, 1937; Finger, Studien, 1937; Krämer, 
Rassische Untersuchungen, 1937/38. 
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663  Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 53 ff. 
664  Ritter, Bestandsaufnahme, 1941, S. 483. 
"3  STA Nürnberg, ND, NO 1898, Pancke, RuSHA, 19. 12. 38, an Himmler; ND, 

NO 5132, Punkt 6.) der eidesstattlichen Erklärung Panckes, in der er auf seine 
sowie die Beteiligung Hofmanns und Osianders vom Sippenamt an den Beratun-
gen um ein »Reichszigeunergesetz« 1938 / 39 hinweist. 

666 BAK, ZSG 142/22, Vorentwurf für ein Gesetz zur Regelung der Zigeunerver-
hältnisse in Deutschland. Autor: R. Ritter. Verfaßt möglicherweise194 /41. — 
Das »Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre« vom 

o.  

15.9.35 definierte außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen »Juden« und 
»Deutschblütigen« als »Rassenschande«, die mit Haftstrafen zu ahnden sei. 

667  Der Bestand ZSG 142 des BA stammt von H. Arnold, der sich als wissenschaft-
licher Nachfolger Ritters verstand und dessen Anteil an den NS-Verbrechen 
gegen die Zigeuner herunterspielte. 

668  Ritter, Zigeunerfrage, 1939, S. 18; Primitivität, 1940, S. 21o; Zigeuner und Land-
fahrer, 1938, S. 87; BAK, R 73/14.005, Ritter an die DFG, 25.6.40. 

669  BAK, R 73/14.005, Ritter, Arbeitsbericht für die DFG, undatiert (6. 1.40). 
67°  Am 30. 1.40 ersuchte das RuSHA Himmler um die Zustimmung zu einer Depor-

tation von 30000 Zigeunern in das Generalgouvernement, die jedoch vom 
RSHA schon am 21.9.39 vorgesehen war. Am 15. 1.43 nahm ein Vertreter des 
RuSHA an einer Besprechung im RKPA teil, die über jene »Zigeunermi-
schlinge« befand, die nicht in das »Zigeunerlager« in Auschwitz-Birkenau ver-
bracht werden sollten. 1944 regte das RuSHA an, SS-Angehörige, die mit Jüdin-
nen oder Zigeunerinnen verheiratet waren, aus der SS zu entlassen. Mit Zigeu-
nerinnen verheiratete SS-Männer fanden sich aber nicht (BAK, NS-z/247). 

67 ' »Der Führer«, 4.2. und 6.2.39: Zigeunergesetz in Vorbereitung. 
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nerlagers in Belzec am 1.7.40. 

"5  Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 182 f.; Verzeichnis der Haftstätten, o. J., S. 489; 

dort wird das Zwangsarbeitslager Belzec auf die Zeit von Anfang 1940 bis zum 

September 1941 datiert. 

i6  STA Detmold, D 1/6151, Anlage 2. 

"7  ZS, AR 540/ 83, Bl. 114f., Niederschrift über die Besprechung wegen des Zigeu-

nerlagers in Belzec am 1.7.40; Schreiben 0. Globocnik vom 28.6.40, erwähnt 

ebenda. 

"8  Ebenda. 

"9  Hilberg, Vernichtung, 5. 182 f. 

1" ZS, AR 540 / 83, Bl. 95 f., Niederschrift der Dienstversammlung der Kreis- und 

Stadthauptleute des Distrikts Lublin vom 18.7.40, Punkt 2. 

121  Zu Krychow IfZ, MA 1159, Bericht des Komitees; STA Detmold, D 1 /6151, 

Anlagen 1, 5 und 6. 

'" IfZ, MA 1159, Bericht des Komitees. 

"3  AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, Bl. 9; Hilberg, Vernichtung, 1982, 

S. 

AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, Bl. 2, Chef des Distriktes Lublin, 

24. 12.40. 
125  STA Detmold, D i /6151, Anlage 6. 

1z6  AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, Bl. 31. 

117  Verzeichnis der Haftstätten, o. J., nennt Zwangsarbeitsstätten in Chelm, Petri-

kau, Radom und Stacharowice (S. 497, 556,  564, 76). 
118  AAN, Warschau, Reg. GG 433, BI. 22-27, W. Laubinger, 1941, an Himmler; 

Bl. 101, Familie Trollmann, April/ Mai 1941 an Himmler; BI. 18-2o, R. Laubin-

ger, 18.3.42, an den LR von Schleswig; BI. 82-99, E. Römmele, 28.8.41 an die 

Reg. des GG; AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, Bl. 97-101, C. Kirsch an 

den Distrikt Lublin, Januar/Februar 1941; STA Detmold, D 1 /6151, Anlage 9, 

A. Laubinger, 17.5.41. 
119  Beispiel: AAN, Reg. GG 433, BI. 78f., Gesuch des Soldaten J. Reinhardt, Frei-

burg, 21.10.40, für seine Geschwister; BAK, VV, RFSSuChdDtPol.i.RMdI., zu 

V B Nr. 95 /40, 27.4.40, I.z. c. 
13°  AAN, Reg. GG 433, Bl. 4-7, Gefreiter W. 5., 16.7. 41. 

13 ' Geschäftsverteilungsplan des Amtes des Generalgouverneurs für die besetzten 

polnischen Gebiete in Krakau. Stand vom 10. März 1940, dort B 7, Gruppe II, 

Untergruppe 1, Referat c »Erfassung der Artfremden mit Ausnahme der Juden«. 

'31  AAN, Reg. GG 433, Bl. 2, Abt. Bevölkerungswesen und Fürsorge, Dr. Ho/ Ke; 

AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, B1.93-96. 

'33  Beispiele: HSTA Düsseldorf, BR iiii / 50 und 130; AP w Lublinie, GG, Di-

strikt Lublin 203, Bl. 23-73 (Familie Mettbach); HSTA Düsseldorf, BR 1111 / 

40 	K.) und BR 1111 /48 (H. R. und J. St.); HSTA Düsseldorf, R 2034 / 7 
(A. W.); IfZ, MA 1159, Entschädigungskammer beim LG Karlsruhe, WG II- 
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877, 23.12.1952 (J. K.); GS Ravensbrück, Materialsammlung Gilsenbach (N. 

W.). 

'34  AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, Bl. 23-73, Zitat Bl. 26; HSTA Düssel-

dorf, BR 1111 /48 (H. R. und J. St.), BR 1111/130 (M. W.) und BR 1111 /42 

(E. F. und M. F.). 

AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, Bl. 17-22; AAN, Reg. GG 433, BI. 2, 

Fall L. Grancea. 
36 HSTA Düsseldorf, BR 1111/4o (L. K.), BR 1111 /48 (H. R.); HSTA Düsseldorf 

R 2034/7 (A.  W.); GS Ravensbrück, Materialsammlung Gilsenbach (N. W.); 

IfZ, MA 1159, Entschädigungskammer beim LG Karlsruhe, WG 11-877, 

23.12.1952 U. K.). 

'37  HSTA Düsseldorf, R 2034 / 299 (E. K.); HSTA Düsseldorf, BR 1111 /48 (H. R. 

und J. St.). 
138 Das Beispiel einer Familie aus Krefeld: HSTA Düsseldorf, Gerichte Rep. 198/ 

2975, zitiert nach Riechert, Im Schatten, 1995, S. 98 f. 

'39  AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, Bl. 73 (Kreishauptmann Hrubie-

schow /poln.: Hrubieszow); Bl. 76-92 (Distrikt Lublin, Innere Verwaltung); 

Bl. 97-101 (Distrikt Lublin, Abt. Volksaufklärung und Propaganda); AAN, 

Warschau, Reg. GG 433, BI. 28-76 (Reg. GG, Abt. Bevölkerungswesen und 

Fürsorge); Bl. 103-112 (Reg. GG, Hauptabt. Ernährung); GS Auschwitz, IZ 

13 / 135 R Cyganie, Meldeblatt der KPLSt Litzmannstadt, 4. Jg., 21.4.43, Nr.8, 

Punkt 2. 

'49  AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, BI. 16, Reg. GG, Hauptabt. Innere 

Verwaltung, Abt. Polizeiangelegenheiten, 10.5.41; F. Kreutz: »Wir haben für 

Deutschland geblutet!«, in: »Da wollten wir frei sein!«, 1983, 5. 59-65, hier 

S. 62. 

'4' Herbert, Fremdarbeiter, 1985, S.255-259,  Zitat 5.256; LHA Koblenz 

540,1-981, Landesamt für WG, 6.2.1950, Bezugnahme auf einen Bericht des 

Bremischen Amtes für WG; STA Detmold, D 1 /6151, Anlage 6; J. Pückler, in: 

Zigeunerleben, 1988, S. 153-158, hier S. 154 f.; IfZ, MA 1159, Bericht des Komi-

tees; S. Reinhardt, in: Csardas macabre, 1983, BI. to f.; Im Warschauer Getto, 

1986, S. 275. 

'42  Kaszyca, Morde, 1991, Fall 93 und 130. 
.13 Zum Rationalisierungscharakter der Behauptung vom »unnützen Esser« Her-

bert, Arbeit und Vernichtung, 1987, S. 203 f. 

44  IfZ, MA 1159, Bericht des Komitees; Henriette W. und R. Reinhardt, in: Kraus-

nick, Abfahrt Karlsruhe, 1990, S. 21 f. und 33; J. Pückler, in: Zigeunerleben, 

1988, S. 153-158, hier 5. 157f.; Das Leben des Herrn Steinberger, 1981, S.22; 

STA Detmold, D 1/6151, LG Karlsruhe, Entschädigungskammer I, WG II 1056 

E I, 19. to. 1956, J. Eckstein. 

145  Zu den Unternehmen des WVHA der SS in Radom Hilberg, Vernichtung, 1982, 

S.371-379; Rückerl (Hg.), NS-Vernichtungslager, 1977, S. 108-112. Zu Lu-

blin-Maidanek Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 607-663. 
46 AAN, Reg. GG 433, Bl. 10, Reg. GG, Hauptabt. Innere Verwaltung, Abt. Be-

völkerungswesen und Fürsorge, 22.12.42. 

AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, Bl. 85-87, Zitat, Bl. 85: Aktennotiz 

Innere Verwaltung, Abt. Bevölkerungswesen und Fürsorge, 5.10.43. - Im Be-

stand Reg. GG 433 des AAN, BI. t, findet sich ein weiterer Vermerk zum Thema 

»Zigeuner«: »Betr. Zigeuner. t.) Auf Anordnung von Herrn Weirauch befinden 

sich alle Zigeunerakten (Zusatz mit Bleistift: zus. mit den Geh. Akten) jetzt bei 

Herrn Stübner. 2.) Die Entscheidung über die Zigeuner liegt beim Reichssicher-

heitshauptamt und steht noch aus. Sie soll angeblich in 3-4 Monaten gefällt 
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werden. - Adams, 29. VI.43« ; ebenda, BI. 92, RSHA V A 2 Nr. 2764 /43, Böhl-
hoff an Innere Verwaltung, Lublin, x 6.3.44. 

'48  STA Hamburg, Arbeits- und Sozialbehörde, 137.30-2, KPLSt Hamburg, 
30.8.44 (dort das Zitat) und 18.9.44; STA Hamburg, Sozialbehörde I AF 83.72, 
Aktennotiz, September 44• 

'4° HSTA Düsseldorf, BR 1111 /29, 38, 43- 
' 5° IfZ, MA 1159, Bericht des Komitees. 

HSTA Düsseldorf, BR 1111/29, 38, 43, 45; STA Detmold, D 1 /6151, Anlage 2. 
s Z  BAK, VV, RFSSuChdDtPol.i.RMdI., V B Nr.95 /40. 

153 HSTA Düsseldorf BR 1111 /37, 40, 48, 5o. 
' 54  BAK, VV, Chef der Sipo und des SD, VA2 Nr. 538/ 42 V, 28.12. 42 - Betr.: 

Reisen von zigcunerischen Personen in den Warthegau und in das Generalgou- 
vernement. (Dieser Erlaß ist allerdings auch im Kontext der Auschwitz-Erlasse 
Himmlers und des RSHA um die Jahreswende 1942 / 43 zu sehen; siehe Kap. 
VII.1.) 

ss DOW, Film 68/2, T 84 R 13, 40, 254 -256: SD-Leitabschnitt Wien-Niederdo-

nau, 15-4.40- 
' 56  Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 153 f.; Herbert, Arbeit und Vernichtung, 1987, 

S. 203 - 212; Aly, »Endlösung«, 1995, S. 95-203. 
DOW, Film 68/2, T 84 R 13, 40, 254-256: SD-Leitabschnitt Wien-Niederdo-
nau, 15.4.40; Diensttagebuch, 1975, S. 263. 

'58  BAK, VV, RMdI, Pol. SV B 2 Nr. 1264/4o IV, 31.10.40. 
13° GLA Karlsruhe, 364 /Zug 1975/3 II, Fasc. 23, RKPA - RzBdZ, Tgb.Nr. 493/ 

1940 2c, 16.8.40; Kripo Karlsruhe - K.II- E.D.IV. Tgb.Nr. 9312, 21.8.40 mit 
Bezug auf einen RKPA-Erlaß vom 18.8.40; LR Mosbach, 30.9.40. 
AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, BI. 10, Amt des Generalgouverneurs, 
Abt. Innere Verwaltung, I 5975/4, 3.8.40. 

'6' RKPA - RzBdZ 673/1940 - B2c, 4.9.40, zitiert von Hohmann, Robert Ritter, 
1991, S. 122 f., hier S. 123. 

'62  GLA Karlsruhe, 364/Zug 1975/3 II, Fasc. 23, RSHA, V B 2 Nr. 1580/1940, 
7.12.40; Kripo Karlsruhe Tgb.Nr. K II - ED V 3876/40, 20.12.40 mit Zitation 
des Tgb. Nr. 903 /4o B2e des RKPA - RzBdZ vom 27.11.40. Dort auch die 
Formulierung des RKPA: »Nach Beendigung des Krieges ist für das ganze 
Reichsgebiet die endgültige Regelung der Zigeunerfrage in Aussicht gestellt.« 

'63  GLA Karlsruhe, 364/Zug 1975/3 II, Fasc. 23, RKPA-RzBdZ, 9.8.41, 
Tgb.Nr. 299 /41 A2b5. 

'64  STA Hamburg, Sozialbehörde I AF 83.72, Stand: 1.7.41. 
'65  STA Detmold, M 1 IP 1578, Zigeuner 1941-1943 Specialia, BI. 32-34, Schreiben 

der KPSt Dortmund, 3.8. und 14.10.42. 
'66  Siehe Kap. V.9. 
'67  HSTA Düsseldorf, BR 1111/37, Genehmigung der KPSt Essen für F. G. und 

ihren Enkel, von Duisburg nach Krakau umzuziehen; HSTA Düsseldorf BR 
1111 / 42, Genehmigung der KPSt Essen für J. K., nach Kattowitz umzuziehen, 
13-3.42. 

'68  HSTA Düsseldorf, BR 1111 /42, Umzug von J. K. aus Duisburg nach Krakau im 
Sommer 1940; Umzug von J. L. aus Bottrop über Duisburg nach Krakau im 
Frühjahr 1941. 

'69  Beispiel: STA Nürnberg, NR 356. 
BAK, VV, Der Beauftragte für den Vierjahresplan. Der Generalbevollmächtigte 
für den Arbeitseinsatz. Va - 5431/34, 24.6.42, dort insb. Abs. (2); BAK, VV, 
Arbeitseinsatz von Zigeunern und Zigeunermischlingen, RdErl.d.RFS-
SuChdDtPol.i. RMdI., 13.7.42 - S VA2 Nr. 80/42, dort insb. Abs. Ili. und VII. 
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'7' BAK, VV, RSHA, 20.11.39, V Nr.6001/474,39. 
'7' Kershaw, Hitler-Mythos, 1980, S. 131 ff. 
'73  Beispiele: StA Gelsenkirchen, o /11-5 /1, Ortspolizeibehörde. 18.11.39; BAK R 

58/145, Bl. 63, Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, Bericht zur innen-
politischen Lage, 20.11.39, Abs. I.; BAK, R 58/35o, BI. 14 ff., SD-Leitabschnitt 
Wien, 26. 2.40. 

'74  BAK, VV, RFSSuChdDtPol.i.RMdI, S — V 1 Nr. 485 /II / 39-176, 9.9.39. 
175  HSTA Düsseldorf, BR 1111 /29-60, mit zahlreichen Beispielen. 
'76  Ebenda, BR 1111 /30. 
'77  Ebenda, BR 1111 /33. 

78  StA Gelsenkirchen, 0 /I1-5 / 1, KPSt Recklinghausen, 28.11.39, an OB Gelsen-
kirchen; HSTA Düsseldorf, R 2034/453. 

'79  StA Recklinghausen, 111/3549, St.A. so, 15.11.40; IfZ, Ma-18 /a—c, 12. Kom-
missariat, Frankfurt a. M., 30.3.1954, Ehemaliges Zigeunerlager in Frankfurt 
a. M.. 

'8° BA Potsdam, 31.01 RWM, Bd. 3o, RP Minden, 24.5.41; RMdI, S VA2 Nr. 230 / 

41  g, P. Werner, 1. 11.41, an das RWM. 
'8' Beispiele: E. Hanstein, Gespräch am 12.12.1985 (Berlin); Heuzeroth /Martinß, 

Vom Ziegelhof, 1985, S.259-261 (Cloppenburg); HSTA Düsseldorf, BR 1111/ 
29-60 (Duisburg); WGA Essen D 2, D 167, D 299, St 320, St 402, T 28, T 196, W 
532; IfZ, Ma-18/a—c, 12. Kommissariat, Frankfurt a. M., 3o.3. 1954 (Frankfurt 
a. M.); StA Gelsenkirchen, 0/11-5 /1 (Gelsenkirchen); DOW 13.457 (Linz/ 
Österreich); Brand, »...nach Auschwitz überführt...«, 1994, S.52 (Hamm in 
Westfalen); StA Recklinghausen, 111/3549 (Recklinghausen). 

'82  HSTA Düsseldorf, R 2034/20 sowie RW 58/3.181, 38.223 und 45.828 (»Ar-
beitserziehungslager«), RW 5 8 / 70.145 (Vichy-Frankreich). 

'83  RGBI. I, S. 138, Anordnung über die Beschäftigung von Zigeunern, 13.3.42. 
'84  Die Bestimmungen gegen die Juden, die analog auf die Zigeuner angewandt wer-

den sollten, sind in der VO über die Beschäftigung von Juden, 3.10.41, und der 
VO zur Durchführung der VO über die Beschäftigung von Juden, 31.10.41, 
festgelegt (Abdruck im Jüdischen Nachrichtenblatt, 7o, 14.11.41). 

'85  H. Küppers, Sonderarbeitsrecht, 1942, S. 55: «Den jüdischen Jugendlichen sind 
jugendliche Zigeuner gleichgestellt.« (Hervorhebung im Text.) 

86  Dritte VO zur Durchführung der VO über die Erhebung einer Sozialausgleichs-
abgabe, 26.3.42 (RGBI. I, S. 149); STA Bremen, 3/P. 1. a., Nr. 1.146, RFM, S 
2921-320 III, Sozialausgleichsabgabe der Zigeuner, 20.4.42; Döring, Die Zi-
geuner, 1964, S. 1 37. 

'87  BAK, R2 / 18.562. Beteiligte Instanzen: RAM, RFM, Rividl, RJM, AA, 
RMfdb0, Parteikanzlei; Zweite VO über die Deutsche Volksliste und die deut-
sche Staatsangehörigkeit in den eingegliederten Ostgebieten (RGBI. Teil I, 
31.1.42, S. 51 f., Nr. 9); zu weiteren staatsangehörigkeitsrechtlichen Bestim-
mungen für Zigeuner Döring, Die Zigeuner, 1964, S. 125-132. 

'88  RGBI. I, S. 138, Anordnung über die Beschäftigung von Zigeunern, 13.3.42. 
Wortgleich: Dritte VO zur Durchführung der VO über die Erhebung einer So-
zialausgleichsabgabe, 26.3.42 (RGBI. 1, 5.149); STA Bremen, 3 /P. 1. a., 
Nr. 1.146, RFM, S 2921-320 III, Sozialausgleichsabgabe der Zigeuner, 
20.4. 42. 

'89  BAK, R 36/2649, B1.9, OB Berlin, Haupternährungsamt, Abt.B., 26.10.42. 
BAK, R 36 /1022, Bl. 185-189, Schreiben Breslau, 25.8.42; Schreiben Magde-
burg, 9.9.42; Deutscher Gemeindetages, 10.11.42. 

'9' BAK, VV, Eintragung der Zigeunereigenschaft in die Volkskartei und in die 
Melderegister, RdErl.d.RFSSuChdDtPol.i.RMdl. v. 3.10.41/ -o- VuR RIII 
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4225 11/11141 -; BAK, VV, Kennzeichnung der Zigeuner und Zigeunermi-
schlinge bei der Erfassung des Geburtsjahrgangs 1923, RdErl.d.RMdI. v. 
23.4.41 -1 Rb 658 IV/4o -500-. 

192  Reichsleitung der NSDAP - Hauptamt für Volkswohlfahrt, Nr. V 4/42, 
21.5.42, zitiert in: BAK, VV, RSHA, VA2 Nr. 722/42 II, 8.6.42. Falls Zigeuner 
als politische Häftlinge festgehalten wurden, wurden ihre Angehörigen schon 
seit 1940 nicht mehr von der NSV unterstützt (BAK, NS 6/331, BI. 88-96, hier 
Bl. 89 ff., Anordnung A 69/40, 8.7.40, Bezug: Chef der Sipo und des SD, B.Nr. 
1V/6249 / 40 g, 10. 3.40, dort 111.3, Bl. 91). 

'93  O.K.W., 10.7.42-7985/42 - AHA / Ag/E (la): Entlassungen von Zigeunern 
und Zigeunermischlingen aus dem aktiven Wehrdienst, nach: Allgemeine Hee-
resmitteilungen, 9. Jg. (1942), 576, S. 305; BAK, VV, RSHA, VA2 Nr. 2551 / 42, 
26.8.42, Betr.: Entlassung von Zigeunern und Zigeunermischlingen aus dem 
aktiven Wehrdienst und Reichsarbeitsdienst. 

'94  BAK, R 43 II 52213, Bl. 95 und 94: Der Jugendführer des Deutschen Reiches, 
RdErl. Nr. I J 2167, Jugenddienstpflicht von Zigeunerkindern, 15.5.42; vom 
RKPA an die KPLSt und KPSt weitergegeben in: BAK, VV, RSHA VA2 
Nr.444 /42,  1.7.42.; BAK, R 43-11 / 5 22 B, Jugendverbände - Bd. 5, BI. 90-95. 

'91  StA Frankfurt, Mag.-Akte 2203, Bd. 1, NSDAP-Gauleitung Hessen-Nassau, 
Rassenpolitisches Amt, Hauptstelle Schulung, 6.5.40, an den OB. - Siehe auch 
Wippermann, Frankfurt zur NS-Zeit, 1986, 5.42-46 und 95-101. 

'96  BAK, VV, RdErl. des RSHA, 21. 1.41, VAz Nr. 981 / 41, mit Zitation von REM, 
E IIe 624/39 und E Ile 703/41. 

'97  STA Hamburg, Sozialbehörde I, AF 83.73, Vermerk betr. Ausschulung von Zi-
geunerkindern, 1.6.42; Fings/Sparing, »z. Zt. Zigeunerlager«, 1992, S. 71 (Düs-
seldorf); STA Münster, Staatsanwaltschaft Siegen, Fach 2, 3 Ks 1 / 49, Bd. 31, 
BI. 18, Rektor H. F., 12.12.47; Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde, 
29.12.42; Bl. 13, E. H., 12.12.47. 

X 98  Ebenda, A. M., 19.12.47; BI. 270, Kriminaloberinspektor E. W., 8.1. 48; An-
ordnung über die Regelung der Verkaufszeit sowie Besuch von Gaststätten und 
Kinoveranstaltungen im Bezirk Berleburg, 3.3.42. 

'99  STA Detmold, M 1 IP/ 1578, Bl. 7, NSDAP Minden, 3o. 7.42 (hieraus das Zitat); 
Bl. 8/9, Ablehnung durch den RP. 

20° DÖW 11.293, LR Oberwart, Anordnungen 9.9.41 und 7.11.41. 
2°' STA Hamburg, Jugendbehörde 1-359 b, RMdl, 19.12.42, IV J I 207/42/8000, 

Schnellbrief; BAK, R 36/1987, RMdI in Verbindung mit dem RJM und dem 
Leiter der Parteikanzlei, 20.9.43, An die Jugendämter und ihre Aufsichtsbehör-
den, die Gau-Jugendämter und ihre Aufsichtsbehörden. - In der Praxis wurden 
solche Ausschließungen spätestens seit dem Sommer 1942 vorgenommen (STA 
Hamburg, Jugendbehörde 1-3596, Auszug aus »Deutsche Jugendhilfe«, H. 3/4, 
Juni /Juli 1942). 

2°2  HSTA Düsseldorf, R 2034/ 18, R 2034/160, R 2034/409; Fings/Sparing, »tun-
lichst als erziehungsunfähig«, 1993; dies., »Eine erziehende Tätigkeit«, 1994; 
Meister, »Zigeunerkinder«, o. J.; Gilsenbach, Lolitschai, 1988, S. 117f.; zu Lak-
kenbach: DÖW 9.626 und DÖW 12.256, KPLSt Wien, Insp. I B, D.f.Z., 
15.8.44. - Ein Beispiel für Androhung der KZ-Haft gegenüber einem ursprüng-
lich für die Fürsorgeerziehung vorgesehenen Mädchen: STA Detmold, D 21 A/ 
2189. 

203  Justin, Lebensschicksale, 1944, S. 119 und 5. 
=0.4 STA Nürnberg, ND, NG 1014, Vermerk Kümmerlein (RJM), 6.10.42; STA 

Nürnberg, ND, NG 283, Parteikanzlei an RJM, 7.9.43. Auf das Schreiben vom 
5.8.43-lila 1077/43$. 
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"5  LHA Magdeburg, C 29, Anhang II, Z 297. 
104  STA Würzburg, LRA Marktheidenfeld 4385, KPSt Würzburg, 14.7.42. 
307  HSTA Düsseldorf, BR 1111 /32. 
"8  Lebensgeschichte W. Edelmann, in: Klasse 8 b der Gesamtschule Winterhude, 

1989. 
109 Frau Ansin, in: Spitta/Seybold, Tag und Nacht, 1981 / 82, Bl. 26 und 34. 

M. Brand, »... nach Auschwitz überführt...«, 1994, S.51 f. 
"' AGK, KL Ravensbrück 55, (unvollständige) Transportlisten 4.1.-28. 12.40; un-

ter den zwischen 28.9. und 21.12.40 Deportierten zwei polnische Zigeu-
nerinnen; ebenda, 56 und 57, (unvollständige) Transportlisten 17.2.-30.12.42; 
ebenda, 6z und 65-2, Transportlisten 1.3.-16.3.44 und 21.4.-30.4-44- 

M AGK, KL Mauthausen 18 (Häftlingsliste A.Z.R. 1940); 7 »Zugänge« 12.12. und 
17.12.42); 10 (»Zugänge« 6.3. und 9.3.44); DOW 9.626 für Lackenbach. 

"3  STA Nürnberg, ND, NG-456, NG-7o9, NG-980. Zitate: NG-456, Antrag des 
Oberstaatsanwaltes, 27. 11.42; Beschluß des SG Stuttgart, 5.3.43. 

214  DÖW, E 19.189/3, LG Salzburg, KLs 33 / 44- 
'1" RGB1. 1939, Teil I, Bl. 1578 ff., Grenzzonenverordnung vom 2.9.39, §4.  In 

einem Vorkriegs-Entwurf des RMdI zur 1. Durchführungsverordnung zum Ge-
setz über die Sicherung der Reichsgrenze vom 27.2.39 war unter II. vorgeschla-
gen worden: »Juden und Zigeunern ist grundsätzlich die Genehmigung zum 
Grundstückserwerb (in der Grenzzone) zu versagen.« (DOW 12.232) 

2,6 OKW, Amt Auls. /Abw., Nr. 33117 / 40 g Abw. III (C 1), 31.1.40, Betr.: Zigeu-
ner in der Grenzzone, zitiert in: BA Potsdam, 31.01 RWM, Bd. 3o, RMdl, S V A 
2 Nr. 230 / 48 g, P. Werner, 1.11.41, an das RWM, Anlage 8a. 
Gronemeyer, Zigeuner im Spiegel, 1987; Breithaupt, Zigeuner, 1907, S. 46 f., 54; 
Mode/ Wölffling, Zigeuner, 1968, S. 147-152; Frankreich: Delumeau, Angst, 
1985, Bd. 1, S. 270. 

P. Camerarius: Operae horarum subcisvarum sive meditationes historicae, 
Frankfurt a. M. 1602 ff., Caput XVII. De Cingaris, quos Germani Zigeuner vo-
cant, und Caput LXXV. De Nubianis Erronibus et aliis impostioribus mendicia-
tis ergo, in: R. Gronemeyer, Zigeuner im Spiegel, 1987, S. 58-65, hier S. 6z: 
»-roditores«, » xploratores hostium«. Ähnlich G. Schönborner: Politicorum 
libri VII, 1614, ebenda, S. 99 f.; J. Thomasius: Curiöser Tractat von Zigeunern. 
Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt, Dreßden und Leipzig 1702, 
ebenda, S. 122-834, hier S. 134 (Thomasius lebte von 1622-1684); A. Fritsch: 
Historische und Politische Beschreibung der so genanten Zyegeuner / Nebenst 
wahrer Anzeigunge ihres Uhrsprungs/ Lebens/Wandels und Sitten, 1602, 
ebenda, S. 135-156, hier S. 150f. 

"9  Grellmann, Zigeuner, 1783, S. 128-133. 
2"  T. Zell: Zigeuner als Spione, in: Ueberall, Bd. 5, 19o3, S. 559 ff., zitiert nach He-

hemann, »Bekämpfung des Zigeunerunwesens«, 1987, S. 109 f. 
'' LA Speyer, Best H 3, Nr 61o, Umlaufschreiben Nro. 37 vom 19.7.1870, zitiert 

nach ebenda, S. 328. 
2" Ebenda, S. 327-340. 
223 GLA Karlsruhe, 233/ 10.973, Gesetzes- und Verordnungsblatt für das Großher-

zogtum Baden, Nr. 62, 16.9.15. 
"4  Hehemann, »Bekämpfung des Zigeunerunwesens«, 1987, S. 334f. 
225  HSTA Düsseldorf, Reg. Aachen 23.067, Stellv. Generalkommando des VIII. Ar-

meekorps, Coblcnz, 22.8. 16. 
226 Zitat: LA Speyer, Best. H 3, Nr. 1.113, nach Hehemann, »Bekämpfung des Zi-

geunerunwesens«, 1987, S. 340. Dort auch weitere Beispiele. 
227  Zu Reichswehr und Wehrmacht sowie ihrer antidemokratischen und antikom- 
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munistischen Ideologie Müller, Deutsche Militärelite, 1989; Krausnick /Wil-
helm, Truppen des Weltanschauungskrieges, 1981, S. 217-223. 

"8  LHA Koblenz, Best. 655, 187/171, dort: Stapostelle für den Reg.bezirk Ko-
blenz, 2. 11.34; BAK, R 58/273, Bl. zo8, Preußische Geheime Staatspolizei —
Der stellvertretende Chef, 4.7.36, B.Nr. Versch. 1044 — III T.g., dort auch das 
Zitat; STA Würzburg, LRA Brückenau 1362, Schreiben des Heeresbauamtes 
Wildflecken, 15.6.37; Gestapo Würzburg 10.175, Gendarmeriestation Stadt-
schwarzach, 22. 10. 37. 

219 BAK, R 58/273, Bl. zo8, Preußische Geheime Staatspolizei — Der stellv. Chef, 
4.7.36, B.Nr. Versch. 1044 — III T.g; BAK, VV, RdErl.d.RFSSuChdDtPo-
1.i.RMdl, 8.12.38 — S-Kr 1 Nr. 557 VIII / 38-2026-6, Abs. D.1; ähnlich RKPA 
an die KPLSt, Tgb. Nr. RKPA 60/39 g — 7.7.39: »Im Falle einer Mobilmachung 
ist beabsichtigt, alle wehrunwürdigen Personen und nicht seßhaften Zigeuner 
einem KZ zuzuführen« (zitiert nach Döring, Die Zigeuner, 1964, S. 84)- 

23° 0.K.W., 11.2.41, 12e/f//1 z 628/4o AHA / Ag/ E (I a): Entlassungen von Zi-
geunern und Zigeunermischlingen aus dem aktiven Wehrdienst, nach: Allge-
meine Heeresmitteilungen, 8. Jg. (1941), 153, S. 83 f.; dort auch der Verweis auf 
R.K.M. 12i 10.36 AHA/ E (I a) Nr. 1510/37 geh. vom 26.11.37. 

:3, STA Weimar, Thüringisches MdI, P 108, Bl. 14, RP von Pfeffer als Sonderbeauf-
tragter des Reichsministers des Innern für Westbauten — I 3 R (Bd. I), Nr. 16/38 
g, 21.7.38, angeführt in: S-V-2 Nr.4130 /39, 26.1.39. — Das badische Mdl hatte 
bereits im Mai 1938 Zigeunern den Aufenthalt im Grenzgebiet verboten (BAK, 
ZSG 142/21, LR Karlsruhe, 15.5.38). 

232 Für Baden: RdErl. des MdI, 29.7.38, Nr. 6023 g (Badisches Verwaltungsblatt, 

S. 949)• 
233  Das läßt sich aus den Angaben in der Akte »STA Weimar, Thüringisches Mdl, P 

108, Zigeunertransporte 1938/39« schätzen. 
'34  StA Frankfurt, Mag.-Akte 2203, Bd. 1, Schreiben des Fürsorgeamtes der Stadt 

Frankfurt a. M. vom 24.8.38; STA Weimar, Thüringisches Mdl, P 108, Zigeun-
ertransporte 1 938 / 39. 

235  STA Weimar, Thüringisches MdI, P 1o8, BI 2, Vermerk des LRA Eisenach, 
6.8.38; Bl. 16, Referent für Zigeunerfragen im RMdI Pfeiffer an das Thüringi-
sche MdI, 13.8.38 und Vermerk LRA Eisenach, 16.8.38; Bl. 3, Dr. H. /R., Eise-
nach, 15. 8. 38, und Bl. 7, Vermerk, Eisenach, 18. 8. 38. 

:36 StA Frankfurt, Mag.-Akte 2203, Bd. 1, Schreiben des Fürsorgeamtes der Stadt 
Frankfurt a. M. vom 24.8.38 an den OB. 

237  Justin, Typoskript zur »Zigeunerforschung«, 1991, 5.481 f. 
'38  STA Weimar, Thüringisches MdI, P 108, BI. 14, RdErl.d.RFSSuChdDtPo-

l.i.RMdI. v. 26.8.38 — S — Kr.' Nr. 26 /38 g Rs V, angeführt in: S-V-z Nr. 4130/ 
39, 26.1.39. 

239  StA Gelsenkirchen, o /II-5 /1, Vermerk St.A. 22 / I, 19.9.39; St.A. 22 / I, 

18. 11.39; St.A. 22 /1, 23.5.40; Der Standortälteste, 15. 6. 4o, an den OB. 
'4° HSTA Düsseldorf, RW 18.898, Gestapo Düsseldorf, 17.10.39. 
24 ' Boberach (Hg.), Meldungen, 1984, Bd. 2: 1938-10.11.1939, S. 334,  Lagebericht 

vom 9.10. 39, III. Kulturelle Gebiete, 3. Gesundheitswesen. 
242  BAK, R 70 — Niederlande — 7, BI. 13-16, insb. RSHA, B Nr. 66558 / 42 g — VI D 

7b, 14.7.42; Befehlshaber der Sipo und des SD für die besetzten niederländi-
schen Gebiete— IV E 2 - B Nr. 21.092/42 g, 15. 8. 42. 

243  BA Potsdam, 31.01 RWM, Bd. 3o, RP Minden, 24. 5.41, an das RWM, dort 
P. Werner, RKPA, 1.11.41, BI. 14 der Anlage: RAM, 19. 2. 41, V a 5432/ 609 /40 
g, Betr.: Abwehrmäßige Überprüfung von Arbeitskräften. 

144 STA Würzburg, Gestapo Würzburg 17.425 und 17.426; DOW E 19.829, Gen- 
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darmerieposten St. Valentin betr. Abschiebung von K. Baumgartner und dessen 

Familie in das Zigeunerlager Lackenbach, 7.3.45; AN, 72 AJ 287, Internemcnt 

Sarthe, Camp de nomades de Condrecieux et de Mulsanne, »Les camps de con-

centration de nomades dans la Sarthe (Octobre 40 - Aoüt 1942)«; SUAP, RP 

11-4-5431/1941-1942, A 1/ 1-5431, 8.12.42. 
246 O.K.W., 11.2.41, 	e / f/ / 628/40 AHA /Ag/E (la): Entlassungen von Zi- 

geunern und Zigeunermischlingen aus dem aktiven Wehrdienst, nach: Allge-

meine Heeresmitteilungen, 8. Jg. (1941), 153, S. 83f. - Ein Hinweis auf die Ver-

fügung auch in BAK, VV, RSHA, VA2 Nr. 2551/ 42, 26.8.42. 

BAK, VV, Kennzeichnung der Zigeuner und Zigeunermischlinge bei der Erfas-

sung des Geburtsjahrgangs 1923, RdErl.d.RMdI. v. 23.4.41 - I Rb 658 IV/ 

40- 500. 
248  RSHA, VA2 Nr. 197/42, 9.2.42, angeführt in: StA Passau, VI-A-2, Nr. 2, 

KPSt Regensburg, 16.2.42; BAK, VV, RSHA, VA2 Nr. 2551/42, 26.8.42, 

Betr.: Entlassung von Zigeunern und Zigeunermischlingen aus dem aktiven 

Wehrdienst und Reichsarbeitsdienst; STA Würzburg, LRA Marktheidenfcld 

4386, Anfrage der Kripo Würzburg, 16.2.42; STA Würzburg, Gestapo Würz-

burg 17.423. 
249 F. Kreutz: »Wir haben für Deutschland geblutet!«, in: »Da wollten wir frei 

sein!«, 1983, S. 59-65, hier S. 63f.; Gespräche mit W. Winter, 19.10.5991, 

23.6.1992; BA - ZNK, Wehrstammbücher A. J. (1899), H. J. J. (1922), A.M. 

(1921), H. M. (1922), W. M. (1919), F. S. (1918). 

21° IfZ, MA 423, BI. 485 238-485 261, Vermerke und Schriftwechsel zwischen dem 

Reichspropagandaministerium, der Parteikanzlei und der NSDAP-Gauleitung 

Westfalen-Süd, 28.2.41 bis 30.9.41. Bei den anderen Namen handelte es sich 

um drei Personen aus dem Kreis Salzwedel (ebenda, BI. 485 242 und 243, Des-

sau, Meldung 12002, 6.9.41, und pm, 26.9.41 an mchn fuehrerbau, pg. rei-

schauer, nr. 119.) 

251  Verfügung 0.K.W./ AHA / Ag / E (Ia), Nr. 11.628/40, Allgemeine Heeresmit-

teilungen 8. Jg., 4. Ausgabe 21.2.41, Ziffer 153. 

252  BAK, VV, RSHA-Erlaß VA2 Nr. 2551 /42 vom 26.8.42. Auch BA - ZNK, 

Wehrstammbücher A. J. (1899), H. J. J. (1922), A. M. (1921), H. M. (1922), 

W. M. (1919), F. S. (1918). 

253  BA Potsdam, 31.01 RWM, Bd. 3o, RP Minden, 24.5.41, an das RWM, dort 

Oberreg.rat Werner, RKPA, 1.11.41, an den RWM, Bl. 2i -23 der Anlage: 

RMdI, S VA2 Nr. 196/41 g, Sept. 1941; BI. 24f. der Anlage. 

254  O.K.W., 10.7.42-7985/42  - AHA / Ag / E (la): Entlassungen von Zigeunern 

und Zigeunermischlingen aus dem aktiven Wehrdienst, nach: Allgemeine Hee-

resmitteilungen, 9. Jg. (1942), 576, S.305. - Der Erlaß wird auch zitiert in: 

BAK, VV, RSHA, VA2 Nr. 2551 / 42, 26.8.42. 

255  Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe - Sonderer-

laß vom 7.1.42, angeführt in: IfZ, MA 1159, Entschädigungsprozeß LG Mün-

chen I, Entschädigungskammer EK 2/51, LEA: 41.702/V1H/1607. Zur Ab-

stimmung dieses Erlasses mit dem RKPA: BA Potsdam, 31.01 RWM, Bd. 3o, 

RP Minden, 24.5.41, an das RWM, dort P. Werner, RKPA, 1.11.41, an den 

RWM, Bl. 21-23 der Anlage: RMdI, S V A z Nr.19_ 6 / 41 g, Sept. 1941. 

256  Erwähnt in: BAK, VV, RSHA, VA2 Nr. 2551 / 42, 26.8.42. 

257  O.K.W., 22.9.43-3838/43  g - Wehrersatzamt / Abt. E (I a), zitiert nach: All-

gemeine Heeresmitteilungen, io. Jg. (1943), 734, S.443 f., hier III. 1. »... Wäh-

rend des Krieges gelten für die Entlassung von Uffz. und Mannsch. die Be-

stimmungen der H.Dv. 82/5 b vom 15.4.41. Alle nach diesem Zeitpunkt 

eingestellten und für eine Entlassung in Frage kommenden Zigeuner oder Zi- 
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geunermischlinge sind nach § 6 (2) b Ziff. 6 dieser Vorschrift nicht wegen man-
gelnder Eignung, sondern wegen irrtümlicher Einstellung zu entlassen.. 

258  Beispiele: W. Winter, Gespräch am 19.10.1991; BA — ZNK, Wehrstammbuch 
Fritz S. (1918). F. S. , der am 4.3.43 von seinem Hauptmann und Kompaniefüh-
rer als »offener, ehrlicher Charakter. und »guter Kamerad« charakterisiert wird. 

12.7.44-8114/44 9 fl W 	 - Wehrersatzamt/Abt. E (I a), nach: Allgemeine 
Heeresmitteilungen, 11. Jg. (1944),  374, S. 218. 

26°  F. Kreutz : »Wir haben für Deutschland geblutet!«, in: »Da wollten wir frei 
sein!« 1983,S.f.;Winter,   63 	19.10.1991, 23.6.1992; E. Hodoschi (DOW 
2.606); auch STA Nürnberg, NR 318 und LRA Uffenheim 2.036 (Fall J.Sch.). 

261 DOW, E 18.518, II. Sch., Betr.: Zigeunerlager, 10.10.40; ebenda, Zigeuner K. 
NS 45, Polizei, OB Salzburg, 9.2.40; dort auch der Verweis auf ein früheres 
Schreiben vom i. 12. 39. — Zu den Zigeunerlagern in Salzburg Rieger, «Zigeuner-
leben« in Salzburg, 1990; Thurner, Nationalsozialismus, 1983, S.31-49; dies., 
Verfolgung der Zigeuner, 1991; dies. / Rieger, Verfolgung, 1994, S. 54-96. 

262 DOW, E 18.518, KPSt Salzburg, 5.7.40, an den Reichsstatthalter, z. Hd. des RP 
in Salzburg; KPSt Salzburg, 6.9.4o, an RKPA-Chef Nebe; II. Sch., 10.10.40; 
zur Unterbringung in Scheunen DOW E 18.518, Schöffengericht Ravensburg, 
1.9.1955, AZ 17/55, Familie K. R; DOW 18.193, 18.750, 17.986. 

263 DOW, E 18.518, KPSt Salzburg, 6.9.40, an RKPA-Leiter Nebe; II. Sch., 
10.10.40. 

264  Ebenda. 
iss DOW, E 18.518, KPSt Salzburg, 6.9.40. 
266  DOW E 18.518, Schöffengericht Ravensberg, 1.9.1955, AZ 17/55, Familie K. 

R.; DOW, E 18.158, KPSt Salzburg, 6.9.4o; Thurner, Nationalsozialismus, 
1983, S. 45- 

267 BAK, VV, RMdI, Pol. S VB2 Nr. 1264/40 IV, 31. 10.40. 

268  DOW E 18.518, Leiter der KPSt Salzburg, 18.11.40, Gedächtnisprotokoll über 
die Besprechung beim Reichsstatthalter Salzburg am 12.11.40 über Zigeuneran-
gelegenheiten (dort auch das Zitat); KPSt Salzburg, 6.9.40; OB Salzburg, II / 
Sch., 7.10.40; Polizeidirektor Salzburg, KPSt. Nr. 5688, 17.10.40. 

269 DOW, E 18.518, Lager-Ordnung, 28.10.40. 
270  Thurner/Rieger, Verfolgung, 1994, S. 68 f. 
27' BAK, VV, RMdI, Pol. S VB2 Nr. 1264/40 IV, 31.10.40, Absatz I a; DOW E 

18.518, Leiter der KPSt Salzburg, 18.11.40, Gedächtnisprotokoll über die Be-
sprechung beim Reichsstatthalter Salzburg am 12.11.40. 

272 DOW E 18.518, Polizeidirektor Salzburg, KPSt. Nr. 5688, 17.10.40; Thurner, 
Nationalsozialismus, 1983, S.40. 

273  Zum Film »Tiefland. Courtade/Cadars, Geschichte des Films, 1975, 5.237, 
239-241; DOW E 18.518, Polizeidirektor Salzburg, KPSt. Nr. 5688, Betr.: Ver-
waltung des Zigeunerlagers in Leopoldskron, 17.10.40; DOW E 18.518, Tei-
lakte »Riefenstahl-Film« mit einem Schreiben der KPSt Salzburg vom 23.9.40. 

274  DOW E 18.518, Polizeidirektor Salzburg, KPSt. Nr. 5688, 17.10.40; Lager-
Ordnung, 28.10.40; Schöffengericht Ravensberg, 1.9.1955, AZ 17/55, Familie 
K. R.; Thurner, Nationalsozialismus, 1983, S. 47- 

'73  DOW 15.061, Gendarmerieposten Wildshut, 29.10.41 und 18.1.41; DOW 
14.607, Schreiben der Bundespolizeidirektion Linz, Abt. 1, 18.3.1954; DOW 
15.061/8, Gendarmerieposten Weisskirchen, 22.11.40; Maislinger, »Zigeuner-
anhaltelager., 1987. 

276  Thurner, Nationalsozialismus, 1983, S.87; Karner, Steiermark, 1986, 
S. 174 —178. 

277 Zu Lackenbach Thurner, Nationalsozialismus, 1983, S. 60-173; Steinmetz, 
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Österreichs Zigeuner, 1966; dies., Die Zigeuner, 1983; dies., Die Verfolgung, 

1983. An Augenzeugenberichten DÖW 82, J. Hodoschi, F. Karall; DÖW 2.606, 

E. Hodoschi, M. Hodoschi, R. Karoly, R. Weinrich. 

278 BAK, VV, RMdI, Pol. SV B 2 Nr. 1264/40 IV, 31. Io.4o, II. Abs. 5. 

279  Zu den kleineren Lagern und »Zigeunerkolonien« DOW 11.293, Erlaß des LR in 

Oberwart, 11.11.41. 

IS° Zeitzeugenberichte: DOW 82, F. Karall; DOW 2.606, E. Hodoschi, R. Karoly, 

R. Weinrich. 

28' Niederösterreichisches LA, 156 G.H. 41, Bürgermeister B. W. Neureiter: Be-
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nerplage im Gau Niederdonau, 28.9.41; Steinmetz, Osterreichs Zigeuner, 1966, 

S. 17. 

281 Thurner, Nationalsozialismus, 1983, S. 77. 

283  An Zeitzeugenberichten DÖW 2.606, R. Karoly, R. Weinrich. 

284  Akt des Bundesministeriums des Innern, ZI. 47.558-2/52 — Verbandssatzung 

des Zweckverbandes, S. 3. Zitiert von Thurner, Nationalsozialismus, 1983, S. 81. 
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sind derart zu entfernen, daß auch keinerlei Spuren mehr hinterlassen werden, es 
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R. Karoly und E. Hodoschi, in: Steinmetz, Osterreichs Zigeuner, 1966, 

S.22-25; zu den Einweisungen 1941 Thurner, Nationalsozialismus, 1983, An-
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287 Steinmetz, Österreichs Zigeuner, 1966; DÖW 82, J. Hodoschi; DÖW 2.606, 

M. Hodoschi. 

288  Thurner, Nationalsozialismus, 1983, S. 99 und 106. 
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290 STA München, Polizeidirektion München Nr. 7033, Notizen über Einzelbe-

sprechungen bei der Arbeitstagung in Berlin am 13. und 14. Juni 41, zitiert nach 

Riechen, Im Schatten, 1995, S. 103. 
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295  STA München, Polizeidirektion München Nr. 7033, Notizen über Einzelbe-
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hebung im Text. 
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3.2 HSTA Stuttgart, E 151 K VI-26, Kreisleitung Böblingen der NSDAP, 4-4.40. 
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3 '3  Bock, Zwangssterilisation, 1986, S. 435-455. 
3 '4  STA Münster, Reg. Arnsberg, IM 421, Der Reichs- und Preußische Minister 

des Innern, 3.1.36, Nr. IB (IB 3/429), Absatz 8. 
3 '5  STA Münster, Reg. Arnsberg 13.156, Witwe T.W., Soest, 1940; W.T. und 

E.M., Soest, 1940; RP, 14.7.42, an das Erbobergericht beim OLG Hamm, 
Betr.: Erbgesundheitssache J.S., 78-42 vom 6.7.42; STA Münster, Reg. Arns-
berg 13.192, P.L. und E.S., Girkshausen bei Berleburg, 1940. 

316  STA Münster, Regierung Arnsberg, 13.156, A.J. und M.P., Berleburg, 1940; 
K.J. und H.S., Laasphe, 1939/40;  J.W., Hagen, 1940/41; K.L. und J.W., Ber-
leburg/Bochum, 1941; F.S. und L.R., Berleburg, 1941; C.L., Halver, 1942; 
M.J., Berleburg, 1942. 

3 '7  STA Münster, Reg. Arnsberg 13.156, Heiratsgesuch F.H. und W.L., Saß-
mannshausen, 1940; Berleburger Amtsarzt, 1.8.4o und 21. 12.40; RP, 28.2.41. 

318 STA Münster, Reg. Arnsberg 13.156, J.W., 22.4.41 an das Gesundheitsamt 
Hagen. Zuvor hatte er bereits beim »Stellvertreter des Führers« Hess Be-
schwerde eingelegt. J.W.s Braut war im April 1940 hochschwanger. 

3'9 STA Münster, Reg. Arnsberg 13.156, A.J. und M.P., Berleburg, Schreiben des 
R.A, 4.12- 39- 

320 STA Münster, Reg. Arnsberg 13.156, F.S. und I..R., Berleburg/Höxter, 1943. 
321  STA Münster, Reg. Arnsberg 13.156, A.J. und M.P., Berleburg; F.S. und L.R., 

Berleburg; K.J. und H.S., Laasphe; STA Münster, Staatsanwaltschaft Siegen, 
Fach 2, 3 Ks 1 / 49, Bd. 31, BI. 12, E.B., 12.12.47. 

322 STA Münster, Reg. Arnsberg, 13.155, StA III 61-01, 18.6.41, mit RHF-Liste 
vom 1.9.38. 

323 STA Münster, Reg. Arnsberg 13.156, A.J. und M.P., Berleburg/Heirat in 
Wetzlar 1940; F.S. und L.R., Berleburg/ Heirat in Höxter 1943; STA Münster, 
Staatsanwaltschaft Siegen, Fach 2, 3 Ks 1 /49, Bd. 31, Bl. 12, E.B., Berleburg, 
12.12.47 (Heirat in Niederschelden 1940). 

324 STA Münster, Reg. Arnsberg, 13.156, Eheschließungen A.J. und M.P.; F.S. 
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und L.R.. Dieser letzte Fall veranlaßte das RKPA am 18.9.43 zu einem Schrei-
ben (Tgb. Nr. 456/43 — A2b5 — Za), in dem moniert wurde, dem Standesbeam-
ten in Höxter sei der »Unterschied zwischen Religion und Rasse« »anscheinend 
noch nicht klar.« (Schreiben vom 11.8.43)  Jener hatte sich mit dem Argument 
verteidigt, daß »die Vorfahren der beiden Verlobten katholisch bzw. evangelisch 
waren und eine besondere Eheerlaubnis deshalb nicht erforderlich war.« 

3'1  Ritter, Bestandsaufnahme, 1941, S.477; STA Münster, Reg. Arnsberg, 13.156, 
A.J. und M.P.; Linden an RP Arnsberg, 15.3.39. 

316  BAK, VV, RMdl, 20.6.41, I d 239/40-I-56 26e geh, Betr.: Ehegenehmigungsan-
träge von Zigeunermischlingen aufgrund des § 6 der Ersten Ausführungsverord-
nung zum Blutschutzgesetz; BAK, VV, RSHA V — A2 Nr. 740/41, 1.8.41; Her-
vorhebung M.Z. 

P7  BAK, VV, RdErl.d.RMdI., 3.3.42 — I e 3o/42-5017/Chef der Sipo und des SD, 
V A2 Nr. 2696 / 42, 25.9.42. 

318  STA Münster, Reg. Arnsberg, 13.156, K.J. und H.S., Schreiben LR Wittgen-
stein, 24.7.41. 

319  Beispiele: STA Münster, Reg. Arnsberg, 13.156, A.J. und M.P., Berleburg; K.J. 
und H.S., Laasphe. 

33°  Ebenda, Fall K.L. /J.W., Kripo Bochum gemäß einer Verfügung des RKPA vom 
4.9.4o-673/12940/B 2c. 

33»  HSTA Düsseldorf, R 2034/6, Erklärung vom 5.8.43, die der Frau zur Unter-
schrift vorgelegt wurde. 

331  HSTA Düsseldorf, BR litt /44, Kripo Duisburg an KPSt Essen, 20. 1.43; KPSt 
Essen an Kripo Duisbug, 26. 1. 43- 

333  BAK, VV, Pol. S-Kr. 3 Nr. 1682/37-2098 — v. 14.12.37, Absatz A II 1 e. 
334  HSTA Düsseldorf, BR 1 In /44, KPSt Essen an Kripo Duisbug, 29.7.43; Ver-

merk KPSt Essen, 7.3. 44- 
335  STA Münster, Reg. Arnsberg, 13.156, Vermerk aus dem Januar 1941 über ein 

Gespräch mit Oberlandesgerichtsrat Dr. Degenhardt, stellv. Vorsitzender des 
Erbgesundheitsobergerichts in Hamm, 19.12.40. 

336  STA Münster, Reg. Arnsberg, 13.156, RP (IM KIk 1), 9.4.41, Brief an das Berle-
burger Gesundheitsamt; Aktenvermerk vom 17. 2. 41; Vermerk und Brief an das 
Gesundheitsamt Berleburg, 9.4.41. 

337  Rundfunkvortrag über Rassen- und Bevölkerungspolitik von W. Gross als Lei-
ter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP am 14.3.40: Zigeunern müsse »die 
Nachkommenschaft verhindert werden, auch wenn eine gesetzliche Regelung 
noch offen« sei (Deutsches Rundfunkarchiv, Band 77U 3537/1). 

338  Klee, »Euthanasie«, 1985, S. 8o f. (dort auch das Zitat); Bock, Zwangssterilisa-
tion, 1986, S.437;  Schmuhl, Rassenhygiene, 1987, S. 166-168, 181-187, 283 f., 
292-295. 

339  STA Münster, Reg. Arnsberg 13.156, A.J./A.J., Berleburg 1942 (Trauung 
10.4.42, Sterilisations»genehmigung« durch das RMdI, 1.9.42); W.W/F.L., 
Bochum, 1942 / 43. 

34°  Ebenda, Stellv. Amtsarzt Bochum, 17.10.42, an RP Arnsberg. 
34»  STA Nürnberg, ND, NG-552, E. Rose. 
34' STA Münster, Reg. Arnsberg 13.156. 
343  Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, 1949, Band VIII, S. 345. 
344  STA Nürnberg, ND, NO-3882, Aff. Dr. J. Jordans, Kindestötungen per Injek-

tion in der Anstalt Wiesloch bei Heidelberg. 
345 Zeitgleich wurden 1940 7.50o Juden aus Baden und der Pfalz ins unbesetzte 

Frankreich deportiert (Hilberg, Vernichtung, 1982, 5.434; Adler, Der verwal-
tete Mensch, 1974, S• 1 55 -167). — 1941 wurden zumindest aus Wuppertal auch 
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Sinti dorthin abgeschoben (HSTA Düsseldorf, RW 58  / 50.9- 4  0, 70.145 und 

71.420). 

346  BAK, R 70/ 23, BdS Straßburg, Einsatzgruppe III, Abt.IV (Kripo), 1.7.40. 

347  BdS Straßburg, 2.7.40 an EK i und EK 2. Zitiert in: Verzeichnis der Haftstätten, 
o. J., S. XCIII. 

348  BdS Straßburg, III Häu / Hl. 544, 15.7.40, zitiert ebenda. Zur Geschichte des 
Lagers Schirmeck-Vorbruck ebenda, S. XCIII-XCVI; speziell zu den Zigeunern 
BAK R 70/23, Sipo, EK 1 /III, 14.8.40, Tgb. Nr. III (II) - 584 / 4o L.H. 

349 BAK, K 70/ 23, EK III / t, Straßburg /8.8.4o; ebenda, BdS, 21.11.4o an EK 1. 
350 BAK, R 49/2479,  Hauptabteilung I, Dr. St. /v.L, 14.10, Besprechung mit Ober-

führer Scheel, 2. und 3.10.40. 
33' BAK, R /23, BdS, Abt. IV, 18. 11.40. - Stadt- und Landkommissare: Höchste 

Verwaltungsebene der Okkupationsmacht in den Städten bzw. Kreisen. 
352  Ebenda, EK 1 /III, 14.12.40 an BdS Straßburg mit Anlage vom 19.12.40; BdS, 

18. 12.40, an EK 1 und 2 /Kripo, Betr.: Fahndungsbuch über Evakuierte. 
353  Ebenda, Sipo, EK III / 1, Kripo, 26.1.42; Sipo, EK III / I, Kripo, 8. K., 26. 2.42; 

EK 1 /III, 14.12.40 an BdS Straßburg mit Anlage vom 19.12.40. 
354  Siehe Kap. V.i. mit der ablehnenden Stellungnahme Ritters zur Deportation von 

Zigeunern nach Polen. 
355  BAK, R 70/23, Chef der Zivilverwaltung im Elsaß - Verwaltungs- und Polizeiab-

teilung, 10.7.41, Erlaßsammlung. 
356 cc-7 5,‘ A 	0 c ni 	BdS Straßburg, Tgb . 2v2r, 43o 2, 	902991 f ., 	...Itra131.1urg, 	Nr. 3729 / 42 / 172, 

357  Ebenda, BI. 962993 f., Sipo, Kripo Mülhausen, Tgb. Nr. K 435  /42, 27.4.42. 
358  BAK, 70/23, Sipo, EK 1 /III, 16.9.40. 
359  IfZ, MA 438 / 2, Bl. 962993 f., Sipo, Kripo Mül.h_a.4u2se.n, Tgb. Nr. K 435 / 42, 

27.4.42. - Von den elf in ein KZ Deportierten waren Ende April 1942 sechs tot. 
154 36° IfZ,  438, BI .962990, RSHA-V-A 2 Nr. 3248, 23.4.42, FS-Nr. 3874. 

361 BAK, R 70/ 23, Meldeblatt Kripo Metz, 24. 3.42. 
362 Sigot, La dernicre guerre, 1987, S. 32, mit der Angabe, daß Zigeuner, die aus 

Lothringen vertrieben wurden, in einem Lager in Poitiers festgehalten wurden. 
363  IfZ, MA 438 / 2, BI. 963 oo3, KP Straßburg, FS, 19 4 

364  Dazu Kap. VI. 1. 
365  BAK, R 70/23, BdS, Straßburg 88/9, to. 8.42, an die Sipo, EK III / 1 (Kripo). 
366  Ebenda, BdS Straßburg, 10.10.42 und 9. 1.43- 
367  STA Nürnberg, ND, NO 5.202, RKFDV, Stabshauptamt, 14.10.42, Vorgang: 

Aussiedlung Elsaß mit Anlage: Vermerk über Besprechung am 4.8.42; ND, NO 
1.499, Rassenamt, Aktenvermerk 26.9.42; Jäckel, Frankreich, 1966, S. 317-319. 
- Zum RKF Broszat, Staat Hitlers, 1969,  S. 395 -397; zur Volksdeutschen Mittel-
stelle Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 186, 645-647; Patois-Bevölkerung: Franzö-
sischer Begriff für die den elsässischen Dialekt sprechende Landbevölkerung. 

368  Falls nicht anders angemerkt, folgt dieses Kapitel den Texten C. Necas' zur Zi-
geunerverfolgung in den tschechischen Ländern 1939 bis 1945 verfaßt hat (insb. 
Necas, Nad osudem, 1981; Andr' Oda Taboris, 1987; Sinti und Roma, 1991; 
Ceskoslovensti Romove", 1995, S. 27-93). Siehe auch Lipa, Fate, 1990, und Hais-
man, Ermordung, 1988. 

369  RGBI. 1939, Teil I, BI. 1578ff., Grenzzonenverordnung vom 2.9.39, 4. 
37°  Necas, Nad osudem, 1981, S. 27. 

37 ' BA Potsdam, 61 Re t RLB / Presse 9368, Nachrichtendienst Graf Reuschack, 
2.2.40: »Zigeuner werden Feldarbeiter. Das Ende einer ungesunden Romantik«, 
und 5.2.40: »Zigeuner wollen weiter umherziehen. Bestürzung über die verord-
nete Zwangsansiedlung«. Danach hatten bis Ende Januar 1940 lediglich zwei 
Zigeunerfamilien um Ansiedlung »nachgesucht«. 
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Necas, Nad osudem, 1981, S. 28-31. 
373  SUAP, Ministerstvo vnitra, A 1323, dort Regierungsverordnung 2.3. 39, Sig. 

Nr. 72, und MdI, GZ.: A - 1323-26 / 4 - 1939- 
374  SUAP, Ministerstvo vnitra, D 1662, MdI, Entwurf der Vorschrift über die Ar-

beitsstraflager. Ergänzt durch den Erlaß vom 10.8.40. 
375  Ebenda, § 1 und 19. - Zu den Zuchtarbeitslagern auch SUAP, Ministerstvo vni-

tra, D 1620, 1621, 1622, 1624, 1625 mit den Richtlinien für den Wirtschafts- und 
Sanitätsdienst der Lager. 

376  Der Terminus »Einberufungsschein« verweist auf die Vorgeschichte der 
»Zuchtarbeitslager«, die in der tschechoslowakischen Republik der Militärver-
waltung und nicht dem Innenministerium unterstanden (SUAP, Ministerstvo 
vnitra, A 1323, MdI, GZ.: A- 1323-26 / 4 - 1939)• 

377  Lebenslauf des Jiri R., 1984/85, S. t rof. 
378  Necas, Nad osudem, 1981, S. 31. 
379  Adler, Theresienstadt, I960, S. 720-723, Quelle 46b: Notizen aus der Bespre-

chung am 10.10. 41 über die Lösung von Judenfragen, Zitate S. 72o und 722. Das 
von Stahlecker vorgesehene Lager scheiterte jedoch zunächst an Kompetenz-
streitigkeiten zwischen Einsatzgruppe, RSHA und WVHA (Krausnick /Wil-
helm, Truppen des Weltanschauungskrieges, 1981, S. 610 f.) 

38°  Brandes, Die Tschechen, 1969 und 1975, dort insb. Teil I, 5.221-225; Kärny / 
Milotovä, Protektorätni politika, 1991, Dokument 79, S. 249-259, insb. 
S. 249-251. 

38. STA Münster, Reg. Arnsberg, 13.156, RdErl. des RMdI und des Reichsprotek-
tors in Böhmen und Mähren zur 3. VO zur Durchführung und Ergänzung des 
Ehegesetzes vom 22. 10.40, Berlin und Prag, 3.4.41. 

38' SUAP, RI' 1-3b 5069, 1942/43,  Reichsprotektor in Böhmen und Mähren zu 
Tgb. Nr. BdS-I- it8 /42, insb. Bl. 4, zu § 1 c. 

383  SUAP, A 1323, Zwangsarbeitsanstalten, Übernahme durch das Proiektorat, 
Reg.VO vom 9.3.42 über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung - Nr. 89 / 
1942 d.S.d.G.u.V. 

384  Necas, Nad osudem, 1981, S. 33. 
385  Zahlen und Daten nach Necas, Die tschechischen und slowakischen Roma, 

1981, S. 63, 1994 /1, S. 69, 1995, S•  41-44. Das Bunkerbuch sowie die Fernschrei-
ben des KZ Auschwitz, mit denen die Flucht von Häftlingen signalisiert wurden, 
enthalten ebenfalls Namen und Häftlingsnummern von Roma, die als »Aso-
ziale« aus dem Protektorat nach Auschwitz deportiert wurden (APMO, D Au I 
- 3 Bunkerbuch Block ti KL Auschwitz 11943/44,  dort: ASO Zig. 112 793 und 
ASO Zig. 39.780; D - Au 171 - Fernschreiben, Bd. 1, Bl. 13, 12.1.43, und Bl. 21, 
23. 1 .43). 

386  BAK, VV, RKPA 145i / 28.39, Berlin 1.3.39, Ausführungsanweisung des 
RKPA zum RdErl.d.RESSuChdDtPol.i.RMdI. v. 8. 2. 38; SUAP, GNKP, Tä-
tigkeitsbericht des Generalkommandanten der nichtuniformierten Protekto-
ratspolizei, 1.7.42 bis zum 31.3.43; dort Zitation des Erlasses vom 10. 7. 42. 

387  W. Oschlies, 1985, S. 25 f.; Necas, Die tschechischen und slowakischen Roma, 
1981, S.63. - Siehe auch SUAP, 109-4/ 1088, Generalkommandant der nicht-
uniformierten Protektoratspolizei, 5.5.43, Betr.: Zigeunerlager Lety / Hergang 
der Bauch- und Flecktyphusepidemie, wo ebenfalls »schwarze« und »weiße Zi-
geuner« unterschieden werden. 

388  Necas, Andr' Oda Taboris, 1987; ders., 1994 /1, S. 69 f. 
389  SUAP, MS Z Tr 4, 1921-1948; Necas, Das Schicksal, 1994,  S. 70 
39°  SUAP, 109-4 / io88, Generalkommandant der nichtuniformierten Protekto-

ratspolizei, 5.5.43, Betr.: Zigeunerlager Lety / Hergang der Bauch- und Fleckty- 
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phusepidemie; ZCV 926, Cikänsky tabor Lety, Gendarmerieabteilungskom-
mando Pisek, 27.1.43, und Gendarmerielandeskommando, 10.2.43. 

39 ' Broszat, Hitler und die Genesis der »Endlösung«, 1987; Herbert, Arbeit und 

Vernichtung, 1987, S. 203 f., 211-218. 

392  BAK, NS 19/2.655,  RE SS BI. 3, 	Tgb.Nr A/ 29 /59 /41 an Gauleiter 

Greiser, Posen. 

393  Ebenda, Bl. 4-16, Ventzki (OB Litzmannstadt), 24.9.41, an den RP Litzmann-

stadt, 027/ 1 / B / A, 24.9.41, Betr.: Einweisung von 20000 Juden und s000 Zi-

geunern in das Getto Litzmannstadt. 

394  Ebenda, RP Litzmannstadt, Bl. 28 f., 4.10.41, an den RF-SS. 

395  Ebenda, BI. 44 f., General Thomas, 11.10.41, Rü Via Nr. 26.510/41. 

396  Ebenda, BI. 31, Heydrich an Himmler, 8.10.41, Telegramm an Uebelhör. 
397  Ebenda, Bl. 38f., Himmler an Uebelhör, 10.10.41. 
398  Ebenda, Bl. 48, RF-SS, 12.10.41. 

399  Ebenda, BI. 32-34, ES RP von Litzmannstadt, 9.10.41; BI. 42, FS RF-SS, 
9.10.41, an RP Litzmannstadt; BI. 41, Heydrich an Greiser, 11.10.41; BI. 49, 

Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland, 28.10.41, an RF-SS; BI. 5o, RF-SS, 

5.11.41; BI. 6o, Uebelhör, 29.7.42, Dankschreiben an RF-SS. 

4°'  Auf die Dauer gesehen, hatten sie aber den Effekt, daß die nächsten Transporte 

direkt in die besetzten sowjetischen Gebiete geleitet und die deportierten Juden 

dort von den Einsatzgruppen umgebracht wurden (Herbert, Arbeit und Ver-

nichtung, 1987, S. 216). 

4°' Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 155f.; Faschismus — Ghetto — Massenmord, 1960, 

S. 253 - 259. 

4°2  DOW, Film 68/2, T 84 R 13, 40, 254-256: Meldungen des SD- Leitabschnittes 

Wien-Niederdonau, 15.4.40; RMJI, Pol.S V B 2 Nr. 1264/40 IV, 31.10.40. 

4°3  Jüdisches Museum Frankfurt, Ordner Ghetto Lödz 1940-1944,  Dokumente 

»Nichtjuden im Ghetto«, »Zigeunerlager«, »Polenjugendverwahrlager«, dort 

Dokument 13.11.41 — Bestätigung der Transporte. Auf die Dokumente des Jü-

dischen Museums Frankfurt hat mich freundlicherweise Erika Thurner hinge-

wiesen. — Siehe auch Ficowski, Gypsies in Poland, 1989, S.44; Galinski, ob& 

Dia Cyganüw, 1989, S.47-56, hier S. 51. 
4°4 DOW 9.626, 10.501 a, b, c und 11.340, Tagebuch des Lagers Lackenbach, hier: 

Eintragungen vom 4. und 7.11.41; Thurner, Nationalsozialismus, 1983, Doku-

ment XI — Hauptliste (i Blatt) der am 4.11.41 aus Lackenbach nach Löclz depor-
tierten Zigeuner. 

4°5  Zur Deportation der burgenländischen Zigeuner liegen zwei im Wortlaut unbe-

kannte Erlasse vor, die durch das Kürzel S VA2 die Zuständigkeit des RKPA 

anzeigen: Erl.d.RFSSuChdDtPol.i.RMdI, S VA2 Nr. 81/41 vom 26.5.41 und 

1.10.41, erwähnt in: BAK, VV, RSHA VA2 Nr. 59/43, 29.1.43, Schnellbrief, 

Betr.: Einweisung von Zigeunermischlingen, Röm-Zigeunern und balkanischen 

Zigeunern in ein Konzentrationslager. — Der Erlaß vom 26.5.41 hatte wohl die 

»Überstellung« der burgenländischen Zigeuner aus dem KZ Buchenwald in das 

KZ Mauthausen zum Inhalt, die einen Monat später mit der Reichsbahn abge-

sprochen wurde (DOW 1.212, Liste von 91 Zigeunern, die in das KZ Mauthau-

sen überstellt wurden. Dort: Az.: V 1/ 3 8 p / / 6.41 / R1., 23.6.41, Betr.: Bestel-

lung von 3 Zellenwagen zum Transport von 94 Häftlingen von Weimar nach 

Mauthausen (Oberdonau), und Hauptabteilung 1/5, Weimar-Buchenwald, 

4.7.41, Az.: 0206 / 7AI / Gr., Betr.: Überstellung von 91 Zigeunern und 4 Mau-

rer-Häftlingen in das K. L. Mauthausen.) Am 8. und 9.10.41 wurden wiederum 

108 Zigeuner vom KZ Mauthausen über Wien und Knittelfeld nach Lackenbach 

»überstellt« (GS Mauthausen, E 1 a/ io). 
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4°6  DOW 11.293, Erlaß des LR Oberwart, I I. 11.41• 
407  Ficowski, Gypsies in Poland, 1989, S. 

4°8  DOW 1.978: Liste mit 21 Namen von Offi7ieren und Wachtmeistern der 

Schutzpolizei, die einen der fünf Transporte bewachten. 
409 DOW 11.293, Weisung LR Oberwart, Anfragen über die in das Ghetto von 

Litzmannstadt umgesiedelten Personen, 19.3- 42. 
4")  Ebenda, Erlaß des LR Oberwart, 1.11.41. 

4 " Ebenda, LR Oberwart, Grundbesitz von Zigeunern, 6.1.42. 

4 '2  Diamant, Getto Litzmannstadt, 1986, S 63-79, 84-92, 129; Dobroszycki (Hg.), 

Chronicle, 1981, S. 82, 85 f., 96, 101, io7; Galinski, 0662 Dla Cyganöw, 1989, 

S. 52-56; Ficowski, Gypsies in Poland, 1989, S.43-45; 1983, S.96-101; ders., 

Fate, 1982, S. 169 f.; Steinmetz, Osterreichs Zigeuner, 1966, S. 321.; 1983 / 

S. 251, 283-286; 1983 /2, 5. 1191.; Thurner, Nationalsozialismus, 1983, 

S. 174-179; »Unser einziger Weg ist Arbeit«, 1990, S. 134, 186 f. 

4 '3  DOW 11.477, Arbeitsamt Litzmannstadt, Abt. Arbeitseinsatz, 22.11.41, Betr.: 

Gestellung von Zigeunern für die D. W. M. Posen. Die maschinenschriftliche 

Zahlenangabe »über 200« ist handschriftlich durch »120« ersetzt. 

4 '4  Jüdisches Museum Frankfurt, Ordner Ghetto L6dz 1940-1944, Dokumente 
»Nichtjuden im Ghetto«, »Zigeunerlager«, »Polenjugendverwahrlager«, Doku-

ment 18.12.41, Gettoverwaltung zu den Flecktyphus-Impfungen für die Zigeu-

ner. 

415  Kogon / Langbein/Rückerl, Massentötungen, 1986, S. 133; Rückerl (Hg.), NS-

Vernichtungslager, 1977, S. 276. 

4 '6  Broszat, Hitler und die Genesis der »Endlösung«, 1987, S. 206; Mommsen, Rea- 

lisierung, 1986, S. 248; Herbert, Arbeit und Vernichtung, 1987, S. z,6. 

4 '7  Höppner an Eichmann, 17.7.41, zitiert bei Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 282; 

Broszat, Hitler und die Genesis der »Endlösung«, 1987, S. 198. 

4'8  Ebenda, S. 203. 
4.9 Aly, „Endlösung«, 1995, S. 268-279, 290. 

420  Broszat, Hitler und die Genesis der »Endlösung«, 1987, S. 203; Aly, »Endlö-

sung«, 1995, S. 29o; Zitat »Durchgangslager«: Diensttagebuch, 1975, S. 386, 
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Krausnick/Wilhelm, Truppen des Weltanschauungskrieges, 1981, S. 167-170; 
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"8  ZS, AR-Z 497/67, Bd. II, BI. 131; BAK, R 90/147, B1.714, Abt. II Gesundheit 
u. Volkspflege II e Az. 1 F, 4. Dezember 1941, An den Höheren SS- und Polizei-
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"3  BAK, R 90/147, BI. 716-718, Reichskommissariat Ostland II Pol. St. / Li., an 
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Text von M. Vestermanis, Ciganu genocids, 1993, konnte leider nicht mehr be-
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wurde.) 

224  BAK, R 70/12, SS- und Polizeistandortführer Libau, Kriegstagebuch Nr. 
Eintragung 3.1.1943. 

"5  Ebenda, BI. 716. Zu den lettischen und kurländischen Zigeuner Kochanowski, 
Some Notes, 1946, S. 34-36, 113-115; ZS, AR-Z 497/67, BI. 195-20o, Aussage 
Alnor, ehemaliger Gebietskommissar von Libau, 19.8.1969. Die Aussage ent-
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226  ZS, AR-Z 497/67, BI. 143 f., SSPF Lettland - KdO, la Nr. 800/42, 11.3.42 und 

3.4.42. 
227  Walmiera: ZS, AR-Z 101/ 67, insb. BI. 231 ff., Zeuge A. Karlowitsch, BI. 291 ff., 
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Krausnick/Wilhelm, Truppen des Weltanschauungskrieges, 1981, 5.416 und 
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geunerfrage; BdO für das Ostland, 13.1.42, an die SSPF-KdO Litauen; KdO 
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232  Bei V. Kochanowski Hinweise über das Verfahren der Selektion zwischen seß-
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249 BAK, R 90/147, Bl. 716-718, Reichskommissariat Ostland II Pol. St./ Li., an 
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246 STA Nürnberg, ND, PS 1133, Schreiben an Oberstleutnant Skowronek, OKH, 
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2 59 BAK, R 90/ 147, Bl. 756, RMfdbO, 15.11.43, Nr. P 2036/43 geh. 
256 BAK, R 58/697, Meldungen aus den besetzten Ostgebieten Nr. 6, 5.6.42; ZS, 

AR-Z 497/67, Bl. 149, Generalkommissar in Riga, Abt. I Pol., Vermerk über die 

Besprechung mit Sturmscharführer Mond bezüglich der Zusammenarbeit zwi-

schen SD. und Generalkommissar in der Behandlung der Zigeuner in den besetz-

ten Ostgebieten, 29.3.44. 
257 Krausnick/Wilhelm, Truppen des Weltanschauungskrieges, 1981, 5. 32ff.; 

Herbst, Das nationalsozialistsiche Deutschland, 1996, S. 279-282. 
258 IfZ, Gg 01.20, LG Gießen, 2 Ks 1-4/ 59, Bl. 65 f.; Riess, Die Anfänge der Ver-

nichtung »lebensunwerten Lebens«, 1995, S. 212-222. 

2 59 J. August, Forschungen, 1988, 5. 181 mit Bezug auf ein MS. von K. Ciecha-

nowski: Das Schicksal der Zigeuner und der Juden in den Jahren des Zweiten 

Weltkrieges in Pomerellen, 1983; Kaszyca, Morde, 1991, Bl. 1; ders., Vernich-

tung, 1994; Ricß, Die Anfänge der Vernichtung »lebensunwerten Lebens«, 

1995, S. 21 ff.; zu den Morden in psychiatrischen Krankenhäusern Riess, Die 

Anfänge der Vernichtung »lebensunwerten Lebens«, 1995. 
260 AP Bydgoszcz 195/33, Staatliche KPSt Bromberg, E. D. (Zig), 12.5.41, Anlage 

zum Meldeblatt der KPSt Bromberg Nr.9; AGK, Gendarmeriekreis Schrimm 

64, Meldeblatt der KPLSt Posen, 2. Jg. (1941), 1.6.41, Nr. 11. 
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schwerte sich im Juli 1940 über diese Abschiebungen beim RSHA (AP w Lubli-
nie, GG, Distrikt Lublin 203, Bl. 9, Amt des Generalgouverneurs, Abt. Innere 
Verwaltung, Bevölkerungswesen und Fürsorge, 2.7.40, Mitteilung an die Di-
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Innere Verwaltung Distrikt Lublin, Unterabteilung Bevölkerungswesen und 
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266  AP w Lublinie, GG, Distrikt Lublin 203, BI. 103- tob, Gesuch des F. Kierpacz, 
5.8.40; AGK, Photoarchiv, Nr. 58.720, 58.721, 58.785; IfZ, MA 1159, Bericht 
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- 3 (Bunkerblock Auschwitz I 1943 / 44),  ASO Zig. 102 627 Stefan S., ASO Pol. 
Zig 131 919 Konstanty K. 

272  ZS, AR-Z 43/79, BI. 186: Erschießung von Zigeunerinnen aus dem Bezirksge-
fängnis von Jaslo (Kreishauptmannschaft Krakau) 1943; Kaszyca, Morde, 1991, 
Fall 69, 160, 152. 

272  Zu den Kalderasch in Polen Ficowski, Gypsies in Poland, 1989, S. 55. 
273  AAN, Reg. GG 433, Kwiek, 28.3.41, an das Amt des GG in Krakau. 
274  Ficowski, Gypsies in Poland, 1989, S.15-22; AAN, Reg. GG 433, BI.13f.,  

Kwiek, 2.3.42, an die Reg. des GG. 
275  AAN, Reg. GG 433, Bl. 18, Kwiek, 28.3. 41. 
276 Ficowski, Gypsies in Poland, 1989, S. 35. 
277 Zun den »Zigeunerkönigen« aus der Familie Kwiek ebenda, S. 38, zu den Zigeu-

nergruppen in Polen, S.54-56. 
278 AAN, Reg. GG 433, B1. 13 f. und 18, Kwiek, 2.3.42 (daraus das Zitat) und 

28. 3. 41. 
279  Ebenda, Bl. 17, Unterabteilung Bevölkerungswesen ud Fürsorge in der Haupt-

abteilung Innere Verwaltung des GG, 5.5.41. 
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S. 4o-43, mit einem Zeitzeugenbericht zu Sobibor, ebenda. S.43; Kaszyca, 

Morde, 1991, Fall Nr. 15o. 
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Nr. 61.958; Ficowski, Gypsies in Poland, 1989, S. 4o f, 1983, S. 94 f.; ZS, AR-Z 
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Zoo/ 82, insb. Bl. ;off.; AR -Z 151/79 K, Bl. 37 ff., Bl. 62 ff.; AR-Z 32/82 K, 

BI. 51 ff.; AR-Z 69/ 84, BI. 103 ff.; AR-Z 48 /83, BI. 13-18. 
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(36), Lwöw (36), Kraköw (34), Kielce (28), Lublin (22) und Lödz (11) an. 
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ren Version waren es SS-Wachmannschaften des Lagers Treblinka (ebenda). 

296  Justiz und NS-Verbrechen, 1966 ff., lfd. Nr. 596, KZ Treblinka, dort S. 143 und 

146. 
197  Kaszyca, Morde, 1991, Bl. 2 f., und die Fälle 64, 78, 125, 167 (Wehrmacht) sowie 

4, 28, 5 8, 64, 74, 120, 128, 155 (SS). 
298  Zur deutschen Polizei im GG ZS, AR-Z r o/ 87, Bl. 92 ff. 

299  Kaszyca, Morde, 1991. - Für 45 der 167 von P. Kaszyca festgestellten Morde 

fehlen Angaben zur Organisationszugehörigkeit der Täter. 

3" Nachweise für die Beteiligung polnischer Polizei: ZS, AR-Z loo / 82, BI. ;off; 

ZS, AR-Z 32/82 K, BI. 51 ff.; für die Beteiligung ukrainischer Polizei: Kaszyca, 

Morde, 1991, Bl. 3 und Fälle 74, 8o; Ficowski, Die Vernichtung, 1983, 5.93. -

Auf die Beteiligung polnischer Polizisten an den Morden gehen P. Kaszyca und 

J. Ficowski nicht ein. 

3" Siehe Mirga, State Assimilation Policy an Polish Gypsies, JGLS 5, Vol. 3, No. 2 

(1993), S. 69-76. Vgl. auch AAN, Reg. GG 433, 131.81, Aktenvermerk Unterab-

teilung Bevölkerungswesen und Fürsorge, 7.11.40, mit der Feststellung, daß »in 

den polnischen Gesetzen über das Zigeunerproblem nichts enthalten« sei. 

3" Denunziationen: BI. 3; ZS, AR-Z 12/84, Bl. 19f.; ZS, AR-Z 90/79 R, BI. 116; 

Aussehen: ZS, AR-Z 12/84, BI. 19 f., Vernehmung I. Szafran, 13.7.1978; Le-

bensweise: Kaszyca, Morde, 1991, Fälle 22, 23, 40, 49, 58, 61, 81, 87, 100, 110, 

138, 142, 143, 146, 156, 165, 167. - Nach Ficowski, Die Vernichtung, 1983, S.94, 

wurden auch nichtzigeunerische Fahrende erschossen. 

3°3  Kaszyca, Morde, 1991, Bl. 5, Fall 89, 91, 92, 94, 106, 113 ; Ficowski, Die Vernich- 
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tung, 1983, S.94; ZS,  AR-Z 76/81, BI. 243 ff.; ZS, AR-Z too/ 82, BI. 3o ff., Fall 

3; ZS, AR-Z 69/84, Bl. 103 ff., Fall 3. 

304 Ficowski, Gypsies in Poland, 1989, S. 56; ders., Die Vernichtung, 1983, S. 94; als 

Beispiel aus den Beskiden Mirga, Bei den Roma, 1992, S. 63 f. 

3°5  Kaszyca, Morde, 1991, Fall 132: Razzia auf einer Landstraße bei Zajaczköw, 

Kreis Kielce, 26.6.44, bei der zwei Zigeuner und zwei andere von deutschen 

Gendarmen erschossen wurden; Fall 133: Razzia in einem Wald bei Pohorzany, 

Kreis Radom, August 1944, bei der elf Zigeuner von deutschen Gendarmen um-

gebracht wurden; AR-Z to / 87 BI. 1o9f., Erschießung von 43 Zigeunern in der 

Nähe des Dorfes Ibranowice, Kreis Miechow, durch deutsche Gendarmen im 

Jahre 1943- 
3°6  Partisanen: Kaszyca, Morde, 1991, Fall 167; AR-Z 90/79 R, BI. 181 ff.; AR-Z 

52 / 82 K, Bl. 635 ff., 590 ff. (Schlußvermerk Ermittlungsverfahren 169 Js 49/ 87),  
BI. 507 und 6o8; Hilfe für Fallschirmspringer: AR-Z 63/84, BI. 3o f.; Juden: 

AR/Z 76/81, BI. 243 ff. 

3°7  Kaszyca, Morde, 1991, Fall 122. 

308 Ebenda, Fall 10, I I1, 144. 
309 Ficowski, Polish Gypsies, I950, S. 95; ders., Gypsies in Poland, 1989, S. 36 und 

49. 
3I°  P. Kascyca schätzt die Zahl der außerhalb der Vernichtungslager erschossenen 

oder auf andere Weise ermordeten polnischen Roma auf 3600 (Kaszyca, Morde, 

1991, BI. 8). Diese Schätzung liegt wohl zu niedrig, da wohl nicht alle Morde von 

der Bevölkerung bemerkt wurden, da bei den von Kaszyca registierten Morden 

oft nur vage Angaben wie »einige zehn«, »viele« oder »ein Dutzend Familien« 

genannt werden und da Kaszyca auch nicht alle registrierten Morde festgehalten 

hat, wie ein Vergleich seines Textes mit den Angaben der Zentralen Stelle der 

Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg (ZS) ergibt. Kascyca geht bei seiner 

Schätzung von 3600 außerhalb der Lager Ermordeter zudem wohl von der nied-

rigen Schätzung aus, daß eine polnische Roma-Familie nicht mehr als vier Perso-

nen umfaßt habe. — Zu den Erschossenen kommen nach dem gegenwärtigen 

Stand der Forschung an die 25oo in Treblinka und Auschwitz-Birkenau Umge-

brachte sowie weitere in Belzec und anderen Lagern Ermordete. 

3 " Lockwood, Balkan Gypsies, 1985, sowie Erich, Roma, 1994. Zu den Zahlenan-

gaben Pearson, National Minorities, 1983, S. zoo, und Kenrick /Puxon, Sinti und 

Roma, 1981, S. 135. An Überblicken zu den Zigeunern in Ost- und Südosteu-

ropa Crowe/ Kolsti (Hg.), Gypsies in Eastern Europe, 1991; Gronemeyer, Un-

aufgeräumte Hinterzimmer, 1981; ders., Zigeunerpolitik, 1983; Szabö, Roma in 

Ungarn, 1991.; Ackovic, Suffering of Romas in Yugoslavia, 1986 und 1994; 

M. Bulajic, 1986/ 1988; Dedijer, Jasenovac, 1988; Reinharz, Damnation, 1991; 

Thurner/ Rieger, Verfolgung, 1994,S.97-1o7; Popov, Bulgarian Roma Popula-

tion, 1994;  Maroushiakova, Policy of the Bulgarian State, 1994. 

3 " Aus Slowenien stammten wohl jene 12 Zigeuner mit jugoslawischer Staatsbür-

gerschaft, die am 1.5.45 im KZ Mauthausen registriert waren (Le Chene, Yugos-

lavs, 1977, S. 66o). 

3 '3  Karpati, II genocidio, 1987, S. 135, mit Ausführungen zum italienisch besetzten 

Slowenien; zu Slowenien auch Fings/ Lissner/Sparing, »... inziges Land«, 1992, 

S. 13; zu Albanien Kolsti, Albanian Gypsies, 1991; zu Griechenland Kenrick / 

Puxon, Sinn und Roma, 1981, S. 96. 

3 '4  Ruland, Zigeunerfrage, 194z; für die Nachkriegszeit Vukanovic, Gypsy Popula-

tion, 1963. 

3 '5  Ebenda, S. I 1 ; für den 2. Weltkrieg Kenrick /Puxon, Sinti und Roma, 1981, S. 92. 

3 '6  Hory / Broszat, Ustascha-Staat, 1964, S. 13-57,  93-106. 



Anmerkungen zu VI. 477 

3 '7  Statut der Ustascha vom 1.6.33 in der Fassung vom 16.4.41, die zum Staats-
grundgesetz Kroatiens erklärt wurde (ebenda, S. 76f.). Siehe auch IfZ, MA 511, 
BI. 800 ff., Kriegstagebuch des BKG in Serbien, la, 28.2.42, dort BI. 814, Anlage 
105, mit der Einschätzung, die »kroatische Rechtsordnung« führe mit ihrer 
Gleichstellung von Juden, Zigeunern, Kommunisten und Serben »zu einer 
schweren Belastung« der deutschen Balkanpolitik. 

3z8 Zitiert ebenda, S. 89; Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 486f. 
3 `9  Lengel-Krizman, Prilog, 1986, S. 32; Zitate von Dokumenten aus dem Text von 

Lengcl-Krizman in der Übersetzung von Fings/ Lissner/Sparing, »...einziges 
Land«, 1992, S. 17-20. Zur Zigeunerverfolgung in Kroatien auch Reinharz, 
Damnation, 1991; Thurner/ Rieger, Verfolgung, 1994, S.97-107; sporadische 
Hinweise in: Institute for Contemporary History, 1977. 

310 Bulajic, Ustaki Zlocini Genocida, 1986, S.83. 
3:1 n LI 	 /  Befehl IN 

TO 
 r. 247.0  9 42 ; Lengel-Krizman, Prilog, 1986, S.32. 

322 Zitiert ebenda, S. 34. 
3'3  Zitiert ebenda, S. 37. 
3'4  Hory / Broszat, Ustascha-Staat, 1964, S. 98. 
323  Zitiert nach Lengel-Krizman, Prilog, 1986, S. 34. In diesem Sinne auch PA des 

AA, AZ Pol 3 Nr. 4c — Bd. 2, Verbalnote des Kroatischen Außenministeriums 
63o1 /41, 18.8.41, an die Deutsche Gesandtschaft in Zagreb; Donauzeitung, 
21.8.42 »Zigeunerproblem vor der Lösung«: In Kroatien »wurden alle Zigeuner 
in staatliche Arbeitslager gebracht.... Für die sogenannten >weißen Zigeuner< 
wurde eine Sonderregelung getroffen. Die >weißen Zigeuner< sind mohammeda-
nischen Glaubensbekenntnisses, rein arischer Abstammung und zum großen 
Teil bodenständig.« 

3'6  Zitiert nach Lengel-Krizman, Prilog, 1986, S. 33. 
327  Moho, Marjanci, 1992, S. 9o-99, 323f.; Lengcl-Krizman, Prilog, 1986, S. 36. 
328  Ackovic, Suffering of the Roma in Jasenovac, 1994, BI. to f. 
329  Zu Jasenovac Dedijer, Jasenovac, 1988; zu den Roma in Jasenovac Ackovic, Suf-

fering of Romas in Yugoslavia, 1986, S. 13o f.; Fings/ Lissner/Sparing, »...ein-
ziges Land«, 1992, S.22—z7; Kenrick / Puxon, Sinti und Roma, 1981, S.88; 
Lengel-Krizman, Prilog, 1986, S. 37-4o; Puxon, Artukovic, 1985; mit Erinne-
rungen an die Haft in Jasenovac: Mein ganzes Blut ist Angst, 1991. 

33°  Lengel-Krizman, Prilog, 1986, S. 37. 
33 ' Dedijer, Jasenovac, 1988, S. 162, 164. 
332  Ebenda, S. 171, 146f., 149. 
333  Miletic, Koncentracioni logor Jasenovac, 1986, S.37, mit der Zahl von 25000 

Umgebrachten; Reinharz, Damnation, 1991, S.84, mit der Angabe von 26000 
Toten; Dedijer, Jasenovac, 1988, S. XVI, mit derselben Schätzung; Ackovic, 
Suffering of Romas in Yugoslavia, 1986, S. 131, mit der Angabe von 45000 To-
ten; Kenrick /Puxon, Sinti und Roma, 1981, S. 137, mit der Zahl von 28000 To- 
ten; Novitch, Contribution, 1963, S. 	30000; Bulajic, Ustaki Zlocini Geno- 
cida, 1986, S. 83, gibt 40000 Tote an; Puxon, 1985, S. 13, mit der Schätzung von 
50000 Toten. — Für Jasenovac liegt eine Schätzung K. Reemtsmas vor, die sich 
auf i0000 bis 40000 Opfer beläuft (Reemtsma, 1990, S. 9). 

334  Beck, Tsigani-Gypsies, 1986; Crowe, Romania, 1991; Remmel /Erich, Roma 
Rumäniens, S. 36— 44- 

335  Koväcs, Schwarze Pest, 1941, S. 212. 
336  Crowc, Romania, 1991, S. 73. 
337  Erich, 1994, S. 31; Rommel/ Erich, Roma Rumäniens, S.45-61. 
338  Ruland, Zigeunerfrage, 1944 S. 251. 
339  Dr. I. Facaoaru laut I. Chelcea, Tiganii din Romania, Ed. Institutului central de 
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Statistica Bucuresti v. Spaiul Unirii 23, 1944,  S.97, nach Remmel /Erich, Roma 

Rumäniens, S. 64; siehe auch P. Ramneamtu: Consecintele amestecului de po-

platie. Transilvania, anul 71. Ianuarie-aprile 1940, Nr. 1-2, nach Remmel, 

Roma-Holocaust, 1994, BI. 6. 

34°  1. Chelcca, Tiganii din Romania, S. 97, zitiert ebenda, S. 64-66. 

34 ' Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 515-541. 

34' Banat-Zeitung, 18. 10.42; Zeitungsdienst Graf Reischack, 19.10.42. 

343  Kenrick/Puxon, Sinti und Roma, 1981, S.95• 

344  Stenogramm des Prozesses gegen die rumänischen Kriegsverbrecher, Mai 1946, 

nach Remmel, Roma-Holocaust, 1994, BI. 12. 

345  Ebenda; Kenrick/ Puxon, Sinn und Roma, 1981, S.95. 

346  Stenogramm des Prozesses gegen die rumänischen Kriegsverbrecher, Mai 1946, 

Verhör Antonescu, nach Remmel, Roma-Holocaust, 1994, BI. 14. Zu der ganz 

unterschiedlichen Behandlung der rumänischen Zigeuner durch das Antonescu-

Regime auch 1. Kolompär: Auf unser Handwerk sind wir stolz, in: Fienbork 

u.a. (Hg.), Die Roma, 1992, S. 28-33, hier S. 3o f. 

347  Kenrick / Puxon, Sinn und Roma, 1981, S.95; Erinnerungen der Bulibassen 

M. Tonu, T. Jiu, S. Zdrelea, G. Mihutescu aus dem Jahre 1985, zitiert und para-

phrasiert von Remmel /Erich, Roma Rumäniens, S. 66-72; zum Kannibalismus 

Erinnerungen des Bulibassen I. Stanescu, nach Remmel, Roma-Holocaust, 1994, 

Bl. 16. 

348  Befehl 4.823 vom 27.10.42, zitiert ebenda, BI. 13. 

349  Banat-Zeitung, 18. 10.42; Zeitungsdienst Graf Reischack, 19.10.42. 

35°  Centre Doc. Juive CDXLIV-9, nach Kenrick/Puxon, Sinn und Roma, 1981, 

S.95. 

3 5 r  Erinnerungen des Bulibassen 1. Stanescu, nach Remmel, Roma-Holocaust, 1994, 

BI. 18. 

357  Remmel / Erich, Roma Rumäniens, S. 71. 

3 5 3  Remmel, Roma-Holocaust, 1994, Bl. 22 und 25. 

354  Ebenda, BI. 21 f. 
355 Nach J. Schechtman: The Gypsy Problem, in: Midstream, November 1966, 

S. 52-60, hier S. 57, zitiert von Kenrick/ Puxon, Sinti und Roma, 1981, S.96; 

auch Remmel /Erich, Roma Rumäniens, S. 66. 

;56  Ebenda. 
357 Zeitungsdienst Graf Reischack, 21.5.42; Popov, Bulgarian Roma Population, 

1994- 
3 5 8  Kenrick/ Puxon, Sinti und Roma, 1981, S.96; Popov, Bulgarian Roma Popula-

tion, 1994. 

359  Fings/ Lissner/Sparing, »...einziges Land«, 1992, S•44-47, insb. S.46; Ken-

rick / Puxon, Sinti und Roma, 1981, S.91. 

360  Ebenda, S. 96; Donauzeitung, 16. 7.42. 

36 ' Die Aussagen zur Slowakei folgen, wenn nicht anders vermerkt, den Texten von 

Necas, Die tschechischen und slowakischen Roma, 1981; Nad osudem, 1981, 

S. 70 ff.; Sinti und Roma, 1991, BI. 12-19; Diskriminierung, 1994; Ceskosloven-

sti Romove., 1995, S. 94-165; siehe auch Lipa, Fate, 1990, S. 209— 212. 

367  Zur Unterteilung der Zigeuner in der Tschechoslowakei Oschlies, »Schwarze« 

und »Weiße«, 1985. 

363  Siehe Kap. 11.4. 

364  Pokorny, Zigeunerromantik, 1942. 

365  AGK, KL Ravensbrück 1945, I/ 10-1,20, Bl. 29, Sondertransport Nr. 152 am 

18.1.45 aus Käsmarkt/Tschechoslowakei, Häftl. Nr. 97.561-97.602, unter ih-

nen slowakische Zigeunerinnen. 
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366  Necas, Diskriminierung, 1994, S. 85-87. — Zur Beteiligung von Roma am slowa-
kischen Aufstand und am Partisanenkampf König, Sinti und Roma, S. 147 f- 

367  Necas, Die tschechischen und slowakischen Roma, 1981, S.64; ders., 1991, 
BI. 17, schätzt einige hundert Tote; Kenrick /Puxon, Sinti und Roma, 1981, 
S. 135, nehmen i000 Umgebrachte an. 

368 Kenrick / Puxon, Sinti und Roma, 1981, S. 135; Pearson, National Minorities, 
1983, S. wo. Szabö, Roma in Ungarn, 1991, S. 76-83, toi f.; Überblicke zu den 
Roma in Ungarn: Gronemeyer, Unaufgeräumte Hinterzimmer, 1981; ders., Zi-
geunerpolitik, 1983. 

369 Silagi, Ungarn, 1964, S. 56-6o. 
370  Donau-Zeitung, 21. 5.42, »Zigeuner — Gefahr statt Romantik. Ungarn vor Maß-

nahmen gegen artfremde Gefahrenherde«. 
37 ' Die folgenden Ausführungen basieren, wenn nicht anders vermerkt, auf Hege-

düs, Roma-Holocaust, i991. Siehe auch Karsai, Roma-Holocaust in Hungary, 

1994. 
37' Szabö, Roma in Ungarn, 1991, S. 82; Bericht des Oberstuhlrichters über die eine 

Zigeunerrazzia im Kreis Kiskörös, 8.6.40; Kreiserlaß des Vizegespans von 
Veszpre'm über eine Polizeirazzia gegen Zigeuner, 12.5.42; Anordnung einer 
Zigeunerrazzia im Komitat Zala, 18.5.43 — dokumentiert von Hegedüs, Roma-
Holocaust, 1991, BI. 18. 

375  Zeitungsdienst Graf Reischack, 14.5.42; Kenrick / Puxon, Sinti und Roma, 
1981, S. 93; Crowe, Gypsies in Hungary, 1991, S. 119. 

374  Zeitungsdienst Graf Reischack, 14. 5.42; Donau-Zeitung, 21.5.42. — Ähnlich die 
Pfeilkreuzler-Zeitung »Magyarsog« (siehe dazu den Zeitungsdienst Graf Rei-
schack, 18. 8.42). — Seit 1867 wurden die ungarischen Komitate von einem Ober-
gespan als dem Vertreter der Regierung und einem Vizegespan als Vertreter der 
Komitatsverwaltung geleitet. 

575  Zeitungsdienst Graf Reischack, 29.7.44; Hegedüs, Roma-Holocaust, 1991, 
Bl. 3. 

376 Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 549 f. 
377  Zu den Schicksalen ungarischer Roma im 2. Weltkrieg B. Osztojkän: Nie im 

Leben habe ich etwas gewonnen, in: Fienbork u. a. (Hg.), Die Roma, 1992, 
S. 154-161, hier S. 157: »Genau genommen war es so: Ein Teil der Familie hat 
im Krieg gedient, ein anderer ist deportiert worden, und ein dritter Teil mußte 
Arbeitsdienst leisten.« Auch M. Rostäs: Meine Märchen sollen mir helfen, 
ebenda, S. 48-56, hier S. 50: »Mein Vater war oft unterwegs, denn seit 1939 war 
er Bursche bei einem Hauptmann.« Er sei als ungarischer Soldat in sowjetische 
Gefangenschaft geraten. 

378  Hegedüs, Roma-Holocaust, 1991, Bl. 6 f. 
379  Bericht der Komäroner Polizeistelle, 24.11.44, zitiert ebenda, Bl. 8 f.; Fonseca, 

Begrabt mich aufrecht, 1996, S. 34o f. 
33°  Hegedüs, Roma-Holocaust, Bl. 7 f.; Kenrick /Puxon, Sinti und Roma, 1981, 

S. 94- 
3s, AGK, KL Ravensbrück 1945, 1/10-1,20, BI. 29, Sondertransport Nr. 152 am 

18.1.45 aus Käsmarkt/Tschechoslowakei, Häftl. Nr. 97.561-97.602, darunter 
mindestens zwölf ungarische Zigeunerinnen; Daroczi, »Megöltetek artatlan csa-
ladom« (Ihr habt meine unschuldige Familie getötet). Dokumentarfilm, Buda-
pest 1994, über eine Roma-Frau, die als 14-jährige nach Ravensbrück ver-
schleppt wurde; BAK, NS 4, Schutzhaftlager-Rapport Buchenwald, 1 5. 12.44; 
danach befanden sich zu diesem Zeitpunkt 157 Ungarn unter den Zigeunerhäft-
lingen. 

382 DOW 16.532 und io.5o1 /c mit einem Bericht über 19 ungarische Zigeunern, die 
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am 8. 1.45 in Linz einen »Arbeitertransport« ins Reich verlassen hätten; sie wur-
den nach Lackenbach verbracht. 

383  Kenrick / Puxon, Sinti und Roma, 1981, S.94• 
384  Nemzeti Szamonk6rö Különitm6ny (Nationale Abrechungsabteilung). 
385  Rede G. Vajnas, März 1945, zitiert von Hegedüs, Roma-Holocaust, 1991, Bl. 9. 
386  Ebenda, BI. t 1 und 1 4. 
387  Kenrick / Puxon, Sinti und Roma, 1981, S. 135; Szönyi, A ciganyok, 1983, S. 56, 

nach Erich, Roma, 1994, S- 44• 
388  Karsai, Roma-Holocaust in Hungary, 1994. Hegedüs, Roma-Holocaust, 1991, 

ohne Zahlen. 

Anmerkungen zu VII. 

' Die Himmlersche Anordnung wird als Tgb. Nr A 41 / 90 / 42 des RF SS, 16.9.42, 
angeführt in: STA Nürnberg, ND, NO 1725, SS-Amt »Ahnenerbe«, R 47/ R 1 S, 
14.1.43, An die KPLSt Wien, unterzeichnet vom Reichsgeschäftsführer des 
»Ahnenerbe« Sievers. 
Eine apokryphe, wohl im RKPA kolportierte Geschichte geht von einer Initia-
tive Himmlers aus: »1942 soll Himmler auf Grund von persönlichen Begegnun-
gen mit Zigeunern (Wahrsagerin?) befohlen haben, daß ein Zigeunerkönig zu 
ernennen sei, daß die Zigeuner wieder mit Pferd und Wagen umherziehen dürfen 
und daß sie für Zwecke des militärischen Nachrichtendienstes einzusetzen seien. 
Gleichzeitig soll er die Weisung gegeben haben, zu untersuchen, welche Überre-
ste 'arischen< Kulturgutes bei den Zigeunern zu finden sind.« (Uschold, Das 
Zigeunerproblem, 1951, S. 6o.) Uschold war 1951 Sachbearbeiter für Zigeuner-
fragen beim Zentralamt für Kriminalidentifizierung und Polizeistatistik des 
Landes Bayern. Eine Äußerung, die E. Biberstein, der Kommandeur des EK 6, 
am 29.6.47 im Verhör tat, deutet ebenfalls auf ein Interesse Himmlers an den 
Zigeunern: »Frage: Wie war es mit den Zigeunern? — Antwort: Darüber weiß 
ich folgendes vom Hörensagen, daß Zigeunerstämme nicht beseitigt werden 
durften, und zwar der Reichsführer hatte ein wissenschaftliches Interesse an ih-
nen. Da darf ich hinzufügen, daß im Amt 5 (= des RSHA) eine sehr interessante 
Geschichte über die Zigeuner lag, und da wurde dieses seltsame Volk wissen-
schaftlich untersucht; man hat die Namen erforscht usw. und ich habe den Ein-
druck gehabt, daß wahrscheinlich Versuche an ihnen vorgenommen werden 
sollten.« (STA Nürnberg, ND, NO 4.997,  BI. 15.) — Das Tagebuch des Reichsge-
schäftsführers des »Ahnenerbe« W. Sievers ist für 1941, 1943 und 1944 überlie-
fert (BAK, NS 2I / 11, 53, 927 und 928), nicht aber für 1942; zum »Ahnenerbe« 
insgesamt Kater, Das >Ahnenerbe der SS 1935-1945, 1974. 

3  Siehe Kap. 1V.8. bis IV.io. 
4 Im Erlaß »Auswertung der rassenbiologischen Gutachten über zigeunerische 

Personen« vom 7.8.41 (BAK, VV, RdErl. d. RISuChdDtPol. im RMdI. vom 
7.8.41 — S VA2 Nr. 45 2 / 41) wurden die Ritterschen Termini »Vollzigeuner« 
und »stammechte Zigeuner« verwandt. 

5  BAK, VV, RSHA VA2 Nr. 2260 /42, 13.10.42, Betr.: Zigeunerhäuptlinge; 
BAK, VV, RdErl.d. RSHA, 11.1.43 — VA2 Nr. 40 /43: Einordnung von Zigeu-
ner-Mischlingen in die Sippen der reinrassigen Sinte- und Lalleri-Zigeuner; 
BAK, VV, RSHA, 29.1.43, VA2, Nr. 59 / 43 g. Schnellbrief. Betr.: Einweisung 
von Zigeunermischlingen, Rom-Zigeunern und balkanischen Zigeunern in ein 
Konzentrationslager. — Lalleri: Kleine, den Sinti verwandte Zigeunerpopulation 
aus Böhmen. 
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6 BAK, ZSG 142/21, Justin (RHF), November 1942: »Vorschläge vorn RKPA an 
RF»; STA Nürnberg, ND, NO 1725. J. Knobloch veröffentlichte seine Sprach-
studien 1953 (Knobloch, Romani-Texte, 1953). Es handelte sich um die überar-
beitete Fassung seiner Dissertation von 1943. In den »Vorbemerkungen» verliert 
Knobloch kein Wort zu den Lebensbedingungen in Lackenbach. Die Roma 
nennt er »braune(n) Kinder dieses sorglosen Völkchens«. Er dankt der Lacken-
bacher Lagerleitung, die ihm »die Feldforschung durch verständnisvolles Entge-
genkommen erleichtert« habe (ebenda, S. 8). 

7 BAK, NS 21/ 53, Sievers-Tagebuch 1943, S. 23: »Mittwoch, 20.1. 43 
... 15.40- 17.00 Besprechung mit dem Kurator u.a.... 9. Heranziehung von 
Knobloch, Assistent von Prof. Christian, für Zigeunerforschung»; S. 25: »Don-
nerstag, 21.1.43... 17.30- t 8.30 Orientalisches Institut, SS-H'Suf. Prof. 
Dr. Christian:... 3. Eignung seines Mitarbeiters Knobloch für Zigeunerfor-
schung»; ebenda, S. 45: »Mittwoch, to. Februar 1943•• • 15.15-15.50 im Reichs-
kriminalpolizeiamt: SS-Gruf. Nehe, Kurator, Reichsgeschäftsführer: Bespre-
chung zur Zigeunerforschung. Frage der Ansiedlung reinrassiger Zigeuner.« 

8 Paraphrase des Befehls in BAK, VV, RSHA VA2 Nr. 2260/42, 13.10.42. 
9 Justin, Typoskript zur »Zigeunerforschung«, 1991, S. 495. Obwohl der Text 

eine durchgehend apologetische Tendenz hat, ist er bei quellenkritischer Ana-
lyse in Einzelheiten verwendbar. 
Ebenda, S. 495 f. 
Ebenda, 5.496-498; BAK, VV, RSHA VA2 Nr. 2260 / 42, 13.10.42; »Eröff-
nungsverhandlung« für die Zigeunersprecher. Anlage zum Erlaß RSHA VA2 
Nr. 226o/ 42, 13.10. 42, dort die Absätze 2a), b), e). - Die »Zigeunersprecher« 
waren B. Klein, geb. am 10.10. 1900 in Plampen, für die KPLSt Königsberg, 
Danzig und Posen; G. Lehmann, geb. am 27.12. 1883 in Altheim, für die Lalleri; 
J. Lehmann, für den Angaben nicht vorliegen, und danach J. Reinhardt, geb. am 
8.4.1883 in Oberauerbach, für die KPLSt Frankfurt a. M., Köln und Düssel-
dorf; K. Reinhardt, geb. am 8. 8.1892 in Weilheim, für die KPLSt Stuttgart; 
H. Steinbach, geb. am 7.6.1872 in Lühe, für die KPLSt Berlin und Breslau; 
E. Siebert, geb. am 19.2.1897 in Friedland, für den KPLSt München; A. Weiß, 
geb. am 22.7.1900 in Blankenburg, für die KPLSt Stettin, Bremen und Ham-
burg; K. Weiß, geb. am 24.6.1894 in Großgottern, für KPLSt Dresden, Halle 
und Hannover; A. Schneeberger, geb. am 24.6. 1900 in Oberndorf, für die 
KPLSt Wien. 

12 BAK, ZSG 142/21, Historisches zur Zigeunerfrage. Aus einem Bericht des 
RKPA v. Nov. 42. - Der Nachlaß ZSG 142 wurde dem Bundesarchiv von H. Ar-
nold übergeben, der sich als bundesdeutscher Nachlaßwalter und wissenschaft-
licher Nachfolger R. Ritters verstand. Daß der Bericht des RKPA unvollständig 
ist, geht dabei aus der Angabe »Aus einem Bericht des RKPA v. Nov. 42« hervor. 
Es ist unklar, an wen sich dieser Text richtete. Da er Auffassungen über »Zigeu-
ner» und »Zigeunermischlinge« zu Papier brachte, die für das RKPA und die 
RHF selbstverständlich waren, ist zu vermuten, daß er sich an eine andere In-
stanz, eventuell an Himmler, richtete. - Daß Ritter im Herbst 1942 ein Papier für 
Himmler verfaßte, behauptet nach 1945 Justin: »Es war für uns nicht begreiflich, 
daß sich niemand fand, der die Möglichkeit hatte, Himmler auf Grund guter 
Sachkenntnis vernünftig zu beraten. Eine von uns (= der RHF) sofort kurz und 
eindringlich dargelegte Stellungnahme zu der neuen Weisung (= vom 13.0kto-
ber 1942) wurde überhaupt nicht weitergegeben« (Justin, Typoskript zur »Zi-
geunerforschung«, 1991, S.496). 

13 Zur Zahl der »stammechten« Zigeuner BAK, ZSG 142 / 21, Historisches zur Zi-
geunerfrage. 
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BAK, ZSG 142/21, Justin, November 1942 »Vorschläge vom RKPA an RF«. 
13  BAK, NS 19 /180, Leiter der Parteikanzlei, 3.12.42, II A - Km. 2445/3/14, an 

den RF SS, Betr.: Behandlung der Zigeuner im Reich. 
I°  STA Nürnberg, ND, 682-PS, Aussprache Thierack mit Dr. Goebbels, 14.9.42; 

ND, 654-PS, Besprechung mit RF-SS Himmler, 18.9.42, Punkt 2; ND, NG-
558, RJM Thierack an Bormann, 13.10. 42, dort: »Der Führer hat die insoweit 
zwischen dem Reichsführer SS und dem Reichsjustizminister getroffene Verein-
barung gebilligt.« Siehe auch BAK, NS 7/398, BI. 5, RSHA, II A 2 Nr. 394 / 
42-176  g, 19.11.42, an den RF SS, Betr.: Strafrechtspflege gegen Polen und 
Angehörige der Ostvölker; STA Nürnberg, ND, NG-1008, Eidesstattliche Er-
klärung R. Hecker, 1 7.3.47; ND, NG-1619, Eidesstattliche Erklärung 
Dr. H. Mayr, 28.4.47; ND, NG-745, RJM, 4471 - Geheim - 1/2085, 10.10.42; 
ND, NO 1784, Aktenvermerk RJM über eine Besprechung vom 9.10.42, dort 
III. Abgabe asozialer Strafgefangener, Punkt 2. 

'' BAK, NS 19/180, Leiter der Parteikanzlei, 3.12.42, II A - Km. 2445/3 /14, an 
den RF SS; Hervorhebung im Text. 

18  Sonderarchiv Moskau, 1372/5/23, Himmler-Kalendarium, Eintragung 
6.12.1942, nach der Himmler nachmittags mit Hitler und abends mit Bormann 
sprach. - Diesen Hinweis verdanke ich Michael Wildt. 

'9  BAK,R 43 II/1.512., B1. 1 341.. 
2° BAK, NS 19/180, Leiter der Parteikanzlei, 3.12.42, II A - Km.2445 . / 3 / . 14, an 

den RF SS. 
BAK, VV, RSHA VA2 Nr. 2260/42, 13.10.42. 

22  BAK, ZSG 142/21, Justin, November 1942 »Vorschläge vom RKPA an RE«. -
Laut R. Höß (Kommandant in Auschwitz, 1978, 5. 108) war das ans Burgenland 
grenzende Gebiet um Ödenburg am Neusiedler See als Territorium für die 
»reinrassigen Zigeuner« ins Auge gefaßt worden. Diese Behauptung findet in 
Justins Aufzeichnungen »Vorschläge vom RKPA an RF« (BAK, ZSG 142/21) 
keine Bestätigung. Möglicherweise wurde das Gebiet um Ödenburg in einer 
späteren Phase der Diskussion um die »Lösung der Zigeunerfrage« ins Gespräch 
gebracht. 

23  BAK, ZSG 142/21, Justin, November 1942 »Vorschläge vom RKPA an RF»; 
Himmlers Befehl (16.12.42 - Tgb.Nr. 12652/42 Ad. /RF / V) erscheint in der 
zitierten Form in: BAK, VV, RSHA, 29.1.43, VA2, Nr. 59/43 g. 

24  Um die Jahreswende 1942/43 standen Nebe und Ritter in enger Kommunika-
tion (Justin, Typoskript zur »Zigeunerforschung«, 1991, S. 495-497). 

23  Zitat: R. Ritter, 1939/1, S. 18; 194o, S. 210; 1938 / 2, S. 87. 
26  Herbert, Arbeit und Vernichtung, 1987, S. 222-224. 
27  STA Nürnberg, NR 352; HSTA Düsseldorf, R 2034/3, C. R. (Köln). 
28  BAK, VV, RdErl.d. RSHA, 11.1.43 - VA2 Nr. 40 / 43- 
'9  So findet sich in den Akten der Kripo Karlsruhe über die Deportation der Sinti 

aus Mosbach (GLA Karlsruhe, 364 /Zug 1975/3 II Fasc. 24), keine Spur einer 
Aktivität des »Sprechers« K. Reinhardt. 

3°  BAK, VV, RdErl.d. RSHA, 11.1.43 - VA2 Nr. 40/43, Absätze z., 3., 4., 6. und 
8, Zusatz b. 

3 ' Das Protokoll der Besprechung ist - ohne Quellenangabe - dokumentiert (Hoh-
mann, Robert Ritter, 1991, S.75-77). - Zu den Personen: H. Böhlhoff, geb. 
1896, Kriminaldirektor im RKPA, 1963 - zu Beginn der Ermittlungen gegen 
Angehörige des RSHA und RKPA, des RMdl, der RHF und des Kriminalbiolo-
gischen Instituts beim RKPA - verstorben. W. Supp, geb. 1906, Sachbearbeiter 
in der Abt. A2b des RKPA zumindest vom 28.3.41-12.10.43, nach 1945 Krimi- 
nalamtmann beim LKA München; A. Wiszinsky, geb. 1913, etwa seit Anfang 
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1943 bis zum 4.8.44 im RKPA, 1963 stellv. Leiter des LKA Saarbrücken. J. Eich-
berger, geb. 1896, als Kriminalsekretär und danach als Kriminalinspektor bei der 
RzBdZ im RKPA vom 27.10.39 bis zum 25.1.45; nach 1945 beim LKA Mün-
chen, 1963 im Ruhestand (STA Münster, Staatsanwaltschaft Münster 438, 24 Js 
429/61, Bl. 81 ff.; ZS, AR 930 / 61, BI. 6 ff.). Zu Dr. Ehlich und Hardens Hilberg, 
Vernichtung, 1982, S. 202 und 424. — Justin leugnet in ihren späteren Aufzeich-
nungen (Typoskript zur »Zigeunerforschung«, 1991, S. 497 f.) eine Beteiligung 
der RHF an der Entscheidung zur Deportation der Zigeuner: »Sehr bald nach 
der Zigeunerhäuptlings-Affäre, bei der den Zigeunern zugesagt worden war, daß 
sie Erleichterungen zu erwarten hatten, wurden noch einmal größere Transporte 
in Konzentrationslager abgeschoben (sie!). Wir erfuhren hinterher auf Umwe-
gen davon.« (Ebenda, S. 498). Das steht nicht nur in Widerspruch zu den Fakten, 
sondern auch zu Justins eigenen Ausführungen über die Rom-Zigeuner: »Da 
wir davor gewarnt hatten, auch dem Händler-Stamm der Rom-Zigeuner durch 
Freizügigkeit wieder Tor und Riegel (sie!) weit für ihre äußerst raffinierten Gau-
nereien zu öffnen, wurde von diesem Stamm kein Vertreter zu der Hauptsitzung 

mit »Zigeunerältesten« im RKPA im Herbst 1942, M.Z.) zugelassen. Einige 
der intelligentesten Rom hatten aber Gelegenheit, in einer Sonderbesprechung 
mit General Nebe Wünsche vorzubringen. Wir schlugen auch hier wieder vor, 
die Rom bei dieser Gelegenheit in ihr Heimatland nach Ungarn zurückzuschik-
ken. Da dieser Vorschlag auf große bürokratische Schwierigkeiten stieß und wir 
in diesem Fall einen Abtransport dieser Zigeuner in ein Konzentrationslager 
voraussehen mußten (sie!), redeten wir den Rom von uns aus dringend zu, auf 
eigene Faust die Rücksiedlung zu unternehmen und zwar so bald wie möglich.« 
(Ebenda, 5.497) Wenn Ritter und Justin erst im nachhinein von den »Trans-
porte(n) in Konzentrationslager« — Justin vermeidet das Wort »Auschwitz« —
erfahren hätten, wie hätten sie die Rom dann schon im Herbst 1942 vor einem 
solchen »Abtransport« warnen können? Anders als Justin gibt die ehemalige 
Mitarbeiterin der RHF A. Tobler zu, vom Auschwitz-Erlaß des RKPA vom 
29.1.43 frühzeitig gewußt zu haben; sie fügt hinzu: »Es war im Institut auch 
bekannt, daß in den Zigeunerlagern Auschwitz und Bialistok (sie) grauenhafte 
Zustände herrschten, die dazu führten, daß die Zigeuner infolge Unterernährung 
und wegen der schlechten hygienischen Umstände massenweise starben.« (Zi-
tiert nach Hohmann, Robert Ritter, 1991, S. 534-538, hier S. 536 f.) 

5' Siehe Kap. VII.8. 
33  BAK, VV, RSHA, 29.1.43, VA2, Nr. 59 / 43 g• 
34  Auschwitz, 1982, S. 29-33; Czech, Kalendarium, 1989, S. 275-277 und 371 f. 
33 Das zielte wohl auf Polizeispitzel. 
36  BAK, VV, RSHA, 29.1.43 (Anm. 32). 
37  Ebenda, Abschnitt IV.8. 
38  Siehe dazu Kap. IV.io  dieser Arbeit. 
59  BAK, VV, RSHA, 29. 1.43, VA2, Nr. 59 /43 g, Verteiler a) bis p). 
" BAK, VV, RSHA, 29.1.43, VA2, Nr. 59 /43g, dort Verweise auf Erl. 

RESSuChdDtPol. S VAz Nr.81/41 g vom 26.5.41 und vom 1.10.41 (Burgen-
land), RSHA — VA2 Nr. 28i 111/42 vom 6.7.42 (Ostpreußen); RSHA VA2 
Nr. 48 / 43 g vom 26.1.43 und VA2 Nr. 64 /43 g vom 28.1.43 (Alpen- und Do-
nau-Reichsgaue); RSHA VA2 Nr. 206/43 g vom 29.3.43 (Bezirk Bialystok); 
RSHA VAz Nr. 207 / 43 g vom 29.3.43 (Elsaß, Lothringen und Luxemburg); 
RSHA VAz Nr. 208/43g vom 29.3.43 (besetzte Gebiete Belgiens und der Nie-
derlande). 

41  Siehe Kap. VI.4. und V11.4. 
44  Dazu auch Hackl, Sidonie, 1989, S. 88-94. 
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43  Dokumente, Zeitzeugenberichte oder Photos über die Deportation von Sinti 

und Roma liegen etwa für folgende Orte vor: Berleburg: STA Münster, Staats-

anwaltschaft Siegen, Bde. 31-39, insb. Band 31 und 32; Bad Salzuflen: STA 

Detmold, L 8o IE, IV 31-111 I IV-3-, KPLSt Hannover, 10.4.43; Berlin: ZS, 6 

AR-Z 196/59, Brief J. Schmidt, 13.4.51, ZS, AR 540/83, Bd. 2, BI 258ff., Gil-

senbach, Alfred Lora, 1989; M. Adler, Mein Schicksal, 1957, S. 384-389; Biele-

feld und Brackwede: StA Bielefeld, Amt Brackwede 154.9 A, Kreis- und Stadt-

anzeiger Nr. 186, 12.8.43; STA Detmold D 1 /6.237; STA Detmold, M 1 IP 

1438 und 1578, dort: KPLSt Hannover, 10.4.43; Bochum: STA Münster, Reg. 

Arnsberg, IM 420; Bremen: STA Bremen, 3-S. I. a. No. 277/104, dort 51, 52, 

54-63; Coburg: STA Nürnberg, NR-281; Düsseldorf: Fings/Sparing: »z. Zt. 
Zigeunerlager«, S.74-77; Duisburg: HSTA Düsseldorf, BR 1111 /29-60; Es-

sen: WGA Essen, D 2, D 79, D 167, D 215, D 218, D 239, D 250, D 253, D 299, G 

609-615, G 628, L 599-6oz, M 607, N 192, R 467f., St 320, St 389, St 402, T 28, T 

196f., W 271, W 503f., W 532, W547, W 582f.; Forchheim: STA Nürnberg, 

NR-35o; Frankfurt a. M.: Hase-Mihalik / Kreuzkamp, Zigeunerwagen, 1990, 

S. 103-124; Fürth: STA Nürnberg, NR-357; Gelsenkirchen: StA Gelsenkir-

chen, 0/11-5/1, Stadtamt 22/1, 10.3.43; Gevelsberg: Was war, das mußt du 

vergessen, o. J.; Hamburg: APMO, IZ-13/ 71-94, KPLSt Hamburg, 12.7.43; 

ZS, AR S40/83, Bd. 1, BI. 72 ff., Bd. 2, Bl. 161 ff. Herne: StA Herne, Wiedergut-

machungsakte Grete G.; Hopfgarten in Tirol: DOW 668, J. Breirather, 

21.2.1961, Hackl, Sidonie, 1989, S. 103-111; Karlsruhe und Baden: Krausnick, 

Abfahrt Karlsruhe, 1990, S• 35 -44; Köln: HSTA Düsseldorf, R 2034; Laasphe: 

STA Münster, Staatsanwaltschaft Siegen, Bd. 31, Bl. 50-S5; Lackenbach: Thur-

ner, Nationalsozialismus, 1983, S. 104 f.; Lemgo: STA Detmold, L 8o IE, IV 31-

III 11V-3-, KPLSt Hannover, 10.4.43; Magdeburger Raum: LHA Magdeburg, 

C 29, Anhang II; Minden: STA Detmold, M 1 IP 1438 und 1578, dort: KPLSt 

Hannover, 10.4.43; Mosbach: GLA Karlsruhe, 364 /Zug 1975/3 11, Fasc. 24; 
München: IfZ, MA 1159, Prozeß LEA 41.702/V111/1607, Bl. 8 f.; Mulfingen, 

St. Josefspflege: Diözesanarchiv Rottenburg, C 19.2c, BI. 219-223, J. Meister, 

»Zigeunerkinder«, o. J.; Nakel an der Netze: AP Bydgoszcz 195/33, Bl. 42-57; 

Nürnberg: STA Nürnberg, NR-356; Oberhausen: Emig, Jahre des Terrors, 

1967, S. 195, 226f., 243, 246f.; Landkreis Oberwart: DOW 11.293, Schreiben 

des LR Oberwart, 13.4.43; Schreiben betreffend eingezogenes Zigeunervermö-

gen, 6.9.44; Oldenburg: Heuzeroth/Martinß, Vom Ziegelhof, 1985, 
5.252-255;  Quedlinburg: LHA Magdeburg, C 29, Anhang II; KZ Ravens-

brück: DOW 2.606, Aussage T. Karoly; Recklinghausen: StA Recklinghausen 

111/3549, Vermerk 19.3.43; Remscheid: G. Courts, 1978, S.68; Steyr: Wider-

stand und Verfolgung in Oberösterreich, 1982, S. 408 f.; Uffenheim: STA Nürn-

berg, NR-296, 297; LRA Uffenheim, Akte S. - Deportation nach Auschwitz; 

Wien: DOW 696, Anordnung des Kommandos der Schutzpolizei Wien betref-

fend Gestellung eines Begleitkommandos für einen Zigeunertransport nach 

Auschwitz, 13.4.43; Zigeuner im »Dritten Reich«, 1984; Wiener Neustadt und 

Niederösterreich: Widerstand und Verfolgung in Niederösterreich, 1987, 

5.416-423; Witten: Bericht M. Peter, in: Gedenkbuch, 1993, S. 1521 f.; Würz-

burg: STA Würzburg, Gestapo Würzburg 17.421. 
44  HSTA Düsseldorf, BR 1111 /48, »Zigeunersprecher« A. Weiß, 10. 11.43; BR 

1111/3o; BR n n /31, ähnlich BR im /33 und 34. 

43  Beispiele für das Bemühen der Kripo, eine Stadt »zigeunerfrei« zu bekommen: 

Gelsenkirchen: StA Gelsenkirchen, 0 /11-5 /1; Recklinghausen: StA Reckling-

hausen III 3549; München: IfZ, MA 1159, Prozeß LEA 41.702/V111/ 1607, 
Bl. 8 f. 
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46  Das gilt etwa für kroatische Staatsangehörige, die aus dem Kölner Raum nach 
Auschwitz verbracht wurden (HSTA Düsseldorf, R 2034/648, 663, 952; Häft-
lingsnummern 667 (Hauptbuch Männer) sowie 76o und 763 (Hauptbuch 
Frauen) (Gedenkbuch, 1993, S. 74 und 768). 

47  Die Selektion wurde von einer Kommission durchgeführt, der neben Kriminal-
polizisten der als Lagerführer an der Dieselstraße eingesetzte Polizeimeister 
Himmelheber angehörte (HSTA Wiesbaden, Abt./ Nr. 520/ FZ, 6638, zitiert in: 
Hase-Mihalik / Kreuzkamp, Zigeunerwagen, 1990, S. 112-124, hier S. 123 f.) 

48  J. Müller, »Früher hatten wir in Worms gewohnt«, ebenda, S. 23-27, hier S. 25; 
H. Adler, Ein Frankfurter Sinto, berichtet, 1993. 

49  Zu ihnen kamen weitere »namentlich nicht feststehende Personen«, die auf die 
Entscheidung keinen sonderlichen Einfluß nahmen (STA Münster, Staatsan-
waltschaft Siegen, Bd. 32, BI. 109 f.). 

5°  Ebenda, BI. 104-110. 
51  Ebenda, Bd. 31, BI. 12, 20, 31, 33, 36, 39 f. (dort auch das Zitat); Bd. 32, Bl. 103, 

106. - Stadtinspektor Fischer war an der Selektion im Landratsamt beteiligt; er 
wurde 1949 zu 11/2  Jahren Haft verurteilt (ebenda, BI. 103). 

52  Ebenda, Bd. 32, BI. 104, 108f.; Bd. 31, Bl. so, Aussage W. Blecher, Stadtoberse-
kretär Laasphe, 9.2.48; Zitat ebenda, Bd. 31, BI. 53, Bürgermeister Laasphe, 
18.2.43 (Hervorhebungen im Text). 

53  Ebenda, Bd. 31, so, Aussage W. Blecher, 9.2.48; BI. 54, Stadt- und Amtsbürger-
meister, 26.6.43. - Abschnitt z, Ziffer 4, des Schnellbriefes vom 29.1.43 lautete: 
»Von der Einweisung bleiben ausgenommen:... 4. sozial angepaßt lebende zi-
geunerische Personen, die bereits vor der allgemeinen Zigeunererfassung in fe-
ster Arbeit standen und feste Wohnung hatten.« 

54  Verwandte: HSTA Düsseldorf, BR 1111 /44, wo es um eine Sintizza geht, die 
mit einem Nichtzigeuner zwei Kinder hatte; STA Würzburg, Gestapo Würz-
burg 17.421, wo eine Sintizza mit einem Soldaten einen Fluchtversuch unter-
nahm; M. Adler, Mein Schicksal, 1957, S. 384f. - Allerdings gibt es auch Gegen-
beispiele wie das eines Mannes, der die Zigeunerin bei der Kripo anzeigte, mit 
der sein Sohn ein Kind hatte (HSTA Düsseldorf, BR 1111 /40, Brief vom 

3.3.41 ). Pfarrer: Beispiel Berleburg. Pflegeeltern: DOW 668, Brief J. Breirather 
über seine Pflegetochter S. Adlersburg; Hackl, Sidonic, 1989. Nonnen: J. Mei-
ster, »Zigeunerkinder«, o. J.; Schwester M. A. fürgens, in: Bott-Bodenhausen / 
Tammen (Hg.), Erinnerung, 1986, S. 42; STA Nürnberg, NR 350. 

55 Akten der deutschen Bischöfe, 1985, S. 39-42, Nr. 823, Machens an Bertram, 
6.3.1943; Nr. 824, Bertram an Machens, 10.3.1943, Zitate ebenda, S. 39 und 40. 

56  Zitiert nach Langbein, Menschen in Auschwitz, 1980, S. 45. 
57  HSTA Düsseldorf, RW 58 /38.223 und BR 1111 / 56; Gilsenbach, Alfred Lora, 

1989. 
58  Westfalenpost, 7. 8. 48, zitiert in: Dorn /Zimmermann, Herne und Wanne-Eik-

kel, 1987, S. 265. 
59  Broad, KZ Auschwitz, 1966, S. 41. 
6° Kommandant in Auschwitz, 1978, S. 108. 
6 ' Vexler, Auschwitz, 1979, S. 145-167, 179-191, hier S. 151. 
61  Langbein, Menschen in Auschwitz, 1980, S. 44 f. 
63  Adelsberger, Auschwitz, 1956; Szymanski u.a., »Krankenbau«, 1970, S.4; Gut-

tenberger, 1984, S. 131. 
64  Czech, Kalendarium, 1989, S. 448. 
65  Im Elsaß geborene Personen, die nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden, 

lassen sich dagegen nachweisen: Gedenkbuch, 1993, S. 976: Nr. 4200, R. Winter, 
geb. 25. 2. 42 in Straßburg. 
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66 Necas, Sinti und Roma, 1991, BI. 9-12. - RKPA-Schnellbrief vom 29. 1.43 mit-
samt Deportationsbefehl für das Protektorat: SUAP, 109-4-991; Czech, Ka-
lendarium, 1989, S• 436, 438, 445. 

67  SUAP, MS Z Tr 4, Kriminaldirektion Prag, 25.8.43, Tgb. Nr. K I / 4-VB-
17— 100 — 78, An die Staatsanwaltschaft in Prag bzw. in Kuttenberg; Schreiben 
des Justizministers, 2.9.43, 32.143/43-1V/1, 2.9.43, An den Reichsprotektor, 
Abt. II — Justizverwaltung; Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mäh-
ren, 10. 9.43, Schnellbrief an das Justizministerium in Prag, Betr. Strafverfahren 
und Strafvollstreckung gegen Zigeuner und Zigeunermischlinge. 

68  Oschlies, »Schwarze und Weiße«, 1985, S. 25f.; Necas, Sinti und Roma, 1991, 
BI. to. 

69 Necas, Andr' ()da Taboris, 1987, S. 15 f.; Czech, Kalendarium, 1989, 5.487; 
Necas, Sinti und Roma, 1991, BI. 12. 

70  Zur Flecktyphus-Epidemie Kap. VII.4.; zum Aufschub des Transportes aus Ho-
donin Kladivoval, Zigeunerlager, 1991, Bl. 18f. 

7' Necas, Andr' Oda Taboris, 1987, S. 16f.; Czech, Kalendarium, 1989, S. 581, 715. 
7' SUAP, MS Z Tr 4, Kriminaldirektion Prag, 25.8.43, Tgb. Nr. K 1/4-VB-

17-100-78. 
73  Ebenda, Schreiben des Justizministers, 2.9.43,  32.143 /43-1V/ 1, 2.9.43, An den 

Reichsprotektor, Abt. II-Justizverwaltung; Der Deutsche Staatsminister für 
Böhmen und Mähren, 10.9.43. 
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Auschwitz-Prozeß, 1965, Bd. 1, S. 106 f., Bd. 2, S. 601 (Aussage Dr. Lucas). 

'66  Langbein, Auschwitz-Prozeß, 1965, Bd. t, S. 521, Aussage Guttenberger. - Da 
nicht wenige Roma und Sinti die Briefe nicht selbst formulieren konnten, taten 
andere das für sie. Das Briefeschreiben wurde im Lagerkosmos Objekt des 
Tauschhandels. 

'67  Geigges /Wette, Zigeuner heute, 1979, S. 270 f., Dokument XXVIII. 
'68  APMO, D - Au 1 / 3 - Bunkerbuch Block lt KL Auschwitz 11943 /44; D - Au 

I/ 1 und I/ 1 a - Fernschreiben und Telegramme, Bd. 1, Bl. 13, 102, 147; Streck, 
Zigeuner in Auschwitz, 1981, S. 115; APMO, D -AuI-1 /24, S.7, Kommandan-
turbefehl, 23.5. 43, mit der Belobigung eines SS-Manns, der zwei Zigeuner »auf 
der Flucht erschossen« hatte; APMO, D - AuI-1 /26, S. 119, Standortbefehl 
vom 8.7.43 mit einer Anerkennung für das Verhalten eines SS-Sturmmannes bei 
der Flucht eines Zigeuners. 

i69 Czcch, Kalendarium, 1989, S. 1021; APMO, D - Au 1/3 - Bunkerbuch Block ti 
KL Auschwitz I 1943/44.  Von den 43 wegen eines Fluchtversuchs im Bunker 
festgehaltenen Roma und Sinti wurden mindestens 4o erschossen. 
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Czech, Kalendarium, 1989, S. lois, 664 f.; Kladivovi, Zigeunerlager, 1991, 

Bl. 6 f.; APMO, D-Au I-3/ »SK«, wo für die Zeit zwischen dem 8.8.43 und 

dem 5.7.44 75 Zigeuner, meist aus dem »Protektorat«, verzeichnet sind, die 

aber nicht unbedingt alle wegen Fluchtversuchs dorthin gebracht worden wa-

ren. 

'7 ' APMO, F. Wirbel, 1979, Bl. to f.; W. P., in: Spitta/Seybold, Tag und Nacht, 

1981 /82; Langbein, Auschwitz-Prozeß, 1965, Bd. 1, S. 143 (Aussage van Vel-

sen); Kielar, Anus mundi, 1979, S. 252; Vexier, Auschwitz, 1979, 5. 165 f.; 

Langbein, Menschen in Auschwitz, 1980, S. 167; Borowski, Bei uns in Ausch-

witz, 1982, Nachwort von A. Wirth, S. 269-278; Kielar, Anus mundi, 1979, 

S. 253 f.; APMO, F. Wirbel, 1979, BI. 10. 

72  Kenrick / Puxon, Sinti und Roma, 1981, S. 112; E. Guttenberger, Das Zigeuner-

lager, 1984, S. 248; J. Hodosi, Lebensbericht, 1979,  S. 274; F. Müller, Sonder-

behandlung, 1979, S. 24o; Rüdiger, »Jeder Stein ein Blutstropfen«, 1983, S. 142 

(Aussage Joachimowski). 

'73  Smolen, Das Schicksal, 1994, S. 163. 

'74  APMO, F. Wirbel, 1979, Bl. 8, 19. 

'73  APMO, D-Au  II BW 19 /34, S. 23, Schreiben Dr. H. Kammler, 24.4.43. 
'76  Szymanski u.a., »Krankenbau«, 1970, S.8 f.; APMO, D-Au II BW 19/34, 

S. 23; IfZ, Ma-18/a-c, FS RKPA Nr. 5184, 15.5.43, 182o-H. 

'77  Adelsberger, Auschwitz, 1956, S. 51 und 53 f. 

78  Czech, Kalendarium, 1989, S. 448, 504. 
'79  Adelsberger, Auschwitz, 1956, S.75 f.; zu Noma auch: APMO, Mikrofilm 

682/1 und 2, Hygienisch bakteriologische Untersuchungsstelle der Waffen SS 

Südost, 15.4.-15.8.43,  Eintragung  2.8.43; Geigges / Wette, Zigeuner heute, 

1979, S. 278-283, Dokument XXX (Aussage Beilin); Langbein, Menschen in 

Auschwitz, 1980, S. 381 f.; ders.: Im Zigeunerlager von Auschwitz, S. 134f.; 

AGK, Obüz koncentracyjiny Oswiecim 52a ob., Nr. 27, BI. 42-5o, Aussage 

Schuster, BI. 46. 
'8° F. Müller, Sonderbehandlung, 1979, S. 240f. 

'8 ' Schopf, Vernichtungslagerplatz, 1980, S. 129 (das Original-Interviewtranskript 

sucht den hessischen Dialekt der Erzählerin zu fassen); Stojka, Wir leben im 

Verborgenen, 1988, 5. 59; Stojka/Pohanka, Auf der ganzen Welt zu Hause, 

'82 '994'  

S. 71. 

Kommandant in Auschwitz, 1978, S. 109. 

'83  Broad, KZ Auschwitz, 1966, S. 41. 

184  AP Bydgoszcz, 195/33,  Bl. 42, Kripo Nakel, 6.4.43; HSTA Düsseldorf, BR 

1111 / 44, Schreiben der KPSt Essen, 3. 6.44- 
'83  Czech, Kalendarium, 1989, S.648, spricht von einem Transport mit einigen 

hundert Personen. Es handelte sich aber um zwei Transporte mit insgesamt 190 

Personen; die Mehrheit des ersten Transportes wurde nach Birkenau zurückge-

schickt (STA Nürnberg, ND, NO 1059 und 121). - Die Überlebenden der Ex-

perimente wurden zur Zwangsarbeit für die Daimler-Benz-Flugmotoren-

Werke im Außenlager Neckarelz des KZ Natzweiler, zum Stollenausbau und 

sonstigen Bauarbeiten eingesetzt (Ein Sinti berichtet. »Ich war ein Versuchs-

karnickel«, in: Ziegler, Mitten unter uns, 1986, S.96-98; Rose/Weiss, Sinti 

und Roma, 1991, S.160-171). 

186  Buchenwald: Czech, Kalendarium, 1989, S. 756; GS Buchenwald, 59-101/1, 

Block 47 und 57, Zugänge vom 17.4.44. Ravensbrück, April 1944: Czech, Ka-

lendarium, 1989, S.756; AGK, KL Ravensbrück 65, Transportlisten 

21.4.44-30.4.44, Sondertransport - Überstellung von  Auschwitz, 19.4.44. 

Ravensbrück, Mai 1944: Czech, Kalendarium, 1989, S. 783; AGK, KL Ravens- 
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brück 66, Überstellung von Auschwitz 27.5.44. Flossenbürg: C.ech, Kalen-
darium, 1989, S. 783. 

'87  Herbert, Arbeit und Vernichtung, 1987, S. 229. 
'88  Czech, Kalendarium, 1989, S. 697 f. und 769. Danach war Höß' Rückkehr auch 

auf die Lagerführung durch Höß' Nachfolger Liebehenschel zurückzuführen, 
die dem RSHA als zu lax erschien. 

189  Kommandant in Auschwitz, 1978, S. 109; Streck, Zigeuner in Auschwitz, 1981, 
S. 100, 105, 123 — Anm. 14; Hilberg, Vernichtung, 1982, S. 541 ff., 6o8. 

'9° Czech, Kalendarium, 1989, S. 769f. 
'9 ' Gedenkbuch, 1993, S. 1476. Nach den dortigen Mortalitätsberechnungen star-

ben von den 10 514 Häftlingen, deren Todesdaten bekannt und im Hauptbuch 
des Zigeunerlagers entzifferbar waren, 7359 im Jahr 1943- 

'9' Braham, Destruction, 1963, S. 440 f. Danach lag die Zahl der aus Ungarn nach 
Auschwitz-Birkenau deportierten Juden bei 458000, von denen etwa 35000o im 
Gas erstickt und etwa i o8 000 zur Zwangsarbeit selektiert wurden. 

'93  Czech, Kalendarium, 1989, S. 774f.; APMO, Aussagen Bd. 13, BI. 56-8o, T. Jo-
achimowski. 

'94  Czech, Kalendarium, 1989, S. 777 und 781; Gespräch mit E. und W. Winter, 
19. 10.1991; Langbein, Auschwitz-Prozeß, 1965, Bd. 1, S. 107 (anonymer 
Zeuge), S. 108 (Aussage Stein), S. 523 (Aussage Steinberg), Bd. 2, S. 613 (Aussage 
Stein), 615 (Aussage Lucas). 

'9$ Siehe Kap. VII.7. und VII.8. 
'96  BAK, VV, RSHA, 29. 1.43, VAz, Nr. 59 / 43 g. 
'97  STA Nürnberg, ND, NO 179. 
'98  Siehe dazu BAK, ZSG 142/21, Justin, November 1942 »Vorschläge vom RKPA 

an RF«, in denen ein Punkt lautete, daß sich bestimmte »Zigeuner« und »Zigeu-
nermischlinge« in der aus indischen Kriegsgefangenen rekrutierten »indischen 
Legion« der Wehrmacht »vor dem Feuer bewähren« sollten. 

'99  Lustig, »Zigeunerlager«, 1985, S. 16f.; Gespräch mit W. Winter, 19.10. 1991; 
IfZ, Eich 118, BI. 34, Aussage J. Bacon. 
APMO, F. Wirbel, 1979. 

2°' W. P., in: Spitta/Seyhold, Tag und Nacht, 1981 /8z, Bl. 2o; H. Horvath, zitiert 
von Langbein, Menschen in Auschwitz, 1980, S. 54o f.; Gespräch mit W. Winter, 
19.10.1991. Siehe auch Stojka/ Pohanka, Auf der ganzen Welt zu Hause, S. 4o f. 

202  APMO, F. Wirbel, 1979, BI. 16f.; Vexler, Auschwitz, 1979, S. 151 (dort auch die 
Erwähnung des Wortes »Schurken« <scd&ats>); IfZ, Eich 118, BI. 34, Aussage 
J. Bacon; Rüdiger, »Jeder Stein ein Blutstropfen«, 1983, S. 145 (Aussage Joachi-
mowski); Kladivoyä, Zigeunerlager, 1991, Bl. 8. Dieser Einschätzung, nach der 
die Lage ausweglos war, entspricht auch ein im »Zigeunerfamilienlager« entstan-
denes Lied, das C.Stojka zitiert: »Angekommen sind wir im Auschwitz-Para-
dies, / Kinder, laßt Euch sagen, / Die Gegend hier ist mies. / Nirgends ist ein 
Haus zu sehen, / Wir müssen durch den Schornstein geh'n, / Oh weh, Lili Mar-
leen, oh weh, Lili Marleen.« (Stojka, Wir leben im Verborgenen, 1988, S. 23) 

203  Czech, Kalendarium, 1989, 5. 837f.; APMO, F. Wirbel, 1979, BI. 2o; Gespräch 
mit W. Winter, 19. to. 1991; Gespräch mit E. Hanstein, 12.12.1985. 

204  Gespräch mit W. Winter, 19. 10.1991. 
205  APMO, F. Wirbel, 1979, Bl. 20; Szymanski u.a., »Krankenbau«, 1970, S. 34 f.; 

Adelsberger, Auschwitz, 1956, S. 11o. 
206  Czech, Kalendarium, 1989, S. 837f.; AG K, KL Ravensbrück 5o, Bl. 47-5o, Ein-

lieferung von Zigeunern, undatiert, Liste von 213 männliche Zigeunerhäftlingen, 
die von Auschwitz nach Ravensbrück verbracht worden waren und die zu den 
813 von D. Czech registrierten, nach Buchenwald verbrachten Häftlingen zu 
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zählen sind. — Zur Abschiedsszene Adelsberger, Auschwitz, 1956, S. tio; 
APMO, F. Wirbel, 1979, Bl. 21 f.; Gespräch mit W. Winter, 19.10. 1991; Ge-
spräch mit E. Hanstein, 12.12.1985. 

"7  Nach zwei Berichten meldete sich der bisherige Rapportführer des Lagers BI le, 
P. Bonigut, zwei Tage vor dem 2. August 1944  krank (Langbein, Menschen in 
Auschwitz, 1980, S. 476) bzw. wurde abgelöst (STA Nürnberg, ND, NO 1949, 
Aussage van Velsen, 18.6.45, BI. 3). 

2°8  F. Müller, Sonderbehandlung, 1979, S. 241-244, Zitat S. 242 f.; Langbein, Men-
schen in Auschwitz, 1980, S. 134; Adelsberger, Auschwitz, 1956, S. 112. 

"9  Nyiszli, Auschwitz, 1960, S. 132. 
2 ' Langbein, Auschwitz-Prozeß, 1965, Bd. 1, S. 108 (Aussage Diamanski) und 

417f. (Aussage Piwko). 
2" E. Nolte sagt in einer skandalösen Formulierung über die Lebensbedingungen 

im »Zigeunerlager« von Auschwitz-Birkenau, sie hätten den Zigeunern ein »re-
lativ unbehelligt(es)« Leben gestattet (Nolte, Streitpunkte, 1993, S. 286). 
In den Hauptbüchern des Zigeunerlagers sind 20.943 Namen verzeichnet; zu 
ihnen sind jene etwa 1700 Zigeuner aus Bialystok zu rechnen, die am 23.März 
1943 vergast wurden, ohne registriert zu sein. Das ergibt zusammen um die 
22 643 Personen. Die Entzifferung der Hauptbücher des Zigeunerlagers ergab 
13 i o8 Frauen und Männer, die sicher, und 19, die wahrscheinlich deutsche 
Staatsangehörige waren — zusammen 13 127 Personen (Gedenkbuch, 1993, 
S. 1471). Im November 1943 wurden nm und Dezember 1943 noch einmal 90 
Sinti und Roma nach Natzweiler verbracht. Von den im November 1943 Über-
stellten wurde die Mehrheit — schätzungsweise 8o Personen — jedoch vor Jahres-
ende nach Auschwitz-Birkenau zurückgebracht; die übrigen waren auf dem 
Transport gestorben oder blieben in Natzweiler. Zielst man die Zurücktranspor-
tierten ab, so belief sich die Zahl der auf dem Wege nach oder in Natzweiler 
Verstorbenen bzw. in diesem Lager das Kriegsende Überlebenden auf etwa 110  
Menschen. Weitere Transporte gingen am 15.4.44 nach Buchenwald (884 Perso-
nen) und Ravensbrück (473  Personen), am 24.5. nach Ravensbrück (144 Perso-
nen) und Flossenbürg (82 Personen), Ende Juli 1944 schließlich nach Buchen-
wald (918 Personen) und Ravensbrück (490 Frauen und 213 Männer). Addiert 
man die Personenzahl dieser Transporte — abzüglich der aus Natzweiler nach 
Birkenau Zurücktransportierten —, gelangt man zu der Zahl von 3.314 Men-
schen, die — bezogen auf den Zeitraum März 1943 bis August 1944 — nicht in 
Auschwitz-Birkenau um ihr Leben gebracht wurden. Wenn man die Häftlings-
gesamtzahl von 22 643 zugrundelegt, starben dort um die 19329 Menschen. Von 
ihnen wurden laut Kalendarium von Auschwitz mindestens 32 »auf der Flucht 
erschossen«. Am 23.3.43 wurden schätzungsweise 1700 Zigeuner aus Bialystok, 
am 12.5.43 weitere 1.035 aus Osterreich und wiederum aus Bialystok im Gas 
erstickt; bei der Liquidierung des Zigeunerlagers waren es 2897 Personen. Insge-
samt wurden also 5632 Menschen im Gas umgebracht. Den »Lebens« umständen 
in Birkenau erlagen 13 665 der 19 329 dort um ihr Leben Gebrachten. 

113  Czech, Kalendarium, 1989, S. 756; GS Buchenwald, 59-101 /1, Block 47 und 57, 
Zugänge vom 1 7.4- 44. — Zu den nach Buchenwald Gebrachten auch Max, Sort 
des Tsiganes, 1946, mit dem Appendix »Romani Song Fragments (Collected in 
Buchenwald Camp, May 1944)«, ebenda, S. 33f.; AGK, KL Dora-Mittelbau 5, 
BI. 54-64, Neuzugänge des KL Buchenwald, 12.5.44, 600 Häftlinge, darunter 
533 Zigeuner. 

'4  Bornemann/ Broszat, Dora-Mittelbau, 1970. 
Ebenda, S. 181; Czech, Kalendarium, 1989, S.837 f.; GS Buchenwald, Filmbe-
stand Hauptkommission, KZ Buchenwald, 4.8.44, Funkspruch Standortarzt 
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der Waffen-SS Weimar an Standortarzt KL Auschwitz; AGK, KI. Dora-Mittel-

bau 6, BI. 56-63, Neuzugänge KL Buchenwald, 9.8.44, mit 45z, und BI. 109 ff. 

mit weiteren Sinti und Roma. 
AGK, KL Dora-Mittelbau 3, Bl. 7-86, KZ Mittelbau, Arbeitslager Ellrich, un-

datiert, Häftlingsliste mit 35o Zigeunern; AGK, KL Dora-Mittelbau 4, 

BI. t79 ff., Außenkommando Klein-Bodungen, 15.11.44, mit 17 Zigeunern; 

AGK, KL Dora-Mittelbau 4, 131. 37 ff., SS-Baubrigaden 3 und 4, 15.11.44, mit 43 
Zigeunern. Der Zwangsarbeitseinsatz von Sinti und Roma in Dora und Harzun-

gen ist ebenfalls belegt: Bornemann/ Broszat, Dora-Mittelbau, 1970, 5.181; 

Rose/Weiss, Sinti und Roma, 1991, S. os -128; Gespräch mit E. Hanstein, 

12.12.1985. 

Herbert, Arbeit und Vernichtung, 1987, S. 233; Fröbe, Arbeitseinsatz, 1991. 

218   Kogon, SS-Staat, 1966, S. 267 f.; Czech, Kalendarium, 1989, S. 9o3; danach wur-

den am 10. to. 44 etwa 800 Sinti und Roma, die am 5.10.44 aus Buchenwald 

eingetroffen waren, in Birkenau im Gas erstickt. Die Zahl 800, die auf einer 

Schätzung eines Häftlings des Sonderkommandos an den Krematorien stammt, 

erscheint angesichts der Zahlen aus Buchenwald als zu hoch. 

BAK, NS 4, Schutzhaftlager-Rapporte Buchenwald, 15.1.44 -30.12.44. 
BAK, NS 4, Schutzhaftlager-Rapport Buchenwald, 30.12.44, Alterszusammen-

setzung; unter den Häftlingen wohl auch die nach Dora-Mittelbau Überführten, 

obwohl dieser Komplex im Oktober 1944 verselbständigt worden war (Borne-

mann / Broszat, Dora-Mittelbau, 1970, S. 163). 

BAK, NS 4, Schutzhaftlager-Rapport Buchenwald, 15.844. 
Von den im Hauptbuch des Zigeunerlagers 1311e registrierten 10.849 Frauen und 

10.094 Männern stammten 62,f9°/ aus Deutschland und Österreich, 20,91 % 

aus Böhmen und Mähren, 6,08% aus Polen. 4,84 % galten als staatenlos; 145 
(0,69 %) waren französischer, 139 (0,66 %) niederländischer, 121 (0,58%) belgi-

scher Nationalität. - Zu berücksichtigen ist des weiteren die Zahl jener Männer 

deutscher Nationalität, die von Birkenau nach Ravensbrück transportiert wur-

den. 

BAK, NS 4, Schutzhaftlager-Rapport Buchenwald, 15.12.44. Für dieses Datum 

lauten die Zahlen: Zigeunerhäftlinge - 1687; unter ihnen Deutsche und Öster-

reicher- 1012 (6o,o%); Belgier- 13 (0,8 %); Franzosen- 16 (0,9 %); Kroaten- 

(0,05 °/(,); Italiener - 2(1 %); Niederländer - 29 (1,7 %); Norweger - 1 (0,05 %); 

Polen - 76 (4,5 %); Serben - 2 (10/,); Slowaken - i (o,o5 %); Staatenlose - 93 

(5,5 %); Tschechen - 283 (16,8 %); Ungarn - 157 (9,3 %); Schweizer - 

(0,05 %). 

"4  AGK, KL Ravensbrück so, Bl. 47-5o, Einlieferung von Zigeunern, undatiert. 

Langbein, Auschwitz-Prozeß, 1965, Bd. 1, S. 107 (anonymer Zeuge); Bd. 1, 

S. 108, und Bd. 2, S. 613 (Aussage Stein), 615 (Aussage Lucas), 617 (anonymer 

Zeuge); Gespräch mit W. und E. Winter, 19.10.1991. 

Langbein, Auschwitz-Prozeß, 1965, Bd. 2, 5.615 und 617; Gespräch mit W. und 

E. Winter, 19.10.1991, mit der Aussage, daß es Lucas im März 1945 nicht mehr 

gelang, alle Häftlinge zu sterilisieren. 

Ebenda. Ähnliches berichtet der Sinto H. Franz über die von Groß Rosen nach 

Leitmeritz transportierten Häftlinge, von denen jene mit deutscher Staatsange-

hörigkeit am 1.5.45  gegen die Rote Armee kämpfen sollten (Gespräch mit 

H. Franz, 6.12.1985). Zigeuner wurden auch aus Bergen-Belsen in die Einheit 

Dirlewanger gezogen (Günther, «Ach, Schwester...«, 1990, S.95-97).  - Zur 

Einheit Dirlewanger Auerbach, Dirlewanger, 1962; Klausch, Antifaschisten in 

SS-Uniform, 1993. 

228 Czech, Kalendarium, 1989, S. 756 und 837f. 

219 

220 

221 

222 

223 

223 

227 



496 Anmerkungen 

"9  GS Ravensbrück, D. Häjkovä: Ravensbrück, Prag 1960, in deutscher Überset- 
zung, S. 176-179, zum Zigeunerblock, Zitat S. 177; Buber-Neumann, Gefan- 
gene, 1962, S. 216f.; Stojka, Wir leben im Verborgenen, 1988, S. 36— 5 2 . 

239  GS Ravensbrück, D. Häjkovä, S. 176. 
23 ' Zu den Ravensbrücker Außenkommandos Arndt, Ravensbrück, 1970, S. 117f.; 

Rose/Weiss, Sinti und Roma, 1991, S. 4o-71. 
232  GS Buchenwald, Film 15, HKW, Bl. 6-8: Politische Abteilung KZ Buchenwald, 

29.12.44, Nachweis der neuen Häftlingsnummern für 323 Zigeunerinnen, die 
am 7.9.44 von der HASAG Altenburg zur HASAG Taucha überstellt wurden; 
BI. 58-63: Nachweis der am 16.9.44 vom KZ Ravensbrück zur HASAG Taucha 
überführten 300 Zigeunerinnen (Häftl.Nr. KZ Buchenwald 31.552-31. 852); 
AGK, KL Ravensbrück 71, Transportlisten 1.9.44-7.9.44,  Rücküberstellung 
vom KZ Buchenwald, Arbeitskommando Altenburg nach Ravensbrück, 6.9.44, 
88 Personen, darunter 56 Zigeunerinnen, Häftl.Nr. 64 700-64754  (außer 64712) 
sowie 64 756 und 64757; BAK, NS 4, Schutzhaftlager-Rapporte Buchenwald, 
weibliche Häftlinge, 15.10.44, 15.11.44; HSTA Weimar, NS 4, Bu 143, Weib-
liche Häftlinge Buchenwald, 31. 10.44 und 30.12.44. Dort ist auch von 210 
weiblichen Zigeunerhäftlingen die Rede, die in ein anderes Lager überstellt wur-
den; D. Czech (Kalendarium, S. 910) erwähnt 217 Zigeunerinnen aus Altenburg 
und Taucha, die am 18.10.44 in Birkenau eingetroffen seien. Für die Richtigkeit 
der Auschwitzer Zahlen spricht die Tatsache, daß 214 Zigeunerinnen von 
Auschwitz nach Ravensbrück zurücktransportiert wurden (AGK, KL Ravens-
brück 73, Transport mit Zigeunerinnen aus Auschwitz, 29. 10.44, 
Häftl.Nr. 80 609-80 823). 

233  Gotovitch, Quelques donnees, 1976, S. 179; bei den von P. Galut als »soldats« 
Bezeichneten handelte es sich wohl um SS. — Andere Häftlinge, die ebenfalls am 
31.7. 44 von Birkenau in ein KZ im Reichsinneren gebracht worden waren, er-
fuhren dort von der Liquidierung des Zigeunerlagers. Der Rom K. Klimt berich-
tet, ihm sei im Herbst 1944  von polnischen Funktionshäftlingen, die von Ausch-
witz nach Buchenwald überstellt worden seien, zugerufen worden: »Zigeuner! 
... eure ganzen Zigeuner sind vergast worden« (K. Klimt, in: Rüdiger, »Jeder 
Stein ein Blutstropfen«, 1983, S. 139). 

234  Zwischenzeitlich war es zu Rücküberstellungen von Häftlingen aus Arbeits-
kommandos in die Stammlager gekommen; unter den Zurückdirigierten befan-
den sich auch Zigeuner. Beispiele: AGK, KZ Ravensbrück 1945, 1,10-1,2o, 
Bl. 28: Rücküberstellung von 9 Frauen aus Arbeitslager Wittenberg des KZ 
Sachsenhausen in das Stammlager Ravensbrück, unter ihnen 3 Zigeunerinnen; 
Gespräch mit H. Franz, 6. 12.1985: Rücküberstellung von Dyherrnfurth nach 
Groß Rosen um die Jahreswende 1944 / 45- 

235  Mauthausen: AGK, KL Mauthausen 16, Liste Zugänge 15.2.45 KL Groß Ro-
sen, Liste Zugänge 16.2.45 KL Sachsenhausen; AGK, KL Mauthausen 17, 
Bl. 137-140, Abgänge Nebenlager Gusen 10.4.45, darunter 5 Zigeuner; Marsä-
lek, Mauthausen, 1974, S.91; ders., Mauthausen, 198o, S. 116, 136. Zum Trans-
port weiblicher Zigeunerhäftlinge von Ravensbrück über Mauthausen nach Ber-
gen-Belsen Günther, »Ach, Schwester...«, 1990, S. 54 f., 144 (Zeugnis Frau Frei-
ermuth), 151 f. (Haftentschädigungsbescheid L. Franz). Zur Evakuierung von 
Zigeunern aus Buchenwald, Dora-Mittelbau und Ravensbrück ebenda, S. 54 f. 
und 86; Rose/Weiss, Sinti und Roma, 1991, S. 126-128; Stojka, Wir leben im 
Verborgenen, 1988, S. 55 f.; GS Buchenwald, HKW 43, BI. 104-107, Überstel-
lung von 15o weiblichen Häftlingen, unter ihnen 27 Zigeunerinnen vom Arbeits-
kommando Altenberg in das KZ Bergen Belsen, 4.3.45•  Zu Bergen-Belsen Kolb, 
Bergen-Belsen, 1985, insb. S. 39-52; Bergen-Belsen, 1990. Schätzungen über die 
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137  STA Nürnberg, ND, NO 179, Reichsarzt SS und Polizei, 28.6.44, An RF-SS, 

Betr.: Versuche im KL durch den Chef des Sanitäts-Wesens der Luftwaffe. 
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S. 284-288, hier S. z86; Nyiszli, Auschwitz., 1960, S. 58-65, hier insb. S. 62. 

243 Smolen, Das Schicksal, 1994, S. 159 f.; Necas, Une portraitiste, 1990; ders., Di-
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RF-SS, 15.5.42; RF-SS, Persönlicher Stab, an Reichsarzt SS, 5.6.42; Reichsarzt 

SS an RF-SS, 20.7.42. 

'49  Prof. Rose im Verhör durch seinen Verteidiger während des Nürnberger Ärzte-
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ches spricht dafür, daß neben den aus Buchenwald überführten Zigeunern auch 
solche bei den Versuchen zur Trinkbarmachung von Meerwasser eingesetzt 
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483 
Lovegno 247 
Lübeck 127, 151 
Lublin 1671., 176-181, 183, 278, 442, 

444 f., 473-475 
Ludwigshafen 170 
Ludza (Ludsen) 271 
Lühe 481 
Luxemburg5  172, 304, 309, 382, 483 Lw6w47  

Macondo 68 
Madrid 196 
Magdeburg, 9_ 2- 4 2  , 109, 1151., 119, 125, 

140, 151, 190, 192, 196, 316, 413, 418, 

421, 423, 430, 447, 484, 488  
Mähren (siehe Böhmen) 
Mährisch-Ostrau 168, 439 
Maidanek 183, 28o 
Maine-et-Loire 238, 241 f., 245 1., 

461-464 
Mainfranken 151 
Mainz 1741., 4411" 464 
Malines 3111., 486 
Manche 241 f. 
Marburg 127, 395 
Mariaberg, Post Mägerkingen 155 
Marktheidenfeld 395, 454 
Marktredwitz 318 
Marseille 243 
Mattersburg 225, 414 
Mauthausen 31, ios, 116, 118 f., 

122-124, 143, 169, 192, 202, 347, 370, 

382, 4221.,  4301, 449, 458, 496  
Mayenne 242 
Mecklenburg 85, 140, 151, 155, 409, 

430  
Meisenheim 398 
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Merseburg 141, 151 
Metz 2,6,456 
Middelburg 235 
Miltenberg 192 
Minden 188,191,316,4471,4501,484, 

488 
Minsk 2601,470, 472 
Mitrovica 255 
Moldawien 286 
Moloy 241 
Monowitz 403, 417 
Montelupich 278 
Montendre 241,462 
Montenegro 284 
Monthkry 239 f., 242,244,311,462 
Montpoli Sabina 247 
Montreuil-Bellayf 241_, 244-246,31,, 

462-464 
Montsireigne 241 
Montsürs 241 f. 
Moringen 154f., 174, 437 
Mosbach 161, 174, 205 f., 3 ,6-324, 395, 

409,411,441 ,454,482,484 
Mostar 285 
Mosyr 269 
Muckental 322 
Mühlhausen 54 
Mulfingen 150, 316, 390, 484 
Mülhausen 2,4 -216,456 
Mulsanne 2411., 451, 464 
München 47 f., 88, 106-109, 127, 131, 

141, 169, 204, 361 f., 364, 390,395, 
4161,481,4831., 501 

Münster 131, 157 

Nakel an der Netze 3,51, 333,484, 488, 

490  
Namur 65 
Natzweiler 31, 119, 339,  352, 390, 492, 

494,497 
Naumburg 58 
Neckarclz 318 
Neubrandenburg 98, 41 3 
Neuengamme 116, 118f., 123, 169, 192, 

370,381,422  
Neumünster 141, 173,407 
Neusiedler See 301, 482 
Neustadt (Landkreis Marburg) 411 
Niederdonau 136, 202, 225, 356, 428, 

446,453, 458  
Niederlande 36, 64, 172, 197, 233, 235, 

236-239, 304, 309, 310, 3,2, ;14,316,  

3291, 341, 346, 374, 3811, 394, 406, 
461,486-489,495,503 

Nijmegen 313 
Nis 249, 254 
Nisko 168, 439 
Nizny Hrabovec 289 
Nord 233, 238, 311, 374,382 
Nordhausen 58 
Norwegen 196, 330,  382,46,, 489, 

495 
Nowawes 127 
Nowo-Ukrainka 26o 
Noworshew 265 f., 468 
Nubien 4,1 
Nürnberg 23, 318, 356, 433, 472, 484, 

497,499,  501  

Oberaubach 481 
Oberhausen 173,414, 441 ,484 
Obernberg 395,408,  4,2 
Oberpullendorf 203 
Oberschefflenz 317f., 502 
Oberschlesien 109, 167, 277, 315 
Oberwart 191, 225,421, 448, 453, 459, 

484,488  
Obrigheim 321 f. 
Odenburg 482 
Osterreich 26, 31, 35, 64, 85, 881., 101 f., 

109, 136, 141, 1501., 166, 202f., 204, 
2,8,247, 303, 305,327, 329, 334,337, 

343,370, 374-376,3811, 392, 395, 
41 4-416,438,459,484,489,4941,  
503 

Oise 241 
Oldenburg 115, 362, 390, 421, 484, 501 
Oldenzaal 3,3 
Oppeln 182 
Oranienburg 87 
Oslo 127 
Ostpreußen 109, 130, 140, 143, 150, 167, 

229,277, 304, 315375,430, 4591., 483, 
501 

Ostrow 47o 
Oströw-Mazowiecka 28o, 282 
Ostwestfalen 69,430 

Pardubice 166, 2191. 
Paris 128, 244, 312, 462 
Pas-de-Calais 233, 238, 311, 374, 382 
Passau 362, 395, 501 
Peigney 2411. 
Perdasdefogu 246 
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Petic 289 
Petrikau (Piotrk6w) 181, 444 
Pfalz 140, 428, 429 
Piemont 247 
Pinkafeld104 _, f 	4 41., 
Pisek 458 
Plampen 481 
Platarowo 178 
Podolien 268, 470 
Poggio Mirtcto 247 
Poitiers 241 f., 463 
Polen 32, 35, 109, 123, 136, 167, 174, 

176, 183, 186, 200, 226, 277-283, 304, 
309, 326, 329f•,  341, 346, 371  f., 375, 

381, 383, 391, 439, 456, 459, 474-476, 
502, 504 

Pölitz 98, 413 
Pommern 140, 150,430 
Posen 108, 226, 303,330,432,458f., 481 
Prag 14, 108,349, 457, 486 
Prag-Ruzyne 166, 219 f. 
Preußen 44,  55, 63, 

407, 4o8,437 
Przemysl 278 
Pyre'nees-Atlantiques 243 

Quedlinburg 115 f., 421, 484 

Radom 176-178, 183, 278, 443-445, 
476  

Ragaciems 472 
Ravensbrück 31, 119, 123 f., 143, 1 55, 

169, 182, 192, 292, 296, 329, 340f., 

346 f., 358,370,381,390,449, 478f., 
484, 492-496, 4991.. 

Ravensburg 98 
Recklinghausen 170, 205, 390, 414, 44o, 

447,454,484 
Redlschlag 104 
Regensburg 330 
Remscheid 316, 414, 484, 487 
Rcnncs 241, 246 
Reval 273 
Reviica 289 
Rezekne 271 
Rheinland 85, 409 
Ried 501 
Rieti 247 
Riga 14, 219, 267, 273, 276, 471-473 
Rittersbach 322f. 
Rivesaltes 243 
Rosinen (siehe Rezekne) 

Rosslau 1 43,431  
Rostock 141 
Rostow 260 
Roten Thurm 225 
Rottenburg 58, 144, 316, 399, 432 
Rotterdam 313 
Roubaix 311 
Rowno 267 
Rudnja 468 
Ruhrgebiet 69, 1 73, 430 
Rumänien 14, 35, 1 41 , 233, 254, 278, 

284, 286-288, 330, 383,392,477f•, 
489 

Rußland (siehe Sowjetunion) 

Saarpfalz 151, 173,435 
Sabac 250 f., 465 
Sachsen 151,395 
Sachsenhausen 14, 31, 87, 115f., 119 f., 

122f., 169, 182, 192, 213, 219, 244, 
347, 351, 370, 381f.,4,2,421,423, 

496 
Saint-Gilles 311 
Sajmiste (siehe auch Semlin) 255-257, 

466 
Saldus (siehe auch Frauenburg) 272 
Saliers 243 f., 246, 463 
Saloniki 44 
Salzburg 192, zoof., 203 f., 452 
Salzuflen (siehe Bad Salzuflen) 
San Bernadino 247 
Sarajewo 353 
Sardinien 246, 464 
Sarniki 178 
Sarthe 197, 241f., 451,462f. 
Sattelbach 322 
Saumur 245 
Schildensche-Jöllenbeck 395 
Schirmeck-Vorbruck 214, 216,456 
Schlesien 151 
Schleswig 1 73, 444 
Schleswig-Holstein 151, 435 
Schloßberg 153, 435 
Schneidemühl 277, 362, 501 
Schötmar 394 
Schrimm 418 
Schwaben 151 
Schwäbisch-Gmünd 317, 322 
Schwäbischer Kreis 401 
Schweiz 32, 243, 330,397,399, 487, 495 
Seine-et-Oise 239, 311, 462 
Semlin 255-257,  466 

io6, 196, 395 f., 404, 
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Serbien 35, 233, 248-258, 284, 295, 304, 

371,381,382,392,465-476,477 
Shitomir 267, 269 

Siebenbürgen 361 

Siedlce 178 f., 181, 443 

Siegen 306, 361, 500 

Simferopol 265 

Singen 395 

Siverskaje 260 

Skazysko-Kamienna 178 

Slowakei 35, 169, 218,289-291,364, 

381, 383,392,399,478  
Slowenien 247, 284, 330,476,490 

Smolensk 260 

Sobibor 28o, 475 

Sobköw 182 

Soest 143, 211, 431 

Sofia 289 

Somogy 291 

Sopron 292 

Sowjetunion 54, 63 f., 166f., 178, 18o, 

183, 186, 223, 228, 233, 249, 254, 

259-261,262, 2661., 2771., 281, 283, 

287, 295, 304, 309, 315, 371, 378, 
381 f., 398, 402, 429,465, 502 1. 

Spanien 32,312, 330,402, 461, 487, 489 

St. Denis-Les-Sens 241 

St. Maurice-aux-Riches-Hommes 241 

St. Pölten 85, 141,203, 409,430, 434 

Stadtroda 93 

Starachowice 181, 183 

Steben 501 

Stegersbach 1o3 f., 415, 421 

Steiermark 15o, 153, 202f., 225, 395, 

415,416, 418  
Stein 115, 174 

Stettin 115, 303, 404, 417,419, 421, 430, 

481, 501 

Steyr 484 
Stockholm 196 

Stolberg 430 

Straßburg 153, 214-216, 352, 456, 485 

Straubing Sol 

Stümpfbrunn 409 

Stuttgart 107, 141, 172, 174, 417, 430, 

437,441,449 
Sudetenland 150, 15 S, 169, 218 

Sulzriegel 102 

Susteren 313 

Sz6kesfehe'vär 292 

Taganrog 26o 

Talsi (Talsen) 271 f., 472 

Tarnw 278 

Temcswar 287 

Teramo 247 

Tetrow 141 

Theresienstadt 319, 331,350 

Thüringen 81, 83, 93, 151, 195 f., 407, 

408,418,450 
Tilburg 237 

Tiraspol 288 

Tirol 153, 436 

Tölz 429 

Tomaszöw 181 

Topola 2501. 

Topovske Supe 251 

Tossicia 247 

Transnistrien 287 f. 

Treblinka 178, 280, 282,4751. 
Trier 54, 151,173,435 

Tschechische Lander 36, 218-222, 

334 f., 346, 382,  456  
Tschechoslowakei 32, 65, 218, 284, 

457,478 f- 
Tschenstochau 178 
Tübingen 127-130, 155, 390, 425 f., 

4301,437 
Tukums ('I'uckum) 271, 274,471f. 

Uckermark 154 f., 437 
UdSSR (siehe Sowjetunion) 

Uffenheim 484, 501 

Ukraine 2671., 273, 2751., 288 

Ungarn 14, 35, 103, 136, 2o3 f., 248, 

284, 291 f., 330, 340, 363, 381, 383, 

392,405,411, 483,489,495,  
501 

USA 37, 140, 243, 429 
Ustice 285 

Utrecht 237 

Uzhorod 57 

Valjevo 251, 253 479 
Valka (Walk) 271, 471 

Vas 291 f. 

Venetien 247 
Venlo 313f., 487 

Vicenza 247 

Vienne 238, 241 

Viterbo 247 
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Vledder 313 

Vrbanja 285 

Walachei 286 

Wallonie 237 

Walmiera (siehe auch Wolmar) 271, 471  
Wandsbek 98 

Wanne-Eickel 141, 173, 308, 407, 441  
Warschau 167, 177f., 181, 278 f., 282, 

474 f- 
Warthegau 170, 185, 227 f., 446 

Wartheland 109, 167, 277, 315 

Wattenscheid 98, 395,413 

Wehrden (Weser) 207 

Weilheim 481 

Weimar 422, 458 

Weißrußland 267, 275, 315 

Wels 501 

Werste 430 

Weser-Ems 151,435 

Wesermünde 173, 182,443 
Westerbork 237, 313 f., 487 

Westfalen 85, 151, 212, 409, 418, 451 

Westgalizien 179, 278 

Westpreußen 315, 330 

Wewelsburg 119, 122 

Weyer (Kreis Braunau/Inn) 202 

Wien 14, 105, 107f., 117, 131, 141, 168, 

202 f., 298, 330, 355, 364, 397, 41o, 

416,422,430, 434 f., 446-448,458, 

480 f.,484, 487,499 
Wiener Neustadt 203, 484 
Wiesbaden 195 

Wilna 471 f. 

Winnenden 437 

Winsen an der Aller 173, 444 

Witebsk 262 

Wittenberg 496 

Wittgenstein 144, 210, 432 

Wolhynien 267, 382, 470 

Wolmar (siehe auch Walmiera) 271, 472 

Worms 174 f., 441  f. 

Wulkaprodersdorf 420 

Wuppertal 141, 173 f., 441,455 
Württemberg 55, 58, 58,63,  130, 14of., 144, 

151, 155,203, 316 f., 389, 395f., 401, 

405, 413,425,429,430,488 

Würzburg 83, 197, 317, 362, 408, 420 f., 

449-5 1,454,484f., 501  
Wyk auf Führ 128 

Wyrwa 260 f. 

Yonne 241 

Zabno 182 

Zagreb 249,285 

Zajaczköw 476 

Zala 291 f., 479 

Zamosc 278 

Zazavika 251 

Zarzceze 168 

Zehlendorf 127 

Zemun (siehe auch Semlin) 313 

Ziegenhain 93, 412 

Zupanjc 285 

Zürich 128 

Zutphen 313, 487 


